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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(CRD IV) und die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (CRR) wur-
den als Reaktion auf die Finanzmarktkrise 2008 erlassen. Trotz ihrer umfangrei-
chen Regelungen und der dadurch erreichten Steigerung der Widerstandsfähigkeit 
von Banken und Wertpapierfirmen zeigte sich, dass einige Schwachstellen noch 
nicht ausreichend behoben wurden oder aber durch die Entwicklungen der letzten 
Jahre neu hervorgekommen sind. Bis zum Erlass der CRD IV und der CRR war aus-
serdem die Standardsetzung durch den Basler Ausschuss und den Rat für Finanz-
stabilität (FSB) für bestimmte festgestellte Probleme noch nicht abgeschlossen; in 
der Zwischenzeit wurden entsprechende Reformvorschläge ausgearbeitet. Auch 
haben sich einzelne Regelungen der CRD IV als zu unbestimmt herausgestellt, so-
dass eine Präzisierung notwendig war. Die Stärkung des Fokus auf die gemeinsame 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung auf der Ebene der 
Europäischen Union (EU) rief schliesslich ebenfalls nach Anpassungen, um das Zu-
sammenspiel zwischen der Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) und der CRD IV zu opti-
mieren. Aus den vorgenannten Gründen hat die EU die folgenden Rechtsakte er-
lassen, welche in das Gesetz über Banken und Wertpapierfirmen (BankG) mit ihren 
Ausführungsbestimmungen (Bankenverordnung; BankV) und damit in den Rechts-
bestand von Liechtenstein übernommen werden sollen:  

- Richtlinie 2019/878/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der 
Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, 
gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmassnahmen 
und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmassnahmen [im Folgenden: CRD V]  

- Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf 
die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an 
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Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenpar-
teiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Ge-
genparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anla-
gen, Grosskredite, Melde- und Offenlegungspflichten [im Folgenden: CRR II] 

Die CRD V war von den EU-Staaten bis zum 28. Dezember 2020 umzusetzen. In 
Liechtenstein befindet sich die Richtlinie derzeit im Übernahmeverfahren in das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen). Das Inkraft-
treten der gegenständlichen Vorlage ist auf den 1. März 2022 geplant. Sofern das 
EWR-Übernahmeverfahren bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen ist, wird 
aufgrund der Bedeutung für den Markt eine Vorabumsetzung vorgesehen. 

Die CRD V besteht zu einem Teil aus einer Überarbeitung der CRD IV. In diesem 
Zusammenhang sind etwa die Anpassungen des Kapitalpufferregimes, insbeson-
dere des Systemrisikopuffers, die Berücksichtigung des Proportionalitätsgedan-
kens im Bereich der Vergütung sowie der weitere Ausbau des behördlichen Infor-
mationsaustausches besonders erwähnenswert. 

Neu hinzu tritt etwa die Stärkung der Rolle von Finanzholdinggesellschaften. Einer-
seits wird eine Bewilligungspflicht für (gemischte) Finanzholdinggesellschaften ein-
geführt und andererseits wird die Verantwortlichkeit für die Aufsicht auf konsoli-
dierter Basis auf die Stufe der Finanzholdinggesellschaft gehoben. Weiters kann 
die FMA neben einer verbindlichen zusätzlichen Säule-2-Anforderungen zukünftig 
auch Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel vorschreiben, um sicherzustellen, 
dass Banken und Wertpapierfirmen ausreichend gegen Stressszenarien gewappnet 
sind. 

Die Umsetzung der CRD V bedingt Abänderungen im BankG, Anpassungen der 
BankV sowie zahlreicher Nebengesetze. Im Zuge der Implementierung der CRD V 
wurden auch andere erforderliche Änderungen im BankG vollzogen. Unter ande-
rem werden gewisse Bestimmungen, die sich bislang in der BankV befanden, zu-
künftig im BankG verankert. Insbesondere handelt es sich dabei um die Bestim-
mungen zu den Bankgeschäften, den Kapitalpuffern sowie die Bestimmungen zur 
Eigentümerkontrolle. Auch erfolgt eine Angleichung von Bestimmungen an Euro-
päische Aufsichtsstandards wie etwa im Bereich der Governance, insbesondere 
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hinsichtlich Organgeschäften und Vorgaben für die interne Revision sowie den Re-
gelungen zur Auslagerung.  

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE STELLE 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 
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Vaduz, 23. Februar 2021 

LNR 2021-205 

P 

1. AUSGANGSLAGE  

Seit dem EWR-Beitritt Liechtensteins finden sich die Grundlagen für das Banken-

aufsichtsrecht sowohl im EWR-Recht als auch im liechtensteinischen Recht. Als Re-

aktion auf die Finanzkrise wurde der Rechtsrahmen für die Bankenaufsicht inner-

halb des EWR grundlegend überarbeitet. Die CRD IV und die CRR bilden seit deren 

Inkrafttreten in der EU bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) das Funda-

ment für den einheitlichen Rechtsrahmen im Bereich der Bankenaufsicht im Bin-

nenmarkt. 

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser beiden Rechtsakte haben die Europäi-

schen Gesetzgeber eine Überarbeitung der CRD IV und der CRR beschlossen. Diese 

Überarbeitung erfolgte durch zwei als sog. Bankenpaket bekannte Rechtsakte, 

nämlich die CRD V und die CRR II. Ziel der Überarbeitungen ist, Schwachstellen in 

der Regulierung von Banken und Wertpapierfirmen zu beseitigen, Bestimmungen 

klar genug zu formulieren, um eine einheitliche Auslegung sicherzustellen, über-

mässige regulatorische Belastungen für bestimmte Banken oder Wertpapierfir-

men zu vermindern und den bestehenden EWR-Rechtsrahmen an die internatio-

nalen Entwicklungen anzupassen. 

Die CRD V bringt einige Neuerungen. So werden z.B. bestimmte Finanzholdingge-

sellschaften, die Mutterunternehmen einer Bank oder Wertpapierfirma sind, eine 

Bewilligung der zuständigen Behörde benötigen, damit sichergestellt ist, dass sie 

ihre Verpflichtungen zur Einhaltung der bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmun-

gen auf konsolidierter Basis einhalten und deren Einhaltung durch die zu ihrer 

Gruppe gehörenden Banken oder Wertpapierfirmen gewährleisten. Die 
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zuständigen Behörden werden zukünftig auch direkt gegenüber solchen Finanz-

holdinggesellschaften behördliche Befugnisse ergreifen können. Ebenfalls neu ist, 

dass Banken aus Drittstaaten, die zwei oder mehrere Tochterunternehmen mit 

Sitz im EWR haben, zukünftig ein sog. zwischengeschaltetes EU-Mutterunterneh-

men gründen müssen, damit garantiert wird, dass eine Aufsicht der Aktivitäten 

innerhalb des EWR auf (teil-)konsolidierter Basis möglich ist. Neu gestaltet wird 

auch das System zur Vorschreibung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen im 

Rahmen der sog. Säule 2. Die zuständigen Behörden können zukünftig nicht nur 

eine verpflichtende Quote an zusätzlichen Eigenmitteln als Resultat der aufsichtli-

chen Überprüfung und Bewertung verbindlich vorschreiben, sondern darüber hin-

aus eine Empfehlung für weitere zusätzliche Eigenmittelanforderungen abgeben, 

die ein individuelles Eigenkapitalziel zum Schutz gegen Stressszenarien für die je-

weilige Bank oder Wertpapierfirma darstellt. Das Kapitalpufferregime wird über-

arbeitet und insbesondere der Systemrisikopuffer flexibler ausgestaltet, um ihn 

treffsicherer zu machen. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Die Vorlage dient der Umsetzung der CRD V in liechtensteinisches Recht. Auf eu-

ropäischer Ebene waren die Vorgaben der CRD V bis zum 28. Dezember 2020 in 

nationales Recht zu implementieren. Die Vorgaben der CRD V sind eng mit den 

Vorgaben der unmittelbar anwendbaren CRR II verbunden. Diese enge Verzah-

nung lässt den EWR/EFTA-Mitgliedstaaten bzw. den EU-Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung der Richtlinie nur sehr eingeschränkten Spielraum in einem strikt vor-

gegebenen Rahmen.  

Die Umsetzung der CRD V erfolgt grundsätzlich im Einklang mit dem Regelungssys-

tem des nationalen Rechts im Rahmen des BankG. Daher ist eine umfassende Teil-

revision des BankG erforderlich, die auch eine Verschiebung bestimmter 
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Regelungsinhalte von der Ebene der BankV auf die Ebene des BankG mit sich 

bringt. Im Zuge der Umsetzung der CRD V sollen auch einige bestehende Unklar-

heiten im Zusammenhang mit der Vorgängerrichtlinie (CRD IV) korrigiert werden, 

da die CRD V auf ihrer Vorgängerrichtlinie aufbaut. 

Darüber hinaus wird die Umsetzung der CRD V dazu genutzt, um Teilbereiche des 

gesetzlichen Rahmens für die Bankenaufsicht zu überarbeiten. Seit der Umsetzung 

der CRD IV haben sowohl die Banken als auch die FMA Praxiserfahrungen mit dem 

seither geltenden Rechtsrahmen gemacht. Diese Erfahrungen haben gezeigt, dass 

in einigen Bereichen Änderungsbedarf besteht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 

vor allem darauf, die Regelungssystematik nachvollziehbarer zu machen, notwen-

dige Klarstellungen vorzunehmen und – wo notwendig – die Entwicklungen der 

Europäischen Aufsichtsstandards seit dem Inkrafttreten des CRD IV/CRR-Rechts-

rahmens in Liechtenstein im BankG abzubilden. 

Derzeit ist noch nicht absehbar, wann das Paket mit CRR II und CRD V in das EWR-

Abkommen übernommen werden kann. Deshalb wird vorgesehen, dass die CRR II 

mit dieser Vorlage mittels vereinfachter Kundmachung in Kraft gesetzt wird und 

ihre Bestimmungen bis zu ihrer Übernahme in das EWR-Abkommen zu nationalen 

Rechtsvorschriften werden.  

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Umsetzung der Vorgaben der CRD V 

Den Schwerpunkt dieser Vorlage bildet die Umsetzung der Vorgaben der CRD V 

ins liechtensteinische Recht. Dazu müssen im BankG umfangreiche Anpassungen 

vorgenommen werden: 
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• Finanzholdinggesellschaften und konsolidierte Aufsicht 

Mit der CRD V wird eine Bewilligungspflicht für bestimmte (gemischte) Fi-

nanzholdinggesellschaften eingeführt. Damit einhergehend wird der An-

wendungsbereich der Aufsicht auf konsolidierter Basis von der Ebene der 

höchsten Bank in einer Bankengruppe auf die Ebene der höchsten bewillig-

ten (gemischten) Finanzholdinggesellschaft verschoben. Finanzholdingge-

sellschaften werden dadurch explizit Adressaten der aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften und haben für die Einhaltung dieser Vorschriften auf konsoli-

dierter oder teilkonsolidierter Basis innerhalb einer Bankengruppe zu sor-

gen. Das BankG wird an mehreren Stellen an die neue EWR-rechtlich vorge-

gebene Systematik angepasst und insbesondere das Kapitel zur Bewilligung 

und Beaufsichtigung von (gemischten) Finanzholdinggesellschaften überar-

beitet. Zukünftig werden bestimmte (gemischte) Finanzholdinggesellschaf-

ten eine Bewilligung der FMA nach Art. 41a BankG benötigen. Sie werden 

explizit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften unterworfen (Art. 41p Abs. 1 

BankG) und die Bestimmungen zur konsolidierten Aufsicht in Einklang mit 

diesen Änderungen angepasst (Art. 41a ff BankG). Zusätzlich dazu werden 

einzelne Verpflichtungen für (gemischte) Finanzholdinggesellschaften mit 

einer Bewilligung nach Art. 41a BankG auch auf Einzelebene anwendbar ge-

macht wie z.B. Art. 11 BankG (Revisionspflicht) und Art. 14a BankG (Ausla-

gerung). 

• Kapitalpuffer 

Das Kapitalpufferregime (Art. 4a ff BankG) wird punktuell angepasst. Insbe-

sondere der Systemrisikopuffer wird durch die CRD V überarbeitet und noch 

flexibler ausgestaltet, um das Instrument treffsicherer zu machen. Der Sys-

temrisikopuffer kann zukünftig nicht nur für Risikopositionen einer Bank o-

der Wertpapierfirma festgelegt werden, sondern auch nur für eine Teil-

gruppe von Risikopositionen. Auch kann die Regierung ihn nun auch für eine 
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oder mehrere Teilgruppen von Banken oder Wertpapierfirmen mittels Ver-

ordnung festlegen. 

• Proportionalitätsgrundsatz und Vergütung 

Der Proportionalitätsgedanke führt zu einer verhältnismässigeren Anwen-

dung der Zurückbehaltungs- und Auszahlungsvorgaben für variable Vergü-

tungen. Letztere bedeuteten für kleinere Banken und Wertpapierfirmen ei-

nen grossen administrativen Aufwand, während der generierte Nutzen ver-

gleichbar vernachlässigbar war. Aus diesem Grund wurden Erleichterungen 

für kleinere Institute bzw. für Mitarbeiter, bei denen die variable Vergütung 

nur einen kleinen Teil der Gesamtvergütung ausmacht und deren Tätigkeit 

sich nicht auf das Risikoprofil der Bank auswirkt, vorgesehen.  

Die Vergütungsanforderungen galten bislang für alle unter den Konsolidie-

rungskreis fallenden Tochterunternehmen einer Gruppe auf konsolidierter 

Basis. Dieser Grundsatz wird nun insofern abgeschwächt, als Vergütungsan-

forderungen unter bestimmten Voraussetzungen für Tochterunternehmen, 

welche besonderen Vergütungsanforderungen nach anderen Rechtsakten 

unterliegen, vom Anwendungsbereich der Vergütungsbestimmungen des 

BankG auf konsolidierter Basis ausgenommen werden. 

Ein weiteres Hauptaugenmerk der CRD V lag auf der Verankerung des 

Grundsatzes der Lohngleichheit für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit. So wurde klargestellt, dass sowohl die Vergütungspo-

litik als auch die Vergütungspraxis geschlechtsneutral ausgestaltet werden 

muss. 

Bisher war es nur börsenkotierten Banken und Wertpapierfirmen möglich, 

an Anteile geknüpfte Instrumente im Rahmen der variablen Vergütung zu 

verwenden. Diese Option wird nunmehr auch auf nicht börsenkotierte Insti-

tute ausgeweitet.  



14 

• Persönliche und fachliche Eignung von Verwaltungsrats- und Geschäftslei-

tungsmitgliedern 

Die CRD V bringt auch Klarstellungen und Nachschärfungen im Bereich der 

Anforderung an die persönliche und fachliche Eignung (sog. "Gewähr") von 

Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitgliedern. So wird in Art. 19 

BankG nun ausdrücklich festgehalten, dass Banken und Wertpapierfirmen 

sicherstellen müssen, dass die Mitglieder ihres Verwaltungsrats oder ihrer 

Geschäftsleitung die Gewährsvoraussetzungen erfüllen. Erfüllen die betref-

fenden Funktionsträger die genannten Voraussetzungen nicht, ergreift die 

FMA die erforderlichen Massnahmen, insbesondere deren Abberufung 

(Art. 19 Abs. 3 BankG). 

• Internationaler Informationsaustausch 

Der Austausch von Informationen im Bereich der Bankenaufsicht wird durch 

die CRD V punktuell um einzelne Behörden und internationale Organisatio-

nen erweitert. Art. 30h BankG wird entsprechend angepasst und ermöglicht 

es der FMA, zukünftig auch unter bestimmten Voraussetzungen Informatio-

nen und Daten mit dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank, der 

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) oder dem FSB auszutau-

schen. 

• Säule 2-Erfordernis und Säule 2-Empfehlung 

Eine wesentliche Neuerung der CRD V erfolgt im Bereich der sog. Säule 2-

Anforderungen. Zukünftig kann die FMA Banken und Wertpapierfirmen ne-

ben der schon jetzt bestehenden Möglichkeit der Festsetzung verbindlicher 

zusätzlicher Eigenmittelanforderungen (Säule 2-Erfordernis; Art. 35c BankG) 

eine Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel (Säule 2-Empfehlung; Art. 35cbis 

BankG) abgeben, die dazu dienen soll, dass Banken eine ausreichende Eigen-

mittelausstattung für Stresssituationen zur Verfügung haben. 



15 

• Ausserdem müssen in zahlreichen Bestimmungen Verweise angepasst wer-

den. 

3.2 Sonstige Anpassungen diverser Bestimmungen 

Den zweiten Schwerpunkt dieser Vorlage bildet die punktuelle Anpassung einiger 

anderer Bestimmungen des BankG: 

• Bereinigung von Unklarheiten aus der Umsetzung der Vorgängerrichtlinie 

und Anpassung an die bestehende Praxis 

Um die CRD V vollständig umsetzen zu können, muss die im BankG abgebil-

dete Rechtslage der CRD IV entsprechen. Einige Bestimmungen, die im Rah-

men der Umsetzung der Vorgängerrichtlinie neu eingefügt oder abgeändert 

wurden, sollen im Zuge der Umsetzung der CRD IV überarbeitet werden, um 

Unklarheiten zu bereinigen und sie an die bestehende Praxis anzupassen. 

• Erhöhung der Klarheit und Struktur zwischen den Regelungsebenen 

Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass die bestehende Regelungssyste-

matik des Bankenaufsichtsrechts mittlerweile den Anforderungen an die 

Rechtsanwenderfreundlichkeit nicht mehr gerecht wird. Der Leitgedanke 

der Regelungssystematik des BankG fussen im Wesentlichen noch immer auf 

der ursprünglichen Rezeption der schweizerischen Rechtslage. Nach zwei 

umfangreichen Teilrevisionen des BankG, mit denen die rechtlichen Grund-

lagen an die Vorgaben des EWR-Rechts angepasst wurden, zeigt sich, dass 

der im Jahre 1992 eingeschlagene Weg mit einer umfassenden Regelung we-

sentlicher Bereiche in einer Durchführungsverordnung nicht mehr den An-

sprüchen der Praxis genügt. Die Regierung möchte daher die Möglichkeit 

dieser Vorlage nutzen, um mehr Klarheit und Struktur zwischen den Rege-

lungsebenen des Gesetzes und der Verordnung zu schaffen. Daher werden 

wesentliche Bestimmungen, die sich bisher in der BankV befanden, 
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zukünftig im BankG verankert. Insbesondere handelt es sich dabei um die 

Bestimmungen zu den Bankgeschäften (Art. 3 Abs. 3b BankG) und den Kapi-

talpuffern (Art. 4a ff BankG) sowie die Bestimmungen zur Eigentümerkon-

trolle (Art. 26a ff BankG).  

• Vereinheitlichung der Terminologie 

Die gegenständliche Vorlage wird auch dazu genutzt, Abweichungen bei Be-

grifflichkeiten zu bereinigen und das BankG durchgehend an die Terminolo-

gie des EWR-Rechts anzupassen (z.B. "konsolidierte Basis" anstelle von "kon-

solidierte Finanzlage"). 

• Klarstellung des Anwendungsbereichs 

In einigen Bestimmungen hat eine Klarstellung des Anwendungsbereichs zu 

erfolgen. So wird z.B. der Begriff "Europäische Aufsichtsbehörden" in all je-

nen Bestimmungen durch den Begriff "EBA" ersetzt, die sich inhaltlich aus-

schliesslich auf die Europäische Bankenaufsichtsbehörde ("EBA") beziehen. 

In Art. 2 Abs. 3a wird der Geltungsbereich das BankG in Bezug auf die Liech-

tensteinische Post AG klargestellt. Art. 26 Abs. 4 BankG wird neu gefasst, da 

sich in der Praxis gezeigt hat, dass der bisherige Wortlaut der Bestimmung 

und die Erläuterungen nicht deutlich genug waren, um den Kreis der Melde-

pflichtigen und den Inhalt der Meldepflicht klar zu umschreiben. 

• Organisation von Banken und Wertpapierfirmen 

Vorfälle in der näheren Vergangenheit haben gezeigt, dass es notwendig ist, 

in gewissen Bereichen der Organisation von Banken und Wertpapierfirmen 

(sog. interne Unternehmensführung oder "Governance") nachzuschärfen. 

Dabei handelt es sich vor allem um die Bestimmungen zu Organgeschäften 

(Art. 9 BankG) und die Bestimmungen zur internen Revision (Art. 11a 

BankG). Die neuen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben für die interne 

Revision sollen einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung internationaler 
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Branchenstandards und zur Erhaltung der Reputation des liechtensteini-

schen Finanzmarkts leisten und orientieren sich an Vorgaben der Internati-

onalen Standards für die berufliche Praxis der internen Revision des Institute 

of Internal Auditors (IIA) (2017), den Leitlinien der Europäischen Bankenauf-

sicht vom 15. März 2018 zur internen Governance (EBA/GL/2017/11), den 

Standards des Basler Ausschusses zur Funktion der internen Revision (2012) 

und Standards aus anderen EWR-Mitgliedstaaten wie z.B. Deutschland 

(Rundschreiben 09/2017 [BA] vom 27. Oktober 2017 zu den Mindestanfor-

derungen an das Risikomanagement; MaRisk) oder Österreich (FMA-Min-

deststandards für die interne Revision [FMA-MS-IR] vom 18. Februar 2005). 

• Auslagerung 

Die Regelungen zur Auslagerung (Art. 14a) müssen an die Vorgaben der Leit-

linien der EBA zur Auslagerung (EBA/GL/2019/02) vom 25. Februar 2019 an-

gepasst werden. Die bisherigen Bestimmungen im BankG und der BankV 

(insbesondere Anhang 6 BankV) gehen auf die schweizerische Rechtslage so-

wie das schweizerische Verständnis der Auslagerung zurück. Die EWR-recht-

lichen Grundlagen und die Europäischen Aufsichtsstandards haben sich in 

diesem Bereich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und machen 

eine Anpassung notwendig. 

• Gesetzesübergreifende Vereinheitlichungen 

Im Rahmen dieser Vorlage sollen auch bestimmte gesetzliche Anforderun-

gen vereinheitlicht werden. Davon betroffen sind nicht nur Verpflichtungen 

für die Beaufsichtigten (wie z.B. Art. 26 Abs. 1a und 1b BankG), sondern auch 

die Vorgaben für das von der FMA zu führende Register (Art. 35 Abs. 8 bis 

8b BankG), die inhaltlich mit anderen Aufsichtsgesetzen (E-Geld-Gesetz, Zah-

lungsdienstegesetz) gleichgezogen werden. 
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3.3 Änderungen der CRR II 

Die Regelungen der CRR II spiegeln zu einem Grossteil Änderungen des Basel III-

Rahmenwerks wider. Die CRR II übernimmt die überarbeiteten internationalen 

Standards in den EWR-Rechtsbestand und berücksichtigt gleichzeitig die Bedürf-

nisse des Binnenmarktes.  

Die Änderungen der CRR II betreffen unter anderem folgende Themengebiete:  

• Marktrisiko 

In Übereinstimmung mit dem neuen "Fundamental Review of the Trading 

Book (FRTB)" des Basler Ausschusses fanden die grundlegenden Änderungen 

Eingang in die CRR II. Durch die Überarbeitungen sollen strukturelle 

Schwachstellen der Standards für Eigenmittelanforderungen im Bereich des 

Marktrisikos beseitigt werden. Nach der CRR II haben Banken und Wertpa-

pierfirmen zunächst die Berechnung, die sich aus dem überarbeiteten Stan-

dardansatz ergibt, zu melden. Die vollständige operative Umsetzung der Be-

rechnung für die Meldepflichten im Einklang mit den internationalen Ent-

wicklungen erfolgt in einem delegierten Rechtsakt. Die Implementierung 

von Meldepflichten für die FRTB-Ansätze ist als erster Schritt zur Umsetzung 

des FRTB-Rahmens innerhalb des EWR anzusehen.  

• Verschuldungsquote 

Auch die Verschuldungsquote, welche dem Basel III-Rahmenwerk ent-

springt, wurde nachgeschärft und präzisiert. Die CRR II enthält nun den über-

arbeiteten Standard. Um die Kreditvergabe von Banken an Unternehmen 

und private Haushalte nicht unnötig einzuschränken und ungerechtfertigte 

Beeinträchtigungen der Marktliquidität zu vermeiden, wurde im Art. 92 CRR 

II eine Anforderung an die Verschuldungsquote in Höhe von 3% und in 

Art. 429 CRR II die adaptierte Berechnungsmethode festgelegt. Global 
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systemrelevante Institute (G-SRIs) haben zusätzlich einen Puffer der Ver-

schuldungsquote vorzuhalten.  

• Net stable funding ratio (NSFR)  

Während die Pflicht der Institute, eine stabile Refinanzierung ihrer langfris-

tigen Verbindlichkeiten sicherzustellen, bereits im Rahmen der CRR neu ein-

geführt wurde, sieht die CRR II nun auch die Einhaltung einer verbindlichen 

Mindestquote vor. Die Mindesthöhe der sog. net stable funding rate (NSFR) 

beträgt 100% und zeigt an, ob eine Bank oder Wertpapierfirma über eine 

ausreichend stabile Refinanzierung verfügt, um ihren Finanzierungsbedarf 

sowohl unter normalen als auch unter Stressbedingungen über einen Einjah-

reshorizont abdecken zu können. Im Falle einer Unterschreitung der Min-

desthöhe hat die Bank oder Wertpapierfirma diese an die FMA zu melden 

sowie Massnahmen zu ergreifen, um die NSFR zeitnah wieder auf die Min-

desthöhe anzuheben.  

• Gegenparteiausfallsrisiko 

Der Basler Ausschuss hat festgestellt, dass die bisherigen standardisierten 

Ansätze Unzulänglichkeiten aufwiesen. Sie berücksichtigen die risikomin-

dernden Eigenschaften von Sicherheiten in den Risikopositionen nicht ange-

messen, ausserdem sind die Kalibrierungen veraltet und können hohe Vola-

tilitäten und Effekte von Netting nicht ausreichend abbilden.  

Zwei (Standardmethode und Marktbewertungsmethode) der drei derzeit in 

der CRR vorgesehenen standardisierten Ansätzen waren aufgrund von An-

passungen des Basler Ausschusses durch einen neuen Standardansatz für 

das Gegenparteiausfallsrisiko (SA-CCR) zu ersetzen. 

Da der SA-CCR komplexer ist als die Marktbewertungsmethode, können be-

stimmte Banken und Wertpapierfirmen einen vereinfachten Standardansatz 

für das Gegenparteiausfallsrisiko ("vereinfachter SA-CCR") anwenden. Die 
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Ursprungsrisikomethode bleibt zwar erhalten, wurde aber ebenfalls überar-

beitet. Sie kann nur mehr von gewissen Banken und Wertpapierfirmen mit 

Derivatepositionen in geringem Umfang angewandt werden.  

• Offenlegung 

Auch die Offenlegungsbestimmungen in der CRR werden an die Vorgaben 

des Basel III-Rahmenwerks angepasst; im Vordergrund steht dabei die Her-

beiführung einer möglichst grossen internationalen Vergleichbarkeit von Ri-

sikoprofilen von Banken. Darüber hinaus wird unter Berücksichtigung des 

Proportionalitätsgrundsatzes die Offenlegung für kleinere Banken und Wert-

papierfirmen weniger aufwändig; sie legen künftig seltener und weniger de-

tailliert offen. Im Vergütungsbereich werden unter anderem Banken und 

Wertpapierfirmen, die von einer Befreiung von bestimmten Vergütungsan-

forderungen profitieren, verpflichtet, die Informationen zu dieser Aus-

nahme offenzulegen. 

• Grosskredite 

Die Umsetzung der Basler Vorgaben zu Grosskrediten haben wesentliche Än-

derungen zur Folge. War unter einem Grosskredit im CRR-Regime noch eine 

Risikoposition einer Bank oder Wertpapierfirma gegenüber einem Kunden 

oder einer Gruppe verbundener Kunden zu verstehen, deren Wert 10% der 

anrechenbaren Eigenmittel erreicht oder überschreitet, wird die Kapitalba-

sis unter CRR II auf 10% des Kernkapitals gedrückt. Auch die Grosskredit-

obergrenze, welche unter CRR noch 25% der anrechenbaren Eigenmittel be-

tragen hat, wird auf 25% des Kernkapitals eingeschränkt. Im Ergebnis wer-

den mehr Kredite zu Grosskrediten, welche unter das Melderegime der 

CRR II fallen. 
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4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

4.1 Abänderung des Bankengesetzes (BankG) 

Zu Art. 1 Abs. 3 Bst. c, e und f sowie Abs. 4 

In Abs. 3 Bst. c ist die Richtlinie 2004/39/EG (MiFID I) aufgeführt. Mittlerweile ist 

schon deren Nachfolgerichtlinie, die Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) im BankG 

umgesetzt. Eine entsprechende Korrektur wird vorgenommen. Ebenfalls sind 

Bst. e und f aufzuheben, da die Richtlinie 94/19/EG (Einlagensicherungsrichtlinie) 

und die Richtlinie 97/9/EG (Anlegerentschädigungsrichtlinie) seit der Erlassung 

des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG) nicht länger 

im Bankengesetz umgesetzt sind. 

In Abs. 4 wird in Übereinstimmung mit der gängigen gesetzgeberischen Praxis ein 

Hinweis auf die Kundmachung der entsprechenden Beschlüsse des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses aufgenommen. 

Zu Art. 2 Abs. 2, 3 Bst. abis, b und d, 3a, 5 und 6 

Der Geltungsbereich für Zweigstellen wird neu in Art. 30d Abs. 6 geregelt, weshalb 

Abs. 2 aufgehoben wird. Entsprechend ist in Abs. 3 ein neuer Bst. abis aufzuneh-

men.  

Abs. 3 Bst. b war dahingehend zu präzisieren, dass der eingeschränkte Geltungs-

bereich des BankG nur multilaterale und organisierte Handelssysteme betrifft, die 

von Marktbetreibern betrieben werden; sofern sie von Wertpapierfirmen oder 

Banken betrieben werden, gilt das BankG ohnehin in seiner Gesamtheit. In Bst. d 

wurde lediglich eine redaktionelle Änderung vorgenommen.  

Abs. 3a wird neu eingeführt und regelt die Anwendbarkeit des BankG auf die Liech-

tensteinische Post AG. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Liech-

tensteinische Post AG wird im Rahmen der Umsetzung der Universaldienst-
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richtlinie neu geregelt. Zukünftig wird im Postorganisationsgesetz (POG) zentral 

geregelt, welche Finanzdienstleistungen die Liechtensteinische Post AG ohne zu-

sätzliche spezialgesetzliche Bewilligung erbringen darf. Bankgeschäfte nach Art. 3 

Abs. 3 Bst. a und b werden ebenfalls Teil dieser Finanzdienstleistungen sein. Die 

entsprechende Ausnahme für die Liechtensteinische Post AG von den Bestimmun-

gen des BankG ergibt sich aus den anwendbaren EWR-rechtlichen Grundlagen. 

Nach Art. 2 Abs. 5 Ziff. 3 CRD IV fallen Postgiroämter nicht in den Anwendungsbe-

reich der Richtlinie. Zusätzlich ermöglicht es Art. 9 Abs. 3 CRD V den EWR-Mitglied-

staaten, bestimmten Unternehmen, die keine Kreditinstitute im Sinne der CRR 

sind, ausdrücklich zu gestatten, Einlagen und andere rückzahlbare Gelder des Pub-

likums entgegenzunehmen. Abs. 3a trägt diesen Vorgaben Rechnung und stellt 

klar, dass das BankG nicht für die Liechtensteinische Post AG gilt, soweit jene Bank-

geschäfte betroffen sind, welche die Liechtensteinische Post AG nach Art. […] des 

Postorganisationsgesetzes ohne spezialgesetzliche Bewilligung erbringen darf. So-

fern die Liechtensteinische Post AG andere bewilligungspflichtige Bankgeschäfte 

erbringen will, hat sie dafür eine Bewilligung nach dem BankG einzuholen. 

Abs. 5 wird ebenfalls neu eingeführt und erstreckt die Geltung der EWR-rechtli-

chen Grundlagen im Bereich des Bankenaufsichtsrechts auf alle Banken im Sinne 

des BankG. Diese Erstreckung ist notwendig, da der Bankenbegriff im nationalen 

Recht weiter ist als der EWR-rechtliche Kreditinstitutsbegriff. ErwGr. 24 der CRR 

ermöglicht es den EWR-Mitgliedstaaten, die Anforderungen der CRR auf solche 

Unternehmen zu erweitern, die keine Kreditinstitute im Sinne der CRR sind und 

daher nicht unter den Anwendungsbereich der CRR fallen. Diese Erstreckungs-

möglichkeit ist insbesondere in Anbetracht des nationalen Rechtsrahmens not-

wendig, da bereits die gewerbsmässige Erbringung eines Bankgeschäfts aus dem 

Katalog nach Art. 3 Abs. 3 ausreicht, um unter das BankG zu fallen, während das 

EWR-Recht im Bereich der prudentiellen Bankenaufsicht grundsätzlich nur auf sol-

che Banken anwendbar ist, die sowohl Einlagen entgegennehmen als auch Kredite 
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vergeben. Mit Abs. 5 werden die Regelungen der CRR auch auf liechtensteinische 

Banken anwendbar gemacht, die keine Kreditinstitute im Sinne der CRR sind. Da-

mit wird gewährleistet, dass auf die Implementierung eines gesonderten Auf-

sichtsregimes für solche Nicht-CRR-Kreditinstitute verzichtet werden kann und alle 

liechtensteinischen Banken demselben Aufsichtsregime unterliegen. Eine ähnliche 

Regelung ist beispielsweise auch in § 1a Abs. 2 des österreichischen Bankwesen-

gesetzes (öBWG) enthalten. 

Abs. 6 setzt Art. 3 Abs. 3 CRD V um. Ziel dieser Bestimmung ist die Ausdehnung 

der aufsichtsrechtlichen Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen auf 

konsolidierter Basis auf Mutterunternehmen. Damit soll sichergestellt werden, 

dass die bankenaufsichtlichen Anforderungen auf konsolidierter sowie teilkonso-

lidierter Basis eingehalten werden und die FMA ihre Aufsichtsbefugnisse auch ge-

genüber Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholdinggesellschaf-

ten ausüben kann.  

Zu Art. 3 Abs. 3, 3a und 3b 

Abs. 3 wird neu gefasst und an die Regelungssystematik der EWR-rechtlichen 

Grundlagen für die Erbringung von Bankgeschäften, Wertpapierdienstleistungen, 

Zahlungsdienstleistungen und der Ausgabe von E-Geld angepasst. Damit wird auch 

eine klare Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Formen von Bewilligungs-

trägern (Bank, Wertpapierfirma) gezogen. Die Ausnahme vom Einlagenbegriff in 

Bst. a für die Entgegennahme von Geldern im Falle eines E-Geldgeschäfts wird in 

den neuen Abs. 3b verschoben. Die bisher in den Bst. d (Erbringung von Wertpa-

pierdienstleistungen und Nebendienstleistungen), Bst. e (Erbringung von Zah-

lungsdienstleistungen) und Bst. f (Ausgabe von E-Geld) angeführten Geschäfte 

werden gestrichen. Damit wird der Bankgeschäftskatalog in Abs. 3 an die beste-

hende Systematik des nationalen Rechts angepasst und der Anwendungsbereich 

des BankG klargestellt. Vor allem hinsichtlich der Tätigkeit von Zahlungsinstituten 
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und E-Geld-Instituten war Abs. 3 bisher missverständlich formuliert. Er bringt ein 

Unternehmen ausschliesslich Zahlungsdienstleistungen nach dem ZDG oder  

E-Geld-Dienste und Zahlungsdienstleistungen nach dem EGG, wird keine Bewilli-

gung als Bank benötigt, da für die Tätigkeit von Zahlungsinstituten oder E-Geld-

Instituten eigene Spezialgesetze existieren. Daher ist es auch nicht notwendig, die 

Erbringung von Zahlungsdienstleistungen und die Ausgabe von E-Geld als Bankge-

schäft zu vertypen. Banken wird es aber auch in Zukunft möglich sein, die genann-

ten bewilligungspflichtigen Geschäfte zu erbringen.  

Abs. 3a stellt klar, dass Banken, die sowohl Einlagen oder andere rückzahlbare Gel-

der nach Bst. a entgegennehmen als auch Kredite nach Bst. b vergeben und damit 

ein Kreditinstitut im EWR-rechtlichen Sinn sind, ohne weitere spezialgesetzliche 

Bewilligung Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen gemäss An-

hang 2 Abschnitt A und B, Zahlungsdienste im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des Zahlungs-

dienstegesetzes sowie die Ausgabe von E-Geld gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b E-Geld-

gesetz erbringen dürfen. Die Beschränkung dieser Legalbewilligung entspricht den 

EWR-rechtlichen Vorgaben. 

Die bislang in Art. 1a Abs. 2 BankV geregelten Ausnahmen von Einlagen und ande-

ren rückzahlbaren Geldern werden in Art. 3a Abs. 3b überführt. Dabei wird die 

Ausnahme nach Art. 1a Abs. 2 Bst. b BankV (Emission von Anleihensobligationen) 

nachgeschärft. Gelder, die bei der Emission von Anleihensobligationen oder ande-

ren Schuldverschreibungen entgegengenommen werden, sollen nur dann keine 

Einlagen oder andere rückzahlbaren Gelder im Sinne des BankG sein, wenn der 

Emittent keine anderen bewilligungspflichtigen Geschäfte nach Abs. 3 erbringt.  

Zu Art. 3a Abs. 1 Ziff. 7,19a, 20, 51 bis 60 und Abs. 2 

In Ziff. 7 wird die Gruppendefinition an die Definition nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 138 

CRR II angepasst.  
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In den Ziff. 19a und 20 wird der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) 

aufgenommen. 

Die Definitionen "Drittlandsgruppe", "Abwicklungsbehörde", "global systemrele-

vantes Institut", "global systemrelevantes Nicht-EWR-Institut", "Nicht-EWR-GSRI" 

und "geschlechtsneutrale Vergütungspolitik" ergeben sich aus Art. 3 Bst. a CRD V 

und werden in die Ziff. 51 bis 55 übernommen.  

In Ziff. 56 wird eine neue Definition zu Inhabern von Schlüsselfunktionen aufge-

nommen, welche sowohl im Bereich der Gewähr für die einwandfreie Geschäfts-

tätigkeit und der Vergütung sowie was die aufsichtsrechtlichen Meldepflichten an-

belangt, an Bedeutung gewinnen. Die Definition orientiert sich an den Europäi-

schen Aufsichtsstandards im Bereich der Banken- und Wertpapieraufsicht, insbe-

sondere den Gemeinsamen Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

(EBA) und der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) Nr. 2017/12 

vom 21. März 2018 zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsor-

gans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (EBA/GL/2017/12). Als Inhaber von 

Schlüsselfunktionen gelten Personen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Lei-

tung einer Bank oder Wertpapierfirma haben, jedoch keine Mitglieder des Verwal-

tungsrats oder der Geschäftsleitung sind. Grundsätzlich sind solche Inhaber von 

Schlüsselfunktionen von den Banken oder Wertpapierfirmen anhand eines risiko-

basierten Ansatzes zu identifizieren. Während die Definition keine Position inner-

halb einer Bank oder Wertpapierfirma generell ausschliesst, gelten bestimmte Po-

sitionen jedenfalls als Schlüsselfunktionen (insbesondere der Leiter der Internen 

Revision, der Leiter Compliance/AML oder der Leiter Risikomanagement).  

Ziff. 57 sieht eine Definition von "Exceptions to policy"-Geschäften (ETP-Ge-

schäfte) vor. Bislang war lediglich in Anhang 4.5, Nr. 8 Abs. 1 BankV eine Begriffs-

bestimmung zu ETP-Geschäften enthalten. Sie umschreibt ETP-Geschäfte im Sinne 

dieses Anhangs und bezieht sich so wie der Anhang 4.5 BankV selbst auf 
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grundpfandgesicherte Kredite. Um darüber hinaus eine allgemein gültige Begriffs-

bestimmung zu schaffen, wird Ziff. 57 aufgenommen.  

In Ziff. 58 wird neu der Leiter einer Repräsentanz als diejenige natürliche Person, 

die zur Leitung des Betriebs und der Vertretung nach aussen vorgesehen ist, defi-

niert. 

In Ziff. 59 wird neu der Leiter einer Zweigstelle als diejenige natürliche Person, die 

zur Führung der Geschäfte und zur Vertretung der Zweigstelle nach aussen vorge-

sehen ist, definiert.  

Ziff. 60 stellt klar, dass der Begriff "auf konsolidierter Basis" für Zwecke dieses Ge-

setzes der Basis der konsolidierten Lage nach Art. 4 Abs. 1 Nummer 47 CRR ent-

spricht. Dies insbesondere, um den aufsichtlichen Konsolidierungskreis vom ge-

sellschaftsrechtlichen Konsolidierungskreis des Konzernabschlusses abzugrenzen.  

In Abs. 2 werden die Verweise auf die anwendbaren Definitionen der CRR, der 

CRD IV, der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) und der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 (MAR) gestrafft. Da die Bestimmungen direkt anwendbar sind, ist 

eine Aufzählung einzelner Definitionen enthaltender Artikel der vorgenannten 

Richtlinien nicht erforderlich und kann aufgehoben werden.  

Zu Art. 4 Abs. 1 

In Abs. 1 wird der zweite Satz aufgehoben. Der direkt anwendbare Art. 93 Abs. 1 

CRR enthält bereits eine Regelung über die Mindesthöhe an vorzuhaltenden Ei-

genmitteln. Danach dürfen die Eigenmittel von Banken und Wertpapierfirmen 

nicht unter den zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung von der FMA als Anfangskapital 

vorgeschriebenen Betrag fallen.  
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Vor Art. 4a bis 4x 

Durch die CRR und die CRD IV wurde das rechtliche Rahmenwerk für makropru-

denzielle Instrumente der Aufsichtsbehörden innerhalb der EU bzw. des EWR ge-

schaffen. Den Kern dieser makroprudenziellen Instrumente bilden die in den 

Art. 128 ff CRD IV geregelten Kapitalpuffer. Diese Instrumente – der Kapitalerhal-

tungspuffer, der antizyklische Kapitalpuffer, der Puffer für G-SRI oder andere sys-

temrelevante Institute (A-SRI) sowie der Systemrisikopuffer – wurden im Rahmen 

der Umsetzung der EWR-rechtlichen Vorgaben in Liechtenstein ebenfalls geschaf-

fen, wobei sich die relevanten Bestimmungen bisher sowohl in den Art. 4a bis 4d 

BankG als auch in den Art. 4 bis 7m BankV befinden. Die Übernahme dieses Teils 

des EWR-Rechts erfolgte in einem zeitlich sehr engen Zusammenhang mit dem In-

krafttreten dieser Regelungen in der EU. Nach der erfolgten formellen Übernahme 

der CRR und der CRD IV in das EWR-Abkommen durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 79/2019 vom 29. März 2019 und nach einigen Jahren 

der Praxis makroprudenzieller Aufsicht in Liechtenstein sowie im EWR sollen im 

Rahmen der Umsetzung der CRD V die grundlegenden Bestimmungen zu den Ka-

pitalpuffern grundlegend neu gefasst und an das internationale Verständnis ange-

passt werden. Neben den durch die CRD V notwendig gewordenen inhaltlichen 

Anpassungen insbesondere beim antizyklischen Kapitalpuffer und beim Systemri-

sikopuffer wird vor allem die Regelungssystematik geändert. Die grundlegenden 

Bestimmungen zu den einzelnen Kapitalpuffern finden sich zukünftig ausschliess-

lich auf der Ebene des BankG. Die BankV soll der Regierung nur mehr dazu dienen, 

die ihr eingeräumten Ermächtigungen zur Festsetzung der Höhe der einzelnen Ka-

pitalpufferquoten und die betroffenen Banken oder Wertpapierfirmen festzule-

gen. 

Zu Art. 4a 

Art. 4a wird im Wesentlichen an die Neustrukturierung der Regelungssystematik 

für die Kapitalpuffer und – nach einigen Jahren der Praxis der makroprudenziellen 
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Aufsicht in Liechtenstein sowie im EWR – an das internationale Verständnis ange-

passt. 

In Abs. 1 erfolgt neben Verweisanpassungen die Ergänzung der Aufzählung um den 

Puffer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a CRR II. 

Abs. 2 übernimmt die Definition für den Begriff der kombinierten Kapitalpufferan-

forderung aus Art. 128 Abs. 1 Ziff. 6 CRD IV.  

Abs. 3 setzt Art. 128 Abs. 1 UAbs. 2 CRD V um. Wie in der Richtlinie vorgesehen, 

wird nun in einer zentralen Bestimmung geregelt, dass Banken und Wertpapierfir-

men hartes Kernkapital, das sie zur Einhaltung der jeweiligen kombinierten Kapi-

talpufferanforderung halten, nicht für andere Eigenmittelanforderungen einset-

zen dürfen. 

Abs. 4 setzt Art. 128 Abs. 1 UAbs. 3 CRD V um und stellt klar, dass zur Einhaltung 

einzelner Kapitalpufferanforderungen nur solches hartes Kernkapital verwendet 

werden kann, das nicht für die Einhaltung einer anderen Kapitalpufferanforderung 

vorgehalten wird. 

Abs. 5 setzt Art. 128 Abs. 1 UAbs. 4 CRD V um. G-SRI und Tochterunternehmen von 

Nicht-EWR-G-SRI dürfen hartes Kernkapital, das sie zur Einhaltung der kombinier-

ten Kapitalpufferanforderung vorhalten, nicht für die für sie geltenden MREL-An-

forderungen nach den Art. 92a und 92b CRR II einsetzen. Dasselbe gilt für Banken 

und Wertpapierfirmen, die keine G-SRI sind. 

Abs. 6 vervollständigt die Umsetzung von Art. 128 Abs. 1 UAbs. 5 CRD IV. 

Zu Art. 4b 

Art. 4b enthält die Verpflichtung für Banken und Wertpapierfirmen, einen Kapital-

erhaltungspuffer vorzuhalten. Bisher fand sich diese Bestimmung in Art. 4 BankV. 
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Die zugrundeliegende Bestimmung des Art. 129 CRD IV hat einige Änderungen er-

fahren, die in Art. 4b nachzuvollziehen sind. 

Abs. 1 und 2 setzen Art. 129 Abs. 1 CRD V um. Der Kerngehalt der Bestimmungen 

bleibt im Wesentlichen unverändert, es sind jedoch einzelne Anpassungen am Ge-

setzeswortlaut vorzunehmen. 

Abs. 3 setzt Art. 129 Abs. 2 UAbs. 1 und 2 CRD V um und räumt der Regierung die 

Möglichkeit ein, nach einer entsprechenden Empfehlung des Ausschusses für Fi-

nanzmarktstabilität mittels Verordnung kleine und mittlere Wertpapierfirmen von 

der Verpflichtung zum Vorhalten eines Kapitalerhaltungspuffers auszunehmen. 

Die inhaltlichen Vorgaben, welche die Regierung dabei zu beachten hat, entspre-

chen den Vorgaben der CRD V. Abs. 5 enthält die dafür notwendige Ermächtigung 

der Regierung zur Erlassung einer Durchführungsverordnung. 

Abs. 4 setzt Art. 129 Abs. 2 UAbs. 3 CRD V um und verpflichtet die FMA dazu, dem 

ESRB die Tatsache anzuzeigen, dass die Regierung von der Möglichkeit zur Aus-

nahme nach Abs. 3 Gebrauch macht. 

Zu Art. 4c 

Art. 4c enthält die Verpflichtung für Banken und Wertpapierfirmen, einen insti-

tutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer vorzuhalten. Bisher fand sich diese 

Bestimmung in Art. 5 BankV. Die zugrundeliegende Bestimmung des Art. 130 

CRD IV hat einige Änderungen erfahren, die in Art. 4c nachzuvollziehen sind. 

Abs. 1 und 2 setzen Art. 130 Abs. 1 CRD V um. Der Kerngehalt der Bestimmungen 

bleibt im Wesentlichen unverändert, es sind jedoch einzelne Anpassungen des Ge-

setzeswortlauts vorzunehmen. 

Zusätzlich zu der Anpassung an die CRD V wird in den Abs. 2 und 3 die Umsetzung 

von Art. 140 Abs.1 UAbs. 1 und Abs. 4 CRD IV vervollständigt. 
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Abs. 4 setzt Art. 130 Abs. 2 UAbs. 1 und 2 CRD V um und räumt der Regierung die 

Möglichkeit ein, nach einer entsprechenden Empfehlung des Ausschusses für Fi-

nanzmarktstabilität mittels Verordnung kleine und mittlere Wertpapierfirmen von 

der Verpflichtung zum Vorhalten eines antizyklischen Kapitalpuffers auszuneh-

men. Die inhaltlichen Vorgaben, welche die Regierung dabei zu beachten hat, ent-

sprechen den Vorgaben der CRD V. Abs. 6 enthält die dafür notwendige Ermächti-

gung der Regierung zur Erlassung einer Durchführungsverordnung. 

Abs. 5 setzt Art. 130 Abs. 2 UAbs. 3 CRD V um und verpflichtet die FMA dazu, dem 

ESRB die Tatsache anzuzeigen, dass die Regierung von der Möglichkeit zur Aus-

nahme nach Abs. 3 Gebrauch macht. 

Zu Art. 4d 

Art. 4d regelt die Festlegung der Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers für Risi-

kopositionen im Inland. Bisher fand sich diese Bestimmung in Art. 6 BankV. Die 

Abs. 1 und 3 wurden unverändert aus Art. 6 BankV übernommen, in den Abs. 4 bis 

8 werden einzelne Anpassungen an den Wortlaut von Art. 136 CRD V vorgenom-

men. 

Abs. 2 setzt Art. 136 Abs. 3 CRD V um und vollzieht die dort vorgesehenen Ände-

rungen nach. 

Abs. 7 setzt Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 und 2 CRD V um und regelt, welche Informati-

onen die FMA regelmässig auf ihrer Webseite in Bezug auf den antizyklischen Ka-

pitalpuffer zu veröffentlichen hat. 

Abs. 8 setzt Art. 136 Abs. 7 UAbs. 3 CRD V um und umschreibt die Meldepflichten 

der FMA an den ESRB. 

Abs. 9 ermächtigt die Regierung, mittels Verordnung die Quote für den antizykli-

schen Kapitalpuffer und deren Anwendungsdatum festzusetzen. 



31 

Zu Art. 4e 

Art. 4e regelt, unter welchen Umständen die Regierung eine Quote für den anti-

zyklischen Kapitalpuffer anerkennen kann, die von einer zuständigen oder be-

nannten Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder eines Drittstaats festge-

legt wurde. Bisher fand sich diese Bestimmung in Art. 7 BankV. Der Kerngehalt der 

Bestimmungen bleibt im Wesentlichen unverändert, es sind jedoch in Abs. 1 und 

2 einzelne Anpassungen des Gesetzeswortlauts vorzunehmen. 

Abs. 3 ermächtigt die Regierung zur Anerkennung von Kapitalpufferquoten ande-

rer zuständiger oder benannter Behörden mittels Verordnung. 

Zu Art. 4f 

Art. 4f ermöglicht es der Regierung, für Risikopositionen liechtensteinischer Ban-

ken in Drittstaaten eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer festzulegen, 

wenn die zuständige oder benannte Behörde aus dem jeweiligen Drittstaat keine 

Pufferquote festgesetzt hat. Bisher fand sich diese Bestimmung in Art. 7a BankV. 

Der Kerngehalt der Bestimmungen bleibt im Wesentlichen unverändert, es sind 

jedoch in Abs. 3 und 4 einzelne Anpassungen des Gesetzeswortlauts vorzuneh-

men. 

Abs. 5 ermächtigt die Regierung zur Anerkennung von Kapitalpufferquoten ande-

rer zuständiger oder benannter Behörden mittels Verordnung. 

Zu Art. 4g 

Art. 4g regelt, welche Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer von liechtenstei-

nischen Banken und Wertpapierfirmen anzuwenden ist, wenn eine zuständige 

oder benannte Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder eines Drittstaats 

eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer festgelegt hat. 

Abs. 1 stellt klar, dass Pufferquoten von bis zu 2,5% des Gesamtrisikobetrags, die 

eine zuständige oder benannte Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder 
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eines Drittstaats für Risikopositionen im jeweiligen Land festgelegt hat, automa-

tisch für liechtensteinische Banken und Wertpapierfirmen gelten und anzuwen-

den sind. 

Abs. 2 regelt den Fall, dass eine zuständige oder benannte Behörde eines anderen 

EWR-Mitgliedstaats oder eines Drittstaats für Risikopositionen im jeweiligen Land 

eine Pufferquote von über 2,5% des Gesamtrisikobetrags festgesetzt hat. Hat die 

Regierung die höhere Pufferquote anerkannt, dann haben liechtensteinische Ban-

ken und Wertpapierfirmen diese Pufferquote anzuwenden. Hat die Regierung die 

über 2,5% hinausgehende Pufferquote nicht anerkannt, haben die liechtensteini-

schen Banken und Wertpapierfirmen eine Pufferquote von 2,5% anzuwenden. Bis-

her fand sich diese Bestimmung in Art. 7c BankV. Bis auf einzelne Anpassungen 

des Gesetzeswortlauts bleibt der Inhalt der Bestimmung unverändert. 

Zu Art. 4h 

Art. 4h enthält die Verpflichtung für G-SRI zum Vorhalten eines G-SRI-Puffers. Bis-

her fand sich diese Bestimmung in Art. 7d BankV. Art. 131 CRD IV, der die Grund-

lage für die bisherige Rechtslage in Liechtenstein bildete, wurde im Rahmen der 

CRD V gesamthaft überarbeitet; diese Überarbeitung macht sowohl formale als 

auch inhaltliche Änderungen der bisherigen Rechtslage notwendig. 

Abs. 1 setzt Art. 131 Abs. 1 CRD V in Bezug auf G-SRI um und legt fest, welche 

Gruppen oder Banken und Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis als G-SRI ein-

gestuft werden können. 

Abs. 2 entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 7d Abs. 2 BankV. 

Abs. 3 setzt Art. 131 Abs. 2a CRD V um und führt die von der CRD V vorgesehene 

alternative Methode zur Ermittlung von G-SRI im nationalen Recht ein. 
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Abs. 4 vervollständigt die Umsetzung von Art. 131 Abs. 4 CRD IV und enthält die 

Verpflichtung für G-SRI, einen G-SRI-Puffer zu halten, der ihrer Einstufung in der 

jeweiligen Teilkategorie entspricht. 

Abs. 5 setzt Art. 131 Abs. 9 Satz 1 bis 4 CRD V um und regelt, wie die FMA die 

ermittelten G-SRI zu kategorisieren hat. 

Abs. 6 setzt Art. 131 Abs. 10 CRD V um und erlaubt der FMA eine flexible Einord-

nung der ermittelten G-SRI innerhalb der festgelegten Kategorien. 

Abs.7 setzt Art. 131 Abs.9 Satz 5 CRD V um und bestimmt die Auswirkungen der 

Einordnung der ermittelten G-SRI in die jeweilige Teilkategorie auf die Höhe des 

G-SRI-Puffers. 

Zu Art. 4i 

Art. 4i enthält die Verpflichtung für A-SRI zum Vorhalten eines A-SRI-Puffers. Bis-

her fand sich diese Bestimmung in Art. 7e BankV. Art. 131 CRD IV, der die Grund-

lage für die bisherige Rechtslage in Liechtenstein bildete, wurde im Rahmen der 

CRD V gesamthaft überarbeitet; diese Überarbeitung macht wie bei Art. 4h sowohl 

formale als auch inhaltliche Änderungen der bisherigen Rechtslage notwendig. 

Abs. 1 setzt Art. 131 Abs. 1 CRD V in Bezug auf A-SRI um und legt fest, welche 

Gruppen oder Banken und Wertpapierfirmen auf Einzelbasis, auf konsolidierter 

oder auf teilkonsolidierter Basis als A-SRI eingestuft werden können. 

Abs. 2 entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 7e Abs. 2 BankV. 

Abs. 3 setzt Art. 131 Abs. 5 CRD V um. Im Wesentlichen entspricht Abs. 3 der bis-

herigen Rechtslage, die gesamthafte Überarbeitung von Art. 131 CRD V macht je-

doch Anpassungen des Gesetzestextes erforderlich. Die Obergrenze für den A-SRI-

Puffer wird im Einklang mit den EWR-rechtlichen Vorgaben von 2% auf 3% ange-

hoben. 
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Abs. 4 setzt Art. 131 Abs. 5a Abs. 1 CRD V um und ermöglicht es der FMA, einen  

A-SRI-Puffer von über 3% festzusetzen. Vor der Festsetzung eines solchen A-SRI-

Puffers von über 3% hat die FMA jedoch die Genehmigung der EFTA-Überwa-

chungsbehörde einzuholen. 

Abs. 5 setzt Art. 131 Abs. 8 CRD V um und regelt die Höhe des A-SRI-Puffers, wenn 

eine liechtensteinische Bank oder Wertpapierfirma, die als A-SRI eingestuft wurde, 

Teil einer grenzüberschreitenden Gruppe ist, für die ein G-SRI-Puffer oder ein  

A-SRI-Puffer gilt. 

Abs. 6 setzt Art. 131 Abs. 9 Satz 5 CRD V um und bestimmt die Auswirkungen der 

Einordnung der ermittelten G-SRI in die jeweilige Teilkategorie auf die Höhe des 

G-SRI-Puffers. 

Abs. 5 entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 7e Abs. 5 BankV. 

Abs. 6 setzt Art. 131 Abs. 7 CRD V um und regelt die Anzeigepflicht der FMA an 

den ESRB, wenn sie einen A-SRI-Puffer neu festlegt oder abändert. 

Zu Art. 4k 

Art. 4k verpflichtet die FMA zur jährlichen Überprüfung der Einstufung von Banken 

und Wertpapierfirmen als G-SRI oder A-SRI. Bisher fand sich diese Bestimmung in 

Art. 7f BankV.  

Abs. 1 setzt Art. 131 Abs. 12 UAbs. 2 CRD V um und legt fest, dass die FMA nach 

der jährlichen Überprüfung der Einstufung als G-SRI oder A-SRI die Ergebnisse an 

den ESRB und jene Gruppen bzw. Banken oder Wertpapierfirmen zu übermitteln 

hat, die als G-SRI oder A-SRI eingestuft sind. 

Abs. 2 setzt Art. 131 Abs. 12 UAbs. 1 um und regelt, welche Informationen die FMA 

dem ESRB bei der erstmaligen Einstufung einer Gruppe anzuzeigen hat. Der Inhalt 

dieser Anzeige entspricht den Vorgaben des Art. 131 Abs. 12 CRD V. 
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Abs. 3 setzt Art. 131 Abs. 12 UAbs. 1 und 2 hinsichtlich der Verpflichtung zur öf-

fentlichen Bekanntmachung der erstmaligen Einstufung als G-SRI oder A-SRI und 

des Ergebnisses der jährlichen Überprüfung durch die FMA um. Die öffentliche Be-

kanntmachung durch die FMA hat auf deren Webseite zu erfolgen. 

Zu Art. 4l 

Art. 4l ermöglicht es der Regierung, einen Systemrisikopuffer zur Vermeidung oder 

Minderung von Makroaufsichts- oder Systemrisiken festzulegen. Bisher fand sich 

diese Bestimmung in Art. 7h BankV. Art. 133 CRD IV wurde im Rahmen der CRD V 

komplett neu gefasst. Insbesondere wurde der Systemrisikopuffer noch flexibler 

ausgestaltet, um das Instrument treffsicherer zu machen. 

Abs. 1 setzt Art. 133 Abs. 1, 4 und 7 CRD V um und legt fest, dass die Regierung auf 

Antrag der FMA, auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzmarktstabilität oder 

aus eigenem Ermessen einen Systemrisikopuffer festlegen kann, um bestimmte 

Risiken zu vermeiden oder zu vermindern, die nicht bereits durch andere Kapital-

puffer erfasst sind. Dieser Systemrisikopuffer kann für alle oder eine Teilgruppe 

von Risikopositionen einer Bank oder Wertpapierfirma festgelegt werden. Auch 

kann die Regierung den Systemrisikopuffer für alle Banken oder Wertpapierfirmen 

oder für eine oder mehrere Teilgruppen von Banken oder Wertpapierfirmen fest-

legen. 

Abs. 2 setzt Art. 133 Abs. 2 CRD V um und legt die Berechnungsmethode des Sys-

temrisikopuffers fest. Inhaltlich folgt Abs. 2 den EWR-rechtlichen Vorgaben. 

Abs. 3 und 4 setzen die Art. 133 Abs. 5 und Abs. 7 CRD V um und bilden das Kern-

stück der Überarbeitungen des Systemrisikopuffers. Die Regierung kann den Sys-

temrisikopuffer nun für einzelne Risikopositionen, Teilgruppen von Risikopositio-

nen oder einzelne Branchen festlegen und dabei unterschiedliche Pufferquoten 
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für verschiedene Teilgruppen von Risikopositionen oder Banken und Wertpapier-

firmen vorsehen. 

Abs. 5 setzt Art. 133 Abs. 8 Bst. a CRD V um. 

Abs. 6 setzt Art. 133 Abs. 8 Bst. c CRD V um und legt die Grenzen für die Regierung 

bei der Festlegung eines Systemrisikopuffers fest. Der Systemrisikopuffer darf nur 

dazu verwendet werden, solche Risiken abzudecken, die nicht bereits durch einen 

der anderen Kapitalpuffer abgedeckt sind. 

Abs. 7 setzt Art. 133 Abs. 15 CRD V um. 

Abs. 8 setzt Art. 133 Abs. 8 Bst. b CRD V um und verpflichtet die FMA, den System-

risikopuffer mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen. Die Ergebnisse dieser Über-

prüfung hat die FMA dem Ausschuss für Finanzmarktstabilität mitzuteilen. 

Abs. 9 setzt Art. 134 Abs. 5 CRD V um und ermöglicht es dem Ausschuss für Finanz-

marktstabilität nach der Festsetzung einer Systemrisikopufferquote durch die Re-

gierung den ESRB darum zu ersuchen, eine Empfehlung an betroffene EWR-Mit-

gliedstaaten abzugeben, die von der Regierung festgesetzte Systemrisikopuffer-

quote anzuerkennen. 

Abs. 10 enthält die notwendige Ermächtigung der Regierung zum Erlass einer 

Durchführungsverordnung. 

Zu Art. 4m 

Art. 4m regelt die Veröffentlichung von Systemrisikopufferquoten, welche die Re-

gierung festgesetzt hat, und die damit einhergehenden Anzeigepflichten im Rah-

men der behördlichen Zusammenarbeit innerhalb des EWR. Bisher fand sich diese 

Bestimmung in Art. 7i BankV. 
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Abs. 1 setzt Art. 133 Abs. 9 UAbs. 1 und 3 CRD V um und legt fest, welchen Behör-

den die FMA die Festlegung oder Abänderung einer Systemrisikopufferquote 

durch die Regierung anzuzeigen hat. 

Abs. 2 setzt Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 CRD V um und gibt den Mindestinhalt vor, den 

die Anzeige nach Abs. 1 aufweisen muss. Der Mindestinhalt der Anzeige richtet 

sich nach den EWR-rechtlichen Vorgaben. 

Abs. 3 setzt Art. 133 Abs. 9 UAbs. 5 CRD V um und regelt das Verfahren, das die 

FMA anzuwenden hat, wenn die Systemrisikopuffer im Rahmen einer Neufestset-

zung gleichbleibt oder abnimmt. In einem solchen Fall ist es ausreichend, wenn 

die FMA, die in Abs. 1 vorgesehene Anzeige an die dort genannten Institutionen 

übermittelt. 

Abs. 4 setzt Art. 133 Abs. 10 CRD V um. Setzt die Regierung eine (kombinierte) 

Systemrisikopufferquote von bis zu 3% fest, hat die FMA dies dem ESRB innerhalb 

der in Abs. 4 vorgesehenen Frist anzuzeigen.  

Abs. 5 setzt Art. 133 Abs. 11 UAbs. 1 und 2 CRD V um und regelt das Verfahren, 

das die FMA zu durchlaufen hat, wenn die Regierung eine Systemrisikopufferquote 

zwischen 3% und 5% festsetzt. Auch hier hat die FMA eine Anzeige an den ESRB zu 

richten, wobei diese Anzeige ein Ersuchen um Stellungnahme der EFTA-Überwa-

chungsbehörde zu enthalten hat. Die Regierung kann trotz einer negativen Stel-

lungnahme der EFTA-Überwachungsbehörde an ihrer Entscheidung festhalten, 

wobei sie in diesem Fall zu begründen hat, warum sie der Stellungnahme der EFTA-

Überwachungsbehörde nicht nachkommt. Wird ein Systemrisikopuffer für eine 

liechtensteinische Bank oder Wertpapierfirma festgelegt, die ein Tochterunter-

nehmen eines Mutterunternehmens in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ist, hat 

die FMA in ihrer Anzeige sowohl die EFTA-Überwachungsbehörde als auch den 

ESRB um eine Empfehlung zu ersuchen. 
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Abs. 6 setzt Art. 133 Abs. 12 CRD V um und regelt das Verfahren, das die FMA zu 

durchlaufen hat, wenn die Regierung eine Systemrisikopufferquote von über 5% 

festsetzt. In diesem Fall hat die FMA die EFTA-Überwachungsbehörde um ihre Ge-

nehmigung zu ersuchen. 

Abs. 7 setzt Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 CRD V um und regelt jene Informationen, 

welche die FMA nach der Festsetzung einer Systemrisikopufferquote durch die Re-

gierung auf ihrer Webseite zu veröffentlichen hat. 

Abs. 8 setzt Art. 133 Abs. 13 UAbs. 2 CRD V um. 

Zu Art. 4n 

Art. 4n schafft die rechtliche Grundlage für die Anerkennung einer von einer zu-

ständigen oder benannten Behörde aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat festge-

legten Systemrisikopufferquote durch die Regierung. Bisher fand sich diese Be-

stimmung in Art. 7k BankV. 

Abs. 1 setzt Art. 134 Abs. 1, 2 und 3 CRD V um und regelt die Grundlagen für eine 

Anerkennung einer von einer anderen zuständigen oder benannten Behörde fest-

gelegten Systemrisikopufferquote durch die Regierung. 

Abs. 2 setzt Art. 134 Abs. 4 CRD V um und regelt das Verhältnis zwischen einem 

Systemrisikopuffer, den die Regierung festgelegt hat, und einem Systemrisikopuf-

fer, der von einer zuständigen oder benannten Behörde aus einem anderen EWR-

Mitgliedstaat festgelegt wurde. Decken beide Puffer unterschiedliche Risiken ab, 

sind beide Pufferanforderungen einzuhalten. Decken beide Puffer dieselben Risi-

ken ab, ist nur der höhere der beiden Systemrisikopuffer einzuhalten. 
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Zu Art. 4o 

Art. 4o setzt Art. 131 Abs. 14 und 15 CRD V um und regelt das Zusammenspiel 

zwischen G-SRI-, A-SRI- und Systemrisikopuffer. Bisher fand sich diese Bestimmung 

in Art. 7g BankV. 

Abs. 1 regelt den Fall, wenn eine Gruppe auf konsolidierter Basis sowohl einem 

G-SRI- als auch einen A-SRI-Puffer unterliegt. In diesem Fall gilt nur der höhere der 

beiden Kapitalpuffer. 

Abs. 2 regelt den Fall, in dem eine Bank oder Wertpapierfirma sowohl einem  

G-SRI- oder A-SRI-Puffer als auch einem Systemrisikopuffer unterliegt. In Abkehr 

von der bisherigen Rechtslage ist in diesem Fall der Systemrisikopuffer zusätzlich 

(kumulativ) zu dem G-SRI- oder A-SRI-Puffer einzuhalten. 

Zu Art. 4p und 4q 

Die CRR sieht in einzelnen Bestimmungen die Möglichkeit vor, bestimmte Mass-

nahmen zu treffen, um bestimmten makroprudentiellen Risiken entgegenzuwir-

ken. Nach den Art. 124, 125 und 164 CRR können bei mit Wohn- oder Gewerbe- 

immobilien besicherten Risikopositionen die Risikogewichte angehoben oder 

strengere Kriterien als in der CRR vorgesehen, zur Anwendung gebracht werden. 

Zusätzlich ermöglicht es Art. 458 CRR, unter bestimmten Voraussetzungen be-

stimmte Massnahmen zu setzen. Bevor solche Massnahmen nach Art. 458 CRR 

gesetzt werden können, ist allerdings das in Art. 458 CRR vorgesehene Verfahren 

zu durchlaufen. Die Art. 4p und 4q bilden die Rechtsgrundlage dafür, dass die Re-

gierung die angesprochenen Massnahmen mittels Verordnung setzen kann. Die 

Ermächtigung für die Regierung zur Erlassung einer Durchführungsverordnung 

wird entsprechend des Charakters der Massnahmen explizit im Teil zur makropru-

dentiellen Aufsicht verankert. 
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Zu Art. 4r 

Art. 4r sieht die Folgen für eine Unterschreitung der kombinierten Kapitalpuffer-

anforderung durch Banken und Wertpapierfirmen vor. Bisher fand sich diese Be-

stimmung in Art. 4c BankG.  

Abs. 1 setzt Art. 141 Abs. 1 CRD V um und entspricht im Wesentlichen dem bishe-

rigen Art. 4c Abs. 1 BankG. 

Abs. 2 setzt Art. 141 Abs. 2 CRD V um und entspricht im Wesentlichen dem bishe-

rigen Art. 4c Abs. 2 BankG. 

Abs. 3 setzt Art. 141 Abs. 3 CRD V um und entspricht im Wesentlichen dem bishe-

rigen Art. 4c Abs. 3 BankG. 

Abs. 4 setzt Art. 141a CRD V um und legt fest, wann für Zwecke der Art. 4r bis 4t 

die kombinierte Kapitalpufferanforderung als nicht erfüllt zu betrachten ist und 

Kapitalerhaltungsmassnahmen zu ergreifen sind. 

Abs. 5 entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 4c Abs. 4 BankG. 

In Abs. 6 wird die Umsetzung von Art. 141 Abs. 7 CRD IV korrigiert. Der Kerngehalt 

der Bestimmung entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 4c Abs. 5 BankG. 

Abs. 7 setzt Art. 133 Abs. 14 UAbs. 2 CRD V um und entspricht im Wesentlichen 

der bisherigen Rechtslage nach Art. 4c Abs. 6 BankG. 

Zu Art. 4s 

Art. 4s gibt vor, wie der ausschüttungsfähige Höchstbetrag zu bestimmen ist. Bis-

her fand sich diese Bestimmung in Art. 7l BankV. 

Abs. 1 setzt Art. 141 Abs. 4 CRD V um. Für die Berechnung des ausschüttungsfähi-

gen Höchstbetrags sind die zu multiplizierende Summe nach Abs. 2 und der Faktor 

nach Abs. 3 heranzuziehen. 
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Abs. 2 und 3 setzen Art. 141 Abs. 5 CRD V um und geben vor, wie die zu multipli-

zierende Summe nach Abs. 2 und der Faktor nach Abs. 3 zu bestimmen sind. 

Abs. 4 setzt Art. 141 Abs. 6 UAbs. 2 CRD V um und gibt die Formel vor, anhand 

welcher die Ober- und Untergrenzen für die Quartile der kombinierten Kapitalpuf-

feranforderung zu berechnen sind. 

Abs. 5 entspricht der bisherigen Rechtslage nach Art. 7l Abs. 5 BankV. 

Zu Art. 4t 

Art. 4t setzt Art. 141 Abs. 8 CRD V um. Bisher fand sich diese Bestimmung in 

Art. 7m BankV. Der Kerngehalt der Bestimmung bleibt im Wesentlichen unverän-

dert. 

Zu Art. 4u 

Im Rahmen der CRR II wurde in Art. 92 Abs. 1a CRR für G-SRI eine neue Kapitalpuf-

feranforderung – der Puffer der Verschuldungsquote – eingeführt. Art. 141b 

CRD V sieht für die Nichteinhaltung dieser Anforderung denselben Mechanismus 

wie Art. 141 CRD IV vor. Die entsprechende Umsetzung von Art. 141b CRD V erfolgt 

separat in den Art. 4u bis 4w. 

Abs. 1 setzt Art. 141b Abs. 1 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4r Abs. 1. 

Abs. 2 setzt Art. 141b Abs. 2 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4r Abs. 2. 

Abs. 3 setzt Art. 141b Abs. 3 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4r Abs. 3. 
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Abs. 4 setzt Art. 141c CRD V um und legt fest, wann für Zwecke der Art. 4u bis 4w 

die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote als nicht erfüllt zu betrach-

ten ist und Kapitalerhaltungsmassnahmen zu ergreifen sind. 

Abs. 5 setzt Art. 141b Abs. 10 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4r Abs. 5. 

Abs. 6 setzt Art. 141b Abs. 7 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4r Abs. 6. 

Zu Art. 4v 

Art. 4v gibt vor, wie der ausschüttungsfähige Höchstbetrag in Bezug auf den Puffer 

der Verschuldungsquote zu bestimmen ist. 

Abs. 1 setzt Art. 141b Abs. 2 und 4 CRD V um. Für die Berechnung des ausschüt-

tungsfähigen Höchstbetrags sind die zu multiplizierende Summe nach Abs. 2 und 

der Faktor nach Abs. 3 heranzuziehen. 

Abs. 2 und 3 setzen Art. 141b Abs. 5 und 6 CRD V um und geben vor, wie die zu 

multiplizierende Summe nach Abs. 2 und der Faktor nach Abs. 3 zu bestimmen 

sind. 

Abs. 4 setzt Art. 141b Abs. 6 UAbs. 2 CRD V um und gibt die Formel vor, anhand 

welcher die Ober- und Untergrenzen für die Quartile der kombinierten Kapitalpuf-

feranforderung zu berechnen sind. 

Abs. 5 setzt Art. 141b Abs. 9 CRD V um und entspricht inhaltlich im Wesentlichen 

Art. 4s Abs. 5. 

Zu Art. 4w 

Art. 4w setzt Art. 141b Abs. 8 CRD V um. Der Kerngehalt der Bestimmung ent-

spricht inhaltlich im Wesentlichen Art. 4t. 
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Zu Art. 4x 

Art. 4x verpflichtet Banken und Wertpapierfirmen im Falle der Unterschreitung 

der kombinierten Kapitalpufferanforderung bzw. der Anforderung an den Puffer 

der Verschuldungsquote dazu, der FMA einen Kapitalerhaltungsplan vorzulegen. 

Die Bestimmung, die sich bisher in Art. 4d BankG findet, bleibt im Wesentlichen 

unverändert, muss jedoch um den neuen Puffer der Verschuldungsquote erwei-

tert werden. 

Abs. 1 setzt Art. 142 Abs. 1 UAbs. 2 CRD V um und erweitert die Bestimmung um 

den Puffer der Verschuldungsquote. 

In Abs. 2 Bst. c, Abs. 4 und Abs. 5 Bst. b werden Verweisanpassungen vorgenom-

men. Der bisherige Bst. d in Abs. 2 wird in einem eigenen Abs. 3 verankert.  

In Abs. 6 wird die bisher in Art. 4d Abs. 5 BankG vorgesehene Verordnungsermäch-

tigung für die Regierung nach Art. 4x überführt. 

Zu Art. 7a Abs. 2, 6 und 7 

Abs. 2 wird neu gefasst. In Bst. a wird das Prinzip verankert, dass Banken und Wert-

papierfirmen neben einer klaren Organisationsstruktur auch über angemessene 

Personalressourcen verfügen müssen. Banken und Wertpapierfirmen haben nach 

Art. 7a jederzeit sicherzustellen, dass sie insbesondere Markt-, Kredit-, Ausfall-, 

Rest-, Abwicklungs-, Liquiditäts-, Konzentrations-, Verbriefungs-, Gegenpartei-, 

Zinsänderungs- und Reputationsrisiken, operationelle und rechtliche Risiken so-

wie das Risiko einer übermässigen Verschuldung erfassen, begrenzen und über-

wachen. Zu diesem Zweck haben sie über eine solide Unternehmenssteuerung, 

über wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen sie ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten, und über an-

gemessene interne Kontrollmechanismen, einschliesslich solider Verwaltungs- 

und Rechnungslegungsverfahren, zu verfügen. Diese Vorgaben an eine solide 
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Unternehmenssteuerung stehen in engem Zusammenhang mit den quantitativen 

und qualitativen Personalressourcen einer Bank oder Wertpapierfirma. Der ver-

fügbare Personalstand hat daher sowohl in quantitativer Hinsicht als auch in qua-

litativer Hinsicht der Art, dem Umfang und der Komplexität der betriebenen Bank-

geschäfte zu entsprechen. Die Bst. b und c werden unverändert übernommen. Zu-

dem wird ein Bst. d eingefügt, um sicherzustellen, dass die Banken und Wertpa-

pierfirmen über klare Grundsätze und effektive Verfahren für die Aggregation von 

Risikodaten und die Risikoberichterstattung verfügen. Die Anforderung ist ein Teil 

der in Art. 74 Abs. 1 CRD V verlangten "wirksamen Verfahren zur Ermittlung, Steu-

erung, Überwachung und Meldung der tatsächlichen und potenziellen künftigen 

Risiken". Eine der wichtigsten Lehren, die aus der 2007 einsetzenden globalen Fi-

nanzkrise gezogen wurden, war die Erkenntnis, dass die Informationstechnologie- 

(IT) und Datenarchitektur vieler Banken für die umfassende Steuerung finanzieller 

Risiken nicht geeignet war. Bislang fehlte im BankG eine ausdrückliche Rechts-

grundlage für die Mindestanforderungen an Risikodaten und Datenaggregation. 

Der Grundsatz der Proportionalität bleibt unberührt.  

In ErwGr. 9 der CRD V wird auf den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit in Art. 157 des Vertrages über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der materiell dem Art. 69 des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum entspricht, verwiesen. 

Gleichzeitig wird betont, dass dieser Grundsatz von Banken und Wertpapierfirmen 

in kohärenter Weise angewandt und insbesondere eine geschlechtsneutrale Ver-

gütungspolitik verfolgt werden soll. Abs. 6 wird daher gemäss Art. 75 Abs. 1 CRD 

V um die geschlechtsneutrale Vergütungspolitik und -praxis ergänzt. Darüber hin-

aus hat die FMA neben Art. 450 Abs. 1 Bst. g, h und i der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 auch Daten des Offenlegungskriteriums im neuen Bst. k der Verordnung 

(EU) Nr. 2019/876 sowie die Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohnge-

fälle zu nutzen, um Vergütungstrends und -praxis zu vergleichen.  
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In Abs. 7 wird die Verordnungsermächtigung erweitert und ermöglicht es der Re-

gierung, die Mindestanforderungen zu den Grundsätzen und effektiven Verfahren 

für die Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung, die nähere Re-

gelung zum Umfang der Vergütungspolitik und -praxis und die Regelung von An-

forderungen im Zusammenhang mit ETP-Geschäften zu regeln.  

Zu Art. 7b Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3 bis 6  

Abs. 1, Abs. 3 und 4 (neu) werden durch die Streichung des Einschubs "zur Erhal-

tung der Eigenmittel" gestrafft. Da Art 7b die Kapitaladäquanz regelt, wird eine 

redaktionelle Bereinigung vorgenommen.  

In Abs. 3 wird zum Zwecke der Vereinheitlichung die Formulierung "unter Zugrun-

delegung ihrer nach Art. 18 bis 24 der Verordnung (EU) Nr. 575 /2013 konsolidier-

ten Finanzlage" in "auf konsolidierter Basis" geändert.  

Der ehemalige Abs. 4 sowie der Abs. 5 werden aufgrund der Streichung des 

Art. 108 Abs. 4 CRD V aufgehoben; der ehemalige Abs. 6 wird neu zu Abs. 4.  

Zu Art. 7c Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. b und c sowie Abs. 3 bis 7 

In Umsetzung des neugefassten Art. 109 Abs. 2 CRD V wird in Abs. 2 der Einlei-

tungssatz geändert sowie der Bst. c eingefügt.  

Abs. 3 setzt den letzten Satz des Art. 109 Abs. 2 CRD V um. Das System der CRD V 

und der CRR sieht vor, dass Tochterunternehmen von Banken oder Wertpapierfir-

men, die weder eine Bank noch eine Wertpapierfirma sind, auf Einzelbasis grund-

sätzlich nicht die Vorgaben der CRD V, sondern die für sie geltenden branchenspe-

zifischen Anforderungen auf Einzelbasis erfüllen müssen. Jedoch haben Banken o-

der Wertpapierfirmen, die solche Tochterunternehmen haben, sicherzustellen, 

dass auf konsolidierter Basis die Vorgaben der CRD V und der CRR eingehalten 

werden. Damit gelten die Bestimmungen in Art. 7a Abs. 3 und 6 gerade nicht für 

solche Tochterunternehmen auf Einzelbasis. Das steht auch in Einklang mit ErwGr. 
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10 der CRD V. Darin wird ausgeführt, dass – mit bestimmten Einschränkungen – 

für Tochterunternehmen, die keine Institute sind und sohin nicht auf Einzelbasis 

unter die CRD IV fallen, die in einschlägigen sektorspezifischen Rechtsakten fest-

gelegten Vergütungsanforderungen Vorrang haben sollten.  

Abs. 4 entspricht dem Art. 109 Abs. 3 CRD V und enthält – bei Vorliegen bestimm-

ter Umstände – eine Ausnahme für Tochterunternehmen von den Pflichten be-

treffend Tochterunternehmen, die selbst nicht dem BankG unterliegen (das be-

trifft insbesondere Regelungen zur Unternehmensführung und Kriterien für die 

Organisation und Behandlung von Risiken). Sofern die EWR-Mutterbank oder  

-wertpapierfirma der FMA gegenüber nachweisen kann, dass die Anwendung des 

Abs. 1 im Drittland, in dem das Tochterunternehmen seinen Sitz hat, gegen das 

BankG verstossen würde, findet er keine Anwendung.  

Durch Abs. 5 werden die Lücken in der aufsichtlichen Konsolidierung in Sonderfäl-

len durch Ausübung eines Wahlrechts in Art. 18 Abs. 3 CRR geschlossen. Im Sinne 

der Rechtssicherheit soll das Wahlrecht auf gesetzlicher Ebene ausgeübt werden 

und nicht einer Einzelfallentscheidung der FMA unterliegen.  

In Abs. 6 wird klargestellt, dass sich die Verpflichtung gruppeninterner Verfahren 

nach Abs. 2 auch auf beherrschte VT-Dienstleister als Anbieter von Nebendienst-

leistungen bezieht. Im Bericht und Antrag Nr. 54/2019 zum TVTG stellt die Regie-

rung klar, dass sie angesichts der grossen Bedeutung des Finanzdienstleistungs-

sektors in Liechtenstein mit der Schaffung des TVTG den Brückenschlag zwischen 

den etablierten Instituten und den Blockchain-Anwendungen erleichtern möchte. 

Die Blockchain-Technologie sei mit grosser Wahrscheinlichkeit eine mögliche und 

interessante Grundlage für Finanzdienstleistungen (wie z.B. Banken, Fonds, Versi-

cherungen sowie Vermögensverwalter) wie auch für andere Wirtschaftszweige. Es 

sei deshalb von strategischer Bedeutung für Liechtenstein, sich frühzeitig mit den 

neuen Geschäftsmöglichkeiten und der Technologie zu beschäftigen, um die sich 
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hier aufzeigenden Chancen zu nutzen, aber auch die heute erkennbaren Risiken 

aus Sicht der Nutzer und des Staates zu reduzieren (vgl BuA 2019/54, 2.4). Die 

Anerkennung von VT-Dienstleistern im Rahmen der aufsichtlichen Konsolidierung 

schliesst die Lücke in Fällen, in denen eine Bank oder Wertpapierfirma an einem 

VT-Dienstleister mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist. In einem solchen Fall 

muss der Informationsfluss zugunsten des Stammhauses sichergestellt sein, um 

Risiken für die Bankengruppe rechtzeitig erkennen zu können. 

Die Verordnungsermächtigung im bisherigen Abs. 4 wird in einen neuen Abs. 7 

verschoben.  

Zu Art. 9 

Art. 9 wird in Umsetzung der Regelungen des in Art. 88 Abs. 1 CRD V neu angefüg-

ten Unterabsatz zu Organgeschäften geändert.  

In Abs. 1 werden Organgeschäfte in Übereinstimmung mit der CRD V umschrieben. 

Der Terminus "Organe" wird aufgegeben; stattdessen wird nunmehr Bezug ge-

nommen auf Geschäfte der Banken mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und ih-

rer Geschäftsleitung. Weiters werden die "massgebenden Aktionäre" durch "di-

rekte und indirekte Anteilseigner, die als natürliche oder juristische Personen eine 

qualifizierte Beteiligung halten" ersetzt. Der bisher in der nationalen Rechtsord-

nung gebräuchliche Begriff "nahestehende Personen" wird beibehalten, ent-

spricht inhaltlich aber dem in Art. 88 Abs. 1 CRD V verwendeten Begriff der "ver-

bundenen Partei". 

Abs. 2 setzt Art. 88 Abs. 1 UAbs. 4 CRD V um und verankert eine Pflicht für Banken 

und Wertpapierfirma zur Dokumentation von Krediten an Mitglieder ihres Verwal-

tungsrats oder ihrer Geschäftsleitung, an Aktionäre, welche eine qualifizierte Be-

teiligung halten, und diesen Kategorien nahestehende Personen bzw. Vorlage an 

die FMA auf deren Verlangen. 
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In Abs. 3 werden entsprechend den Vorgaben von Art. 88 Abs. 1 CRD V die Kate-

gorien von nahestehenden Personen näher definiert. 

Abs. 4 entspricht dem bisherigen Art. 21b BankV und wird in das Gesetz überführt.  

Zu Art. 11 

In Art. 11 Abs. 1 und 2 wird die Verpflichtung zur externen Revision (Aufsichtsprü-

fung) auf Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a und auf 

gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a auf 

Einzel- und Gruppenbasis ausgeweitet. 

In Art. 11 wird in Abs. 3 das Recht der Revisionsstelle verankert, in sämtliche Un-

terlagen und Arbeitspapiere der internen Revision Einsicht zu nehmen.  

Zu Art. 11a 

Art. 11a legt qualitative Grundsätze für und Anforderungen an die interne Revision 

von Banken und Wertpapierfirmen fest. In den letzten Jahren hat sich der Fokus 

der Aufsichtsansätze innerhalb des Europäischen Aufsichtssystems insbesondere 

auch auf die Ausgestaltung der internen Organisationsstruktur von Banken und 

Wertpapierfirmen gerichtet. Diese interne Organisationsstruktur enthält die we-

sentlichen Aspekte des internen Kontrollsystems einer Bank oder Wertpapier-

firma, so z.B. die internen Zuständigkeiten, die Einrichtung wirksamer Verfahren 

zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung der tatsächlichen und po-

tenziellen künftigen Risiken oder die Einrichtung angemessener interner Kontroll-

mechanismen. Im EWR-rechtlichen Kontext spricht man dabei von der "Gover-

nance" von Banken und Wertpapierfirmen. Der internen Revision kommt eine 

Schlüsselrolle im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) von Banken und 

Wertpapierfirmen zu. Bisher finden sich im liechtensteinischen Rechtsbestand nur 

vereinzelte Bestimmungen über die Grundsätze zur Ausgestaltung der Funktion 

der internen Revision (z.B. Art. 11 Abs. 3 BankG, Anhang 4.3 BankV). Art. 11a 
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verfolgt zwei Ziele: Zum einen sollen die qualitativen Anforderungen an die Funk-

tion der internen Revision im Gesetz verankert werden und damit die interne Re-

vision als wesentlicher Bestandteil des IKS von Banken und Wertpapierfirmen ge-

stärkt werden. Zum anderen soll Art. 11a als zentrale Bestimmung für die interne 

Revision im BankG dienen. Die qualitativen Anforderungen an die interne Revision, 

die in Art. 11a vorgegeben werden, orientieren sich am gemeinsamen Europäi-

schen Verständnis über die Ausgestaltung der internen Revision. Vergleichbare 

Bestimmungen finden sich auch in den Gesetzen anderer EWR-Mitgliedstaaten 

wie Österreich (§ 42 öBWG) oder Deutschland (§§ 25a und 25c des deutschen Kre-

ditwesengesetzes [dKWG]). Um den Anforderungen und Gegebenheiten des liech-

tensteinischen Finanzplatzes gerecht zu werden, legt Art. 11a die Anforderungen 

an die Ausgestaltung der internen Revision grundsatzbasiert fest, um ein flexibles 

System zu schaffen, das auf die Eigenheiten der am Finanzplatz tätigen Banken 

oder Wertpapierfirmen (z.B. Geschäftsmodell, Risiken, Kundenstruktur etc.) Rück-

sicht nimmt. 

Abs. 1 enthält die Verpflichtung für jede Bank oder Wertpapierfirma, sowohl auf 

Einzelbasis als auch auf konsolidierter Basis eine funktionsfähige interne Revision 

einzurichten. Die grundsätzliche Verpflichtung zur Einrichtung einer internen Re-

vision an sich ist nicht neu, sondern ergab sich bisher aus Art. 22 Abs. 2 Bst. c. Der 

neue Abs. 1 stellt im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage aber klar, dass die in-

terne Revision sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Ebene einzurichten 

ist. Ein wichtiges neues Element ist die Verpflichtung, dass Banken und Wertpa-

pierfirmen die Funktionsfähigkeit der internen Revision dauerhaft sicherzustellen 

und die Arbeit der internen Revision zu evaluieren haben. Damit sollen nicht nur 

die Banken und Wertpapierfirmen dazu verpflichtet werden, eine funktionierende 

interne Revision einzurichten, sondern es auch der FMA ermöglicht werden einzu-

schreiten, um die Funktionsfähigkeit der internen Revision (wieder-)herzustellen. 

Zudem sind die von der internen Revision festgestellten Mängel fristgerecht zu 
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beseitigen. Die Kriterien, anhand derer die Funktionsfähigkeit zu beurteilen ist, fin-

den sich in den Abs. 2 bis 7.  

Abs. 2 legt die Grundsätze für die personelle Ausstattung der internen Revision 

fest. Diese Grundsätze umfassen nicht nur die notwendige Anzahl an personellen 

Ressourcen, sondern auch die notwendigen fachlichen Qualifikationen der Mitar-

beiter der internen Revision. Banken und Wertpapierfirmen haben darauf zu ach-

ten, dass die interne Revision in Bezug auf Ressourcen und fachlich so ausgestattet 

ist, dass sie ihre Aufgaben jederzeit erfüllen kann. Eine Mindestanzahl an Mitar-

beitern für alle Banken oder Wertpapierfirmen wird im Gesetz nicht vorgegeben; 

entscheidend für die Anzahl der Mitarbeiter ist, dass die interne Revision mit der 

ihr zugedachten personellen Ausstattung ihre Aufgaben zweckentsprechend, un-

abhängig, objektiv und unparteiisch erfüllen können muss. Diese Entscheidung ist 

vom Verwaltungsrat der Bank auf Grundlage der genannten Kriterien zu treffen. 

Die Mitarbeiter der internen Revision haben überdies eine entsprechende fachli-

che Qualifikation aufzuweisen und sich in ihrem Tätigkeitsfeld regelmässig weiter-

zubilden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die fachliche Qualifikation 

auch den modernen Anforderungen an das Bank- bzw. Wertpapiergeschäft ent-

spricht und bei den Mitarbeitern der internen Revision entsprechende IT-Kennt-

nisse und Kenntnisse über neue Technologien vorliegen. 

Abs. 3 enthält die Grundsätze für die Tätigkeit der internen Revision. Zu allererst 

wird klargestellt, dass die interne Revision in Bezug auf die Prüfungsplanung, die 

Prüfungsdurchführung, die Berichterstattung und die Beurteilung der Prüfungser-

gebnisse weisungsfrei gestellt ist. Zusätzlich enthält Abs. 3 Vorgaben, wie die Prü-

fungsplanung durch die interne Revision zu erfolgen hat. Die Prüfungsplanung hat 

auf Grundlage einer dokumentierten Risikobeurteilung zu erfolgen, die mindes-

tens einmal jährlich durchzuführen ist. Umfang und Inhalt der Risikobeurteilung 

und der Prüfungsplanung werden grundsätzlich auch auf gesetzlicher Ebene 
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vorgegeben: Demnach haben Risikobeurteilung und Prüfungsplanung alle wesent-

lichen Geschäftsaktivitäten, Kontrollsysteme und Risiken einer Bank oder Wertpa-

pierfirma zu umfassen. Da die interne Revision unmittelbar dem Verwaltungsrat 

untersteht, sind die Risikobeurteilung und Prüfungsplanung auch vom Verwal-

tungsrat zu genehmigen. 

Abs. 4 legt in Grundzügen den Inhalt der Prüfungen durch die interne Revision fest. 

Entsprechend ihrer Aufgabe hat die interne Revision die Wirksamkeit und Ange-

messenheit des IKS einer Bank oder Wertpapierfirma sowie die Ordnungsmässig-

keit aller Aktivitäten und Prozesse zu prüfen. Die Prüfungen sind nicht nur bei der 

jeweiligen Bank oder Wertpapierfirma, sondern auch bei allen anderen Unterneh-

men einer Gruppe und bei Dienstleistern durchzuführen, an die Prozesse, Dienst-

leistungen oder Tätigkeiten ausgelagert wurden. 

Abs. 5 regelt die Auskunfts-, Einsichts- und Prüfrechte der internen Revision. Diese 

Rechte sind so umfassend ausgestaltet, dass die interne Revision ihre Aufgaben im 

gesetzlich geforderten Ausmass erfüllen kann. Explizit geregelt wird, dass die in-

terne Revision diese Rechte auch gegenüber jedem Dienstleister hat, an den Pro-

zesse, Dienstleistungen oder Tätigkeiten ausgelagert wurden. 

Abs. 6 regelt die regelmässigen Berichtspflichten der internen Revision an den Ver-

waltungsrat betreffend ihre Prüfaktivitäten. Die Berichterstattung an den Verwal-

tungsrat hat zumindest einmal jährlich zu erfolgen. Die Berichterstattung hat zu-

mindest eine Darlegung des Prüfungsgegenstands, der Prüfungsfeststellungen 

und der Massnahmen zu enthalten. Bei diesen Vorgaben handelt es sich um Min-

destvorgaben; daher ist nicht ausgeschlossen, dass die interne Revision öfter 

und/oder ausführlicher an den Verwaltungsrat berichten kann (z.B. im Rahmen 

von ausserordentlichen Prüfungen). Die Berichterstattung der internen Revision 

hat zudem objektiv, vollständig, klar und zeitnah zu erfolgen. Beibehalten wird das 

Recht der FMA, die Berichte der internen Revision anzufordern. 
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Abs. 7 ermöglicht es der internen Revision, neben ihren regelmässigen Berichts-

pflichten an den Verwaltungsrat auch im Rahmen einer ausserordentlichen Be-

richterstattung jederzeit an den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung, die exter-

nen Revision und die FMA Bericht zu erstatten. 

Abs. 8 stellt jene Voraussetzungen auf, unter denen die Tätigkeit der internen Re-

vision ausgelagert werden kann. Grundsätzlich soll es möglich sein, unter Einhal-

tung der Grundsätze nach Art. 14a und der dazu ergangenen Durchführungsbe-

stimmungen in der BankV auch die Tätigkeit der internen Revision auszulagern. In 

Anbetracht der Wichtigkeit der internen Revision sollen solche Auslagerungen 

aber nur dann erfolgen können, wenn die Voraussetzungen der Bst. a und b erfüllt 

sind und die Zustimmung der FMA dafür vorliegt. Vor allem soll die Tätigkeit der 

internen Revision einer Bank oder Wertpapierfirma nur an eine Gesellschaft inner-

halb der Gruppe – wenn eine Bank oder Wertpapierfirma Teil einer Gruppe ist – 

oder an eine externe Revisionsstelle übertragen werden können, die von der FMA 

nach dem BankG anerkannt wurde. Diese Einschränkungen sollen sicherstellen, 

dass die Tätigkeit der internen Revision nur an qualifizierte Dritte ausgelagert wer-

den, und die Qualität der internen Revision auch dann gewährleistet bleibt, wenn 

diese Tätigkeit ausgelagert wird. Bst. b nimmt explizit Bezug auf Art. 14a und auf 

die Durchführungsbestimmungen zur Auslagerung, welche die Regierung mittels 

Verordnung erlassen kann, und stellt damit klar, dass diese Anforderungen auch 

bei der Auslagerung der internen Revision einzuhalten sind. 

In Abs. 9 wird eine Verordnungsermächtigung für die Regierung verankert.  

Zu Art. 14a 

Die Auslagerung von bankinternen Prozessen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten 

hat in den letzten Jahren für Banken und Wertpapierfirmen zunehmend an Rele-

vanz gewonnen. Sowohl die fortschreitende Digitalisierung als auch die regulato-

rischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten werden auch in Zukunft dazu 
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führen, dass Banken und Wertpapierfirmen im Rahmen einer Auslagerung auf ex-

terne Dienstleister zurückgreifen werden. 

In Liechtenstein sind bisher im Art. 14a sowie im Art. 35 und insbesondere Anhang 

6 BankV die Grundsätze für solche Auslagerungen geregelt. Anhang 6 rezipierte 

ursprünglich die Verwaltungspraxis der Eidgenössischen Bankenkommission 

(EBK), die im Jahr 1999 auch in ein mittlerweile nicht mehr in Geltung stehendes 

Rundschreiben zur Auslagerung von Geschäftsbereichen (Outsourcing) vom 

26. August 1998 (EBK-RS 99/2) gegossen wurde. Im Laufe der Zeit wurde Anhang 

6 BankV immer wieder an die mittlerweile von der Eidgenössischen Finanzmarkt-

aufsicht (FINMA) herausgegebenen Rundschreiben zur Auslagerung und damit an 

die Schweizer Rechtslage und Verwaltungspraxis angepasst. Innerhalb des für 

liechtensteinische Banken immer relevanter werdenden Unions- bzw. EWR-

Rechtsrahmens wurden erst in den letzten Jahren verstärkt Grundsätze für Ausla-

gerungen geregelt. Dabei wird auf EWR-Ebene neben allgemeinen Regelungen in 

diversen Richtlinien vor allem auf Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbe-

hörde (EBA) zurückgegriffen. Am 25. Februar 2019 veröffentlichte die EBA um-

fangreiche Leitlinien zur Auslagerung (EBA/GL/2019/02). Diese Leitlinien gelten 

für Banken, Wertpapierfirmen, E-Geld-Institute und Zahlungsinstitute und sind 

seit 30. September 2019 anzuwenden. Inhalt der Leitlinien sind detaillierte quali-

tative Vorgaben an Auslagerungen sowie an Auslagerungen sog. kritischer oder 

wesentlicher Funktionen. Da das EWR-Recht aufgrund der EWR-Mitgliedschaft 

Liechtensteins und der Integration in den Binnenmarkt für die Tätigkeit der liech-

tensteinischen Banken immer bestimmender wird, ist es wichtig, dass der natio-

nale Rechtsrahmen für Auslagerungen den EWR-rechtlichen Standards entspricht. 

Art. 14a wird daher in mehreren Aspekten angepasst, um die Entwicklungen des 

EWR-Rechts im Bereich der Auslagerungen nachzuvollziehen. Dazu wird Art. 14a 

auch auf Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a und auf 

gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a 
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anwendbar gemacht. Diese Ausweitung des Anwendungsbereichs erfolgt auf-

grund der Ausweitung des EWR-rechtlichen Aufsichtsregimes auf bestimmte Fi-

nanzholdinggesellschaften und bestimmte gemischte Finanzholdinggesellschaf-

ten, die nach dem neuen Regime eine Bewilligung der FMA benötigen. 

Abs. 1 sieht die Möglichkeit für Banken oder Wertpapierfirmen vor, Prozesse, 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten an Dritte auszulagern. Bei einer solchen Ausla-

gerungsvereinbarung haben Banken und Wertpapierfirmen insbesondere die Eu-

ropäischen Standards zu beachten, die sich vor allem in den EBA-Leitlinien zur Aus-

lagerung (EBA/GL/2019/02) finden.  

Abs. 2 zieht die absolute Grenze für die Möglichkeit, Prozesse, Dienstleistungen 

oder Tätigkeiten auszulagern: Auslagerungen dürfen nicht zu einer Delegation der 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats oder der Geschäftslei-

tung führen oder die laufende Einhaltung der Bestimmungen des Bankengesetzes 

oder der CRR beeinträchtigen. Darüber hinaus dürfen Auslagerungen keine nega-

tiven Auswirkungen auf die Qualität des IKS oder auf die Beaufsichtigung durch die 

FMA haben. 

Abs. 3 enthält wie bisher eine Verordnungsermächtigung für die Regierung, um 

detaillierte Durchführungsbestimmungen erlassen zu können. 

Zu Art. 17 Abs. 1a, 2a Einleitungssatz und Abs. 4a 

Art. 17 Abs. 1a setzt die Änderungen des Art. 10 Abs. 1 CRD V um. Der Bewilli-

gungsantrag soll künftig auch Auskunft über die Gruppenstruktur, genauer gesagt 

der innerhalb der Gruppe befindlichen Mutterunternehmen und Finanzholdingge-

sellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften geben. Der Tenor der 

CRD V, nach welchem die Mutterunternehmen bzw. Finanzholdinggesellschaften 

stärker in die Pflicht zu nehmen sind, bildet sich bereits im Bewilligungsprozess ab. 

Künftig muss jedem Antrag auf Bewilligungserteilung der organisatorische Aufbau 
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unter Angabe der vorgenannten Gesellschaften sowie einer Beschreibung der Un-

ternehmenssteuerung nach Art. 7a Abs. 2 beigeschlossen werden. 

In Abs. 2a wurde der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" im Einleitungs-

satz durch "EBA" ersetzt. 

In Abs. 4a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Auf-

nahme der Tätigkeit als Bank oder Wertpapierfirma auch unter Auflagen und Be-

dingungen erteilen kann. 

Vor Art. 19 

Der EU-Gesetzgeber hat in den letzten Jahren die prudentielle Aufsicht und die 

Aufsicht im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-

rung regulatorisch stärker miteinander verknüpft und die Rolle der EBA in diesem 

Bereich gestärkt. Wie die Kommission bereits in ihrer Mitteilung vom 12. Septem-

ber 2018 (COM 2018/645) über die Stärkung des Unionsrahmens für die Finanz-

aufsicht und die Beaufsichtigung bei der Geldwäschereibekämpfung bei Finanzin-

stituten hervorgehoben hat, fehlte es bislang insbesondere an einer klaren Ver-

zahnung zwischen den Aufsichtsvorschriften und den Anti-Geldwäschevorschrif-

ten für Finanzinstitute. Schwachstellen in der Behördenzusammenarbeit und im 

Informationsaustausch wirkten sich auf die Reputation aus und es müsse rasch 

und entschlossen gehandelt werden, um die festgestellten Mängel zu beseitigen 

und die Risiken, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Finanzsys-

tem der Union mit sich bringen, weiter zu verringern. 

Die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung steht daher 

auch als allgemeiner Tenor über der CRD V und deren Berücksichtigung hat in den 

Wortlaut mehrerer Bestimmungen Einzug gehalten. Da eine Beteiligung einer 

Bank oder Wertpapierfirma oder einzelner Organmitglieder einer Bank oder Wert-

papierfirma an Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung existentielle Folgen 
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für sie, aber auch für den gesamten Finanzmarkt haben kann, wird – neben ande-

ren Anpassungen im Bereich der Governance – ein Schwerpunkt auf die Prüfung 

der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans bei Verdachtsfällen auf Geldwä-

scherei oder Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit einer Bank oder 

Wertpapierfirma gelegt. 

Klarstellend legt die CRD V unter anderem fest, dass die Verantwortlichkeit für die 

persönliche und fachliche Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans bei den 

Banken, Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanz-

holdinggesellschaften liegt.  

Die zuständigen Behörden ergreifen zudem Massnahmen gegen solche Mitglieder 

des Leitungsorgans, welche die Anforderungen nicht erfüllen, insbesondere deren 

Abberufung.  

Zu Art. 19 

Abs. 1 setzt Art. 91 Abs. 1 UAbs. 1 CRD V um. Die Pflicht, dass Mitglieder des Ver-

waltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Leiter der internen Revision ei-

ner Bank oder Wertpapierfirma in fachlicher und persönlicher Hinsicht jederzeit 

Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten müssen, ist eine dauernd 

einzuhaltende Bewilligungsvoraussetzung. Daraus konnte schon bisher abgeleitet 

werden, dass die Banken und Wertpapierfirmen die Verantwortung für die Einhal-

tung dieser Anforderung tragen. Diese Verantwortlichkeit wird in Übereinstim-

mung mit der Änderung des Art. 91 Abs. 1 UAbs. 1 CRD V nunmehr ausdrücklich in 

den Gesetzestext aufgenommen; zusätzlich wird der Anwendungsbereich von 

Abs. 1 in Übereinstimmung mit den EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eig-

nung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen 

(EBA/GL/2017/12) erweitert. Abs. 1 erfasst nun auch alle anderen Inhaber von 

Schlüsselfunktionen bei Banken von erheblicher Bedeutung. Zukünftig haben da-

her Banken und Wertpapierfirmen von erheblicher Bedeutung sicherzustellen, 
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dass auch andere Inhaber von Schlüsselfunktionen in fachlicher und persönlicher 

Hinsicht jederzeit Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. Durch 

die Aufnahme des letzten Satzes, welcher die Erfüllung der Anforderungen nach 

Art. 22 Abs. 5, Art. 22 Abs. 6 Sätze 1 und 2 sowie der nach Art. 22 Abs. 10 Bst. e 

mit Verordnung festgelegten Mandatsgrenzen auf Ebene der Einzelperson ver-

langt, wird in Art. 19 die individuelle Eignung von Mitgliedern des Verwaltungsrats 

und der Geschäftsleitung an die Anforderungen an die kollektive Eignung nach 

Art. 22 Abs. 5 angeglichen.  

In Abs. 2 erfolgt sowohl eine Anpassung an die Systematik der EWR-rechtlichen 

Grundlagen als auch eine Umsetzung von Art. 91 Abs. 1 UAbs. 2 letzter Satz CRD 

V. Gemäss dem neuen Abs. 2 kann die FMA – wie es durch die bisherige Formulie-

rung des Abs. 1 ("jederzeit") auch bisher möglich war – jederzeit überprüfen, ob 

die Anforderungen an die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nach 

wie vor erfüllt sind. Im zweiten Satz des Abs. 2 wird die Regelung des Art. 91 Abs. 1 

UAbs. 2 letzter Satz CRD V implementiert. Nach dieser erfolgt jedenfalls eine Über-

prüfung der Gewähr, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass im Zusammen-

hang mit einer Bank oder Wertpapierfirma Geldwäscherei oder Terrorismusfinan-

zierung stattfindet, stattgefunden hat oder diese Straftaten versucht wurden.  

Zusätzlich werden in den Satz 2 des Abs. 2 noch weitere Delikte mitaufgenommen, 

welche die EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des 

Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (EBA/GL/2017/12) in die-

sem Zusammenhang ausdrücklich nennt. Folglich findet jedenfalls eine Überprü-

fung der Gewähr statt, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass im Zusam-

menhang mit einer Bank oder Wertpapierfirma Geldwäscherei, Terrorismusfinan-

zierung, Insiderhandel, Marktmanipulation, Untreue oder Betrug stattfindet, 

stattgefunden hat oder diese Straftaten versucht wurden. Die Aufzählung in Abs. 2 

ist als nicht abschliessend zu betrachten, es sollen darunter auch weitere Delikte 



58 

im Bereich der Wirtschaftskriminalität, Vermögensdelikte sowie Steuerstraftaten 

subsumierbar sein. Die explizite Aufnahme dieser Straftaten erfolgt in Überein-

stimmung mit dem gemeinsamen Europäischen Verständnis, das sich auch in den 

EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsor-

gans und Inhabern von Schlüsselfunktionen (EBA/GL/2017/12) widerspiegelt, und 

ermöglicht es der FMA, die Gewähr bei Vorliegen einer dieser Tatbestände anzu-

zweifeln, zu überprüfen und letztlich auch zu entziehen. Die genannten Straftaten 

müssen nicht zwingend in Verbindung mit einer Bank oder Wertpapierfirma ste-

hen, auch ein Zusammenhang mit einer der Bank oder Wertpapierfirma zugehöri-

gen Person ist für die Gewährsüberprüfung ausreichend, unabhängig davon, ob 

die (versuchte) Straftat einen Bezug zu deren Tätigkeit bei der Bank oder Wertpa-

pierfirma aufweist; aus diesem Grund erfolgte im dritten Satz des Abs. 2 eine ent-

sprechende Klarstellung. Der Abs. 3 bildet den ersten Satz des Art. 91 Abs. 1 

UAbs. 2 CRD V ab. Sobald die FMA feststellt, dass die genannten Personen nicht 

oder nicht mehr die erforderliche Gewähr gemäss Abs. 1 bieten, ergreift die FMA 

erforderliche Massnahmen, insbesondere deren Abberufung. Die Abberufungsbe-

fugnis in Art. 35 Abs. 2 Bst. r, auf welchen im Abs. 3 verwiesen wird, wurde ur-

sprünglich im Rahmen der MiFID II-Umsetzung in das BankG aufgenommen. Der 

Art. 91 Abs. 1 UAbs. 2 CRD V sieht jedoch nun auch eine solche Befugnis vor. Da es 

sich um dieselbe Befugnis handelt, wird darauf verwiesen. 

Der ehemalige Abs. 2 wird neu zu Abs. 4. Die Bezeichnung "Europäische Aufsichts-

behörden" wurde durch "EBA" ersetzt. 

Art. 22 Abs. 2b, 5, 6, 8, 8a und 10 Bst. d 

In Abs. 2b Bst. a und b erfolgt eine redaktionelle Anpassung. Insbesondere wurden 

die Wortfolgen "interne Kapazität" durch "interne Modelle" ersetzt.  

Die Pflicht, dass Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung über die 

notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen müssen, um 
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gemeinsam in der Lage zu sein, die Tätigkeiten der Bank und der Wertpapierfirma 

samt ihrer Risiken zu verstehen (sog. "kollektive Eignung"), ist bereits bislang in 

den Bewilligungsvoraussetzungen geregelt. Damit ist auch impliziert, dass die Ban-

ken und Wertpapierfirmen die Verantwortung für die Einhaltung dieser Anforde-

rung tragen. Diese Verantwortlichkeit wird in Umsetzung des Art. 91 Abs. 1 

UAbs. 1 CRD V nunmehr ausdrücklich in den Gesetzestext (Abs. 5) aufgenommen.  

Die Inhalte des Art. 91 Abs. 7 letzter Satz CRD V über die Zusammensetzung des 

Leitungsorgans finden sich in Art. 22 Abs. 5 letzter Satz wieder. 

Dem neu gefassten Art. 91 Abs. 8 CRD V wird durch Änderungen und Ergänzungen 

im Art. 22 Abs. 6 Rechnung getragen. Insbesondere wird klargestellt, dass der Um-

stand, dass eine Person Mitglied eines verbundenen Unternehmens oder einer 

verbundenen Rechtsperson ist, für sich allein noch kein Hindernis für unvoreinge-

nommenes Handeln darstellt.  

In Abs. 8 sowie in Abs. 10 Bst. d wurde jeweils die Bezeichnung "Europäische Auf-

sichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

In Abs. 8a wird für den Verwaltungsrat der Grundsatz der Unabhängigkeit aus-

drücklich verankert. Kapitel 9.3 der EBA/ESMA-Leitlinien zur Bewertung der Eig-

nung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen 

(EBA/GL/2017/12) fordern die Einsetzung unabhängiger Mitglieder im Leitungsor-

gan eines Instituts. Mit der Novellierung soll dieser Grundsatz im Lichte des Ver-

hältnismässigkeitsprinzips berücksichtigt werden. 

Zu Art. 24 Abs. 1 und 4 

In Abs. 1 und 4 erfolgt eine Klarstellung in Bezug auf den Begriff des Mindestkapi-

tals und eine Anpassung der Rechtslage an die Systematik der EWR-rechtlichen 

Grundlagen. Diese sehen vor, dass Banken und Wertpapierfirmen grundsätzlich 

dauerhaft über eine gesetzlich vorgesehene Summe an Mindestkapital verfügen 
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müssen. Darüber hinaus ermöglicht Art. 12 CRD IV iVm Art. 93 Abs. 1 CRR den 

zuständigen Behörden jedoch, ein Anfangskapital über den gesetzlich festgelegten 

Betrag hinaus vorzuschreiben. Eine auch nur kurzfristige Unterschreitung des 

Grundkapitals unter den Betrag des vorgeschriebenen Anfangskapitals (z.B. durch 

Durchführung einer sog. "Harmonika") ist unzulässig (vgl. auch Art. 41r Abs. 9). 

Um diese Systematik im nationalen Recht abzubilden, wird der Klammerausdruck 

"Mindestkapital" in den Abs. 1 verschoben und Abs. 4 dahingehend angepasst, 

dass nun zwischen dem Mindestkapital und dem in der Bewilligung vorgeschrie-

benen Anfangskapital unterschieden wird. In Abs. 4 wird in Übereinstimmung mit 

der Streichung in Art. 4 Abs. 1 letzter Satz der Klammerausdruck ebenfalls gestri-

chen.  

Zu Art. 26 Abs. 1 Bst. d und f bis k, Abs. 1a, 1b und 4 

Abs. 1 wird im Rahmen der Umsetzung der CRD V angepasst und um einige Mel-

depflichten erweitert. Neu in den Katalog der Meldepflichten aufgenommen wer-

den die Bst. g (Meldung der Inhaber von Schlüsselpositionen), Bst. h (Gründe für 

das Ausscheiden von Personen, die in Abs. 19 Abs. 1 genannt sind), Bst. i (Errich-

tung von Repräsentanzen in einem Drittstaat) und Bst. k (Informationen zum ge-

schlechtsspezifischen Lohngefälle). Bst. d wird an die neue Definition des Leiters 

der Zweigstelle angepasst; darüber hinaus werden die "Agenturen" in Bst. d ge-

strichen, da es solche im EWR-rechtlichen Kontext nicht gibt. 

Durch die neu gefassten Abs. 1a und 1b werden alle Meldeverpflichtungen zur Ei-

gentümerstruktur von Banken oder Wertpapierfirmen in Art. 26 gebündelt. 

Abs. 1a und 1b unterscheiden nun danach, ob die Aktien einer meldepflichtigen 

Bank oder Wertpapierfirma zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen 

sind oder nicht. Abs. 1a gilt nur für solche Banken oder Wertpapierfirmen, deren 

Aktien an einem geregelten Markt notieren. Diese Meldeverpflichtung fand sich 

bisher in Art. 26a Abs. 3 BankG, sie wird nun an die Vorgaben von Art. 26 Abs. 1 
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UAbs. 2 CRD IV angepasst und im Einklang mit dem System des BankG in Art. 26 

verankert. Der bisherige Bst. f wird in Abs. 1b verschoben. Die Meldepflicht nach 

Abs. 1b gilt nur für Banken oder Wertpapierfirmen, deren Aktien nicht zum Handel 

an einem geregelten Markt zugelassen sind. Diese Meldeverpflichtung wird im 

Vergleich zur bisherigen Rechtslage ausgedehnt. Sie umfasst künftig nicht nur die 

Anteilseigner mit einer qualifizierten Beteiligung oder – bei Fehlen von qualifizier-

ten Beteiligungen – der grössten 20 Anteilseigner, sondern alle direkten und indi-

rekten Anteilseigner. Dadurch wird der Inhalt der Anzeigen nach Abs. 1a und 1b 

weitestgehend identisch geregelt, um sicherzustellen, dass die FMA unabhängig 

von der Kotierung einer Bank an einer Börse ausreichende Informationen zur Ei-

gentümerstruktur der bewilligten Banken oder Wertpapierfirmen hat.  

Aufgrund der Verschiebung des bisherigen Bst. f in Abs. 1b wird der bisherige Bst. g 

neu zu Bst. f. 

Darüber hinaus wird ein neuer Bst. g eingefügt, nach dem der FMA aufgrund ihrer 

umfassenden Bedeutung für die Banken und Wertpapierfirmen auch die Schlüs-

selfunktionen und deren Inhaber zu melden sind.  

Gemäss Bst. h soll die FMA über die Gründe des Ausscheidens von in Art. 19 Abs. 1 

BankG genannten Personen (Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftslei-

tung, Leiter der Internen Revision und – bei Banken oder Wertpapierfirmen von 

erheblicher Bedeutung – auch weiteren Inhabern von Schlüsselfunktionen) unver-

züglich informiert werden. Aufgrund der Struktur des liechtensteinischen Finanz-

markts kommt es häufig vor, dass die in Art. 19 Abs. 1 genannten Personen bei 

einer Bank oder Wertpapierfirma ausscheiden und in eine Position mit Führungs-

verantwortung bei einer anderen Bank oder Wertpapierfirma wechseln. Aufgrund 

des Art. 19 ist mit einem solchen Wechsel auch eine neuerliche Prüfung der Ge-

währ dieser Funktionsträger durch die FMA verbunden. Die Meldepflicht hinsicht-

lich der Information über die Gründe des Ausscheidens soll sicherstellen, dass der 
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FMA in so gelagerten Fällen alle Informationen im Rahmen des durchzuführenden 

Gewährsprüfungsverfahrens vorliegen. Darüber hinaus soll die FMA in die Lage 

versetzt werden, unverzüglich überprüfen zu können, ob etwaige Massnahmen 

gegenüber der meldenden Bank oder Wertpapierfirma zu treffen sind und ob die 

meldende Bank oder Wertpapierfirma weiterhin alle gesetzlichen Anforderungen 

erfüllt. Durch diese Meldepflicht soll insbesondere im Hinblick auf die fachliche 

und persönliche Eignung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, der Geschäftslei-

tung, des Leiters der internen Revision und anderen Inhabern von Schlüsselfunk-

tionen auch zur weiteren Stärkung der Reputation des Finanzmarkts beigetragen 

werden. 

Bst. i führt als Folge der Regelungsänderungen in Art. 30a ff. eine Meldepflicht für 

Repräsentanzen von liechtensteinischen Banken oder Wertpapierfirmen in ande-

ren EWR-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten ein. Diese Meldepflicht soll es der FMA 

ermöglichen, einen Gesamtüberblick über die Aktivität der in Liechtenstein bewil-

ligten Banken oder Wertpapierfirmen zu bekommen. 

Durch Bst. k wird die Meldepflicht auf spezifische Vergütungsdaten und -informa-

tionen ausgedehnt und von der Verordnungs- auf Gesetzesstufe gehoben. 

Abs. 4, welcher die Meldepflichten betreffend Unternehmen regelt, die in die auf-

sichtliche Konsolidierung einzubeziehen sind, wird angepasst. Es wird einerseits 

klargestellt, dass diese Meldepflichten von den Banken und Wertpapierfirmen zu 

erfüllen sind, andererseits wird der bisherige Verweis auf die sinngemässe Anwen-

dung von Abs. 1 und 2 abgelöst und durch eine Aufzählung der zu meldenden In-

formationen ersetzt. Durch diese Abänderung werden die aus Abs. 4 resultieren-

den Meldeverpflichtungen zielgerichteter bzw. klarer ausgestaltet. Zusätzlich wird 

dadurch sowohl der Verwaltungsaufwand der FMA als auch der Meldeaufwand 

der meldepflichtigen Banken oder Wertpapierfirmen reduziert. Die entsprechen-
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den Details zu den zu meldenden Informationen werden von der Regierung mittels 

Verordnung geregelt. 

Vor Art. 26a bis 26c 

Die Umsetzung der Richtlinie wird zum Anlass genommen, um die Rechtsgrundla-

gen für das Verfahren und die Beurteilung für den Erwerb qualifizierter Beteiligun-

gen an Banken oder Wertpapierfirmen neu zu strukturieren. Bisher fanden sich die 

wesentlichen Bestimmungen sowohl in Art. 26a BankG als auch in Anhang 8 

BankV. Den Vorbildern anderer EWR-Mitgliedstaaten folgend, sollen die rechtli-

chen Grundlagen nun zentral im BankG geregelt werden. Damit soll auch im Sinne 

der Vereinfachung der rechtlichen Grundlagen zur Anwenderfreundlichkeit der 

gesetzlichen Grundlagen beigetragen werden. 

Zu Art. 26a Abs. 1, 3, 4 und 7 

Abs. 1 wird neu gefasst. Die Praxis hat gezeigt, dass die bisherige Umsetzung von 

Art. 22 Abs. 1 der CRD IV in Art. 26a Abs. 1 mittlerweile verbesserungsbedürftig 

geworden ist. So soll insbesondere vorgesehen werden, dass auch das gemein-

same Handeln mehrerer Personen zum Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an 

einer Bank oder Wertpapierfirma vom Anwendungsbereich umfasst ist. Diese Er-

gänzung ist insbesondere deshalb wichtig, da qualifiziert Beteiligte die Geschäfts-

tätigkeit einer Bank wesentlich beeinflussen oder bestimmen. Es soll interessier-

ten Erwerbern nicht möglich sein, die für den Erwerb einer qualifizierten Beteili-

gung einzuhaltenden Voraussetzungen und behördlichen Verfahren durch ein ab-

gesprochenes gemeinsames Vorgehen zu umgehen. 

Abs. 3 bleibt im Hinblick auf das Verfahren zum Erwerb oder der Veräusserung 

einer qualifizierten Beteiligung unverändert. Die bisher im zweiten Satz von Abs. 3 

verankerte Meldepflicht wird jedoch im Sinne der Anwenderfreundlichkeit und 

der konsistenten Rechtssetzung nach Art. 26 Abs. 1a verschoben. 
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Abs. 4 erfährt eine inhaltliche Erweiterung. Nach der bisherigen Rechtslage kann 

die FMA nur dann Massnahmen ergreifen, falls der Einfluss qualifiziert beteiligter 

Aktionäre oder am Erwerb solcher qualifizierten Beteiligungen Interessierter die 

umsichtige und solide Geschäftsführung einer Bank oder Wertpapierfirma beein-

trächtigen könnte. Die Praxis hat gezeigt, dass die Regelung zu kurz greift. Für ei-

nen internationalen Finanzplatz wie Liechtenstein, dessen Banken auch internati-

onal ausgerichtet sind, ist die Reputation der inländischen Banken oder Wertpa-

pierfirmen von wesentlicher Bedeutung. Das Aktionariat und dessen Einfluss bzw. 

potentielle Aktionäre und deren Einfluss auf die Geschäftstätigkeit sind ein we-

sentlicher Faktor für diese Reputation. Auch Aktionäre oder interessierte Erwer-

ber, die keine qualifizierte Beteilung an einer Bank oder Wertpapierfirma haben 

bzw. erwerben wollen, können durch ihr Verhalten oder ihre eigenen Geschäfts-

tätigkeit einen möglichen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit einer Bank 

oder Wertpapierfirma haben und damit die umsichtige und solide Geschäftsfüh-

rung einer Bank beeinträchtigen. Die Ausweitung der Befugnisse der FMA auf alle 

Aktionäre oder interessierte Erwerber ist daher eine Massnahme, mit der zur Stär-

kung der Reputation des Finanzplatz beigetragen werden soll. 

Abs. 7 beinhaltet wie bisher eine an die anderen Änderungen angepasste Ermäch-

tigung für die Regierung zur Erlassung einer Durchführungsverordnung. 

Zu Art. 26b und 26c 

Die Art. 26b und 26c werden neu in den Gesetzestext aufgenommen. Dabei 

kommt es jedoch zu keiner wesentlichen inhaltlichen Änderung der bisherigen 

Rechtslage. Die Inhalte der Art. 26b und 26c finden sich bisher in Anhang 8 der 

BankV. Die Verschiebung der Bestimmungen aus dem Anhang der BankV in den 

Gesetzestext erfolgt im Sinne der Anwenderfreundlichkeit und der konsistenten 

Rechtssetzung. In Art. 26c Abs. 1 Bst. b wird Art. 23 Abs. 1 Bst. b CRD V umgesetzt. 
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In Art. 26c Abs. 2 wird der Grundsatz abgebildet, dass bei der Beurteilung des be-

absichtigten Erwerbs nicht auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Marktes abge-

stellt werden darf. Hintergrund der Bestimmung ist, dass die nationalen Finanz-

märkte für inländische wie ausländische Investoren geöffnet sein sollen und so 

eine Liberalisierung der Finanzmärkte erreicht werden kann. Es soll ein gleichbe-

rechtigter Zugang zu Investitionen ermöglicht werden. Reputations- und Finanz-

stabilitätsgründe hingegen zählen nicht zu den wirtschaftlichen Bedürfnissen ei-

nes Marktes.  

Zu Art. 27 Abs. 2 bis 4 

Aus Rechtssicherheits- und Kundenschutzgründen ist das Erlöschen einer Bewilli-

gung nach Abs. 2 von der FMA festzustellen und dem Bewilligungsträger mitzutei-

len; zusätzlich erfolgt im Amtsblatt die Veröffentlichung des Erlöschens der Bewil-

ligung nach Rechtskraft der Entscheidung auf Kosten des Bewilligungsträgers. 

Abs. 3 und 4 werden aufgenommen, um die Rechtslage klarzustellen und entspre-

chen inhaltlich Art. 28 Abs. 2 und 4 bis 6. 

Zu Art. 28 Abs. 1 Bst. b 

Abs. 1 Bst. b bleibt inhaltlich im Wesentlichen unverändert. Aufgrund der Umset-

zung von Art. 18 Bst. d CRD V sind die Verweise auf die Bestimmungen der CRR 

anzupassen.  

Vor Art. 30a bis Art. 30ater 

Art. 30a verpflichtet Banken aus EWR-Mitgliedstaaten und aus Drittstaaten bisher, 

vor Errichtung einer Repräsentanz in Liechtenstein eine Bewilligung der FMA ein-

zuholen. Das Regime für die Errichtung von Repräsentanzen soll von Grund auf 

neugestaltet werden. Art. 30a wurde im Jahr 1998 durch LGBl. Nr. 1998.223 ein-

geführt und rezipierte die damalige Schweizer Rechtslage in Anlehnung an die Aus-

landsbankenverordnung. Seit der Einführung dieser Bestimmung hat sich 
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insbesondere das Regelungsumfeld innerhalb des EWR deutlich weiterentwickelt. 

Dieser Entwicklung trägt Art. 30a in seiner aktuellen Fassung nicht mehr ausrei-

chend Rechnung. Das Regime für die Gründung von Repräsentanzen soll grundle-

gend neugestaltet werden. Dabei wird vor allem auf die allgemeine Bewilligungs-

pflicht verzichtet, da Repräsentanzen keine bewilligungspflichtigen Bankgeschäfte 

erbringen dürfen, und eine differenzierte Regelung eingeführt, die im Sinne der 

EWR-rechtlichen Systematik zwischen Repräsentanzen von Banken aus EWR-Mit-

gliedstaaten und Banken aus Drittstaaten unterscheidet. Mit dieser Systemände-

rung kann auch eine signifikante Reduktion des Verwaltungsaufwandes erreicht 

werden. Als Vorbild für das neue Repräsentanzen-Regime dienen vergleichbare 

Regelungen in Deutschland (§ 53a dKWG) und Österreich (§ 73 öBWG). 

Zu Art. 30a 

Art. 30a regelt die Errichtung einer Repräsentanz einer Bank aus einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat im Inland. Anstelle einer vorher einzuholenden Bewilligung ge-

nügt in diesem Fall eine Anzeige an die FMA. Der Inhalt dieser Anzeige ist in Abs. 1 

geregelt. Abs. 2 sieht vor, dass Änderungen der Angaben in der Anzeige nach 

Abs. 1 sowie die Schliessung der Repräsentanz der FMA ebenfalls unverzüglich an-

zuzeigen sind. Die Aufnahme des Betriebs der Repräsentanz darf erst nach der Er-

stattung der Anzeige erfolgen. Nach Abs. 3 trägt der Leiter einer Repräsentanz die 

Verantwortung für die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 verankerten Pflichten. Abs. 4 

sieht die Verpflichtung der FMA vor, den Betrieb einer Repräsentanz einer Bank 

mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zu untersagen, wenn Grund zur An-

nahme besteht, dass bewilligungspflichte Geschäfte ausgeübt werden. 

Zu Art. 30abis 

Art. 30abis regelt die Errichtung einer Repräsentanz einer Bank aus einem Dritt-

staat. Auch dafür ist grundsätzlich eine vorherige Anzeige notwendig, welche die 

in Art. 30a Abs. 1 aufgeführten Informationen enthält. Zusätzlich zu diesen 
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Informationen hat die Anzeige noch folgende andere Informationen zu enthalten: 

Eine Mitteilung der zuständigen Behörde des Herkunftsstaats, dass diese keine Be-

denken gegen die Errichtung oder den Betrieb der Repräsentanz im Inland hat; 

eine Mitteilung darüber, welche Bankgeschäfte die Bank in ihrem Herkunftsstaat 

betreibt; eine Mitteilung darüber, wer eine qualifizierte Beteiligung an der Bank 

hält und eine Mitteilung darüber, welche Aktivitäten die Repräsentanz in Liech-

tenstein ausüben will. Nach Abs. 2 sind Änderungen der Angaben nach Abs. 1 so-

wie die Schliessung der Repräsentanz der FMA unverzüglich anzuzeigen.  

Abs. 3 sieht die Verantwortlichkeit des Leiters einer Repräsentanz für die Einhal-

tung der in Abs. 1 und 2 verankerten Pflichten vor. 

Abs. 4 erlaubt es der FMA, den Betrieb einer Repräsentanz einer Bank aus einem 

Drittstaat zu untersagen. Diese Untersagung kann sowohl nach Einlangen der An-

zeige als auch während des bereits aufrechten Betriebs der Repräsentanz erfol-

gen. Für die Untersagung muss einer der in den Bst. a bis c genannten Gründe 

vorliegen.  

Abs. 5 verpflichtet die FMA dazu, die zuständige Behörde im Drittstaat über eine 

Untersagung des Betriebs einer Repräsentanz zu verständigen. 

Zu Art. 30ater 

Art. 30ater enthält bestimmte Befugnisse, welche die FMA direkt gegenüber Reprä-

sentanzen ergreifen kann. Dabei handelt es sich um Befugnisse aus dem Katalog 

des Art. 35, die es der FMA ermöglichen, die Tätigkeit einer Repräsentanz zu über-

wachen. Neben Befugnissen zur Einholung von Informationen kann die FMA  

gegenüber Repräsentanzen ausserordentliche Revisionen anordnen oder auch 

Massnahmen zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes anordnen. Die FMA 

wird auch ermächtigt, bei Verstössen gegen gesetzliche Verpflichtungen im Wie-

derholungs- oder Fortsetzungsfall bei Repräsentanzen den Leiter der Repräsen-
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tanz abzuberufen. Schliesslich kann die FMA auch den Betrieb der Repräsentanz 

untersagen, wenn der Verdacht besteht, dass eine Repräsentanz bewilligungs-

pflichtige Geschäfte ausübt. 

Zu Art. 30b Abs. 2 Bst. e und Abs. 7 

Abs. 2 Bst. e wird an die neue Definition des Leiters der Zweigstelle angeglichen. 

In Abs. 7 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

Zu Art. 30d Abs. 6 und 10 

Bisher fand das BankG zur Gänze auf inländische Zweigstellen von Banken, Fi- 

nanzinstituten und Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitglied-

staat Anwendung. Im Einklang mit den EWR-rechtlichen Vorgaben wird nun mit 

Abs. 6 eine gesetzliche Grundlage für die von Zweigstellen einzuhaltenden auf-

sichtsrechtlichen Bestimmungen verankert. Diese orientieren sich an ähnlichen 

Bestimmungen in anderen EWR-Mitgliedstaaten (z.B. § 9 Abs. 7 öBWG oder § 54b 

dKWG).  

Abs. 10 wurde im Rahmen der CRD IV-Umsetzung im Jahr 2014 geändert, muss 

jedoch im Rahmen der Anpassung an die Vorgaben der CRD V zur Klarstellung an 

den ursprünglichen Wortlaut des Art. 34 Abs. 3 CRD IV angepasst werden, der sich 

auf Tochterunternehmen von Finanzinstituten, die eine Tätigkeit als Finanzinstitut 

ausüben, und nicht auf Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdingge-

sellschaften und gemischte Holdinggesellschaften bezieht. 

Zu Art. 30e Abs. 3a 

Mit Abs. 3a werden die für Tätigkeiten im Rahmen des freien Dienstleistungsver-

kehrs von Banken, Wertpapierfirmen und Finanzinstituten mit Sitz in anderen 

EWR-Mitgliedstaaten einzuhaltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen veran-

kert. Diese orientieren sich an ähnlichen Bestimmungen in anderen EWR-Mitglied-

staaten (z.B. § 9 Abs. 8 öBWG oder § 54b dKWG) 
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Vor Art. 30f  

Die Überschrift vor Art. 30f wird geändert, und ergänzt, dass nach diesem Kapitel 

auch der Informationsaustausch mit anderen internationalen Organisationen ge-

regelt wird.  

Zu Art. 30h Abs. 1 Bst. c sowie Abs. 2 bis 10 

Die CRD V bringt einige Neuerungen in Bezug auf den Informationsaustausch mit 

anderen Behörden und internationalen Organisationen. Die Umsetzung dieser 

Vorgaben wird dazu genutzt, um Art. 30h neu zu strukturieren. Diese Neustruktu-

rierung ist notwendig, um insbesondere die neuen Vorgaben des Art. 58a CRD V 

im bestehenden Rechtsrahmen umzusetzen. 

In Abs. 1 Bst. c muss ein Verweis korrigiert werden. Im Zuge der Übernahme der 

MAR wird das Gesetz vom 24. November 2006 gegen Marktmissbrauch im Handel 

mit Finanzinstrumenten (Marktmissbrauchsgesetz; MG), LGBl. Nr. 2007.18, aufge-

hoben. Der bisher in Bst. c enthaltenen Verweis auf Art. 3 Abs. 1 Bst. m MG muss 

durch einen Verweis auf die entsprechende Begriffsbestimmung in Art. 3 Abs. 1 

Ziff. 10 MAR ersetzt werden. Lediglich der Klarstellung halber wird festgehalten, 

dass Abs. 1 auch den Informationsaustausch mit der Europäischen Zentralbank als 

für die Bankenaufsicht innerhalb des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus zustän-

dige Behörde nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 

2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht 

über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (SSM-VO) umfasst. 

Abs. 2 enthält nun einen umfassenden Katalog jener Institutionen, Behörden oder 

Stellen, mit denen die FMA im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit ebenfalls Informa-

tionen, einschliesslich personenbezogener Daten, austauschen kann. Entspre-

chend den Vorgaben der CRD IV und der CRD V erfolgt ein Informationsaustausch 

nur dann, wenn die zu übermittelnden Informationen für die Zwecke und die 

Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben der anfragenden Institution, Behörde oder 
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Stelle benötigt wird. Durch den umfassenden Katalog in Abs. 2 Bst. a bis m werden 

die Art. 56 Abs. 1, 57 Abs. 1 und 58 Abs. 1 CRD IV sowie Art. 57 CRD V vollständig 

umgesetzt. Abs. 2 Bst. i setzt Art. 56 Bst. h CRD V um. Abs. 2 Bst. k setzt Art. 56 

Bst. g CRD V um. 

Abs. 3 setzt Art. 58a Abs. 1 CRD V um und bildet die Rechtsgrundlage für den In-

formationsaustausch mit den in den Bst. a bis c genannten internationalen Orga-

nisationen. Für den Austausch von Informationen mit diesen internationalen Or-

ganisationen gelten besondere Voraussetzungen, die in den Abs. 4 und 5 geregelt 

werden. Der bisherige Abs. 3 wird aufgrund der Regelungssystematik in Art. 31a 

Abs. 2 verschoben, da er streng genommen nicht den Informationsaustausch mit 

anderen zuständigen Behörden oder internationalen Organisationen regelt, son-

dern Durchbrechungstatbestände für das Amtsgeheimnis enthält, die korrekter-

weise in Art. 31a zu regeln sind. 

Abs. 4 und 5 setzen Art. 58a Abs. 2 und 3 CRD V um und legen die besonderen 

Voraussetzungen fest, unter welchen die FMA mit den in Abs. 3 aufgeführten in-

ternationalen Organisationen Informationen austauschen kann. Diese Vorausset-

zungen sind ausschliesslich im Falle eines Ersuchens einer internationalen Organi-

sation, die in Abs. 3 genannt ist, anwendbar. Die in den Bst. a bis g aufgeführten 

Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, damit die FMA dem Ersuchen einer 

in Abs. 3 genannten Organisation nachkommen kann. Abs. 5 legt darüber hinaus 

fest, dass einer ersuchenden internationalen Organisation nur aggregierte oder 

anonymisierte Informationen übermittelt werden dürfen. Sollte eine internatio-

nale Organisation um personenbezogene Daten ersuchen, darf die FMA diese aus-

schliesslich in den Räumlichkeiten der FMA austauschen. Die Voraussetzungen 

nach Abs. 4 müssen in einem solchen Fall gleichwohl erfüllt sein.  

Abs. 6 entspricht dem bisherigen Abs. 3a. 
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Abs. 7 entspricht dem bisherigen Abs. 2. 

Abs. 8 entspricht dem bisherigen Abs. 5. 

Abs. 9 entspricht dem bisherigen Abs. 6. 

Abs. 10 entspricht dem bisherigen Abs. 7. 

Zu Art. 30l Abs. 1 

Abs. 1 wird sprachlich und inhaltlich an die EWR-rechtlichen Grundlagen in den 

Art. 34 ff CRD IV angepasst. Der Anwendungsbereich von Abs. 1 wird auf Banken 

und Wertpapierfirmen eingeschränkt, da es keine Finanzinstitute in Liechtenstein 

gibt. 

Zu Art. 30lbis Abs. 1 

Abs. 1 wird sprachlich und inhaltlich an die EWR-rechtlichen Grundlagen ange-

passt. In Abs. 1 werden zusätzlich zu den bereits genannten Banken und Wertpa-

pierfirmen auch Finanzinstitute aufgenommen, da Finanzinstitute aus anderen 

EWR-Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen auch im Rahmen der 

Dienst- oder Niederlassungsfreiheit tätig sein können. Dazu wird die Bezugnahme 

auf "Wohlverhaltensregeln oder Standesrichtlinien" gestrichen. 

Zu Art. 30n Abs. 5 

In Abs. 5 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

Zu Art. 30o Abs. 1 

Der Abs. 1 wird an die Formulierung in Artikel 158 Abs. 5 CRD IV nach seiner Be-

richtigung (ABl. L 20 vom 25.1.2017, S. 1-2) angeglichen. Diese richtliniennahe Um-

setzung bringt eine Präzisierung des Zwecks von Aufsichtskollegien. Solche werden 

zur Herbeiführung einer gemeinsamen Entscheidung einer Zweigstelle als bedeu-

tend und den Austausch von Informationen nach Art. 30h eingerichtet.  
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Zu Art. 30p Abs. 3 

Abs. 3 setzt Art. 47 Abs. 2a CRD V um. Dieser regelt die Zusammenarbeit zwischen 

der FMA und einer zuständigen Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaat in Be-

zug auf Drittlandsgruppen. Dies soll vor allem sicherstellen, dass sämtliche Tätig-

keiten der Drittlandsgruppe im EWR ordentlich beaufsichtigt und eine Umgehung 

der für Drittlandsgruppen geltenden Regelungen und negative Auswirkungen auf 

die Finanzstabilität des EWR verhindert werden. Da in Liechtenstein die Errichtung 

von Zweigstellen von Banken mit Sitz ausserhalb des EWR nicht zulässig ist, be-

schränkt sich die Zusammenarbeit auf Fälle, in denen eine liechtensteinische Bank 

derselben Drittlandsgruppe angehört wie eine Bank oder eine Zweigstelle einer 

Bank mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat.  

Zu Art. 30s Abs. 1a 

In Abs. 1a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Auf-

nahme der Tätigkeit als geregelter Markt auch unter Auflagen und Bedingungen 

erteilen kann. 

Zu Art. 30t Abs. 1a 

In Abs. 1a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Auf-

nahme der Tätigkeit als MTF oder OTF auch unter Auflagen und Bedingungen er-

teilen kann. 

Zu Art. 30u 

Art. 30 CRD IV sieht für lokale Firmen (bzw. "Market Maker") als einzige Anforde-

rung ein Anfangskapital vor, nicht jedoch weitere Bewilligungsvoraussetzungen. 

Art. 30u, verlangte bisher neben dem Anfangskapital noch die Erfüllung der Vo-

raussetzungen nach Art. 16 bis 24 als Voraussetzung für die Erteilung einer Bewil-

ligung als lokale Firma. Die Bestimmung wird im Rahmen dieser Vorlage derart an 

Art. 30 CRD IV angepasst, sodass klargestellt wird, dass lokalen Firmen die Bewilli-

gung bei Vorliegen des vorgesehenen Anfangskapitals erteilt wird. 
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In Abs. 1a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Auf-

nahme der Tätigkeit als lokale Firma auch unter Auflagen und Bedingungen ertei-

len kann. 

Die Verordnungsermächtigung in Abs. 2 wird inhaltlich angepasst und flexibler ge-

macht ("kann" anstelle von "hat").  

Zu Art. 30v Abs. 1a 

In Abs. 1a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Auf-

nahme der Tätigkeit als Wertpapierfirma mit Administrationsbefugnis auch unter 

Auflagen und Bedingungen erteilen kann. 

Zu Art. 30x Abs. 1a und 6 

Die Bestimmungen über das öffentliche Register werden neu in Art. 35 für alle 

Finanzintermediäre nach dem BankG, einschliesslich Datenbereitstellungsdienste, 

gemeinsam geregelt. Abs. 6 ist daher aufzuheben. In Abs. 1a wird klarstellend ein-

gefügt, dass die FMA Bewilligungen für die Aufnahme der Tätigkeit als Datenbe-

reitstellungsdienst auch unter Auflagen und Bedingungen erteilen kann. 

Zu Art. 31a Abs. 2, 2a und 2b 

Durch die systematische Verschiebung des Art. 30h Abs. 3 waren die Änderungen 

in Art. 31a notwendig. Abs. 2 entspricht dem bisherigen Art. 30h Abs. 3. Es kommt 

jedoch zu keiner Änderung der bestehenden Rechtslage. 

Art. 33 Abs. 3 

Aufgrund der Neufassung von Art. 30h ändert sich der Verweis in Abs. 3. 

Zu Art. 34 Abs. 1 

Aufgrund der Neufassung von Art. 30h muss der Verweis auf Art. 30h Abs. 3 durch 

einen Verweis auf Art. 31a Abs. 2 ersetzt werden.  
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Zu Art. 35 Abs. 2 Bst. w, Abs. 3 Bst. d, Abs. 4, 6a, 8, 8a, 8b und 9 

Die CRD V sieht in Art. 98 Abs. 5 Befugnisse im Zusammenhang mit dem Zinsände-

rungsrisiko vor. Neu wird die Befugnis eingeführt, Modell- und Parameterannah-

men – bei denen es sich um andere als die in der Richtlinie näher definierten, von 

der EBA ermittelten Annahmen handelt – festzulegen. Da die Befugnisse der FMA 

grundsätzlich in Art. 35 ff gebündelt sind, soll diese Befugnis in einem neuen Abs. 2 

Bst. w aufgenommen werden.  

Die Aufgaben in Abs. 3 werden angesichts der Änderungen in Art. 30abis Abs. 2 

betreffend die Untersagung des Betriebes einer Repräsentanz einer Bank mit Sitz 

in einem Drittstaat um einen Bst d erweitert.  

Abs. 4 wird an den Wortlaut des Art. 102 Abs. 1 Bst. b CRD IV angeglichen. Die FMA 

kann nun auch dann die zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes und zur 

Beseitigung der Missstände bzw. die zur frühzeitigen Abhilfe notwendigen Verfü-

gungen erlassen, wenn ihr nachweislich bekannt ist, dass eine Bank oder Wertpa-

pierfirma innerhalb der nächsten zwölf Monate voraussichtlich gegen das BankG 

oder die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verstossen wird. 

In Abs. 6a wird in Anlehnung an die Regelung im Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VersAG) die Möglichkeit geschaffen, Befugnisse, die Leitungsorganen nach Gesetz 

oder Statuten zustehen, ganz oder teilweise auf einen Sonderbeauftragten über-

tragen, der zur Wahrung dieser Befugnisse geeignet ist. Dieses Instrument hat sich 

in der Versicherungsaufsichtspraxis als sehr wirksam herausgestellt und soll in Zu-

kunft auch im Bereich der Bankenaufsicht zur Anwendung kommen können. Auf-

grund der besonderen Bedürfnisse, die sich aus dem Gläubiger- und Kundenschutz 

ergeben, soll – anders als im VersAG – die Befugnis zur Einsetzung eines Sonder-

beauftragten nicht davon abhängen, dass eine (rechtskräftige) Feststellung der 

Verletzung einer aufsichtsrechtlichen Pflicht vorausgegangen ist. Dabei ist insbe-

sondere abzuwägen, ob eine Aufforderung zur Wiederherstellung des rechtmäs-
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sigen Zustandes untunlich oder nicht zweckdienlich ist oder eine solche nicht ab-

gewartet werden kann. Bei dem Sonderbeauftragten nach Art. 35 Abs. 6a handelt 

es sich nicht um einen vorläufigen Verwalter im Sinne des Art. 35 des Sanierungs- 

und Abwicklungsgesetzes (SAG). 

In Abs. 8, 8a und 8b werden die Regelungen über das von der FMA zu führende, 

öffentlich zugängliche und kostenlose Register zusammengefasst. Das Register 

enthält Angaben zu Banken und Wertpapierfirmen, Zweigstellen von Banken, Fi-

nanzinstituten und Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitglied-

staat, vertraglich gebundenen Vermittlern, Revisionsstellen, Banken, Wertpapier-

firmen, Finanzinstituten, Marktbetreibern und Datenbereitstellungsdiensten mit 

Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die im Rahmen der Dienstleistungsfrei-

heit in Liechtenstein tätig sind, Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Fi-

nanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 und 2 sowie 

Datenbereitstellungsdiensten mit Sitz in Liechtenstein.  

In Abs. 9 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

Vor Art. 35a bis 35cbis 

Zusätzlich zu den geltenden Eigenmittelmindestanforderungen, den sog. "Säule 

1"-Anforderungen, können die zuständigen Aufsichtsbehörden Banken und Wert-

papierfirmen eine Eigenmittelanforderung in der "Säule 2" vorschreiben. Diese 

soll spezifische Risiken, denen eine Bank oder Wertpapierfirma ausgesetzt ist, ab-

decken. Die Risiken werden üblicherweise im Rahmen des aufsichtlichen Überprü-

fungs- und Bewertungsprozesses (SREP-Prozess) evident und anhand von Stress-

tests ermittelt. Zusätzliche Säule 2-Anforderungen können im erforderlichen Um-

fang vorgeschrieben werden, wenn diese Risiken ausdrücklich von den Eigenmit-

telanforderungen nach der CRR ausgenommen sind oder von dieser nicht aus-

drücklich behandelt werden (vgl. ErwGr. 14 CRD V).  
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Die Praxis hat gezeigt, dass die EWR-Mitgliedstaaten in der Vergangenheit das In-

strument der Säule 2 sehr uneinheitlich angewandt haben; insbesondere wurde 

die Vorschreibung einer Säule 2-Anforderung nicht wie angedacht lediglich zur Ab-

deckung von institutsspezifischen, individuellen Risiken, sondern auch von syste-

mischen Risiken benutzt. 

Die von den zuständigen Behörden vorgeschriebene Säule 2-Anforderung schränkt 

unmittelbar die Möglichkeit von Banken und Wertpapierfirmen ein, Dividenden 

auszuschütten oder Bonuszahlungen zu leisten etc. (vgl. ErwGr. 13 CRD V). Um 

eine EWR-weit konforme Anwendung sicherzustellen, gibt die CRD V nunmehr Be-

dingungen für die Vorschreibung von Säule 2-Aufschlägen vor.  

Die FMA hat nach der CRD V nunmehr auch die Möglichkeit, institutsspezifische 

Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel auszusprechen, um Banken und Wert-

papierfirmen vor zukünftigen Stressszenarien zu schützen. Die Nichteinhaltung 

solcher Empfehlungen zieht keine Ausschüttungsbeschränkungen nach sich. Auch 

besteht keine Pflicht seitens der Banken oder Wertpapierfirmen, solche Empfeh-

lungen offenzulegen. Eine wiederholte Verfehlung der empfohlenen Eigenmittel-

anforderung berechtigt jedoch die FMA, Aufsichtsmassnahmen zu ergreifen und 

zusätzliche Eigenmittelanforderungen vorzuschreiben.  

Weiters kann die Aufsichtsbehörde weiterhin die Methoden für den SREP-Prozess 

anpassen, um gemeinsame Eigenschaften und Risiken von Banken und Wertpa-

pierfirmen mit ähnlichen Risikoprofilen abzubilden. Ähnliche Risikoprofile liegen 

beispielsweise bei ähnlichen Geschäftsmodellen, ähnlichem Belegenheitsort der 

Risikopositionen oder bei der Zugehörigkeit zum selben institutsbezogenen Siche-

rungssystem vor. Eine Anpassung hindert die FMA jedoch nicht daran, die indivi-

duellen Risiken einer Bank oder Wertpapierfirma in die Bewertung einzubeziehen 

und unterschiedliche notwendige Massnahmen zu ergreifen.  
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Auch im SREP-Prozess wurde die Zusammenarbeit zwischen prudentieller Aufsicht 

und der Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

durch die CRD V gestärkt. Insbesondere wurden Informationspflichten zwischen 

den zuständigen Behörden und den Behörden, welche für die Aufsicht zur Be-

kämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zuständig sind sowie 

zwischen den zuständigen Behörden und der EBA vorgesehen.  

Zu Art. 35a Abs. 1, 1a, 2, 3 und 5 bis 7 

In Abs. 1 entfällt aufgrund der Umsetzung von Art. 97 Abs. 1 CRD V (Streichung des 

Abs. 1 Bst. b) der Bst. c.  

Es wird ein neuer Abs. 1a eingefügt, welcher die Anwendung des Proportionali-

tätsgrundsatzes nach Massgabe der Kriterien gemäss Art. 36a Abs. 1 Bst. c bei der 

Prüfung und Bewertung nach Abs. 1 vorschreibt; dieser setzt den Art. 97 Abs. 4 

letzter UAbs. CRD V um.  

Der ehemalige Abs. 2 wird durch die Streichung des Art. 103 CRD IV aufgehoben 

und ersetzt. Der neue Abs. 2 setzt Art. 97 Abs. 4 a CRD V um. Nach diesem kann 

die FMA innerhalb eines festgelegten Rahmens Methoden für die Prüfung und Be-

wertung nach Abs. 1 anpassen, um Banken und Wertpapierfirmen mit einem ähn-

lichen Risikoprofil Rechnung zu tragen.  

In Abs. 3 wird der bisherige Bst. c in Übereinstimmung mit der Streichung von 

Art. 99 Abs. 2 b CRD V aufgehoben; der bisherige Bst. d wird neu zu Bst. c.  

Abs. 5 setzt den letzten Satz des neuen Art. 97 Abs. 6 CRD V um. Sofern sich aus 

der Prüfung nach Abs. 1 ein begründeter Verdacht ergibt, dass in Zusammenhang 

mit dieser Bank oder Wertpapierfirma Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzie-

rung stattfindet, stattgefunden hat oder diese Straftaten versucht wurden oder 

dass ein erhöhtes Risiko dafür besteht, ergreift die FMA gegebenenfalls die not-

wendigen Massnahmen nach diesem Gesetz. 
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Die Meldepflichten im bisherigen Abs. 5 werden neu in Abs. 6 geregelt. In Zusam-

menhang mit dem neuen Abs. 5 wird in Abs. 6 Bst. d, der Art. 97 Abs. 6 erster und 

zweiter Satz CRD V umsetzt, bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei oder 

Terrorismusfinanzierung, deren Versuch oder bei erhöhtem Risiko dafür, eine Mel-

depflicht an die EBA implementiert. Da in Liechtenstein die FMA sowohl für die 

prudentielle Aufsicht über Banken und Wertpapierfirmen als auch für die Aufsicht 

zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusbekämpfung zuständig ist, ist 

lediglich eine Meldepflicht gegenüber der EBA aufzunehmen.  

Darüber hinaus wird Bst. b aufgrund der Streichung des Art. 103 CRD IV geändert 

und der Formulierung des neuen Abs. 2 angepasst. Bst. c wird umformuliert und 

an den Richtlinientext (Art. 107 Abs. 1 Bst. b CRD IV) angeglichen.  

Der ehemalige Abs. 6 wird zu Abs. 7. 

Zu Art. 35b Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a, Abs. 4, 4a und 6  

In Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a wird eine sprachliche Korrektur vorgenommen.  

Eine Klarstellung zur Umsetzung von Art. 101 Abs. 4 CRD IV macht eine Änderung 

in Abs. 4 sowie eine ergänzende Regelung in Abs. 4a notwendig. Sofern eine Bank 

oder Wertpapierfirma eine Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells er-

langt hat, sie jedoch nicht mehr die Anforderungen für die Anwendung dieses Mo-

dells erfüllt, verlangt die FMA den Nachweis unter Bst. a oder die Vorlage eines 

Plans zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes gemäss Bst. b. Für den 

Fall, dass der vorgelegte Plan nach Abs. 4 Bst. b voraussichtlich nicht zur Wieder-

herstellung des rechtmässigen Zustandes führt, sieht Abs. 4a vor, dass die FMA 

Nachbesserungen des Plans verlangen kann.  

In Abs. 6 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  
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Zur Überschrift nach Art. 35c 

Art. 35c hatte bisher die missverständliche Überschrift "Aufsichtsbefugnisse". Zur 

Klarstellung, dass die FMA alle Befugnisse, die ihr nach dem BankG zukommen, als 

Befugnisse im Rahmen ihrer Aufsicht ausüben kann, wird die Überschrift entfernt. 

Zu Art. 35c Abs. 1 Bst. a, c bis f und k sowie Abs. 2 bis 16 

Die Überschrift wird entfernt.  

Die Befugnisse der FMA in Abs. 1 werden dem Wortlaut des Art. 104 Abs. 1 CRD V 

angepasst. 

Die Abs. 2 und 3 setzen Art. 104 Abs. 2 CRD V um. Sie legen fest, in welchen Fällen 

die FMA einer Bank oder Wertpapierfirma eine zusätzliche oder häufigere Melde-

pflicht vorschreiben kann und wann Informationen der FMA für die Zwecke von 

Art. 35a und 35b bereits vorliegen. Insbesondere darf die FMA keine zusätzliche 

Meldepflicht vorschreiben, wenn sie die angeforderten Informationen in einem 

anderen Format oder in anderer Granularität bereits erhalten hat und sie aufgrund 

dieser erhaltenen Angaben nicht daran gehindert wird, Informationen gleicher 

Qualität und Zuverlässigkeit zu generieren, wie anhand von Angaben auf Basis ei-

ner zusätzlichen Meldepflicht generiert werden könnten.  

Der ehemalige Abs. 3 wird aufgehoben.  

Die Voraussetzungen für die Vorschreibung der in Abs. 1 Bst. a genannten zusätz-

lichen Eigenmittelanforderung wird in Abs. 4 verankert und setzt Art. 104a Abs. 1 

CRV um.  

Art. 104a Abs. 2 CRD V wird in Abs. 5 bis 8 umgesetzt.  

Abs. 5 erläutert, wann Risiken oder Risikokomponenten als nicht oder nicht aus-

reichend abgedeckt gelten.  
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In Abs. 6 regelt die Risikobewertung im Sinne des Abs. 5 durch die FMA.  

Abs. 7 gibt vor, welche Risiken das als angemessen erachtete interne Eigenkapital 

im Sinne des Abs. 5 abdeckt.  

Abs. 8 stellt klar, dass Risiken oder Risikokomponenten, die Übergangsregelungen 

oder Besitzstandsklauseln nach diesem Gesetz oder der CRR unterliegen, keine Ri-

siken im Sinne des Abs. 6 Bst. b sind. 

Abs. 9 und 10 setzen den Art. 104a Abs. 3 CRD V um. Abs. 9 und 10 schreiben vor, 

wie die FMA für den Fall, dass zusätzliche Eigenmittel verlangt werden, um das 

Risiko einer übermässigen Verschuldung (Abs. 9) oder um andere Risiken als das 

Risiko einer übermässigen Verschuldung (Abs. 10) abzudecken, das jeweils nicht 

ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d CRR abgedeckt ist, die Höhe der zusätzli-

chen Eigenmittel festzulegen hat. 

In den Abs. 11 bis 14 wird der Art. 104a Abs. 4 CRD V umgesetzt. Abs. 11 und 12 

geben an, welcher Qualität die Eigenmittel im Sinne einer von der FMA verlangten 

zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a zu entsprechen haben. 

Abs. 11 überlässt der FMA zusätzlich die Möglichkeit, eine höhere Qualität zu ver-

langen. Die Abs. 13 und 14 legen fest, welche Eigenmittel nicht für die Erfüllung 

einer vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a zur 

Abdeckung der Risiken einer übermässigen Verschuldung (Abs. 14) oder zur Abde-

ckung von anderen Risiken als das Risiko einer übermässigen Verschuldung 

(Abs. 13) eingesetzt werden dürfen.  

Abs. 15 setzt Art. 104a Abs. 5 CRD V um. Die zwingende Begründung für die An-

ordnung einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs 1 Bst. a hat einen 

Überblick über die vollständige Bewertung sowie gegebenenfalls die Gründe, wa-

rum die Festlegung von Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nicht länger als 

ausreichend betrachtet wird, zu enthalten.  
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In Abs. 16 wird die Informationspflicht nach Art. 104c CRD V an die Abwicklungs-

behörde verankert.  

Zu Art. 35cbis  

Der Art. 35cbis Abs. 1 bis 7 setzt den Art. 104b CRD V um. Art. 104b CRD V führt die 

sog. Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel ein. Dabei handelt es sich um eine in-

stitutsspezifische Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel, die von der FMA ausge-

sprochen wird, um die jeweiligen Banken oder Wertpapierfirmen vor zukünftigen 

Stressszenarien zu schützen. Die einmalige Nichteinhaltung einer solchen Empfeh-

lung zieht keine aufsichtsrechtlichen Folgen (z.B. Ausschüttungsbeschränkungen 

oder Offenlegung) nach sich. Eine wiederholte Verfehlung der empfohlenen Eigen-

mittelanforderung berechtigt jedoch die FMA, Aufsichtsmassnahmen zu ergreifen 

und die im Rahmen der ursprünglichen Empfehlung vorgegebenen zusätzlichen 

Eigenmittelanforderungen als verpflichtende Eigenmittelanforderungen vorzu-

schreiben.  

Banken und Wertpapierfirmen sind verpflichtet, ihr internes Kapital auf eine an-

gemessene Höhe an Eigenmitteln festzulegen (Abs. 1).  

Die FMA hat regelmässig die festgelegte Höhe des internen Kapitals zu prüfen und 

eine Gesamthöhe der Eigenmittel für jede Bank und Wertpapierfirma festzulegen, 

die sie für angemessen hält (Abs. 2).  

Gemäss Abs. 3 teilt die FMA den Banken und Wertpapierfirmen ihre Empfehlun-

gen für zusätzliche Eigenmittel mit. In Abs 3 und Abs. 4 wird verankert, was zusätz-

liche Eigenmittel im Sinne der Empfehlungen sind, welche Risiken sie umfassen 

können und wie sie ausgestaltet sein müssen.  

Die Abs. 5 und 6 legen in Übereinstimmung mit Art. 104b Abs. 5 CRD V fest, welche 

Eigenmittel nicht für die Erfüllung von Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel 

nach Abs. 3 zur Abdeckung der Risiken einer übermässigen Verschuldung (Abs. 6) 
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oder zur Abdeckung von anderen Risiken als das Risiko einer übermässigen Ver-

schuldung (Abs. 5) eingesetzt werden dürfen.  

Abs. 7 setzt Art. 104b Abs. 6 CRD V um und stellt klar, dass die Nichteinhaltung der 

Empfehlungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Eigenmittelanforderungen nach 

den Teilen 3, 4 und 7 CRR und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402, der zu-

sätzlichen Eigenmittelanforderung nach Art. 35c Abs. 1 Bst. a und der kombinier-

ten Kapitalpufferanforderung oder der Anforderung an den Puffer der Verschul-

dungsquote nach Art. 92 Abs. 1a CRR weder Ausschüttungsbeschränkungen nach 

Art. 4r oder 4w noch die Pflicht zur Vorlage eines Kapitalerhaltungsplans nach 

Art. 4x zur Anwendung kommen.  

In Abs. 8 wird die Informationspflicht an die Abwicklungsbehörde nach Art. 104c 

CRD V umgesetzt.  

Zur Überschrift nach Art. 35d 

Die bisherige Überschrift von Art. 35d wird entfernt. 

Zu Art. 35d Bst. c und d 

Der Bst d., der bisher die Berücksichtigung des systemrelevanten Risikos für die 

Liquidität des liechtensteinischen Finanzmarkts bei der Beurteilung der Notwen-

digkeit besonderer Liquiditätsanforderungen vorsah, wird in Übereinstimmung 

mit Art. 105 Bst. d CRD V ebenfalls aufgehoben.  

Zu Art. 35e Abs. 3 

Jüngere Erfahrungen haben gezeigt, dass der FMA keine wirksamen Instrumente 

zur Verfügung stehen, um Normunterworfene zeitnah zur Veröffentlichung be-

deutender Informationen zu veranlassen. Bislang war lediglich die Androhung 

bzw. die Verhängung von Verwaltungsstrafen möglich. Dem Ziel des Schutzes des 

öffentlichen Interesses kann damit allerdings nicht entsprochen werden. Es er-

scheint daher verhältnismässig, dass die FMA für den Fall, dass Banken und 
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Wertpapierfirmen den Offenlegungspflichten nicht nachkommen, befugt ist, die 

Offenlegung der von Gesetzes wegen von Banken und Wertpapierfirmen offenzu-

legenden Informationen zu erwirken, mitunter auch selbst zu publizieren. 

In Art. 35e wird daher ein neuer Abs. 3 angefügt. Wenn eine Bank oder Wertpa-

pierfirma seinen Offenlegungspflichten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig nachkommt, ist die FMA danach befugt, durch die Ergreifung von 

Massnahmen die ordnungsgemässe Offenlegung zu erwirken. 

Zu Art. 36 

Art. 296 Abs. 1 CRR regelt die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behör-

den vertragliche Nettingvereinbarungen anerkennen. Zur Erhöhung der Rechtssi-

cherheit wird in Art. 36 der Regierung eine Ermächtigung zur Erlassung einer 

Durchführungsverordnung eingeräumt, um die Bedingungen für eine solche Aner-

kennung durch die FMA festzulegen.   

Zu Art. 36a Abs. 1 Bst. c 

Art. 36a Abs. 1 Bst. c wird in Umsetzung von Art. 143 Abs. 1 Bst. c CRD V geändert 

und an den Wortlaut der Richtlinie angepasst. 

Zu Art. 36b Abs. 1 Bst. b 

Aufgrund von Änderungen im Art. 30h werden die Verweise auf diesen Artikel in 

Bst. b angepasst. Der Verweis auf Art. 30r wird gestrichen, da dieser bereits auf-

gehoben wurde.  

Zu Art. 37 Abs. 1 bis 2b 

Abs. 1 erweitert im Einklang mit der Ausweitung von Art. 11 auf Finanzholdingge-

sellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a und auf gemischte Finanzholding-

gesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a die Bewilligungspflicht für Revi-

sionsstellen auf Prüfungen dieser Gesellschaften. 
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Zusätzlich dazu wird in den Abs. 2 bis 2b das Verfahren zur Erteilung der Anerken-

nung und zum Widerruf der Anerkennung als spezialgesetzliche Revisionsstelle 

nach dem BankG verankert. Bisher fanden sich diese Bestimmungen überwiegend 

in Art. 39 und 40 BankV. Im Sinne einer Vereinheitlichung werden diese Bestim-

mungen im BankG zusammengeführt. 

Zu Art. 37a 

Art. 37a entspricht dem bisherigen Art. 37 BankV. Im Sinne einer Vereinheitlichung 

wird auch der bisherige Art. 37 BankV in das BankG überführt mit den übrigen 

Bestimmungen über Revisionsstellen zusammengeführt.  

Zu Art. 38  

Der Art. 38 wird neu gefasst. In Abs. 1 wird verankert, dass die Revisionsstellen 

prüfen, ob die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen nach diesem Gesetz eingehal-

ten sind und ob die Voraussetzungen bestehen, dass diese auch in absehbarer Zeit 

eingehalten werden können.  

Abs. 2 sieht vor, dass die Prüfung sowohl im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens 

als auch im Rahmen der laufenden Aufsicht erfolgen kann.  

Die Grundsätze, dass die Aufsichtsprüfung von der Abschlussprüfung getrennt 

durchzuführen ist und dass sich die Revisionsstelle, wo zweckmässig, auf die Re-

sultate der Abschlussprüfung abstützen kann, sind in Abs. 3 geregelt. 

Abs. 4 verankert die Grundsätze bei der Ausführung der Aufsichtsprüfung. So ist 

mit der gebotenen Sorgfalt eines sachkundigen Revisors vorzugehen und es sind 

angemessene interne Qualitätssicherungsmassnahmen festzulegen.  

In Abs. 5 wird festgelegt, dass das Ergebnis der Aufsichtsprüfung in einem schrift-

lichen Bericht zusammenzufassen ist. Der Bericht über die Aufsichtsprüfung muss 

die Prüfergebnisse umfassend, eindeutig und objektiv darstellen. Schliesslich hat 
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der leitende Revisor den Bericht über die Aufsichtsprüfung mit einer weiteren Per-

son mit Zeichnungsberechtigung durch ihre Unterschriften zu bestätigen.  

Abs. 6 schreibt vor, dass der Bericht über die Aufsichtsprüfung gleichzeitig an den 

Verwaltungsrat der Bank oder Wertpapierfirma, an die Revisionsstelle nach den 

Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrechts (falls unterschiedlich zur 

Revisionsstelle nach dem BankG) und an die FMA geht.  

Gemäss Abs. 7 kann sich die FMA auf die Ergebnisse der Aufsichtsprüfung, vor al-

lem auf die daraus hervorgehenden Beanstandungen und Empfehlungen der Re-

visoren stützen und auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit verlassen.  

Eine Abberufungs- und Ersatzbestellungsmöglichkeit durch die FMA bei Pflicht-

verstössen der Revisionsstelle oder des leitenden Revisors sieht Abs. 8 vor.  

In Abs. 9 wird eine Verordnungsermächtigung verankert. 

Zu Art. 39a 

Im Einklang mit der Ausweitung von Art. 11 und Art. 37 auf Finanzholdinggesell-

schaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a und auf gemischte Finanzholdingge-

sellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a wird Art. 39a entsprechend ange-

passt und um die genannten Gesellschaften erweitert. 

Vor Art. 41a  

Die Europäische Aufsichtspraxis hat deutlich gemacht, dass Banken oder Wertpa-

pierfirmen, die von Holdinggesellschaften gehalten werden, die Anwendung der 

Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis nicht immer sicherstellen kön-

nen. Durch die CRD V werden aus diesem Grund nunmehr gewisse Finanzholding-

gesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften einer Bewilligungs-

pflicht und spezifischen Aufsichtsbefugnissen unterworfen; damit können sie für 
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die Gewährleistung der Einhaltung der konsolidierten Aufsichtsanforderungen di-

rekt in die Verantwortung genommen werden.  

In Art. 41a ff werden in einem separaten Kapitel des BankG die Regelungen betref-

fend Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

zentral zusammengeführt und geregelt. Dazu gehören insbesondere das Bewilli-

gungsverfahren, die Zuständigkeit der FMA, die Aufsicht der FMA über bewilligte 

Finanzholdinggesellschaften und die Aufsicht auf konsolidierter Basis, die Zusam-

menarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden sowie ein Befugniskatalog. Es wird da-

für eine neue Überschrift vor Art. 41a eingefügt.  

Zu Art. 41a  

Art. 41a Abs. 1 bis 13 setzen Art. 21a Abs. 1 bis 7 CRD V um. Abs. 1 verankert die 

Bewilligungspflicht von Mutterfinanzholdinggesellschaften, gemischten Mutterfi-

nanzholdinggesellschaften sowie EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaften oder 

gemischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaften. Zuständig für die Erteilung 

der Bewilligung ist die FMA, und zwar dann, wenn die bewilligungspflichtige Mut-

terfinanzholdinggesellschaft, gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft, EWR-

Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft der konsolidierten Aufsicht durch die FMA unterliegt. Die Anknüpfung an 

die Zuständigkeit der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde kann dazu füh-

ren, dass die FMA auch in Fällen für die Bewilligungserteilung nach Art. 41a zu-

ständig ist, in denen die bewilligungspflichtige Finanzholdinggesellschaft oder ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft ihren Sitz gar nicht im Inland hat. Umgekehrt 

kann auch die Situation eintreten, dass eine bewilligungspflichtige Finanzholding-

gesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren Sitz zwar im Inland 

hat, die FMA aber nicht die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist. Beim Letzteren 

ist der Antrag auf Bewilligung bei jener Behörde in einem anderen EWR-Mitglied-

staat einzureichen, welche für die konsolidierte Aufsicht über diese bewilli-
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gungspflichtige Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaft zuständig ist.  

Gemäss Abs. 2 sind darüber hinaus andere Finanzholdinggesellschaften oder ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften, die der konsolidierten Aufsicht durch die 

FMA unterliegen, bewilligungspflichtig, wenn sie diesem Gesetz oder der CRR auf 

teilkonsolidierter Basis unterliegen. 

Abs. 3 schreibt vor, welche Informationen dem Antrag auf Erteilung einer Bewilli-

gung nach Abs. 1 und 2 beizulegen sind. Die EWR-rechtlichen Grundlagen sehen 

vor, dass die Erteilung der Bewilligung in enger Kooperation zwischen den zustän-

digen Behörden erfolgt, die im Rahmen der konsolidierten Aufsicht über eine 

Gruppe zusammenarbeiten. Daher sind die Informationen der FMA nicht nur in 

dem Fall vorzulegen, in dem sie die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, sondern 

auch dann, wenn die antragstellende gemischte Finanzholdinggesellschaft zwar in 

Liechtenstein ihren Sitz hat, die FMA jedoch nicht die konsolidierende Aufsichts-

behörde ist. Die FMA kann nach Abs. 4 weitere Informationen verlangen.  

Abs. 5 regelt die Begründung und die Fristen für die Ablehnung eines Antrags auf 

Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 3. Darüber hinaus ist in Abs. 5 die Möglich-

keit verankert, dass die FMA gemeinsam mit einer Ablehnung des Antrags auch 

Massnahmen im Sinne des Art. 41p Abs. 4 ergreifen kann. 

Für den Fall, dass die Bewilligung einer in Abs. 1 oder 2 genannten Finanzholding-

gesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft zeitgleich mit der 

Prüfung nach Art. 26b im Inland oder nach Art. 22 der CRD IV in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat erfolgt, legt Abs. 6 eine Abstimmung zwischen der FMA und 

der konsolidierenden Aufsichtsbehörde oder mit der zuständigen Behörde des 

EWR-Mitgliedstaates, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaft ihren Sitz hat, fest.  
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In Abs. 7 werden die Voraussetzungen, bei Erfüllung derer die Bewilligung nach 

Abs 1 oder 2 erteilt wird, abgebildet. 

Abs. 8 ermöglicht es der FMA, Bewilligungen unter Auflagen und Bedingungen zu 

erteilen. 

Abs. 9 sieht eine Ausnahme zur Bewilligungspflicht von Finanzholdinggesellschaf-

ten oder gemischten Finanzholdinggesellschaften nach Abs. 1 und 2 vor. Die Zu-

ständigkeit der FMA für die Erteilung dieser Bewilligung knüpft ebenfalls daran an, 

dass die FMA die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist. Ist für die konsolidierte 

Aufsicht eine zuständige Behörde in einem anderen EWR-Mitgliedstaat zuständig, 

kann die Ausnahme von der Bewilligungspflicht nur von dieser erteilt werden. Die 

Bewilligungspflicht für (gemischte) Finanzholdinggesellschaften nach Abs. 1 gilt 

nicht in Fällen, in denen die in Abs. 9 genannten Voraussetzungen durch die Hol-

dinggesellschaft kumulativ erfüllt werden. Insbesondere sollen solche (gemisch-

ten) Finanzholdinggesellschaften nicht von der Bewilligungspflicht umfasst sein, 

die ausschliesslich Beteiligungen halten und nicht operativ in die Banken- oder 

Wertpapierfirmengruppe eingreifen. Im Falle einer nicht bewilligungspflichtigen 

(gemischten) Finanzholdinggesellschaft kommt der Bank bzw. der Wertpapier-

firma und der Banken- bzw. Wertpapierfirmengruppe damit eine sehr hohe Auto-

nomie zu. Die in Bst. d verankerte Wortfolge, wonach sich die Finanzholdinggesell-

schaft «zu keinem Zeitpunkt direkt oder indirekt an geschäftlichen, betrieblichen 

oder finanziellen Entscheidungen beteiligt», ist sowohl aus einer operativen Per-

spektive als auch streng zu interpretieren. Als direkte Eingriffe gelten schon die 

Zuerkennung von Stimm- oder Vetorechten für Vertreter der Holdinggesellschaft 

im Leitungsorgan der Bank oder Wertpapierfirma. Auch indirekte Eingriffe, z.B. 

durch Teilnahme an Diskussionen im Leitungsorgan oder durch rein personelle 

Verknüpfungen, etwa wenn nahestehende Personen gleichzeitig in den Leitungs-

organen der (gemischten) Finanzholdinggesellschaft und Bank oder Wertpapier-
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firma tätig sind, sind im Zweifel als «Beteiligung» im Sinne des Abs. 8 Bst. d zu 

lesen. Ferner ist das Tatbestandselement «Auswirkung» auf die Gruppe oder die 

Tochterunternehmen breit zu interpretieren, insbesondere da der Gesetzgeber 

keine Wesentlichkeitsschwellen für den Eingriff vorsieht. Auch geringe Auswirkun-

gen erfüllen somit das Tatbestandselement. Nicht von Abs. 8 Bst. d erfasst sind 

hingegen fundamentale (strategische) Rechte aus dem Gesellschaftsrecht, z.B. der 

Beschluss grundsätzlicher Weichenstellungen im Rahmen der Hauptversammlung, 

z.B. betreffend einer Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder hinsichtlich einer 

geplanten Fusion oder Spaltung.  

Abs. 10 schliesst Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften im Sinne des Abs. 1 und 2, die nach Abs. 8 keiner Bewilligungspflicht un-

terliegen, in den Konsolidierungskreis ein.  

Gemäss Abs. 11 haben Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften im Sinne des Abs. 1 und 2 der FMA als konsolidierender Auf-

sichtsbehörde bestimmte Angaben zu melden oder einzureichen. 

Wenn eine gemischte Finanzholdinggesellschaft zu einem Finanzkonglomerat im 

Sinne des Finanzkonglomeratsgesetzes gehört, sind nach Abs. 12 mögliche Auswir-

kungen ihrer Massnahmen auf das Finanzkonglomerat zu berücksichtigen. 

Abs. 13 setzt Art. 21a Abs. 7 CRD V um und regelt, dass Finanzholdinggesellschaf-

ten oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, welche die Voraussetzungen für 

die Ausnahme nach Art. 9 nicht mehr erfüllen, eine Bewilligung nach Abs. 1 oder 

2 zu beantragen haben.  

Abs. 14 enthält eine Verordnungsermächtigung zur näheren Regelung der Voraus-

setzungen nach Abs. 7.  
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Zu Art. 41abis 

Art. 41abis Abs. 1 bis 6 setzen Art. 21a Abs 8 bis 10 CRD V um und regeln das Ver-

fahren zwischen der FMA und anderen zuständigen Behörden eines anderen EWR-

Mitgliedstaates, wenn die FMA nicht gleichzeitig die konsolidierende Aufsichtsbe-

hörde und die zuständige Behörde für die Aufsicht über eine Finanzholdinggesell-

schaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 

2 ist, weil die genannten Holdinggesellschaften ihren Sitz nicht im Inland haben. In 

diesem Fall hat die FMA entweder als konsolidierende Aufsichtsbehörde zu einer 

sog. gemeinsamen Entscheidung mit der zuständigen Behörde eines anderen 

EWR-Mitgliedstaates zu gelangen oder zu einer solchen gemeinsamen Entschei-

dung durch die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaates beizutra-

gen. 

Abs. 1 regelt das Vorgehen der FMA, wenn eine Finanzholdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 mit Sitz in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat der konsolidierten Aufsicht der FMA unterliegt. 

In diesem Fall hat die FMA mit der zuständigen Behörde des jeweiligen EWR-Mit-

gliedstaats umfassend zusammenzuarbeiten und eine Bewertung zu erstellen, auf 

deren Grundlage eine gemeinsame Entscheidung über die Bewilligung nach 

Art. 41 Abs. 1 oder 2 oder über das Ergreifen von Massnahmen nach Art. 41p her-

beizuführen ist. Diese gemeinsame Entscheidung wird von der FMA als konsolidie-

rende Aufsichtsbehörde an die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 und 2. übermittelt 

Nach Abs. 2 hat die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde die Bewertung an 

die zuständige Behörde des EWR-Mitgliedstaates, in dem die Finanzholdinggesell-

schaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 

und 2 ihren Sitz hat, weiterzuleiten. 
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Abs. 3 regelt die Verpflichtung der FMA zur umfassenden Zusammenarbeit mit der 

konsolidierenden Aufsichtsbehörde, wenn eine Finanzholdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 mit Sitz in 

Liechtenstein der konsolidierten Aufsicht in einem anderen EWR-Mitgliedstaat un-

terliegt. 

Abs. 4 sieht eine für den Rahmen der grenzüberschreitenden Aufsicht übliche 

Streitschlichtungsregelung vor.  

Ein Verweis der Angelegenheit an die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. die EBA 

kann lediglich vor Ablauf der Zweimonatsfrist bzw. vor Erzielen einer gemeinsa-

men Entscheidung erfolgen (Abs. 5).  

Wenn weder die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde noch die zuständige 

Behörde des Niederlassungsmitgliedstaats der Finanzholdinggesellschaft oder ge-

mischten Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41 Abs. 1 und 2 der nach 

Art. 19 Finanzkonglomeratsgesetz bestimmte Koordinator ist, so ist nach Abs. 6 für 

die Zwecke von Entscheidungen oder gemeinsamen Entscheidungen nach Art. 41a 

Abs. 7, 9, 13 und Art. 41p bis 41pter die Zustimmung des Koordinators einzuholen. 

Sofern seine Zustimmung erforderlich ist, so sind Uneinigkeiten an die EFTA-Über-

wachungsbehörde und die EBA bzw. die EIOPA zu verweisen. 

Vor Art. 41ater  

Art. 41ater Abs. 1 bis 7 setzen Art. 21b CRD V um. Die Pflicht zur Gründung eines 

zwischengeschalteten Mutterunternehmens im EWR ist ein Kernelement der 

CRD V. Diese Pflicht besteht dann, wenn eine liechtensteinische Bank oder Wert-

papierfirma zu einer Drittlandsgruppe (Mutterunternehmen mit Sitz in einem 

Drittstaat) gehört, und dieser Gruppe mindestens noch eine andere Bank oder 

Wertpapierfirma mit Sitz im EWR angehört (Abs. 1). Nur so kann die Beaufsichti-

gung aller Tätigkeiten von Banken und Wertpapierfirmen, die ein gemeinsames 
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Mutterunternehmen in Drittstaaten haben, auf konsolidierter Basis innerhalb des 

EWR sichergestellt werden. Gleichzeitig dient das zwischengeschaltete Mutterun-

ternehmen im EWR auch dazu, die Abwicklung der EWR-Aktivitäten zu erleichtern.  

In besonderen Fällen wird der Aufsicht ermöglicht, Strukturen mit zwei zwischen-

geschalteten EU-Mutterunternehmen zu bewilligen (Abs. 2). 

Abs. 3 regelt, welche Bewilligungsträger als zwischengeschaltetes EWR-Mutterun-

ternehmen zulässig sind. Dafür kommen nur Banken mit Sitz in Liechtenstein oder 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die sowohl Einlagen entgegennehmen als 

auch Kredite vergeben, oder bewilligte Finanzholdinggesellschaften bzw. ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften mit Sitz in Liechtenstein oder in einem ande-

ren EWR-Mitgliedstaat in Frage. 

Abs. 4 regelt als Ausnahme eine Konstellation, in der auch eine Wertpapierfirma 

als zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen fungieren kann. 

Abs. 5 enthält ein Grössenkriterium. Eine Drittlandsgruppe hat nur dann ein zwi-

schengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen zu gründen, wenn die Gesamt-

summe der Aktiva der Gruppe innerhalb des EWR 40 Mrd. EUR übersteigt. 

Abs. 6 regelt Informationspflichten der FMA an die EBA. 

Abs. 7 stellt sicher, dass jede Bank oder Wertpapierfirma, welche die FMA beauf-

sichtigt, in eine der in Bst. a bis d aufgezählten Kategorien fällt. 

Abs. 8 ermöglicht es der FMA, im Falle eines Verstosses gegen die Verpflichtung 

nach Abs. 1 einen der in Abs. 3 genannten Bewilligungsträger vorläufig als zwi-

schengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen einer Gruppe zu benennen. 
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Zu Art. 41aquater  

Der Inhalt des bisherigen Art. 41a wird in den Art. 41aquater verschoben. Ausserdem 

wird in Abs. 1 und 2 zu Zwecken der Vereinheitlichung der Terminus "Aufsicht der 

konsolidierten Finanzlage des Mutterunternehmens" durch "Aufsicht auf konsoli-

dierter Basis" ersetzt. Im Abs. 5 ist der einschränkende Verweis auf Absatz 1 und 

2 zu streichen, da alle Unternehmen im Konsolidierungskreis über angemessene 

interne Kontrollverfahren verfügen müssen. 

Zu Art. 41b 

Der Sachtitel wird geändert auf "Zuständigkeit für die Aufsicht über Mutterunter-

nehmen".  

Art. 41b und 41c setzen den Art. 111 CRD V um, welcher die Bestimmung der für 

die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zuständige Behörde regelt.  

Art. 41b Abs. 1 bis 3 entspricht sinngemäss Art. 111 Abs. 1 CRD V.  

Nach Abs. 1 ist die FMA zuständig für die Beaufsichtigung eines Mutterunterneh-

mens auf konsolidierter Basis, wenn es sich um ein Mutterkreditinstitut in einem 

EWR-Mitgliedstaat oder ein EWR-Mutterkreditinstitut handelt, über das sie die 

Aufsicht auf Einzelbasis ausübt. 

Gemäss Abs. 2 wird eine Mutterwertpapierfirma in einem EWR-Mitgliedstaat oder 

eine EWR-Mutterwertpapierfirma für den Fall, dass die FMA über diese Mutter-

wertpapierfirma oder diese EWR-Mutterwertpapierfirma die Aufsicht auf Einzel-

basis ausübt und auch kein Tochterunternehmen dieser Mutterwertpapierfirma 

oder dieser EWR-Mutterwertpapierfirma eine Bank ist, von der FMA auf konsoli-

dierter Basis beaufsichtigt. 

Abs. 3 regelt die Zuständigkeit der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde für 

den Fall, dass ein Mutterunternehmen nach Abs. 2 zumindest eine Bank als 
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Tochterunternehmen oder wenn ein Mutterunternehmen nach Abs. 2 mehrere 

Banken als Tochterunternehmen hat. 

Zu Art. 41c 

Art. 41c Abs. 1 bis 7 setzt Art. 111 Abs. 2 bis 7 CRD V um.  

Ist das Mutterunternehmen einer Bank oder Wertpapierfirma, welche von der 

FMA auf Einzelbasis beaufsichtigt wird, entweder eine Mutterfinanzholdinggesell-

schaft in einem EWR-Mitgliedstaat, eine gemischte Mutterfinanzholdinggesell-

schaft in einem EWR-Mitgliedstaat, eine EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft 

oder eine gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft, dann sieht Abs. 1 vor, 

dass die FMA für die Aufsicht auf konsolidierter Basis zuständig ist. 

Abs. 2 regelt die Zuständigkeit der FMA für die Beaufsichtigung auf konsolidierter 

Basis wenn zumindest zwei in EWR-Mitgliedstaaten bewilligte Banken oder Wert-

papierfirmen als Mutterunternehmen dieselbe Mutterfinanzholdinggesellschaft in 

einem EWR-Mitgliedstaat oder gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in ei-

nem EWR-Mitgliedstaat oder dieselbe EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder 

gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft haben. 

Gemäss Abs. 3 ist die FMA für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis auch 

dann zuständig, wenn sie für die Beaufsichtigung der Bank mit der höchsten Bi-

lanzsumme auf Einzelbasis bzw. Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme 

auf Einzelbasis zuständig ist. 

Abs. 4 verankert eine Ausnahmeregelung, nach der die FMA dann konsolidierende 

Aufsichtsbehörde ist, wenn sie für die Beaufsichtigung mehrerer Banken in einer 

Gruppe auf Einzelbasis zuständig ist, wenn die Bilanzsummen der von ihr beauf-

sichtigten Banken in der Summe höher ist als die Summe der Bilanzsummen der 

von einer anderen zuständigen Behörde auf Einzelbasis beaufsichtigten Banken. 

Umgekehrt ist vorgesehen, dass die FMA nicht die konsolidierende Aufsichtsbe-
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hörde ist, wenn die Bilanzsummen der von einer anderen zuständigen Behörde 

beaufsichtigten Banken in der Summe höher ist als die Summe der Bilanzsummen 

der von der FMA auf Einzelbasis beaufsichtigten Banken. 

Wenn es keine Bank in der Gruppe gibt und die FMA für die Beaufsichtigung meh-

rerer Wertpapierfirmen in einer Gruppe auf Einzelbasis zuständig, so ist sie gemäss 

Abs. 5 die konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn sie eine oder mehrere Wert-

papierfirmen in der Gruppe mit der höchsten aggregierten Bilanzsumme beauf-

sichtigt. Umgekehrt ist die FMA – vorausgesetzt, zur Gruppe gehört keine Bank – 

nicht die konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn die Bilanzsumme einer oder 

mehrerer von einer anderen zuständigen Behörde beaufsichtigten Wertpapierfir-

men in der Summe höher ist als die Summe der Bilanzsummen der von der FMA 

auf Einzelbasis beaufsichtigten Wertpapierfirmen. 

Der Abs. 6 gibt vor, dass im Falle der Unangemessenheit der in den Art. 41b und 

Abs. 2 und 3 genannten Kriterien für bestimmte Banken oder Wertpapierfirmen 

aufgrund der relativen Bedeutung ihrer Geschäfte in verschiedenen EWR-Mit-

gliedstaaten oder aufgrund der Notwendigkeit, eine fortlaufende Überwachung 

auf konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, die 

FMA im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden der anderen EWR-Mitglied-

staaten von diesen Kriterien abweichen und für die Beaufsichtigung auf konsoli-

dierter Basis eine andere Behörde benennen kann. Der Abs. 6 regelt auch, wem 

vor einer solchen Entscheidung Gehör zu gewähren ist.  

Abs. 7 enthält eine Meldepflicht der FMA an die EBA und die EFTA-Überwachungs-

behörde über jede nach Abs. 6 getroffene Vereinbarung.  

Zu Art. 41d Abs. 1 

Art. 41d erhält einen neuen Sachtitel "Einbeziehung von Holdinggesellschaften in 

die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis". Abs. 1 wird abgeändert; neu wird 
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festgelegt, dass Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesell-

schaften der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis unterliegen. Da die Art. 41a 

bis 41aquater auch eine Einzelaufsicht über Finanzholdinggesellschaften regeln, wird 

in Abs. 1 eine entsprechende Klarstellung eingefügt.  

Zu Art. 41e Abs. 1 Bst. b, Abs. 2 Bst. b und c sowie Abs. 3 bis 13 

Der Sachtitel wird geändert und heisst nun "Sonderaufgaben der FMA".  

In Abs. 1 Bst. b wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" 

ersetzt.  

In den Abs. 2 Bst. b und c werden Änderungen entsprechend Art. 113 Abs. 1 Bst. b 

und c CRD V vorgenommen. Insbesondere hat die FMA mit den für die Aufsicht 

der Tochterunternehmen zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedsstaaten 

neu auch in Bezug auf zusätzliche Eigenmittel nach Art. 35cbis zu einer gemeinsa-

men Entscheidung zu gelangen.  

Der Art. 113 Abs. 2 CRD V wird in den Abs. 3 bis 5, Art. 113 Abs. 3 CRD V in den 

Abs. 6 bis 12 umgesetzt.  

Abs. 3 enthält die Fristen für die gemeinsamen Entscheidungen.  

Abs. 4 gibt vor, welche Inhalte die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde in 

der gemeinsamen Entscheidung zu berücksichtigen und welche die Begründung 

zu umfassen hat sowie an wen sie zu übermitteln ist. Daneben sind noch die Fälle 

benannt, in denen bei Uneinigkeit die EBA bzw. die EFTA-Überwachungsbehörde 

zu konsultieren sind oder konsultiert werden können. Darüber hinaus wird der 

FMA als zuständiger Aufsichtsbehörde auf Einzelbasis die Möglichkeit eingeräumt, 

von der zuständigen konsolidierenden Aufsichtsbehörde zu verlangen, die EFTA-

Überwachungsbehörde bzw. die EBA zu konsultieren.  
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Abs. 5 schreibt vor, dass in Fällen, in denen die FMA die EFTA-Überwachungsbe-

hörde und/oder die EBA konsultiert hat, die Entscheidung zurückzustellen ist, bis 

ein Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde oder der EFTA-Überwachungsbe-

hörde und der EBA ergangen ist. Im Falle, dass eine andere zuständige Behörde 

die EBA und/oder die EFTA-Überwachungsbehörde konsultiert hat, verpflichtet 

Abs. 6 die FMA dazu, die Entscheidung ebenfalls so lange zurückzustellen, bis ein 

Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde oder der EFTA-Überwachungsbe-

hörde und der EBA ergangen ist. 

Die FMA hat ihren Beschluss gemäss Abs. 7 in Einklang mit dem Beschluss der 

EFTA-Überwachungsbehörde oder im Einklang mit dem Beschluss der EFTA-Über-

wachungsbehörde und der EBA zu treffen.  

In Abs. 8 ist verankert, dass die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde allein 

über die Anwendung von Art. 7a Abs. 3 und 4, Art. 35a Abs. 1, 4 und 5 Bst. a, 

Art. 35c Abs. 1 Bst. a, Art. 35cbis und Art. 35d auf konsolidierter Basis entscheidet, 

wenn es innerhalb der Fristen nach Abs. 3 nicht zu einer gemeinsamen Entschei-

dung kommt; allerdings hat die FMA die von den jeweils anderen zuständigen Be-

hörden durchgeführten Risikobewertung der Tochterunternehmen angemessen 

zu berücksichtigen.   

Abs. 9 hingegen betrifft Entscheidungen, für den Fall, dass die FMA für die Beauf-

sichtigung auf Einzel- oder teilkonsolidierter Basis von Tochterunternehmen einer 

EWR-Mutterbank oder einer EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer ge-

mischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft zuständig ist.  

Abs. 10 sieht die Begründungspflicht und die Pflicht zur Berücksichtigung der Risi-

kobewertungen und den nach Abs. 3 geäusserten Standpunkten und Vorbehalten 

der anderen zuständigen Behörden auch in Fällen, in denen keine gemeinsame 

Entscheidung getroffen wurde, vor. Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehör-
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de hat die Entscheidung an die zuständigen Behörden der anderen betroffenen 

EWR-Mitgliedstaaten und an das EWR-Mutterinstitut zu übermitteln.  

Nach Abs. 11 hat die FMA – wenn sie die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. die 

EBA konsultiert hat – deren Stellungnahme(n) Rechnung zu tragen und erhebliche 

Abweichungen davon zu begründen.  

Die FMA hat nach Abs. 12 die gemeinsamen Entscheidungen bzw. Entscheidungen, 

welche die zuständigen Behörden bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung 

treffen, als massgebend anzuerkennen und ihrer Aufsichtstätigkeit zugrunde zu 

legen. 

Abs. 13 legt fest, dass Entscheidungen nach Abs. 2 sowie 6 bis 8 zumindest einmal 

jährlich zu aktualisieren sind. Darüber hinaus hat die FMA als konsolidierende Auf-

sichtsbehörde die Entscheidung zusätzlich über die Anwendung von Art. 35c Abs. 1 

Bst. a, Art. 35cbis und Art. 35d auf schriftlich begründeten Antrag der zuständigen 

Behörde zu aktualisieren. Im Falle der Aktualisierung auf Antrag regeln die FMA 

und die zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten Häufigkeit und Um-

fang der Aktualisierung. 

Zu Art. 41ebis  

Art. 41ebis wird aufgehoben, da die Inhalte und die durch die CRD V erfolgten Än-

derungen neu in Art. 41e integriert werden.   

Zu Art. 41f 

Einerseits erfolgt durch die Ergänzung die korrekte Umsetzung des Art. 114 Abs. 1 

CRD IV; die Informationspflicht der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde 

auch an die in Art. 30h Abs. 1 und 2 genannten Behörden und Stellen wird veran-

kert; andererseits wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch 

"EBA" ersetzt.  
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Zu Art. 41g Abs. 3 und 4 

In Abs. 3 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

Abs. 4 wird in Umsetzung des Art. 115 Abs. 3 CRD V um den Fall erweitert, dass die 

FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde Koordinations- und Kooperationsver-

einbarungen nach Abs. 1 auch mit der zuständigen Behörde des EWR-Mitglied-

staats, in dem das Mutterunternehmen ihren Sitz hat, abzuschliessen hat, wenn 

die bewilligte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft 

ihren Sitz nicht in Liechtenstein hat.  

Zu Art. 41h Abs. 1, 4a, 7a, 9a und 12 

In Abs. 1 wurde der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" er-

setzt.  

In Abs. 4a erfolgt eine Angleichung an die Formulierung des Art. 117 Abs. 2 CRD 

IV. Dieser regelt, dass die FMA Fälle, in denen eine andere Behörde wesentliche 

Informationen nicht übermittelt hat oder ein Ersuchen um Zusammenarbeit, ins-

besondere um Austausch zweckdienlicher Informationen, abgewiesen wurde oder 

einem solchen Ersuchen nicht fristgerecht gefolgt wurde, an die EFTA-Überwa-

chungsbehörde bzw. an die EBA verweisen kann.  

Abs. 7a setzt Art. 117 Abs. 5 UAbs. 1 CRD V um und verankert die Zusammenarbeit 

der FMA mit zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, zentralen Mel-

destellen und Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, die mit der Beaufsichti-

gung der in Art. 2 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 der  4. Geldwäscherichtlinie genannten Ver-

pflichteten bezüglich der Einhaltung der genannten Richtlinie betraut sind.  

Abs. 9a setzt Art. 116 Abs. 1a CRD V um. Nach diesem richtet die FMA als konsoli-

dierende Aufsichtsbehörde für die Zwecke von Art. 41e Abs. 1, Art. 41f und 

Art. 41g Abs. 1 und 2 auch dann Aufsichtskollegien ein, wenn alle grenzübergrei-

fend tätigen Tochterunternehmen einer EWR-Mutterbank oder einer EWR-
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Mutterwertpapierfirma, einer EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer 

gemischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz in Drittstaaten ha-

ben. Voraussetzung dafür ist, dass die zuständigen Behörden einer dem Art. 31a 

gleichwertigen Geheimnispflicht unterstehen.  

Ausserdem wird der Abs. 12 in Umsetzung des Art. 116 Abs. 6 UAbs. 2 um Behör-

den, welche Finanzholdinggesellschaften beaufsichtigen, erweitert. Die zustän-

dige Behörde des EWR-Mitgliedstaats, in dem die nach Art. 41a Abs. 1 und 2 be-

willigte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft nie-

dergelassen ist, kann sich an den Aufsichtskollegien der FMA beteiligen.  

Zu Art. 41i 

Abs. 1, 2 und 2a setzen Art. 91 Abs. 1 CRD V um.  

Während der Abs. 1 bislang regelt, dass Personen, die die Geschäfte einer Finanz-

holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich 

führen, über einen guten Leumund sowie über ausreichende Erfahrung für diese 

Aufgaben verfügen müssen, wird durch die Änderung klargestellt, dass die Finanz-

holdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften die Verantwor-

tung für die einwandfreie Gewähr sowie für ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Personen, die ihre Ge-

schäfte tatsächlich führen, tragen. Unter Personen, die die Geschäfte tatsächlich 

führen, sind jedenfalls die zur Vertretung der Finanzholdinggesellschaften und ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften bestellten Organe nach dem Personen- und 

Gesellschaftsrecht (PGR) zu verstehen.  

Um eine noch weitergehende Anlehnung an die Regelungen für Leitungsorgane 

von Banken und Wertpapierfirmen zu erreichen, gelten die Anforderungen nach 

Art. 17 Abs. 5, Art. 22 Abs. 5 und 6 sowie die Regelungen zu den Mandatsgrenzen 
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nunmehr sinngemäss für Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften. 

Gemäss dem neuen Abs. 2 kann die FMA jederzeit überprüfen, ob die Anforderun-

gen an die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit nach wie vor erfüllt 

sind. Im zweiten Satz des Abs. 2 wird die Regelung des Art. 91 Abs. 1 UAbs. 2 letzter 

Satz CRD V implementiert. Nach dieser erfolgt jedenfalls eine Überprüfung der Ge-

währ, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit einer 

Bank oder Wertpapierfirma Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Insiderhan-

del, Marktmanipulation, Untreue oder Betrug stattfindet, stattgefunden hat oder 

diese Straftaten versucht wurden. 

Nach Abs. 2a ergreift die FMA, sobald sie feststellt, dass die genannten Personen 

nicht oder nicht mehr die erforderliche Gewähr gemäss Abs. 1 bieten, die erfor-

derlichen Massnahmen, insbesondere deren Abberufung. Da es sich dabei um die-

selbe Befugnis handelt, die ursprünglich aus der Umsetzung der MiFID II stammt, 

wird zur Umsetzung des Art. 91 Abs. 1 UAbs. 2 CRD V auf Art. 35 Abs. 2 Bst. r ver-

wiesen.  

In Abs. 3 wird die Pflicht in Umsetzung des Art. 69 Abs. 2 CRD IV für Finanzholding-

gesellschaften nachgetragen.  

Zu Art. 41n Abs. 3a und 5 bis 9 

In Abs. 3a wird Art. 21a Abs. 5 letzter Satz CRD V umgesetzt. Danach übermittelt 

die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde der zuständigen Behörde des Nie-

derlassungsmitgliedstaates der Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Fi-

nanzholdinggesellschaft Angaben, die sie nach Art. 41a Abs.11 dieses Gesetzes er-

halten hat.  

Abs. 5 wird um den Verweis auf Art. 41m entsprechend Art. 125 Abs. 1 CRD IV 

ergänzt.  



102 

Abs. 6 setzt Art. 125 Abs. 1 Uabs. 2 CRD V um; sofern die FMA als konsolidierende 

Aufsichtsbehörde einer Gruppe mit einer gemischten Mutterfinanzholdinggesell-

schaft nicht identisch ist mit dem Koordinator im Sinne von Art. 19 des Finanzkon-

glomeratsgesetzes, arbeiten die FMA und der Koordinator für die Zwecke der An-

wendung dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) 575/2013 auf konsolidierter 

Basis zusammen. Um eine wirksame Zusammenarbeit zu schaffen und zu erleich-

tern, sind schriftliche Koordinations- und Kooperationsvereinbarungen abzu-

schliessen. 

In den Abs. 7 bis 9 werden die Art. 120 Abs. 1 und Abs. 2 CRD IV implementiert.  

Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde kann gemäss Abs. 7 zur Vermei-

dung von doppelten Anforderungen entscheiden, dass auf eine gemischte Finanz-

holdinggesellschaft, welche sowohl den Vorschriften des BankG und der CRR als 

auch den gleichwertigen Bestimmungen des Finanzkonglomeratsgesetzes unter-

liegt, nur die Bestimmungen des Finanzkonglomeratsgesetzes anzuwenden sind. 

Vorab hat die FMA die anderen für die Beaufsichtigung von Tochterunternehmen 

zuständigen Behörden zu konsultieren.  

Wenn eine gemischte Finanzholdinggesellschaft insbesondere in Bezug auf die ri-

sikoorientierte Beaufsichtigung sowohl dem BankG und der CRR als auch gleich-

wertigen Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder der Bestim-

mungen der Richtlinie 2009/138/EG unterliegt, kann sich die FMA gemäss Abs. 8 

als konsolidierende Aufsichtsbehörde gemeinsam mit der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde im Versicherungssektor zur Hintanhaltung einer Pflichten-

doppelung für die Anwendung der Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsge-

setzes oder der Bestimmungen des BankG oder der CRR entscheiden, je nachdem 

welche die am stärksten vertretene Finanzbranche im Sinne des Art. 7 Finanzkon-

glomeratsgesetz ist. 
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Abs. 9 legt fest, dass Entscheidungen nach Abs. 7 und 8 der EBA und der EIOPA zu 

melden sind.  

Zu Art. 41p 

Der Art. 41p wird aufgrund der EWR-rechtlichen Vorgaben neu gefasst.  

Abs. 1 setzt Art. 3 Abs. 3 Bst. a CRD V um und legt fest, in welchem Umfang Finanz-

holdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Hol-

dinggesellschaften den aufsichtsrechtlichen Vorgaben des BankG und der CRR un-

terliegen. 

In Abs. 2 wird der Grundsatz verankert, dass die FMA die Einhaltung der Bestim-

mungen dieses Gesetzes und der CRR durch Finanzholdinggesellschaften, ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften auf 

Einzelbasis sowie auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis überwacht. Um zu 

gewährleisten, dass die FMA ihren Aufsichtsaufgaben auch gegenüber den vorge-

nannten Holdinggesellschaften nachkommen und notwendige Massnahmen er-

greifen kann, stehen ihr dazu alle erforderlichen Befugnisse zur Verfügung, insbe-

sondere alle Befugnisse nach Art. 35 Abs. 2 bis 7.  

In Abs. 3 wird im Einklang mit diesem Prinzip vorgesehen, dass die FMA auch ge-

genüber Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und 

gemischte Holdinggesellschaften auch die Befugnisse nach Art. 35c besitzt, um ge-

gen Verstösse gegen Vorschriften des BankG oder der CRR sowie aufgrund der Er-

gebnisse der Prüfung und Bewertung des Risikomanagements und der Risikoab-

deckung nach Art. 35a vorzugehen. 

Abs. 4 setzt Art. 21a Abs. 6 CRD V um und enthält einen Katalog an speziellen Be-

fugnissen, welche die FMA gegenüber Finanzholdinggesellschaften oder gemisch-

ten Finanzholdinggesellschaften in Sinne von Art. 41a Abs. 1 und 2 ergreifen kann. 
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Diese Befugnisse stehen der FMA zusätzlich zu den in den Art. 35 Abs. 2 bis 7 und 

Art. 35a aufgeführten Befugnissen zur Verfügung. 

Zu Art. 41pbis 

Art. 41pbis regelt das Erlöschen einer Bewilligung nach Art. 41a. Abs. 1 Bst. a bis f 

enthalten die Gründe, die zu einem Erlöschen der Bewilligung führen können.  

Das Erlöschen der Bewilligung führt nach Abs. 2 zur Auflösung der Gesellschaft und 

deren Löschung im Handelsregister. 

Abs. 3 sieht vor, dass die FMA das Erlöschen der Bewilligung festzustellen und dem 

Bewilligungsträger mitzuteilen hat; zusätzlich erfolgt im Amtsblatt die Veröffentli-

chung des Erlöschens der Bewilligung nach Rechtskraft auf Kosten des Bewilli-

gungsträgers. 

Abs. 4 sieht vor, dass die FMA gleichzeitig mit der Feststellung des Erlöschens eine 

andere Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft, eine 

andere Bank oder eine andere Wertpapierfirma derselben Gruppe vorläufig zu be-

nennen hat, die für die Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlichen Anforderun-

gen auf konsolidierter Basis verantwortlich ist, bis einer anderen Finanzholdingge-

sellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft eine Bewilligung nach 

Art. 41a erteilt wurde. Dadurch wird verhindert, dass ein Erlöschen einer Bewilli-

gung nach Art. 41a nachhaltige negative Auswirkungen auf die betreffende Ban-

kengruppe haben kann, und sichergestellt, dass es der FMA nicht verunmöglicht 

wird, das Erlöschen einer Bewilligung festzustellen. 

Zu Art. 41pter 

Art. 41pter regelt den Entzug einer Bewilligung nach Art. 41a. Abs. 1 Bst. a bis f 

enthalten die Gründe, die zu einem Entzug der Bewilligung führen können.  



105 

Abs. 2 sieht die Rechtsfolgen eines Bewilligungsentzugs vor (Auflösung der Gesell-

schaft und Löschung im Handelsregister). 

Abs. 3 sieht vor, dass die FMA der Entzug der Bewilligung dem Bewilligungsträger 

mitzuteilen hat; zusätzlich erfolgt die Veröffentlichung des Bewilligungsentzug auf 

Kosten des Bewilligungsträgers im Amtsblatt. 

Abs. 4 sieht vor, dass die FMA gleichzeitig mit dem Entzug der Bewilligung eine 

andere Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft, eine 

andere Bank oder eine andere Wertpapierfirma derselben Gruppe vorläufig zu be-

nennen hat, die für die Sicherstellung der Erfüllung der gesetzlichen Anforderun-

gen auf konsolidierter Basis verantwortlich ist, bis einer anderen Finanzholdingge-

sellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft eine Bewilligung nach 

Art. 41a erteilt wurde. Dadurch wird verhindert, dass der Entzug einer Bewilligung 

nach Art. 41a nachhaltige negative Auswirkungen auf die betreffende Banken-

gruppe haben kann, und gleichzeitig sichergestellt, dass es der FMA nicht verun-

möglicht wird, eine Bewilligung zu entziehen. 

Abs. 5 entspricht Art. 28 Abs. 5 und 6 und regelt die dem Entzug der Bewilligung 

folgende Liquidation der Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzhol-

dinggesellschaft. 

Zu Art. 41q Abs. 7 

In Abs. 7 wird der Terminus "Europäische Aufsichtsbehörden" durch "EBA" ersetzt.  

Zu Art. 41s  

Der Art. 41s wird aufgehoben. Die Inhalte wurden bereits im Zuge der Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2014/59 in das SAG verschoben. 
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Zu Art. 63a Abs. 1 Bst. d bis h, Abs. 2 Ziff. 5, 6, 15 bis 21, 25 und 101, sowie Abs. 

2a, 4 Einleitungssatz, 5 und 8 

In Abs. 1 Bst. d wird ein Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 richtigge-

stellt.  

Bst. f stellt die Unterschreitung des Anfangskapitals unter den Betrag des Grund-

kapitals entgegen Art. 41r Abs. 9 unter Strafe.  

In Bst. g wird aufgrund der nunmehr bewilligungspflichtigen Finanzholdinggesell-

schaften oder gemischten Finanzholdinggesellschaften gemäss Art. 41a Abs. 1  

oder 2 in Übereinstimmung mit Art. 66 Abs. 1 CRD V ein Straftatbestand für den 

Fall der Tätigkeit ohne Bewilligung ergänzt. Da die Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 

oder 2 materiell keine Bewilligung für das Erbringen von Bankgeschäften ist, son-

dern auf die Aufgaben von Finanzholdinggesellschaften im Rahmen der Konzern-

steuerung abstellt und daher nicht mit einer bewilligungslosen Tätigkeit als Bank 

oder Wertpapierfirma vergleichbar ist, wurde kein gerichtlicher Straftatbestand 

vorgesehen. Dementsprechend findet sich der Straftatbestand nicht unter den 

vom Landgericht zu bestrafenden Vergehen, sondern unter den Übertretungen. 

Schliesslich wird in Bst. h der Art. 67 Abs. 1 Bst. q CRD V umgesetzt. Nach diesem 

ist zu bestrafen, wer als Mutterinstitut, unterlässt, Massnahmen zu ergreifen, die 

erforderlich sind, um die Einhaltung der auf konsolidierter oder teilkonsolidierter 

Basis vorgeschriebenen Aufsichtsanforderungen nach Teil 3, 4, 6 und 7 der CRR 

und nach Art. 35c Abs. 1 Bst. a und 35d BankG sicherzustellen. 

Nach Abs. 2 Ziff. 5 wird bestraft, wer als Leiter einer Repräsentanz die Anzeigen 

nach Art. 30a oder Art. 30abis nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder unvoll-

ständige oder falsche Angaben macht.  

In Ziff. 6 wird der Satzteil "und die von der FMA für verbindlich erklärten Standes-

richtlinien nicht einhält" aufgehoben, da keine Standesrichtlinien vorliegen.  
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Ziff. 15 wird aufgehoben, da die Inhalte des Art. 26a Abs. 3 in den Art. 26 Abs. 1a 

verschoben wurden und dadurch durch die neue Ziff. 25 abgedeckt sind.  

Nach Ziff. 16 werden neu Verstösse gegen Meldepflichten gemäss Art. 430 Abs. 1 

bis 3 CRR bestraft. Bei Art. 430 CRR handelt es sich um eine neue, generelle Mel-

debestimmung. In ihrem Abs. 1 führt sie unter anderem bisher in anderen Artikeln 

verortete Meldepflichten zusammen, etwa zu Eigenmittelanforderungen, ein-

schliesslich der Verschuldungsquote, zu Anforderungen der Art. 92a und 92b, zu 

Grosskrediten und Liquiditätsanforderungen. Die Abs. 2 und 3 enthalten weitere 

Meldepflichten. Die bisherigen Ziff. 18 bis 20 können daher aufgehoben und durch 

weitere Übertretungstatbestände zu Grosskrediten ersetzt werden. 

Ziff. 17 wird aufgrund des Entfalls von Art. 101 CRR aufgehoben.  

Wer Meldungen nach Art. 26 nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder unvoll-

ständige oder falsche Angaben macht, wird nach der neuen Ziff. 21 bestraft.  

Die Ziff. 25 wird insofern ergänzt, als auch unterlassene Meldungen sowie falsche 

Angaben in einer Meldung unter Strafe gestellt werden.  

Nach Ziff. 100 wird bestraft, wer entgegen Art. 7a Abs. 6 eine Vergütungspolitik 

oder -praxis betreibt, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement 

nicht vereinbar ist.  

Die bisherige Ziff. 100 wird zu Ziff. 101. 

Nach den Vorgaben der CRD V sind Verwaltungsstrafen gegen Finanzholdingge-

sellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a oder gemischte Finanzholdingge-

sellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a für Verstösse gegen die aufsichts-

rechtlichen Verpflichtungen auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis vorzu-

sehen. Im Sinne der Übersichtlichkeit wird davon Abstand genommen, diese Tat-

bestände in Abs. 2 zu inkludieren. Stattdessen werden in Abs. 2a die Art. 63a Abs. 1 
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Bst. g und 63a Abs. 2 CRD V sowie Art. 67 Abs. 1 Bst. q umgesetzt und die Verwal-

tungsstraftatbestände gebündelt, die sich gegen Finanzholdinggesellschaften mit 

einer Bewilligung nach Art. 41a oder gemischte Finanzholdinggesellschaften mit 

einer Bewilligung nach Art. 41a richten. Aufgrund der Einführung von Abs. 2a 

kommt es zu Verweisanpassungen in Abs. 4 und 5. 

In Abs. 8 wird die Verfolgungsverjährung – wie in anderen Finanzmarktgesetzen – 

auf 3 Jahre ausgedehnt.  

Art. 66 und 66a 

In Art. 66 und Art. 66a werden Übergangsbestimmungen eingefügt. Es handelt sich 

um sog. "grandfathering"-Bestimmungen. Art 66 regelt, bis wann Finanzholding-

gesellschaften eine Bewilligung zu erlangen haben. Sofern eine Finanzholdingge-

sellschaft bis zu diesem Zeitpunkt keine Bewilligung beantragt hat, ergreift die 

FMA Massnahmen gemäss Art. 41p Abs. 4.  

Darüber hinaus wird festgehalten, dass der FMA während der Übergangsfrist bis 

zur Bewilligung alle Befugnisse nach diesem Gesetz im Hinblick auf die Finanzhol-

dinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften zur Verfügung 

stehen.  

Art. 66a schreibt die Frist vor, bis wann Drittlandsgruppen, die über mehr als eine 

Bank oder Wertpapierfirma im EWR tätig sind und am 1. Januar 2021 einen Ge-

samtwert der Vermögenswerte von 40 Mrd. EUR oder mehr aufweisen, über ein 

zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen bzw. – sofern Art. 41ater Abs. 2 

anwendbar ist – über zwei zwischengeschaltete EWR-Mutterunternehmen verfü-

gen müssen.  
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4.2 Abänderung des E-Geldgesetzes (EGG) 

Zu Art. 9 Abs. 1 und 1a 

In Abs. 1 erfolgt eine Verweisanpassung an das BankG. In Abs. 1a wird klarstellend 

eingefügt, dass die FMA den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung auch unter 

Auflagen und Bedingungen erteilen kann. 

Zu Art. 19 Abs. 2 

Der Wortlaut wird an den neuformulierten Art. 27 Abs. 2 BankG angeglichen.  

Zu Art. 22 Abs. 1 

Der Wortlaut von Abs. 1 wird an den entsprechenden Wortlaut in Art. 27 Abs. 3 

bzw. Art. 28 Abs. 2 BankG angepasst. 

Zu Art. 36 

In Art. 36 wird die Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste 

im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 

2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 2007/64/EG (PSD II) zum Inhalt des von der FMA zu führenden Registers 

korrigiert. Zusätzlich werden die Anforderungen an das Register nach dem EGG an 

jene nach dem BankG und dem Zahlungsdienstegesetz (ZDG) angeglichen, um den 

Verwaltungsaufwand der FMA zu reduzieren. Wie auch im BankG und im ZDG wird 

im Sinne des Konsumentenschutzes der Inhalt des Registers um jene E-Geld-Insti-

tute aus anderen EWR-Mitgliedstaaten erweitert, die in Liechtenstein entweder 

im Rahmen der Dienst- oder der Niederlassungsfreiheit tätig sind. 

Art. 38 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 2a 

Abs. 1 und der Einleitungssatz von Abs. 2 werden begrifflich und systematisch an 

die Änderungen in Art. 37 BankG angepasst. Abs. 2a Satz 2 und 3 entsprechen in-

haltlich Art. 7 Abs. 2 der E-Geldverordnung. In Abs. 2a wird die sinngemässe 
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Anwendung der Bestimmungen über die Anerkennung und den Widerruf der An-

erkennung im BankG verankert. 

Zu Art. 49 Abs. 6  

In Abs. 6 wird die Verfolgungsverjährung – wie in anderen Finanzmarktgesetzen – 

auf 3 Jahre ausgedehnt.  

Zum Inkrafttreten 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

4.3 Abänderung des Zahlungsdienstegesetzes (ZDG) 

Zu Art. 6a 

Im Rahmen der Umsetzung der PSD II wurde der ehemalige Art. 5 ersetzt und 

dadurch ersatzlos aufgehoben. Durch Einfügung des Art. 6a wird dieses Versehen 

behoben. 

Zu Art. 13 Abs. 2 

Der Wortlaut wird an den neuformulierten Art. 27 Abs. 2 BankG angeglichen.  

Zu Art. 15 Abs. 1 

Der Wortlaut von Abs. 1 wird an den entsprechenden Wortlaut in Art. 27 Abs. 3 

bzw. Art. 28 Abs. 2 BankG angepasst. 

Zu Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. f und g 

Die Anforderungen an das Register nach dem ZDG werden an jene nach dem 

BankG und dem E-Geld-Gesetz (EGG) angeglichen, um den Verwaltungsaufwand 

der FMA zu reduzieren. Wie auch im BankG und im EGG wird im Sinne des Konsu-

mentenschutzes der Inhalt des Registers um jene Zahlungsinstitute aus anderen 

EWR-Mitgliedstaaten erweitert, die in Liechtenstein entweder im Rahmen der 

Dienst- oder der Niederlassungsfreiheit tätig sind. 
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Zu Art. 17 Abs. 3a und 6 

In Abs. 3a wird klarstellend eingefügt, dass die FMA den Erwerb einer qualifizier-

ten Beteiligung auch unter Auflagen und Bedingungen erteilen kann. In Abs. 6 er-

folgt eine Verweisanpassung an das BankG. 

Art. 40 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 2a 

Abs. 1 und der Einleitungssatz von Abs. 2 werden begrifflich und systematisch an 

die Änderungen in Art. 37 BankG angepasst. Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechen in-

haltlich Art. 3 der Zahlungsdiensteverordnung. In Abs. 2a wird die sinngemässe 

Anwendung der Bestimmungen über die Anerkennung und den Widerruf der An-

erkennung im BankG verankert. 

Zu Art. 110 Abs. 9 

In Abs. 9 wird die Verfolgungsverjährung – wie in anderen Finanzmarktgesetzen – 

auf 3 Jahre ausgedehnt. 

Zum Inkrafttreten 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

4.4 Abänderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 

(EAG) 

Zu Art. 4 Abs. 3 bis 5 

Die Neueinfügungen dienen der Stärkung der Governance in der Sicherungsein-

richtung. Zum Ersten ist von hoher Bedeutung, dass die Geschäftsleiter der Siche-

rungseinrichtung hinreichend unabhängig von den Mitgliedsinstituten sind (Abs. 

3). Zum Zweiten muss auch der Verwaltungs- oder Stiftungsrat als Kontrollorgan 

hinreichend unabhängig sein (Abs. 4). Dies trifft zum Dritten insbesondere in Kri-

senzeiten, konkret bei Eintritt eines Sicherungsfalles zu (Abs. 5). 
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Zu Art. 7 Abs. 1 Bst. a 

Die Wortfolge „aus Gründen, die mit seiner Finanzlage unmittelbar zusammen-

hängen“ wird in Einklang mit den aktuellen Entwicklungen auf Europäischer Ebene 

gestrichen. Dies geschieht insbesondere zum Vorteil der Einleger. Da die bisherige 

Einschränkung zulasten der Einleger wirkt und hohe Rechtsunsicherheit schafft, 

hat die EBA öffentlich eine Anpassung der Richtlinie 2014/49/EU (Einlagensiche-

rungsrichtlinie; DGSD) vorgeschlagen, die Passage zur „Finanzlage“ (ersatzlos) aus 

Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 Bst. a und b DGSD zu streichen (vgl. die Stellungnahme der EBA 

vom 30. Oktober, EBA-Op-2019-14, Rz 40, Option 1). Bei der Definition des Siche-

rungsfalls handelt es sich zudem um eine Mindestharmonisierung, eine Auswei-

tung der Anwendung ist daher bereits jetzt rechtmässig und wurde schon im VNB 

zum EAG in der Stammfassung vorgeschlagen (Beispiel: Cyberangriff, der die tech-

nischen Systeme nachhaltig beschädigt; vgl. Art. 6 des Vernehmlassungsberichts 

zum EAG). Das Niveau der Schutzwirkung des liechtensteinischen Einlagensiche-

rungssystems wird dadurch weiter erhöht. 

Zu Art. 12 Abs. 3a 

Die Sicherungseinrichtung (EAS) gilt nicht als Sorgfaltspflichtiger im Sinne des Sorg-

faltspflichtgesetz (SPG). Sollte bei einer Bank mit Geldwäscheverdacht ein Siche-

rungsfall eintreten, könnte die Sicherungseinrichtung vor bedeutenden rechtli-

chen Unsicherheiten bei der Auszahlung stehen (insbesondere bei nicht angemes-

sener Dokumentation der Herkunft der Gelder). Im Zweifelsfall sollte die Siche-

rungseinrichtung nach Eintritt eines Sicherungsfalls für Zwecke der Auszahlung 

bzw. Erstattung partiell als Sorgfaltspflichtiger im Sinne des SPG gelten. 

Konkret sollte das Informationsverbot nach Art. 18b SPG (z.B. bei Anordnung der 

Stabsstelle FIU nach Art. 18 Abs. 3) auch für die Sicherungseinrichtung gelten. 
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Zu Art. 19 Abs. 1, 2 und Abs. 3 Einleitungssatz 

Entgegen den Vorgaben der Einlagensicherungsrichtlinie wird das Niveau von ge-

schützten 1,3% an gedeckten Einlagen in Liechtenstein aktuell nicht erreicht, da 

sowohl ex-ante als auch ex-post-Finanzierung auf 0,5% (ohne Genehmigung der 

FMA) eingeschränkt wurde. Die ex-post-Finanzierungsmöglichkeit der EAS wird 

nunmehr auf 0,8% erhöht, damit ein level-playing-field im EWR erreicht wird. Die 

Anpassung erleichtert zudem den Verwaltungsaufwand für die FMA und die EAS, 

da Verfahren erst bei höheren Beträgen initiiert werden muss. 

Zudem sollte sich die Ermittlungsbasis für Sonderbeiträge grundsätzlich an den ak-

tuellsten Informationen orientieren und nicht am zuletzt in Rechnung gestellten 

Jahresbeitrag. 

Zu Art. 33 Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4 

Das EAG berücksichtigt aktuell nicht den Fall, dass eine ehemalige Bank (Bank, die 

ihre Bewilligung verloren oder zurückgegeben hat) aus dem Sicherungssystem 

ausscheidet. Diese Lücke wird mit der Einfügung geschlossen. Alternativ wären die 

Einlagen bei einem kündigenden Mitglied nicht mehr geschützt. 

Zu Art. 36 

In der Anlegerentschädigung fehlen bislang die verfahrensrechtlichen Vorschrif-

ten, die für einen Sicherungsfall bzw. Entschädigungsfall vorgesehen sind. Art. 36 

wird daher analog zu Art. 7 aufgebaut. 

Zu Art. 54 Abs. 1 

Die Einfügung stellt klar, dass die Sicherungseinrichtung zulässigerweise Daten, 

z.B. zum Single Customer View, verarbeiten darf. 

Zu Art. 58 Abs. 3 

In Art. 58 fehlte bislang eine generelle Verjährungsfrist zugunsten der Sicherungs-

einrichtung. In Rezeption von § 9 des deutschen Einlagensicherungsgesetz 
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(dEinSiG) wird eine absolute Verjährung nun auch im EAG eingeführt. Dies schafft 

erhöhte Rechtssicherheit für die Sicherungseinrichtung nach Eintritt eines Siche-

rungsfalls. 

Zum Inkrafttreten 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

4.5 Abänderung des Gesetzes über die Finanzmarktaufsicht (FMAG)  

Zu Anhang 1, Abschnitt A Überschrift und Ziff. A. 1. Einleitungssatz und Bst. s, 2. 

Einleitungssatz Bst. s, 2a. Bst. m und s, 3. Bst. d, f und h  

Die Überschrift des Abschnitt A wird aufgrund der Aufnahme von Gebührentatbe-

ständen für Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaf-

ten erweitert. 

Anhang 1 A. Ziff. 1 wird um einen Bst. s erweitert und Gebühren für die Erteilung 

oder Verweigerung einer Bewilligung von Finanzholdinggesellschaften oder ge-

mischten Finanzholdinggesellschaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG 

vorgesehen. Entsprechend werden auch die Ziff. 2. über die Gebühren für den Ent-

zug der Bewilligung und Ziff. 2a. über die Gebühren für das Erlöschen der Bewilli-

gung jeweils um einen Bst. s betreffend Finanzholdinggesellschaften oder ge-

mischten Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 

und 2 BankG erweitert. Gleichzeitig ist der Wortlaut in den Einleitungssätzen der 

Ziff. 2 und 2a um die Anerkennung und den Widerruf der Anerkennung (betrifft 

spezialgesetzliche Revisionsstellen) erweitert worden. Ziff. 2a Bst. m war aufzuhe-

ben, da ein Erlöschen einer Anerkennung von spezialgesetzlichen Revisionsstellen 

nicht vorgesehen ist. In Ziff. 3 Bst. f werden Gebühren für die Anordnung von  

Massnahmen im Falle bewilligungsloser Tätigkeit im Sinne von Art. 41a BankG er-

gänzt und Bst. h in Entsprechung der Änderung des BankG auf die Anordnung von 

Massnahmen nach Art. 41p Abs. 4 ausgedehnt. 
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Zu Anhang 2, Kapitel I Abschnitt A Ziff. 1 bst. b bis d und Abschnitt Abis 

Anhang 2 regelt in einem neuen Abschnitt Abis. die jährlichen Aufsichtsabgabe für 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften. Dazu 

wird bei der Berechnung der Aufsichtsabgabe zukünftig auch nach der Rechtsform 

der Gruppengesellschaft auf höchsten Konsolidierungsstufe (Finanzholdinggesell-

schaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach 

Art. 41a BankG; Bank) unterschieden. 

Zum Inkrafttreten 

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Abs. 2 sieht eine abweichende Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung einer 

Bewilligung für Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG, die vor dem 1. Januar 2021 

bereits bestanden haben und daher unter die Übergangsbestimmung des Art. 66 

BankG fallen, vor. Anstelle der Gebühr für nach dem 1. Januar 2021 gegründete 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften im Sinne 

des Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG soll die Gebühr für die Erteilung einer Bewilligung 

oder Verweigerung nach Art. 41a BankG für bestehende Finanzholdinggesellschaf-

ten oder gemischte Finanzholdinggesellschaften 30 000 Franken betragen. 
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5. REGIERUNGSVORLAGE 

5.1 Gesetz über die Banken und Wertpapierfirmen 

Gesetz 

vom … 

über die Banken und Wertpapierfirmen (Bankengesetz; BankG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. Oktober 1992 über die Banken und Wertpapierfirmen 

(Bankengesetz; BankG), LGBl. 1992 Nr. 108, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 Bst. c, e und f sowie Abs. 4 

3) Es dient zudem der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften:  
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c) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 

Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richt-

linien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349); 

e) Aufgehoben 

f)  Aufgehoben 

4) Die jeweils geltende Fassung der in diesem Gesetz genannten Rechtsvor-

schriften ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 3 Bst. k des 

Kundmachungsgesetzes. 

Art. 2 Abs. 2, 3 Bst. abis, b und d, 3a, 5 und 6 

2) Aufgehoben.  

3) Soweit dies gesetzlich ausdrücklich geregelt ist, gilt es zudem für:  

abis) inländische Zweigstellen von Banken, Finanzinstituten und Wertpapierfir-

men mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat; 

b) lokale Firmen, Wertpapierfirmen mit Administrationsbefugnis und den Be-

trieb geregelter Märkte, multilateraler und organisierter Handelssysteme, 

soweit sie von Marktbetreibern betrieben werden, sowie für Datenbereit-

stellungsdienste;  

d) alle Personen, die Warenderivate, welche an Handelsplätzen gehandelt wer-

den, oder wirtschaftlich gleichwertige OTC-Kontrakte halten. 

3a) Dieses Gesetz gilt nicht für die Liechtensteinischen Post Aktiengesell-

schaft im Rahmen ihrer Dienstleistungen nach Art. […] des Postorganisationsge-

setzes. 
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5) Auf Banken, die keine Kreditinstitute gemäss Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 sind, sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 und der auf deren Grundlage erlassenen Rechtsakte anzuwenden, 

so als ob diese Banken Kreditinstitute gemäss Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 wären. 

6) Soweit in diesem Gesetz der Begriff „Bank, „Wertpapierfirma“, „Institut“, 

„Mutterbank in einem Mitgliedstaat“, „Mutterwertpapierfirma in einem Mitglied-

staat“, „Mutterinstitut in einem EWR-Mitgliedstaat“, „EWR-Mutterbank“, „EWR-

Mutterwertpapierfirma“, „EWR-Mutterinstitut“ und „Mutterunternehmen“ ver-

wendet wird, so sind darunter zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen 

auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis und der Ausübung von Aufsichtsbe-

fugnissen durch die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde auch zu verstehen:  

a) Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, 

die gemäss Art. 41a Abs. 1 oder 2 dieses Gesetzes bewilligt sind;  

b) benannte Banken oder Wertpapierfirmen, die von einer EWR-Mutterfinanz-

holdinggesellschaft, einer gemischten EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft, einer Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem EWR-Mitgliedstaat 

oder einer gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem EWR-Mit-

gliedstaat kontrolliert werden, sofern die betreffende Muttergesellschaft 

nach Art. 41a Abs. 9 keiner Bewilligungspflicht unterliegt und  

c) nach Aufforderung der FMA gemäss Art. 41p Abs. 4 Bst. e benannte Finanz-

holdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Banken oder 

Wertpapierfirmen. 

Art. 3 Abs. 3, 3a und 3b 

3) Bankgeschäfte sind: 
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a) die Annahme von Einlagen und anderen rückzahlbaren Geldern; 

b) die Ausleihung von fremden Geldern an einen unbestimmten Kreis von Kre-

ditnehmern;  

c) das Depotgeschäft;  

d)  die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Haftungen für 

andere, sofern die übernommene Verpflichtung auf Geldleistungen lautet; 

e) der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Devisen; sowie 

f) die Durchführung von bankmässigen Ausserbilanzgeschäften. 

3a) Eine Bank im Sinne des Abs. 1, deren Bewilligung nach Art. 15 Abs. 1 die 

Erbringung der Bankgeschäfte nach Abs. 3 Bst. a und b umfasst, darf darüber hin-

aus folgende Tätigkeiten ohne weitere spezialgesetzliche Bewilligung erbringen:  

a) Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen gemäss Anhang 2 

Abschnitt A und B;  

b) Zahlungsdienste im Sinne des Art. 2 Abs. 2 des Zahlungsdienstegesetzes; so-

wie 

c) die Ausgabe von E-Geld gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b E-Geldgesetz. 

3b) Als Einlagen und sonstige rückzahlbare Gelder des Publikums im Sinne 

von Abs. 3 Bst. a gelten nicht: 

a) Gelder, die eine Gegenleistung im Rahmen eines Vertrages auf Übertragung 

des Eigentums oder eines Dienstleistungsvertrages darstellen oder als Si-

cherheitsleistung übertragen werden; 

b) Leistungen bei der Emission von Anleihensobligationen oder anderen ver-

einheitlichten und massenweise ausgegebenen Schuldverschreibungen o-

der nicht verurkundeten Rechten mit gleicher Funktion, sofern das 
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emittierende Unternehmen keine anderen Bankgeschäfte im Sinne des 

Abs. 3 betreibt; 

c) Kundenguthaben bei Wertpapierfirmen, die ausschliesslich zur Abwicklung 

von Wertpapierdienstleistungen gehalten werden und durch diese nicht ver-

zinst werden; 

d) Gelder, die von Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes oder von anerkannten Vorsorgeeinrichtungen entgegenge-

nommen werden und die Entgegennahme in einem untrennbaren Zusam-

menhang mit einem Lebensversicherungsvertrag oder einem Vorsorgever-

hältnis steht; 

e) Gelder, die von E-Geld-Institut im Rahmen ihrer Tätigkeit nach dem E-Geld-

gesetz von Kunden entgegengenommen und unmittelbar gegen E-Geld ein-

getauscht werden; 

f) Gelder, die Zahlungsinstitute von Zahlungsdienstnutzern für die Erbringung 

von Zahlungsdiensten nach dem Zahlungsdienstegesetz erhalten; 

g) Verpflichtungen gegenüber 

1. der Europäischen Zentralbank, den Mitgliedern des Europäischen Sys-

tems der Zentralbanken, staatlichen Stellen der staatlichen Schulden-

regulierung und ausländischen Notenbanken; 

2. einer der in Art. 8 Abs. 1 Bst a und Bst c bis p des Einlagensicherungs-

gesetzes genannten Gegenparteien; 

3. Gruppengesellschaften nach Art. 3a Abs. 1 Ziff. 7; 

4. Einlegern bei Vereinen und Stiftungen, sofern diese einen ideellen 

Zweck verfolgen oder der gemeinsamen Selbsthilfe dienen und nicht 

in der Finanzbranche tätig sind; 
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5. gegenüber Eigentümern der Bank oder Wertpapierfirma und mit ihnen 

wirtschaftlich oder familiär verbundenen Personen. 

Art. 3a Abs. 1 Ziff. 7, 19a, 20, 51 bis 60 und Abs. 2 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:  

7. "Gruppe": eine Gruppe im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Ziff. 138 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013; 

19a. "ESRB": der Europäische Ausschusses für Systemrisiken; 

20. "Europäische Aufsichtsbehörden": die EBA, ESMA, EIOPA und der ESRB im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten; 

51. "Drittlandsgruppe": eine Gruppe, deren Mutterunternehmen in einem Dritt-

staat niedergelassen ist; 

52. "Abwicklungsbehörde" eine Abwicklungsbehörde im Sinne des Artikels 2 Ab-

satz 1 Ziff. 18 der Richtlinie 2014/59/EU; 

53. "global systemrelevantes Institut" oder "G-SRI" ein G-SRI im Sinne des Arti-

kels 4 Absatz 1 Ziff. 133 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;  

54. "global systemrelevantes Nicht-EWR-Institut" oder "Nicht-EWRU-G-SRI“ ein 

Nicht-EWR-G-SRI im Sinne des Artikels 4 Abs. Ziff. 134 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013; 

55. "geschlechtsneutrale Vergütungspolitik": eine Vergütungspolitik, die auf 

dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit beruht;  

56. "Inhaber von Schlüsselfunktionen": Personen, die einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Leitung einer Bank oder Wertpapierfirma haben, die jedoch we-

der Mitglieder des Verwaltungsrats noch der Geschäftsleitung sind und 
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anhand eines risikobasierten Ansatzes von der Bank oder Wertpapierfirma 

als solche ermittelt werden; dazu zählen jedenfalls der Leiter der internen 

Revision, der oder die Leiter in- und ausländischer Zweigstellen sowie der 

Finanzvorstand (Chief Financial Officer), der Leiter Compliance/AML und der 

Leiter Risikomanagement, soweit diese keine Mitglieder der Geschäftslei-

tung sind; 

57. "Exceptions to policy"-Geschäfte ("ETP-Geschäfte"):  Geschäfte, die von Ban-

ken oder Wertpapierfirmen ausnahmsweise in Abweichung von ihren inter-

nen Weisungen abgeschlossen werden;  

58. "Leiter einer Repräsentanz": diejenige natürliche Person, die zur Leitung des 

Betriebs der Repräsentanz und der Vertretung der Repräsentanz nach aus-

sen vorgesehen ist;  

59. "Leiter der Zweigstelle": diejenige natürliche Person, die zur Führung der Ge-

schäfte und zur Vertretung der Zweigstelle nach aussen vorgesehen ist; 

60. "auf konsolidierter Basis": auf Basis der konsolidierten Lage gemäss Art. 4 

Abs. 1 Ziff. 47 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

2) Im Übrigen finden die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013, der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU und der Verord-

nung (EU) Nr. 600/2014 Anwendung.  

Art. 4 Abs. 1 

1) Banken und Wertpapierfirmen müssen über angemessene Eigenmittel 

verfügen.  
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Überschrift vor Art. 4a 

A. Kapitalpuffer 

1. Kapitalpuffer und kombinierte Kapitalpufferanforderung 

Art. 4a 

Arten der Kapitalpuffer und kombinierte Kapitalpufferanforderung 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben zusätzlich zum harten Kernkapital, 

das zur Einhaltung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlich ist, folgende Kapitalpuffer aus har-

tem Kernkapital vorzuhalten: 

a) einen Kapitalerhaltungspuffer nach Art. 4b; 

b) einen institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer nach Art. 4c; 

c) bei global systemrelevanten Instituten (G-SRI) einen G-SRI-Puffer nach 

Art. 4h und bei anderen systemrelevanten Instituten (A-SRI) einen A-SRI-Puf-

fer nach Art. 4i; 

d) einen Systemrisikopuffer nach Art. 4l; und 

e) bei G-SRI einen Puffer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013. 

2) Die kombinierte Kapitalpufferanforderung ist die Gesamtheit des harten 

Kernkapitals, das Banken und Wertpapierfirmen zur Einhaltung der Anforderun-

gen nach Abs. 1 vorzuhalten haben. 

3) Banken und Wertpapierfirmen dürfen hartes Kernkapital, das zur Einhal-

tung der kombinierten Kapitalpufferanforderung vorgehalten wird, nicht zur Un-

terlegung folgender Anforderungen einsetzen: 
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a) der Eigenmittelanforderung nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013; 

b) der zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Art. 35c Abs. 1 Bst. a und Abs. 

4 sowie  

c) der Empfehlung für zusätzliche Eigenmittel nach Art. 35cbis Abs. 3. 

4) Banken und Wertpapierfirmen dürfen hartes Kernkapital, das zur Einhal-

tung eines der Bestandteile der kombinierten Kapitalpufferanforderung nach Abs. 

2 vorgehalten wird, nicht zur Unterlegung der anderen anwendbaren Bestandteile 

ihrer kombinierten Kapitalpufferanforderung einsetzen. 

5) Banken und Wertpapierfirmen dürfen hartes Kernkapital, das zur Einhal-

tung der kombinierten Kapitalpufferanforderung nach Abs. 2 vorgehalten wird, 

nicht zur Unterlegung der risikobasierten Komponenten der Eigenmittelanforde-

rungen nach Art. 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder der Art. […] 

des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes einsetzen. 

6) Wertpapierfirmen, die keine Bewilligung für die Erbringung von Wertpa-

pierdienstleistungen nach Anhang 2 Abschnitt A Abs. 1 Ziff. 3 oder 6 haben, sind 

von der Anwendung der Bestimmungen dieses Kapitels ausgenommen. 

Überschrift vor Art. 4b 

2. Kapitalerhaltungspuffer 

Art. 4b 

Kapitalerhaltungspuffer 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben zusätzlich zum harten Kernkapital, 

das zur Einhaltung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 
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der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlich ist, einen aus hartem Kernkapital 

bestehenden Kapitalerhaltungspuffer vorzuhalten. 

2) Die Quote für den Kapitalerhaltungspuffer entspricht 2,5 % des Gesamtri-

sikobetrages, der nach Massgabe von Art. 6 bis 24 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 auf Einzel- oder konsolidierter Basis nach Art. 92 Abs. 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 berechnet wird. 

3) Die Regierung kann auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzmarktsta-

bilität kleine und mittlere Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderung 

nach Abs. 1 ausnehmen, sofern dadurch die Stabilität des inländischen Finanzsys-

tems nicht gefährdet wird. Eine solche Ausnahme ist umfassend zu begründen. 

Dabei hat die Regierung darzulegen, weshalb die Ausnahme für kleine und mittlere 

Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderung nach Abs. 1 keine Gefähr-

dung für die Stabilität des inländischen Finanzsystems darstellt und jene kleinen 

und mittleren Wertpapierfirmen, für welche die Ausnahme gilt, eindeutig zu defi-

nieren. Für die Einstufung der Wertpapierfirmen als klein oder mittel hat die Re-

gierung die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betref-

fend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Un-

ternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) heranzuziehen.  

4) Macht die Regierung von der Möglichkeit einer Ausnahme nach Abs. 3 

Gebrauch, hat die FMA dies dem ESRB anzuzeigen. 

5) Die Regierung kann das Nähere zur Ausnahme von kleinen und mittleren 

Wertpapierfirmen nach Abs. 3 mit Verordnung regeln. 
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Überschrift vor Art. 4c 

3. Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer 

Art. 4c 

Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben zusätzlich zum harten Kernkapital, 

das zur Einhaltung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlich ist, einen aus hartem Kernkapital 

bestehenden institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer vorzuhalten. 

2) Der antizyklische Kapitalpuffer entspricht der Höhe des nach Art. 92 Abs. 

3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, multipli-

ziert mit dem gewichteten Durchschnittswert der folgenden Pufferquoten:  

a) die Quoten für den antizyklischen Kapitalpuffer für wesentliche Risikopositi-

onen im Inland nach Art. 4d; 

b) die Quoten für den antizyklischen Kapitalpuffer für wesentliche Risikopositi-

onen, die in anderen EWR-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten belegen sind, 

nach Art. 4g; 

c) gegebenenfalls die nach Art. 4e anerkannten Quoten für den antizyklischen 

Kapitalpuffer für wesentliche Risikopositionen, die in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten belegen sind; 

d) gegebenenfalls die nach Art. 4f anerkannten Quoten für den antizyklischen 

Kapitalpuffer für wesentliche Risikopositionen, die in Drittstaaten belegen 

sind. 

3) Wesentliche Risikopositionen nach Abs. 2 umfassen alle Risikopositionen, 

die den Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken nach Teil 3 Titel II der 
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Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, mit Ausnahme der in Art. 112 Bst. a 

bis f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen. Für Ri-

sikopositionen aus Verbriefungen sind die Eigenmittelanforderungen nach Teil 3 

Titel II Kapitel 5b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden. Für im Handels-

buch gehaltene Risikopositionen sind die Eigenmittelanforderungen für das spezi-

fische Risiko nach Teil 3 Titel IV Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder 

für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko nach Teil 3 Titel IV Kapitel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden. 

4) Die Regierung kann auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzmarktsta-

bilität kleine und mittlere Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderung 

nach Abs. 1 ausnehmen, sofern dadurch die Stabilität des inländischen Finanzsys-

tems nicht gefährdet wird. Eine solche Ausnahme ist umfassend zu begründen. 

Dabei hat die Regierung darzulegen, weshalb die Ausnahme für kleine und mittlere 

Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderung nach Abs. 1 keine Gefähr-

dung für die Stabilität des inländischen Finanzsystems darstellt und jene kleinen 

und mittleren Wertpapierfirmen, für welche die Ausnahme gilt, eindeutig zu defi-

nieren. Für die Einstufung der Wertpapierfirmen als klein oder mittel hat die Re-

gierung die Empfehlung 2003/361/EG der Kommission heranzuziehen. 

5) Macht die Regierung von der Möglichkeit einer Ausnahme nach Abs. 4 

Gebrauch, hat die FMA dies dem ESRB anzuzeigen. 

6) Die Regierung kann das Nähere zur Ausnahme von kleinen und mittleren 

Wertpapierfirmen nach Abs. 4 mit Verordnung regeln. 
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Art. 4d 

Festlegung der Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers im Inland 

1) Die FMA berechnet quartalsweise einen Puffer-Richtwert zur Festlegung 

der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer. Der Puffer-Richtwert:  

a) spiegelt in aussagekräftiger Form den Kreditzyklus und die durch das über-

mässige Kreditwachstum in Liechtenstein bedingten Risiken wider;  

b) trägt den spezifischen Gegebenheiten der liechtensteinischen Volkswirt-

schaft Rechnung; 

c) basiert auf der Abweichung des Verhältnisses der gewährten Kredite zum 

Bruttoinlandsprodukt vom langfristigen Trend, wobei zu berücksichtigen 

sind:  

1. ein Indikator für das Kreditwachstum innerhalb Liechtensteins; 

2. ein Indikator, der Veränderungen beim Verhältnis der in Liechtenstein 

gewährten Kredite zum Bruttoinlandsprodukt widerspiegelt; 

3. etwaige Orientierungen des Europäischen Ausschusses für Systemrisi-

ken (ESRB) nach Art. 135 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 2013/36/EU. 

2) Die FMA bewertet quartalsweise die Intensität des zyklischen Systemrisi-

kos und beurteilt die Angemessenheit der Quote für den antizyklischen Kapital-

puffer. Dabei berücksichtigt sie insbesondere:  

a) den nach Abs. 1 berechneten Puffer-Richtwert; 

b) die Grundsätze und Orientierungshilfen des ESRB nach Art. 135 Abs. 1 Bst. a, 

c und d der Richtlinie 2013/36/EU; 

c) andere Variablen, welche die FMA für wesentlich hält, um das zyklische Sys-

temrisiko abzuwenden. 
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3) Die Regierung legt auf Antrag der FMA, auf Empfehlung des Ausschusses 

für Finanzmarktstabilität oder nach eigenem Ermessen auf der Grundlage der Be-

rechnungen der FMA sowie unter Berücksichtigung der Faktoren nach Abs. 2 eine 

Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer von Banken und Wertpapierfirmen 

fest. Sie kann vor Festlegung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer eine 

Stellungnahme des Ausschusses für Finanzmarktstabilität einholen.  

4) Die Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer beträgt zwischen 0 % und 

2,5 % des Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 von Banken und Wertpapierfirmen mit Risikopositionen in Liechten-

stein. Die Pufferquote wird in Schritten von jeweils 0,25 Prozentpunkten oder ei-

nem Vielfachen davon festgelegt. Die Regierung kann auch eine Pufferquote über 

2,5 % festlegen, sofern dies nach Berücksichtigung der in Abs. 2 genannten Fakto-

ren gerechtfertigt ist.  

5) Beträgt die von der Regierung festgelegte Quote für den antizyklischen 

Kapitalpuffer bei deren erstmaliger Festlegung mehr als 0 % oder wird sie nach der 

erstmaligen Festlegung angehoben, hat die Regierung ein Datum festzulegen, ab 

dem Banken und Wertpapierfirmen die Pufferquote zur Berechnung des antizykli-

schen Kapitalpuffers anzuwenden haben. Dieses Datum muss innerhalb von zwölf 

Monaten nach der Veröffentlichung der Pufferquote nach Abs. 7 liegen. Die Re-

gierung kann auf Antrag der FMA eine kürzere Frist festlegen, wenn dies aus-

nahmsweise zur Abwendung des zyklischen Systemrisikos erforderlich ist. Sie kann 

vor Festlegung einer Fristverkürzung eine Stellungnahme des Ausschusses für Fi-

nanzmarktstabilität einholen.  

6) Setzt die Regierung auf Antrag der FMA, auf Empfehlung des Ausschusses 

für Finanzmarktstabilität oder nach eigenem Ermessen die bestehende Quote für 
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den antizyklischen Kapitalpuffer herab, teilt sie gleichzeitig einen Zeitraum mit, in 

dem voraussichtlich keine Erhöhung der Pufferquote zu erwarten ist. 

7) Die FMA veröffentlicht quartalsweise die von der Regierung nach Abs. 3 

und 6 festgelegte Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer von über 0 % unter 

Angabe folgender Informationen auf ihrer Website: 

a) die anzuwendende Pufferquote; 

b) das massgebliche Verhältnis der Kredite zum Bruttoinlandsprodukt und des-

sen Abweichung vom langfristigen Trend; 

c) den gemäss Abs. 1 berechneten Puffer-Richtwert; 

d) eine Begründung für die Pufferquote; 

e) bei Anhebung der Pufferquote das Datum, ab dem Banken und Wertpapier-

firmen die höhere Pufferquote zur Berechnung des institutsspezifischen an-

tizyklischen Kapitalpuffers heranzuziehen haben; 

f) wenn zwischen der Festlegung des Datums nach Abs. 5 und der Veröffentli-

chung weniger als zwölf Monate liegen, eine Begründung, warum die kür-

zere Frist zur Abwendung des zyklischen Systemrisikos erforderlich ist; 

g) bei Herabsetzung der Pufferquoten den Zeitraum, in dem voraussichtlich 

keine Erhöhung der Pufferquote zu erwarten ist, und eine Begründung für 

diesen Zeitraum. 

8) Die FMA hat unter Angabe der Informationen nach Abs. 7 jede Änderung 

der festgelegten Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer an den ESRB zu mel-

den. 

9) Die Regierung regelt das Nähere zur Höhe der Quote für den antizykli-

schen Kapitalpuffer und das Datum, ab dem eine erhöhte Pufferquote zur 
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Berechnung des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers heranzuziehen 

ist, mit Verordnung. 

Art. 4e 

Anerkennung von Pufferquoten für Risikopositionen in anderen EWR-

Mitgliedstaaten oder Drittstaaten 

1) Hat eine nach Art. 136 Abs. 4 der Richtlinie 2013/36/EU benannte oder 

zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder eine zuständige oder 

benannte Drittstaatsbehörde eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer fest-

gelegt, die 2,5 % des Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 übersteigt, kann die Regierung auf Antrag der FMA oder auf Emp-

fehlung des Ausschusses für Finanzmarktstabilität diese Pufferquote für die Be-

rechnung der institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer durch die in Liech-

tenstein bewilligten Banken und Wertpapierfirmen anerkennen.  

2) Die FMA veröffentlicht die Anerkennung einer Quote für den antizykli-

schen Kapitalpuffer nach Abs. 1 unter Angabe folgender Informationen auf ihrer 

Website: 

a) die anzuwendende Pufferquote des EWR-Mitgliedstaats oder Drittstaats; 

b) den EWR-Mitgliedstaat oder Drittstaat, für den diese Quote gilt; 

c) bei Anhebung der Pufferquote das Datum, ab dem die Banken und Wertpa-

pierfirmen die höhere Pufferquote zur Berechnung des institutsspezifischen 

antizyklischen Kapitalpuffers heranzuziehen haben; 

d) wenn zwischen der Anerkennung nach Abs. 1 und der Veröffentlichung we-

niger als zwölf Monate liegen, eine Begründung, warum die kürzere Frist zur 

Abwendung des zyklischen Systemrisikos erforderlich ist. 
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3) Die Regierung regelt das Nähere zur Anerkennung von Quoten für den 

antizyklischen Kapitalpuffer nach Abs. 1 mit Verordnung. 

Art. 4f 

Pufferquoten für Risikopositionen in Drittstaaten 

1) Die Regierung kann auf Antrag der FMA oder auf Empfehlung des Aus-

schusses für Finanzmarktstabilität für die in Liechtenstein bewilligten Banken und 

Wertpapierfirmen eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer für wesentliche 

Risikopositionen in einem Drittstaat festlegen, wenn die zuständige oder be-

nannte Drittstaatsbehörde keine Pufferquote festgelegt und veröffentlicht hat. 

Die Regierung kann vor Festlegung einer Quote für den antizyklischen Kapitalpuf-

fer für wesentliche Risikopositionen eine Stellungnahme des Ausschusses für Fi-

nanzmarktstabilität einholen.  

2) Hat eine zuständige oder benannte Drittstaatsbehörde eine Quote für den 

antizyklischen Kapitalpuffer festgelegt und veröffentlicht, kann die Regierung auf 

Antrag der FMA oder auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzmarktstabilität 

für die in diesem Drittstaat belegenen wesentlichen Risikopositionen mit Wirkung 

für die in Liechtenstein bewilligten Banken und Wertpapierfirmen eine andere Puf-

ferquote festlegen, wenn sie begründete Zweifel hat, dass die von der Drittstaats-

behörde festgesetzte Quote ausreicht, um Banken oder Wertpapierfirmen ange-

messen vor den Risiken eines übermässigen Kreditwachstums in dem Drittstaat zu 

schützen. Die Regierung darf die Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer nicht 

niedriger als die im Drittstaat geltende Quote festlegen, es sei denn, diese Puffer-

quote beträgt mehr als 2,5 % des Gesamtrisikobetrags. Die Regierung kann vor 

Festlegung einer anderen Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer für in einem 

Drittstaat belegene wesentliche Risikopositionen eine Stellungnahme des Aus-

schusses für Finanzmarktstabilität einholen.  
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3) Setzt die Regierung nach Abs. 2 eine Quote für den antizyklischen Kapital-

puffer fest, die über die Pufferquote hinausgeht, welche von der zuständigen oder 

benannten Drittstaatsbehörde festgesetzt wurde, legt sie das Datum fest, ab dem 

Banken und Wertpapierfirmen die höhere Pufferquote zur Berechnung des insti-

tutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers heranzuziehen haben. Dieses Da-

tum muss innerhalb von zwölf Monaten nach der Veröffentlichung der Puffer-

quote nach Abs. 4 liegen. Die Regierung kann auf Antrag der FMA oder auf Emp-

fehlung des Ausschusses für Finanzmarktstabilität eine kürzere Frist festlegen, 

wenn dies ausnahmsweise zur Abwendung des zyklischen Systemrisikos erforder-

lich ist. Sie kann vor Festlegung einer Fristverkürzung eine Stellungnahme des Aus-

schusses für Finanzmarktstabilität einholen.  

4) Die FMA veröffentlicht die für Drittstaaten festgelegten Quoten für den 

antizyklischen Kapitalpuffer nach Abs. 1 und 2 unter Angabe folgender Informati-

onen auf ihrer Website: 

a) die anzuwendende Pufferquote; 

b) den Drittstaat, für den sie gilt; 

c) eine Begründung für die Pufferquote; 

d) bei erstmaliger Festsetzung oder Anhebung der Pufferquote das Datum, ab 

dem die Banken und Wertpapierfirmen zur Berechnung des institutsspezifi-

schen antizyklischen Kapitalpuffers heranzuziehen haben; 

e) wenn zwischen der Festsetzung einer höheren Pufferquote nach Abs. 2 und 

der Veröffentlichung weniger als zwölf Monate liegen, eine Begründung, wa-

rum die kürzere Frist zur Abwendung des zyklischen Systemrisikos erforder-

lich ist. 
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5) Die Regierung regelt das Nähere zur Festlegung von Quoten für wesentli-

che Risikopositionen in Drittstaaten nach Abs. 1 mit Verordnung. 

Art. 4g 

Anwendung von Pufferquoten zuständiger oder benannter Behörden aus einem 

EWR-Mitgliedstaat oder einem Drittstaat 

1) Legt die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder ei-

nes Drittstaats eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer von bis zu 2,5 % des 

Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fest, 

wenden die in Liechtenstein bewilligten Banken und Wertpapierfirmen für die in 

diesem EWR-Mitgliedstaat oder Drittstaat belegenen wesentlichen Kreditrisikopo-

sitionen diese Kapitalpufferquote an. 

2) Legt die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats oder ei-

nes Drittstaats eine Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer von über 2,5 % des 

Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fest, 

wenden die in Liechtenstein bewilligten Banken und Wertpapierfirmen für die in 

diesem EWR-Mitgliedstaat oder Drittstaat belegenen wesentlichen Kreditrisikopo-

sitionen die folgenden Pufferquoten an: 

a) wenn die über 2,5 % hinausgehende Pufferquote nach Art. 4e von der Re-

gierung anerkannt oder nach Art. 4f von der Regierung festgesetzt wurde, 

die über 2,5 % hinausgehende Pufferquote; oder 

b) wenn die über 2,5 % hinausgehende Pufferquote von der Regierung nach 

Art. 4e nicht anerkannt oder keine höhere Pufferquote nach Art. 4f festge-

setzt wurde, eine Pufferquote von 2,5 % des Gesamtrisikobetrags. 
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Überschrift vor Art. 4h 

4. Kapitalpuffer für systemrelevante Institute (G-SRI- und A-SRI-Puffer) 

Art. 4h 

Zusätzliche Kapitalpufferanforderungen für global systemrelevante Institute (G-

SRI) 

1) Die FMA legt fest, welche Gruppen oder Banken und Wertpapierfirmen 

auf konsolidierter Basis global systemrelevante Institute (G-SRI) sind. G-SRI kön-

nen sein: 

a) Gruppen, an deren Spitze ein EWR-Mutterinstitut, eine EWR-Mutterfinanz-

holdinggesellschaft oder eine gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft steht; oder 

b) Banken oder Wertpapierfirmen, die nicht Tochterunternehmen eines EWR-

Mutterinstituts, einer EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer ge-

mischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft sind. 

2) Für die Ermittlung von G-SRI nach Abs. 1 zieht die FMA die folgenden 

gleich zu gewichtenden, quantifizierbaren Indikatoren heran: 

a) die Grösse der Gruppe; 

b) die Verflechtung der Gruppe mit dem Finanzsystem; 

c) die Ersetzbarkeit der Finanzdienstleistungen oder der Finanzinfrastruktur 

der Gruppe; 

d) die Komplexität der Gruppe; und 

e) die grenzüberschreitende Tätigkeit der Gruppe zwischen EWR-Mitgliedstaa-

ten und zwischen EWR-Mitgliedstaaten und Drittstaaten. 
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3) Abweichend von Abs. 2 kann die FMA für die Ermittlung von G-SRI nach 

Abs. 1 ein zusätzliches Gesamtbewertungsergebnis errechnen und dafür die fol-

genden gleich zu gewichtenden, quantifizierbaren Indikatoren heranziehen: 

a) die Indikatoren nach Abs. 2 Bst. a bis d; und 

b) die grenzüberschreitende Tätigkeit der Gruppe mit Ausnahme der Tätigkei-

ten in teilnehmenden Mitgliedstaaten nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 

806/2014. 

4) Jedes G-SRI hat zusätzlich zum harten Kernkapital, das zur Einhaltung der 

Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 erforderlich ist, einen aus hartem Kernkapital bestehenden G-SRI-

Puffer vorzuhalten, welcher der Teilkategorie nach Abs. 5 entspricht, in die es ein-

gestuft wurde. 

5) Die G-SRI werden in mindestens fünf Teilkategorien eingestuft. Die Unter-

grenze und die Grenzen zwischen den einzelnen Teilkategorien werden durch die 

Bewertungsergebnisse der Ermittlungsmethode bestimmt. Die Grenzwerte für 

den Übergang von einer Teilkategorie zur nächsten werden eindeutig definiert 

und folgen dem Grundsatz, dass die Systemrelevanz von einer Teilkategorie zur 

nächsten linear ansteigt. Für die Zwecke dieses Absatzes gilt als Systemrelevanz 

die erwartete Auswirkung einer Notlage des G-SRI auf den globalen Finanzmarkt. 

6) Unter Zugrundelegung der in Abs. 5 genannten Teilkategorien und Grenz-

werte kann die FMA: 

a) die Neueinstufung eines G-SRI von einer niedrigeren in eine höhere Teilka-

tegorie vornehmen; 

b) eine Gruppe, eine Bank oder eine Wertpapierfirma in die niedrigste oder 

eine höhere Teilkategorie einstufen, auch wenn das Ergebnis der Ermittlung 
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nach Abs. 2 einen niedrigeren Grenzwert als jenen der niedrigsten Teilkate-

gorie ergibt; oder 

c) auf Grundlage einer Ermittlung nach Abs. 3 eine Neueinstufung eines G-SRI 

von einer höheren in eine niedrigere Teilkategorie vornehmen. 

7) Der niedrigsten Teilkategorie nach Abs. 5 entspricht ein G-SRI-Puffer von 

1 % des Gesamtrisikobetrages nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013. Für jede folgende Teilkategorie steigt der Puffer in Schritten von min-

destens 0,5 % des Gesamtrisikobetrages nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013. 

Art. 4i 

Zusätzliche Kapitalpufferanforderungen für andere systemrelevante Institute (A-

SRI) 

1) Die FMA legt fest, welche Gruppen oder Banken und Wertpapierfirmen 

auf konsolidierter Basis, auf teilkonsolidierter Basis oder auf Einzelbasis andere 

systemrelevante Institute (A-SRI) sind. A-SRI können sein: 

a) Banken oder Wertpapierfirmen; oder 

b) Gruppen, an deren Spitze ein EWR-Mutterinstitut, eine EWR-Mutterfinanz-

holdinggesellschaft oder eine gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft, ein Mutterinstitut, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine 

gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft steht. 

2) Bei der Ermittlung von A-SRI nach Abs. 1 zieht die FMA die folgenden Kri-

terien zur Bewertung der Systemrelevanz heran: 

a) die Grösse; 

b) die Verflechtung mit dem Finanzsystem; 



139 

c) die Relevanz für die Wirtschaft des EWR oder Liechtensteins; oder 

d) die grenzüberschreitende Tätigkeit zwischen EWR-Mitgliedstaaten sowie 

zwischen EWR-Mitgliedstaaten und Drittstaaten. 

3) Die FMA kann für jedes A-SRI auf konsolidierter, teilkonsolidierter oder 

Einzelbasis einen aus hartem Kernkapital bestehenden A-SRI-Puffer von bis zu 3 % 

des Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festlegen. Die FMA überprüft die Höhe des A-SRI-Puffers mindestens jährlich. 

4) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die EFTA-Überwachungsbehörde 

kann die FMA für jedes A-SRI auf konsolidierter, teilkonsolidierter oder Einzelbasis 

einen aus hartem Kernkapital bestehenden A-SRI-Puffer von mehr als 3 % des Ge-

samtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festlegen. 

Die FMA überprüft die Höhe des A-SRI-Puffers mindestens jährlich. 

5) Ist ein A-SRI ein Tochterunternehmen eines G-SRI oder eines anderen A-

SRI, das eine Bank, eine Wertpapierfirma oder eine Gruppe ist, an deren Spitze ein 

EWR-Mutterinstitut steht, für das ein A-SRI-Puffer auf konsolidierter Basis gilt, ent-

spricht der A-SRI-Puffer für das Tochterunternehmen auf Einzel- oder auf teilkon-

solidierter Basis höchstens dem niedrigeren Wert der folgenden Beträge:  

a) die Summe aus der höheren der beiden für die Gruppe auf konsolidierter 

Basis geltenden Quoten des G-SRI- oder des A-SRI-Puffers und 1 % des Ge-

samtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

und 

b) 3 % des Gesamtrisikobetrags nach Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 oder dem von der EFTA-Überwachungsbehörde nach Abs. 4 ge-

nehmigten Puffer von über 3 %. 
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6) Der A-SRI-Puffer darf den europäischen Binnenmarkt sowie die Gesamt-

heit oder Teile des Finanzsystems anderer EWR-Mitgliedstaaten oder des EWR 

nicht unverhältnismässig beeinträchtigen. 

7) Die FMA hat die Festlegung oder die Abänderung eines A-SRI-Puffers ei-

nen Monat vor der Veröffentlichung nach Art. 4k Abs. 3 dem ESRB anzuzeigen. Die 

Anzeige beinhaltet:  

a) die Quote des A-SRI-Puffers; 

b) eine Begründung, warum der A-SRI-Puffer das Risiko wirksam und angemes-

sen verringert; 

c) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkun-

gen des A-SRI-Puffers auf den Binnenmarkt. 

Art. 4k 

Überprüfung, Anzeige und Veröffentlichung der Einstufung als systemrelevante 

Institute 

1) Die FMA hat die Einstufung der Gruppen, Banken oder Wertpapierfirmen 

als A-SRI und G-SRI sowie bei G-SRI zusätzlich die Zuordnung zu den jeweiligen 

Teilkategorien jährlich zu überprüfen und der Regierung und dem Ausschuss für 

Finanzmarktstabilität über die Ergebnisse dieser Überprüfung zu berichten. Die Er-

gebnisse dieser Überprüfung sind dem ESRB und den als G-SRI oder A-SRI einge-

stuften Gruppen, Banken oder Wertpapierfirmen zu übermitteln. 

2) Bei der erstmaligen Einstufung hat die FMA dem ESRB anzuzeigen: 

a) die Namen der ermittelten G-SRI sowie die jeweilige Teilkategorie, in die sie 

eingestuft wurden; 

b) die Namen der ermittelten A-SRI; 
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c) für den Fall, dass die FMA ihr Ermessen nach Art. 4h Abs. 6 ausgeübt hat, 

eine Begründung. 

3) Die FMA veröffentlicht die erstmalige Einstufung, bei G-SRI zusätzlich un-

ter Angabe der Teilkategorie, sowie das Ergebnis der Überprüfung nach Abs. 1 auf 

ihrer Website. 

Überschrift vor Art. 4l 

5. Systemrisikopuffer 

Art. 4l 

Zusätzliche Kapitalpufferanforderungen für Systemrisiken  

1) Um nicht von der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder den Art. 4c bis 4k 

erfasste Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken (Art. 3a Abs. 1 Ziff. 13) zu ver-

meiden oder zu mindern, kann die Regierung auf Antrag der FMA, auf Empfehlung 

des Ausschusses für Finanzmarktstabilität oder nach eigenem Ermessen festlegen, 

dass Banken und Wertpapierfirmen zusätzlich zum harten Kernkapital, das zur Ein-

haltung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 dient, für sämtliche oder eine Teilgruppe der Risikopositionen nach 

Abs. 3 einen Systemrisikopuffer aus hartem Kernkapital vorzuhalten haben. Dabei 

kann sie für eine oder mehrere Teilgruppen von Banken oder Wertpapierfirmen 

unterschiedliche Systemrisikopuffer festlegen. Die Regierung kann vorschreiben, 

ob der Systemrisikopuffer nach Massgabe von Art. 6 bis 24 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 auf Einzelbasis und/oder auf konsolidierter oder teilkonsolidierter 

Basis vorzuhalten ist. Sie kann vor der Festlegung des Systemrisikopuffers eine 

Stellungnahme des Ausschusses für Finanzmarktstabilität einholen. 

2) Der Systemrisikopuffer berechnet sich wie folgt: 
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𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑟𝑟𝑇𝑇 ∗ 𝐸𝐸𝑇𝑇 + �𝑟𝑟𝑖𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

dabei ist 

BSR = Systemrisikopuffer; 

rT = für den Gesamtrisikobetrag eines Instituts geltende Pufferquote; 

ET = Gesamtrisikobetrag eines Instituts, berechnet gemäss Art. 92 Abs. 3 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013; 

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäss Abs. 3; 

ri = für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Puf-

ferquote; und 

Ei = Risikobetrag eines Instituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berech-

net gemäss Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

3) Die Regierung kann den Systemrisikopuffer für folgende Risikopositionen 

festlegen: 

a) alle Risikopositionen im Inland; 

b) alle oder Teilgruppen der folgenden branchenbezogenen Risikopositionen 

im Inland: 

1. Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Perso-

nen aus der Vergabe grundpfandbesicherter Kredite, die durch 

Wohnimmobilien besichert sind; 

2. Risikopositionen gegenüber juristischen Personen aus der Vergabe 

grundpfandbesicherter Kredite, die durch Gewerbeimmobilien besi-

chert sind; 
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3. Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme von 

Risikopositionen nach Ziff. 1; oder 

4. Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme von 

Risikopositionen nach Ziff. 2; 

c) vorbehaltlich von Abs. 7 und Art. 4m Abs. 6 alle Risikopositionen in anderen 

EWR-Mitgliedstaaten; 

d) branchenbezogene Risikopositionen nach Bst. b in anderen EWR-Mitglied-

staaten im Rahmen der Anerkennung nach Art. 4n; 

e) alle Risikopositionen in Drittstaaten. 

4) Die Quote für den Systemrisikopuffer wird in Schritten von jeweils 0,5 Pro-

zentpunkten oder einem Vielfachen davon festgelegt. Die Regierung kann für ver-

schiedene Teilgruppen von Risikopositionen sowie für verschiedene Teilgruppen 

von Banken oder Wertpapierfirmen unterschiedliche Pufferquoten festlegen. Sie 

kann vor Festlegung der Systemrisikopufferquote eine Stellungnahme des Aus-

schusses für Finanzmarktstabilität einholen. 

5) Der Systemrisikopuffer darf keine unverhältnismässigen nachteiligen Aus-

wirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems anderer EWR-Mit-

gliedstaaten oder für das Finanzsystem innerhalb des EWR insgesamt in Form oder 

durch Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose Funktionieren des Bin-

nenmarkts nach sich ziehen. 

6) Der Systemrisikopuffer darf nicht dazu eingesetzt werden, um Risiken ab-

zudecken, die bereits durch folgende die Kapitalpuffer abgedeckt sind: 

a) den institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer nach Art. 4c; 

b) den G-SRI-Puffer nach Art. 4h; oder 
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c) den A-SRI-Puffer nach Art. 4i. 

7) Beschliesst die Regierung, auf der Grundlage der in anderen EWR-Mit-

gliedstaaten belegenen Risikopositionen einen Systemrisikopuffer festzusetzen, 

ist dieser für alle im EWR belegenen Risikopositionen gleichermassen festzuset-

zen, es sei denn, der Puffer wird festgesetzt, um die von einem anderen EWR-Mit-

gliedstaat festgelegte Systemrisikopufferquote nach Art. 4n anzuerkennen. 

8) Die FMA hat den Systemrisikopuffer mindestens alle zwei Jahre zu über-

prüfen und der Regierung und dem Ausschuss für Finanzmarktstabilität über die 

Ergebnisse dieser Überprüfung zu berichten. 

9) Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität kann den ESRB ersuchen, eine 

Empfehlung nach Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 an jene EWR-Mit-

gliedstaaten zu richten, welche die nach Abs. 1 festgesetzte Quote für den System-

risikopuffer nach Art. 134 der Richtlinie 2013/36/EU anerkennen können. 

10) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sie kann dabei insbe-

sondere festlegen: 

a) die Risikopositionen bzw. Teilgruppen der Risikopositionen nach Abs. 3, für 

die ein Systemrisikopuffer vorzuhalten ist; und 

b) die Banken oder Wertpapierfirmen oder Teilgruppen von Banken und Wert-

papierfirmen, die einen Systemrisikopuffer vorzuhalten haben; und 

c) die Höhe der Quote für den Systemrisikopuffer. 
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Art. 4m 

Veröffentlichung der Quoten für den Systemrisikopuffer 

1) Die FMA zeigt die Festlegung oder Abänderung der Quote für den System-

risikopuffer vor der Veröffentlichung nach Abs. 7 folgenden Behörden an: 

a) der EFTA-Überwachungsbehörde; 

b) dem ESRB; 

c) den zuständigen oder benannten Behörden der betroffenen EWR-Mitglied-

staaten, sofern eine Bank oder Wertpapierfirma, für die eine oder mehrere 

Quoten für den Systemrisikopuffer nach Art. 4l festgelegt wurden, ein Toch-

terunternehmen eines in einem anderen EWR-Mitgliedstaat niedergelasse-

nen Mutterunternehmens ist. 

2) Die Anzeige nach Abs. 1 beinhaltet: 

a) die Quoten für den Systemrisikopuffer, welche die Regierung festgelegt hat; 

b) die Risikopositionen, für welche die Pufferquoten gelten sollen; 

c) die Banken oder Wertpapierfirmen, für welche die Pufferquoten gelten sol-

len; 

d) das in Liechtenstein bestehende Systemrisiko oder Makroaufsichtsrisiko und 

eine Begründung, warum diese Risiken die Stabilität des Finanzsystems in 

Liechtenstein in einem Ausmass gefährden, das die Quote für den Systemri-

sikopuffer rechtfertigt; 

e) eine Begründung, warum der Systemrisikopuffer voraussichtlich zu einer 

wirksamen und angemessenen Verringerung der Risiken führen wird; 
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f) eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkun-

gen des Systemrisikopuffers auf den Binnenmarkt auf der Grundlage der In-

formationen, die der Regierung vorliegen; 

g) eine Begründung, warum sich der beabsichtigte Systemrisikopuffer nicht mit 

dem A-SRI-Puffer nach Art. 4i überschneidet, für den Fall, dass die Regierung 

einen Systemrisikopuffer für alle Risikopositionen festzulegen beabsichtigt. 

3) Führt die Entscheidung über die Neufestsetzung der Quote für den Sys-

temrisikopuffer zu einem Rückgang oder zu keiner Änderung gegenüber der zuvor 

festgesetzten Systemrisikopufferquote, hat die FMA ausschliesslich nach Abs. 1 

und 2 vorzugehen. 

4) Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Quote für den Systemri-

sikopuffer für eine Risikoposition oder eine Teilgruppe der Risikopositionen nach 

Art. 4l Abs. 3 zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote von bis zu 3 % für 

jedwede dieser Risikopositionen, zeigt die FMA dies dem ESRB einen Monat vor 

der Veröffentlichung nach Abs. 7 an. Form und Inhalt der Anzeige richten sich nach 

Abs. 2. Eine nach Art. 4n anerkannte Systemrisikopufferquote eines anderen EWR-

Mitgliedstaates ist bei der Berechnung der kombinierten Systemrisikopufferquote 

ausser Acht zu lassen.  

5) Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Quote für den Systemri-

sikopuffer für eine Risikoposition oder eine Teilgruppe der Risikopositionen nach 

Art. 4l Abs. 3 zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote zwischen 3 % und 

5 % für jedwede dieser Risikopositionen, zeigt die FMA dies dem ESRB vor der Ver-

öffentlichung nach Abs. 7 an. Form und Inhalt der Anzeige richten sich nach Abs. 2. 

In der Anzeige hat die FMA zusätzlich die EFTA-Überwachungsbehörde um eine 

Stellungnahme zu ersuchen. Gibt die EFTA-Überwachungsbehörde eine negative 

Stellungnahme ab, kann die Regierung dieser Stellungnahme nachkommen oder 
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begründen, warum sie dies nicht tut. Gelten eine oder mehrere Systemrisikopuf-

ferquoten für eine Bank oder Wertpapierfirma, die ein Tochterunternehmen eines 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmens ist, 

ersucht die FMA in der Anzeige die EFTA-Überwachungsbehörde und den ESRB um 

eine Empfehlung. Geben sowohl die EFTA-Überwachungsbehörde als auch der 

ESRB eine negative Empfehlung ab und bestehen zwischen der FMA und der für 

das Mutterunternehmen zuständigen Behörde unterschiedliche Auffassungen in 

Bezug auf die für ein Tochterunternehmen geltenden Systemrisikopufferquoten, 

kann die FMA die EBA nach Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 um Unter-

stützung bitten. 

6) Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Quote für den Systemri-

sikopuffer für eine Risikoposition oder eine Teilgruppe der Risikopositionen nach 

Art. 4l Abs. 3 zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote von über 5 % für jed-

wede dieser Risikopositionen, zeigt die FMA dies dem ESRB vor der Veröffentli-

chung nach Abs. 7 an. Form und Inhalt der Anzeige richten sich nach Abs. 2. In der 

Anzeige hat die FMA zusätzlich die EFTA-Überwachungsbehörde um die ihre Ge-

nehmigung zu ersuchen.  

7) Nach der Festlegung einer oder mehrerer Quoten für den Systemrisi-

kopuffer veröffentlicht die FMA folgende Informationen auf ihrer Website: 

a) die Quoten für den Systemrisikopuffer; 

b) die Banken und Wertpapierfirmen, für die der Systemrisikopuffer gilt; 

c) die Risikopositionen, für welche die Pufferquoten gelten; 

d) die Begründung für die Festlegung bzw. die Neufestlegung der Pufferquoten; 

e) den Zeitpunkt, ab dem der festgelegte oder angehobene Systemrisikopuffer 

einzuhalten ist; 
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f) die Namen der Staaten, sofern die in diesen Staaten belegenen Risikopositi-

onen bei der Festlegung bzw. Berechnung des Systemrisikopuffers mitbe-

rücksichtigt werden. 

8) Kann die Veröffentlichung der Angaben nach Abs. 7 Bst. d die Stabilität 

des Finanzsystems in Liechtenstein oder in einem anderen EWR-Mitgliedstaat ge-

fährden, hat die Veröffentlichung dieser Angaben zu unterbleiben. 

Art. 4n 

Anerkennung einer Systemrisikopufferquote aus anderen EWR-Mitgliedstaaten 

1) Die Regierung kann auf Grundlage einer Empfehlung der FMA oder des 

Ausschusses für Finanzmarktstabilität Quoten für den Systemrisikopuffer aus ei-

nem anderen EWR-Mitgliedstaat für in Liechtenstein bewilligte Banken und Wert-

papierfirmen hinsichtlich Risikopositionen, die in diesem EWR-Mitgliedstaat bele-

gen sind, anerkennen. Sie kann vor einer solchen Anerkennung eine Stellung-

nahme des Ausschusses für Finanzmarktstabilität einholen. Die Regierung berück-

sichtigt bei der Entscheidung über die Anerkennung einer Systemrisikopufferquo-

ten aus anderen EWR-Mitgliedstaaten die Informationen, welche der die Puffer-

quote festlegende EWR-Mitgliedstaat nach Art. 133 Abs. 9 und 13 der Richtlinie 

2013/36/EU vorlegt. Die FMA zeigt die Anerkennung der EFTA-Überwachungsbe-

hörde und dem ESRB an. 

2) Erkennt die Regierung eine Quote für den Systemrisikopuffer aus einem 

anderen EWR-Mitgliedstaat für in Liechtenstein bewilligte Banken und Wertpa-

pierfirmen nach Abs. 1 an, gilt der entsprechende Systemrisikopuffer zusätzlich zu 

dem Systemrisikopuffer, den die Regierung nach Art. 4l festgelegt hat, sofern die 

beiden Systemrisikopuffer unterschiedliche Risiken abdecken. Decken die beiden 

Puffer dasselbe Risiko ab, gilt nur der höhere der beiden Systemrisikopuffer. 
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3) Die Regierung regelt das Nähere zur Anerkennung von Quoten für den 

Systemrisikopuffer nach Abs. 1 mit Verordnung. 

Art. 4o 

Zusammenwirken der G-SRI, A-SRI- und Systemrisikopuffer 

1) Unterliegt eine Gruppe sowohl einem G-SRI- Puffer nach Art. 4h als auch 

einem A-SRI-Puffer nach Art. 4i, so gilt jeweils die höhere Anforderung. 

2) Unterliegt eine Bank oder Wertpapierfirma sowohl einem Systemrisi-

kopuffer nach Art. 4l als auch einem G-SRI-Puffer oder einem A-SRI-Puffer, gilt der 

Systemrisikopuffer zusätzlich zu dem G-SRI-Puffer oder A-SRI-Puffer. Würde die 

Summe der Systemrisikopufferquote und der G-SRI- bzw. A-SRI-Pufferquote über 

5 % betragen, findet das Verfahren nach Art. 4i Abs. 4 Anwendung. 

6. Massnahmen in Bezug auf bestimmte Risikopositionen 

Art. 4p 

Massnahmen in Zusammenhang mit Risikopositionen, die durch Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien gesichert sind 

Für die Zwecke der Art. 124, 125 und Art. 164 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 kann die Regierung mittels Verordnung für Risikopositionen, die durch 

Wohn- oder Gewerbeimmobilien besichert sind, höhere Risikogewichte ansetzen 

oder strengere Kriterien anwenden. 
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Art. 4q 

Strengere Massnahmen zur Verhinderung schwerer negativer Auswirkungen auf 

das Finanzsystem und die Realwirtschaft 

1) Stellt der Ausschuss für Finanzmarktstabilität Veränderungen der Intensi-

tät des Makroaufsichts- oder Systemrisikos mit möglicherweise schweren negati-

ven Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft fest, kann er der 

Regierung empfehlen, eine oder mehrere der in Art. 458 Abs. 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 Massnahmen zu ergreifen. 

2) Die Regierung kann unter Berücksichtigung des Verfahrens nach Art. 458 

Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Massnahmen nach Abs. 1 mit Ver-

ordnung vorschreiben. Sie kann zudem insbesondere den Geltungsbereich und die 

Geltungsdauer der Massnahmen sowie die Periodizität deren Überprüfung mit 

Verordnung festlegen. 

Überschrift vor Art. 4r 

7. Kapitalerhaltungsmassnahmen 

Art. 4r 

Ausschüttungsbeschränkungen 

1) Banken und Wertpapierfirmen, welche die kombinierte Kapitalpufferan-

forderung nach Art. 4a Abs. 2 erfüllen, nehmen keine Ausschüttungen im Zusam-

menhang mit hartem Kernkapital vor, durch die ihr hartes Kernkapital unter den 

Betrag der für sie geltenden kombinierten Kapitalpufferanforderung fällt. 

2) Banken und Wertpapierfirmen, welche die für sie geltende kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nach Art. 4a Abs. 2 nicht erfüllen, haben den 
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ausschüttungsfähigen Höchstbetrag nach Art. 4s zu berechnen und diesen der 

FMA zu melden. In diesem Fall haben sie vor der Berechnung des ausschüttungs-

fähigen Höchstbetrags folgende Massnahmen zu unterlassen: 

a) Ausschüttungen im Zusammenhang mit hartem Kernkapital vorzunehmen; 

b) Verpflichtungen zur Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger Al-

tersvorsorgeleistungen einzugehen oder eine variable Vergütung zu zahlen, 

wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit geschaffen wurde, in 

der die Bank oder Wertpapierfirma die für sie geltende kombinierte Kapital-

pufferanforderung nicht erfüllt hat; 

c) Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente nach Art. 51 bis 

61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmen. 

3) Banken und Wertpapierfirmen, welche die für sie geltende kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nach Art. 4a Abs. 2 nicht erfüllen, dürfen durch eine der 

Massnahmen nach Abs. 2 keinen höheren Betrag als den ausschüttungsfähigen 

Höchstbetrag nach Art. 4s ausschütten. 

4) Für die Zwecke der Art. 4r bis 4t gilt die kombinierte Kapitalpufferanfor-

derungen nach Art. 4a Abs. 2 als nicht erfüllt, wenn eine Bank oder eine Wertpa-

pierfirma nicht über Eigenmittel in der erforderlichen Höhe und Qualität verfügt, 

um gleichzeitig die kombinierte Kapitalpufferanforderung und alle der folgenden 

Anforderungen einzuhalten: 

a) Art. 92 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos der 

übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4;  
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b) Art. 92 Abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos der 

übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4; und 

c) Art. 92 Abs. 1 Bst. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche 

Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos der 

übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4. 

5) Eine Ausschüttung nach Abs. 1 bis 3 ist jeder Kapitalabfluss, der zu einem 

Absinken des harten Kernkapitals oder der Gewinne des laufenden Geschäftsjahrs 

führt, insbesondere durch: 

a) Zahlung von Bardividenden; 

b) Ausgabe, Rücknahme oder Rückkauf eigener Aktien oder anderer Kapitalin-

strumente im Sinne des Art. 26 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 durch eine Bank oder Wertpapierfirma; 

c) Rückzahlung von in Verbindung mit Kapitalinstrumenten im Sinne des Art. 

26 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingezahlten Beträgen; 

d) Ausschüttung von in Art. 26 Abs. 1 Bst. b bis e der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 genannten Posten. 

6) Die Beschränkungen dieses Artikels finden ausschliesslich auf Auszahlun-

gen Anwendung, die zu einem Absinken des harten Kernkapitals oder der Gewinne 

führen, und sofern die Aussetzung oder Verzögerung einer Ausschüttung: 

a) weder ein Ausfallereignis darstellt; noch 

b) zur Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Bank oder 

Wertpapierfirma führt. 
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7) Erhöht sich durch die Anwendung dieser Ausschüttungsbeschränkungen 

das harte Kernkapital einer Bank oder Wertpapierfirma nicht in zufriedenstellen-

dem Masse, kann die FMA ihre Befugnisse nach Art. 28, 35 und 35c ergreifen. 

Art. 4s 

Berechnung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags 

1) Banken und Wertpapierfirmen berechnen den ausschüttungsfähigen 

Höchstbetrag nach Art. 4r Abs. 2 durch Multiplikation der gemäss Abs. 2 berech-

neten Summe mit dem gemäss Abs. 3 festgelegten Faktor. Der ausschüttungsfä-

hige Höchstbetrag ist durch jeden Betrag, der sich aus Massnahmen nach Art. 4r 

Abs. 2 Bst. a bis c ergibt, zu kürzen. 

2) Die zu multiplizierende Summe nach Abs. 1 umfasst: 

a) sämtliche Zwischengewinne, die gemäss Art. 26 Abs. 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden und seit 

dem letzten Beschluss über die Gewinnausschüttung oder einer der Mass-

nahmen nach Art. 4r Abs. 2 Bst. a bis c erwirtschaftet wurden; zuzüglich 

b) sämtlicher Gewinne zum Jahresende, die gemäss Art. 26 Abs. 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden 

und seit dem letzten Beschluss über die Gewinnausschüttung oder einer der 

Massnahmen nach Art. 4r Abs. 2 Bst. a bis c erwirtschaftet wurden; abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die Gewinne 

nach Bst. a und b einbehalten würden. 

3) Der Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung einer Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 
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der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanfor-

derung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermässigen 

Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4 verwendete harte Kernkapital, aus-

gedrückt als Prozentsatz des nach Art. 92 Abs. 3 jener Verordnung berech-

neten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des ersten (d. h. des untersten) Quar-

tils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0. 

b) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung einer Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanfor-

derung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermässigen 

Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4 verwendete harte Kernkapital, aus-

gedrückt als Prozentsatz des nach Art. 92 Abs. 3 jener Verordnung berech-

neten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des zweiten Quartils der kombinier-

ten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,2. 

c) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung einer Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendete harte Kernkapital sowie der 

zusätzlichen Eigenmittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des 

Risikos einer übermässigen Verschuldung nach Art., 35c Abs. 1 und 4 ausge-

drückt als Prozentsatz des nach Art. 92 Abs. 3 jener Verordnung berechneten 

Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten Quartils der kombinierten Kapi-

talpufferanforderung, so ist der Faktor 0,4. 

d) Liegt das einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur Un-

terlegung der Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a bis c der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanforde-

rung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermässigen Ver-

schuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4 verwendete harte Kernkapital, ausge-

drückt als Prozentsatz des nach Art. 92 Abs. 3 jener Verordnung berechneten 
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Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten (d. h. des obersten) Quartils der 

kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,6. 

4) Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten Kapital-

pufferanforderung werden wie folgt berechnet: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

=
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄 𝐾𝐾𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

4
∗ (𝑄𝑄𝑛𝑛 − 1) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄 𝐾𝐾𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

4
∗ 𝑄𝑄𝑛𝑛 

"Qn" bezeichnet die Ordinalzahl des betreffenden Quartils. 

5) Banken und Wertpapierfirmen treffen Vorkehrungen, um zu gewährleis-

ten, dass die Höhe der ausschüttungsfähigen Gewinne und der ausschüttungsfä-

hige Höchstbetrag genau berechnet werden, und müssen in der Lage sein, die Ge-

nauigkeit der Berechnung gegenüber der FMA auf Anfrage nachzuweisen. 

Art. 4t 

Ausschüttung bei Unterschreiten der kombinierten Kapitalpufferanforderung 

Wenn eine Bank oder Wertpapierfirma die kombinierte Kapitalpufferanfor-

derung nach Art. 4a Abs. 2 nicht erfüllt und beabsichtigt, eine Ausschüttung aus-

schüttungsfähiger Gewinne vorzunehmen oder eine Massnahme nach Art. 4r Abs. 

2 Bst. a bis c zu ergreifen, zeigt sie dies der FMA unter Angabe der folgenden In-

formationen unverzüglich an: 

a) von der Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene Eigenmittel, aufgeschlüs-

selt nach: 
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1. hartem Kernkapital; 

2. zusätzlichem Kernkapital; 

3. Ergänzungskapital; 

b) Höhe der Zwischengewinne und Gewinne zum Jahresende; 

c) gemäss Art. 4s Abs. 1 berechneter ausschüttungsfähiger Höchstbetrag; 

d) Höhe der ausschüttungsfähigen Gewinne und deren beabsichtigte Auftei-

lung auf: 

1. Dividendenzahlungen; 

2. Aktienrückkäufe; 

3. Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente; 

4. Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger Altersvorsorgeleis-

tungen, entweder aufgrund der Schaffung einer neuen Zahlungsver-

pflichtung oder einer zu einer Zeit, in der die Bank oder Wertpapier-

firma die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllte, ge-

schaffenen Zahlungsverpflichtung. 

Art. 4u 

Ausschüttungsbeschränkungen im Falle der Nichterfüllung der Anforderung an 

den Puffer der Verschuldungsquote 

1) Banken und Wertpapierfirmen, welche die Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfül-

len, nehmen keine Ausschüttungen im Zusammenhang mit Kernkapital vor, durch 

die ihr Kernkapital unter den Betrag der für sie geltenden Anforderung an den Puf-

fer der Verschuldungsquote fällt. 
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2) Banken und Wertpapierfirmen, welche die für sie geltenden Anforderun-

gen an den Puffer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, haben den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag 

in Bezug auf die Verschuldungsquote nach Art. 4v zu berechnen und diesen der 

FMA unverzüglich zu melden. In diesem Fall haben sie vor der Berechnung des 

ausschüttungsfähigen Höchstbetrags folgende Massnahmen zu unterlassen: 

a) Ausschüttungen im Zusammenhang mit hartem Kernkapital vorzunehmen; 

b) eine Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger 

Altersvorsorgeleistungen einzugehen oder eine variable Vergütung zu zah-

len, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit eingegangen 

wurde, in der die Bank oder die Wertpapierfirma die Anforderung an den 

Puffer der Verschuldungsquote nicht erfüllt hat; 

c) Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente nach Art. 51 bis 

61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmen. 

3) Banken und Wertpapierfirmen, welche die für sie geltende Anforderung 

an den Puffer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht erfüllen, dürfen durch eine der Massnahmen nach Abs. 2 kei-

nen höheren Betrag als den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag nach Art. 4v aus-

schütten. 

4) Für die Zwecke der Art. 4u bis 4w gilt die Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als 

nicht erfüllt, wenn eine Bank oder eine Wertpapierfirma nicht über Eigenmittel in 

der erforderlichen Höhe und Qualität verfügt, um gleichzeitig alle der folgenden 

Anforderungen einzuhalten: 
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a) Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigen-

mittelanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos der über-

mässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4; und  

b) Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; und 

c) zusätzliche Eigenmittelanforderung zur Abdeckung des Risikos der übermäs-

sigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 4, das nicht ausreichend durch 

Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist. 

5) Eine Ausschüttung nach Abs. 1 bis 3 ist jeder Kapitalabfluss, der zu einem 

Absinken des harten Kernkapitals oder der Gewinne des laufenden Geschäftsjahrs 

führt, insbesondere durch: 

a) Zahlung von Bardividenden; 

b) Ausgabe, Rücknahme oder Rückkauf eigener Aktien oder anderer Kapitalin-

strumente im Sinne des Art. 26 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 durch eine Bank oder Wertpapierfirma; 

c) Rückzahlung von in Verbindung mit Kapitalinstrumenten im Sinne des Art. 

26 Abs. 1 Bst. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingezahlten Beträgen; 

d) Ausschüttung von in Art. 26 Abs. 1 Bst. b bis e der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 genannten Posten. 

6) Die Beschränkungen dieses Artikels finden ausschliesslich auf Ausschüt-

tungen Anwendung, die zu einem Absinken des Kernkapitals oder der Gewinne 

führen, und sofern die Aussetzung oder Verzögerung einer Ausschüttung: 

a) weder ein Ausfallereignis darstellt; noch 

b) zur Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Bank oder 

Wertpapierfirma führt. 
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Art. 4v 

Berechnung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags in Bezug auf den Puffer der 

Verschuldungsquote 

1) Banken und Wertpapierfirmen berechnen den ausschüttungsfähigen 

Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 durch Multiplikation der gemäss Abs. 2 berechneten 

Summe mit dem gemäss Abs. 3 festgelegten Faktor. Der ausschüttungsfähige 

Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote ist um jeden Betrag, der sich 

aus Massnahmen nach Art. 4t Abs. 2 Bst. a bis c ergibt, zu kürzen. 

2) Die zu multiplizierende Summe nach Abs. 1 umfasst: 

a) sämtliche Zwischengewinne, die gemäss Art. 26 Abs. 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden und seit 

dem letzten Beschluss über die Gewinnausschüttung oder einer der Mass-

nahmen nach Art. 4t Abs. 2 Bst. a bis c erwirtschaftet wurden; zuzüglich 

b) sämtlicher Gewinne zum Jahresende, die gemäss Art. 26 Abs. 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet wurden 

und seit dem letzten Beschluss über die Gewinnausschüttung oder einer der 

Massnahmen nach Art. 4t Abs. 2 Bst. a bis c erwirtschaftet wurden; abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die Gewinne 

nach Bst. a und b einbehalten würden. 

3) Der Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanforderung zur Abde-

ckung des Risikos einer übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 
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4, das nicht ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 abgedeckt ist, verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Pro-

zentsatz der nach Art. 492 Abs. 4 jener Verordnung berechneten Gesamtri-

sikopositionsmessgrösse, innerhalb des ersten (d. h. des untersten) Quartils 

der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der Faktor 0. 

b) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanforderung zur Abde-

ckung des Risikos einer übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 

4, das nicht ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 abgedeckt ist, verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Pro-

zentsatz der nach Art. 492 Abs. 4 jener Verordnung berechneten Gesamtri-

sikopositionsmessgrösse, innerhalb des zweiten Quartils der Anforderung an 

den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der Faktor 0,2. 

c) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanforderung zur Abde-

ckung des Risikos einer übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 

4, das nicht ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 abgedeckt ist, verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Pro-

zentsatz der nach Art. 492 Abs. 4 jener Verordnung berechneten Gesamtri-

sikopositionsmessgrösse, innerhalb des dritten Quartils der Anforderung an 

den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der Faktor 0,4. 

d) Liegt das von einer Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene und nicht zur 

Unterlegung der Anforderungen nach Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmittelanforderung zur Abde-

ckung des Risikos einer übermässigen Verschuldung nach Art. 35c Abs. 1 und 

4, das nicht ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 
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575/2013 abgedeckt ist, verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Pro-

zentsatz der nach Art. 492 Abs. 4 jener Verordnung berechneten Gesamtri-

sikopositionsmessgrösse, innerhalb des vierten (d. h. des obersten) Quartils 

der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der Faktor 

0,6. 

4) Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der Anforderung an den 

Puffer der Verschuldungsquote werden wie folgt berechnet: 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

=
𝐴𝐴𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑃𝑃𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟 𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑄𝑄𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑉𝑉𝑑𝑑𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄

4
∗ (𝑄𝑄𝑛𝑛 − 1) 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

=
𝐴𝐴𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑃𝑃𝑄𝑄𝐾𝐾𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟 𝐾𝐾𝑄𝑄𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑄𝑄𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ𝑄𝑄𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑉𝑉𝑑𝑑𝑄𝑄𝐾𝐾𝑄𝑄𝑄𝑄

4
∗ 𝑄𝑄𝑛𝑛 

"Qn" bezeichnet die Ordinalzahl des betreffenden Quartils. 

5) Banken und Wertpapierfirmen treffen Vorkehrungen, um zu gewährleis-

ten, dass die Höhe der ausschüttungsfähigen Gewinne und der ausschüttungsfä-

hige Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote genau berechnet werden, 

und müssen in der Lage sein, die Genauigkeit der Berechnung gegenüber der FMA 

auf Anfrage jederzeit nachzuweisen. 
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Art. 4w 

Ausschüttung bei Unterschreiten der Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote 

Wenn eine Bank oder Wertpapierfirma die Anforderung an den Puffer der 

Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 

erfüllt und beabsichtigt, eine Ausschüttung ausschüttungsfähiger Gewinne vorzu-

nehmen oder eine Massnahme nach Art. 4u Abs. 2 Bst. a bis c zu ergreifen, zeigt 

sie dies der FMA unter Angabe der folgenden Informationen an: 

a) von der Bank oder Wertpapierfirma vorgehaltene Eigenmittel, aufgeschlüs-

selt nach: 

1. hartem Kernkapital; 

2. zusätzlichem Kernkapital; 

3. Ergänzungskapital; 

b) Höhe der Zwischengewinne und Gewinne zum Jahresende; 

c) gemäss Art. 4v Abs. 1 berechneter ausschüttungsfähiger Höchstbetrag; 

d) Höhe der ausschüttungsfähigen Gewinne und deren beabsichtigte Auftei-

lung auf: 

1. Dividendenzahlungen; 

2. Aktienrückkäufe; 

3. Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger Altersvorsorgeleis-

tungen, entweder aufgrund der Schaffung einer neuen Zahlungsver-

pflichtung oder einer zu einer Zeit, in der die Bank oder Wertpapier-

firma die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllte, ge-

schaffenen Zahlungsverpflichtung. 
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Art. 4x 

Kapitalerhaltungsplan 

1) Erfüllt eine Bank oder Wertpapierfirma die für sie geltende kombinierte 

Kapitalpufferanforderung nach Art. 4a Abs. 2 oder gegebenenfalls Anforderung an 

den Puffer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 nicht, so legt sie der FMA innerhalb von fünf Arbeitstagen, nachdem sie 

festgestellt hat, dass sie die Anforderungen nicht erfüllen kann, einen Kapitaler-

haltungsplan vor. Die FMA kann diese Frist unter Berücksichtigung des Umfangs 

und der Komplexität der Tätigkeiten der Bank oder Wertpapierfirma auf bis zu 

zehn Arbeitstage erstrecken. 

2) Der Kapitalerhaltungsplan umfasst zumindest: 

a) eine aktuelle Einnahmen- und Ausgabenschätzung und eine Bilanzprognose; 

b) konkrete Massnahmen zur Erhöhung der Kapitalquote; und 

c) einen Plan und einen Zeitplan für die Erhöhung der Eigenmittel zur Erfüllung 

der kombinierten Kapitalpufferanforderung nach Art. 4a Abs. 2. 

3) Die FMA kann zusätzlich in den zu Abs. 2 genannten Informationen wei-

tere Informationen verlangen, die für die Bewilligung des Kapitalerhaltungsplans 

nach Abs. 3 erforderlich sind. 

4) Die FMA bewilligt den Kapitalerhaltungsplan nur dann, wenn die Bank o-

der Wertpapierfirma durch die Umsetzung des Plans sehr wahrscheinlich die für 

sie geltenden kombinierten Kapitalpufferanforderung nach Art. 4a Abs. 2 inner-

halb eines von der FMA als angemessen erachteten Zeitraums erfüllen wird. 

5) Billigt die FMA den Kapitalerhaltungsplan nicht, kann sie: 
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a) von der Bank oder Wertpapierfirma die Erhöhung ihrer Eigenmittel inner-

halb eines bestimmten Zeitraums auf eine bestimmte Höhe verlangen; oder 

b) durch Ausübung ihrer Befugnisse nach Art. 35 Abs. 4 strengere als nach Art. 

4p oder 4s gebotene Ausschüttungsbeschränkungen verhängen. 

6) Die Regierung kann das Nähere zum Inhalt des Kapitalerhaltungsplans mit 

Verordnung regeln. 

Art. 7a Abs. 2, 6 und 7 

2) Banken und Wertpapierfirmen haben über eine solide Unternehmens-

steuerung zu verfügen. Dazu gehören: 

a) eine klare Organisationsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten 

und kohärenten Verantwortungsbereichen und angemessenen Personalres-

sourcen; 

b) wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Meldung 

der Risiken, denen sie ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten;  

c) angemessene interne Kontrollmechanismen, einschliesslich solider Verwal-

tungs- und Rechnungslegungsverfahren; und 

d) klare Grundsätze und effektive Verfahren für die Aggregation von Risikoda-

ten und die Risikoberichterstattung. 

6) Banken und Wertpapierfirmen haben eine geschlechtsneutrale Vergü-

tungspolitik und -praxis, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement 

im Sinne dieses Artikels vereinbar sind, einzuführen und dauernd sicherzustellen. 

Die FMA nutzt die gemäss den Offenlegungskriterien nach Art. 450 Abs. 1 Bst. g, 

h, i und k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offengelegten Daten sowie die von 

Banken und Wertpapierfirmen nach Art. 26 Abs. 1 Bst. k gemeldeten 
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Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, um Vergütungstrends 

und -praxis zu vergleichen. Die FMA stellt diese Informationen den Europäischen 

Aufsichtsbehörden zur Verfügung.  

7) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung, insbesondere über: 

a) die Ausgestaltung der Grundsätze und Verfahren zur Ermittlung, Steuerung 

und Überwachung der in Abs. 1 genannten Risiken; 

b) die Mindestanforderungen zu den Grundsätzen und effektiven Verfahren für 

die Aggregation von Risikodaten und Risikoberichterstattung; 

c) die Sicherstellung eines angemessenen Risikomanagements, das der Art, 

dem Umfang und der Komplexität der dem Geschäftsmodell innewohnen-

den Risiken und den Geschäften Rechnung trägt; 

d) die Ausgestaltung und Umfang der Vergütungspolitik und -praxis, ein-

schliesslich der Art und des Umfangs der der FMA zu übermittelnden Daten; 

e) die Mindestanforderungen für die Vergabe, die interne Berichterstattung 

und die Überwachung von bestimmten Kategorien von ETP-Geschäften. 

Art. 7b Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 3 bis 6 

1) Folgende Banken und Wertpapierfirmen müssen den in Art. 7a Abs. 3 und 

4 festgelegten Pflichten auf individueller Basis nachkommen: 

3) Mutterbanken oder Mutterwertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein 

müssen die Pflichten nach Art. 7a Abs. 3 und 4 auf konsolidierter Basis erfüllen. 

4) Tochterbanken oder -wertpapierfirmen mit Sitz in Liechtenstein müssen 

die Pflichten nach Art. 7a Abs. 3 und 4 auf teilkonsolidierter Basis anwenden, wenn 

sie oder ihr Mutterunternehmen, sofern es sich bei dem Mutterunternehmen um 
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eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 

handelt, in einem Drittstaat eine Bank oder Wertpapierfirma, ein Finanzinstitut 

oder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c des 

Finanzkonglomeratsgesetzes als Tochterunternehmen haben oder eine Beteili-

gung an einem solchen Unternehmen halten. 

5) Aufgehoben 

6) Aufgehoben 

Art. 7c Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. b und c sowie Abs. 3 bis 7 

2) Unter dieses Gesetz fallende Mutter- und Tochterunternehmen haben: 

b) zu gewährleisten, dass die gruppeninternen Regelungen, Verfahren und Me-

chanismen im Sinne des Abs. 1 kohärent und gut ineinandergreifen und alle 

für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen jederzeit vorgelegt 

werden können; 

c) sicherzustellen, dass auch deren nicht unter dieses Gesetz fallende Tochter-

unternehmen, einschliesslich solche mit Sitz in Offshore-Finanzzentren, die 

Regelungen, Verfahren und Mechanismen nach Bst. b anwenden und alle für 

die Aufsicht relevanten Daten und Informationen dieser Tochterunterneh-

men jederzeit vorgelegt werden können.  

3) Tochterunternehmen, die selbst nicht diesem Gesetz unterliegen, erfüllen 

die branchenspezifischen Anforderungen auf Einzelbasis.  

4) Die Pflichten nach Abs. 1 sind in Bezug auf Tochterunternehmen, die 

selbst nicht diesem Gesetz unterliegen, nicht anzuwenden, wenn die EWR-Mut-

terbank oder EWR-Mutterwertpapierfirma der FMA nachweist, dass die Pflichten 
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nach Abs. 1 nach den gesetzlichen Bestimmungen des Drittstaats, in dem das 

Tochterunternehmen seinen Sitz hat, widerrechtlich sind. 

5) Sind Banken oder Wertpapierfirmen untereinander durch eine Beziehung 

im Sinne des Art. 22 Abs. 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden, so ist die Bank 

mit der höchsten Bilanzsumme mit Sitz im Inland für Zwecke der aufsichtlichen 

Konsolidierung nach diesem Gesetz sowie gemäss Teil 1, Titel II, Kapitel 2 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 als Mutterinstitut im Mitgliedstaat zu behandeln. 

6) Für die Zwecke des Abs. 2 gelten VT-Dienstleister nach Art. 2 Abs. 1 Bst. i 

des Token- und VT-Dienstleister-Gesetzes als Anbieter von Nebendienstleistungen 

gemäss Art. 4 Abs. 1 Ziff. 18 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

7) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

Art. 9 

1) Geschäfte der Banken und Wertpapierfirmen mit Mitgliedern ihres Ver-

waltungsrats, ihrer Geschäftsleitung, der Revisionsstelle, mit ihren direkten und 

indirekten Anteilseignern, die als natürliche oder juristische Personen eine qualifi-

zierte Beteiligung halten, und mit den diesen Kategorien nahestehenden Personen 

und Gesellschaften müssen den allgemein anerkannten Grundsätzen des Bankge-

werbes entsprechen. 

2) Banken und Wertpapierfirmen haben Daten über Kredite an Mitglieder 

ihres Verwaltungsrats oder ihrer Geschäftsleitung, ihrer Anteilseigner, die eine 

qualifizierte Beteiligung halten, sowie diesen nahestehende Personen angemes-

sen zu dokumentieren und der FMA auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  

3) Nahestehende Personen im Sinne dieses Artikels sind:  
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a) Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder oder Elternteile von Mitglie-

dern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung oder der Anteilseigner; 

b) ein gewerbliches Unternehmen, an dem ein Mitglied des Verwaltungsrates 

oder der Geschäftsleitung oder sein enger Familienangehöriger nach Bst. a 

eine qualifizierte Beteiligung hält oder in dem diese Personen der Geschäfts-

leitung angehören oder Mitglieder des Verwaltungsrates sind. 

4) Die Revisionsstelle prüft regelmässig die an Personen nach Abs. 3 gewähr-

ten Kredite und für diese getätigten Geschäfte und stellt fest, ob sie mit den aner-

kannten Grundsätzen des Bankgewerbes bzw. hinsichtlich der getätigten Ge-

schäfte mit Finanzinstrumenten den Vorgaben der Art. 28 und 29 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/575 übereinstimmen. 

Art. 11 

1) Banken, Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewil-

ligung nach Art. 41a und gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilli-

gung nach Art. 41a haben ihre Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine von ihnen 

unabhängige und von der FMA anerkannte Revisionsstelle prüfen zu lassen.  

2) Die in Abs. 1 genannten Bewilligungsträger haben der Revisionsstelle je-

derzeit Einsicht in die Bücher, Belege, Geschäftskorrespondenz und die Protokolle 

des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bzw. ihres Leitungsorgans zu ge-

währen, die für die Feststellung und Bewertung der Aktiven und Passiven im liech-

tensteinischen Bankgeschäft üblichen Unterlagen bereitzuhalten sowie alle Auf-

schlüsse zu erteilen, die zur Erfüllung der Prüfungspflicht erforderlich sind.  

3) Die Revisionsstelle hat das Recht, in sämtliche Unterlagen und Arbeitspa-

piere der internen Revision Einsicht zu nehmen.  
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Art. 11a 

Interne Revision 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben sowohl auf Einzelbasis als auch auf 

konsolidierter Basis eine funktionsfähige interne Revision einzurichten, die unmit-

telbar dem Verwaltungsrat untersteht und von diesem regelmässig evaluiert wird. 

Sie haben die Funktionsfähigkeit der internen Revision dauerhaft zu gewährleisten 

und die fristgerechte Beseitigung der von ihr festgestellten Mängel sicherzustel-

len. 

2) Die interne Revision muss personell und technisch so ausgestattet sein, 

dass sie ihre Aufgaben jederzeit zweckentsprechend, unabhängig, objektiv und un-

parteiisch erfüllen kann. Die Mitarbeiter der internen Revision müssen über das 

Wissen, die Fähigkeiten und sonstige Qualifikationen verfügen um ihre Verant-

wortlichkeiten zu erfüllen. Die Mitarbeiter der internen Revision haben sich im 

Rahmen angemessener Programme kontinuierlich weiterzubilden, um ihre beruf-

lichen Fertigkeiten und Qualifikationen auf einem ausreichend hohen Stand zu hal-

ten. 

3) Die interne Revision hat ihre Aufgaben unabhängig, risikoorientiert und 

prozessunabhängig zu erfüllen. Sie unterliegt bei der Prüfungsplanung, Prüfungs-

durchführung, Berichterstattung und der Beurteilung der Prüfungsergebnisse kei-

nen Weisungen. Die Prüfungsplanung muss vorausschauend auf zumindest drei 

Jahre konzipiert sein und auf Basis einer dokumentierten Risikobeurteilung erfol-

gen, die mindestens einmal pro Jahr durchzuführen ist. Die Risikobeurteilung und 

die Prüfungsplanung müssen alle wesentlichen Geschäftsaktivitäten, Kontrollsys-

teme und Risiken der Bank oder Wertpapierfirma umfassen. Sowohl die Risikobe-

urteilung als auch die Prüfungsplanung sind durch den Verwaltungsrat zu geneh-

migen. 
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4) Die interne Revision hat die Wirksamkeit und Angemessenheit des inter-

nen Kontrollsystems sowie die Ordnungsmässigkeit aller Aktivitäten und Prozesse 

von Unternehmen der gleichen Gruppe zu prüfen, unabhängig davon, ob diese 

ausgelagert sind oder nicht. 

5) Die interne Revision hat zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeiten ein umfas-

sendes und uneingeschränktes Auskunfts-, Einsicht- und Prüfrecht für sämtliche 

Unterlagen, Arbeitspapiere und IT-Systeme. Diese Rechte bestehen auch gegen-

über Dritten, die im Auftrag einer Bank oder Wertpapierfirma tätig sind sowie ge-

genüber allen Unternehmen der Gruppe. 

6) Die interne Revision hat dem Verwaltungsrat regelmässig, zumindest jähr-

lich, objektiv, vollständig, klar und zeitnah über die Prüfungstätigkeiten zumindest 

durch Darlegung des Prüfungsgegenstands, der Prüfungsfeststellungen und der 

Massnahmen zu berichten. Die Berichte der internen Revision sind der FMA auf 

Verlangen vorzuweisen.  

7) Die interne Revision hat über Abs. 6 hinaus das uneingeschränkte Recht, 

dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung, der externen Revision und der FMA je-

derzeit Bericht zu erstatten. 

8) Abweichend von Art. 14a ist die Auslagerung der internen Revision nur 

mit Zustimmung der FMA zulässig. Die FMA stimmt der Auslagerung nur zu, wenn 

sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die interne Revision wird an ein Unternehmen der gleichen Gruppe mit Sitz 

im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz oder eine von der 

FMA nach diesem Gesetz anerkannte Revisionsstelle übertragen; und 

b)  die Auslagerung erfolgt unter Einhaltung von Art. 14a und der dazu von der 

Regierung nach Art. 14a Abs. 2 erlassenen Durchführungsbestimmungen. 
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9) Die Regierung kann das Nähere mit Verordnung regeln. 

Art. 14a 

Auslagerung 

1) Banken, Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewil-

ligung nach Art. 41a und gemischte Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilli-

gung nach Art. 41a können Vereinbarungen mit Dritten über die Auslagerung von 

Prozessen, Dienstleistungen oder Tätigkeiten abschliessen. Auslagerungen haben 

internationalen Standards und europäischen Gepflogenheiten zu entsprechen. 

2) Auslagerungen dürfen nicht zu einer Delegation der Aufgaben und Ver-

antwortlichkeiten des Leitungsorgans führen oder die laufende Einhaltung der 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dieses Gesetzes beein-

trächtigen. Auslagerungen dürfen weder die Qualität der internen Kontrolle noch 

die Beaufsichtigung durch die FMA beeinträchtigen. 

3) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere die Bedingungen, unter 

denen die Auslagerung im Allgemeinen zulässig ist, mit Verordnung. 

Überschrift vor Art. 17 

2. Voraussetzungen für die Bewilligung als Bank oder Wertpapierfirma 

Art. 17 Abs. 1a, 2a Einleitungssatz und Abs. 4a 

1a) Jedem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung ist ein Geschäftsplan bei-

zufügen, aus dem insbesondere die Art der geplanten Geschäfte und der organi-

satorische Aufbau der Bank oder Wertpapierfirma unter Angabe von Mutterun-

ternehmen, Finanzholdinggesellschaften und gemischten 
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Finanzholdinggesellschaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 innerhalb der 

Gruppe sowie eine Beschreibung der Unternehmenssteuerung nach Art. 7a Abs. 2 

hervorgehen.  

2a) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt den betroffe-

nen zuständigen Behörden der anderen EWR-Mitgliedstaaten und der EBA sämtli-

che Informationen über Personen mit engen Verbindungen zu Banken und Wert-

papierfirmen sowie über die Gruppe von Banken und Wertpapierfirmen im Ein-

klang mit Art. 7a Abs. 2, Art. 7c Abs. 2 und Art. 20 Abs. 2 bis 4.  

4a) Die Bewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 

Art. 19 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben sicherzustellen, dass die Mitglieder 

des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung und der Leiter der internen Revi-

sion in fachlicher und persönlicher Hinsicht jederzeit Gewähr für eine einwand-

freie Geschäftstätigkeit bieten. Banken und Wertpapierfirmen von erheblicher Be-

deutung haben überdies sicherzustellen, dass auch alle anderen Inhaber von 

Schlüsselfunktionen in fachlicher und persönlicher Hinsicht jederzeit Gewähr für 

eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates 

und der Geschäftsleitung erfüllen insbesondere die Anforderungen nach Art. 22 

Abs. 5, Art. 22 Abs. 6 Sätze 1 und 2 sowie die nach Art. 22 Abs. 10 Bst. e mit Ver-

ordnung festgelegten Mandatsgrenzen. 

2) Die FMA kann jederzeit überprüfen, ob die Anforderungen nach Abs. 1 

immer noch erfüllt sind. Eine Überprüfung erfolgt jedoch jedenfalls, wenn der be-

gründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit einer Bank oder Wertpa-

pierfirma Geldwäscherei im Sinne des § 165 StGB, Terrorismusfinanzierung im 
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Sinne des § 278d StGB, Korruption im Sinne der §§ 304 bis 309 StGB, Insiderhandel 

im Sinne des Art. 6 EWR-MDG, Marktmanipulation im Sinne des Art. 7 EWR-MDG, 

Untreue im Sinne des § 153 StGB oder Betrug im Sinne der §§ 146 bis 148 StGB 

stattfindet, stattgefunden haben oder eine dieser Straftaten versucht wurden. 

Eine Überprüfung hat auch dann zu erfolgen, wenn der begründete Verdacht be-

steht, dass die in Abs 1 genannten natürlichen Personen solche Straftaten bege-

hen, begangen haben oder eine dieser Straftaten versucht haben. 

3) Erfüllen Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung, der 

Leiter der internen Revision einer Bank oder Wertpapierfirma oder andere Inhaber 

von Schlüsselfunktionen die Anforderungen nach Abs. 1 nicht oder nicht mehr, er-

greift die FMA die erforderlichen Massnahmen, insbesondere deren Abberufung 

nach Art. 35 Abs. 2 Bst. r.   

4) Bei der Beurteilung der Anforderung nach Abs. 1 berücksichtigt die FMA 

die Eintragungen in Datenbanken der EBA nach Art. 63c Abs. 6. 

Art. 22 Abs. 2b, 5, 6, 8, 8a und 10 Bst. d 

2b) Die FMA kann von Banken und Wertpapierfirmen von erheblicher Be-

deutung verlangen: 

a) interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Kre-

ditrisiko nach Teil 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu verwenden, sofern 

ihre Risikopositionen in absoluten Zahlen bedeutend sind und sie gleichzeitig 

eine grosse Zahl bedeutender Gegenparteien haben; 

b) interne Modelle zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spe-

zifische Risiko von Schuldinstrumenten sowie zur internen Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für das Ausfall- und Migrationsrisiko nach Teil 3 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu verwenden, sofern ihre Positionen mit 
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spezifischem Risiko absolut gesehen bedeutend sind und sie eine grosse Zahl 

bedeutender Positionen in Schuldinstrumenten verschiedener Emittenten 

halten. 

5) Banken und Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaften und ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften haben sicherzustellen, dass die Mitglieder 

der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats über die notwendigen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um gemeinsam in der Lage zu sein, die Tä-

tigkeiten der Bank oder der Wertpapierfirma samt ihrer Risiken zu verstehen. Die 

Zusammensetzung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates spiegelt ein an-

gemessen breites Spektrum an Erfahrung wider.  

6) Jedes Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats wendet für 

die Erfüllung seiner Aufgaben ausreichend Zeit auf und weist dies der FMA auf 

Anfrage nach. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats handelt aufrichtig, integer und 

unvoreingenommen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats hat die Entscheidungen 

der Geschäftsleitung wirksam zu überwachen, zu beurteilen und erforderlichen-

falls in Frage zu stellen sowie die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung zu 

kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, dass eine Person Mitglied eines 

verbundenen Unternehmens oder einer verbundenen Rechtsperson ist, ist für sich 

allein noch kein Hindernis für unvoreingenommenes Handeln. 

8) Bei der Auswahl der Mitglieder von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat 

ist auf Diversität zu achten. Die FMA übermittelt der EBA die Informationen zur 

Förderung der Diversität nach Art. 435 Abs. 2 Bst. c der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013. 
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8a) Bei der Auswahl der Mitglieder des Verwaltungsrates ist auf die jederzei-

tige Erreichung einer angemessenen Mindestanzahl an unabhängigen Verwal-

tungsräten zu achten.  

10) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sie kann insbesondere 

festlegen: 

d) die näheren Anforderungen an die internen Modelle nach Abs. 2b, die dies-

bezüglichen Meldepflichten der Bank oder Wertpapierfirma an die FMA und 

die EBA, den Informationsaustausch zwischen der FMA und den Europäi-

schen Aufsichtsbehörden sowie Abhilfemassnahmen der FMA im Fall vo-

raussichtlich unzutreffender Risikoansätze; 

Art. 24 Abs. 1 und 4 

1) Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit muss das Anfangs-

kapital voll einbezahlt sein. Das Anfangskapital beträgt mindestens (Mindestkapi-

tal): 

4) Das zum Zeitpunkt der Bewilligung vorgeschriebene Anfangskapital darf 

zu keinem Zeitpunkt unterschritten werden. Im Geschäftsplan ist aufzuzeigen, 

dass das Anfangskapital unter Einbezug der Anfangsaufwendungen nicht unter-

schritten wird. 

26 Abs. 1 Bst. d und f bis k, Abs. 1a, 1b und 4 

1) Banken und Wertpapierfirmen haben der FMA zu melden oder einzu-

reichen: 

d) die Tochterunternehmen und Zweigstellen samt Leiter der Zweigstelle; 

f) die Revisionsstelle; 
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g) die Schlüsselfunktionen und deren Inhaber; 

h) unverzüglich die Gründe des Ausscheidens von in Art. 19 Abs. 1 genannten 

Personen; 

i) die Errichtung einer Repräsentanz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder 

einem Drittstaat; 

k) bis spätestens 31. Mai eines jeden Jahres die Informationen nach Art. 450 

Abs. 1 Bst. g, h, i und k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie Informatio-

nen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle. 

1a) Banken und Wertpapierfirmen, deren Aktien zum Handel an einem ge-

regelten Markt zugelassen sind, melden der FMA mindestens jährlich die Identität 

der ihr bekannten qualifiziert beteiligten Aktionäre und die Höhe solcher Beteili-

gungen; sie haben für diese Meldung jenen Betrag heranzuziehen, wie er sich ins-

besondere aus den anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Anteilseigner 

oder Gesellschafter getroffenen Feststellungen oder aus den im Rahmen der 

Pflichten der zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Gesellschaften 

erhaltenen Informationen ergibt.  

1b) Banken und Wertpapierfirmen, deren Aktien nicht zum Handel an einem 

geregelten Markt zugelassen sind, melden der FMA spätestens bis zum 31. März 

jeden Jahres eine vollständige Aufstellung der Identität und der Höhe der Beteili-

gungen aller direkten und indirekten Anteilseigner, die als natürliche oder juristi-

sche Personen eine Beteiligung an der Bank oder Wertpapierfirma halten. 

4) Banken und Wertpapierfirmen haben in Bezug auf Unternehmen, die 

nach Art. 18 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in die aufsichtliche Konsolidierung 

einzubeziehen sind, der FMA Informationen zu diesen Unternehmen, ihrer Orga-

nisation, den Haftungs- und Vertretungsverhältnissen, den 
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Eigentumsverhältnissen, den Stimmrechten und zu ihrer finanzmarktrechtlichen 

Beaufsichtigung zu melden.  

Art. 26a Abs. 1, 3, 4 und 7 

1) Jeder beabsichtigte direkte oder indirekte Erwerb und jede beabsichtigte 

direkte oder indirekte Veräusserung einer qualifizierten Beteiligung an einer Bank 

oder Wertpapierfirma ist der FMA von der oder den am Erwerb oder an der Ver-

äusserung interessierten Person oder Personen unverzüglich schriftlich anzuzei-

gen. Ebenso unverzüglich anzuzeigen ist jede beabsichtigte direkte oder indirekte 

Erhöhung oder jede beabsichtigte direkte oder indirekte Verringerung einer qua-

lifizierten Beteiligung, wenn aufgrund der Erhöhung oder der Verringerung die 

Schwellenwerte von 20 %, 30 % oder 50 % am Kapital oder an den Stimmrechten 

der Bank oder Wertpapierfirma erreicht, über- oder unterschritten werden, oder 

die Bank oder Wertpapierfirma Tochterunternehmen eines Erwerbers würde oder 

nicht mehr Tochterunternehmen des Veräusserers wäre. Die Anzeigepflicht gilt 

auch für gemeinsam handelnde Personen, die zusammengenommen eine qualifi-

zierte Beteiligung erwerben oder erreichen würden. Die Anzeige kann durch alle 

gemeinsam, mehrere oder jeden der gemeinsam handelnden Personen einzeln 

vorgenommen werden. 

3) Erhält eine Bank oder Wertpapierfirma Kenntnis von einem Erwerb oder 

beabsichtigten Erwerb, einer Veräusserung oder beabsichtigten Veräusserung, ei-

ner Erhöhung oder beabsichtigten Erhöhung oder einer Verringerung oder beab-

sichtigten Verringerung nach Abs. 1, unterrichtet sie unverzüglich die FMA. 

4) Falls der Einfluss von Anteilseignern oder am Erwerb von Beteiligungen 

Interessierter die umsichtige und solide Geschäftsführung beeinträchtigen 

könnte, ergreift die FMA die erforderlichen Massnahmen, um diesen Zustand zu 
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beenden. Diese Massnahmen können sich gegen die Bank oder Wertpapierfirma, 

deren Anteilseigner, die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 

sowie gegen natürliche oder juristische Personen richten, die ihren Anzeigepflich-

ten nach Abs. 1 nicht nachkommen. 

7) Die Regierung kann das Nähere, insbesondere zur Art der Mitteilung an 

die FMA und zu Kriterien zur Beurteilung eines die umsichtige und solide Ge-

schäftsführung beeinträchtigenden Einflusses mit Verordnung regeln. 

Art. 26b 

Verfahren für die Beurteilung des Erwerbs oder der Veräusserung qualifizierter 

Beteiligungen 

1) Die FMA hat dem interessierten Erwerber umgehend, spätestens jedoch 

innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen Anzeige im Sinne 

des Art. 26a Abs. 1 schriftlich deren Eingang zu bestätigen und dem interessierten 

Erwerber das Datum des Endes des Beurteilungszeitraums mitzuteilen. 

2) Die FMA hat innerhalb von 60 Arbeitstagen ab dem Datum der schriftli-

chen Bestätigung des Eingangs der Anzeige nach Abs. 1 und aller nach Art. 26c Abs. 

3 beizubringenden Unterlagen, schriftlich Einspruch gegen den beabsichtigten Er-

werb zu erheben, wenn auf Grundlage der Beurteilungskriterien nach Art. 26c Abs. 

1 berechtigte Gründe dafür vorliegen oder die vom interessierten Erwerber vor-

gelegten Informationen unvollständig sind. Erhebt die FMA gegen den Erwerb o-

der die Erhöhung Einspruch, teilt sie dies dem interessierten Erwerber innert zwei 

Tagen nach Abschluss der Beurteilung, jedenfalls jedoch innerhalb des Beurtei-

lungszeitraums, unter Angabe der Gründe schriftlich mit. 
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3) Die FMA kann eine Begründung der Entscheidung über den Einspruch auf 

Antrag des interessierten Erwerbers oder auch ohne entsprechenden Antrag unter 

Beachtung der Grundsätze nach Art. 63c Abs. 2 der Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen. 

4) Wird von der FMA kein schriftlicher Einspruch innerhalb des Beurteilungs-

zeitraums erhoben, so gilt er als genehmigt. Die FMA kann den Erwerb an Bedin-

gungen und Auflagen knüpfen sowie eine Frist für den Abschluss des beabsichtig-

ten Erwerbs festlegen.  

5) Die FMA kann bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungszeitraums 

nach Abs. 2 weitere für den Abschluss der Beurteilung notwendige Informationen 

schriftlich und unter expliziter Bezeichnung derselben anfordern. Der Beurtei-

lungszeitraum wird für die Dauer vom Zeitpunkt der Anforderung von Informatio-

nen durch die FMA bis zum Eingang der entsprechenden Antwort des interessier-

ten Erwerbers, längstens jedoch während 20 Arbeitstagen, unterbrochen. Es liegt 

im Ermessen der FMA weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informati-

onen anzufordern, doch führt dies nicht zu einer Unterbrechung des Beurteilungs-

zeitraums. 

6) Abweichend von Abs. 5 kann die FMA die Unterbrechung des Beurtei-

lungszeitraums auf 30 Arbeitstage ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber: 

a) in einem Drittstaat ansässig ist oder von einer zuständigen Behörde eines 

Drittstaats beaufsichtigt wird; oder 

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die weder nach diesem Gesetz, 

dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-

papieren, dem Investmentunternehmensgesetz, dem Gesetz über die Ver-

walter alternativer Investmentfonds, dem Vermögensverwaltungsgesetz 
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noch dem Versicherungsaufsichtsgesetz der Aufsicht durch die FMA unter-

liegt. 

7) Werden der FMA zwei oder mehrere Erwerbs-, Erhöhungs- oder Ver-

äusserungsabsichten bezüglich qualifizierter Beteiligungen an derselben Bank o-

der Wertpapierfirma nach Art. 26a Abs. 1 angezeigt, so hat die FMA alle interes-

sierten Erwerber in nichtdiskriminierender Weise zu behandeln. 

Art. 26c 

Kriterien für die Beurteilung des Erwerbs oder der Veräusserung qualifizierter 

Beteiligungen 

1) Bei der Beurteilung der Anzeige nach Art. 26a Abs. 1 hat die FMA im Inte-

resse einer soliden und umsichtigen Führung der Bank oder Wertpapierfirma, an 

welcher der Erwerb beabsichtigt wird, und unter Berücksichtigung des voraus-

sichtlichen Einflusses des interessierten Erwerbers auf die Bank oder Wertpapier-

firma die Eignung des interessierten Erwerbers und die finanzielle Solidität des be-

absichtigten Erwerbs im Hinblick auf sämtliche folgenden Kriterien zu prüfen: 

a) die Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers; 

b) die Zuverlässigkeit, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung jeder Person, die 

infolge des Erwerbs oder der Erhöhung Mitglied des Verwaltungsrats oder 

der Geschäftsleitung der Bank oder Wertpapierfirma sein und deren Ge-

schäfte leiten wird; 

c)  die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers, insbesondere hinsicht-

lich der tatsächlichen und geplanten Geschäfte der Bank oder Wertpapier-

firma, an der die Beteiligung erworben werden soll; 

d) die Tatsache, ob: 
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1. die Bank oder Wertpapierfirma in der Lage ist und bleiben wird, Anfor-

derungen dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

gegebenenfalls anderer anwendbarer Rechtsvorschriften, zu genügen; 

und 

2. die Gruppe, zu der die Bank oder Wertpapierfirma aufgrund des Er-

werbs oder der Erhöhung gehören wird, derart strukturiert ist, dass 

eine wirksame Aufsicht, eine vernünftige Aufteilung der Zuständigkei-

ten sowie ein wirksamer Austausch von Informationen zwischen der 

FMA und den sonst zuständigen Behörden möglich ist oder wird; 

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im Zusammen-

hang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäscherei oder Terrorismusfinan-

zierung stattfindet oder stattgefunden hat oder ob diese Straftaten versucht 

wurden oder ob der beabsichtigte Erwerb das Risiko eines solchen Verhal-

tens erhöhen könnte. 

2) Bei der Beurteilung des beabsichtigten Erwerbs darf nicht auf die wirt-

schaftlichen Bedürfnisse des Marktes abgestellt werden. 

3) Die FMA veröffentlicht eine Liste der für die Beurteilung durch die FMA 

erforderlichen Informationen und trägt dabei der Art von interessierten Erwer-

bern und dem beabsichtigten Erwerb Rechnung. 

Art. 27 Abs. 2 bis 4 

2) Das Erlöschen einer Bewilligung ist von der FMA festzustellen und dem 

Bewilligungsträger mitzuteilen. Das Erlöschen der Bewilligung wird nach Eintritt 

der Rechtskraft auf Kosten des Bewilligungsträgers im Amtsblatt veröffentlicht. 

Die FMA hat jedes Erlöschen einer Bewilligung den zuständigen Behörden der 

EWR-Mitgliedstaaten, in denen die Bank oder Wertpapierfirma nach Art. 30b oder 
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30c tätig war, der EFTA-Überwachungsbehörde und den Europäischen Aufsichts-

behörden mitzuteilen. 

3) Das Erlöschen der Bewilligung bewirkt bei Banken und Wertpapierfirmen 

die Auflösung und die Löschung im Handelsregister. 

4) Die FMA trifft die für die Durchführung der Liquidation und die Abwick-

lung der laufenden Geschäfte erforderlichen Massnahmen und erteilt dem Liqui-

dator die notwendigen Weisungen. Die FMA überwacht den Liquidator. 

28 Abs. 1 Bst. b 

1) Bewilligungen werden entzogen, wenn: 

b) der Bewilligungsträger folgenden Anforderungen nicht mehr genügt: 

1. den Eigenmittelanforderungen nach Art. 92, nach Art. 93 bis 386 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder den zusätzlichen Anforderungen 

der FMA nach Art. 35c Abs. 1 Bst. a; 

2. den Anforderungen für Grosskredite nach Art. 387 bis 403 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013;  

3. den Liquiditätsanforderungen nach Art. 411 bis 428az der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 oder den zusätzlichen Anforderungen der FMA nach 

Art. 35d; oder 

4. die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern, na-

mentlich Sicherheit für die ihm von Einlegern anvertrauten Vermö-

genswerte zu bieten; 
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B. Repräsentanzen von Banken aus EWR-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten 

Art. 30a 

Errichtung und Betrieb einer Repräsentanz durch Banken aus einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat 

1) Die Errichtung einer Repräsentanz einer Bank mit Sitz in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat ist der FMA vor deren Eröffnung von dem Leiter der Repräsen-

tanz anzuzeigen. Die Anzeige hat Folgendes zu enthalten: 

a) den geplanten Zeitpunkt der Eröffnung; 

b) die tatsächlich erfolgte Eröffnung; 

c) den oder die Leiter der Repräsentanz; 

d) den Sitz der Repräsentanz. 

2) Änderungen der in Abs. 1 Bst. a bis d genannten Umstände sowie die 

Schliessung der Repräsentanz sind der FMA vom Leiter der Repräsentanz unver-

züglich anzuzeigen.  

3) Der Leiter einer Repräsentanz ist für die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 

genannten Pflichten verantwortlich.  

4) Die FMA hat den Betrieb einer Repräsentanz einer Bank mit Sitz in einem 

anderen EWR-Mitgliedstaat zu untersagen, wenn Grund zur Annahme besteht, 

dass entgegen Art. 3 bewilligungspflichte Geschäfte ausgeübt werden. 
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Art. 30abis 

Errichtung und Betrieb einer Repräsentanz durch Banken aus Drittstaaten  

1) Die Errichtung einer Repräsentanz einer Bank mit Sitz in einem Drittstaat 

ist der FMA vor deren Eröffnung von dem Leiter der Repräsentanz anzuzeigen. Der 

Inhalt dieser Anzeige richtet sich nach Art. 30a Abs. 1. Der Anzeige ist auch eine 

Mitteilung der zuständigen Behörde des Herkunftsstaats beizufügen, dass diese 

keine Bedenken gegen die Errichtung oder den Betrieb der Repräsentanz im Inland 

hat. Weiters haben Repräsentanzen von Banken mit Sitz in einem Drittstaat der 

FMA vor ihrer Eröffnung mitzuteilen, welche Bankgeschäfte die Bank in ihrem Her-

kunftsstaat betreibt, wer eine qualifizierte Beteiligung an der Bank hält und wel-

che Aktivitäten im Inland geplant sind. 

2) Änderungen der in Abs 1 genannten Umstände sowie die Schliessung der 

Repräsentanz sind der FMA vom Leiter der Repräsentanz unverzüglich anzuzeigen.  

3) Der Leiter einer Repräsentanz ist für die Einhaltung der in Abs. 1 und 2 

genannten Pflichten verantwortlich.  

4) Die FMA hat den Betrieb einer Repräsentanz einer Bank mit Sitz in einem 

Drittstaat zu untersagen, wenn 

a) die Unbedenklichkeitserklärung der Herkunftsstaatsbehörde nicht vorliegt 

oder nachträglich eine gegenteilige Erklärung erfolgt; oder 

b) der Grund zu Annahme besteht, dass entgegen Art. 3 bewilligungspflichtige 

Geschäfte ausgeübt werden; oder 

c) ein begründeter Verdacht besteht, dass die Bank an Transaktionen mitwirkt, 

welche in Zusammenhang mit Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzie-

rung stehen. 
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5) Untersagt die FMA den Betrieb der Repräsentanz, ist spätestens gleichzei-

tig die zuständige Behörde des Herkunftsstaates zu verständigen. 

Art. 30ater 

Befugnisse gegenüber Repräsentanzen 

1) Die FMA kann bei Repräsentanzen von Banken mit Sitz in einem EWR-

Mitgliedstaat oder einem Drittstaat zur Überwachung der Einhaltung von Art. 3 

und Art. 30a und 30abis insbesondere 

a) die in Art. 35 Abs. 2 Bst. a oder i genannten Auskünfte und sonstigen Infor-

mationen einholen bzw. deren Vorlage verlangen; 

b) nach Art. 35 Abs. 2 Bst. b ausserordentliche Revisionen anordnen oder 

durchführen; 

c) Massnahmen nach Art. 35 Abs. 4 treffen; 

d) nach Art. 35 Abs. 2 Bst. n im Wiederholungs- oder Fortsetzungsfall die Abbe-

rufung des Leiters der Repräsentanz verlangen; 

e) den Betrieb der Repräsentanz untersagen, wenn der Grund zur Annahme 

besteht, dass entgegen Art. 3 bewilligungspflichtige Geschäfte ohne Bewilli-

gung ausgeübt werden oder die in Art. 30abis Abs. 4 Bst. a oder c genannten 

Voraussetzungen nicht vorliegen. 

Art. 30b Abs. 2 Bst. e und Abs. 7 

2) Die Mitteilung nach Abs. 1 hat folgende Angaben bzw. Unterlagen zu ent-

halten: 

e) die Namen der verantwortlichen Leiter der Zweigstelle oder des vertraglich 

gebundenen Vermittlers. 
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7) Die FMA teilt der EFTA-Überwachungsbehörde und der EBA die Anzahl 

und Art jener Fälle mit, in denen sie die Übermittlung der Angaben gemäss Abs. 3 

und 6 an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates verweigert hat. 

Art. 30d Abs. 6 und 10 

6) Für inländische Zweigstellen von Banken und Finanzinstituten mit Sitz in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat gelten die Art. 5, 7a bis 9, 12 bis 14b Abs. 2 und 

3, Art. 14c und Art. 16 dieses Gesetzes sowie je nach ihrem Geschäftsgegenstand 

Art. 36 und 44 bis 70 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie die Art. 4 

und 5 und Teil III des Zahlungsdienstegesetzes. Für inländische Zweigstellen von 

Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat gelten die Art. 8a, 

8c, 8d, 8e bis h sowie die Art. 36 und 44 bis 70 der delegierten Verordnung (EU) 

2017/565. 

10) Die Abs. 1 bis 9 gelten sinngemäss für Tochterunternehmen von Finan-

zinstituten, die eine Tätigkeit als Finanzinstitut ausüben. 

Art. 30e Abs. 3a 

3a) Für Banken und Finanzinstitute nach Abs. 1 gelten die Art. 8a bis 8l, 13, 

14, 14b Abs. 2 und 3, 14c, 16 sowie je nach ihrem Geschäftsgegenstand Art. 4 und 

5 sowie Teil III des Zahlungsdienstegesetzes einzuhalten. 
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Überschrift vor Art. 30f 

2. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, 

den Europäischen Aufsichtsbehörden und anderen internationalen 

Organisationen im Allgemeinen 

Art. 30h Abs. 1 Bst. c sowie Abs. 2 bis 10 

Art. 30h 

Informationsaustausch 

1) Die FMA übermittelt einer ersuchenden zuständigen Behörde eines EWR-

Mitgliedstaates alle Informationen, die diese zur Wahrnehmung ihrer Aufsichts-

aufgaben benötigt, wenn: 

c) gewährleistet ist, dass die mitgeteilten Informationen nur für finanzmarkt-

aufsichtsrechtliche Belange, insbesondere die Aufsicht über Banken, Wert-

papierfirmen oder Handelsplätze im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Ziff. 10 der Ver-

ordnung (EU) 596/2014, an denen Handel mit Finanzinstrumenten betrieben 

wird, verwendet werden; und 

2) Die FMA kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 des Weiteren fol-

genden Behörden und Stellen in anderen EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz 

Informationen für die Zwecke und die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben 

übermitteln:  

a) der Europäischen Zentralbank und anderen Zentralbanken des Europäischen 

Systems der Zentralbanken, der Schweizerischen Nationalbank und anderen 

Einrichtungen mit ähnlichen Aufgaben in ihrer Eigenschaft als Währungsbe-

hörden und für die Durchführung der Geldpolitik und der damit 
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zusammenhängenden Bereitstellung von Liquidität, der Überwachung der 

Zahlungsverkehrs-, Clearing- und Abwicklungssysteme und der Erhaltung 

der Stabilität des Finanzsystems; 

b) Behörden oder Stellen, die im öffentlichen Auftrag mit der Aufsicht über an-

dere Unternehmen der Finanzbranche betraut sind, und die mit der Aufsicht 

über die Finanzmärkte betrauten Behörden oder Stellen; 

c) vertraglichen oder institutsbezogenen Sicherungssystemen im Sinne des Art. 

113 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

d) Behörden oder Stellen, die für die Durchführung von Sanierungen oder den 

Schutz der Stabilität des Finanzsystems zuständig sind; 

e) Behörden oder Stellen, die mit der Verantwortung für den Erhalt der Stabi-

lität des Finanzsystems in den Mitgliedstaaten durch Anwendung der Vor-

schriften für die Makrofinanzaufsicht betraut sind; 

f) gegebenenfalls anderen staatlichen Behörden, die mit der Überwachung der 

Zahlungssysteme betraut sind; 

g)  dem Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungsbe-

hörde und den Europäischen Aufsichtsbehörden; 

h) Behörden oder Stellen, die an der Abwicklung und an Konkursverfahren oder 

ähnlichen Verfahren in Bezug auf Banken und Wertpapierfirmen beteiligt 

sind;  

i) zuständigen Behörden oder Stellen, die für die Anwendung der Regelungen 

zur strukturellen Trennung innerhalb einer Bankengruppe verantwortlich 

sind; 

k) zentralen Meldestellen nach Art. 32 der Richtlinie (EU) 2015/849 und zu-

ständigen Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie 

(EU) 2015/849 zuständig sind; 
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l) Einlagensicherungssysteme im Sinne der Richtlinie 2014/19/EU oder Anle-

gerentschädigungssysteme im Sinne der Richtlinie 97/9/EG; 

m) Personen, die die gesetzliche Prüfung der Jahresrechnung von Banken oder 

Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen und Finanzinstituten vor-

nehmen. 

3) Die FMA kann unter den Voraussetzungen nach Abs. 4 und 5 auch folgen-

den internationalen Organisationen oder Stellen Informationen übermitteln oder 

mit diesen austauschen: 

a) dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank für die Zwecke der 

Bewertungen im Rahmen des Programms zur Bewertung des Finanzsektors; 

b) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Zwecke quantitativer 

Folgenabschätzungen; 

c) dem Rat für Finanzstabilität für die Zwecke seiner Überwachungsaufgaben.  

4) Mit internationalen Organisationen oder Stellen nach Abs. 3 können ver-

trauliche Informationen nur ausgetauscht werden, wenn: 

a) eine ausdrückliche Anfrage der betreffenden Stelle vorliegt;  

b) die Anfrage hinreichend begründet ist; 

c) die Anfrage zur Wahrnehmung spezifischer Aufgaben der anfragenden Stelle 

im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags erfolgt; 

d) die Anfrage in Bezug auf die Art, der Umfang und das Format der angefor-

derten Information sowie das Mittel für deren Offenlegung oder Übermitt-

lung ausreichend dargelegt ist;  
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e) die angeforderten Informationen unbedingt erforderlich sind, damit die an-

fragende Stelle die spezifischen Aufgaben wahrnehmen kann, und nicht über 

die ihr übertragenen gesetzlichen Aufgaben hinausgehen;  

f) die Informationen ausschliesslich den Stellen bzw. Personen übermittelt o-

der offengelegt werden, die unmittelbar mit der Wahrnehmung der spezifi-

schen Aufgabe befasst sind; und 

g) die Stellen bzw. die beschäftigten und beauftragten Personen, die Zugang zu 

den Informationen haben, einer dem Art. 31a gleichwertigen Geheimnis-

pflicht unterliegen.  

5) Einer ersuchenden internationalen Organisation oder Stelle nach Abs. 3 

dürfen nur aggregierte oder anonymisierte Informationen übermittelt werden; 

personenbezogene Daten dürfen unter Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 

4 nur in den Räumlichkeiten der FMA ausgetauscht werden. 

6) Die FMA teilt den Europäischen Aufsichtsbehörden mit, welche Behörden 

oder Stellen Informationen gemäss Abs. 2 erhalten dürfen.  

7) Die FMA kann die zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten 

um Übermittlung aller Informationen ersuchen, die zur Erfüllung der Aufgaben 

nach diesem Gesetz notwendig sind. Die erhaltenen Informationen darf sie an die 

in Art. 31 genannten Stellen weiterleiten. Ausser in gebührend begründeten Fällen 

darf sie diese Informationen nur unter sinngemässer Wahrung von Abs. 1 Bst. d an 

andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen weitergeben. In diesem 

Fall unterrichtet die FMA unverzüglich die Behörde, welche die Informationen 

übermittelt hat. 

8) Die Art. 14 und 31a stehen einer Übermittlung von Informationen an Be-

hörden und Stellen nach Abs. 1 bis 3 nicht entgegen.  
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9) Die FMA kann in Krisensituationen nach Art. 41f Informationen an den 

Ständigen Ausschuss der EFTA-Staaten, die Europäischen Aufsichtsbehörden, die 

zuständigen Behörden der anderen EWR-Mitgliedstaaten sowie an die Schweize-

rische Nationalbank weiterleiten, wenn diese Informationen für die Wahrneh-

mung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. 

10) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. 

Art. 30l Abs. 1 

1) Verletzt eine Bank oder eine Wertpapierfirma oder deren ausländische 

Zweigstellen Vorschriften dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

oder droht eine solche Verletzung, trifft die FMA als Behörde des Herkunftsmit-

gliedstaates unverzüglich geeignete Massnahmen zur Beendigung dieser 

Verstösse. Die FMA informiert die zuständigen Behörden im Aufnahmemitglied-

staat umgehend über die von ihr getroffenen Massnahmen. 

Art. 30lbis Abs. 1 

1) Verletzt eine Bank, eine Wertpapierfirma oder ein Finanzinstitut mit Sitz 

in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die bzw. das im Wege des freien Dienstleis-

tungsverkehrs oder durch eine Zweigstelle im Inland tätig ist, Vorschriften dieses 

Gesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder droht eine solche Verlet-

zung, so teilt die FMA dies den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaa-

tes mit. 

Art. 30n Abs. 5 

5) Falls die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaates die FMA 

nicht konsultiert haben oder falls die FMA nach einer derartigen Konsultation 
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daran festhält, dass die Massnahmen zur Wiederherstellung der Liquidität nicht 

angemessen sind, kann die FMA die EBA damit befassen und diese um Unterstüt-

zung ersuchen. 

Art. 30o Abs. 1 

1) Ist die FMA für die Beaufsichtigung einer Bank oder Wertpapierfirma mit 

bedeutenden Zweigstellen in anderen EWR-Mitgliedstaaten zuständig und findet 

Art. 41h über die Einrichtung von Aufsichtskollegien durch die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde keine Anwendung, so richtet sie unter eigenem Vorsitz ein Auf-

sichtskollegium ein, um das Herbeiführen einer gemeinsamen Entscheidung über 

die Einstufung einer Zweigstelle als bedeutend und den Austausch von Informati-

onen nach Art. 30h zu erleichtern. Die Modalitäten für die Einrichtung und Arbeits-

weise des Kollegiums werden nach Konsultation der betroffenen zuständigen Be-

hörden von der FMA schriftlich festgelegt. Die FMA entscheidet, welche zuständi-

gen Behörden an einer Sitzung oder einer Tätigkeit des Kollegiums teilnehmen. 

Art. 30p Abs. 3 

3) Gehört eine liechtensteinische Bank derselben Drittlandsgruppe an wie 

eine Zweigstelle einer Bank mit Sitz ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsrau-

mes, und wird diese Zweigstelle von der zuständigen Behörde eines anderen EWR-

Mitgliedstaats beaufsichtigt, arbeitet die FMA mit dieser Behörde eng zusammen, 

um sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten dieser Drittlandsgruppe einer umfassen-

den Beaufsichtigung nach diesem Gesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

unterliegen und eine Umgehung der für Drittlandsgruppen geltenden Anforderun-

gen sowie negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität des EWR verhindert wer-

den. 
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Art. 30s Abs. 1a 

1a) Die FMA kann die Bewilligung mit Bedingungen und Auflagen erteilen. 

Art. 30t Abs. 1a 

1a) Die FMA kann die Bewilligung mit Bedingungen und Auflagen erteilen. 

Art. 30u 

1) Lokale Firmen nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

die im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstleistungsverkehrs 

nach Art. 30b und 30c Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen 

nach Anhang 2 erbringen, bedürfen einer Bewilligung der FMA. Die Bewilligung 

wird erteilt, wenn das Anfangskapital der lokalen Firma 100 000 Schweizer Fran-

ken oder dessen Gegenwert in Euro oder US-Dollar beträgt. 

1a) Die FMA kann die Bewilligung mit Bedingungen und Auflagen erteilen. 

2) Die Regierung kann das Nähere zum Bewilligungsverfahren sowie den Be-

trieb einer lokalen Firma mit Verordnung regeln. 

Art. 30v Abs. 1a 

1a) Die FMA kann die Bewilligung mit Bedingungen und Auflagen erteilen. 

Art. 30x Abs. 1a und 6 

1a) Die FMA kann die Bewilligung mit Bedingungen und Auflagen erteilen. 

6) Aufgehoben 
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Art. 31a Abs. 2, 2a und 2b  

2) Die in Art. 31 genannten Aufsichtsorgane, Verwaltungsbehörden und Stel-

len sowie natürliche oder juristische Personen, die vertrauliche Informationen er-

halten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben nur für folgende Zwecke 

verwenden:  

a) zur Prüfung, ob die Bewilligungsvoraussetzungen für Banken oder Wertpa-

pierfirmen erfüllt sind;  

b) zur Überwachung der Ausübung der Tätigkeit auf Einzel- oder konsolidierter 

Basis, insbesondere hinsichtlich der Solvenz, der Grosskredite, der verwal-

tungsmässigen und buchhalterischen Organisation, der internen Kontroll-

mechanismen sowie der Liquidität von Banken und Wertpapierfirmen wie 

auch von Zweigstellen von Banken, Finanzinstituten und Wertpapierfirmen;  

c) zur Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze;  

d) zur Verhängung von Sanktionen;  

e) im Rahmen von Verfahren über die Anfechtung von Entscheidungen der 

FMA nach Art. 62;  

f) im Rahmen aussergerichtlicher Verfahren für Anlegerbeschwerden nach Art. 

62a.  

2a) Vertrauliche Informationen nach Abs. 1 dürfen nach Massgabe dieses 

Gesetzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 weitergegeben werden.   

2b) Die FMA ist befugt, den Revisionsstellen die für die Erfüllung ihrer Auf-

gaben erforderlichen Informationen zu übermitteln. 
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Art. 33 Abs. 3 

3) Die aufgrund der Art. 30h Abs. 7, Art. 31a Abs. 5 und Art. 31b oder im 

Wege der in Art. 30i Abs. 5 genannten Prüfung vor Ort erlangten Informationen 

sind nicht Gegenstand der Weitergabe nach Abs. 1, es sei denn, das ausdrückliche 

Einverständnis der zuständigen Behörden, die die Information weitergegeben ha-

ben, oder der zuständigen Behörden des EWR-Mitgliedstaates, in dem die Prüfung 

vor Ort durchgeführt worden ist, liegt vor. 

Art. 34 Abs. 1 

1) Die FMA kann unter Berücksichtigung des Amtsgeheimnisses nach Art. 

31a Informationen über die Bewilligungsvoraussetzungen, das Risikomanage-

ment, die Überwachung des reibungslosen Funktionierens der Handelsplätze, die 

Sanktionen, die angefochtenen Entscheidungen und die Anlegerbeschwerden 

(Art. 31a Abs. 2) an Clearing- und Abwicklungsstellen übermitteln, sofern diese In-

formationen ihrer Auffassung nach erforderlich sind, um das ordnungsgemässe 

Funktionieren solcher Stellen im Fall von Verstössen oder möglichen Verstössen 

der Marktteilnehmer sicherzustellen. 

Art. 35 Abs. 2 Bst. w, Abs. 3 Bst. d, Abs. 4, 6a, 8, 8a, 8b und 9 

2) Die FMA besitzt alle erforderlichen Befugnisse, um ihre Aufgaben zu er-

füllen und kann dabei insbesondere:  

w) Modell- und Parameterannahmen festlegen, die die Bank oder Wertpapier-

firma bei der Berechnung des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals durch 

entsprechende Systeme, die standardisierte Methode oder die vereinfachte 

standardisierte Methode berücksichtigen muss, und bei denen es sich um 
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andere als die nach Art. 98 Abs. 5a Bst. b der Richtlinie 2013/36/EU von der 

EBA ermittelten Angaben handelt. 

3) Der FMA obliegen insbesondere: 

d) die Untersagung der Errichtung oder des Betriebs von Repräsentanzen von 

Banken mit Sitz in einem Drittstaat; 

4) Erhält die FMA von Verletzungen dieses Gesetzes, der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 oder von sonstigen Missständen Kenntnis oder ist der FMA nach-

weislich bekannt, dass eine Bank oder Wertpapierfirma innerhalb der nächsten 

zwölf Monate voraussichtlich gegen dieses Gesetz oder die Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 verstossen wird, so erlässt sie die zur Herstellung des ordnungsgemäs-

sen Zustandes und zur Beseitigung der Missstände bzw. die zur frühzeitigen Ab-

hilfe notwendigen Verfügungen.  

6a) Sofern die Belange der Einleger und Kunden nicht auf andere Weise ge-

wahrt werden können, kann die FMA auf Kosten der Bank oder Wertpapierfirma 

Befugnisse, die Leitungsorganen nach Gesetz oder Statuten zustehen, ganz oder 

teilweise auf einen Sonderbeauftragten übertragen, der zur Wahrung dieser Be-

fugnisse geeignet ist. 

8) Die FMA hat auf ihrer Internetseite ein öffentlich zugängliches Register zu 

führen, in das einzutragen sind:   

a) Banken und Wertpapierfirmen;  

b) Zweigstellen von Banken, Finanzinstituten und Wertpapierfirmen mit Sitz in 

einem anderen EWR-Mitgliedstaat;  

c) vertraglich gebundene Vermittler; 
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d) die zur Revision von Banken, Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesellschaf-

ten mit einer Bewilligung nach Art. 41a oder gemischten Finanzholdingge-

sellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a und Marktbetreibern zuge-

lassenen Revisionsstellen; 

e) Banken, Wertpapierfirmen, Finanzinstitute, Marktbetreiber und Datenbe-

reitstellungsdiensten mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die im 

Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in Liechtenstein tätig sind; 

f) Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a oder ge-

mischten Finanzholdinggesellschaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a;  

g)  Datenbereitstellungsdienste. 

8a) Die FMA hat Eintragungen nach Abs. 8 periodisch zu überprüfen. Soweit 

erforderlich, sind Eintragungen unverzüglich zu aktualisieren. 

8b) Die FMA hat das Register nach Abs. 8 kostenlos über ihre Internetseite 

zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat die FMA an ihrem Sitz nach Massgabe 

der technischen Möglichkeiten jedermann Einsicht in das Register zu gewähren. 

9) Die FMA erstellt eine Liste, in welcher alle Mutterfinanzholdinggesell-

schaften oder gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaften in EWR-Mitglied-

staaten aufgeführt sind, die Banken oder Wertpapierfirmen kontrollieren, für de-

ren Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis sie zuständig ist. Die Liste wird den 

zuständigen Behörden der anderen EWR-Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwa-

chungsbehörde und der EBA übermittelt. 

Art. 35a Abs. 1, 1a, 2, 3 und 5 bis 7 

1) Die FMA prüft in einer der Bedeutung und Geschäftstätigkeit der Bank 

oder Wertpapierfirma angemessenen Häufigkeit und Intensität, ob die 
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Organisation, Eigenmittelausstattung und Liquidität ein solides Risikomanage-

ment und eine solide Risikodeckung gewährleisten. Bei ihrer Prüfung, die zumin-

dest jährlich in einem Stresstest besteht und sich auf sämtliche Anforderungen 

dieses Gesetzes sowie der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erstreckt, bewertet die 

FMA die Risiken: 

a) denen die Bank oder Wertpapierfirma ausgesetzt ist; und 

b) die anhand von Stresstests ermittelt wurden. 

1a) Bei der Durchführung der Prüfung und Bewertung nach Abs. 1 wendet 

die FMA den Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach Massgabe der Kriterien 

nach Art. 36a Abs. 1 Bst. c an.   

2) Die FMA kann die Methoden für die Prüfung und Bewertung nach Abs. 1 

anpassen, um Banken und Wertpapierfirmen mit einem ähnlichen Risikoprofil, ins-

besondere in Bezug auf das Geschäftsmodell oder den Belegenheitsort der Risi-

kopositionen Rechnung zu tragen. Diese angepassten Methoden können risikoori-

entierte Referenzwerte und quantitative Indikatoren beinhalten, sie müssen ge-

eignet sein, spezifische Risiken gebührend zu berücksichtigen, denen eine Bank 

oder Wertpapierfirma ausgesetzt sein kann, und dürfen die institutsspezifische Art 

der nach Art. 35c auferlegten Massnahmen nicht beeinträchtigen.  

3) Die Prüfung nach Abs. 1 hat mindestens einmal jährlich nach einem inter-

nen Prüfungsprogramm der FMA zu erfolgen und erstreckt sich auf eine Bank oder 

Wertpapierfirma: 

a) deren finanzielle Solidität gefährdet ist; 

b) bei der Verstösse gegen die Anforderungen dieses Gesetzes sowie der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 vermutet werden; 

c) bei der die FMA es aus anderen Gründen für erforderlich hält. 
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5) Soweit sich aus einer Prüfung nach Abs. 1, insbesondere der Unterneh-

menssteuerung, des Geschäftsmodells oder der Tätigkeiten einer Bank oder Wert-

papierfirma der begründete Verdacht ergibt, dass im Zusammenhang mit dieser 

Bank oder Wertpapierfirma Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung stattfin-

det, stattgefunden hat oder diese Straftaten versucht wurden oder dass ein er-

höhtes Risiko dafür besteht, ergreift die FMA gegebenenfalls die notwendigen 

Massnahmen nach diesem Gesetz.  

6) Die FMA informiert die EBA: 

a) unverzüglich, wenn von einer Bank oder Wertpapierfirma ein Systemrisiko 

ausgeht; 

b) über die Anwendung angepasster Methoden nach Abs. 2; 

c) regelmässig über die Funktionsweise der Prüfungen nach Abs. 1 sowie dar-

über, auf welche Weise Stresstests, Überprüfungen interner Ansätze nach 

Art. 35b, die Ausübung von Aufsichtsbefugnissen nach Art. 35c und beson-

dere Liquiditätsanforderungen nach Art. 35d auf die Prüfung nach Abs. 1 ge-

stützt werden; 

d) bei begründetem Verdacht nach Abs. 5 und nimmt mit der EBA Kontakt auf, 

um ihr im Falle eines potenziell erhöhten Risikos für Geldwäscherei und Ter-

rorismusfinanzierung unverzüglich ihre Bewertung zu übermitteln;  

7) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sie kann insbesondere 

festlegen: 

a) welche Risiken bei der Überprüfung nach Abs. 1 einzubeziehen sind; 

b) ob und in welchem Umfang die Aufgaben der FMA auf andere Stellen über-

tragen werden dürfen; 
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c) welche Banken und Wertpapierfirmen im Hinblick auf das Proportionalitäts-

gebot einem beschränkten Prüfungsumfang zu unterstellen sind. 

Art. 35b Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a, Abs. 4, 4a und 6 

1) Die FMA überprüft regelmässig, mindestens jedoch alle drei Jahre, ob die 

Bank oder Wertpapierfirma: 

a) unter Berücksichtigung neuer Geschäftstätigkeiten und Produkte die Vo-

raussetzungen für die Verwendung interner Modelle zur Berechnung von Ei-

genmittelanforderungen nach Teil 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 er-

füllt; und 

4) Hat eine Bank oder Wertpapierfirma die vorherige Erlaubnis zur Verwen-

dung eines internen Modells erlangt, erfüllt sie aber nicht mehr die Anforderungen 

für die Anwendung dieses Modells, verlangt die FMA: 

a) den Nachweis, dass die Auswirkungen der Nichterfüllung der Voraussetzun-

gen dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unerheblich 

sind; oder 

b) die Vorlage eines Plans zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands 

binnen einer von der FMA gesetzten Frist.  

4a) Wenn mit dem Plan nach Abs. 4 Bst. b die Wiederherstellung des recht-

mässigen Zustandes voraussichtlich nicht erreicht werden kann, verlangt die FMA 

Nachbesserungen des Plans. 

6) Die FMA berücksichtigt bei der Überprüfung der internen Ansätze die Re-

ferenzwerte der EBA. 
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Überschrift nach Art. 35c 

Aufgehoben 

Art. 35 c Abs. 1 Bst. a, c bis f und k sowie Abs. 2 bis 16 

1) Bei Verstössen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 sowie aufgrund der Ergebnisse der Prüfung und Bewer-

tung des Risikomanagements und der Risikoabdeckung nach Art. 35a oder eines 

internen Modells nach Art. 35b ist die FMA befugt, von einer Bank oder Wertpa-

pierfirma insbesondere zu verlangen: 

a) über die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinaus zusätzli-

che Eigenmittel vorzuhalten, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 4 erfüllt 

sind; 

c) die Vorlage eines Plans zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands 

binnen einer von der FMA gesetzten Frist und dessen Vollzug sowie – soweit 

erforderlich – Nachbesserungen hinsichtlich seines Anwendungsbereichs 

und Zeitrahmens; 

d) eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine bestimmte Behandlung ihrer 

Vermögenswerte; 

e) eine Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen, Tätigkeiten 

oder des Netzes von Banken oder Wertpapierfirmen oder die Veräusserung 

von die Solidität der Bank oder Wertpapierfirma gefährdenden Geschäfts-

zweigen; 

f) eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen der 

Bank oder Wertpapierfirma verbundenen Risikos, einschliesslich des mit 

ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos; 
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k) zusätzliche oder häufigere Melde- und Berichtspflichten, insbesondere zur 

Eigenmittel- und Liquiditätslage sowie zur Verschuldung;  

2) Die FMA kann einer Bank oder Wertpapierfirma eine zusätzliche oder häu-

figere Meldepflicht nach Abs. 1 Bst. k nur dann vorschreiben, wenn sie geeignet 

und im Hinblick auf den Zweck verhältnismässig ist und die damit angeforderten 

Informationen der FMA nicht bereits vorliegen.  

3) Für die Zwecke von Art. 35a und 35b liegen der FMA Informationen be-

reits vor, wenn diese bereits auf andere Weise gemeldet wurden, oder wenn diese 

Angaben von der FMA selbst generiert werden können.  

4) Die FMA schreibt der Bank oder Wertpapierfirma die zusätzliche Eigen-

mittelunterlegung nach Abs. 1 Bst. a vor, wenn sie der Deckung von Risiken dient, 

denen die Bank oder Wertpapierfirma aufgrund ihrer Tätigkeiten ausgesetzt sind, 

einschliesslich der Risiken, die die Auswirkungen von Wirtschafts- und Marktent-

wicklungen auf das Risikoprofil der Bank oder Wertpapierfirma widerspiegeln und 

sie bei der Prüfung nach Art. 35a und Art. 35b feststellt, dass: 

a) eine Bank oder Wertpapierfirma Risiken oder Risikokomponenten ausge-

setzt ist, die durch die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 und in Kapital 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Ei-

genmittelanforderungen nicht oder nicht ausreichend abgedeckt sind; 

b) eine Bank oder Wertpapierfirma die Anforderungen an das Risikomanage-

ment nach Art. 7a oder an den Umgang mit Grosskrediten nach Art. 393 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllt und es unwahrscheinlich ist, dass 

andere Massnahmen für die Sicherstellung der Einhaltung binnen angemes-

sener Frist ausreichen würden; 
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c) die gemäss Art. 105 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgenommenen Be-

wertungskorrekturen für Positionen oder Portfolios des Handelsbuches 

nicht ausreichen, um es der Bank oder Wertpapierfirma zu ermöglichen, 

seine Positionen kurzfristig zu veräussern oder abzusichern, ohne dabei un-

ter normalen Marktbedingungen wesentliche Verluste zu erleiden; 

d) nach der Bewertung gemäss Art. 35b Abs. 4 und 5 die Nichterfüllung der An-

forderungen für die Verwendung des genehmigten internen Modells voraus-

sichtlich zu unzureichenden Eigenmittelanforderungen führen wird;  

e) die Bank oder Wertpapierfirma wiederholt keine zusätzlichen Eigenmittel in 

angemessener Höhe bildet und beibehält, um den Empfehlungen nach Art. 

35cbis nachzukommen;  

f) andere wesentliche institutsspezifische Gründe vorliegen, aufgrund derer 

die FMA eine zusätzliche Eigenmittelunterlegung nach Abs. 1 Bst. a für er-

forderlich hält. 

5) Risiken oder Risikokomponenten nach Abs. 4 Bst. a sind nur dann durch 

die Eigenmittelanforderungen nach den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 nicht oder nicht ausrei-

chend abgedeckt, wenn die Höhe, die Zusammensetzung und die Verteilung des 

internen Eigenkapitals, das von der FMA unter Berücksichtigung ihrer Überprü-

fung der nach Art. 7a Abs. 3 vorgenommenen Bewertung als angemessen erachtet 

wird, über die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in 

Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen 

hinausgeht.  

6) Für die Zwecke des Abs. 5 bewertet die FMA unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Risikoprofils die Risiken, denen die Bank oder Wertpapierfirma 
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ausgesetzt ist, einschliesslich der institutsspezifischen Risiken oder Risikokompo-

nenten, die  

a) ausdrücklich von den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittel-

anforderungen ausgenommen oder nicht umfasst sind; 

b) trotz Erfüllung der in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Anforderun-

gen voraussichtlich unterschätzt werden.  

7) Das als angemessen erachtete interne Eigenkapital im Sinne des Abs. 5 

deckt alle nach Abs. 6 als wesentlich ermittelten Risiken oder Risikokomponenten 

ab, die nicht oder nicht ausreichend von den in den Teilen 3, 4 und 7 der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 oder in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festge-

legten Eigenmittelanforderungen abgedeckt sind.  

8) Risiken oder Risikokomponenten, die Übergangsregelungen oder Besitz-

standsklauseln nach diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 un-

terliegen, sind keine Risiken im Sinne des Abs. 6 Bst. b.  

9) Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um das Risiko einer übermässi-

gen Verschuldung abzudecken, das nicht ausreichend durch Art. 92 Abs. 1 Bst. d 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, so legt die FMA die Höhe der 

nach Abs. 4 Bst. a verlangten zusätzlichen Eigenmittel als Differenz zwischen dem 

als angemessen erachteten internen Eigenkapital nach Abs. 7 und den in den Tei-

len 3 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforde-

rungen fest.  

10) Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um andere Risiken als das Ri-

siko einer übermässigen Verschuldung abzudecken, die nicht ausreichend durch 



205 

Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt sind, so legt die 

FMA die Höhe der nach Abs. 4 Bst. a verlangten zusätzlichen Eigenmittel als Diffe-

renz zwischen dem als angemessen erachteten internen Eigenkapital nach Abs. 7 

und den in den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 

der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen fest.  

11) Eigenmittel, die Banken und Wertpapierfirmen aufgrund einer von der 

FMA verlangten zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a vorzuhal-

ten haben, um andere Risiken als das Risiko einer übermässigen Verschuldung ab-

zudecken, müssen zumindest zu 75 % aus Kernkapital bestehen, wobei sich das 

Kernkapital wiederum mindestens zu 75 % aus hartem Kernkapital zusammenset-

zen muss. Die FMA kann unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der 

Bank oder Wertpapierfirma verlangen, dass die zusätzliche Eigenmittelanforde-

rung zu einem höheren Anteil aus Kernkapital oder hartem Kernkapital besteht.  

12) Eigenmittel, die Banken und Wertpapierfirmen aufgrund einer von der 

FMA verlangten zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a vorzuhal-

ten haben, um das Risiko einer übermässigen Verschuldung abzudecken, müssen 

aus Kernkapital bestehen. 

13) Banken und Wertpapierfirmen dürfen für die Erfüllung einer vorge-

schriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a, um andere 

Risiken als das einer übermässigen Verschuldung abzudecken, keine Eigenmittel 

einsetzen, die zur Erfüllung folgender Anforderungen dienen:  

a) der in Art. 92 Abs. 1 Bst. a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fest-

gelegten Eigenmittelanforderungen;  

b) der kombinierten Kapitalanforderung nach Art. 4a Abs. 1; und 
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c) der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Art. 35cbis, sofern sie sich 

auf andere Risiken als das Risiko einer übermässigen Verschuldung bezie-

hen. 

14) Banken und Wertpapierfirmen dürfen für die Erfüllung einer vorge-

schriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a, um die Risi-

ken einer übermässigen Verschuldung abzudecken, keine Eigenmittel einsetzen, 

die zur Erfüllung folgender Anforderungen dienen: 

a) der in Art. 92 Abs. 1 Bst. d und Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

festgelegten Eigenmittelanforderungen; 

b) der in Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anfor-

derungen an den Puffer der Verschuldungsquote; und 

c) der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Art. 35cbis in Bezug auf 

die Risiken einer übermässigen Verschuldung. 

15) Die Anordnung einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 

Bst. a ist zu begründen und der Bank oder Wertpapierfirma schriftlich mitzuteilen. 

Die Begründung umfasst einen Überblick über die vollständige Bewertung nach 

Abs. 4 bis 13 und zusätzlich im Falle von Abs. 4 Bst. e die Gründe, warum die Fest-

legung von Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nicht länger als ausreichend 

betrachtet wird. 

16) Die FMA informiert die Abwicklungsbehörde über die Anordnung einer 

zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach Abs. 1 Bst. a. 
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35cbis 

Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel 

1) Banken und Wertpapierfirmen legen anhand der Strategien und Verfah-

ren nach Art. 7a Abs. 3 und 4 ihr internes Kapital auf eine angemessene Höhe an 

Eigenmitteln fest, die ausreichend ist, um alle Risiken abzudecken, denen eine 

Bank oder Wertpapierfirma ausgesetzt ist, und um zu gewährleisten, dass die Ei-

genmittel der Bank oder Wertpapierfirma potenzielle Verluste absorbieren kön-

nen, die sich aufgrund von Stressszenarien ergeben, einschliesslich jener, die an-

hand des aufsichtlichen Stresstests nach Art. 35a Abs. 1 ermittelt werden. 

2) Die FMA prüft im Rahmen der nach Art. 35a Abs. 1 und 35b durchgeführ-

ten Überprüfungen und Bewertungen, einschliesslich anhand der Ergebnisse der 

Stresstests nach Art. 35a Abs. 1 regelmässig die von jeder Bank oder Wertpapier-

firma nach Abs. 1 festgelegte Höhe des internen Kapitals und legt für jede Bank 

und Wertpapierfirma die Gesamthöhe der Eigenmittel fest, die sie für angemessen 

hält.  

3) Die FMA teilt den Banken und Wertpapierfirmen ihre Empfehlungen für 

zusätzliche Eigenmittel mit. Zusätzliche Eigenmittel im Sinne der Empfehlungen 

sind solche, die die Eigenmittelanforderungen nach Art. 92 Abs. 1a und den Teilen 

3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Kapitel 2 der Verordnung (EU) 

2017/2402, Art. 35c Abs. 1 Bst. a und Art. 4a Abs. 2 dieses Gesetzes übersteigen 

und die benötigt werden, um die von der FMA nach Abs. 2 für angemessen gehal-

tene Gesamthöhe der Eigenmittel zu erreichen.  

4) Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Abs. 3 müssen instituts-

spezifisch sein. Kein Teil der Empfehlung sind Risikoaspekte, die durch eine nach 
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Art. 35c Abs. 1 Bst. a vorgeschriebene zusätzliche Eigenmittelanforderung bereits 

erfasst sind.  

5) Banken und Wertpapierfirmen dürfen Eigenmittel, die aufgrund von Emp-

fehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Abs. 3 vorgehalten werden, um andere 

Risiken als das einer übermässigen Verschuldung abzudecken, nicht zur Erfüllung 

der folgenden Anforderungen einsetzen: 

a) der Eigenmittelanforderung nach Art. 92 Abs. 1 Bst. a, b und c der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013;  

b) Eigenmittel, die zur Erfüllung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach 

Art. 35c Abs. 1 Bst. a vorgehalten werden müssen, um andere Risiken als das 

einer übermässigen Verschuldung abzudecken; und 

c) der kombinierten Kapitalanforderung nach Art. 4a Abs. 2. 

6) Banken und Wertpapierfirmen dürfen Eigenmittel, die aufgrund von Emp-

fehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Abs. 3 vorgehalten werden, um Risiken 

einer übermässigen Verschuldung abzudecken, nicht zur Erfüllung der folgenden 

Anforderungen einsetzen:  

a) der Eigenmittelanforderung nach in Art. 92 Abs. 1 Bst. d der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013;  

b) Eigenmittel, die zur Erfüllung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung nach 

Art. 35c Abs. 1 Bst. a vorgehalten werden müssen, um Risiken einer über-

mässigen Verschuldung abzudecken; 

c) der in Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anfor-

derung an den Puffer der Verschuldungsquote. 
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7) Hält eine Bank oder Wertpapierfirma die Empfehlungen nach diesem Ar-

tikel nicht ein, erfüllt aber gleichzeitig die Eigenmittelanforderungen nach den Tei-

len 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Kapitel 2 der Verordnung 

(EU) 2017/2402, die zusätzliche Eigenmittelanforderung nach Art. 35c Abs. 1 Bst. 

a und, je nach dem welcher Anforderung die Bank oder Wertpapierfirma unter-

liegt, die kombinierte Kapitalpufferanforderung oder die Anforderung an den Puf-

fer der Verschuldungsquote nach Art. 92 Abs. 1a der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013, kommen weder Ausschüttungsbeschränkungen nach Art. 4r oder Art. 

4w noch die Pflicht zur Vorlage eines Kapitalerhaltungsplans nach Art. 4x zur An-

wendung. 

8) Die FMA informiert die Abwicklungsbehörde über die Mitteilung einer 

Empfehlung nach Abs. 3. 

Überschrift nach Art. 35d  

Aufgehoben 

Art. 35d Bst. c und d 

Die FMA kann einer Bank oder Wertpapierfirma besondere Liquiditätsanfor-

derungen vorschreiben, wenn dies notwendig ist, um Liquiditätsrisiken zu unter-

legen, denen eine Bank oder eine Wertpapierfirma ausgesetzt ist oder ausgesetzt 

sein könnte. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit besonderer Liquiditätsanfor-

derungen berücksichtigt die FMA:  

c) das Ergebnis der Überprüfung und Bewertung nach Art. 35a.  

d) Aufgehoben. 
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Art. 35e Abs. 3 

3) Kommt eine Bank oder eine Wertpapierfirma seinen Offenlegungspflich-

ten in anderen als den nach Art. 432 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht, un-

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nach, kann die FMA Massnahmen 

ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, die ordnungsgemässe Offenlegung 

zu veranlassen. 

Art. 36 

Anerkennung vertraglicher Nettingvereinbarungen 

Die Regierung kann mit Verordnung die Bedingungen festlegen, unter wel-

chen vertragliche Nettingvereinbarungen im Sinne von Art. 296 Absatz 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 als anerkannt gelten. 

Art. 36a Abs. 1 Bst. c 

1) Die FMA veröffentlicht die folgenden Informationen: 

c) die allgemeinen Kriterien und Methoden des aufsichtsrechtlichen Überprü-

fungsverfahrens einschliesslich der Kriterien zur Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Verhältnismässigkeit nach Art. 35a Abs. 1a; und 

Art. 36b Abs. 1 Bst. b 

1) Die FMA veröffentlicht zu Verbriefungspositionen (Übertragung von Kre-

ditrisiken) nach Teil 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: 

b) einen jährlichen Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung und der Mas-

snahmen der FMA bei Verletzung der in Bst. a genannten Vorschriften; vor-

behalten bleiben die Pflichten nach Art. 30h Abs. 1, 2, 7 und 9 und Art. 33. 
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Art. 37 Abs. 1 bis 2b 

1) Revisionsstellen, die Banken, Wertpapierfirmen, Finanzholdinggesell-

schaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften mit einer Bewilligung nach Art. 41a prüfen, bedürfen für diese Tätigkeit 

der Anerkennung der FMA. 

2) Die Anerkennung wird Revisionsstellen erteilt, wenn: 

a) ihre Geschäftsleitung, die leitenden Revisoren und die Organisation gewähr-

leisten, dass sie die Revisionsaufträge dauernd und sachgemäss ausführen;  

b) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Form einer Aktiengesellschaft, welche 

ein einbezahltes Aktienkapital von wenigstens einer Million Franken auswei-

sen. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die lediglich Wertpapierfirmen prü-

fen, müssen ein Aktienkapital von wenigstens 200 000 Franken ausweisen.; 

c) sie über eine Bewilligung nach dem Wirtschaftsprüfergesetz verfügen oder 

nach Art. 69 des Wirtschaftsprüfergesetzes registriert sind;  

d) die leitenden Revisoren über eine Bewilligung nach dem Wirtschaftsprüfer-

gesetz verfügen; 

e) die Organisation in den Statuten bzw. dem Gesellschaftsvertrag oder in ei-

nem Reglement genau zu umschreiben; 

f) die Mitglieder der Geschäftsleitung einen guten Ruf besitzen und mehrheit-

lich über gründliche Kenntnisse im Revisions-, Bank-, Finanz- oder Rechtswe-

sen verfügen; 

g) die leitenden Revisoren einen guten Ruf besitzen sowie eine gründliche 

Kenntnis des Bank- und Wertpapiergeschäfts und der Revision von Banken 

und Wertpapierfirmen nachweisen;  
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h) die Revisionsstelle sich verpflichtet, sich auf Dienstleistungen für Dritte zu 

beschränken und Geschäfte auf eigene Rechnung und Gefahr zu unterlas-

sen, soweit sie nicht für den Betrieb der Gesellschaft nötig sind (z.B. Anlage 

der eigenen Mittel); 

i) die Revisionsstelle über eine ihrer Geschäftstätigkeit angemessene Berufs-

haftpflicht verfügt;https://www.gesetze.li/konso/html/1994022000?ver-

sion=42&search_text=bankv&search_loc=abk_list - fn425 

2a) Eine Anerkennung wird nur erteilt an: 

a) Revisionsverbände, denen wenigstens zwölf Banken angeschlossen sind, 

und die sich über eigene Mittel von wenigstens einer Million Franken aus-

weisen oder eine Kaution von einer Million Franken leisten. Sie müssen über 

eine organisatorisch selbständige interne Revision verfügen; oder 

b) Treuhand- und Revisionsgesellschaften in Form einer Aktiengesellschaft, 

welche ein einbezahltes Aktienkapital von wenigstens einer Million Franken 

ausweisen. Treuhand- und Revisionsgesellschaften, die lediglich Wertpa-

pierfirmen prüfen, müssen ein Aktienkapital von wenigstens 200 000 Fran-

ken ausweisen. 

2b) Die FMA widerruft die Anerkennung der Revisionsstelle, wenn die Vo-

raussetzungen nach Art. 37 nicht mehr erfüllt sind, oder wenn die Revisionsstelle 

ihre gesetzlichen Pflichten grob verletzt. 

Art. 37a 

Wechsel der Revisionsstelle 

1) Der Wechsel der Revisionsstelle einer Bank oder Wertpapierfirmen bedarf 

der Genehmigung durch die FMA. Die FMA hat über einen Antrag auf 

https://www.gesetze.li/konso/html/1994022000?version=42&search_text=bankv&search_loc=abk_list#fn425
https://www.gesetze.li/konso/html/1994022000?version=42&search_text=bankv&search_loc=abk_list#fn425
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Genehmigung innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden ist. Vor ihrer Entschei-

dung konsultiert die FMA die bisherige Revisionsstelle. 

2) Die FMA genehmigt den Wechsel der Revisionsstelle, wenn dadurch der 

Zweck der Revision nicht gefährdet wird. 

Art. 38 

Aufgaben und Berichterstattung 

1) Die Revisionsstellen prüfen anhand der Vorgaben in Abs. 9, ob die auf-

sichtsrechtlichen Bestimmungen nach diesem Gesetz eingehalten sind und ob die 

Voraussetzungen bestehen, dass diese auch in absehbarer Zeit eingehalten wer-

den können (Aufsichtsprüfung).  

2) Die Prüfung kann sowohl im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens als 

auch im Rahmen der laufenden Aufsicht erfolgen.  

3) Die Aufsichtsprüfung ist von der Abschlussprüfung getrennt durchzufüh-

ren. Die Revisionsstelle kann sich, wo zweckmässig, auf die Resultate der Ab-

schlussprüfung abstützen.  

4) Die sachgemässe Ausführung der Aufsichtsprüfung ist mit der Sorgfalt ei-

nes ordentlichen und sachkundigen Revisors durchzuführen und ist durch eine an-

gemessene interne Qualitätssicherung zu gewährleisten.  

5) Die Revisionsstelle hat das Ergebnis ihrer Aufsichtsprüfung nach Abs. 1 in 

einem schriftlichen Bericht über die Aufsichtsprüfung zusammenzufassen. Der Be-

richt über die Aufsichtsprüfung muss die Prüfergebnisse umfassend, eindeutig und 

objektiv darstellen. Der leitende Revisor sowie eine weitere Person mit Zeich-

nungsberechtigung bestätigen dies mit ihren Unterschriften.  



214 

6) Die Revisionsstelle übermittelt den Bericht über die Aufsichtsprüfung 

gleichzeitig an den Verwaltungsrat der Bank oder Wertpapierfirma, an die Revisi-

onsstelle nach den Bestimmungen des Personen- und Gesellschaftsrecht und an 

die FMA. 

7) Die FMA darf sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ergebnisse 

der Aufsichtsprüfung verlassen, es sei denn, sie hat begründete Zweifel an deren 

Richtigkeit oder Vollständigkeit. 

8) Hat die Revisionsstelle gegen ihre Pflichten nach Abs. 1 bis 6 verstossen, 

kann die FMA verlangen, dass die Revisionsstelle oder ihre leitenden Revisoren 

aus ihrer Funktion abberufen werden sowie die Anerkennung der Revisionsstelle 

oder ihren leitenden Revisoren die widerrufen. 

9) Die Regierung kann die weiteren Grundsätze der Prüfung von Banken und 

Wertpapierfirmen mit Verordnung regeln. Die FMA legt die Einzelheiten zu den 

Grundsätzen der Prüfung, den Prüfgebieten, der Prüfperiodizität und der Prüftiefe 

sowie zum Aufbau des Berichts über die Aufsichtsprüfung und den einzureichen-

den Beilagen in einer separaten Richtlinie fest.  

Art. 39a 

Bei der Beaufsichtigung der Revisionsstellen kann die FMA insbesondere 

Qualitätskontrollen durchführen und die Revisionsstellen bei ihrer Prüftätigkeit 

bei Banken, Wertpapierfirmen und bewilligten Finanzholdinggesellschaften und 

bewilligten gemischten Finanzholdinggesellschaften begleiten. 
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Überschrift vor Art. 41a 

E. Voraussetzungen für die Bewilligung als Finanzholdinggesellschaft oder ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft, Aufsicht über bewilligte Finanzholdingge-

sellschaften und Aufsicht auf konsolidierter Basis 

Art. 41a 

Bewilligungspflicht für Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften 

1) Mutterfinanzholdinggesellschaften, gemischte Mutterfinanzholdingge-

sellschaften sowie EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaften oder gemischte EWR-

Mutterfinanzholdinggesellschaften, die der Aufsicht auf konsolidierter Basis durch 

die FMA unterliegen, benötigen eine Bewilligung der FMA. 

2) Andere Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell-

schaften, die der Aufsicht auf konsolidierter Basis durch die FMA unterliegen, be-

nötigen eine Bewilligung der FMA, wenn sie verpflichtet sind, die Anforderungen 

dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf teilkonsolidierter Ba-

sis zu erfüllen. 

3) Zusammen mit dem Antrag auf Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 1 

oder 2 sind der FMA als konsolidierender Aufsichtsbehörde oder – sofern eine Be-

hörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats für die konsolidierende Aufsicht zustän-

dig ist – als zuständiger Behörde im Niederlassungsmitgliedstaat von den in Abs. 1 

oder 2 genannten Finanzholdinggesellschaften folgende Informationen vorzule-

gen:  

a) organisatorischer Aufbau der Gruppe, der die Finanzholdinggesellschaft o-

der die gemischte Finanzholdinggesellschaft angehört, unter Angabe ihrer 

Tochterunternehmen und gegebenenfalls Mutterunternehmen, sowie 
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Standort und Art der Tätigkeiten der einzelnen Unternehmen innerhalb der 

Gruppe; 

b) Angaben zu den Personen, die die Geschäfte der Finanzholdinggesellschaft 

oder gemischte Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen, und zur Einhal-

tung der Anforderungen nach Art. 41i über die Eignung dieser Personen; 

c) Angaben zur Einhaltung der Kriterien nach Art. 26 Abs. 1b, Art. 20 Abs. 2 und 

3 und Art. 17 Abs. 5 bezüglich der Anteilseigner und Gesellschafter, wenn 

die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

eine Bank als Tochterunternehmen hat; 

d) interne Organisation und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe; 

e) alle sonstigen Angaben, die erforderlich sein könnten, um die Bewertungen 

nach den Abs. 6 und 7 dieses Artikels durchzuführen. 

4) Die FMA kann die Vorlage weiterer Informationen verlangen, um die Be-

wertungen nach den Abs. 6 und 7 dieses Artikels durchzuführen. 

5) Jede Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 3 

durch die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde wird begründet und dem An-

tragsteller binnen vier Monaten nach Eingang des Antrags oder, wenn dieser un-

vollständig ist, binnen vier Monaten nach Übermittlung der erforderlichen Anga-

ben bekanntgegeben. Auf jeden Fall ist binnen sechs Monaten nach Antragsein-

gang zu entscheiden. Erforderlichenfalls kann die FMA als konsolidierende Auf-

sichtsbehörde zusätzlich zu einer Ablehnung des Antrags auch Massnahmen nach 

Art. 41p Abs. 4 ergreifen. 

6) Soll die Bewilligung einer in Abs. 1 oder 2 genannten Finanzholdinggesell-

schaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft durch die FMA als konso-

lidierende Aufsichtsbehörde zeitgleich mit der Prüfung nach Art. 22 der Richtlinie 
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2013/36/EU durch die zuständige Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats, in 

dem die bewilligungspflichtige Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaft ihren Sitz hat, erfolgen, so stimmt sich die FMA mit dieser 

Behörde ab. Soll die Bewilligung einer in Abs. 1 oder 2 genannten Finanzholding-

gesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz im Inland 

nach Art. 22 der Richtline 2013/36/EU durch eine andere konsolidierende Auf-

sichtsbehörde zeitgleich mit der Prüfung nach Art. 26b durch die FMA erfolgen, 

stimmt sich die FMA mit der konsolidierenden Aufsichtsbehörde ab. In diesem Fall 

wird der Beurteilungszeitraum nach Art. 26b Abs. 2 für mehr als 20 Arbeitstage 

unterbrochen, bis das Verfahren nach diesem Artikel abgeschlossen ist.   

7) Die Bewilligung gemäss Abs. 1 oder 2 wird von der FMA als konsolidie-

rende Aufsichtsbehörde erteilt, wenn sämtliche folgenden Voraussetzungen er-

füllt sind: 

a) die gruppeninternen Strategien, Verfahren, Aufgaben- und Kompetenzver-

teilungen sind für die Zwecke der Einhaltung der Anforderungen dieses Ge-

setzes und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter oder teil-

konsolidierter Basis angemessen und sind zumindest geeignet, 

1. alle Tochterunternehmen der Finanzholdinggesellschaft oder der ge-

mischten Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 oder 2 effektiv 

zu steuern und zu koordinieren; 

2. Konflikte innerhalb der Gruppe zu lösen oder zu verhindern; und  

3. die von der Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der gemischten 

Mutterfinanzholdinggesellschaft im Sinne von Abs. 1 festgelegten 

gruppenweiten Strategien und Verfahren in der gesamten Gruppe ef-

fektiv durchzusetzen;  
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b) der organisatorische Aufbau der Gruppe, der die Finanzholdinggesellschaft 

oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 oder 2 an-

gehört, beeinträchtigt oder verhindert nicht die wirksame Beaufsichtigung 

der Tochterbanken und -wertpapierfirmen oder Mutterinstitute hinsichtlich 

der Einhaltung ihrer Pflichten auf Einzelbasis, auf konsolidierter und gegebe-

nenfalls auf teilkonsolidierter Basis. Bei der Bewertung dieses Kriteriums be-

rücksichtigt die FMA insbesondere: 

1. die Positionierung und Rolle der Finanzholdinggesellschaft oder der 

gemischten Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 oder 2 in-

nerhalb Gruppe; und 

2. die Beteiligungsstruktur; 

c) die Anforderungen nach Art. 17 Abs. 5, nach Art. 20 Abs. 2 und 3, 26 Abs. 1b 

sowie nach Art. 41i dieses Gesetzes werden erfüllt. 

8) Die Bewilligung kann mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 

9) Keiner Bewilligung der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde bedür-

fen Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften im 

Sinne des Abs. 1 und 2, wenn: 

a) die Tätigkeit der Finanzholdinggesellschaft ausschliesslich im Erwerb oder 

Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen oder im Falle einer ge-

mischten Finanzholdinggesellschaft die Haupttätigkeit in Bezug auf Banken, 

Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute ausschliesslich im Erwerb oder Hal-

ten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht; 

b) die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

nicht als eine Abwicklungseinheit in einer der Abwicklungsgruppen der 

Gruppe im Einklang mit der von der betreffenden Abwicklungsbehörde nach 
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dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz festgelegten Abwicklungsstrategie 

benannt worden ist; 

c) eine Tochterbank als dafür verantwortlich benannt ist, sicherzustellen, dass 

die Gruppe die Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis einhält, und 

sie über alle erforderlichen Mittel und rechtlichen Befugnisse verfügt, diese 

Verpflichtungen wirksam zu erfüllen; 

d) die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 

sich zu keinem Zeitpunkt direkt oder indirekt an geschäftlichen, betriebli-

chen oder finanziellen Entscheidungen beteiligt, die Auswirkungen auf die 

Gruppe oder ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich um Banken, Wert-

papierfirmen oder Finanzinstitute handelt, haben;  

e) kein Hindernis für die wirksame Beaufsichtigung der Gruppe auf konsolidier-

ter Basis besteht. 

10) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaf-

ten im Sinne des Abs. 1 und 2, die nach Abs. 9 keiner Bewilligungspflicht unterlie-

gen, sind nicht von dem Konsolidierungskreis nach diesem Gesetz und der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen. 

11) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaf-

ten im Sinne des Abs. 1 und 2 haben der FMA als konsolidierende Aufsichtsbe-

hörde für die fortlaufende Überwachung der Gruppenstruktur und für die Über-

prüfung der Einhaltung der in Abs. 7 oder, soweit anwendbar, der in Abs. 9 ge-

nannten Voraussetzungen jährlich, bis spätestens bis zum 31. März des Folgejah-

res, folgende Angaben zum Stichtag 31. Dezember zu melden oder einzureichen: 

a) eine vollständige Auflistung sämtlicher Gruppengesellschaften inklusive der 

jeweiligen Einstufung nach Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; und 
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b) eine vollständige Auflistung sämtlicher Eigentümer und Begünstigten der Fi-

nanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft. 

12) Ist eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 und 2 

Teil eines Finanzkonglomerates im Sinne des Finanzkonglomeratsgesetzes, be-

rücksichtigt die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde bei der Ausübung ihrer 

Aufsichtsbefugnisse in gebührender Weise die möglichen Auswirkungen auf das 

Finanzkonglomerat.  

13) Stellt die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde fest, dass die Vo-

raussetzungen nach Abs. 9 nicht oder nicht mehr erfüllt sind, hat die Finanzhol-

dinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Bewilligung 

nach diesem Artikel zu beantragen. 

14) Die Regierung regelt das Nähere mit Verordnung. Sie kann insbesondere 

festlegen: 

a) die Angaben und Nachweise betreffend die Voraussetzungen nach Abs. 3, 

die dem Gesuch beizulegen sind; und 

b) die näheren Anforderungen für die Voraussetzungen nach Abs. 7.  

Art. 41abis  

Gemeinsame Entscheidung über die Bewilligung und im Rahmen der Aufsicht 

über Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

1) Unterliegt eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholding-

gesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 mit einem Sitz in einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat, der konsolidierten Aufsicht durch die FMA, arbeitet die FMA 

als konsolidierende Aufsichtsbehörde für die Zwecke des Art. 41a Abs. 7, 9 und 13 

sowie Art. 41p mit der zuständigen Behörde des EWR-Mitgliedstaats, in dem die 
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Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne Art. 

41a Abs. 1 und 2 ihren Sitz hat, zusammen. Die FMA als konsolidierende Aufsichts-

behörde erstellt für die Zwecke der Art. 41a Abs. 7, 9, und 13 sowie Art. 41p eine 

Bewertung, wobei sie, soweit anwendbar, insbesondere berücksichtigt, ob: 

a) die Voraussetzungen nach Art. 41a Abs. 7 bzw. 9 erfüllt sind; 

b) die FMA nach Art. 41p Abs. 3 festgestellt hat, dass die Voraussetzungen nach 

Art. 41a Abs. 7 nicht mehr erfüllt sind und sie ihre Befugnisse nach Art. 41p, 

41pbis oder 41pter augeübt hat;  

c) die FMA nach Art. 41a Abs. 13 festgestellt hat, dass die Voraussetzungen 

nach dessen Abs. 9 nicht mehr erfüllt sind.  

2) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde leitet ihre Bewertung an 

die zuständige Behörde des EWR-Mitgliedstaates, in dem die Finanzholdinggesell-

schaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 

und 2 ihren Sitz hat, weiter. Sie hat alles daranzusetzen, um mit der zuständigen 

Behörde des EWR-Mitgliedstaates, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die 

gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 ihren Sitz 

hat, innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung einer Bewertung zu einer ge-

meinsamen Entscheidung zu gelangen. Die gemeinsame Entscheidung ist ord-

nungsgemäss zu dokumentieren und zu begründen. Die FMA als konsolidierende 

Aufsichtsbehörde übermittelt die gemeinsame Entscheidung der Finanzholdingge-

sellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Abs. 1 und 

2. 

3) Unterliegt eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholding-

gesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 mit Sitz im Inland nicht der konso-

lidierten Aufsicht durch die FMA, arbeitet die FMA mit der konsolidierenden Auf-

sichtsbehörde umfassend zusammen. Sie hat alles daranzusetzen, um mit der 
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konsolidierenden Aufsichtsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach Übermitt-

lung einer Bewertung zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen.  

4) Bei Uneinigkeit sieht die FMA von einer Entscheidung ab und verweist die 

Angelegenheit nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 1093/2010 in Fällen, in denen 

ausschliesslich zuständige Behörden von EFTA-Staaten betroffen sind, an die 

EFTA-Überwachungsbehörde. In Fällen, in denen sowohl die FMA als auch zustän-

dige Behörden von Mitgliedstaaten der Europäischen Union betroffen sind, ver-

weist die FMA die Angelegenheit nach Artikel 19 der Verordnung (EU) 1093/2010 

an die EFTA-Überwachungsbehörde und die EBA. Die FMA trifft gemeinsam mit 

der anderen zuständigen Behörde ihren Beschluss im Einklang mit dem Beschluss 

der EFTA-Überwachungsbehörde oder im Einklang mit dem Beschluss der EFTA-

Überwachungsbehörde und der EBA.  

5) Nach Ablauf der Zweimonatsfrist oder nach Erzielen einer gemeinsamen 

Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr nach Artikel 19 der Verordnung 

(EU) 1093/2010 an die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. die EBA verwiesen wer-

den.  

6) Ist im Falle gemischter Finanzholdinggesellschaften weder die FMA als 

konsolidierende Aufsichtsbehörde noch die zuständige Behörde des EWR-Mit-

gliedstaates, in dem die gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a 

Abs. 1 und 2 ihren Sitz hat, Koordinator nach Art. 19 Finanzkonglomeratsgesetz, 

so ist für die Zwecke von Entscheidungen oder gemeinsamen Entscheidungen 

nach Art. 41a Abs. 7, 9, und 13 sowie in Bezug auf die Ausübung von Befugnissen 

nach Art. 41p, 41pbis oder 41pterdie Zustimmung des Koordinators erforderlich. Ist 

die Zustimmung des Koordinators erforderlich, werden Uneinigkeiten nach Artikel 

19 der Verordnung (EU) 1093/2010 an die EFTA-Überwachungsbehörde und die 
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EBA bzw. nach Art. 19 der Verordnung (EU) 1094/2010 an die EFTA-Überwa-

chungsbehörde und die EIOPA verwiesen.  

Art. 41ater 

Zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen 

1) Soweit eine liechtensteinische Bank oder Wertpapierfirma und zumindest 

eine weitere EWR-Bank oder EWR-Wertpapierfirma derselben Drittlandsgruppe 

angehören, müssen sie ein einziges, im EWR niedergelassenes zwischengeschalte-

tes EWR-Mutterunternehmen haben. 

2) Die FMA kann gemeinsam mit allfälligen anderen zuständigen Behörden 

Banken oder Wertpapierfirma nach Abs. 1 mit Sitz im Inland gestatten, zwei zwi-

schengeschaltete EWR-Mutterunternehmen zu errichten, wenn sie feststellt, dass 

die Errichtung eines einzigen zwischengeschalteten EWR-Mutterunternehmens: 

a) mit einer zwingenden Anforderung zur Trennung der Geschäftsbereiche un-

vereinbar wäre, die durch die Regelungen oder Aufsichtsbehörden des Dritt-

staates, in dem das oberste Mutterunternehmen der Drittlandsgruppe sei-

nen Hauptsitz hat, vorgeschrieben sind, oder 

b) laut einer Bewertung, die von der für das zwischengeschaltete EWR-Mutter-

unternehmen zuständigen Abwicklungsbehörde erstellt wurde, die Abwick-

lungsfähigkeit im Vergleich zur Situation mit zwei zwischengeschalteten 

EWR-Mutterunternehmen schwächen würde. 

3) Ein zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen ist entweder: 

a) eine Bank, deren Bewilligung nach Art. 15 Abs. 1 die Erbringung der Bankge-

schäfte nach Art. 3 Bst. a und b umfasst; 
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b) eine Bank aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die eine Bewilligung zur 

Erbringung der in Anhang I Ziff. 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU genannten 

Tätigkeiten hat;  

c) eine nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 bewilligte Finanzholdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft; oder 

d) eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft 

aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat mit einer Bewilligung nach Art. 21a 

der Richtlinie 2013/36/EU.  

4) Sofern der Drittlandsgruppe nach Abs. 1 keine Bank aus einem anderen 

EWR-Mitgliedstaat angehört, die eine Bewilligung zur Erbringung der in Anhang I 

Ziff. 1 und 2 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Tätigkeiten hat, oder wenn ein 

zweites zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen im Zusammenhang mit 

Anlagetätigkeiten eingerichtet werden muss, um eine zwingende Anforderung 

nach Abs. 2 zu erfüllen, so darf das zwischengeschaltete EWR-Mutterunterneh-

men oder das zweite zwischengeschaltete EWR-Mutterunternehmen eine nach 

Art. 15 Abs. 1 bewilligte Wertpapierfirma sein, die dem Sanierungs- und Abwick-

lungsgesetz unterliegt, oder eine Wertpapierfirma aus einem anderen EWR-Staat 

mit einer Bewilligung nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU, die der Richtli-

nie 2014/59/EU unterliegt.  

5) Die Abs. 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn der Gesamtwert der Ver-

mögenswerte der Drittlandsgruppe im EWR 40 Mrd. EUR unterschreitet. Der Ge-

samtwert der Vermögenswerte der Drittlandsgruppe im EWR ist die Summe aus:  

a) dem Gesamtwert der Vermögenswerte jeder Bank oder Wertpapierfirma 

der Drittlandsgruppe im EWR, die in seiner konsolidierten Bilanz bzw. – so-

fern bei einer Bank oder Wertpapierfirma keine Konsolidierung der Bilanz 

erfolgt – in ihrer Einzelbilanz ausgewiesen ist; und  
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b) dem Gesamtwert der Vermögenswerte jeder im EWR nach diesem Gesetz, 

der Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 bewillig-

ten Zweigstelle der Drittlandsgruppe.  

6) Die FMA teilt der EBA hinsichtlich jeder Drittlandsgruppe, die in ihrem Zu-

ständigkeitsbereich tätig ist, Folgendes mit:  

a) Namen und Gesamtwert der Vermögenswerte der beaufsichtigten Banken 

und Wertpapierfirmen, die einer Drittlandsgruppe angehören;  

b) Namen und die in Abs. 3 festgelegte Art eines etwaigen zwischengeschalte-

ten EWR-Mutterunternehmens, das in Liechtenstein eingerichtet worden 

ist, sowie den Namen der Drittlandsgruppe, der es angehört. 

7) Die FMA stellt sicher, dass eine Bank oder Wertpapierfirma für deren Be-

aufsichtigung sie zuständig ist: 

a) ein zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen hat; 

b) ein zwischengeschaltetes EWR-Mutterunternehmen ist;  

c) die einzige Bank oder Wertpapierfirma der Drittlandsgruppe im EWR ist; o-

der 

d) einer Drittlandsgruppe angehört, deren Gesamtwert der Vermögenswerte 

im EWR weniger als 40 Mrd. EUR beträgt. 

8) Gehört eine liechtensteinische Bank oder Wertpapierfirma einer Dritt-

landsgruppe an, welche entgegen der Verpflichtung nach Abs. 1 kein zwischenge-

schaltetes EWR-Mutterunternehmen hat, kann die FMA einen der in Abs. 3 ge-

nannten Bewilligungsträger nach Art. 41p Abs. 4 Bst. e vorläufig als zwischenge-

schaltetes EWR-Mutterunternehmen benennen. 
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Art. 41aquater  

1) Jede Bank oder Wertpapierfirma, die eine Bank oder Wertpapierfirma als 

Tochterunternehmen hat oder eine Beteiligung an einer Bank oder Wertpapier-

firma hält, unterliegt der Aufsicht auf konsolidierter Basis gemäss den Bestimmun-

gen dieses Abschnitts.  

2) Jede Bank oder Wertpapierfirma, deren Mutterunternehmen eine Finanz-

holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft ist, unterliegt 

der Aufsicht des Mutterunternehmens auf konsolidierter Basis gemäss den Best-

immungen dieses Abschnitts. 

3) Auf die Einbeziehung einer Bank, einer Wertpapierfirma oder eines An-

bieters von Nebendienstleistungen gemäss Art. 4 Abs. 1 Ziff. 18 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 in die Konsolidierung kann verzichtet werden, wenn das einzu-

beziehende Unternehmen im Hinblick auf die Konsolidierung von untergeordneter 

Bedeutung ist. 

4) Handelt es sich bei einer Bank oder Wertpapierfirma um ein Mutterunter-

nehmen, kann die FMA diese Bank oder Wertpapierfirma von der Eigenmittelkon-

solidierung ausnehmen, sofern die Bank oder Wertpapierfirma selbst wiederum 

ein Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens ist und diese ihrerseits einer 

angemessenen Beaufsichtigung untersteht. 

5) Bei allen in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen müssen ange-

messene interne Kontrollverfahren für die Vorlage von Informationen und Aus-

künften, die für die konsolidierte Aufsicht zweckdienlich sind, vorhanden sein. 

6) Tochterunternehmen einer Bank, einer Wertpapierfirma, einer Finanzhol-

dinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft, die nicht in die 
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Aufsicht auf konsolidierter Basis einbezogen sind, haben auf Verlangen der FMA 

alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Aufsicht zweckdienlich sind. 

Dabei kommt das Verfahren gemäss Art. 41k zur Anwendung.  

Art. 41b 

Zuständigkeit für die Aufsicht über Mutterunternehmen  

1) Die FMA ist zuständig für die Beaufsichtigung eines Mutterunternehmens 

auf konsolidierter Basis, wenn es sich um ein Mutterkreditinstitut mit Sitz im In-

land oder ein EWR-Mutterkreditinstitut mit Sitz im Inland handelt, über das sie die 

Aufsicht auf Einzelbasis ausübt.  

2) Die FMA ist zuständig für die Beaufsichtigung eines Mutterunternehmens 

auf konsolidierter Basis, wenn es sich um eine Mutterwertpapierfirma mit Sitz im 

Inland oder eine EWR-Mutterwertpapierfirma mit Sitz im Inland handelt, und: 

a) die FMA über diese Mutterwertpapierfirma oder diese EWR-Mutterwertpa-

pierfirma die Aufsicht auf Einzelbasis ausübt; und  

b) kein Tochterunternehmen dieser Mutterwertpapierfirma oder dieser EWR-

Mutterwertpapierfirma eine Bank ist.  

3) Hat ein Mutterunternehmen nach Abs. 2 zumindest eine Bank als Toch-

terunternehmen, ist die FMA für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zu-

ständig, sofern sie für die Beaufsichtigung der Bank auf Einzelbasis zuständig ist. 

Hat ein Mutterunternehmen nach Abs. 2 mehrere Banken als Tochterunterneh-

men, ist die FMA die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zuständig, sofern sie 

für die Beaufsichtigung der Bank mit der höchsten Bilanzsumme auf Einzelbasis 

zuständig ist. 
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Art. 41c 

1) Ist ein Mutterunternehmen einer Bank oder Wertpapierfirma, die von der 

FMA auf Einzelbasis beaufsichtigt wird, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft in ei-

nem EWR-Mitgliedstaat, eine gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in ei-

nem EWR-Mitgliedstaat, eine EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine ge-

mischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft, so ist die FMA für die Aufsicht auf 

konsolidierter Basis zuständig. 

2) Wenn zumindest zwei in EWR-Mitgliedstaaten bewilligte Banken oder 

Wertpapierfirmen als Mutterunternehmen dieselbe Mutterfinanzholdinggesell-

schaft in einem EWR-Mitgliedstaat oder gemischte Mutterfinanzholdinggesell-

schaft in einem EWR-Mitgliedstaat oder dieselbe EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft oder gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft haben, ist die FMA 

für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zuständig, wenn: 

a) es in der Gruppe nur eine Bank gibt, und die FMA für die die Beaufsichtigung 

der Bank auf Einzelbasis zuständig ist; 

b) es mehrere Banken in der Gruppe gibt, und die FMA für die Beaufsichtigung 

der Bank mit der höchsten Bilanzsumme auf Einzelbasis zuständig ist; oder 

c) es keine Bank in der Gruppe gibt, und die FMA für die die Beaufsichtigung 

der Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme auf Einzelbasis zustän-

dig ist.  

3) Soweit eine Konsolidierung nach Art. 18 Abs. 3 oder 6 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 notwendig ist, ist die FMA für die Beaufsichtigung auf konsoli-

dierter Basis zuständig, wenn sie für die Beaufsichtigung der Bank mit der höchs-

ten Bilanzsumme auf Einzelbasis oder – soweit es keine Bank in der Gruppe gibt – 

die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme auf Einzelbasis zuständig ist.  
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4) Ist die FMA für die Beaufsichtigung mehrerer Banken in einer Gruppe auf 

Einzelbasis zuständig, so ist sie in Abweichung von Art. 41b Abs. 3 sowie Abs. 2 Bst. 

b und Abs. 3 dieses Artikels gleichzeitig konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn 

die Bilanzsummen der von ihr beaufsichtigten Banken in der Summe höher ist als 

die Summe der Bilanzsummen der von einer anderen zuständigen Behörde auf 

Einzelbasis beaufsichtigten Banken. Umgekehrt ist die FMA in Abweichung von 

Art. 41b Abs. 3 sowie Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 dieses Artikels nicht die konsolidie-

rende Aufsichtsbehörde, wenn die Bilanzsummen der von einer anderen zustän-

digen Behörde beaufsichtigten Banken in der Summe höher ist als die Summe der 

Bilanzsummen der von der FMA auf Einzelbasis beaufsichtigten Banken.  

5) Ist die FMA für die Beaufsichtigung mehrerer Wertpapierfirmen in einer 

Gruppe auf Einzelbasis zuständig, so ist sie in Abweichung von Abs. 2 Bst. c gleich-

zeitig konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn sie eine oder mehrere Wertpapier-

firmen in der Gruppe mit der höchsten aggregierten Bilanzsumme beaufsichtigt. 

Umgekehrt ist die FMA in Abweichung von Abs. 2 Bst. c nicht die konsolidierende 

Aufsichtsbehörde, wenn die Bilanzsumme einer oder mehrerer von einer anderen 

zuständigen Behörde beaufsichtigten Wertpapierfirmen in der Summe höher ist 

als die Summe der Bilanzsummen der von der FMA auf Einzelbasis beaufsichtigten 

Wertpapierfirmen.  

6) In Fällen, in denen die Anwendung der in den Art. 41b und Abs. 2 und 3 

genannten Kriterien für bestimmte Banken oder Wertpapierfirmen aufgrund der 

relativen Bedeutung ihrer Geschäfte in verschiedenen EWR-Mitgliedstaaten oder 

aufgrund der Notwendigkeit, eine fortlaufende Überwachung auf konsolidierter 

Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, unangemessen wäre, 

kann die FMA im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden der anderen EWR-

Mitgliedstaaten von diesen Kriterien abweichen und für die Beaufsichtigung auf 

konsolidierter Basis eine andere Behörde benennen. Der EWR-Mutterbank, der 
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EWR-Mutterwertpapierfirma, der EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft, der ge-

mischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der Bank oder Wertpapier-

firma mit der höchsten Bilanzsumme ist vor einer solchen Entscheidung rechtli-

ches Gehör zu gewähren. 

7) Die FMA meldet der EFTA-Überwachungsbehörde und der EBA jede im 

Rahmen von Abs. 6 getroffene Vereinbarung. 

Art. 41d Abs. 1 

Einbeziehung von Holdinggesellschaften in die Beaufsichtigung auf konsolidierter 

Basis 

1) Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

unterliegen der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis. Die Art. 41a bis 41aquater 

bleiben vorbehalten. 

Art. 41e Abs. 1 Bst. b, Abs. 2 Bst. b und c sowie Abs. 3 bis 13 

Sonderaufgaben der FMA 

1) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde hat folgende weitere Auf-

gaben:  

b) sie plant und koordiniert die konsolidierte Aufsicht im Normalfall und arbei-

tet dafür eng mit den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten 

und mit der EBA zusammen; 

2) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde setzt alles daran, mit den 

für die Aufsicht der Tochterunternehmen zuständigen Behörden anderer EWR-

Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen in Bezug auf: 
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b) die in Art. 35d genannten Massnahmen zur Liquiditätsaufsicht, unter Be-

rücksichtigung der nach Art. 7a vorgeschriebenen angemessenen Organisa-

tion, der Risikobehandlung und des Liquiditätsprofils der Gruppe; 

c) Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Art. 35cbis. 

3) Die gemeinsame Entscheidung nach Abs. 2 wird innerhalb folgender Fris-

ten getroffen: 

a) im Fall von Abs. 2 Bst. a innerhalb von vier Monaten, nachdem die FMA den 

anderen jeweils zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten einen 

Bericht zu den Risiken der Gruppe gemäss Art. 35c Abs. 4 übermittelt hat; 

b) im Fall von Abs. 2 Bst. b innerhalb vier Monaten, nachdem die FMA den an-

deren jeweils zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten einen 

Bericht zum Liquiditätsrisikoprofil der Gruppe übermittelt hat; 

c) im Fall von Abs. 2 Bst. c innerhalb von vier Monaten, nachdem die FMA den 

anderen jeweils zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten einen 

Bericht zu den Risiken der Gruppe gemäss Art. 35cbis übermittelt hat. 

4) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde berücksichtigt in der ge-

meinsamen Entscheidung nach Abs. 2 auch die Risikobewertung nach Art. 7a Abs. 

3 und 4, Art. 35a, Art. 35c und Art. 35cbis in Bezug auf Tochterunternehmen in an-

gemessenem Umfang und übermittelt die gemeinsame Entscheidung nach Abs. 2 

samt Begründung der EWR-Mutterbank oder EWR-Mutterwertpapierfirma und 

den betroffenen Aufsichtsbehörden. Die Begründung umfasst die vollständige von 

der FMA und den anderen zuständigen Behörden durchgeführte Risikobewertung 

nebst geäusserten Standpunkten und Vorbehalten. Bei Uneinigkeit konsultiert die 

FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde auf Verlangen einer der anderen Auf-

sichtsbehörden die EFTA-Überwachungsbehörde in Fällen, in denen ausschliess-

lich zuständige Behörden von EFTA-Staaten betroffen sind. In Fällen, in denen 
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sowohl die FMA als auch zuständige Behörden von Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union betroffen sind, konsultiert die FMA die EFTA-Überwachungsbehörde 

und die EBA. Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde kann auch von sich 

aus die EFTA-Überwachungsbehörde und/oder die EBA konsultieren. Wenn die 

FMA nicht konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, kann sie verlangen, dass die zu-

ständige konsolidierende Aufsichtsbehörde die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. 

die EBA konsultiert. 

5) Hat die FMA die EFTA-Überwachungsbehörde und/oder die EBA konsul-

tiert, stellt sie ihre Entscheidung zurück, bis ein Beschluss der EFTA-Überwa-

chungsbehörde oder der EFTA-Überwachungsbehörde und der EBA ergangen ist.  

6) Hat eine andere zuständige Behörde die EFTA-Überwachungsbehörde 

und/oder die EBA konsultiert, stellt die FMA ihre Entscheidung zurück, bis ein Be-

schluss der EFTA-Überwachungsbehörde oder der EFTA-Überwachungsbehörde 

und der EBA ergangen ist. 

7) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde trifft ihren Beschluss im 

Einklang mit dem Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde oder im Einklang mit 

dem Beschluss der EFTA-Überwachungsbehörde und der EBA.  

8) Kommt es innerhalb der Fristen nach Abs. 3 nicht zu einer gemeinsamen 

Entscheidung, entscheidet die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde allein 

über die Anwendung von Art. 7a Abs. 3 und 4, Art. 35a Abs. 1, 4 und 5 Bst. a, Art. 

35c Abs. 1 Bst. a, Art. 35cbis und Art. 35d auf konsolidierter Basis, jedoch unter 

angemessener Berücksichtigung der von den jeweils anderen zuständigen Behör-

den durchgeführten Risikobewertung der Tochterunternehmen.  



233 

9) Ist die FMA für die Beaufsichtigung auf Einzel- oder teilkonsolidierter Basis 

von Tochterunternehmen einer EWR-Mutterbank oder einer EWR-Mutterfinanz-

holdinggesellschaft oder einer gemischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft 

zuständig, berücksichtigt sie bei der Entscheidung über die Anwendung von Art. 

7a Abs. 3 und 4, Art. 35a Abs. 1, 4 und 5 Bst. a, Art. 35c Abs. 1 Bst. a, Art. 35cbis und 

Art. 35d die Standpunkte und Vorbehalte der konsolidierenden Aufsichtsbehörde. 

10) Die Entscheidungen werden begründet und berücksichtigen die Risiko-

bewertungen sowie die innerhalb der Fristen nach Abs. 3 geäusserten Stand-

punkte und Vorbehalte. Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde übermit-

telt die Entscheidung an die zuständigen Behörden der anderen betroffenen EWR-

Mitgliedstaaten und an das EWR-Mutterinstitut.  

11) Hat die FMA die EFTA-Überwachungsbehörde bzw. EBA nach Abs. 4 oder 

5 konsultiert, trägt sie deren Stellungnahme Rechnung und begründet jede erheb-

liche Abweichung davon.  

12) Die gemeinsamen Entscheidungen nach Abs. 2 und die Entscheidungen, 

welche die zuständigen Behörden bei Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung 

nach Abs. 7und 8 treffen, werden von der FMA als massgebend anerkannt und 

ihrer Aufsichtstätigkeit nach diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) 575/2013 

zugrunde gelegt.  

13) Entscheidungen nach Abs. 2 sowie nach Abs. 7 und 8 werden grundsätz-

lich jährlich aktualisiert. Die FMA aktualisiert die Entscheidung über die Anwen-

dung von Art. 35c Abs. 1 Bst. a, Art. 35cbis und Art. 35d darüber hinaus, wenn die 

für die Beaufsichtigung eines Tochterunternehmens einer EWR-Mutterbank oder 

-Wertpapierfirma, einer EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer ge-

mischten EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft zuständige Behörde bei der FMA 
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als konsolidierender Aufsichtsbehörde eine Aktualisierung schriftlich mit Begrün-

dung beantragt. Häufigkeit und Umfang der Aktualisierung sind zwischen der FMA 

und den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten zu regeln. 

Art. 41ebis 

Aufgehoben 

Art. 41f 

Bei Eintritt einer Krisensituation oder einer Situation widriger Entwicklungen 

an den Finanzmärkten, die die Marktliquidität und die Stabilität des Finanzsystems 

in einem der EWR-Mitgliedstaaten, in denen Unternehmen einer Gruppe bewilligt 

oder bedeutende Zweigstellen nach Art. 30m errichtet wurden, gefährden könnte, 

unterrichtet die FMA, soweit sie nach Art. 41b, 41c oder 41e Abs. 1 für die Beauf-

sichtigung auf konsolidierter Basis zuständig ist, so rasch wie möglich die EBA und 

die in Art. 30h Abs. 1 und 2 genannten Behörden und Stellen, wenn diese Informa-

tionen für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben relevant sind, 

und übermittelt ihnen alle für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen In-

formationen. Die FMA nutzt, soweit möglich, bestehende Informationskanäle. 

Art. 41g Abs. 3 und 4 

3) Ist die FMA für die Bewilligung eines Tochterunternehmens eines Mutter-

unternehmens, das eine Bank oder Wertpapierfirma ist, zuständig, so kann sie ihre 

Verantwortung für die Beaufsichtigung durch bilaterale Übereinkunft auf die zu-

ständigen Behörden, die das Mutterunternehmen bewilligt haben und beaufsich-

tigen, übertragen, damit diese die Beaufsichtigung des Tochterunternehmens 

übernehmen. Die EFTA-Überwachungsbehörde und die EBA werden über das Be-

stehen und den Inhalt derartiger Übereinkünfte unterrichtet. 
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4) Ist die FMA konsolidierende Aufsichtsbehörde, hat jedoch die bewilligte 

Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren Sitz 

nicht in Liechtenstein, so schliesst die FMA Koordinierungs- und Kooperationsver-

einbarungen nach Abs. 1 dieses Artikels auch mit der zuständigen Behörde des 

EWR-Mitgliedstaats, in dem das Mutterunternehmen ihren Sitz hat. 

Art. 41h Abs. 1, 4a, 7a, 9a und 12 

1) Die FMA arbeitet mit den zuständigen Behörden anderer EWR-Mitglied-

staaten und der EBA eng zusammen. Sie übermittelt auf Verlangen alle zweckdien-

lichen Informationen und legt auf eigene Initiative alle wesentlichen Informatio-

nen vor, die für die Wahrnehmung der ihnen aufgrund der Richtlinien 2013/36/EU 

und 2014/65/EU sowie durch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Verord-

nung (EU) Nr. 600/2014 übertragenen Aufgaben erforderlich sind 

4a) Die FMA kann Fälle an die EFTA-Überwachungsbehörde verweisen, wenn 

ausschliesslich zuständige Behörden von EFTA-Staaten betroffen sind, oder an die 

EFTA-Überwachungsbehörde und die EBA verweisen, wenn sowohl die FMA als 

auch zuständige Behörden von Mitgliedstaaten der Europäischen Union betroffen 

sind, in denen  

a) eine andere zuständige Behörde wesentliche Informationen nicht übermit-

telt hat; oder  

b) ein Ersuchen um Zusammenarbeit, insbesondere um Austausch zweckdien-

licher Informationen, abgewiesen wurde oder einem solchen Ersuchen nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist Folge geleistet wurde. 

7a) Die FMA arbeitet mit zuständigen Behörden anderer EWR-Mitgliedstaa-

ten, zentralen Meldestellen und Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten, die im 

öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung der in Art. 2 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 der 
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Richtlinie (EU) 2015/849 genannten Verpflichteten bezüglich der Einhaltung der 

genannten Richtlinie betraut sind, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 

eng zusammen. Sie stellen einander Informationen zur Verfügung, die für ihre je-

weiligen Aufgaben relevant sind, sofern diese Zusammenarbeit und dieser Infor-

mationsaustausch keine laufenden straf- oder verwaltungsrechtlichen Untersu-

chungen, Ermittlungen oder Verfahren beeinträchtigen, in denen sich die FMA o-

der die zentrale Meldestelle oder die Behörde eines anderen EWR-Mitgliedstaats, 

die im öffentlichen Auftrag mit der Beaufsichtigung der in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 

2 der Richtlinie (EU) Nr. 2015/849 genannten Verpflichteten benannt ist, befinden. 

9a) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde richtet für die Zwecke von 

Art. 41e Abs. 1, Art. 41f und Art. 41g Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes auch dann Auf-

sichtskollegien ein, wenn alle grenzübergreifend tätigen Tochterunternehmen ei-

ner EWR-Mutterbank oder einer EWR-Mutterwertpapierfirma, einer EWR-Mutter-

finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EWR-Mutterfinanzholdinggesell-

schaft ihren Sitz in Drittstaaten haben, sofern die zuständigen Behörden einer dem 

Art. 31a gleichwertigen Geheimnispflicht unterstehen. 

12) Die für die Beaufsichtigung von nach Art. 41a Abs. 1 und 2 bewilligten 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, Toch-

terunternehmen einer EWR-Mutterbank, einer EWR-Mutterwertpapierfirma, ei-

ner EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EWR-Mutterfi-

nanzholdinggesellschaft zuständigen Behörden und die zuständigen Behörden ei-

nes Aufnahmemitgliedstaates, in dem bedeutende Zweigstellen nach Art. 30m er-

richtet wurden, sowie gegebenenfalls Zentralbanken und die zuständigen Behör-

den von Drittstaaten können, sofern sie einer Geheimnispflicht unterliegen, die 

nach Auffassung aller zuständigen Behörden den Vorschriften nach Art. 31a gleich-

wertig sind, an Aufsichtskollegien der FMA teilnehmen. 
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Art. 41i 

1) Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

haben sicherzustellen, dass die Personen, die ihre Geschäfte tatsächlich führen, 

über einen guten Leumund sowie über ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen. Die Anforderungen 

nach Art. 17 Abs. 5, Art. 22 Abs. 5 und 6 sowie die von der Regierung nach Art. 22 

Abs. 10 Bst. e mit Verordnung festgelegten Mandatsgrenzen gelten sinngemäss.  

2) Die FMA kann jederzeit überprüfen, ob die Anforderungen nach Abs. 1 

immer noch erfüllt sind. Eine Überprüfung erfolgt jedoch jedenfalls, wenn der be-

gründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit der Finanzholdinggesell-

schaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft oder einer verbundenen Bank 

oder Wertpapierfirma Geldwäscherei im Sinne des § 165 StGB, Terrorismusfinan-

zierung im Sinne des § 278d StGB, Korruption im Sinne der §§ 304 bis 309 StGB, 

Insiderhandel im Sinne des Art. 6 EWR-MDG, Marktmanipulation im Sinne des Art. 

7 EWR-MDG, Untreue im Sinne des § 153 StGB oder Betrug im Sinne der §§ 146 

bis 148 StGB stattfindet, stattgefunden haben oder eine dieser Straftaten versucht 

wurden. Eine Überprüfung hat auch dann zu erfolgen, wenn der begründete Ver-

dacht besteht, dass die in Abs 1 genannten natürlichen Personen solche Straftaten 

begehen, begangen haben oder eine dieser Straftaten versucht haben. 

2a) Erfüllen Personen, die die Geschäfte tatsächlich leiten, die Anforderun-

gen nach Abs. 1 nicht, ergreift die FMA die erforderlichen Massnahmen, insbeson-

dere deren Abberufung nach Art. 35 Abs. 2 Bst. r. 

3) Bei der Beurteilung der Anforderung nach Abs. 1 berücksichtigt die FMA 

die Eintragungen in Datenbanken der EBA nach Art. 63c Abs. 6. 
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41n Abs. 3a und 5 bis 9 

3a) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt der zuständi-

gen Behörde des Niederlassungsmitgliedstaates der Finanzholdinggesellschaft o-

der gemischten Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 An-

gaben, die sie nach Art. 41a Abs. 11 dieses Gesetzes erhalten hat. 

5) Kontrolliert eine Bank, eine Wertpapierfirma, eine Finanzholdinggesell-

schaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Holdingge-

sellschaft ein oder mehrere Tochterunternehmen, bei denen es sich um Versiche-

rungsunternehmen oder einer Bewilligung unterworfene Wertpapierdienstleis-

tungsunternehmen handelt, arbeiten die FMA und die mit der amtlichen Beauf-

sichtigung der Versicherungsunternehmen oder der Wertpapierdienstleistungs-

unternehmen betrauten Behörden eng zusammen. Art. 41m Abs. 1 gilt sinnge-

mäss.  

6) Ist die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde einer Gruppe mit einer 

gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft nicht identisch mit dem Koordinator 

im Sinne des Finanzkonglomeratsgesetzes, so arbeiten die FMA und der Koordina-

tor für die Zwecke der Anwendung dieses Gesetzes und der Verordnung (EU) 

575/2013 auf konsolidierter Basis zusammen. Um eine wirksame Zusammenarbeit 

zu schaffen und zu erleichtern, schliessen die FMA und der Koordinator schriftliche 

Koordinations- und Kooperationsvereinbarungen. 

7) Sofern eine gemischte Finanzholdinggesellschaft insbesondere in Bezug 

auf die risikoorientierte Beaufsichtigung sowohl diesem Gesetz und der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 als auch den gleichwertigen Bestimmungen des Finanz-

konglomeratsgesetzes unterliegt, kann die FMA als konsolidierende Aufsichtsbe-

hörde nach Konsultation der anderen für die Beaufsichtigung von 
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Tochterunternehmen zuständigen Behörden auf diese gemischte Finanzholding-

gesellschaft nur die Bestimmungen des Finanzkonglomeratsgesetzes anwenden.  

8) Sofern eine gemischte Finanzholdinggesellschaft insbesondere in Bezug 

auf die risikoorientierte Beaufsichtigung sowohl den Regelungen dieses Gesetzes 

und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch den gleichwertigen Bestimmun-

gen des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder den Bestimmungen der Richtlinie 

2009/138/EG unterliegt, so kann die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde 

im Einvernehmen mit der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde im Versi-

cherungssektor beschliessen, dass auf diese gemischte Finanzholdinggesellschaft 

nur die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder die Bestimmun-

gen dieses Gesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzuwenden sind, je 

nachdem welche die am stärksten vertretene Finanzbranche im Sinne des Art. 7 

Finanzkonglomeratsgesetzes ist. 

9) Die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde informiert die EBA und die 

EIOPA über Entscheidungen nach den Abs. 7 und 8. 

Art. 41p 

1) Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und 

gemischte Holdinggesellschaften haben die Bestimmungen dieses Gesetzes und 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis 

und, soweit dies ausdrücklich angeordnet ist, auf Einzelbasis einzuhalten. 

2) Die FMA überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes 

und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 durch Finanzholdinggesellschaften, ge-

mischte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften auf 

Einzelbasis sowie auf konsolidierter und teilkonsolidierter Basis. Zu diesem Zweck 
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besitzt sie alle erforderlichen Befugnisse, um ihre Aufgaben zu erfüllen, insbeson-

dere alle Befugnisse nach Art. 35 Abs. 2 bis 7. 

3) Bei Verstössen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder der Verord-

nung (EU) Nr. 575/2013 sowie aufgrund der Ergebnisse der Prüfung und Bewer-

tung des Risikomanagements und der Risikoabdeckung nach Art. 35a ist die FMA 

befugt, gegenüber Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesell-

schaften und gemischte Holdinggesellschaften alle ihr zustehenden Befugnisse 

nach Art. 35c auszuüben.  

4) Stellt die FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde fest, dass die Voraus-

setzungen nach Art. 41a Abs. 7 nicht mehr erfüllt sind, kann sie, um die Einhaltung 

der Anforderungen gemäss diesem Gesetz und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

auf konsolidierter Basis sicherzustellen oder wiederherzustellen, geeignete Mass-

nahmen ergreifen, insbesondere: 

a) bis zu fünf Jahre die Aussetzung der Ausübung der Stimmrechte, die mit den 

Kapitalanteilen an den Tochterbanken und -wertpapierfirmen verbunden 

sind und von Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholding-

gesellschaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 gehalten werden; 

b) die Einschränkung oder das Verbot von Ausschüttungen oder Zinszahlungen 

an Anteilseigner der Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzhol-

dinggesellschaft im Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2; 

c) die Abberufung von natürlichen Personen aus dem Leitungsorgan einer Fi-

nanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2;  

d) die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2, Beteiligungen an 
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ihren Tochterbanken oder –wertpapierfirmen auf ihre Anteilseigner zu über-

tragen; 

e) eine befristete Benennung einer anderen Finanzholdinggesellschaft, einer 

anderen gemischten Finanzholdinggesellschaft oder einer anderen Bank o-

der Wertpapierfirma innerhalb der Gruppe, die für die Sicherstellung der Er-

füllung der Anforderungen nach diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) 

575/2013 auf konsolidierter Basis verantwortlich ist;  

f) die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzhol-

dinggesellschaften im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 Beteiligungen an Ban-

ken, Wertpapierfirmen, anderen Unternehmen der Finanzbranche oder An-

bietern von Nebendienstleistungen zu begrenzen, zu reduzieren oder zu ver-

äussern; 

g) von Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholdinggesellschaf-

ten im Sinne des Art. 41a Abs. 1 oder 2 die Vorlage eines Plans zur Wieder-

herstellung des rechtmässigen Zustands binnen einer von der FMA gesetz-

ten Frist. 

Art. 41pbis 

Erlöschen der Bewilligung 

1) Bewilligungen nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 erlöschen, wenn: 

a) keines der Tochterunternehmen einer Finanzholdinggesellschaft oder ge-

mischten Finanzholdinggesellschaft mehr eine Bank oder Wertpapierfirma 

ist; 

b) die Tätigkeit als bewilligte Finanzholdinggesellschaft oder bewilligte ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft nicht innert Jahresfrist aufgenommen 

wurde; 
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c) die Tätigkeit als bewilligte Finanzholdinggesellschaft oder bewilligte ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft während mindestens sechs Monaten 

nicht mehr ausgeübt wurde; 

d) schriftlich darauf verzichtet wird; 

e) der Konkurs rechtskräftig eröffnet wird; 

f) die Firma im Handelsregister gelöscht wird. 

2) Das Erlöschen der Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 bewirkt bei Fi-

nanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften die Auf-

lösung und die Löschung im Handelsregister. 

3) Das Erlöschen einer Bewilligung ist von der FMA festzustellen und dem 

Bewilligungsträger mitzuteilen. Das Erlöschen der Bewilligung wird im Amtsblatt 

nach Eintritt der Rechtskraft auf Kosten des Bewilligungsträgers veröffentlicht. Hat 

die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im 

Sinne von Art. 41a Abs. 1 oder 2 ihren Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, 

hat die FMA das Erlöschen einer Bewilligung der zuständigen Behörde des EWR-

Mitgliedstaats mitzuteilen, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Art. 41a Abs. 1 oder 2 ihren Sitz 

hat. 

4) Zeitgleich mit der Mitteilung nach Abs. 2 hat die FMA nach Art. 41p Abs. 

4 Bst. e eine andere Finanzholdinggesellschaft, eine andere gemischte Finanzhol-

dinggesellschaft oder eine andere Bank oder Wertpapierfirma innerhalb der 

Gruppe zu benennen, die bis zur neuerlichen Erteilung einer Bewilligung nach Art. 

41 Abs. 1 oder 2 für die Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen nach die-

sem Gesetz oder der Verordnung (EU) 575/2013 auf konsolidierter Basis verant-

wortlich ist. 
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Art. 41pter 

Entzug der Bewilligung 

1) Bewilligungen nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 werden entzogen, wenn: 

a) die Voraussetzungen für deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind; 

b) der Bewilligungsträger die Erteilung durch falsche Angaben oder auf andere 

Weise erschlichen hat oder der FMA wesentliche Umstände nicht bekannt 

waren; 

c) der Bewilligungsträger den in Art. 28 Abs. 1 Bst. b genannten Anforderungen 

auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis nicht mehr genügt; 

d) der Bewilligungsträger ein schwerwiegendes Vergehen nach Art. 63 Abs. 1 

Bst. k, Art. 63 Abs. 2 Bst. a, c, e, f und k oder eine schwerwiegende Übertre-

tung nach Art. 63a Abs. 1 oder 2a begangen hat; 

e) der Bewilligungsträger den Aufforderungen der FMA zur Wiederherstellung 

des rechtmässigen Zustandes nicht Folge leistet; oder 

f) der Bewilligungsträger die gesetzlichen Pflichten systematisch oder wieder-

holt verletzt. 

2) Der Entzug der Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 bewirkt bei Finanz-

holdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften die Auflösung 

und die Löschung im Handelsregister. 

3) Der Entzug der Bewilligung ist zu begründen, den Betroffenen mitzuteilen 

sowie nach Eintritt der Rechtskraft auf Kosten des Bewilligungsträgers im Amts-

blatt zu veröffentlichen. Hat die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaft im Sinne von Art. 41a Abs. 1 oder 2 ihren Sitz in einem 

anderen EWR-Mitgliedstaat, hat die FMA den Bewilligungsentzug der zuständigen 
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Behörde des EWR-Mitgliedstaats mitzuteilen, in dem die Finanzholdinggesell-

schaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Art. 41a Abs. 1 

oder 2 ihren Sitz hat. 

4) Zeitgleich mit der Mitteilung nach Abs. 3 hat die FMA nach Art. 41p Abs. 

4 Bst. e eine andere Finanzholdinggesellschaft, eine andere gemischte Finanzhol-

dinggesellschaft oder eine andere Bank oder Wertpapierfirma innerhalb der 

Gruppe zu benennen, die bis zur neuerlichen Erteilung einer Bewilligung nach 

Art. 41 Abs. 1 oder 2 für die Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen nach 

diesem Gesetz oder der Verordnung (EU) 575/2013 auf konsolidierter Basis ver-

antwortlich ist. 

5) Die FMA trifft die für die Durchführung der Liquidation und die Abwick-

lung der laufenden Geschäfte erforderlichen Massnahmen und erteilt dem Liqui-

dator die notwendigen Weisungen. Sie überwacht den Liquidator. 

Art. 41q Abs. 7 

7) Die Aufsichtstechniken werden den anderen jeweils zuständigen Behör-

den der EWR-Mitgliedstaaten, der EFTA-Überwachungsbehörde sowie der EBA 

mitgeteilt. 
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Art. 41s  

Aufgehoben 

Art. 63a Abs. 1 Bst. d bis g, Abs. 2 Ziff. 5, 6, 15 bis 21, 25 und 101 sowie Abs. 2a, 4 

Einleitungssatz, 5 und 8 

1) Von der FMA wird, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung mit 

Busse nach Abs. 3 bestraft, wer: 

d) entgegen Art. 4c Zahlungen an Inhaber von Instrumenten leistet, die Teil der 

Eigenmittel der Bank oder Wertpapierfirma sind, oder wenn solche Zahlun-

gen gemäss den Art. 28, 52 oder 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an 

Inhaber von Eigenmittelinstrumenten nicht zulässig sind; 

e) die von der FMA vorgeschriebenen Liquiditätsanforderungen nach Art. 35d 

nicht erfüllt; 

f) entgegen Art. 41r Abs. 9 das Grundkapital unter den Betrag des jeweiligen 

Anfangskapitals herabsetzt; 

g) ohne Bewilligung als Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften tätig ist und die Ausnahme nach Art. 41a Abs. 8 keine An-

wendung findet;  

h)  als Mutterinstitut, unterlässt, die Einhaltung der auf konsolidierter oder teil-

konsolidierter Basis vorgeschriebenen Aufsichtsanforderungen nach Teil 3, 

4, 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Art. 35c Abs. 1 Bst. a 

und 35d dieses Gesetzes sicherzustellen. 

2) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

mit Busse bis zu 200 000 Franken bestraft, wer:  
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5. als Leiter einer Repräsentanz die Anzeigen nach Art. 30a oder Art. 30abis 

nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder unvollständige oder falsche An-

gaben macht; 

6. die Wohlverhaltensregeln (Art. 8a bis 8h) nicht einhält; 

15. Aufgehoben 

16. die Meldungen nach Art. 430 Abs. 1 bis 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

an die FMA nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder unvollständige oder 

falsche Angaben macht; 

17. Aufgehoben 

18. über die Obergrenzen des Art. 395 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hin-

ausgehende Risikopositionen hält oder solche eingeht; 

19. die Meldung über die Höhe der Überschreitung und den Namen des betref-

fenden Kunden oder die betroffenen Gruppe verbundener Kunden gemäss 

Art. 395 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht oder nicht unver-

züglich einreicht, oder unvollständige Angaben oder falsche Angaben macht;  

20. die Meldung nach Art. 396 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über 

den Forderungswert nicht oder nicht fristgerecht einreicht, oder unvollstän-

dige oder falsche Angaben macht;  

21. die Meldungen nach Art. 26 nicht oder nicht fristgerecht einreicht oder un-

vollständige oder falsche Angaben macht; 

25. sonstige vorgeschriebene Meldungen an die FMA nicht oder nicht fristge-

recht einreicht oder unvollständige oder falsche Angaben macht; 

100. entgegen Art. 7a Abs. 6 eine Vergütungspolitik oder -praxis betreibt, die mit 

einem soliden und wirksamen Risikomanagement nicht vereinbar ist; 
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101. gegen Verordnungsvorschriften, deren Übertretung für strafbar erklärt wird, 

verstösst. 

2a) Von der FMA wird, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zu-

ständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wegen Übertretung 

im Falle der Ziff. 1 mit Busse nach Abs. 3, im Falle der Ziff. 2 bis 4 jedoch mit Busse 

bis zu 200 000 Franken bestraft, wer: 

1. als Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 oder als ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 gegen 

die in Abs. 1 Bst. a bis f genannten Verpflichtungen verstösst; 

2. als Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 Abs. 1 oder 

2 oder als gemischte Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach 

Art. 41 Abs. 1 oder 2 unterlässt, die Einhaltung der auf konsolidierter oder 

teilkonsolidierter Basis vorgeschriebenen Aufsichtsanforderungen nach Teil 

3, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Art. 35c Abs. 1 Bst. 

a und 35d dieses Gesetzes sicherzustellen; 

3. als Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 Abs. 1 oder 

2 oder als gemischte Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach 

Art. 41 Abs. 1 oder 2 der FMA entgegen Art. 41a Abs. 11 die Angaben nicht 

oder nicht fristgerecht einreicht oder unvollständige oder falsche Angaben 

macht; 

4. als Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 oder als ge-

mischte Finanzholdinggesellschaft mit einer Bewilligung nach Art. 41 gegen 

die in Abs. 2 Ziff. 1 bis 4, 6, 10, 12 bis 14, 16, 18 bis 35 und 100 bis 101 ge-

nannten Verpflichtungen verstösst. 

4) Die FMA hat Bussen nach Abs. 2, 2a oder 3 Bst. a zu verhängen, wenn die 

Übertretungen nach Abs. 1, 2 oder 2a in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen 
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der juristischen Person (Anlasstaten) durch Personen begangen werden, die ent-

weder allein oder als Mitglied des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung, des Vor-

stands oder Aufsichtsrats der juristischen Person oder aufgrund einer anderen 

Führungsposition innerhalb der juristischen Person gehandelt haben, aufgrund de-

rer sie: 

5) Für Übertretungen nach Abs. 1, 2 und 2a, welche von Mitarbeitern der 

juristischen Person, wenngleich nicht schuldhaft, begangen werden, ist die juristi-

sche Person auch dann verantwortlich, wenn die Übertretung dadurch ermöglicht 

oder wesentlich erleichtert worden ist, dass die in Abs. 4 genannten Personen es 

unterlassen haben, die erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhin-

derung derartiger Anlasstaten zu ergreifen. 

8) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre. 

Art. 66 

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaften 

1) Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte Mutterfinanzholding-

gesellschaften, die am 1. Januar 2021 schon bestanden haben, beantragen die Be-

willigung nach Art. 41a Abs. 1 oder 2 bis zum 31. Dezember 2022. Hat eine Finanz-

holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft bis zum 31. De-

zember 2022 die Bewilligung nicht beantragt, so werden geeignete Massnahmen 

nach Art. 41p Abs. 4 ergriffen.  

2) Die FMA kann während der in Abs. 1 genannten Übergangszeit von allen 

Befugnissen nach diesem Gesetz Gebrauch machen.  
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Art. 66a 

Zwischengeschaltete EWR-Mutterunternehmen 

Abweichend von Art. 41ater Abs. 1 müssen Drittlandsgruppen, die über mehr 

als eine Bank oder Wertpapierfirma im EWR tätig sind und am [1. Januar 2021 ei-

nen Gesamtwert der Vermögenswerte im EWR von 40 Mrd. EUR oder mehr auf-

weisen, zum 31. Dezember 2023 über ein zwischengeschaltetes EWR-Mutterun-

ternehmen bzw. – sofern Art. 41ater Abs. 2 anwendbar ist – über zwei zwischenge-

schaltete EWR-Mutterunternehmen verfügen.  
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II. 

Verweis auf die Richtlinie 2013/36/EU und Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

1) Wird in diesem Gesetz oder den dazu erlassenen Verordnungen auf Vor-

schriften der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Be-

aufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richt-

linie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 

in der durch die Richtlinie (EU) 2019/878 geänderten Fassung, auf Vorschriften der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfir-

men und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 in der durch die Ver-

ordnung (EU) 2019/876, die Verordnung (EU) 2019/2033, die Verordnung (EU) 

2017/2402 und die Verordnung (EU) 2020/873 geänderten Fassung oder auf dele-

gierte und Durchführungsrechtsakte zu diesen Rechtsakten verwiesen, so gelten 

diese als nationale Rechtsvorschriften.  

2) Der vollständige Wortlaut der Richtlinie 2013/36/EU in der durch die 

Richtlinie (EU) 2019/878 geänderten Fassung, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

in der durch die Verordnung (EU) 2019/876, die Verordnung (EU) 2019/2033, die 

Verordnung (EU) 2017/2402 und die Verordnung (EU) 2020/873 geänderten Fas-

sung und der Durchführungsvorschriften zu diesen Rechtsakten ist im Amtsblatt 

der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu veröffentlicht; er kann 

auch auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li abgerufen werden. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.fma-li.li/
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III. 

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. März 2022 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 

2) Art. 3a Abs. 1 Ziff. 7 tritt gleichzeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie 2013/34/EU des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, 

den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 

bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 

78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19) in Kraft. 

3) Art. 1 Abs. 3 und Kapitel III. (Verweis auf die Richtlinie 2013/36/EU und 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013) treten mit Inkrafttreten des Beschlusses des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 

2019/878 sowie der Verordnung (EU) 2019/876, der Verordnung (EU) 2019/2033, 

der Verordnung (EU) 2017/2402 und der Verordnung (EU) 2020/873 ausser Kraft. 
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5.2 Gesetz über die Abänderung des E-Geldgesetzes 

Gesetz  

vom 

über die Abänderung des E-Geldgesetzes 

Dem nachstehend vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich meine Zu-

stimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das E-Geldgesetz vom 17. März 2011, LGBl. 2011 Nr. 151, in der geltenden 

Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 9 Abs. 1 und 1a 

1) Auf qualifizierte Beteiligungen finden vorbehaltlich Abs. 2 und 3 die Best-

immungen des Art. 26a bis 26c des Bankengesetzes Anwendung.  

1a) Die FMA kann den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an Bedingun-

gen und Auflagen knüpfen sowie eine Frist für den Abschluss des beabsichtigten 

Erwerbs festlegen. 
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Art. 19 Abs. 2 

2) Das Erlöschen einer Bewilligung ist von der FMA festzustellen und dem E-

Geld-Institut mitzuteilen. Das Erlöschen der Bewilligung wird nach Eintritt der 

Rechtskraft auf Kosten des E-Geld-Instituts im Amtsblatt veröffentlicht. 

Art. 22 Abs. 1 

1) Erlöschen und Entzug einer Bewilligung nach Art. 19 oder 20 bewirken bei 

E-Geld-Instituten die Auflösung und Löschung im Handelsregister. Die Kosten ge-

hen zu Lasten des betroffenen E-Geld-Instituts. 

Art. 36 

1) Die FMA hat auf ihrer Internetseite ein öffentlich zugängliches Register zu 

führen, in das einzutragen ist: 

a) die in Liechtenstein bewilligten E-Geld-Institute, einschliesslich E-Geld-Insti-

tute nach Art. 30, mit dem Datum der Bewilligungserteilung und dem Um-

fang der Bewilligung; 

b) die Agenten, die im Namen von liechtensteinischen E-Geld-Instituten oder 

in Liechtenstein oder einem anderen EWR-Mitgliedstaat tätig sind; 

c) Zweigstellen von liechtensteinischen E-Geld-Instituten, wenn sie Dienstleis-

tungen in einem anderen EWR-Mitgliedstaat erbringen; 

d) jedes Erlöschen und jeder Entzug der Bewilligung eines E-Geld-Institut; 

e) Personen, die im Namen von liechtensteinischen E-Geld-Instituten E-Geld 

vertreiben und/oder rücktauschen; 

f) Zweigstellen von E-Geld-Instituten mit Sitz in einem anderen EWR-Mitglied-

staat; 
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g) E-Geld-Institute aus anderen EWR-Mitgliedstaaten, die im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit in Liechtenstein tätig sind; 

h) die zur Revision von E-Geld-Instituten zugelassenen Revisionsstellen.  

2) Die FMA hat die Eintragungen nach Abs. 1 periodisch zu überprüfen. So-

weit erforderlich, sind Eintragungen unverzüglich zu aktualisieren.  

3) Die FMA hat das Register nach Abs. 1 kostenlos über ihre Internetseite zur 

Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat die FMA an ihrem Sitz nach Massgabe 

der technischen Möglichkeiten jedermann Einsicht in das Register zu gewähren. 

Art. 38 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 2a 

1) Revisionsstellen und Revisionsverbände, welche E-Geld-Institute prüfen, 

bedürfen für diese Tätigkeit einer Anerkennung der FMA. Revisionsstellen von 

Banken oder Wertpapierfirmen, die über eine Anerkennung nach Art. 37 des Ban-

kengesetzes verfügen, bedürfen als Revisionsstellen von E-Geld-Instituten keiner 

zusätzlichen Anerkennung nach diesem Artikel. Die Revisionsstelle hat der FMA 

die erstmalige Ausübung der Revisionstätigkeit nach dem Gesetz vorgängig schrift-

lich anzuzeigen. 

2) Die Anerkennung wird Revisionsstellen erteilt, wenn: 

2a) im Übrigen finden auf die Anerkennung und den Widerruf als Revisions-

stelle von E-Geld-Instituten die Vorschriften des Art. 37 des Bankengesetzes sinn-

gemäss Anwendung. 

Art. 49 Abs. 6 

6) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre. 



256 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Banken und Wertpa-

pierfirmen vom … in Kraft. 
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5.3 Gesetz über die Abänderung des Zahlungsdienstegesetzes 

Gesetz 

vom  

über die Abänderung des Zahlungsdienstegesetzes 

Dem nachstehend vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Zahlungsdienstegesetz vom 6. Juni 2019, LGBl. 2019 Nr. 213, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6a 

Zahlungsdienstegeheimnis 

1) Die Mitglieder der Organe von Zahlungsdienstleistern und ihre Mitarbei-

ter sowie sonst für solche Zahlungsdienstleister tätige Personen sind zur Geheim-

haltung von Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf Grund der Geschäftsverbindun-

gen mit Kunden anvertraut oder zugänglich gemacht worden sind. Die Geheimhal-

tungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 
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2) Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis- oder 

Auskunftspflicht gegenüber den Strafgerichten, der Stabsstelle FIU und den Be-

hörden und Stellen der Aufsicht sowie die Bestimmungen über die Zusammenar-

beit mit der Stabsstelle FIU und den zuständigen Behörden und Stellen der Auf-

sicht. 

Art. 13 Abs. 2 

2) Das Erlöschen einer Bewilligung ist von der FMA festzustellen und dem 

Zahlungsinstitut mitzuteilen. Das Erlöschen der Bewilligung wird nach Eintritt der 

Rechtskraft auf Kosten des Zahlungsinstitut im Amtsblatt veröffentlicht und im 

Zahlungsdiensteregister nach Art. 16 zu vermerken. 

Art. 15 Abs. 1 

1) Erlöschen und Entzug einer Bewilligung nach Art. 13 oder 14 bewirken bei 

Zahlungsinstituten die Auflösung und Löschung im Handelsregister. Die Kosten ge-

hen zu Lasten des betroffenen Zahlungsinstituts. 

Art. 16 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. f und g 

1) Die FMA hat auf ihrer Internetseite ein öffentlich zugängliches Register zu 

führen, in das einzutragen ist: 

f) Zweigstellen von Zahlungsinstituten mit Sitz in einem anderen EWR-Mit-

gliedstaat; 

g) Zahlungsinstitute aus anderen EWR-Mitgliedstaaten, die im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit in Liechtenstein tätig sind. 
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Art. 17 Abs. 3a und 6 

3a) Die FMA kann den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an Bedingun-

gen und Auflagen knüpfen sowie eine Frist für den Abschluss des beabsichtigten 

Erwerbs festlegen. 

6) Ergänzend finden Art. 26a bis 26c des Bankengesetzes sinngemäss An-

wendung. 

Art. 40 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und Abs. 2a 

1) Revisionsstellen und Revisionsverbände, welche Zahlungsinstitute prüfen, 

bedürfen für diese Tätigkeit einer Anerkennung der FMA. Revisionsstellen von 

Banken oder Wertpapierfirmen, die über eine Anerkennung nach Art. 37 des Ban-

kengesetzes verfügen, bedürfen als Revisionsstellen von Zahlungsinstituten keiner 

zusätzlichen Anerkennung nach diesem Artikel. Die Revisionsstelle hat der FMA 

die erstmalige Ausübung der Revisionstätigkeit nach dem Gesetz vorgängig schrift-

lich anzuzeigen. 

2) Die Anerkennung wird Revisionsstellen erteilt, wenn: 

2a) im Übrigen finden auf die Anerkennung und den Widerruf als Revisions-

stelle von Zahlungsinstituten die Vorschriften des Art. 37 des Bankengesetzes sinn-

gemäss Anwendung. 

Art. 110 Abs. 9 

9) Die Verfolgungsverjährung beträgt drei Jahre. 



260 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Banken und Wertpa-

pierfirmen vom … in Kraft. 

  



261 

5.4 Gesetz über die Abänderung des Einlagensicherungs- und Anlegerent-

schädigungsgesetzes 

Gesetz 

vom  

über die Abänderung des Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetzes 

Dem nachstehend vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz vom 27. Februar 

2019, LGBl. 2019 Nr. 103 wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 3 bis 5 

3) Die Geschäftsleiter sind jederzeit sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich 

unabhängig von den Mitgliedsinstituten. 

4) Der Verwaltungsrat einer Sicherungseinrichtung hat jederzeit zumindest 

aus drei stimmberechtigten Mitgliedern zu bestehen, wobei zumindest ein 
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Mitglied vollständig unabhängig von den Mitgliedsinstituten ist. Die Mitglieder ha-

ben zu jedem Zeitpunkt im Interesse der Anleger und Einleger zu handeln. 

5) Liegt ein Sicherungsfall nach Art. 7 oder ein Entschädigungsfall nach 

Art. 36 vor, so verlieren jene Mitglieder des Verwaltungsrates, die nicht vollständig 

unabhängig von den direkt oder indirekt betroffenen Mitgliedsinstituten sind, für 

alle Entscheidungen des Verwaltungsrates betreffend die Abwicklung des Siche-

rungs- oder Entschädigungsfalls ihr Stimmrecht. Die Sicherungseinrichtung hat für 

diese Fälle in ihren Reglementen angemessene Vorkehrungen zu bestimmen, ins-

besondere zur jederzeitigen Sicherstellung der Anforderungen der Mindestkom-

position des Verwaltungsrats nach Abs. 4. 

Art. 7 Abs. 1 Bst. a 

1) Ein Sicherungsfall liegt vor, wenn: 

a) die FMA festgestellt hat, dass ein Mitgliedsinstitut nicht in der Lage ist, fällige 

Einlagen zurückzuzahlen, und gegenwärtig keine Aussicht auf eine spätere 

Rückzahlung besteht; 

Art. 12 Abs. 3a 

3a) Im Rahmen der Verfügungstellung des Betrags nach Abs. 1 gelten Art. 18 

Abs. 3 und 4 sowie Art. 18b des Sorgfaltspflichtgesetzes für die Sicherungseinrich-

tung sinngemäss. 

Art. 19 Abs. 1, 2 und Abs. 3 Einleitungssatz 

1) Jede Sicherungseinrichtung hat ihren Mitgliedsinstituten pro Kalenderjahr 

Sonderbeiträge in der Höhe von maximal 0,8 % ihrer gedeckten Einlagen 
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vorzuschreiben und zeitgerecht einzuheben, falls die verfügbaren Finanzmittel ei-

ner Sicherungseinrichtung nicht ausreichen, um die Einleger im Sicherungsfall zu 

entschädigen oder Verpflichtungen aus Kreditoperationen zu bedienen. Reichen 

die Sonderbeiträge nicht aus, um diese Zwecke sicherzustellen, hat die Sicherungs-

einrichtung einen Antrag auf erhöhte Sonderbeiträge nach Abs. 3 zu stellen. 

2) Die Höhe des Sonderbeitrags der Mitgliedsinstitute nach Abs. 1 bemisst 

sich grundsätzlich nach dem Verhältnis des zuletzt fälligen Jahresbeitrags des Mit-

gliedsinstituts zur Gesamtsumme der zuletzt fälligen Jahresbeiträge der Mitglieds-

institute einer Sicherungseinrichtung. Liegen der Sicherungseinrichtung aktuellere 

Zahlen vor, so hat die Sicherungseinrichtung grundsätzlich diese zur Berechnung 

heranzuziehen.  

3) Die FMA hat auf Antrag einer Sicherungseinrichtung die Erhebung von 

Sonderbeiträgen nach Abs. 1 von mehr als 0,8 % zu bewilligen, wenn: 

Art. 33 Abs. 2 Einleitungssatz und Abs. 4 

2) Verletzt ein Mitgliedsinstitut seine Pflichten nach diesem Gesetz oder er-

füllt dieses die Aufnahmekriterien nicht mehr, hat die FMA nach Anhörung der 

jeweiligen Sicherungseinrichtung: 

4) Einlagen, die zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Mitgliedinstituts gehal-

ten werden, sind weiterhin durch die Sicherungseinrichtung geschützt. 

Art. 36  

1) Ein Entschädigungsfall liegt vor, wenn: 
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a) die FMA festgestellt hat, dass ein Mitgliedsinstitut aus Gründen, die mit sei-

ner Finanzlage unmittelbar zusammenhängen, vorerst nicht in der Lage ist, 

ihren Verpflichtungen aus den Forderungen der Anleger nachzukommen, 

und gegenwärtig keine Aussicht auf eine spätere Erfüllung dieser Verpflich-

tungen besteht; 

b) die FMA hinsichtlich der gedeckten Anlagen eines Mitgliedsinstituts ein Ver-

bot zur Auszahlung verfügt hat (Art. 35 Abs. 2 Bst. g des Bankengesetzes); 

oder 

c) ein Gericht aus Gründen, die mit der Finanzlage des Mitgliedsinstituts un-

mittelbar zusammenhängen, eine Entscheidung getroffen hat, die ein Ruhen 

der Forderungen der Anleger gegen das Mitgliedsinstitut bewirkt. 

2) Die FMA trifft die Feststellung nach Abs. 1 Bst. a so rasch wie möglich, 

spätestens jedoch fünf Arbeitstage nachdem sie Kenntnis davon erlangt, dass die 

Bank den Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. 

3) Die FMA hat die Sicherungseinrichtung, der das betroffene Mitgliedinsti-

tut angehört, über den Eintritt eines Entschädigungsfalls nach Abs. 1 zu informie-

ren und diesen unverzüglich auf ihrer Website zu veröffentlichen. 

4) Die FMA und die Sicherungseinrichtungen haben sich gegenseitig darüber 

zu informieren, wenn diese bei einer Bank Anzeichen erkennen, die voraussicht-

lich zu einer Inanspruchnahme der Sicherungseinrichtung führen können (gegen-

seitiger Frühwarnmechanismus). 

Art. 54 Abs. 1 

1) Die zuständigen inländischen Behörden und Stellen sowie Sicherungsein-

richtungen dürfen personenbezogene Daten, einschliesslich personenbezogener 
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Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, verarbeiten, soweit dies 

für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. 

Art. 58 Abs. 3 

3) Ansprüche gegen die Sicherungseinrichtung auf Erstattung oder Entschä-

digung verjähren in fünf Jahren nach Veröffentlichung des Sicherungsfalls nach 

Art. 7 Abs. 3 oder Art. 36 Abs. 3. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Banken und Wertpa-

pierfirmen vom … in Kraft. 
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5.5 Gesetz über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Gesetz 

vom  

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehend vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Juni 2004, LGBl. 2004 Nr. 175 über die Finanzmarktauf-

sicht, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Anhang 1, Abschnitt A Überschrift und Ziff. 1. Einleitungssatz und Bst. s, 
2. Einleitungssatz und Bst. s, 2a. Bst. m und s, 3. Bst. d, f und h 

A. Banken, Wertpapierfirmen, E-Geld-Institute und Zahlungsinstitute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung einer Bewilligung sowie für 

die Anerkennung nach dem Bankengesetz, E-Geldgesetz und Zahlungs-

dienstegesetz beträgt für: 
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s) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften im 

Sinne des Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG: 50 000 Franken. 

2. Die Gebühr für den Entzug einer Bewilligung oder den Widerruf einer Aner-

kennung nach dem Bankengesetz, E-Geldgesetz oder Zahlungsdienstegesetz 

beträgt für: 

s) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften 

mit einer Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG: 30 000 Franken. 

2a. Die Gebühr für das Erlöschen einer Bewilligung nach dem Bankengesetz, E-

Geldgesetz oder Zahlungsdienstegesetz beträgt für:  

m)  Aufgehoben 

s) Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften 

mit einer Bewilligung nach Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG: 15 000 Franken. 

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach dem Ban-

kengesetz beträgt für: 

d) Aufgehoben 

f) die Anordnung von Massnahmen gegenüber Personen, die ohne Bewilligung 

eine Tätigkeit im Sinne von Art. 3 oder 41a BankG ausüben: 10 000 Franken; 

h) die Anordnung von Massnahmen nach Art. 41p Abs. 4 BankG gegen Finanz-

holdinggesellschaften und gemischte Holdinggesellschaften oder deren ver-

antwortliche Geschäftsführer, die gegen Art. 41a bis 41o BankG verstossen: 

10 000 Franken; 
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Anhang 2, Kapitel I Abschnitt A Ziff. 1 bst. b bis d und Abschnitt Abis 

I. Aufsichtsbereich Banken 

A. Banken 

1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

b) Bankengruppen, die der konsolidierten Überwachung durch die FMA unter-

liegen und bei denen die bewilligte Bank die höchste Konsolidierungsstufe 

darstellt: 200 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von: 

aa) 50 000 Franken je ausländische Tochtergesellschaft, die als Bank tätig 

ist, und je ausländische Zweigstelle einer liechtensteinischen Bank, 

wenn diese als Bank tätig ist und keiner Repräsentanz gleichzustellen 

ist; 

bb) 10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen Bank im 

Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen Gesell-

schaft. 

c) Bankengruppen, die der konsolidierten Überwachung durch die FMA unter-

liegen und bei denen eine Finanzholding mit einer Bewilligung nach Art. 41a 

oder eine gemischte Finanzholding mit einer Bewilligung nach Art. 41a die 

höchste Konsolidierungsstufe darstellt: 200 000 Franken, zuzüglich eines Zu-

schlags von: 

aa) 50 000 Franken je ausländische Tochtergesellschaft, die als Bank tätig 

ist, und je ausländische Zweigstelle einer liechtensteinischen Bank, 

wenn diese als Bank tätig ist und keiner Repräsentanz gleichzustellen 

ist; 
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bb) 10 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen Bank im 

Ausland oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen Gesell-

schaft. 

d) Banken und Bankengruppen mit einem reduzierten Anfangskapital nach Art. 

24 Abs. 2 BankG: 50 000 Franken, zuzüglich eines Zuschlags von: 

aa) 25 000 Franken je ausländische Zweigstelle einer liechtensteinischen 

Bank, wenn diese als Bank tätig ist und keiner Repräsentanz gleichzu-

stellen ist, sowie zusätzlich bei Bankengruppen je ausländische Toch-

tergesellschaft, die als Bank tätig ist; 

bb) 5 000 Franken je Repräsentanz einer liechtensteinischen Bank im Aus-

land oder einer dieser gleichzustellenden ausländischen Gesellschaft. 

Abis. Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften  

1. Die Zusatzabgabe beträgt für Finanzholdinggesellschaften und gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaften, die der konsolidierten Überwachung durch die 

FMA unterliegen 0.001 % der Bilanzsumme. Massgebend ist die Bilanz-

summe per Ende des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

2. Bei im Abgabejahr neu bewilligten Finanzholdinggesellschaften und bewil-

ligten gemischten Finanzholdinggesellschaften, die der konsolidierten Über-

wachung durch die FMA unterliegen, ist die Bilanzsumme per Ende des lau-

fenden Geschäftsjahres für die Bemessung der Zusatzabgabe massgebend. 

Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

3. Bei neu bewilligten Finanzholdinggesellschaften und bewilligten gemischten 

Finanzholdinggesellschaften, die der konsolidierten Überwachung durch die 

FMA unterliegen, deren erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate um-

fasst, wird die Zusatzabgabe für die den letzten zwölf Monaten vorangehen-

den Monate pro rata temporis auf Basis der Bilanzsumme des ersten zu er-

stellenden Jahresabschlusses erhoben. Die Einhebung der Zusatzabgabe 
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erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatzabgabe für jenes Geschäfts-

jahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss bezieht. 

II. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Banken und Wert-

papierfirmen vom … in Kraft. 

2) Abweichend von Anhang 1, A. 1. Bst. s beträgt die Gebühr für die Erteilung 

oder Verweigerung einer Bewilligung nach Art. 41a des Bankengesetzes für Finanz-

holdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften im Sinne des 

Art. 41a Abs. 1 und 2 BankG, die vor dem 1. Januar 2021 bereits bestanden haben, 

30 000 Franken. 





RICHTLINIEN 

RICHTLINIE (EU) 2019/878 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Mai 2019 

zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene 
Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, 

Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) und die Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) wurden als Reaktion auf die Finanzkrise erlassen, 
die 2007/2008 ihren Ausgang nahm. Sie haben entscheidend zur Stärkung des Finanzsystems in der Union 
beigetragen und die Widerstandsfähigkeit der Institute gegenüber möglichen zukünftigen Schocks erhöht. Doch 
konnten diese Maßnahmen trotz ihres Umfangs nicht alle festgestellten Schwachstellen, die sich auf die Institute 
auswirken, beseitigen. Zudem waren einige der ursprünglich vorgeschlagenen Maßnahmen Gegenstand von 
Überprüfungsklauseln oder nicht hinreichend präzisiert, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten. 

(2)  Mit dieser Richtlinie soll das Problem angegangen werden, dass einige Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU 
nicht klar genug sind und daher unterschiedlich ausgelegt werden oder sich für bestimmte Institute als 
übermäßige Belastung erwiesen haben. Darüber hinaus werden Anpassungen an der Richtlinie 2013/36/EU 
vorgenommen, die sich entweder aus der Verabschiedung anderer einschlägiger Unionsrechtsakte wie der 
Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (6) oder der gleichzeitig vorgeschlagenen 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergeben. Im Interesse von Kohärenz und Vergleichbarkeit zwischen 
Rechtssystemen sorgen die vorgeschlagenen Änderungen zudem für eine bessere Anpassung des bestehenden 
Regulierungsrahmens an internationale Entwicklungen. 

(3)  Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften können Mutterunternehmen von 
Bankengruppen sein; bei solchen Holdinggesellschaften ist die Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf 
konsolidierter Basis vorgeschrieben. Da die von einer solchen Holdinggesellschaft kontrollierten Institute nicht 
immer gewährleisten können, dass die Anforderungen auf konsolidierter Basis innerhalb der gesamten Gruppe 

7.6.2019 L 150/253 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
(2) ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

14. Mai 2019. 
(4) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 

Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

(5) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

(6) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 



eingehalten werden, ist es notwendig, dass bestimmte Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholding
gesellschaften in den direkten Anwendungsbereich der Aufsichtsbefugnisse gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überführt werden, um die Einhaltung auf konsolidierter Basis sicherzustellen. 
Deshalb sollten ein eigenes Zulassungsverfahren für und direkte Aufsichtsbefugnisse über bestimmte Finanzhol
dinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften vorgesehen werden, um zu gewährleisten, dass 
solche Holdinggesellschaften direkt für die Sicherstellung der Einhaltung der konsolidierten Aufsichtsanfor
derungen verantwortlich gemacht werden können, ohne zusätzliche Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis 
einzuführen. 

(4) Die Zulassung und Beaufsichtigung bestimmter Finanzholdinggesellschaften und gemischter Finanzholdinggesell
schaften sollten die Gruppen nicht daran hindern, im Hinblick auf die Einhaltung der konsolidierten 
Anforderungen über spezifische interne Vereinbarungen und die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe nach 
eigenem Ermessen zu entscheiden; ferner sollten dadurch nicht direkte Aufsichtsmaßnahmen gegenüber 
denjenigen Instituten der Gruppe berührt werden, die damit befasst sind, die Einhaltung der Aufsichtsanfor
derungen auf konsolidierter Basis sicherzustellen. 

(5)  Unter bestimmten Umständen kann eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
die gegründet wurde, um Beteiligungen an Unternehmen zu halten, von der Zulassung ausgenommen werden. 
Auch wenn anerkannt wird, dass ausgenommene Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell
schaften im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit Entscheidungen treffen dürfen, sollten sie jedoch keine 
managementspezifischen, betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder 
diejenigen Tochterunternehmen in der Gruppe treffen, bei denen es sich um Institute oder Finanzinstitute handelt. 
Bei der Beurteilung der Einhaltung dieser Anforderung sollten die zuständigen Behörden die einschlägigen 
Anforderungen nach dem Gesellschaftsrecht, dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzhol
dinggesellschaft unterliegt, berücksichtigen. 

(6)  Die Hauptverantwortung für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis liegt bei der konsolidierenden 
Aufsichtsbehörde. Aus diesem Grund sollte die konsolidierende Aufsichtsbehörde an der Zulassung und 
Beaufsichtigung der Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften angemessen beteiligt 
werden. Handelt es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die zuständige Behörde in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft niedergelassen 
ist, so sollte die Zulassung durch eine gemeinsame Entscheidung dieser beiden Behörden gewährt werden. Die 
Europäische Zentralbank sollte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, nach der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
des Rates (7) Muttergesellschaften von Kreditinstituten auf konsolidierter Basis zu beaufsichtigen, auch ihre 
Pflichten in Bezug auf die Zulassung und Beaufsichtigung von Finanzholdinggesellschaften und gemischten 
Finanzholdinggesellschaften erfüllen. 

(7)  Der Bericht der Kommission vom 28. Juli 2016 über die Bewertung der Vergütungsbestimmungen der Richtlinie 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im Folgenden „Bericht der Kommission vom 28. Juli 
2016“) hat gezeigt, dass einige der in der Richtlinie 2013/36/EU enthaltenen Grundsätze, nämlich die 
Anforderungen an die Zurückbehaltung und die Auszahlung in Instrumenten, für kleine Institute mit einem 
übermäßigen Aufwand verbunden sind und in keinem Verhältnis zu ihrem aufsichtlichen Nutzen stehen. Auch 
hat sich gezeigt, dass bei Mitarbeitern, bei denen die variable Vergütung nur einen geringen Teil der 
Gesamtvergütung ausmacht, die Kosten der Anwendung dieser Anforderungen den aufsichtlichen Nutzen 
übersteigen, da die Mitarbeiter in einem solchen Fall so gut wie keinen Anreiz haben, übermäßige Risiken 
einzugehen. Folglich sollten zwar alle Institute generell verpflichtet sein, sämtliche Grundsätze auf alle Mitarbeiter 
anzuwenden, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts auswirkt, jedoch ist es 
notwendig, kleine Institute und Mitarbeiter, bei denen die variable Vergütung nur einen geringen Teil der 
Gesamtvergütung ausmacht, von den Grundsätzen der Zurückbehaltung und der Auszahlung in Instrumenten 
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU auszunehmen. 

(8)  Um Aufsichtskonvergenz zu gewährleisten und unionsweit gleiche Wettbewerbsbedingungen für Institute sowie 
den angemessenen Schutz für Einleger, Anleger und Verbraucher zu fördern, sind klare, kohärente und 
harmonisierte Kriterien erforderlich, anhand deren ermittelt werden kann, wann ein Institut als klein und bis zu 
welcher Höhe eine variable Vergütung als gering anzusehen ist. Gleichzeitig sollte den Mitgliedstaaten eine 
gewisse Flexibilität eingeräumt werden, damit sie erforderlichenfalls strengere Anforderungen stellen können. 

(9)  Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist in 
Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) niedergelegt. Dieser Grundsatz 
muss von den Instituten in kohärenter Weise angewandt werden. Daher sollten sie eine geschlechtsneutrale 
Vergütungspolitik verfolgen. 
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(7) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 



(10)  Zweck der Vergütungsanforderungen ist die Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements der 
Institute, indem die langfristigen Interessen der Institute und der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten 
erhebliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben (Träger eines erheblichen Risikos), aufeinander 
abgestimmt werden. Zugleich können Tochterunternehmen, die keine Institute sind und daher nicht auf 
Einzelbasis unter die Richtlinie 2013/36/EU fallen, gemäß den einschlägigen sektorspezifischen Rechtsakten 
anderen Vergütungsanforderungen unterliegen, die Vorrang haben sollten. Daher sollten die in dieser Richtlinie 
festgelegten Vergütungsanforderungen grundsätzlich nicht auf konsolidierter Basis für solche Tochterunternehmen 
gelten. Um etwaige Arbitrage zu verhindern, sollten allerdings die Vergütungsanforderungen gemäß dieser 
Richtlinie auf konsolidierter Basis für Mitarbeiter gelten, die in Tochterunternehmen beschäftigt sind, die 
spezifische Dienstleistungen erbringen, wie etwa Vermögensverwaltung, Portfolioverwaltung oder die Ausführung 
von Aufträgen, sofern diese Mitarbeiter damit betraut sind — unabhängig davon, in welcher Form —, berufliche 
Tätigkeiten auszuüben, durch die sie auf Ebene der Bankengruppe als Träger eines erheblichen Risikos einzustufen 
sind. Dies sollte auch Übertragungs- oder Auslagerungsvereinbarungen einschließen, die zwischen dem Tochterun
ternehmen, das die Mitarbeiter beschäftigt, und einem anderen Institut derselben Gruppe geschlossen werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, die Vergütungsanforderungen gemäß dieser Richtlinie auf 
konsolidierter Basis auf eine größere Gruppe von Tochterunternehmen und deren Mitarbeiter anzuwenden. 

(11)  Nach der Richtlinie 2013/36/EU muss jede variable Vergütung zu einem erheblichen Teil, mindestens aber zu 
50 %, zu gleichen Teilen zum einen aus Anteilen oder aus gleichwertigen Beteiligungen — je nach Rechtsform des 
betreffenden Instituts — bzw. bei nicht börsennotierten Instituten aus an Anteile geknüpften Instrumenten oder 
gleichwertigen nicht liquiditätswirksamen Instrumenten und zum anderen, falls möglich, aus alternativen 
Instrumenten des Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals, die bestimmte Bedingungen erfüllen, bestehen. 
Demzufolge dürfen nur nicht börsennotierte Institute an Anteile geknüpfte Instrumente verwenden, während 
börsennotierte Institute Anteile einsetzen müssen. Der Bericht der Kommission vom 28. Juli 2016 gelangte zu 
dem Ergebnis, dass die Verwendung von Anteilen für börsennotierte Institute mit einem beträchtlichen 
Verwaltungsaufwand und hohen Kosten verbunden sein kann. Zugleich kann jedoch ein ebenso großer 
aufsichtlicher Nutzen erreicht werden, wenn es börsennotierten Instituten gestattet wird, an Anteile geknüpfte 
Instrumente zu verwenden, die den Wert der Anteile nachbilden. Aus diesem Grund sollte auch börsennotierten 
Instituten die Möglichkeit eingeräumt werden, an Anteile geknüpfte Instrumente einzusetzen. 

(12)  Bei der aufsichtlichen Überprüfung und Bewertung sollte die Größe, Struktur und interne Organisation der 
Institute sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Tätigkeiten berücksichtigt werden. Haben verschiedene 
Institute ähnliche Risikoprofile — beispielsweise aufgrund ähnlicher Geschäftsmodelle oder ähnlicher Belegenheit 
der Risikopositionen oder weil sie demselben institutsbezogenen Sicherungssystem angehören —, so sollten die 
zuständigen Behörden in der Lage sein, die Methoden für den Überprüfungs- und Bewertungsprozess anzupassen, 
um die gemeinsamen Merkmale und Risiken von Instituten mit gleichen Risikoprofilen zu erfassen. Eine solche 
Anpassung sollte jedoch weder die zuständigen Behörden daran hindern, die spezifischen Risiken für jedes 
einzelne Institut gebührend zu berücksichtigen, noch die institutsspezifische Art der auferlegten Maßnahmen 
ändern. 

(13)  Die von den zuständigen Behörden vorgeschriebene zusätzliche Eigenmittelanforderung beeinflusst die 
Gesamthöhe der Eigenmittel eines Instituts wesentlich und ist für Marktteilnehmer relevant, da die Höhe der 
zusätzlichen Eigenmittelanforderung sich auf den Schwellenwert auswirkt, ab welchem Dividendenzahlungen, 
Bonuszahlungen und Zahlungen auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente eingeschränkt werden. Um eine 
kohärente Anwendung der Bestimmungen in allen Mitgliedstaaten und das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten, sollte klar festgelegt werden, unter welchen Bedingungen die zusätzliche 
Eigenmittelanforderung vorzuschreiben ist. 

(14)  Schreibt eine zuständige Behörde eine zusätzliche Eigenmittelanforderung vor, so sollte sie die besondere Lage 
eines Instituts berücksichtigen und eine hinreichende Begründung geben. Zusätzliche Eigenmittelanforderungen 
können vorgeschrieben werden, um den Risiken oder Risikokomponenten zu begegnen, die ausdrücklich von den 
Eigenmittelanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen sind oder von dieser nicht 
ausdrücklich behandelt werden, jedoch nur in dem angesichts der besonderen Lage eines Instituts als erforderlich 
erachteten Maße. Diese Anforderungen sollten in der entsprechenden Reihenfolge der Eigenmittelanforderungen 
über den einschlägigen Mindesteigenmittelanforderungen und unter der kombinierten Kapitalpufferanforderung 
oder gegebenenfalls der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote angesiedelt sein. Durch die instituts
spezifische Art der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen soll verhindert werden, dass sie als Instrument zur 
Abdeckung makroprudenzieller oder systemischer Risiken verwendet werden. Dies sollte zuständige Behörden 
jedoch nicht davon abhalten, unter anderem mittels zusätzlicher Eigenmittelanforderungen gegen die Risiken 
vorzugehen, denen einzelne Institute aufgrund ihrer Tätigkeiten ausgesetzt sind, einschließlich der Risiken, die die 
Auswirkungen bestimmter Wirtschafts- und Marktentwicklungen auf das Risikoprofil eines einzelnen Instituts 
widerspiegeln. 

(15)  Die Anforderung an die Verschuldungsquote und die risikobasierten Eigenmittelanforderungen sind als parallele 
Anforderungen zu betrachten. Daher sollten jegliche von den zuständigen Behörden zur Abdeckung des Risikos 
einer übermäßigen Verschuldung vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen auf die Mindestan
forderung an die Verschuldungsquote und nicht auf die risikobasierte Eigenmittelmindestanforderung 
aufgeschlagen werden. Zudem sollten die Institute auch hartes Kernkapital, das sie zur Erfüllung der 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Verschuldungsquote einsetzen, zur Erfüllung der risikobasierten Ei
genmittelanforderungen einschließlich der kombinierten Kapitalpufferanforderung einsetzen können. 
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(16)  Den zuständigen Behörden sollte es möglich sein, einem Institut in Form von Empfehlungen eine über die 
einschlägigen Mindesteigenmittelanforderungen, die einschlägige zusätzliche Eigenmittelanforderung und die 
kombinierte Kapitalpufferanforderung oder die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 
hinausgehende Anpassung des Eigenkapitals, das dieses Institut vorhalten soll, mitzuteilen, damit es für künftige 
Stressszenarien gewappnet ist. Da solche Empfehlungen ein Eigenkapitalziel darstellen, sollten sie über den 
einschlägigen Mindesteigenmittelanforderungen, der einschlägigen zusätzlichen Eigenmittelanforderung und der 
kombinierten Kapitalpufferanforderung oder gegebenenfalls der Anforderung an den Puffer der Verschul
dungsquote angesiedelt werden. Die Verfehlung dieses Ziels sollte keine Ausschüttungsbeschränkungen gemäß der 
Richtlinie 2013/36/EU bewirken. Da die Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel aufsichtliche Erwartungen 
widerspiegeln, sollten die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 weder die Offenlegung 
solcher Empfehlungen vorschreiben noch den zuständigen Behörden untersagen, die Offenlegung der 
Empfehlungen zu verlangen. Sollte ein Institut das Eigenkapitalziel jedoch wiederholt verfehlen, sollte die 
zuständige Behörde befugt sein, aufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zusätzliche Eigenmittel
anforderungen vorzuschreiben. 

(17)  Die Bestimmungen der Richtlinie 2013/36/EU zum Zinsänderungsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs hängen 
mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zusammen, für deren Umsetzung die 
Institute mehr Zeit benötigen. Um die Anwendung der Bestimmungen zum Zinsänderungsrisiko bei Geschäften 
des Anlagebuchs in Einklang zu bringen, sollten die zur Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen dieser 
Richtlinie erforderlichen Vorschriften ab demselben Zeitpunkt gelten wie die einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

(18)  Um in Fällen, in denen die entsprechenden institutsinternen Risikomesssysteme nicht zufriedenstellend sind, die 
Berechnung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs zu harmonisieren, sollte die Kommission 
ermächtigt werden, technische Regulierungsstandards zu erlassen, die von der mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde — EBA) zwecks Entwicklung einer standardisierten Methode zur 
Beurteilung dieses Risikos ausgearbeitet wurden. Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards 
durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 erlassen. 

(19)  Um den zuständigen Behörden die Ermittlung der Institute zu erleichtern, die bei möglichen Zinsänderungen bei 
Geschäften des Anlagebuchs übermäßige Verluste erleiden könnten, sollte die Kommission ermächtigt werden, 
von der EBA ausgearbeitete technische Regulierungsstandards zu erlassen. In diesen Regulierungsstandards sollte 
Folgendes festgelegt werden: die sechs aufsichtlichen Schockszenarien, die alle Institute anwenden müssen, um 
Änderungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals zu berechnen; die grundsätzlichen Annahmen, die 
Institute für die Zwecke der Berechnung des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals in ihren internen Systemen 
berücksichtigen müssen, und diejenigen in Bezug auf den potenziellen Bedarf an speziellen Kriterien für die 
Ermittlung der Institute, bei denen nach einem auf Zinsänderungen zurückzuführenden Rückgang der Nettozin
serträge aufsichtliche Maßnahmen gerechtfertigt sein könnten; sowie die Angabe, was „stark rückläufig“ bedeutet. 
Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards durch delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 
AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. 

(20)  Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist von entscheidender Bedeutung für den Erhalt 
der Stabilität und Integrität des Finanzsystems. Wird die Beteiligung eines Instituts an Geldwäsche und Terroris
musfinanzierung aufgedeckt, so könnte sich dies auf seine Existenzfähigkeit und die Stabilität des Finanzsystems 
auswirken. Zusammen mit den Behörden und Stellen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Vorschriften 
zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (9) sicherzustellen, kommt den mit der Zulassung und Beaufsichtigung befassten zuständigen Behörden eine 
bedeutende Rolle bei der Ermittlung und Ahndung von Mängeln zu. Daher sollten diese zuständigen Behörden 
Angelegenheiten, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betreffen, systematisch in ihre einschlägigen 
Aufsichtstätigkeiten einbeziehen, darunter aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozesse, Bewertungen der 
Angemessenheit der Unternehmensführungsregelung, der Verfahren und Mechanismen der Institute sowie 
Bewertungen der Eignung der Mitglieder des Leitungsorgans; sie sollten dementsprechend die betreffenden 
Behörden und Stellen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche 
sicherzustellen, über etwaige Erkenntnisse informieren und gegebenenfalls im Einklang mit ihren Befugnissen 
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtsmaßnahmen ergreifen. 
Informationen sollten anhand der Erkenntnisse aus den Zulassungs-, Genehmigungs- oder Überprüfungsverfahren, 
mit denen diese zuständigen Behörden befasst sind, sowie auf Grundlage der Angaben, die von den Behörden und 
Stellen, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 sicherzustellen, bereitgestellt 
werden. 
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(8) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

(9) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 



(21)  Eine der wichtigsten Lehren, die aus der Finanzkrise in der Union gezogen worden sind, ist die Erkenntnis, dass 
ein angemessener institutioneller und politischer Rahmen notwendig ist, um Ungleichgewichte innerhalb der 
Union zu verhindern bzw. auszugleichen. Angesichts der jüngsten institutionellen Entwicklungen in der Union ist 
eine umfassende Überprüfung des makroprudenziellen Politikrahmens gerechtfertigt. 

(22)  Die Richtlinie 2013/36/EU sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, nach nationalem Recht Maßnahmen zur 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems durchzuführen, wie unter anderem — aber nicht 
ausschließlich — Obergrenzen beim Verhältnis zwischen Kredithöhe und Objektwert, zwischen Kredithöhe und 
Einkommen und zwischen Schuldendienst und Einkommen sowie andere Instrumente betreffend Kreditvergabes
tandards. 

(23)  Um zu gewährleisten, dass antizyklische Kapitalpuffer dem Risiko, das ein übermäßiges Kreditwachstum für den 
Bankensektor mit sich bringt, angemessen Rechnung tragen, sollten Institute ihre institutsspezifischen Puffer als 
gewichteten Durchschnitt der Quoten berechnen, die für antizyklische Kapitalpuffer in den Ländern gelten, in 
denen die Kreditrisikopositionen belegen sind. Jeder Mitgliedstaat sollte deshalb eine Behörde benennen, die dafür 
zuständig ist, die Quote des antizyklischen Kapitalpuffers für die in diesem Mitgliedstaat belegenen Risikopo
sitionen festzulegen. Diese Quote sollte dem Kreditwachstum und etwaigen Veränderungen beim Verhältnis 
Kredite zu Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Mitgliedstaat sowie allen anderen für die Risiken für die Stabilität 
des Finanzsystems maßgeblichen Variablen Rechnung tragen. 

(24)  Zusätzlich zu einem Kapitalerhaltungspuffer und einem antizyklischen Kapitalpuffer sollten die Mitgliedstaaten 
bestimmte Institute dazu verpflichten können, einen Systemrisikopuffer vorzuhalten, um Makroaufsichtsrisiken 
oder Systemrisiken — nämlich ein Risiko einer Störung des Finanzsystems mit möglichen ernsthaften 
nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem spezifischen Mitgliedstaat —, 
die nicht von der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU erfasst werden, zu vermeiden 
und zu mindern. Die Quote für den Systemrisikopuffer sollte für sämtliche oder eine Teilgruppe der Risikopo
sitionen und für alle Institute oder für eine oder mehrere Teilgruppen dieser Institute, d. h. für Institute, die in 
ihren Geschäftsfeldern ähnliche Risikoprofile aufweisen, gelten. 

(25)  Es gilt daher, das Verfahren zur Koordinierung zwischen den Behörden zu optimieren, eine klare Abgrenzung der 
Zuständigkeiten sicherzustellen, die Aktivierung von makroprudenziellen Politikinstrumenten zu vereinfachen 
und das makroprudenzielle Instrumentarium zu erweitern, damit die Behörden in der Lage sind, systemische 
Risiken rechtzeitig und wirksam anzugehen. Es wird erwartet, dass der mit der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (10) errichtete Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) eine 
zentrale Rolle bei der Koordinierung der makroprudenziellen Maßnahmen sowie bei der Weiterleitung von 
Informationen über geplante makroprudenzielle Maßnahmen in den Mitgliedstaaten spielen wird, insbesondere 
durch die Veröffentlichung von getroffenen makroprudenziellen Maßnahmen auf seiner Website sowie durch den 
Austausch von Informationen zwischen den Behörden im Anschluss an Meldungen von geplanten makropru
denziellen Maßnahmen. Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten mit geeigneten Strategien reagieren, wird 
erwartet, dass der ESRB überwacht, dass die makroprudenziellen Maßnahmen der Mitgliedstaaten ausreichend 
und miteinander vereinbar sind, und dabei unter anderem überprüft, ob die Instrumente einheitlich und 
überschneidungsfrei eingesetzt werden. 

(26)  Die jeweils zuständigen oder benannten Behörden sollten sich zum Ziel setzen, jede sich überschneidende oder 
uneinheitliche Anwendung der makroprudenziellen Maßnahmen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu vermeiden. Insbesondere sollten die jeweils zuständigen oder benannten 
Behörden gebührend prüfen, ob gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU ergriffene Maßnahmen sich mit 
anderen bestehenden oder künftigen Maßnahmen gemäß den Artikeln 124, 164 oder 458 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 überschneiden oder mit diesen nicht vereinbar sind. 

(27)  Die zuständigen oder benannten Behörden sollten in der Lage sein, auf Grundlage der Art und Aufteilung der mit 
der Gruppenstruktur verbundenen Risiken die Ebene oder die Ebenen für die Anwendung des Puffers der anderen 
systemrelevanten Institute (A-SRI) zu bestimmen. Unter bestimmten Umständen könnte es angemessen sein, dass 
die zuständige oder die benannte Behörde einen A-SRI-Puffer lediglich auf einer Ebene unter der obersten 
Konsolidierungsebene vorschreibt. 

(28)  Im Einklang mit der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (im Folgenden „Basler Ausschuss“) veröffentlichten 
Beurteilungsmethode für global systemrelevante Banken sind die länderübergreifenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten eines Instituts Indikatoren für seine globale Systemrelevanz und für die Auswirkungen, die ein 
Ausfall des Instituts auf das globale Finanzsystem haben kann. Diese Indikatoren tragen spezifischen Bedenken 
Rechnung, etwa dass es schwieriger ist, die Abwicklung von Instituten mit bedeutenden grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten zu koordinieren. Durch die Fortschritte beim gemeinsamen Ansatz für die Abwicklung, die auf die 
Stärkung des einheitlichen Regelwerks und auf die Einrichtung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) 
zurückzuführen sind, konnte die Fähigkeit, grenzüberschreitende Gruppen innerhalb der Bankenunion 
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ordnungsgemäß abzuwickeln, wesentlich weiterentwickelt werden. Daher sollte ein alternativer Wert, der diesen 
Fortschritt abbildet, berechnet werden, und die zuständigen oder benannten Behörden sollten diesen Wert bei der 
Bewertung der Systemrelevanz von Kreditinstituten berücksichtigen, unbeschadet ihrer Fähigkeit zur Ausübung 
ihres aufsichtlichen Ermessens; dies sollte sich nicht auf die Daten auswirken, die dem Basler Ausschuss zwecks 
Bestimmung internationaler Nenner übermittelt werden. Die EBA sollte aktualisierte Entwürfe technischer Regulie
rungsstandards zur Festlegung der zusätzlichen Methode zur Ermittlung von global systemrelevanten Instituten 
(G-SRI) ausarbeiten, die es ermöglichen, den Besonderheiten des integrierten europäischen Rahmens für die 
Abwicklung im Rahmen des SRM Rechnung zu tragen. Diese Methode sollte nur für die Zwecke der Kalibrierung 
des G-SRI-Puffers angewendet werden. Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards durch 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 erlassen. 

(29)  Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Stärkung und Präzisierung bestehender Unionsrechtsakte zur 
Gewährleistung einheitlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Institute in der gesamten Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(30)  Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission vom 28. September 
2011 zu erläuternden Dokumenten (11) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, der Mitteilung ihrer 
Umsetzungsmaßnahmen in begründeten Fällen ein oder mehrere Dokumente beizufügen, in denen die Beziehung 
zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente 
erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 
gerechtfertigt. 

(31)  Die Richtlinie 2013/36/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU 

Die Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 2 erhalten die Absätze 5 und 6 folgende Fassung: 

„(5) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf:  

1. den Zugang zur Tätigkeit von Wertpapierfirmen, sofern dieser in der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) geregelt ist,  

2. Zentralbanken,  

3. Postgiroämter,  

4. in Dänemark die ‚Eksport Kredit Fonden‘, die ‚Eksport Kredit Fonden A/S‘, die ‚Danmarks Skibskredit A/S‘ und 
die ‚KommuneKredit‘,  

5. in Deutschland die ‚Kreditanstalt für Wiederaufbau‘, die ‚Landwirtschaftliche Rentenbank‘, die ‚Bremer Aufbau- 
Bank GmbH‘, die ‚Hamburgische Investitions- und Förderbank‘, die ‚Investitionsbank Berlin‘, die 
‚Investitionsbank des Landes Brandenburg‘, die ‚Investitionsbank Schleswig-Holstein‘, die ‚Investitions- und 
Förderbank Niedersachsen — NBank‘, die ‚Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz‘, die 
‚Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank‘, die ‚LfA Förderbank Bayern‘, die ‚NRW.BANK‘, die 
‚Saarländische Investitionskreditbank AG‘, die ‚Sächsische Aufbaubank — Förderbank‘, die ‚Thüringer 
Aufbaubank‘, Unternehmen, die aufgrund des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes als Organe der staatlichen 
Wohnungspolitik anerkannt sind und nicht überwiegend Bankgeschäfte betreiben, sowie Unternehmen, die 
aufgrund dieses Gesetzes als gemeinnützige Wohnungsunternehmen anerkannt sind,  

6. in Estland die ‚hoiu-laenuühistud‘, die nach dem ‚hoiu-laenuühistu seadus‘ als genossenschaftliche Unternehmen 
anerkannt sind, 

7.6.2019 L 150/258 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(11) ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 



7. in Irland die ‚Strategic Banking Corporation of Ireland‘, Kreditgenossenschaften (‚credit unions‘) und Versiche
rungsvereine auf Gegenseitigkeit (‚friendly societies‘),  

8. in Griechenland das ‚Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων‘ (Tamio Parakatathikon kai Danion),  

9. in Spanien das ‚Instituto de Crédito Oficial‘,  

10. in Frankreich die ‚Caisse des dépôts et consignations‘,  

11. in Kroatien die ‚kreditne unije‘ und die ‚Hrvatska banka za obnovu i razvitak‘,  

12. in Italien die ‚Cassa depositi e prestiti‘,  

13. in Lettland die ‚krājaizdevu sabiedrības‘, d. h. die Unternehmen, die nach dem einschlägigen Gesetz (‚krājaizdevu 
sabiedrību likums‘) als genossenschaftliche Unternehmen anerkannt sind, die Finanzdienstleistungen nur ihren 
Mitgliedern anbieten,  

14. in Litauen andere Kreditgenossenschaften (‚kredito unijos‘) als die ‚centrinės kredito unijos‘,  

15. in Ungarn die ‚MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság‘ und die ‚Magyar Export- 
Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság‘,  

16. in Malta die ‚Malta Development Bank‘,  

17. in den Niederlanden die ‚Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV‘, die ‚NV Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij‘, das ‚NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering‘, die ‚Ontwikke
lingsmaatschappij Oost-Nederland NV‘ und ‚kredietunies‘,  

18. in Österreich Unternehmen, die als gemeinnützige Bauvereine anerkannt sind, und die ‚Österreichische 
Kontrollbank AG‘,  

19. in Polen die ‚Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe‘ und die ‚Bank Gospodarstwa Krajowego‘,  

20. in Portugal Sparkassen (‚Caixas Económicas‘), die bereits am 1. Januar 1986 bestanden, mit Ausnahme 
derjenigen, die die Form von Gesellschaften mit Haftungsbeschränkung haben, und der ‚Caixa Económica 
Montepio Geral‘,  

21. in Slowenien die ‚SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana‘,  

22. in Finnland die ‚Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB‘ und die ‚Finnvera 
Oyj/Finnvera Abp‘,  

23. in Schweden die ‚Svenska Skeppshypotekskassan‘,  

24. im Vereinigten Königreich die ‚National Savings and Investments (NS&I)‘, die ‚CDC Group plc‘, die ‚Agricultural 
Mortgage Corporation Ltd‘, die ‚Crown Agents for overseas governments and administrations‘, Kreditgenossen
schaften (‚credit unions‘) und kommunale Sparkassen (‚municipal banks‘). 

(6) Die in Absatz 5 Nummer 1 und Nummern 3 bis 24 dieses Artikels genannten Körperschaften werden für die 
Zwecke von Artikel 34 und Titel VII Kapitel 3 wie Finanzinstitute behandelt.  

(*) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz
instrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349).“  

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 werden die folgenden Nummern angefügt:  

„60. ‚Abwicklungsbehörde‘ eine Abwicklungsbehörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der 
Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (*),  

61. ‚global systemrelevantes Institut‘ oder ‚G-SRI‘ ein G-SRI im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 133 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013,  

62. ‚global systemrelevantes Nicht-EU-Institut‘ oder ‚Nicht-EU-G-SRI‘ ein Nicht-EU-G-SRI im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 134 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,  

63. ‚Gruppe‘ eine Gruppe im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 138 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013,  

64. ‚Drittlandsgruppe‘ eine Gruppe, deren Mutterunternehmen in einem Drittland niedergelassen ist, 
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65. ‚geschlechtsneutrale Vergütungspolitik‘ eine Vergütungspolitik, die auf dem Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit beruht.  

(*) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 
Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Um sicherzustellen, dass Anforderungen oder Aufsichtsbefugnisse gemäß dieser Richtlinie oder der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis gemäß der vorliegenden Richtlinie 
und der genannten Verordnung Anwendung finden, schließen die Begriffe ‚Institut‘, ‚Mutterinstitut in einem 
Mitgliedstaat‘, ‚EU-Mutterinstitut‘ und ‚Mutterunternehmen‘ auch Folgendes mit ein: 

a)  Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, die gemäß Artikel 21a dieser 
Richtlinie zugelassen sind, 

b) benannte Institute, die von einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, einer gemischten EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft, einer Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat oder einer gemischten Mutterfi
nanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat kontrolliert werden, sofern die betreffende Muttergesellschaft 
nach Artikel 21a Absatz 4 dieser Richtlinie nicht der Zulassung unterliegt, und 

c)  gemäß Artikel 21a Absatz 6 Buchstabe d dieser Richtlinie benannte Finanzholdinggesellschaften, gemischte 
Finanzholdinggesellschaften oder Institute.“  

3. Artikel 4 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Besitzen andere als die zuständigen Behörden die Abwicklungsbefugnis, so stellen die Behörden sicher, dass 
erstere untereinander eng zusammenarbeiten und sich mit den kompetenten Behörden beraten, wenn es um die 
Ausarbeitung von Abwicklungsplänen geht sowie in allen anderen Fällen, in denen diese Zusammenarbeit und 
Beratung gemäß der vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 2014/59/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
festgelegt ist.“  

4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 2 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

„a) die Informationen, einschließlich des Geschäftsplans, des organisatorischen Aufbaus und der Unternehmens
führungsregelung gemäß Artikel 10, die den zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von 
Kreditinstituten zu übermitteln sind, 

b)  die Anforderungen an Anteilseigner und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen oder, falls keine 
qualifizierten Beteiligungen vorhanden sind, an die 20 größten Anteilseigner oder Gesellschafter gemäß 
Artikel 14 und“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„5. Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die 
zuständigen Behörden heraus, um eine gemeinsame Bewertungsmethode für die Erteilung von Zulassungen 
gemäß dieser Richtlinie festzulegen.“  

5. In Artikel 9 werden folgende Absätze angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der EBA die nationalen Rechtsvorschriften mit, die es 
Unternehmen, die keine Kreditinstitute sind, ausdrücklich gestatten, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des 
Publikums entgegenzunehmen. 

(4) Gemäß diesem Artikel dürfen die Mitgliedstaaten Kreditinstitute nicht von der Anwendung dieser Richtlinie 
und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausnehmen.“  

6. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Geschäftsplan, organisatorischer Aufbau und Unternehmensführungsregelung 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass dem Zulassungsantrag ein Geschäftsplan beizufügen ist, aus dem die 
Art der geplanten Geschäfte und der organisatorische Aufbau des Kreditinstituts unter Angabe von Mutterun
ternehmen, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften innerhalb der Gruppe 
hervorgehen. Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, dass dem Zulassungsantrag eine Beschreibung der in 
Artikel 74 Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren und Mechanismen beizufügen ist. 
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(2) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung für die Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts, 
wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die in Artikel 74 Absatz 1 genannten Regelungen, Verfahren und 
Mechanismen ein solides und wirksames Risikomanagement seitens dieses Instituts ermöglichen.“  

7. Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung für die Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts, 
wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass die Anteilseigner oder Gesellschafter den im Interesse der Gewährleistung 
einer soliden und umsichtigen Führung des Kreditinstituts zu stellenden Ansprüchen im Einklang mit den Kriterien 
des Artikels 23 Absatz 1 genügen. Artikel 23 Absätze 2 und 3 und Artikel 24 finden Anwendung.“  

8. Artikel 18 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d)  das Institut den Aufsichtsanforderungen des Teils 3, 4 oder 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 — mit 
Ausnahme der Anforderungen der Artikel 92a und 92b — oder denen des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a 
oder des Artikels 105 dieser Richtlinie nicht mehr genügt, oder es keine Gewähr mehr für die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern und insbesondere keine Sicherheit mehr für die ihm von 
Einlegern anvertrauten Vermögenswerte bietet,“  

9. Nach Artikel 21 werden folgende Artikel eingefügt: 

„Artikel 21a 

Zulassung von Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften 

(1) Mutterfinanzholdinggesellschaften in einem Mitgliedstaat, gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaften in 
einem Mitgliedstaat, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften 
beantragen die Zulassung im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels. Andere Finanzholdinggesellschaften 
oder gemischte Finanzholdinggesellschaften beantragen die Zulassung im Einklang mit den Bestimmungen dieses 
Artikels, soweit sie dieser Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf teilkonsolidierter Basis unterliegen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 legen die dort genannten Finanzholdinggesellschaften und gemischten 
Finanzholdinggesellschaften der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere Behörde 
handelt, der zuständigen Behörde ihres Niederlassungsmitgliedstaats folgende Informationen vor: 

a) organisatorischer Aufbau der Gruppe, der die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdingge
sellschaft angehört, mit eindeutiger Angabe ihrer Tochterunternehmen und gegebenenfalls Mutterunternehmen, 
sowie Standort und Art der Tätigkeiten der einzelnen Unternehmen innerhalb der Gruppe; 

b)  Angaben zur Benennung von mindestens zwei Personen, die die Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leiten, und zur Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 121 über die 
Eignung der Mitglieder der Geschäftsleitung; 

c)  Angaben zur Einhaltung der Kriterien nach Artikel 14 bezüglich der Anteilseigner und Gesellschafter, wenn die 
Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ein Kreditinstitut als Tochterunternehmen 
hat; 

d)  interne Organisation und Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe; 

e)  alle sonstigen Angaben, die erforderlich sein könnten, um die Bewertungen nach den Absätzen 3 und 4 dieses 
Artikels durchzuführen. 

Erfolgt die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft zeitgleich mit 
der Bewertung nach Artikel 22, so stimmt sich die für die Zwecke des genannten Artikels zuständige Behörde 
gegebenenfalls mit der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und, sofern es sich um eine andere Behörde handelt, mit 
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ab, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzhol
dinggesellschaft niedergelassen ist. In diesem Fall wird der Bewertungszeitraum gemäß Artikel 22 Absatz 3 
Unterabsatz 2 für einen Zeitraum von mehr als 20 Arbeitstagen ausgesetzt, bis das Verfahren gemäß dem 
vorliegenden Artikel abgeschlossen ist. 

(3) Einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft kann die Zulassung nach 
diesem Artikel nur dann erteilt werden, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die internen Vereinbarungen und die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe sind für die Zwecke der 
Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter oder 
teilkonsolidierter Basis angemessen und sind insbesondere geeignet, 

i)  alle Tochterunternehmen der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft 
erforderlichenfalls auch durch eine angemessene Aufgabenverteilung zwischen den Tochterinstituten zu 
koordinieren, 
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ii)  Konflikte innerhalb der Gruppe zu verhindern oder zu bewältigen und 

iii)  die von der Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft festgelegten 
gruppenweiten Strategien in der gesamten Gruppe durchzusetzen; 

b) der organisatorische Aufbau der Gruppe, der die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdingge
sellschaft angehört, beeinträchtigt oder verhindert nicht die wirksame Beaufsichtigung der Tochterinstitute oder 
Mutterinstitute hinsichtlich der Verpflichtungen auf Einzelbasis, auf konsolidierter und gegebenenfalls auf 
teilkonsolidierter Basis, denen sie unterliegen. Bei der Bewertung dieses Kriteriums wird insbesondere Folgendes 
berücksichtigt: 

i)  die Stellung der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft innerhalb einer sich 
über mehrere Konzernebenen erstreckenden Gruppe, 

ii)  die Beteiligungsstruktur und 

iii)  die Rolle der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft innerhalb der Gruppe; 

c)  die Kriterien nach Artikel 14 und die Anforderungen nach Artikel 121 werden erfüllt. 

(4) Eine Zulassung der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft nach diesem 
Artikel ist nicht erforderlich, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Haupttätigkeit der Finanzholdinggesellschaft besteht im Erwerb von Beteiligungen an Tochterunternehmen, 
oder im Falle einer gemischten Finanzholdinggesellschaft besteht die Haupttätigkeit in Bezug auf Institute oder 
Finanzinstitute im Erwerb von Beteiligungen an Tochterunternehmen; 

b)  die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ist nicht als eine Abwicklungseinheit 
in einer der Abwicklungsgruppen der Gruppe im Einklang mit der von der betreffenden Abwicklungsbehörde 
gemäß der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten Abwicklungsstrategie benannt worden; 

c) ein Tochterkreditinstitut ist als dafür verantwortlich benannt sicherzustellen, dass die Gruppe die Aufsichtsanfor
derungen auf konsolidierter Basis einhält, und es verfügt über alle erforderlichen Mittel und rechtlichen 
Befugnisse, diese Verpflichtungen wirksam zu erfüllen; 

d) die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft beteiligt sich nicht an management
spezifischen, betrieblichen oder finanziellen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Gruppe oder ihre 
Tochterunternehmen, bei denen es sich um Institute oder Finanzinstitute handelt; 

e)  es besteht kein Hindernis für die wirksame Beaufsichtigung der Gruppe auf konsolidierter Basis. 

Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die von einer Zulassung gemäß diesem 
Absatz befreit sind, sind nicht von dem Konsolidierungskreis gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 ausgenommen. 

(5) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde überwacht fortlaufend, dass die in Absatz 3 oder, soweit anwendbar, 
Absatz 4 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell
schaften übermitteln der konsolidierenden Aufsichtsbehörde die Angaben, die sie für die fortlaufende Überwachung 
des organisatorischen Aufbaus der Gruppe und der Erfüllung der in Absatz 3 oder, soweit anwendbar, Absatz 4 
genannten Voraussetzungen benötigt. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde übermittelt diese Angaben an die 
zuständige Behörde des Niederlassungsmitgliedstaates der Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholding
gesellschaft. 

(6) Hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht 
oder nicht mehr erfüllt sind, werden gegenüber der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdingge
sellschaft geeignete Aufsichtsmaßnahmen ergriffen, um die Kontinuität und Integrität der Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis und die Einhaltung der Anforderungen gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis sicherzustellen bzw. wiederherzustellen. Im Fall einer gemischten Finanzhol
dinggesellschaft sind insbesondere auch die Auswirkungen der Aufsichtsmaßnahmen auf das Finanzkonglomerat zu 
berücksichtigen. 

Die Aufsichtsmaßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können insbesondere Folgendes umfassen: 

a)  die Aussetzung der Ausübung der Stimmrechte, die mit den Kapitalanteilen an den Tochterinstituten verbunden 
sind, die von der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft gehalten werden; 

b) einstweilige Verfügungen und Sanktionen gegen die Finanzholdinggesellschaft, die gemischte Finanzholdingge
sellschaft oder die Mitglieder des Leitungsorgans oder Geschäftsleiter vorbehaltlich der Artikel 65 bis 72; 
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c)  Instruktionen oder Weisungen an die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft, die 
Beteiligungen an ihren Tochterinstituten auf ihre Anteilseigner zu übertragen; 

d) die befristete Benennung einer anderen Finanzholdinggesellschaft, einer anderen gemischten Finanzholdingge
sellschaft oder eines anderen Instituts innerhalb der Gruppe als verantwortlich dafür, die Erfüllung der 
Anforderungen gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis 
sicherzustellen; 

e)  die Beschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder Zinszahlungen an Anteilseigner; 

f)  die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, Beteiligungen an 
Instituten oder an anderen Unternehmen der Finanzbranche zu veräußern oder zu reduzieren; 

g)  die Anordnung an Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, einen Plan für die 
unverzügliche Wiedereinhaltung der Anforderungen vorzulegen. 

(7) Hat die konsolidierende Aufsichtsbehörde festgestellt, dass die in Absatz 4 genannten Voraussetzungen nicht 
mehr erfüllt sind, müssen die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Zulassung 
im Einklang mit den Bestimmungen dieses Artikels beantragen. 

(8) Für die Zwecke von Beschlüssen über die Zulassung oder die Befreiung von einer Zulassung nach Absatz 3 
bzw. Absatz 4 und über die Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 6 und 7 arbeiten die beiden Behörden, wenn 
es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die zuständige Behörde des Mitgliedstaats handelt, in 
dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, in umfassender 
Abstimmung zusammen. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde erstellt in Bezug auf die Angelegenheiten nach den 
Absätzen 3, 4, 6 und 7, soweit anwendbar, eine Bewertung und leitet diese an die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats weiter, in dem die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft 
niedergelassen ist. Die beiden Behörden setzen alles daran, um innerhalb von zwei Monaten nach Eingang dieser 
Bewertung zu einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen. 

Die gemeinsame Entscheidung ist ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu begründen. Die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde übermittelt die gemeinsame Entscheidung der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten 
Finanzholdinggesellschaft. 

Bei Uneinigkeit sieht die konsolidierende Aufsichtsbehörde oder die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
die Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, von einer 
Entscheidung ab und verweist die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA. 
Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach Eingang der Verweisung. Die betreffenden zuständigen 
Behörden treffen im Einklang mit dem Beschluss der EBA eine gemeinsame Entscheidung. Nach Ablauf der 
Zweimonatsfrist oder nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr an die 
EBA verwiesen werden. 

(9) Ist im Falle gemischter Finanzholdinggesellschaften die konsolidierende Aufsichtsbehörde oder die zuständige 
Behörde des Niederlassungsmitgliedstaats der gemischten Finanzholdinggesellschaft nicht der gemäß Artikel 10 der 
Richtlinie 2002/87/EG bestimmte Koordinator, so ist für die Zwecke von Entscheidungen oder gemeinsamen 
Entscheidungen nach den Absätzen 3, 4, 6 und 7 des vorliegenden Artikels, soweit anwendbar, die Zustimmung des 
Koordinators erforderlich. Ist die Zustimmung des Koordinators erforderlich, werden Uneinigkeiten an die 
betreffende europäische Aufsichtsbehörde verwiesen — d. h. an die EBA oder die mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung — EIOPA); diese Behörden 
fassen ihren Beschluss binnen eines Monats nach Eingang der Verweisung. Jede im Einklang mit diesem Absatz 
getroffene Entscheidung gilt unbeschadet der Verpflichtungen gemäß der Richtlinie 2002/87/EG oder der Richtlinie 
2009/138/EG. 

(10) Wird die Zulassung einer Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft gemäß 
diesem Artikel verweigert, so unterrichtet die konsolidierende Aufsichtsbehörde den Antragsteller innerhalb von vier 
Monaten nach Eingang des Antrags oder, wenn dieser unvollständig ist, binnen vier Monaten nach Eingang der 
vollständigen für die Entscheidung erforderlichen Angaben über ihre Entscheidung und die Gründe dafür. 

In jedem Fall wird binnen sechs Monaten nach Antragseingang über die Erteilung oder Verweigerung der Zulassung 
entschieden. Die Verweigerung kann erforderlichenfalls mit den in Absatz 6 genannten Maßnahmen einhergehen. 

Artikel 21b 

Zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen 

(1) Zwei oder mehr Institute in der Union, die derselben Drittlandsgruppe angehören, müssen ein einziges, in der 
Union niedergelassenes zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen haben. 
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(2) Die zuständigen Behörden können den in Absatz 1 genannten Instituten gestatten, zwei zwischengeschaltete 
EU-Mutterunternehmen einzurichten, wenn sie feststellen, dass die Einrichtung eines einzigen zwischengeschalteten 
EU-Mutterunternehmens 

a)  mit einer zwingenden Anforderung zur Trennung der Geschäftsbereiche unvereinbar wäre, die durch die 
Regelungen oder Aufsichtsbehörden des Drittlands, in dem das oberste Mutterunternehmen der Drittlandsgruppe 
seinen Hauptsitz hat, vorgeschrieben sind, oder 

b)  laut einer Bewertung, die von der für das zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen zuständigen 
Abwicklungsbehörde erstellt wurde, die Abwicklungsfähigkeit im Vergleich zur Situation mit zwei zwischenge
schalteten EU-Mutterunternehmen schwächen würde. 

(3) Ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen muss ein Kreditinstitut mit Zulassung gemäß Artikel 8 oder 
eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft sein, die gemäß Artikel 21a zugelassen 
wurde. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt Folgendes: Wenn es sich bei keinem der in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Institute um ein Kreditinstitut handelt oder wenn ein zweites zwischengeschaltetes 
EU-Mutterunternehmen im Zusammenhang mit Anlagetätigkeiten eingerichtet werden muss, um eine zwingende 
Anforderung im Sinne von Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu erfüllen, so darf das zwischengeschaltete EU- 
Mutterunternehmen oder das zweite zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen eine Wertpapierfirma mit 
Zulassung gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU sein, die der Richtlinie 2014/59/EU unterliegt. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn der Gesamtwert der Vermögenswerte der 
Drittlandsgruppe in der Union 40 Mrd. EUR unterschreitet. 

(5) Für die Zwecke dieses Artikels ist der Gesamtwert der Vermögenswerte der Drittlandsgruppe in der Union die 
Summe aus Folgendem: 

a)  dem Gesamtwert der Vermögenswerte jedes Instituts der Drittlandsgruppe in der Union, der in seiner 
konsolidierten Bilanz bzw. — sofern bei einem Institut keine Konsolidierung der Bilanz erfolgt — in seiner 
Einzelbilanz ausgewiesen ist, und 

b)  dem Gesamtwert der Vermögenswerte jeder in der Union gemäß dieser Richtlinie, der Richtlinie 2014/65/EU 
oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (**) zugelassenen 
Zweigstelle der Drittlandsgruppe. 

(6) Die zuständigen Behörden teilen der EBA hinsichtlich jeder Drittlandsgruppe, die in ihrem Zuständig
keitsbereich tätig ist, folgende Angaben mit: 

a)  Namen und Gesamtwert der Vermögenswerte der beaufsichtigten Institute, die einer Drittlandsgruppe angehören; 

b)  Namen und Gesamtwert der Vermögenswerte, die den in diesem Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie, der 
Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zugelassenen Zweigstellen zuzuordnen sind, und 
die Arten von Tätigkeiten, zu deren Ausübung sie berechtigt sind; 

c)  Name und die in Absatz 3 festgelegte Art eines etwaigen zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens, das in 
dem betreffenden Mitgliedstaat eingerichtet worden ist, sowie Name der Drittlandsgruppe, der es angehört. 

(7) Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste aller in der Union tätigen Drittlandsgruppen sowie ihres 
jeweiligen zwischengeschalteten EU-Mutterunternehmens bzw. ihrer jeweiligen zwischengeschalteten EU-Mutterun
ternehmen. 

Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass jedes Institut in ihrem Zuständigkeitsbereich, das einer 
Drittlandsgruppe angehört, eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

a)  es hat ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen, 

b)  es ist ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen, 

c)  es handelt sich um das einzige Institut der Drittlandsgruppe in der Union oder 

d)  es gehört einer Drittlandsgruppe an, deren Gesamtwert der Vermögenswerte in der Union weniger als 
40 Mrd. EUR betragen. 

(8) Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes: Drittlandsgruppen, die über mehr als ein Institut in der Union tätig 
sind und am 27. Juni 2019 einen Gesamtwert der Vermögenswerte von 40 Mrd. EUR oder mehr aufweisen, müssen 
zum 30. Dezember 2023 über ein zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen bzw. — sofern Absatz 2 
anwendbar ist — über zwei zwischengeschaltete EU-Mutterunternehmen verfügen. 
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(9) Die Kommission überprüft bis zum 30. Dezember 2026 nach Anhörung der EBA die Anforderungen, die 
Instituten durch diesen Artikel auferlegt werden, und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor. In diesem Bericht wird mindestens auf Folgendes eingegangen: 

a)  Durchführbarkeit, Notwendigkeit und Angemessenheit der Anforderungen gemäß diesem Artikel sowie etwaige 
größere Zweckmäßigkeit von anderen Maßnahmen; 

b)  etwaige Überprüfung der Anforderungen, die Instituten durch diesen Artikel auferlegt werden, um bewährter 
internationaler Praxis Rechnung zu tragen. 

(10) Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum 28. Juni 2021 einen 
Bericht dazu vor, wie im Rahmen des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten mit Zweigstellen aus Drittländern 
verfahren wird. In diesem Bericht wird mindestens auf Folgendes eingegangen: 

a)  ob und inwieweit sich die Aufsichtspraxis nach nationalem Recht, die auf Zweigstellen aus Drittländern 
Anwendung findet, zwischen den Mitgliedstaaten unterscheidet; 

b)  ob eine nach dem jeweiligen nationalen Recht unterschiedliche Behandlung von Zweigstellen aus Drittländern zu 
Aufsichtsarbitrage führen könnte; 

c)  ob eine weitere Harmonisierung der nationalen Regelungen für Zweigstellen aus Drittländern erforderlich und 
angemessen wäre, insbesondere hinsichtlich bedeutender Zweigstellen aus Drittländern. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag auf 
der Grundlage der Empfehlungen der EBA vor.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 

(**) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).“  

10. Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  Leumund, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung gemäß Artikel 91 Absatz 1 aller Mitglieder des 
Leitungsorgans, die die Geschäfte des Kreditinstituts infolge des beabsichtigten Erwerbs führen werden,“  

11. Artikel 47 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass die Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland den 
zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich folgende Informationen übermitteln: 

a)  die gesamten Vermögenswerte, die der Tätigkeit der Zweigstelle, die in diesem Mitgliedstaat zugelassen ist, 
zuzuordnen ist; 

b)  Informationen über die der Zweigstelle zur Verfügung stehenden liquiden Mittel, insbesondere die 
Verfügbarkeit von liquiden Mitteln in Währungen der Mitgliedstaaten; 

c)  die Eigenmittel, die der Zweigstelle zur Verfügung stehen; 

d)  die Regelungen zur Einlagensicherung, durch die Einleger der Zweigstelle geschützt werden; 

e)  die Risikomanagementregelungen; 

f)  die Unternehmensführungsregelung und Inhaber von Schlüsselfunktionen für die Tätigkeiten der Zweigstelle; 

g)  die Sanierungspläne für die Zweigstelle und 

h)  alle sonstigen Informationen, die nach Ansicht der zuständigen Behörde für eine umfassende Überwachung 
der Tätigkeiten der Zweigstelle erforderlich sind.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die zuständigen Behörden zeigen der EBA Folgendes an: 

a)  alle Zulassungen von Zweigstellen, die sie Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland erteilen, sowie alle 
späteren Änderungen dieser Zulassungen; 
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b)  die regelmäßig gemeldeten gesamten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der zugelassenen Zweigstellen 
von Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland; 

c)  den Namen der Drittlandsgruppe, der eine zugelassene Zweigstelle angehört. 

Die EBA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste aller Zweigstellen aus Drittländern, die für eine Tätigkeit in 
der Union zugelassen sind, unter Angabe des Mitgliedstaats, in dem sie für eine Tätigkeit zugelassen sind.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Zuständige Behörden, die Zweigstellen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittland überwachen, und 
zuständige Behörden von Kreditinstituten, die derselben Drittlandsgruppe angehören, arbeiten eng zusammen, 
um sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten dieser Drittlandsgruppe in der Union einer umfassenden Beaufsichtigung 
unterliegen, und um eine Umgehung der für Drittlandsgruppen gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 geltenden Anforderungen sowie negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität der Union zu 
verhindern. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 dieses Absatzes erleichtert die EBA die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden, auch bei der Überprüfung, ob die Schwelle nach Artikel 21b Absatz 4 eingehalten wird.“  

12. Artikel 56 wird wie folgt geändert: 

a)  Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g)  Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) durch die in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der genannten Richtlinie 
aufgeführten Verpflichteten zuständig sind, und zentrale Meldestellen,  

(*) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).“ 

b)  Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„h)  zuständige Behörden oder Stellen, die für die Anwendung der Regelungen zur strukturellen Trennung 
innerhalb einer Bankengruppe verantwortlich sind.“  

13. In Artikel 57 Absatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„(1) Ungeachtet der Artikel 53, 54 und 55 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein Informationsaustausch 
zwischen den zuständigen Behörden und den Behörden erfolgt, die für die Beaufsichtigung zuständig sind“  

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 58a 

Übermittlung von Informationen an internationale Stellen 

(1) Ungeachtet des Artikels 53 Absatz 1 und des Artikels 54 können die zuständigen Behörden vorbehaltlich der 
Bedingungen gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden Artikels bestimmte Informationen an die 
nachstehenden Stellen übermitteln oder mit diesen austauschen: 

a)  Internationaler Währungsfonds und Weltbank für die Zwecke der Bewertungen im Rahmen des Programms zur 
Bewertung des Finanzsektors, 

b)  Bank für Internationalen Zahlungsausgleich für die Zwecke quantitativer Folgenabschätzungen, 

c)  Rat für Finanzstabilität für die Zwecke seiner Überwachungsaufgaben. 

(2) Zuständige Behörden können vertrauliche Informationen auf ausdrückliche Anfrage der betreffenden Stelle 
nur dann austauschen, wenn zumindest die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die Anfrage ist unter Berücksichtigung der spezifischen Aufgaben, die die anfragende Stelle gemäß ihrem 
gesetzlichen Auftrag wahrnimmt, hinreichend begründet; 
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b)  die Anfrage ist hinreichend genau in Bezug auf Art, Umfang und Format der angeforderten Informationen und 
die Mittel für deren Offenlegung oder Übermittlung; 

c)  die angeforderten Informationen sind unbedingt erforderlich, damit die anfragende Stelle die spezifischen 
Aufgaben wahrnehmen kann, und gehen nicht über die ihr übertragenen gesetzlichen Aufgaben hinaus; 

d)  die Informationen werden ausschließlich den Personen übermittelt oder offengelegt, die unmittelbar mit der 
Wahrnehmung der spezifischen Aufgabe befasst sind; 

e)  Personen, die Zugang zu den Informationen haben, unterliegen einer beruflichen Geheimhaltungspflicht, die der 
nach Artikel 53 Absatz 1 mindestens gleichwertig ist. 

(3) Erfolgt die Anfrage seitens einer der in Absatz 1 genannten Stellen, so dürfen die zuständigen Stellen nur 
aggregierte oder anonymisierte Informationen übermitteln und andere Informationen nur in den Räumlichkeiten der 
zuständigen Behörde austauschen. 

(4) Umfasst die Offenlegung von Informationen die Verarbeitung personenbezogener Daten, so hält die 
anfragende Stelle bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) ein.  

(*) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).“  

15. In Artikel 63 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten legen fest, dass die zuständigen Behörden die Ablösung einer in Unterabsatz 1 genannten 
Person erzwingen können, wenn diese Person gegen ihre Pflichten gemäß Unterabsatz 1 verstößt.“  

16. Artikel 64 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden sind mit allen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Aufsichts
befugnissen auszustatten, die ihnen ein Eingreifen in die Tätigkeit von Instituten, Finanzholdinggesellschaften 
und gemischten Finanzholdinggesellschaften ermöglichen, darunter insbesondere das Recht zum Entzug der 
Zulassung gemäß Artikel 18, die nach den Artikeln 18, 102, 104 und 105 erforderlichen Befugnisse sowie die 
Befugnisse zum Ergreifen der Maßnahmen nach Artikel 21a Absatz 6.“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die von den zuständigen Behörden in Ausübung ihrer Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse gefassten 
Beschlüsse sind zu begründen.“  

17. In Artikel 66 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e)  die Nichtbeantragung einer Zulassung unter Verstoß gegen Artikel 21a oder andere Verstöße gegen die 
Anforderungen des genannten Artikels.“  

18. In Artikel 67 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„q)  ein Mutterinstitut, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft 
Maßnahmen unterlässt, die erforderlich sein könnten, um die Einhaltung der Aufsichtsanforderungen, die in 
Teil 3, 4, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt oder nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a 
oder Artikel 105 dieser Richtlinie auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis vorgeschrieben sind, 
sicherzustellen.“  

19. Artikel 74 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 74 

Interne Unternehmensführung und Sanierungs- und Abwicklungspläne 

(1) Die Institute verfügen über eine solide Unternehmensführungsregelung, wozu eine klare Organisationsstruktur 
mit genau festgelegten, transparenten und kohärenten Zuständigkeiten, wirksame Verfahren zur Ermittlung, 
Steuerung, Überwachung und Meldung der tatsächlichen und potenziellen künftigen Risiken, angemessene interne 
Kontrollmechanismen, einschließlich solider Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, sowie eine 
Vergütungspolitik und -praxis, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem 
förderlich sind, zählen. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Vergütungspolitik und ‑praxis ist geschlechtsneutral. 
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(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Regelungen, Verfahren und Mechanismen sind der Art, dem 
Umfang und der Komplexität der dem Geschäftsmodell innewohnenden Risiken und den Geschäften des 
Kreditinstituts angemessen und lassen keinen Aspekt außer Acht. Den technischen Kriterien der Artikel 76 bis 95 
wird Rechnung getragen. 

(3) Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und unter Berücksichtigung 
von Absatz 2 des vorliegenden Artikels Leitlinien für die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Regelungen, Verfahren und Mechanismen heraus. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für eine geschlechtsneutrale 
Vergütungspolitik für die Institute heraus. 

Innerhalb von zwei Jahren nach Veröffentlichung der in Unterabsatz 2 genannten Leitlinien und auf der Grundlage 
der von den zuständigen Behörden erhobenen Informationen erstellt die EBA einen Bericht über die Anwendung 
einer geschlechtsneutralen Vergütungspolitik durch die Institute.“  

20. Artikel 75 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden erheben die gemäß den Offenlegungskriterien nach Artikel 450 Absatz 1 
Buchstaben g, h, i und k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offengelegten Informationen sowie die von den 
Instituten übermittelten Informationen zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle und nutzen diese Informationen, 
um Vergütungstrends und -praxis zu vergleichen. Sie stellen der EBA diese Informationen zur Verfügung.“  

21. Artikel 84 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 84 

Zinsänderungsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs 

(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute interne Systeme einführen, die standardisierte 
Methode oder die vereinfachte standardisierte Methode nutzen, um die Risiken, die sich aus möglichen 
Zinsänderungen ergeben und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf die Nettozin
serträge bei Geschäften des Anlagebuchs auswirken, zu ermitteln, zu bewerten, zu steuern und einzudämmen. 

(2) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute Systeme einführen, um die Risiken, die sich aus 
möglichen Änderungen von Kreditspreads ergeben und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals 
als auch auf die Nettozinserträge Geschäften des Anlagebuchs auswirken, zu bewerten und zu überwachen. 

(3) Sind die von einem Institut eingeführten internen Systeme zur Beurteilung der in Absatz 1 genannten Risiken 
nicht zufriedenstellend, so kann eine zuständige Behörde diesem Institut vorschreiben, die in dem genannten Absatz 
genannte standardisierte Methode anzuwenden. 

(4) Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass sich die vereinfachte standardisierte Methode nicht zur 
Erfassung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs eines kleinen und nicht komplexen Instituts im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eignet, so kann sie diesem Institut 
vorschreiben, die standardisierte Methode anzuwenden. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen eine standardisierte Methode, die 
die Institute zur Beurteilung der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Risiken heranziehen können, für die Zwecke 
dieses Artikels festgelegt wird, einschließlich einer vereinfachten standardisierten Methode für kleine und nicht 
komplexe Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die 
mindestens genauso konservativ wie die standardisierte Methode ist. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu erlassen. 

(6) Die EBA gibt Leitlinien heraus zur Festlegung der Kriterien für 

a)  die Beurteilung der in Absatz 1 genannten Risiken durch ein internes System eines Instituts; 

b)  die Ermittlung, Steuerung und Eindämmung der in Absatz 1 genannten Risiken durch Institute; 
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c)  die Beurteilung und Überwachung der in Absatz 2 genannten Risiken durch Institute; 

d)  die Feststellung, welche der von Instituten für die Zwecke von Absatz 1 eingeführten internen Systeme nicht 
zufriedenstellend im Sinne des Artikels 3 sind. 

Die EBA gibt diese Leitlinien bis zum 28. Juni 2020 heraus.“  

22. Artikel 85 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die Institute zur Beurteilung und Steuerung ihrer 
operationellen Risiken, einschließlich des Modellrisikos und des mit einer Auslagerung verbundenen Risikos, sowie 
zur Absicherung gegen selten eintretende Ereignisse mit gravierenden Folgen auf Grundsätze und Verfahren 
zurückgreifen. Die Institute legen fest, was für die Zwecke dieser Grundsätze und Verfahren ein operationelles Risiko 
darstellt.“  

23. In Artikel 88 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Daten über Kredite an Mitglieder des Leitungsorgans und ihre verbundenen 
Parteien angemessen dokumentiert und den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff ‚verbundene Partei‘ 

a)  einen Ehegatten oder eingetragenen Partner nach nationalem Recht, ein Kind oder ein Elternteil eines Mitglieds 
des Leitungsorgans, 

b)  ein gewerbliches Unternehmen, an dem ein Mitglied des Leitungsorgans oder sein enger Familienangehöriger 
nach Buchstabe a eine qualifizierte Beteiligung von 10 % oder mehr des Kapitals oder der Stimmrechte hält oder 
in dem diese Personen wesentlichen Einfluss nehmen können oder in dem diese Personen der Geschäftsleitung 
angehören oder Mitglieder des Leitungsorgans sind.“  

24. In Artikel 89 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Nach Konsultation der EBA, der EIOPA und der ESMA überprüft die Kommission bis zum 1. Januar 2021, 
ob — unter Berücksichtigung vorausgegangener Folgenabschätzungen, internationaler Übereinkünfte und rechtlicher 
Entwicklungen in der Union — die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a bis f nach wie vor zweckmäßig sind 
und ob weitere einschlägige Informationspflichten in Absatz 1 aufgenommen werden könnten. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage der Konsultationen mit der 
EBA, der EIOPA und der ESMA bis zum 30. Juni 2021 über die Bewertung gemäß diesem Absatz Bericht und legt 
dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“  

25. Artikel 91 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften tragen die 
Hauptverantwortung dafür, dass die Mitglieder des Leitungsorgans allzeit ausreichend gut beleumundet sind und 
ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben besitzen. Die 
Mitglieder des Leitungsorgans erfüllen insbesondere die Anforderungen der Absätze 2 bis 8. 

Erfüllen die Mitglieder des Leitungsorgans die Anforderungen nach dem vorliegenden Absatz nicht, so sind die 
zuständigen Behörden befugt, diese Mitglieder des Leitungsorgans abzuberufen. Die zuständigen Behörden prüfen 
insbesondere, ob die Anforderungen nach dem vorliegenden Absatz nach wie vor erfüllt sind, wenn der 
begründete Verdacht besteht, dass im Zusammenhang mit diesem Institut Geldwäsche oder Terrorismusfi
nanzierung stattfinden, stattgefunden haben oder diese Straftaten versucht wurden oder dass ein erhöhtes Risiko 
hierfür besteht.“ 

b)  Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

„(7) Das Leitungsorgan verfügt kollektiv über die zum Verständnis der Tätigkeiten des Instituts samt seiner 
Hauptrisiken notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung. Die Zusammensetzung des Leitungsorgans 
spiegelt insgesamt ein angemessen breites Spektrum an Erfahrung wider. 

(8) Jedes Mitglied des Leitungsorgans handelt aufrichtig, integer und unvoreingenommen, um die 
Entscheidungen der Geschäftsleitung wirksam zu beurteilen und erforderlichenfalls in Frage zu stellen und die 
Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung wirksam zu kontrollieren und zu überwachen. Der Umstand, ein 
Mitglied eines verbundenen Unternehmens oder einer verbundenen Rechtsperson zu sein, stellt an sich kein 
Hindernis für unvoreingenommenes Handeln dar.“ 
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c)  In Absatz 12 wird der folgende Buchstabe angefügt: 

„f)  der kohärenten Anwendung der Befugnis nach Absatz 1 Unterabsatz 2.“  

26. Artikel 92 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird gestrichen. 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Institute bei der Festlegung und Anwendung der Gesamtvergü
tungspolitik (einschließlich Gehältern und freiwilligen Altersvorsorgeleistungen) für verschiedene Mitarbeiter
kategorien, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts auswirkt, die 
nachstehenden Anforderungen in einer Art anwenden, die ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der 
Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen sind.“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„aa)  Die Vergütungspolitik ist eine geschlechtsneutrale Vergütungspolitik;“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Für die Zwecke von Absatz 2 gehören zu den Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeit sich 
wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts auswirkt, zumindest folgende: 

a)  alle Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung; 

b)  Mitarbeiter mit Managementverantwortung für die Kontrollaufgaben des Instituts oder die wesentlichen 
Geschäftsbereiche; 

c)  Mitarbeiter, die im vorhergehenden Geschäftsjahr Anspruch auf eine Vergütung in beträchtlicher Höhe hatten, 
sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

i) die Vergütung des Mitarbeiters entspricht mindestens 500 000 EUR und entspricht mindestens der durch
schnittlichen Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung des Instituts im Sinne 
von Buchstabe a; 

ii)  die Mitarbeiter üben die berufliche Tätigkeit in einem wesentlichen Geschäftsbereich aus, wobei es sich um 
eine Tätigkeit handelt, die sich erheblich auf das Risikoprofil des betreffenden Geschäftsbereichs auswirkt.“  

27. Artikel 94 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe l Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  Anteile bzw. je nach Rechtsform des betreffenden Instituts gleichwertige Beteiligungen oder an Anteile 
geknüpfte Instrumente bzw. je nach Rechtsform des betreffenden Instituts gleichwertige nicht liquiditäts
wirksame Instrumente,“ 

ii)  Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m)  ein erheblicher Teil, mindestens aber 40 % der variablen Vergütung, wird für wenigstens vier bis fünf 
Jahre zurückbehalten und korrekt auf die Art der Geschäftstätigkeit, deren Risiken und die Tätigkeiten 
des betreffenden Mitarbeiters ausgerichtet. Für Mitglieder des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung 
von Instituten, die aufgrund ihrer Größe, ihrer internen Organisation und der Art, des Umfangs und der 
Komplexität ihrer Geschäfte von erheblicher Bedeutung sind, sollte der Zurückbehaltungszeitraum nicht 
weniger als fünf Jahre betragen. 

Der Anspruch auf die im Rahmen derartiger Zurückbehaltungsvereinbarungen zu zahlenden 
Vergütungen wird anteilig erworben. Bei einer besonders hohen variablen Vergütungskomponente 
werden mindestens 60 % des Betrags zurückbehalten. Die Dauer des Zurückbehaltungszeitraums wird 
unter Berücksichtigung des Geschäftszyklus, der Art der Geschäftstätigkeit, der damit verbundenen 
Risiken und der Tätigkeiten des betreffenden Mitarbeiters festgelegt;“ 
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b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die EBA arbeitet zur Bestimmung der Klassen von Instrumenten, die die unter Absatz 1 Buchstabe l 
Ziffer ii festgelegten Bedingungen erfüllen, Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum 31. März 2014 vor. 

Zwecks Ermittlung der Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Instituts 
im Sinne des Artikels 92 Absatz 3 auswirken, arbeitet die EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 
Festlegung der Kriterien aus, anhand deren Folgendes definiert wird: 

a)  Managementverantwortung und Kontrollaufgaben; 

b) wesentlicher Geschäftsbereich und erhebliche Auswirkung auf das Risikoprofil des betreffenden Geschäfts
bereichs und 

c)  sonstige, in Artikel 92 Absatz 3 nicht ausdrücklich genannte Mitarbeiterkategorien, deren berufliche 
Tätigkeiten vergleichsweise ebenso wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben wie 
diejenigen der dort genannten Mitarbeiterkategorien. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die im vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungs
standards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu 
erlassen.“ 

c)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 gelten die in den Buchstaben l und m sowie in Buchstabe o Absatz 2 des 
genannten Absatzes festgelegten Anforderungen nicht für: 

a)  ein Institut, bei dem es sich nicht um ein großes Institut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 146 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt und dessen Vermögenswerte sich auf Einzelbasis gemäß dieser 
Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Durchschnitt der letzten vier Jahre unmittelbar vor dem 
laufenden Geschäftsjahr auf höchstens 5 Mrd. EUR belaufen; 

b)  einen Mitarbeiter, dessen jährliche variable Vergütung nicht über 50 000 EUR hinausgeht und nicht mehr als 
ein Drittel der Gesamtjahresvergütung des Mitarbeiters ausmacht. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe a kann ein Mitgliedstaat die dort genannte Schwelle herabsetzen 
oder anheben, vorausgesetzt 

a)  das Institut, auf das der Mitgliedstaat diese Bestimmung anwendet, ist kein großes Institut im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und — sofern die Schwelle angehoben 
wird — 

i)  das Institut erfüllt die Kriterien des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 145 Buchstaben c, d, und e der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

ii)  die Schwelle übersteigt nicht den Betrag von 15 Mrd. EUR; 

b)  es ist unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexität der Tätigkeiten des Instituts, seiner 
internen Organisation oder gegebenenfalls der Merkmale der Gruppe, der das Institut angehört, angemessen, 
die Schwelle nach Maßgabe dieses Absatzes zu ändern. 

(5) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b kann ein Mitgliedstaat beschließen, dass Mitarbeiter, die einen 
Anspruch auf eine jährliche variable Vergütung unter dem dort genannten Schwellenwert und Anteil haben, 
aufgrund der Besonderheiten des nationalen Markts hinsichtlich der Vergütungspraxis oder der Art der Aufgaben 
und des Stellenprofils dieses Mitarbeiters nicht unter die dort festgelegte Ausnahme fallen. 

(6) In enger Zusammenarbeit mit der EBA überprüft die Kommission bis zum 28. Juni 2023 die Anwendung 
der Absätze 3 bis 5, erstellt hierüber einen Bericht und legt diesen gegebenenfalls zusammen mit einem 
geeigneten Gesetzgebungsvorschlag dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

(7) Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien heraus, die die 
Anwendung der Absätze 3, 4 und 5 erleichtern und deren kohärente Anwendung gewährleisten.“ 
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28. Artikel 97 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Buchstabe b wird gestrichen. 

b)  In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Bei der Durchführung der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels wenden die 
zuständigen Behörden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach Maßgabe der gemäß Artikel 143 Absatz 1 
Buchstabe c offengelegten Kriterien an.“ 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Die zuständigen Behörden können die Methoden für die Anwendung der Überprüfung und Bewertung 
gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels anpassen, um Instituten mit einem ähnlichen Risikoprofil, wie 
ähnliche Geschäftsmodelle oder Belegenheitsort der Risikopositionen, Rechnung zu tragen. Diese angepassten 
Methoden können risikoorientierte Referenzwerte und quantitative Indikatoren einschließen, sie müssen die 
gebührende Berücksichtigung spezifischer Risiken ermöglichen, denen ein Institut möglicherweise ausgesetzt ist, 
und dürfen die institutsspezifische Art der gemäß Artikel 104 auferlegten Maßnahmen nicht beeinträchtigen. 

Wenden zuständige Behörden angepasste Methoden gemäß diesem Absatz an, so teilen sie dies der EBA mit. Die 
EBA überwacht die Aufsichtspraktiken und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
Leitlinien heraus, um zu spezifizieren, wie ähnliche Risikoprofile für die Zwecke dieses Absatzes zu bewerten 
sind, und um die einheitliche und verhältnismäßige Anwendung von Methoden, die an ähnliche Institute 
angepasst sind, innerhalb der Union sicherzustellen.“ 

d)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Ergibt sich aufgrund der Überprüfung, insbesondere der Evaluierung der Unternehmensführungsregelung, 
des Geschäftsmodells oder der Tätigkeiten eines Instituts für die zuständigen Behörden der begründete Verdacht, 
dass im Zusammenhang mit diesem Institut Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden, stattgefunden 
haben oder diese Straftaten versucht wurden oder dass ein erhöhtes Risiko hierfür besteht, so meldet die 
zuständige Behörde dies unverzüglich der EBA und der Behörde oder Stelle, die das Institut gemäß der Richtlinie 
(EU) 2015/849 beaufsichtigt und dafür zuständig ist, die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen. Im Falle 
eines potenziell erhöhten Risikos für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nimmt die zuständige Behörde 
und die Behörde oder Stelle, die das Institut gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 beaufsichtigt und dafür 
zuständig ist, die Einhaltung dieser Richtlinie sicherzustellen, Kontakt mit der EBA auf, um ihre gemeinsame 
Bewertung unverzüglich zu übermitteln. Die zuständige Behörde ergreift gegebenenfalls Maßnahmen im Einklang 
mit dieser Richtlinie.“  

29. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Buchstabe j wird gestrichen. 

b)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Überprüfung und Bewertung durch die zuständigen Behörden schließt auch das Zinsänderungsrisiko 
ein, dem die Institute bei Geschäften des Anlagebuchs ausgesetzt sind. 

Die Aufsichtsbefugnisse werden zumindest in den nachstehenden Fällen ausgeübt: 

a)  Der in Artikel 84 Absatz 1 genannte wirtschaftliche Wert des Eigenkapitals eines Instituts verringert sich 
aufgrund einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung, wie sie sich aus einem der sechs auf Zinssätze 
angewandten aufsichtlichen Schockszenarien ergibt, um mehr als 15 % seines Kernkapitals; 

b)  der Nettozinsertrag eines Instituts gemäß Artikel 84 Absatz 1 ist aufgrund einer plötzlichen und 
unerwarteten Zinsänderung, wie sie sich aus einem der zwei auf Zinssätze angewandten aufsichtlichen 
Schockszenarien ergibt, stark rückläufig. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 2 sind die zuständigen Behörden nicht verpflichtet, die Aufsichtsbefugnisse 
auszuüben, wenn sie ausgehend von der Überprüfung und der Bewertung nach diesem Absatz der Auffassung 
sind, dass die Steuerung des sich aus Geschäften des Anlagebuchs ergebenden Zinsänderungsrisikos durch das 
Institut angemessen ist und dass das Institut dem Zinsänderungsrisiko, das sich aus Geschäften des Anlagebuchs 
ergibt, nicht übermäßig ausgesetzt ist. 

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet der Begriff ‚Aufsichtsbefugnisse‘ die in Artikel 104 Absatz 1 genannten 
Befugnisse oder die Befugnis, Modell- und Parameterannahmen — bei denen es sich um andere als die von der 
EBA gemäß Absatz 5a Buchstabe b des vorliegenden Artikels ermittelten Annahmen handelt — festzulegen, die 
die Institute bei der Berechnung des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals nach Artikel 84 Absatz 1 
berücksichtigen müssen.“ 
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c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen für die Zwecke von Absatz 5 
Folgendes festgelegt wird: 

a)  die in Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten sechs aufsichtlichen Schockszenarien und die in 
Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten zwei aufsichtlichen Schockszenarien, die für jede Währung 
auf Zinssätze anzuwenden sind; 

b)  in Anbetracht der international vereinbarten aufsichtsrechtlichen Standards die von den Instituten bei der 
Berechnung des in Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals 
zugrunde zu legenden allgemeinen Modell- und Parameterannahmen — mit Ausnahme der Verhaltens
annahmen —, die auf Folgendes zu begrenzen sind: 

i)  die Behandlung des Eigenkapitals des Instituts; 

ii)  die Einbeziehung, Zusammensetzung und Diskontierung der zinssensitiven Zahlungsströme, die sich aus 
den Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und außerbilanziellen Posten des Instituts ergeben, einschließlich 
der Behandlung von kommerziellen Margen und anderen Spread-Komponenten; 

iii)  die Verwendung dynamischer oder statischer Bilanzmodelle und die daraus resultierende Behandlung von 
Tilgungspositionen und fällig werdenden Positionen; 

c)  in Anbetracht der international vereinbarten Standards die von den Instituten bei der Berechnung der in 
Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten Nettozinserträge zu berücksichtigenden allgemeinen Modell- 
und Parameterannahmen — mit Ausnahme der Verhaltensannahmen —, die auf Folgendes zu begrenzen sind: 

i)  die Einbeziehung und Zusammensetzung der zinssensitiven Zahlungsströme, die sich aus den 
Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und außerbilanziellen Posten des Instituts ergeben, einschließlich der 
Behandlung von kommerziellen Margen und anderen Spread-Komponenten; 

ii)  die Verwendung dynamischer oder statischer Bilanzmodelle und die daraus resultierende Behandlung von 
Tilgungspositionen und fällig werdenden Positionen; 

iii)  den Zeitraum, über den die künftigen Nettozinserträge gemessen werden; 

d)  die Angabe, was ‚stark rückläufig‘ im Sinne von Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe b bedeutet. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Richtlinie zu 
erlassen.“ 

d)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(8) Die EBA prüft, ob Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (environmental, social and 
governance risks — ESG-Risiken) in die Überprüfung und Bewertung durch die zuständigen Behörden 
einbezogen werden können. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 umfasst die Prüfung der EBA zumindest Folgendes: 

a)  die Entwicklung einer einheitlichen Begriffsbestimmung für ‚ESG-Risiken‘ einschließlich physischer Risiken 
und Transitionsrisiken; letztere schließen die Risiken im Zusammenhang mit dem Wertverlust von 
Vermögenswerten aufgrund regulatorischer Änderungen ein; 

b)  die Entwicklung geeigneter qualitativer und quantitativer Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen von 
ESG-Risiken auf die kurzfristige, mittelfristige und langfristige finanzielle Stabilität von Instituten; zu diesen 
Kriterien gehören auch Stresstest-Verfahren und Szenarioanalysen, mit denen die Auswirkungen von ESG- 
Risiken in Szenarien unterschiedlicher Schweregrade bewertet werden; 

c)  die Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien, die die Institute zur Ermittlung, Bewertung und 
Bewältigung von ESG-Risiken einsetzen sollen; 

d) die Analysemethoden und -instrumente, mit denen die Auswirkungen der ESG-Risiken auf die Darlehens
tätigkeit und die finanzielle Mittlertätigkeit von Instituten bewertet werden. 

Die EBA legt der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 28. Juni 2021 einen Bericht 
über ihre Erkenntnisse vor. 
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Auf Grundlage der Ergebnisse ihres Berichts kann die EBA im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 gegebenenfalls Leitlinien über die einheitliche Einbeziehung von ESG-Risiken in den 
aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess durch die zuständigen Behörden herausgeben.“  

30. Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe b wird gestrichen.  

31. Artikel 103 wird gestrichen.  

32. Artikel 104 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke von Artikel 97, Artikel 98 Absätze 4 und 5, Artikel 101 Absatz 4 und Artikel 102 dieser 
Richtlinie sowie der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die zuständigen Behörden mindestens 
befugt, 

a)  von Instituten unter den in Artikel 104a dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen zu verlangen, dass sie 
über die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinaus zusätzliche Eigenmittel vorhalten, 

b)  eine Verstärkung der nach den Artikeln 73 und 74 eingeführten Regelungen, Verfahren, Mechanismen und 
Strategien zu verlangen, 

c)  von Instituten die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur Erfüllung der Aufsichtsanforderungen gemäß 
dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu verlangen und eine Frist für die Durchführung 
dieses Plans zu setzen sowie gegebenenfalls Nachbesserungen hinsichtlich seines Anwendungsbereichs und 
Zeitrahmens zu verlangen, 

d)  Instituten eine bestimmte Rückstellungspolitik oder eine bestimmte Behandlung ihrer Vermögenswerte 
vorzuschreiben, 

e)  die Geschäftsbereiche, die Tätigkeiten oder das Netz von Instituten einzuschränken oder zu begrenzen oder 
die Veräußerung von Geschäftszweigen, die für die Solidität des Instituts mit zu großen Risiken verbunden 
sind, zu verlangen, 

f)  eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen von Instituten verbundenen Risikos — 
auch des mit ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos — zu verlangen, 

g)  Instituten vorzuschreiben, die variable Vergütung auf einen Prozentsatz der Nettoeinkünfte zu begrenzen, 
sofern diese nicht mit der Erhaltung einer soliden Kapitalausstattung zu vereinbaren ist, 

h)  von Instituten zu verlangen, Nettogewinne zur Stärkung der Eigenmittel einzusetzen, 

i)  Ausschüttungen oder Zinszahlungen eines Instituts an Anteilseigner, Gesellschafter oder Inhaber von 
Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals einzuschränken oder zu untersagen, sofern die Nichtzahlung 
nicht ein Ausfallereignis für das Institut darstellt, 

j)  zusätzliche Meldepflichten oder häufigere Meldungen — auch zu den Eigenmitteln, zur Liquidität und zur 
Verschuldung — vorzuschreiben, 

k) besondere Liquiditätsanforderungen vorzuschreiben, einschließlich der Beschränkung von Laufzeitinkon
gruenzen zwischen Aktiva und Passiva, 

l)  ergänzende Informationen zu verlangen. 

(2) Zuständige Behörden dürfen Instituten für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe j nur dann zusätzliche 
Meldepflichten oder häufigere Meldungen vorschreiben, wenn die entsprechende Pflicht geeignet und 
verhältnismäßig im Hinblick auf den Zweck ist, für den diese Angaben erforderlich sind, und wenn die 
verlangten Angaben nicht schon vorhanden sind. 

Für die Zwecke von Artikel 97 bis 102 gelten alle zusätzlichen Angaben, die von Instituten verlangt werden 
können, dann als schon vorhanden, wenn der zuständigen Behörde diese oder im Wesentlichen die gleichen 
Angaben bereits auf andere Weise gemeldet wurden, oder wenn diese Angaben von der zuständigen Behörde 
selbst generiert werden können. 

Die zuständige Behörde darf von einem Institut nicht die Meldung zusätzlicher Angaben verlangen, wenn sie 
zuvor Angaben in einem anderen Format oder in anderer Granularität erhalten hat und wenn das andere Format 
oder die andere Granularität sie nicht daran hindert, Angaben von derselben Qualität und Zuverlässigkeit wie 
derjenigen zu generieren, die auf der Grundlage der zusätzlichen Angaben, die andernfalls gemeldet würden, 
generiert würden.“ 

b)  Absatz 3 wird gestrichen; 
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33. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 104a 

Zusätzliche Eigenmittelanforderung 

(1) Die zuständigen Behörden schreiben die in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a genannte zusätzliche Eigenmit
telanforderung vor, wenn sie bei den gemäß den Artikeln 97 und 101 durchgeführten Überprüfungen feststellen, 
dass auf ein einzelnes Institut eine der folgenden Gegebenheiten zutrifft: 

a)  Das Institut ist Risiken oder Risikokomponenten ausgesetzt, die durch die in den Teilen 3, 4 und 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*) festgelegten Eigenmittelanforderungen, wie in Absatz 2 dieses Artikels näher ausgeführt, nicht 
oder nicht ausreichend abgedeckt sind; 

b)  die in den Artikeln 73 und 74 dieser Richtlinie oder in Artikel 393 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
festgelegten Anforderungen werden von dem Institut nicht erfüllt und es ist unwahrscheinlich, dass andere 
Aufsichtsmaßnahmen ausreichen würden, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums erfüllt werden können; 

c)  die in Artikel 98 Absatz 4 genannten Anpassungen werden für nicht ausreichend erachtet, um das Institut in die 
Lage zu versetzen, seine Positionen innerhalb kurzer Zeit zu veräußern oder abzusichern, ohne dabei unter 
normalen Marktbedingungen wesentliche Verluste zu erleiden; 

d)  die gemäß Artikel 101 Absatz 4 vorgenommene Bewertung ergibt, dass die Nichterfüllung der Anforderungen 
für die Anwendung des genehmigten Ansatzes wahrscheinlich zu unzureichenden Eigenmittelanforderungen 
führen wird; 

e)  das Institut versäumt es wiederholt, zusätzliche Eigenmittel in angemessener Höhe zu bilden oder beizubehalten, 
um den nach Artikel 104b Absatz 3 mitgeteilten Empfehlungen nachzukommen; 

f)  es liegen andere institutsspezifische Situationen vor, die nach Auffassung der zuständigen Behörde zu 
wesentlichen aufsichtlichen Bedenken führen. 

Die zuständigen Behörden schreiben die in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a genannte zusätzliche Eigenmittelan
forderung nur für die Zwecke der Deckung der Risiken vor, denen einzelne Institute aufgrund ihrer Tätigkeiten 
ausgesetzt sind, einschließlich der Risiken, die die Auswirkungen bestimmter Wirtschafts- und Marktentwicklungen 
auf das Risikoprofil eines einzelnen Instituts widerspiegeln. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels gelten Risiken oder Risikokomponenten 
nur dann als durch die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen nicht oder nicht ausreichend abgedeckt, wenn 
die Beträge, die Arten und die Verteilung des Kapitals, die die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der 
aufsichtlichen Überprüfung der von den Instituten gemäß Artikel 73 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie 
vorgenommenen Bewertung als angemessen betrachtet, über die in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen 
hinausgehen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 bewerten die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung des Risikoprofils 
jedes einzelnen Instituts die Risiken, denen ein Institut ausgesetzt ist, einschließlich 

a)  der institutsspezifischen Risiken oder Komponenten solcher Risiken, die ausdrücklich von den in den Teilen 3, 4 
und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigen
mittelanforderungen ausgenommen sind oder von diesen nicht ausdrücklich behandelt werden; 

b)  der institutsspezifischen Risiken oder Komponenten solcher Risiken, die trotz Erfüllung der in den Teilen 3, 4 
und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten 
anwendbaren Anforderungen wahrscheinlich unterschätzt werden. 

Soweit Risiken oder Risikokomponenten den Übergangsregelungen oder Besitzstandsklauseln gemäß dieser 
Richtlinie oder der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen, werden sie nicht als Risiken oder Risikokom
ponenten betrachtet, die trotz Erfüllung der in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in 
Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten anwendbaren Anforderungen wahrscheinlich unterschätzt 
werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 deckt das als angemessen betrachtete Kapital alle gemäß der in Unterabsatz 2 
dieses Absatzes festgelegten Bewertung als wesentlich ermittelten Risiken oder Risikokomponenten ab, die nicht 
oder nicht ausreichend von den in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen abgedeckt sind. 
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Zinsrisiken aus Positionen im Anlagebuch können zumindest in den Fällen nach Artikel 98 Absatz 5 als wesentlich 
betrachtet werden, es sei denn, die zuständigen Behörden kommen bei der Durchführung der Überprüfung und der 
Bewertung zu dem Schluss, dass die Steuerung des sich aus Geschäften des Anlagebuchs ergebenden Zinsrisikos 
durch das Institut angemessen ist und dass das Institut dem sich aus Geschäften des Anlagebuchs ergebenden 
Zinsrisiko nicht übermäßig ausgesetzt ist. 

(3) Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
abzudecken, die nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
abgedeckt sind, so legen die zuständigen Behörden die Höhe der gemäß Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden 
Artikels verlangten zusätzlichen Eigenmittel als Differenz zwischen dem gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
als angemessen betrachteten Kapital und den einschlägigen in den Teilen 3 und 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Eigenmittelanforderungen fest. 

Werden zusätzliche Eigenmittel verlangt, um das Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken, das nicht 
ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, so legen die 
zuständigen Behörden die Höhe der gemäß Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels verlangten zusätzlichen 
Eigenmittel als Differenz zwischen dem gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels als angemessen betrachteten 
Kapital und den einschlägigen in den Teilen 3 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelan
forderungen fest. 

(4) Das Institut hat die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a vorgeschriebene 
zusätzliche Eigenmittelanforderung mit Eigenmitteln einzuhalten, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

a)  die zusätzliche Eigenmittelanforderung ist zu mindestens drei Vierteln mit Kernkapital zu erfüllen; 

b)  das Kernkapital nach Buchstabe a muss zu mindestens drei Vierteln aus hartem Kernkapital bestehen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die zuständige Behörde von dem Institut verlangen, dass es — soweit 
notwendig und unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des Instituts — die zusätzliche Eigenmittelan
forderung mit einem höheren Anteil an Kernkapital oder hartem Kernkapital erfüllt. 

Die Eigenmittel, die zur Erfüllung der in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie genannten zusätzlichen 
Eigenmittelanforderung eingesetzt werden — welche von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um 
andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken —, dürfen nicht zur Erfüllung einer der 
folgenden Anforderungen eingesetzt werden: 

a) der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelan
forderungen, 

b)  der kombinierten Kapitalpufferanforderung, 

c)  der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Artikel 104b Absatz 3 dieser Richtlinie, sofern sich diese 
Empfehlungen auf andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung beziehen. 

Die Eigenmittel, die zur Erfüllung der in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie genannten zusätzlichen 
Eigenmittelanforderung eingesetzt werden — welche von der zuständigen Behörde vorgeschrieben wurde, um das 
Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist —, dürfen nicht zur Erfüllung einer der folgenden Anforderungen 
eingesetzt werden: 

a)  der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelanforderung, 

b)  der in Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderung an den Puffer der 
Verschuldungsquote, 

c)  der Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel nach Artikel 104b Absatz 3 dieser Richtlinie, sofern sich diese 
Empfehlungen auf die Risiken einer übermäßigen Verschuldung beziehen. 

(5) Die zuständige Behörde begründet ihre Entscheidung, gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a eine 
zusätzliche Eigenmittelanforderung vorzuschreiben, gegenüber jedem Institut gebührend in schriftlicher Form, 
indem sie zumindest einen klaren Überblick über die vollständige Bewertung der in den Absätzen 1 bis 4 des 
vorliegenden Artikels genannten Punkte gibt. In dieser Begründung sind in dem in Absatz 1 Buchstabe e des 
vorliegenden Artikels genannten Fall auch die Gründe, warum die Festlegung von Empfehlungen für zusätzliche 
Eigenmittel nicht länger als ausreichend betrachtet wird, gesondert anzugeben. 

Artikel 104b 

Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel 

(1) Die Institute legen anhand der Strategien und Verfahren nach Artikel 73 ihr internes Kapital auf eine 
angemessene Höhe an Eigenmitteln fest, die ausreichend ist, um alle Risiken abzudecken, denen ein Institut 
ausgesetzt ist, und um zu gewährleisten, dass die Eigenmittel des Instituts potenzielle Verluste absorbieren können, 
die sich aufgrund von Stressszenarien ergeben, einschließlich jener, die anhand des aufsichtlichen Stresstests nach 
Artikel 100 ermittelt werden. 
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(2) Die zuständigen Behörden überprüfen im Rahmen der gemäß den Artikeln 97 und 101 durchgeführten 
Überprüfungen und Bewertungen, einschließlich anhand der Ergebnisse der Stresstests nach Artikel 100, regelmäßig 
die von jedem Institut nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegte Höhe des internen Kapitals. 

Gemäß dieser Überprüfung legen die zuständigen Behörden für jedes Institut die Gesamthöhe der Eigenmittel fest, 
die sie für angemessen halten. 

(3) Die zuständigen Behörden teilen den Instituten ihre Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel mit. 

Bei den zusätzlichen Eigenmitteln im Sinne der Empfehlungen handelt es sich um die Eigenmittel, die den 
maßgeblichen Betrag der Eigenmittel übersteigen, die gemäß den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402, Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 128 
Nummer 6 der vorliegenden Richtlinie bzw. Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
vorgeschrieben sind und benötigt werden, um die von den zuständigen Behörden nach Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels für angemessen gehaltene Gesamthöhe der Eigenmittel zu erreichen. 

(4) Die Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel der zuständigen Behörden gemäß Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels müssen institutsspezifisch sein. Die Empfehlungen können Risiken, die durch die in Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a vorgeschriebene zusätzliche Eigenmittelanforderung erfasst werden, nur insoweit abdecken, als sie 
Aspekte dieser Risiken abdecken, die nicht bereits nach dieser Anforderung abgedeckt sind. 

(5) Eigenmittel, die zur Einhaltung der nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels mitgeteilten Empfehlungen für 
zusätzlichen Eigenmittel eingesetzt werden, um andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung 
abzudecken, dürfen nicht zur Erfüllung der folgenden Anforderungen eingesetzt werden: 

a) der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelan
forderungen, 

b)  der in Artikel 104a dieser Richtlinie festgelegten Anforderung — welche von der zuständigen Behörde 
vorgeschrieben wurde, um andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken — und 
der kombinierten Kapitalpufferanforderung. 

Eigenmittel, die eingesetzt werden, um die nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels mitgeteilten Empfehlungen für 
zusätzliche Eigenmittel zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung einzuhalten, dürfen nicht zur 
Erfüllung der in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Eigenmittelan
forderung, der in Artikel 104a dieser Richtlinie festgelegten Anforderung — die von der zuständigen Behörde 
vorgeschrieben wurde, um das Risiko einer übermäßigen Verschuldung abzudecken — und der in Artikel 92 
Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 
eingesetzt werden. 

(6) Sofern ein Institut die einschlägigen in den Teilen 3, 4 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in 
Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Anforderungen, die einschlägige zusätzliche Eigenmittelan
forderung nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie und die kombinierte Kapitalpufferanforderung 
oder die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 erfüllt, löst die Nichteinhaltung der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Empfehlungen 
nicht die in Artikel 141 oder 141b dieser Richtlinie genannten Beschränkungen aus. 

Artikel 104c 

Zusammenarbeit mit Abwicklungsbehörden 

Die zuständigen Behörden unterrichten die betreffenden Abwicklungsbehörden über die zusätzliche Eigenmittelan
forderung, die Instituten gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a vorgeschrieben wurde, und über jegliche 
Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel, die Instituten nach Artikel 104b Absatz 3 mitgeteilt wurden.  

(*) Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für 
einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 
vom 28.12.2017, S. 35).“  

34. Artikel 105 Buchstabe d wird gestrichen.  

35. Artikel 108 Absatz 3 wird gestrichen.  

36. Artikel 109 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die zuständigen Behörden schreiben den unter diese Richtlinie fallenden Mutter- und Tochterunternehmen 
vor, die Pflichten nach Abschnitt II dieses Kapitels auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis zu erfüllen, um 
zu gewährleisten, dass die Regelungen, Verfahren und Mechanismen des Abschnitts II kohärent sind und gut 
ineinandergreifen und alle für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorgelegt werden können. Sie 
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stellen insbesondere sicher, dass die unter diese Richtlinie fallenden Mutter- und Tochterunternehmen diese 
Regelungen, Verfahren und Mechanismen in ihren nicht unter diese Richtlinie fallenden Tochterunternehmen 
anwenden, was auch für solche mit Sitz in Offshore-Finanzzentren gilt. Diese Regelungen, Verfahren und 
Mechanismen müssen ebenfalls kohärent sein und gut ineinandergreifen, und die betreffenden Tochterun
ternehmen müssen ebenfalls alle für die Aufsicht relevanten Daten und Informationen vorlegen können. 
Tochterunternehmen, die selbst nicht dieser Richtlinie unterliegen, erfüllen die branchenspezifischen 
Anforderungen auf Einzelbasis. 

(3) Die aus Abschnitt II erwachsenden Pflichten in Bezug auf Tochterunternehmen, die selbst nicht dieser 
Richtlinie unterliegen, finden keine Anwendung, wenn das EU-Mutterinstitut den zuständigen Behörden 
gegenüber nachweisen kann, dass die Anwendung des Abschnitts II nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Drittlandes, in dem das Tochterunternehmen seinen Sitz hat, widerrechtlich ist.“ 

b)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(4) Die in den Artikeln 92, 94 und 95 festgelegten Vergütungsanforderungen gelten auf konsolidierter Basis 
nicht für 

a)  Tochterunternehmen mit Sitz in der Union, die an besondere Vergütungsanforderungen nach Maßgabe 
anderer Rechtsakte der Union gebunden sind; 

b)  Tochterunternehmen mit Sitz in einem Drittland, die an besondere Vergütungsanforderungen nach Maßgabe 
anderer Rechtsakte der Union gebunden wären, wenn sie ihren Sitz in der Union hätten. 

(5) Um ein Umgehen der in den Artikeln 92, 94 und 95 festgelegten Vorschriften zu verhindern, stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass abweichend von Absatz 4 des vorliegenden Artikels in folgenden Fällen die 
Anforderungen nach den Artikeln 92, 94 und 95 auf die Mitarbeiter von Tochterunternehmen, die nicht dieser 
Richtlinie unterliegen, auf Einzelbasis angewendet werden: 

a)  das Tochterunternehmen ist entweder eine Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein Unternehmen, das die 
in Anhang I Abschnitt A Nummern 2, 3, 4, 6 und 7 der Richtlinie 2014/65/EU aufgeführten Wertpapier
dienstleistungen und Anlagetätigkeiten ausführt; und 

b)  diese Mitarbeiter sind damit beauftragt, berufliche Tätigkeiten auszuführen, die sich direkt und wesentlich auf 
das Risikoprofil oder die Geschäftstätigkeit der Institute innerhalb der Gruppe auswirken. 

(6) Ungeachtet der Absätze 4 und 5 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die Artikel 92, 94 
und 95 auf konsolidierter Basis auf eine größere Zahl von Tochterunternehmen und deren Mitarbeiter 
anwenden.“  

37. Artikel 111 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 111 

Bestimmung der konsolidierenden Aufsichtsbehörde 

(1) Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um ein Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat oder ein EU- 
Mutterkreditinstitut, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die 
Aufsicht über dieses Mutterkreditinstitut in dem Mitgliedstaat oder über dieses EU-Mutterkreditinstitut auf 
Einzelbasis ausübt. 

Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um eine Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine EU- 
Mutterwertpapierfirma und ist keines ihrer Tochterunternehmen ein Kreditinstitut, so wird die Aufsicht auf 
konsolidierter Basis von der zuständigen Behörde ausgeübt, die die Aufsicht über diese Mutterwertpapierfirma in 
dem Mitgliedstaat oder über diese EU-Mutterwertpapierfirma auf Einzelbasis ausübt. 

Handelt es sich bei einem Mutterunternehmen um eine Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine EU- 
Mutterwertpapierfirma und ist mindestens eines ihrer Tochterunternehmen ein Kreditinstitut, so wird die Aufsicht 
auf konsolidierter Basis von der zuständigen Behörde, die für das Kreditinstitut zuständig ist, oder im Fall von 
mehreren Kreditinstituten von der zuständigen Behörde, die für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme 
zuständig ist, ausgeübt. 

(2) Handelt es sich beim Mutterunternehmen eines Instituts um eine Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 
Mitgliedstaat, eine gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine EU-Mutterfinanzholdingge
sellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von 
der zuständigen Behörde ausgeübt, die die Aufsicht über dieses Institut auf Einzelbasis ausübt. 
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(3) Haben zwei oder mehr in der Union zugelassene Institute dieselbe Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 
Mitgliedstaat, dieselbe gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe EU-Mutterfinanz
holdinggesellschaft oder dieselbe gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, so wird die Aufsicht auf 
konsolidierter Basis von den folgenden Behörden ausgeübt: 

a)  der für das Kreditinstitut zuständigen Behörde, wenn es nur ein Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt; 

b)  der für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen Behörde, wenn es mehrere Kreditinstitute 
innerhalb der Gruppe gibt; oder 

c)  der für die Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen Behörde, wenn es kein Kreditinstitut 
innerhalb der Gruppe gibt. 

(4) Ist eine Konsolidierung entsprechend Artikel 18 Absatz 3 oder 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
notwendig, so wird die Aufsicht auf konsolidierter Basis von der für das Kreditinstitut mit der höchsten 
Bilanzsumme zuständigen Behörde oder — wenn es kein Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt — von der für die 
Wertpapierfirma mit der höchsten Bilanzsumme zuständigen Behörde ausgeübt. 

(5) Beaufsichtigt in einer Gruppe eine zuständige Behörde mehr als ein Kreditinstitut auf Einzelbasis, so ist 
abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 3, Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 4 eine zuständige Behörde dann die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde, wenn sie die Aufsicht über ein oder mehrere Kreditinstitute innerhalb der Gruppe 
auf Einzelbasis ausübt und sofern die Bilanzsummen dieser von ihr beaufsichtigten Kreditinstitute in der Summe 
höher sind als die Summe der Bilanzsummen der von einer der anderen zuständigen Behörden auf Einzelbasis 
beaufsichtigten Institute. 

Beaufsichtigt in einer Gruppe eine zuständige Behörde mehr als eine Wertpapierfirma auf Einzelbasis, so ist 
abweichend von Absatz 3 Buchstabe c diejenige zuständige Behörde die konsolidierende Aufsichtsbehörde, die auf 
Einzelbasis die Aufsicht über eine oder mehrere Wertpapierfirmen innerhalb der Gruppe mit der höchsten 
aggregierten Bilanzsumme ausübt. 

(6) In besonderen Fällen, in denen die Anwendung der Kriterien nach den Absätzen 1, 3 und 4 für die 
betreffenden Institute angesichts der relativen Bedeutung ihrer Geschäfte in den entsprechenden Mitgliedstaaten oder 
angesichts der Notwendigkeit, eine fortdauernde Überwachung auf konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige 
Behörde zu gewährleisten, unangemessen wäre, können die zuständigen Behörden einvernehmlich von diesen 
Kriterien abweichen und für die Aufsicht auf konsolidierter Basis eine andere zuständige Behörde benennen. In 
solchen Fällen hat das EU-Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemischte EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft bzw. das Institut mit der höchsten Bilanzsumme das Recht, vor der Entscheidung der zuständigen 
Behörden gehört zu werden. 

(7) Die zuständigen Behörden melden der Kommission und der EBA unverzüglich jede im Rahmen von Absatz 6 
getroffene Vereinbarung.“  

38. Artikel 113 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 113 

Gemeinsame Entscheidungen über institutsspezifische Aufsichtsanforderungen 

(1) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde und die für die Beaufsichtigung von Tochterunternehmen eines EU- 
Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
zuständigen Behörden setzen alles daran, um in folgenden Punkten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu 
gelangen: 

a)  der Anwendung der Artikel 73 und 97, um zu bestimmen, ob die konsolidierte Höhe an Eigenmitteln der 
Gruppe von Instituten in Bezug auf die Finanzlage der Gruppe und ihr Risikoprofil angemessen ist und welche 
Höhe an Eigenmitteln für die Anwendung des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a auf jedes einzelne 
Unternehmen der Gruppe von Instituten und auf konsolidierter Basis erforderlich ist; 

b)  den Maßnahmen zur Behandlung aller wichtigen Fragen und wesentlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
der Liquiditätsaufsicht, einschließlich der nach Artikel 86 vorgeschriebenen angemessenen Organisation und 
Behandlung von Risiken und der Notwendigkeit institutsspezifischer Liquiditätsanforderungen nach Artikel 105; 

c)  jeglichen Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel gemäß Artikel 104b Absatz 3. 
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(2) Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 werden getroffen: 

a)  für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels innerhalb von vier Monaten, nachdem die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde den anderen jeweils zuständigen Behörden einen Bericht übermittelt hat, in 
dem die Risiken der Gruppe von Instituten gemäß Artikel 104a bewertet werden; 

b)  für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels innerhalb von vier Monaten, nachdem die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde einen Bericht übermittelt hat, der die Bewertung des Liquiditätsrisikoprofils der 
Gruppe von Instituten gemäß den Artikeln 86 und 105 enthält; 

c)  für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels innerhalb von vier Monaten, nachdem die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde einen Bericht übermittelt hat, in dem die Risiken der Gruppe von Instituten 
gemäß Artikel 104b bewertet werden. 

In den gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden auch die Risikobewertung, 
die die jeweils zuständigen Behörden gemäß den Artikeln 73, 97, 104a und 104b in Bezug auf Tochterunternehmen 
durchgeführt haben, gebührend berücksichtigt. 

Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden samt umfassender Begründung in 
einem Dokument festgehalten, das dem EU-Mutterinstitut von der konsolidierenden Aufsichtsbehörde übermittelt 
wird. Bei Uneinigkeit konsultiert die konsolidierende Aufsichtsbehörde auf Verlangen einer der anderen zuständigen 
Behörden die EBA. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde kann die EBA auch von sich aus konsultieren. 

(3) Gelangen die zuständigen Behörden innerhalb der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fristen zu 
keiner gemeinsamen Entscheidung, so wird die Entscheidung über die Anwendung der Artikel 73, 86 und 97, des 
Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 105 dieser Richtlinie auf konsolidierter Basis von 
der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nach gebührender Berücksichtigung der von den jeweils zuständigen 
Behörden in Bezug auf die Tochterunternehmen durchgeführten Risikobewertung getroffen. Hat eine der jeweils 
zuständigen Behörden bei Ablauf der Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels die Angelegenheit gemäß 
Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA verwiesen, so stellt die konsolidierende Aufsichtsbehörde 
ihre Entscheidung zurück, bis ein Beschluss der EBA gemäß Artikel 19 Absatz 3 der genannten Verordnung 
ergangen ist, und entscheidet dann gemäß dem Beschluss der EBA. Die Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels gelten als Fristen für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach Eingang der Verweisung. Nach Ablauf der 
Viermonatsfrist oder nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die Angelegenheit nicht mehr an die EBA 
verwiesen werden. 

Die Entscheidung über die Anwendung der Artikel 73, 86 und 97, des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der 
Artikel 104b und 105 dieser Richtlinie wird unter gebührender Berücksichtigung der von der konsolidierenden 
Aufsichtsbehörde geäußerten Standpunkte und Vorbehalte von den Behörden getroffen, die jeweils für die 
Beaufsichtigung von Tochterunternehmen eines EU-Mutterkreditinstituts oder einer EU-Mutterfinanzholdingge
sellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis 
zuständig sind. Hat eine der betreffenden zuständigen Behörden bei Ablauf einer der Fristen nach Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA 
verwiesen, so stellen die zuständigen Behörden ihre Entscheidung zurück, bis ein Beschluss der EBA gemäß 
Artikel 19 Absatz 3 der genannten Verordnung ergangen ist, und entscheiden dann gemäß dem Beschluss der EBA. 
Die Fristen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten als Fristen für die Beilegung von Meinungsverschie
denheiten im Sinne der genannten Verordnung. Die EBA fasst ihren Beschluss binnen eines Monats nach Eingang 
der Verweisung. Nach Ablauf der Viermonatsfrist oder nach Erzielen einer gemeinsamen Entscheidung kann die 
Angelegenheit nicht mehr an die EBA verwiesen werden. 

Die Entscheidungen werden samt umfassender Begründung in einem Dokument festgehalten und tragen der 
Risikobewertung sowie den von den anderen zuständigen Behörden innerhalb der Fristen nach Absatz 2 geäußerten 
Standpunkten und Vorbehalten Rechnung. Die konsolidierende Aufsichtsbehörde leitet das Dokument an alle 
betreffenden zuständigen Behörden und das EU-Mutterinstitut weiter. 

Wurde die EBA konsultiert, tragen alle zuständigen Behörden deren Stellungnahme Rechnung und begründen jede 
erhebliche Abweichung davon. 

(4) Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 und die Entscheidungen, die die zuständigen Behörden bei 
Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung nach Absatz 3 treffen, werden von den zuständigen Behörden in den 
betreffenden Mitgliedstaaten als maßgebend anerkannt und angewandt. 

Die gemeinsamen Entscheidungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels und jede bei Fehlen einer gemeinsamen 
Entscheidung nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels getroffene Entscheidung werden jährlich oder unter 
außergewöhnlichen Umständen aktualisiert, d. h. wenn eine für die Beaufsichtigung von Tochterunternehmen eines 
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EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdingge
sellschaft zuständige Behörde bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde einen schriftlichen, umfassend begründeten 
Antrag auf Aktualisierung der Entscheidung über die Anwendung des Artikels 104 Absatz 1 Buchstabe a sowie der 
Artikel 104b und 105 stellt. Unter diesen besonderen Umständen kann die Aktualisierung auf bilateraler Basis 
zwischen der konsolidierenden Aufsichtsbehörde und der ersuchenden zuständigen Behörde geregelt werden. 

(5) Zur Erleichterung gemeinsamer Entscheidungen arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungs
standards aus, um ein einheitliches Vorgehen bei der Beschlussfassung nach diesem Artikel in Bezug auf 
gemeinsame Entscheidungen über die Anwendung der Artikel 73, 86 und 97, des Artikels 104 Absatz 1 
Buchstabe a sowie der Artikel 104b und 105 zu gewährleisten. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 1. Juli 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Durchführungsstandards 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“  

39. In Artikel 115 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Handelt es sich bei der konsolidierenden Aufsichtsbehörde nicht um die zuständige Behörde in dem 
Mitgliedstaat, in dem die gemäß Artikel 21a zugelassene Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdingge
sellschaft niedergelassen ist, so werden die Koordinierungs- und Kooperationsvereinbarungen nach Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels auch mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats geschlossen, in dem das Mutterun
ternehmen niedergelassen ist.“  

40. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Zur Erleichterung der Aufgaben nach Artikel 112 Absatz 1, Artikel 114 Absatz 1 und Artikel 115 
Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie richtet die konsolidierende Aufsichtsbehörde auch dann Aufsichtskollegien 
ein, wenn alle grenzübergreifend tätigen Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz in Drittländern haben, 
sofern die Aufsichtsbehörden der Drittländer Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, die den in Kapitel 1 
Abschnitt II der vorliegenden Richtlinie und, soweit anwendbar, in den Artikeln 76 und 81 der Richtlinie 
2014/65/EU festgelegten Anforderungen gleichwertig sind.“ 

b)  In Absatz 6 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die zuständige Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem die gemäß Artikel 21a zugelassene Finanzholdingge
sellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft niedergelassen ist, kann sich an dem entsprechenden 
Aufsichtskollegium beteiligen.“  

41. In Artikel 117 werden folgende Absätze angefügt: 

„(5) Zuständige Behörden, zentrale Meldestellen und Behörden, die im öffentlichen Auftrag mit der 
Beaufsichtigung der in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 aufgeführten 
Verpflichteten bezüglich der Einhaltung der genannten Richtlinie betraut sind, arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten eng zusammen und stellen einander Informationen zur Verfügung, die für ihre jeweiligen Aufgaben 
gemäß der vorliegenden Richtlinie, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie (EU) 2015/849 von 
Relevanz sind, sofern diese Zusammenarbeit und dieser Informationsaustausch keine laufenden Untersuchungen, 
Ermittlungen oder Verfahren im Einklang mit dem Straf- oder Verwaltungsrecht des Mitgliedstaats beeinträchtigen, 
in dem sich die zuständige Behörde, die zentralen Meldestelle oder die Behörde, die im öffentlichen Auftrag mit der 
Beaufsichtigung der in Artikel 2 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 aufgeführten 
Verpflichteten betraut ist, befindet. 

Die EBA kann die zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 bei Uneinigkeiten bezüglich der Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten gemäß dem vorliegenden 
Artikel von Amts wegen unterstützen. 

(6) Die EBA gibt bis zum 1. Januar 2020 im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
Leitlinien heraus, in denen die Art und Weise der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den in 
Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannten Behörden festgelegt wird, insbesondere in Bezug auf grenzüber
schreitende Gruppen und in Zusammenhang mit der Ermittlung schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften 
zur Bekämpfung der Geldwäsche.“ 
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42. Artikel 119 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Vorbehaltlich des Artikels 21a treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen, um Finanzholding
gesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
einzubeziehen.“  

43. Artikel 120 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft insbesondere in Bezug auf die risikoorientierte 
Beaufsichtigung sowohl der vorliegenden Richtlinie als auch den gleichwertigen Bestimmungen der Richtlinie 
2009/138/EG, so kann die konsolidierende Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der für die Gruppenaufsicht im 
Versicherungssektor zuständigen Behörde auf diese gemischte Finanzholdinggesellschaft nur die Bestimmungen 
derjenigen Richtlinie anwenden, die sich auf die am stärksten vertretene Finanzbranche im Sinne des Artikels 3 
Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG bezieht.“  

44. In Artikel 125 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Ist die gemäß Artikel 111 der vorliegenden Richtlinie bestimmte konsolidierende Aufsichtsbehörde einer Gruppe 
mit einer gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft nicht identisch mit dem gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
2002/87/EG festgelegten Koordinator, so arbeiten die konsolidierende Aufsichtsbehörde und der Koordinator für die 
Zwecke der Anwendung der vorliegenden Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis 
zusammen. Um eine wirksame Zusammenarbeit zu schaffen und zu erleichtern, schließen die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde und der Koordinator schriftliche Koordinierungs- und Kooperationsvereinbarungen.“  

45. In Artikel 128 werden nach dem ersten Absatz folgende Absätze eingefügt: 

„Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der kombinierten Kapitalpufferanforderung nach 
Absatz 1 Nummer 6 des vorliegenden Artikels vorgehalten wird, zur Unterlegung einer der Anforderungen nach 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der in Artikel 104a der 
vorliegenden Richtlinie vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanforderungen zur Abdeckung anderer Risiken als 
des Risikos einer übermäßigen Verschuldung oder der nach Artikel 104b Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie 
mitgeteilten Empfehlungen zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung 
einsetzen. 

Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung eines der Bestandteile seiner kombinierten Kapitalpuffer
anforderung vorgehalten wird, zur Unterlegung der anderen anwendbaren Bestandteile seiner kombinierten 
Kapitalpufferanforderung einsetzen. 

Institute dürfen kein hartes Kernkapital, das zur Einhaltung der kombinierten Kapitalpufferanforderung nach 
Absatz 1 Nummer 6 des vorliegenden Artikels vorgehalten wird, zur Unterlegung der risikobasierten Komponenten 
der Anforderungen nach den Artikeln 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der Artikel 45c und 
45d der Richtlinie 2014/59/EU einsetzen.“  

46. Die Artikel 129 und 130 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 129 

Pflicht zum Vorhalten eines Kapitalerhaltungspuffers 

(1) Zusätzlich zum harten Kernkapital, das zur Unterlegung einer der Eigenmittelanforderungen des Artikels 92 
Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlich ist, verlangen die Mitgliedstaaten 
von Instituten, einen aus hartem Kernkapital bestehenden Kapitalerhaltungspuffer vorzuhalten, der 2,5 % ihres 
Gesamtrisikobetrags entspricht; dieser wird nach Maßgabe des Teils 1 Titel II der genannten Verordnung auf 
Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung berechnet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat kleine und mittlere Wertpapierfirmen von der Einhaltung 
der Anforderungen gemäß Absatz 1 befreien, sofern eine solche Freistellung die Stabilität des Finanzsystems des 
betreffenden Mitgliedstaats nicht gefährdet. 

Eine Entscheidung über die Freistellung nach Unterabsatz 1 ist umfassend zu begründen, wobei auch darzulegen ist, 
weshalb die Freistellung keine Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems des Mitgliedstaats darstellt, und die 
kleinen und mittleren Wertpapierfirmen, für die die Freistellung gelten soll, sind eindeutig zu definieren. 

Die Mitgliedstaaten, die eine Freistellung nach Unterabsatz 1 beschließen, zeigen diese dem ESRB an. Der ESRB 
übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der Europäischen Kommission, der EBA sowie den zuständigen und den 
benannten Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Mitgliedstaaten benennen für die Zwecke des Absatzes 2 eine Behörde, die für die Anwendung dieses 
Artikels zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

(4) Die Einstufung von Wertpapierfirmen als kleine oder mittlere Unternehmen für die Zwecke des Absatzes 2 
erfolgt im Einklang mit der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (*). 

(5) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht vollständig, so unterliegt es den 
Ausschüttungsbeschränkungen des Artikels 141 Absätze 2 und 3. 

Artikel 130 

Pflicht zum Vorhalten eines institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers 

(1) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Instituten, einen institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffer in 
Höhe ihres nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags 
vorzuhalten, der mit dem gewichteten Durchschnittswert der antizyklischen Pufferquoten multipliziert wird, die 
nach Maßgabe des Teils 1 Titel II der genannten Verordnung auf Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis gemäß 
Artikel 140 der vorliegenden Richtlinie berechnet werden. Dieser Puffer besteht aus hartem Kernkapital. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann ein Mitgliedstaat kleine und mittlere Wertpapierfirmen von der Einhaltung 
der Anforderungen gemäß Absatz 1 befreien, sofern eine solche Freistellung die Stabilität des Finanzsystems des 
betreffenden Mitgliedstaats nicht gefährdet. 

Eine Entscheidung über die Freistellung nach Unterabsatz 1 ist umfassend zu begründen, wobei auch darzulegen ist, 
weshalb die Freistellung keine Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems des Mitgliedstaats darstellt, und die 
kleinen und mittleren Wertpapierfirmen, für die die Freistellung gelten soll, sind eindeutig zu definieren. 

Die Mitgliedstaaten, die eine Freistellung nach Unterabsatz 1 beschließen, zeigen diese dem ESRB an. Der ESRB 
übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der Europäischen Kommission, der EBA sowie den zuständigen und den 
benannten Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten. 

(3) Die Mitgliedstaaten benennen für die Zwecke des Absatzes 2 eine Behörde, die für die Anwendung dieses 
Artikels zuständig ist. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

(4) Die Einstufung von Wertpapierfirmen als kleine oder mittlere Unternehmen für die Zwecke des Absatzes 2 
erfolgt im Einklang mit der Empfehlung 2003/361/EG. 

(5) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht vollständig, so unterliegt es den 
Ausschüttungsbeschränkungen des Artikels 141 Absätze 2 und 3.  

(*) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).“  

47. Artikel 131 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die dafür zuständig ist, auf konsolidierter Basis G-SRI und 
auf Einzelbasis, teilkonsolidierter bzw. konsolidierter Basis andere systemrelevante Institute (A-SRI) zu ermitteln, 
die in ihrem Zuständigkeitsbereich zugelassen wurden. Diese Behörde ist die zuständige Behörde oder die 
benannte Behörde. Die Mitgliedstaaten können mehrere Behörden benennen. 

G-SRI umfassen 

a)  Gruppen, an deren Spitze ein EU-Mutterinstitut, eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, oder 

b)  Institute, die nicht Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts, einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft sind. 

Bei A-SRI kann es sich entweder um ein Institut oder eine Gruppe, an dessen/deren Spitze ein EU-Mutterinstitut, 
eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft steht, ein 
Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, eine Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat oder eine 
gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat handeln.“ 
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b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Eine zusätzliche Methode zur Ermittlung von G-SRI beruht auf den folgenden Kategorien: 

a)  den in Absatz 2 Buchstaben a bis d dieses Artikels genannten Kategorien; 

b)  der grenzüberschreitenden Tätigkeit der Gruppe, mit Ausnahme der Tätigkeiten der Gruppe in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*). 

Jede Kategorie wird gleich gewichtet und besteht aus quantifizierbaren Indikatoren. Die Indikatoren für die in 
Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes genannten Kategorien sind identisch mit den entsprechenden 
Indikatoren, die gemäß Absatz 2 bestimmt werden. 

Anhand dieser zusätzlichen Ermittlungsmethode wird für jede Körperschaft im Sinne von Absatz 1, die bewertet 
wird, ein zusätzliches Gesamtbewertungsergebnis errechnet, auf dessen Grundlage die zuständige Behörde oder 
die benannte Behörde eine der in Absatz 10 Buchstabe c genannten Maßnahmen ergreifen kann.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur 
Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von 
Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsme
chanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1).“ 

c)  Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die EBA gibt nach Beratung mit dem ESRB bis zum 1. Januar 2015 im Einklang mit Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die Kriterien zur Festlegung der Anwendungsvoraussetzungen für 
diesen Absatz in Bezug auf die Bewertung von A-SRI heraus. In diesen Leitlinien wird den internationalen 
Rahmenregelungen für national systemrelevante Institute sowie den unionsspezifischen und nationalen 
Besonderheiten Rechnung getragen. 

Nach Beratung mit dem ESRB erstattet die EBA der Kommission bis zum 31. Dezember 2020 Bericht über die 
geeignete Methode für die Gestaltung und Kalibrierung der Quoten des A-SRI-Puffers.“ 

d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde kann jedes A-SRI dazu verpflichten, auf 
konsolidierter, teilkonsolidierter Basis bzw. auf Einzelbasis einen A-SRI-Puffer von bis zu 3 % des nach 
Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags vorzuhalten; dabei 
sind die Kriterien für die Ermittlung von A-SRI zu berücksichtigen. Dieser Puffer besteht aus hartem 
Kernkapital.“ 

e)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a) Vorbehaltlich der in Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten Genehmigung der Kommission kann die 
zuständige Behörde oder die benannte Behörde jedes A-SRI dazu verpflichten, auf konsolidierter oder teilkonso
lidierter Basis bzw. auf Einzelbasis einen A-SRI-Puffer von mehr als 3 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags vorzuhalten. Dieser Puffer besteht aus hartem 
Kernkapital. 

Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang der Anzeige gemäß Absatz 7 dieses Artikels 
eine Stellungnahme dazu vor, ob er den A-SRI-Puffer für angemessen hält. Im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA der Kommission ebenfalls eine Stellungnahme zu dem Puffer 
vorlegen. 

Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der Bewertung des ESRB und gegebenenfalls der EBA und wenn 
sie sich davon überzeugt hat, dass die Pflicht zum Vorhalten eines A-SRI-Puffers keine unverhältnismäßigen 
nachteiligen Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems anderer Mitgliedstaaten oder für das 
Finanzsystem der Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts nach sich zieht, binnen drei Monaten, nachdem ihr der ESRB die Anzeige 
gemäß Absatz 7 übermittelt hat, einen Rechtsakt, mit dem die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 
ermächtigt wird, die vorgeschlagene Maßnahme zu ergreifen.“ 

f)  In Absatz 7 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(7) Vor der Festsetzung oder Neufestsetzung eines A-SRI-Puffers zeigt die zuständige Behörde oder die 
benannte Behörde dies dem ESRB einen Monat vor der Veröffentlichung der Entscheidung gemäß Absatz 5 an; 
ebenso zeigt sie dem ESRB die Entscheidung der zuständigen Behörde oder der benannten Behörde gemäß 
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Absatz 5a drei Monate vor ihrer Veröffentlichung an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der 
Europäischen Kommission, der EBA sowie den zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden 
Mitgliedstaaten. In diesen Anzeigen wird Folgendes im Einzelnen dargelegt:“ 

g)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Unbeschadet des Artikels 133 und des Absatzes 5 dieses Artikels gilt Folgendes: Ist ein A-SRI ein 
Tochterunternehmen entweder eines G-SRI oder eines A-SRI, das entweder ein Institut oder eine Gruppe ist, an 
dessen/deren Spitze ein EU-Mutterinstitut steht und für das ein A-SRI-Puffer auf konsolidierter Basis gilt, so darf 
der Puffer, der auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis für das A-SRI gilt, nicht den niedrigeren Wert der 
folgenden Beträge überschreiten: 

a)  die Summe aus der höheren der beiden für die Gruppe auf konsolidierter Basis geltenden Quoten des G-SRI- 
Puffers oder des A-SRI-Puffers und 1 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtrisikobetrags; und 

b)  3 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags 
oder die von der Kommission gemäß Absatz 5a des vorliegenden Artikels für die Gruppe auf konsolidierter 
Basis genehmigte Quote.“ 

h)  Die Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 

„(9) Die G-SRI werden in mindestens fünf Teilkategorien eingestuft. Die Untergrenze und die Grenzen 
zwischen den einzelnen Teilkategorien werden durch die Bewertungsergebnisse der Ermittlungsmethode nach 
Absatz 2 dieses Artikels bestimmt. Die Grenzwerte für den Übergang von einer Teilkategorie zur nächsten 
werden eindeutig definiert und folgen dem Grundsatz, dass die Systemrelevanz von einer Teilkategorie zur 
nächsten linear ansteigt, was einem linearen Anstieg der Anforderung an zusätzlichem harten Kernkapital — 
ausgenommen in der Teilkategorie fünf und jeder hinzugefügten höheren Teilkategorie — entspricht. Für die 
Zwecke dieses Absatzes gilt als Systemrelevanz die erwartete Auswirkung einer Notlage des G-SRI auf den 
globalen Finanzmarkt. Der niedrigsten Teilkategorie entspricht ein G-SRI-Puffer von 1 % des nach Artikel 92 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags; der Puffer steigt für jede 
folgende Teilkategorie in Schritten von mindestens 0,5 % des nach Artikel 92 Absatz 3 der genannten 
Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags an. 

(10) Unbeschadet der Absätze 1 und 9 und unter Verwendung der in Absatz 9 genannten Teilkategorien und 
Grenzwerte kann die zuständige Behörde oder die benannte Behörde nach vernünftigem aufsichtlichem 
Ermessen 

a)  die Neueinstufung eines G-SRI von einer niedrigeren Teilkategorie in eine höhere Teilkategorie vornehmen, 

b)  eine Körperschaft im Sinne des Absatzes 1, deren Gesamtbewertungsergebnis gemäß Absatz 2 niedriger ist 
als der Grenzwert für die niedrigste Teilkategorie, in diese oder in eine höhere Teilkategorie einstufen und sie 
damit als G-SRI bezeichnen, 

c) unter Berücksichtigung des einheitlichen Abwicklungsmechanismus und auf der Grundlage des Gesamtbewer
tungsergebnisses gemäß Absatz 2a die Neueinstufung eines G-SRI von einer höheren Teilkategorie in eine 
niedrigere Teilkategorie vornehmen.“ 

i)  Absatz 11 wird gestrichen. 

j)  Absatz 12 erhält folgende Fassung: 

„(12) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde zeigt dem ESRB die Namen der G-SRI und A-SRI 
sowie die jeweilige Teilkategorie, in die jedes G-SRI eingestuft ist, an. Die Anzeige muss die vollständige 
Begründung für die Ausübung oder die Nichtausübung des aufsichtlichen Ermessens im Einklang mit Absatz 10 
Buchstaben a, b und c enthalten. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der Kommission und der 
EBA und macht die betreffenden Namen öffentlich bekannt. Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 
macht die Teilkategorie, in die jedes G-SRI eingestuft ist, öffentlich bekannt. 

Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde überprüft jährlich die Ermittlung der G-SRI und A-SRI und 
die Einstufung der G-SRI in die jeweiligen Teilkategorien und übermittelt die Ergebnisse den betreffenden 
systemrelevanten Instituten und dem ESRB, der die Ergebnisse unverzüglich an die Kommission und die EBA 
weiterleitet. Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde macht das aktualisierte Verzeichnis der 
ermittelten systemrelevanten Institute sowie die Teilkategorie, in die jedes als solches bezeichnete G-SRI 
eingestuft ist, öffentlich bekannt.“ 

k)  Absatz 13 wird gestrichen. 
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l)  Die Absätze 14 und 15 erhalten folgende Fassung: 

„(14) Unterliegt eine Gruppe auf konsolidierter Basis einem G-SRI- und einem A-SII-Puffer, so gilt jeweils die 
höhere Pufferanforderung. 

(15) Unterliegt ein Institut einem Systemrisikopuffer nach Artikel 133, so gilt dieser Puffer zusätzlich zu dem 
A-SRI-Puffer oder dem G-SRI-Puffer, der gemäß diesem Artikel angewandt wird. 

Würde die Summe aus der für die Zwecke des Artikels 133 Absätze 10, 11 oder 12 berechneten Systemrisiko
pufferquote und der Quote des G-SRI-Puffers oder des A-SRI-Puffers, der dasselbe Institut unterliegt, über 5 % 
betragen, so findet das Verfahren gemäß Absatz 5a des vorliegenden Artikels Anwendung.“ 

m)  Die Absätze 16 und 17 werden gestrichen. 

n)  Absatz 18 erhält folgende Fassung: 

„(18) Unter Berücksichtigung international vereinbarter Standards arbeitet die EBA Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards aus, in denen für die Zwecke dieses Artikels festgelegt wird, nach welchen Methoden die 
zuständige Behörde oder die benannte Behörde ein Institut oder eine Gruppe, an dessen/deren Spitze ein EU- 
Mutterinstitut, eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
steht, als G-SII ermittelt und nach welcher Methode die Teilkategorien bestimmt werden sowie die Einstufung 
der G-SRI in die Teilkategorien auf der Grundlage ihrer Systemrelevanz erfolgt. 

Die EBA legt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards der Kommission bis zum 30. Juni 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“  

48. Artikel 132 wird gestrichen.  

49. Die Artikel 133 und 134 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 133 

Pflicht zum Vorhalten eines Systemrisikopuffers 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann einen Systemrisikopuffer aus hartem Kernkapital für die Finanzbranche oder einen 
oder mehrere ihrer Teilbereiche für sämtliche oder eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5 des 
vorliegenden Artikels einführen, um nicht von der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder von den Artikeln 130 und 
131 dieser Richtlinie erfasste Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken im Sinne eines Risikos einer Störung des 
Finanzsystems mit möglichen ernsthaften nachteiligen Auswirkungen auf das Finanzsystem und die Realwirtschaft 
in einem spezifischen Mitgliedstaat zu vermeiden und zu mindern. 

(2) Die Institute berechnen den Systemrisikopuffer wie folgt: 

BSR ¼ rT � ET þ
X

i

 ri � Ei 

dabei ist 

BSR = Systemrisikopuffer; 

rT = für den Gesamtrisikobetrag eines Instituts geltende Pufferquote; 

ET = Gesamtrisikobetrag eines Instituts, berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

i = Index für die Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5; 

ri = für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe von Risikopositionen i geltende Pufferquote; und 

Ei = Risikobetrag eines Instituts für die Teilgruppe von Risikopositionen i, berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

7.6.2019 L 150/286 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 benennen die Mitgliedstaaten eine Behörde, die dafür zuständig ist, den 
Systemrisikopuffer festzusetzen und die Risikopositionen und Teilgruppen der Institute zu ermitteln, für die er gilt. 
Diese Behörde ist entweder die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 dieses Artikels kann die zuständige Behörde oder die benannte Behörde von 
den Instituten verlangen, nach Maßgabe des Teils 1 Titel II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Einzelbasis bzw. 
auf konsolidierter oder teilkonsolidierter Basis einen aus hartem Kernkapital bestehenden Systemrisikopuffer, der 
gemäß Absatz 2 dieses Artikels berechnet wird, vorzuhalten. 

(5) Ein Systemrisikopuffer kann für Folgendes gelten: 

a)  alle Risikopositionen, die in dem Mitgliedstaat belegen sind, der den Puffer festsetzt; 

b)  die folgenden branchenbezogenen Risikopositionen, die in dem Mitgliedstaat belegen sind, der den Puffer 
festsetzt: 

i)  alle Risikopositionen des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Wohnimmobilien 
besichert sind; 

ii)  alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen, die durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien 
besichert sind; 

iii)  alle Risikopositionen gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in Ziffer ii genannten; 

iv)  alle Risikopositionen gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in Ziffer i genannten; 

c)  alle in anderen Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen vorbehaltlich der Absätze 12 und 15; 

d)  in anderen Mitgliedstaaten belegene branchenbezogene Risikopositionen gemäß Buchstabe b dieses Absatzes, 
jedoch lediglich zur Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat festgesetzten Pufferquote gemäß 
Artikel 134; 

e)  in Drittländern belegene Risikopositionen; 

f)  Teilgruppen aller unter Buchstabe b festgestellten Kategorien von Risikopositionen. 

(6) Die EBA gibt nach Beratung mit dem ESRB bis zum 30. Juni 2020 im Einklang mit Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die entsprechenden Teilgruppen von Risikopositionen heraus, auf die 
die zuständige Behörde oder die benannte Behörde einen Systemrisikopuffer gemäß Absatz 5 Buchstabe f des 
vorliegenden Artikels anwenden kann. 

(7) Ein Systemrisikopuffer gilt für alle Risikopositionen, oder eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß 
Absatz 5 des vorliegenden Artikels, aller Institute oder für eine oder mehrere Teilgruppe(n) dieser Institute, für die 
die Behörden des betreffenden Mitgliedstaats gemäß dieser Richtlinie zuständig sind, und wird in Schritten von 0,5 
Prozentpunkten oder dessen Vielfachen angepasst. Für die verschiedenen Teilgruppen der Institute und Risikopo
sitionen können unterschiedliche Anforderungen vorgesehen werden. Der Systemrisikopuffer deckt keine Risiken ab, 
die bereits durch die Artikel 130 und 131 abgedeckt werden. 

(8) Wenn die zuständige Behörde oder die benannte Behörde das Vorhalten eines Systemrisikopuffers verlangt, 
hält sie dabei Folgendes ein: 

a)  Der Systemrisikopuffer zieht keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile 
des Finanzsystems anderer Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union insgesamt in Form oder durch 
Schaffung eines Hindernisses für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nach sich; 

b)  die zuständige Behörde oder die benannte Behörde muss den Systemrisikopuffer mindestens alle zwei Jahre 
überprüfen; 

c)  der Systemrisikopuffer darf nicht dafür eingesetzt werden, Risiken abzudecken, die bereits durch die Artikel 130 
und 131 abgedeckt werden. 

(9) Die zuständige Behörde oder die benannte Behörde zeigt vor der in Absatz 13 genannten Veröffentlichung 
der Entscheidung dem ESRB diese an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich der Kommission, der EBA 
sowie den zuständigen und den benannten Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten. 

Ist das Institut, für das eine oder mehrere Systemrisikopufferquoten gelten, ein Tochterunternehmen eines in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmens, so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte 
Behörde dies auch den Behörden dieses Mitgliedstaats an. 

Gilt eine Systemrisikopufferquote für in Drittländern belegene Risikopositionen, so zeigt die zuständige Behörde 
oder die benannte Behörde dies dem ESRB ebenfalls an. Der ESRB übermittelt diese Anzeigen unverzüglich den 
Aufsichtsbehörden dieser Drittländer. 
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In diesen Anzeigen wird Folgendes im Einzelnen dargelegt: 

a)  die in dem Mitgliedstaat bestehenden Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken, 

b)  die Gründe, weshalb die Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken die Stabilität des Finanzsystems auf nationaler 
Ebene in einem Ausmaß gefährden, das die Quote des Puffers rechtfertigt, 

c)  die Begründung der Annahme, dass der Systemrisikopuffer voraussichtlich zu einer wirksamen und 
angemessenen Verringerung des Risikos führen wird, 

d)  eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkungen des Systemrisikopuffers auf den 
Binnenmarkt auf der Grundlage der dem Mitgliedstaat vorliegenden Informationen, 

e)  die Quote bzw. Quoten des Systemrisikopuffers, die die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 
vorzuschreiben beabsichtigt, sowie für welche Risikopositionen diese Quoten gelten und welche Institute diesen 
Quoten unterliegen; 

f)  in dem Fall, dass die Systemrisikopufferquote für alle Risikopositionen gilt, eine Begründung dafür, weshalb die 
Behörde der Ansicht ist, dass sich der Systemrisikopuffer nicht mit dem A-SRI-Puffer gemäß Artikel 131 
überschneidet. 

Führt die Entscheidung über die Festsetzung der Systemrisikopufferquote zu einem Rückgang oder zu keiner 
Änderung gegenüber der zuvor festgesetzten Systemrisikopufferquote, so hält die zuständige Behörde oder die 
benannte Behörde lediglich die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes ein. 

(10) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopufferquoten 
für eine der Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 
mehrere Systemrisikopuffer gelten, nicht zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote von über 3 % für jedwede 
dieser Risikopositionen, so zeigt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde im Einklang mit Absatz 9 einen 
Monat vor der in Absatz 13 genannten Veröffentlichung der Entscheidung dem ESRB dies an. 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird die Anerkennung einer von einem anderen Mitgliedstaat gemäß Artikel 134 
festgesetzten Systemrisikopufferquote nicht auf den Schwellenwert von 3 % angerechnet. 

(11) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopufferquoten 
für eine der Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 
mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote zwischen 3 % und 5 % für 
jedwede dieser Risikopositionen, so ersucht die zuständige Behörde oder die benannte Behörde des Mitgliedstaats, 
der die Pufferquote festsetzt, in der Anzeige gemäß Absatz 9 die Kommission um eine Stellungnahme. Die 
Kommission legt ihre Stellungnahme binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige vor. 

Gibt die Kommission eine negative Stellungnahme ab, so folgt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 
des Mitgliedstaats, der den Systemrisikopuffer festsetzt, dieser Stellungnahme oder begründet, weshalb sie dies nicht 
tut. 

Ist ein Institut, für das eine oder mehrere Systemrisikopufferquoten gelten, ein Tochterunternehmen eines in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Mutterunternehmens, so ersucht die zuständige Behörde oder die benannte 
Behörde in der Anzeige gemäß Absatz 9 die Kommission und den ESRB um eine Empfehlung. 

Die Kommission und der ESRB legen ihre jeweilige Empfehlung binnen sechs Wochen nach Eingang der Anzeige 
vor. 

Im Falle unterschiedlicher Auffassungen der Behörden des Tochterunternehmens und des Mutterunternehmens in 
Bezug auf die für das betreffende Institut geltende(n) Systemrisikopufferquote oder ‑quoten und im Falle einer 
negativen Empfehlung sowohl der Kommission als auch des ESRB kann die zuständige Behörde oder die benannte 
Behörde die Angelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 an die EBA verweisen und diese 
um Unterstützung bitten. Die Entscheidung über die Festsetzung der Systemrisikopufferquote oder -quoten für diese 
Risikopositionen wird ausgesetzt, bis die EBA einen Beschluss gefasst hat. 

(12) Führt die Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopufferquoten 
für eine der Risikopositionen oder für eine Teilgruppe von Risikopositionen gemäß Absatz 5, für die ein oder 
mehrere Systemrisikopuffer gelten, zu einer kombinierten Systemrisikopufferquote von über 5 % für jedwede dieser 
Risikopositionen, so holt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde vor der Umsetzung eines Systemrisi
kopuffers die Genehmigung der Kommission ein. 
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Der ESRB legt der Kommission binnen sechs Wochen nach Eingang der Anzeige gemäß Absatz 9 des vorliegenden 
Artikels eine Stellungnahme dazu vor, ob er den Systemrisikopuffer für angemessen hält. Im Einklang mit 
Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA der Kommission ebenfalls eine 
Stellungnahme zu diesem Systemrisikopuffer vorlegen. 

Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der Bewertung des ESRB und gegebenenfalls der EBA und wenn sie 
sich davon überzeugt hat, dass die Pflicht zum Vorhalten einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopuf
ferquoten keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen für die Gesamtheit oder Teile des Finanzsystems 
anderer Mitgliedstaaten oder für das Finanzsystem der Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines 
Hindernisses für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nach sich zieht, binnen drei Monaten nach 
Eingang der Anzeige gemäß Absatz 9 einen Rechtsakt, mit dem die zuständige Behörde oder die benannte Behörde 
ermächtigt wird, die vorgeschlagene Maßnahme zu ergreifen. 

(13) Jede zuständige Behörde oder die benannte Behörde macht die Festsetzung oder Neufestsetzung einer oder 
mehrerer Systemrisikopufferquoten durch Veröffentlichung auf einer geeigneten Website bekannt. Diese 
Veröffentlichung hat mindestens folgende Angaben zu enthalten: 

a)  die Systemrisikopufferquote oder -quoten, 

b)  die Institute, für die der Systemrisikopuffer gilt, 

c)  die Risikopositionen, für die die Systemrisikopufferquote oder -quoten gelten, 

d) eine Begründung der Festsetzung oder Neufestsetzung einer Systemrisikopufferquote oder von Systemrisikopuf
ferquoten, 

e)  der Zeitpunkt, ab dem die Institute den festgesetzten oder angehobenen Systemrisikopuffer anwenden müssen, 
und 

f)  die Namen der Länder, wenn die in diesen Ländern belegenen Risikopositionen in den Systemrisikopuffer 
einfließen. 

Wenn die Veröffentlichung der Angaben nach Unterabsatz 1 Buchstabe d die Stabilität des Finanzsystems in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten gefährden könnte, so werden diese Angaben nicht in die Veröffentlichung 
aufgenommen. 

(14) Erfüllt ein Institut die Anforderung nach Absatz 1 dieses Artikels nicht vollständig, so unterliegt es den 
Ausschüttungsbeschränkungen des Artikels 141 Absätze 2 und 3. 

Erhöht sich durch die Anwendung der Ausschüttungsbeschränkungen das harte Kernkapital eines Instituts im 
Hinblick auf das einschlägige Systemrisiko nicht in zufriedenstellendem Maße, so können die zuständigen Behörden 
zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 64 ergreifen. 

(15) Beschließt die zuständige Behörde oder die benannte Behörde, auf der Grundlage der in anderen 
Mitgliedstaaten belegenen Risikopositionen einen Systemrisikopuffer festzusetzen, so ist dieser für alle in der Union 
belegenen Risikopositionen gleichermaßen festzusetzen, es sei denn, der Puffer wird festgesetzt, um die von einem 
anderen Mitgliedstaat festgelegte Systemrisikopufferquote gemäß Artikel 134 anzuerkennen. 

Artikel 134 

Anerkennung einer Systemrisikopufferquote 

(1) Andere Mitgliedstaaten können eine nach Artikel 133 festgesetzte Systemrisikopufferquote anerkennen und 
diese Quote auf im Inland zugelassene Institute auf die Risikopositionen anwenden, die in dem Mitgliedstaat belegen 
sind, der diese Quote festsetzt. 

(2) Erkennt ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 eine Systemrisikopufferquote für im Inland zugelassene Institute an, 
so zeigt er dies dem ESRB an. Der ESRB hat diese Anzeigen sodann unverzüglich der Kommission, der EBA und 
dem Mitgliedstaat, der diese Quote festsetzt, zu übermitteln. 

(3) Bei seiner Entscheidung über die Anerkennung einer Systemrisikopufferquote gemäß Absatz 1 trägt der 
betreffende Mitgliedstaat den Angaben Rechnung, die der Mitgliedstaat, der diese Quote festsetzt, gemäß Artikel 133 
Absätze 9 und 13 vorlegt. 

(4) Erkennt ein Mitgliedstaat eine Systemrisikopufferquote für im Inland zugelassene Institute an, so kann dieser 
Systemrisikopuffer zusätzlich zu dem gemäß Artikel 133 angewandten Systemrisikopuffer gelten, sofern die Puffer 
unterschiedliche Risiken abdecken. Decken die Puffer dasselbe Risiko ab, so wird nur der höhere Puffer angewandt. 

(5) Der Mitgliedstaat, der eine Systemrisikopufferquote gemäß Artikel 133 der vorliegenden Richtlinie festsetzt, 
kann den ESRB ersuchen, eine Empfehlung im Sinne des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 an den 
oder die Mitgliedstaat(en) zu richten, die die Pufferquote anerkennen können.“ 
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50. Artikel 136 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 3 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(3) Jede benannte Behörde bewertet quartalsweise die Intensität des zyklischen Systemrisikos und beurteilt, 
welche Quote des antizyklischen Kapitalpuffers in dem betreffenden Mitgliedstaat als angemessen anzusehen ist; 
sie setzt die Quote des antizyklischen Kapitalpuffers fest oder passt sie erforderlichenfalls an. Dabei 
berücksichtigt sie Folgendes:“ 

b)  Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Jede benannte Behörde veröffentlich quartalsweise mindestens die folgenden Angaben auf ihrer Website: 

a)  die anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers, 

b)  das maßgebliche Kredite/BIP-Verhältnis und dessen Abweichung vom langfristigen Trend, 

c)  den gemäß Absatz 2 berechneten Puffer-Richtwert, 

d)  eine Begründung für die Pufferquote, 

e)  bei einer Anhebung der Pufferquote das Datum, ab dem die Institute diese höhere Pufferquote zur 
Berechnung ihres institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers anwenden müssen, 

f)  die außergewöhnlichen Umstände, die eine kürzere Frist für die Anwendung rechtfertigen, falls das Datum 
nach Buchstabe e weniger als zwölf Monate nach dem Datum der Veröffentlichung nach dem vorliegenden 
Absatz liegt, 

g)  bei einer Herabsetzung der Pufferquote den indikativen Zeitraum, in dem keine Anhebung der Pufferquote zu 
erwarten ist, und eine Begründung für diesen Zeitraum. 

Die benannten Behörden unternehmen alles Notwendige, um den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zu 
koordinieren. 

Die benannten Behörden zeigen dem ESRB jede Änderung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer und 
die erforderlichen Angaben nach Unterabsatz 1 Buchstaben a bis g an. Der ESRB veröffentlicht auf seiner 
Website alle auf diese Weise angezeigten Pufferquoten sowie die damit zusammenhängenden Angaben.“  

51. In Artikel 141 erhalten die Absätze 1 bis 6 folgende Fassung: 

„(1) Institute, die die kombinierte Kapitalpufferanforderung erfüllen, nehmen keine Ausschüttung im 
Zusammenhang mit hartem Kernkapital vor, durch die ihr hartes Kernkapital so stark abnehmen würde, dass die 
kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht länger erfüllt wäre. 

(2) Institute, die die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllen, berechnen den ausschüttungsfähigen 
Höchstbetrag gemäß Absatz 4 und melden diesen der zuständigen Behörde. 

In Fällen, in denen Unterabsatz 1 Anwendung findet, dürfen die Institute vor Berechnung des ausschüttungsfähigen 
Höchstbetrags keine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a)  eine Ausschüttung im Zusammenhang mit hartem Kernkapital vornehmen, 

b)  eine Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger Altersvorsorgeleistungen eingehen 
oder eine variable Vergütung zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit eingegangen wurde, in 
der das Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt hat, oder 

c)  Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente vornehmen. 

(3) Wenn ein Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt bzw. nicht übertrifft, darf es durch 
eine der Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c keinen höheren Betrag als den nach 
Absatz 4 berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag ausschütten. 

(4) Die Institute berechnen den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag durch Multiplikation der gemäß Absatz 5 
berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 festgelegten Faktor. Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag ist um 
jeden Betrag, der sich durch jegliche in Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b oder c genannten Maßnahmen 
ergibt, zu kürzen. 

(5) Die zu multiplizierende Summe nach Absatz 4 umfasst 

a)  sämtliche Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem 
harten Kernkapital zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen infolge der 
Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a, b oder c des vorliegenden Artikels, 

zuzüglich 
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b)  sämtliche Gewinne zum Jahresende, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht 
dem harten Kernkapital zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen infolge 
der Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a, b oder c des vorliegenden Artikels, 

abzüglich 

c)  der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die unter den Buchstaben a und b genannten 
Gewinne einbehalten würden. 

(6) Der Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung einer der Eigenmittelanforderungen nach 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmit
telanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz des nach 
Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des ersten (d. h. des 
untersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0. 

b)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung einer der Eigenmittelanforderungen nach 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmit
telanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz des nach 
Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des zweiten Quartils 
der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,2. 

c)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Eigenmittelanforderungen nach 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmit
telanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz des nach 
Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten Quartils 
der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,4. 

d)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Eigenmittelanforderungen nach 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie der zusätzlichen Eigenmitte
lanforderung zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 
Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozentsatz des nach 
Artikel 92 Absatz 3 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten (d. h. des 
obersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten Kapitalpufferanforderung werden wie folgt 
berechnet: 

Quartiluntergrenze ¼
Kombinierte Kapitalpufferanforderung

4
� ðQn − 1Þ

Quartilobergrenze ¼
Kombinierte Kapitalpufferanforderung

4
� Qn 

dabei ist 

Qn = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils.“  

52. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 141a 

Nichterfüllung der kombinierten Kapitalpufferanforderung 

Die kombinierte Kapitalpufferanforderung gilt für die Zwecke des Artikels 141 bei einem Institut als nicht erfüllt, 
wenn das Institut nicht über Eigenmittel in erforderlicher Höhe und Qualität verfügt, um gleichzeitig die 
kombinierte Kapitalpufferanforderung und alle in nachstehenden Artikeln festgelegten Anforderungen zu erfüllen: 

a)  Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung 
zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Richtlinie; 
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b)  Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung 
zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Richtlinie; 

c)  Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die zusätzliche Eigenmittelanforderung 
zur Abdeckung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung nach Artikel 104 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Richtlinie. 

Artikel 141b 

Ausschüttungsbeschränkungen im Falle der Nichterfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschul
dungsquote 

(1) Ein Institut, das die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gemäß Artikel 92 Absatz 1a der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, nimmt keine Ausschüttung im Zusammenhang mit Kernkapital vor, durch 
die sein Kernkapital so stark abnehmen würde, dass die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht 
länger erfüllt wäre. 

(2) Ein Institut, das die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht erfüllt, berechnet den ausschüt
tungsfähigen Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote gemäß Absatz 4 und meldet diesen der zuständigen 
Behörde. 

In Fällen, in denen Unterabsatz 1 Anwendung findet, darf das Institut vor Berechnung des ausschüttungsfähigen 
Höchstbetrags in Bezug auf die Verschuldungsquote keine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a)  eine Ausschüttung im Zusammenhang mit hartem Kernkapital vornehmen, 

b)  eine Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung oder freiwilliger Altersvorsorgeleistungen eingehen 
oder eine variable Vergütung zahlen, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit eingegangen wurde, in 
der das Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung nicht erfüllt hat, oder 

c)  Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapitalinstrumente vornehmen. 

(3) Wenn ein Institut die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht erfüllt bzw. nicht übertrifft, 
darf es durch eine der Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b und c keinen höheren Betrag als 
den nach Absatz 4 berechneten ausschüttungsfähigen Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote 
ausschütten. 

(4) Die Institute berechnen den ausschüttungsfähigen Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote durch 
Multiplikation der gemäß Absatz 5 berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 festgelegten Faktor. Der ausschüt
tungsfähige Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote ist um jeden Betrag, der sich durch jegliche in 
Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b oder c genannten Maßnahmen ergibt, zu kürzen. 

(5) Die zu multiplizierende Summe nach Absatz 4 umfasst 

a)  jegliche Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten 
Kernkapital zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen im Zusammenhang 
mit den Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b oder c dieses Artikels, 

zuzüglich 

b)  jeglicher Gewinne zum Jahresende, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem 
harten Kernkapital zugerechnet wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen nach Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b oder c dieses Artikels, 

abzüglich 

c)  der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die unter den Buchstaben a und b genannten 
Gewinne einbehalten würden. 

(6) Der in Artikel 4 genannte Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie 
zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, verwendete Kernkapital, ausgedrückt als 
Prozentsatz der nach Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikopositions
messgröße, innerhalb des ersten (d. h. des untersten) Quartils der Anforderung an den Puffer der Verschul
dungsquote, so ist der Faktor 0. 

b)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie 
zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, verwendete Kernkapital, ausgedrückt als 
Prozentsatz der nach Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikopositions
messgröße, innerhalb des zweiten Quartils der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der 
Faktor 0,2. 
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c)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie 
zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, verwendete Kernkapital, ausgedrückt als 
Prozentsatz der nach Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikopositions
messgröße, innerhalb des dritten Quartils der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so ist der 
Faktor 0,4. 

d)  Liegt das von dem Institut vorgehaltene und nicht zur Unterlegung der Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und nach Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser Richtlinie 
zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das nicht ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, verwendete Kernkapital, ausgedrückt als 
Prozentsatz der nach Artikel 429 Absatz 4 der genannten Verordnung berechneten Gesamtrisikopositions
messgröße, innerhalb des vierten (d. h. des obersten) Quartils der Anforderung an den Puffer der Verschul
dungsquote, so ist der Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote werden wie 
folgt berechnet: 

Quartiluntergrenze ¼
Anforderung an den Puffer der Verschuldensquote

4
� ðQn − 1Þ

Quartilobergrenze ¼
Anforderung an den Puffer der Verschuldensquote

4
� Qn 

dabei ist 

Qn = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils.“ 

(7) Die Beschränkungen dieses Artikels finden ausschließlich auf Zahlungen Anwendung, die zu einem Absinken 
des Kernkapitals oder der Gewinne führen, und sofern die Aussetzung einer Zahlung oder eine versäumte Zahlung 
kein Ausfallereignis darstellt oder eine Bedingung für die Einleitung eines Verfahrens nach den für das Institut 
geltenden Insolvenzvorschriften ist. 

(8) Wenn ein Institut die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nicht erfüllt und beabsichtigt, eine 
Ausschüttung ausschüttungsfähiger Gewinne vorzunehmen oder eine der in Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a, b 
und c des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen zu ergreifen, zeigt es dies der zuständigen Behörde unter 
Vorlage der in Artikel 141 Absatz 8 aufgeführten Informationen — mit Ausnahme von dessen Buchstabe a 
Ziffer iii — sowie unter Angabe des gemäß Artikel 4 des vorliegenden Artikels berechneten ausschüttungsfähigen 
Höchstbetrags in Bezug auf die Verschuldungsquote an. 

(9) Die Institute treffen Vorkehrungen, um zu gewährleisten, dass der Betrag der ausschüttungsfähigen Gewinne 
und der ausschüttungsfähige Höchstbetrag in Bezug auf die Verschuldungsquote genau berechnet werden, und 
müssen in der Lage sein, die Genauigkeit der Berechnung gegenüber den zuständigen Behörden auf Anfrage 
nachzuweisen. 

(10) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels umfasst eine Ausschüttung im 
Zusammenhang mit Kernkapital alle in Artikel 141 Absatz 10 aufgeführten Maßnahmen. 

Artikel 141c 

Nichterfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote 

Die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gilt für die Zwecke des Artikels 141b dieser Richtlinie bei 
einem Institut als nicht erfüllt, wenn das Institut nicht über Kernkapital in erforderlicher Höhe verfügt, um 
gleichzeitig die in Artikel 92 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte Anforderung und die in 
Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der genannten Verordnung und in Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a dieser 
Richtlinie festgelegte Anforderung zur Abdeckung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung, das nicht 
ausreichend durch Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abgedeckt ist, zu erfüllen.“  

53. Artikel 142 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Erfüllt ein Institut die kombinierte Kapitalpufferanforderung oder gegebenenfalls die Anforderung an den 
Puffer der Verschuldungsquote nicht, so erstellt es einen Kapitalerhaltungsplan und legt ihn innerhalb von fünf 
Arbeitstagen, nachdem es festgestellt hat, dass es die Anforderung nicht erfüllen kann, der zuständigen Behörde vor, 
es sei denn, die zuständige Behörde lässt eine längere Frist von bis zu zehn Tagen zu.“  

54. Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  die allgemeinen Kriterien und Methoden, nach denen sie bei der Überprüfung und Bewertung nach Artikel 97 
verfahren, einschließlich der Kriterien zur Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach 
Artikel 97 Absatz 4;“ 
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55. Artikel 146 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 146 

Durchführungsrechtsakte 

Im Einklang mit dem in Artikel 147 Absatz 2 genannten Prüfverfahren wird eine Änderung des nach Artikel 12 
und Titel IV erforderlichen Anfangskapitals zur Berücksichtigung wirtschaftlicher und geldpolitischer Entwicklungen 
als Durchführungsrechtsakt erlassen.“  

56. Nach Artikel 159 wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 1A 

Übergangsbestimmungen für Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

Artikel 159a 

Übergangsbestimmungen für die Zulassung von Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzhol
dinggesellschaften 

Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaften, die am 27. Juni 2019 schon 
bestehen, beantragen die Zulassung nach Artikel 21a bis zum 28. Juni 2021. Hat eine Finanzholdinggesellschaft 
oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft bis zum 28. Juni 2021 die Zulassung nicht beantragt, so werden 
geeignete Maßnahmen nach Artikel 21a Absatz 6 ergriffen. 

Während der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Übergangszeit müssen die zuständigen Behörden mit 
allen notwendigen, durch diese Richtlinie übertragenen Aufsichtsbefugnissen im Hinblick auf Finanzholdinggesell
schaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die der Zulassung nach Artikel 21a zum Zwecke der 
Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis unterliegen, ausgestattet sein.“  

57. In Artikel 161 wird folgender Absatz angefügt: 

„(10) Die Kommission überprüft bis zum 31. Dezember 2023 die Umsetzung und Anwendung der in 
Artikel 104 Absatz 1 Buchstaben j und l genannten Aufsichtsbefugnisse, erstellt bis zu diesem Termin einen Bericht 
und leitet ihn an das Europäische Parlament und den Rat weiter.“ 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 28. Dezember 2020 die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 29. Dezember 2020 an. Die Bestimmungen, die erforderlich sind, um den in 
Artikel 1 Nummer 21 und Artikel 1 Nummer 29 Buchstaben a, b und c der vorliegenden Richtlinie dargelegten 
Änderungen in Bezug auf Artikel 84 und Artikel 98 Absätze 5 und 5a der Richtlinie 2013/36/EU nachzukommen, 
gelten jedoch ab dem 28. Juni 2021, und die Bestimmungen, die erforderlich sind, um den in Artikel 1 Nummern 52 
und 53 der vorliegenden Richtlinie dargelegten Änderungen in Bezug auf die Artikel 141b und 141c sowie Artikel 142 
Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU nachzukommen, gelten ab dem 1. Januar 2022. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 
Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Mai 2019. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
A. TAJANI  

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA   
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2019/876 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Mai 2019 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die 
strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber 
zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, 

Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Im Zuge der Finanzkrise, die 2007-2008 ihren Anfang nahm, hat die Union eine grundlegende Reform des 
Regulierungsrahmens für Finanzdienstleistungen durchgeführt, mit der die Widerstandsfähigkeit der im 
Finanzsektor tätigen Institute gestärkt werden soll. Die Reform stützte sich weitgehend auf die internationalen 
Standards, die 2010 vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basler Ausschuss) vereinbart wurden und die als 
der Basel-III-Rahmen bekannt sind. Zu den zahlreichen Maßnahmen des Reformpakets zählten die Annahme der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) und der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates (5), mit denen strengere Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen (Institute) eingeführt wurden. 

(2)  Auch wenn die Reform das Finanzsystem stabiler und widerstandsfähiger gegen vielerlei mögliche künftige 
Schocks und Krisen gemacht hat, wurden damit doch nicht alle festgestellten Probleme angegangen. Ein wichtiger 
Grund hierfür war, dass die internationalen Standardsetzungsgremien wie der Basler Ausschuss und der Rat für 
Finanzstabilität (FSB) ihre Arbeiten zu international vereinbarten Lösungen für diese Probleme zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen hatten. Inzwischen sind die Arbeiten zu wichtigen zusätzlichen Reformen 
abgeschlossen, sodass die noch ungelösten Probleme angegangen werden sollten. 
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(1) ABl. C 34 vom 31.1.2018, S. 5. 
(2) ABl. C 209 vom 30.6.2017, S. 36. 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

14. Mai 2019. 
(4) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
(5) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 

Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 



(3)  In ihrer Mitteilung vom 24. November 2015 „Auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion“ hat die 
Kommission anerkannt, dass eine weitere Risikominderung erforderlich ist, und sich dazu verpflichtet, einen 
Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der sich auf international vereinbarte Standards stützt. Die Notwendigkeit, 
weitere konkrete legislative Maßnahmen zur Risikominderung im Finanzsektor zu ergreifen, wurde auch vom Rat 
in seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juni 2016 und vom Europäischen Parlament in seiner Entschließung vom 
10. März 2016 zur Bankenunion — Jahresbericht 2015 (6) anerkannt. 

(4)  Die Risikominderungsmaßnahmen sollten nicht nur die Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensystems 
und das Vertrauen der Märkte in dieses System weiter stärken, sondern auch die Grundlage für weitere 
Fortschritte bei der Vollendung der Bankenunion bilden. Darüber hinaus sollten diese Maßnahmen vor dem 
Hintergrund der übergeordneten Herausforderungen für die Wirtschaft der Union betrachtet werden, 
insbesondere der Notwendigkeit, in Zeiten unsicherer wirtschaftlicher Aussichten Wachstum und Beschäftigung 
zu fördern. In diesem Zusammenhang sind verschiedene wichtige politische Initiativen wie die Investitions
offensive für Europa und die Kapitalmarktunion auf den Weg gebracht worden, um die Wirtschaft der Union zu 
stärken. Daher ist es wichtig, dass sämtliche Risikominderungsmaßnahmen reibungslos sowohl mit den 
genannten politischen Initiativen als auch mit den umfassenderen kürzlich durchgeführten Reformen im 
Finanzsektor ineinandergreifen. 

(5)  Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung sollten international vereinbarten Standards gleichwertig sein 
und sicherstellen, dass die Richtlinie 2013/36/EU und die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 weiterhin dem Basel-III- 
Rahmen gleichwertig sind. Damit die Gesamtsolidität des Aufsichtsrahmens nicht beeinträchtigt wird, sollten die 
gezielten Anpassungen, die den unionsspezifischen Besonderheiten und allgemeineren politischen Erwägungen 
Rechnung tragen, in ihrem Umfang oder ihrer Dauer begrenzt sein. 

(6)  Darüber hinaus sollten die bestehenden Risikominderungsmaßnahmen sowie insbesondere die Berichts- und 
Offenlegungspflichten verbessert werden, um sicherzustellen, dass sie auf verhältnismäßigere Weise angewendet 
werden können und insbesondere kleinere und weniger komplexe Institute nicht durch übermäßigen 
Befolgungsaufwand belasten. 

(7) Für gezielte Vereinfachungen der Anforderungen mit Blick auf die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit ist eine exakte Definition für kleine und nicht komplexe Institute notwendig. Ein einheitlicher absoluter 
Schwellenwert allein trägt den Besonderheiten der nationalen Bankenmärkte nicht Rechnung. Deshalb ist es 
geboten, dass die Mitgliedstaaten ihre Ermessensspielräume ausnutzen können, um den Schwellenwert mit 
nationalen Gegebenheiten in Einklang zu bringen und gegebenenfalls nach unten anzupassen. Da die Größe eines 
Instituts alleine nicht maßgeblich für sein Risikoprofil ist, ist es auch notwendig, durch zusätzliche qualitative 
Kriterien sicherzustellen, dass ein Institut nur als kleines und nicht komplexes Institut zu betrachten ist und in 
den Genuss verhältnismäßigerer Regeln kommen kann, wenn es alle einschlägigen Kriterien erfüllt. 

(8)  Verschuldungsquoten tragen zur Wahrung der Finanzstabilität bei, indem sie als Letztsicherung bei risikobasierten 
Eigenkapitalanforderungen dienen und die Entstehung einer übermäßigen Verschuldung bei Konjunkturauf
schwüngen begrenzen. Der Basler Ausschuss hat den internationalen Standard zur Verschuldungsquote 
überarbeitet, um bestimmte Aspekte der Ausgestaltung dieser Quote zu präzisieren. Die Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 sollte an den überarbeiteten Standard angepasst werden, um auf internationaler Ebene gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für innerhalb der Union niedergelassene, jedoch außerhalb der Union tätige Institute 
sicherzustellen und zu gewährleisten, dass die Verschuldungsquote die risikobasierten Eigenmittelanforderungen 
weiterhin wirksam ergänzt. Daher sollte eine Anforderung an die Verschuldungsquote eingeführt werden, die die 
derzeitigen Vorschriften zur Meldung und Offenlegung der Verschuldungsquote ergänzt. 

(9)  Um die Kreditvergabe der Institute an Unternehmen und private Haushalte nicht unnötig einzuschränken und 
ungerechtfertigte Beeinträchtigungen der Marktliquidität zu vermeiden, sollte die Anforderung an die Verschul
dungsquote so festgesetzt werden, dass sie als glaubwürdige Letztsicherung gegen das Risiko einer übermäßigen 
Verschuldung dient, ohne das Wirtschaftswachstum zu bremsen. 

(10)  Die Europäische Aufsichtsbehörde (die Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA), die mit der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) errichtet wurde, kam in ihrem Bericht vom 
3. August 2016 über die Anforderung an die Verschuldungsquote zu dem Schluss, dass eine Verschuldungsquote 
für das Kernkapital von 3 % für alle Arten von Kreditinstituten eine zuverlässige Letztsicherungsfunktion bieten 
würde. Auch auf internationaler Ebene wurde durch den Basler Ausschuss eine Anforderung an die Verschul
dungsquote in Höhe von 3 % vereinbart. Daher sollte die Anforderung an die Verschuldungsquote bei 3 % 
festgelegt werden. 
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(6) ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 80. 
(7) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 



(11) Bestimmte Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder würden allerdings durch eine Anforderung an die Verschul
dungsquote von 3 % stärker eingeschränkt als andere. So würden insbesondere die Kreditvergabe durch 
öffentliche Entwicklungsbanken sowie öffentlich unterstützte Exportkredite unverhältnismäßig betroffen. Folglich 
sollte die Verschuldungsquote für diese Arten von Risikopositionen angepasst werden. Deshalb sollten eindeutige 
Kriterien festgelegt werden, anhand deren sich der öffentliche Auftrag dieser Kreditinstitute ermitteln lässt und 
mit denen Aspekte erfasst werden wie etwa die Errichtung der Institute, die Art ihrer Tätigkeiten, ihre Ziele, die 
durch öffentliche Stellen getroffenen Sicherungsvorkehrungen und die Begrenzung des Einlagengeschäfts. Die 
Form und die Art der Errichtung solcher Kreditinstitute sollten jedoch im Ermessensspielraum des Zentralstaats 
bzw. der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft des betreffenden Mitgliedstaats verbleiben und können in 
der Gründung eines neuen Kreditinstituts, im Erwerb oder in der Übernahme — auch durch Zugeständnisse und 
im Rahmen von Abwicklungsverfahren — eines bereits bestehenden Unternehmens durch diese Körperschaften 
bestehen. 

(12)  Eine Verschuldungsquote sollte außerdem nicht der Erbringung zentraler Clearingdienstleistungen durch Institute 
für Kunden im Wege stehen. Daher sollten die Ersteinschüsse für zentral geclearte Derivatgeschäfte, die Institute 
von ihren Kunden erhalten und an zentrale Gegenparteien (ZGP) weiterreichen, bei der Gesamtrisikopositions
messgröße unberücksichtigt bleiben. 

(13)  Unter außergewöhnlichen Umständen, welche den Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber 
Zentralbanken von der Verschuldungsquote rechtfertigen, und zur Erleichterung der Umsetzung geldpolitischer 
Maßnahmen sollten die zuständigen Behörden solche Risikopositionen bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
vorübergehend unberücksichtigt lassen können. Zu diesem Zweck sollten sie — nach Konsultation der jeweiligen 
Zentralbank — öffentlich erklären, dass solche außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Die Anforderung an die 
Verschuldungsquote sollte entsprechend neu kalibriert werden, um die Auswirkungen der Nichtberücksichtigung 
auszugleichen. Durch diese Neukalibrierung sollte sichergestellt werden, dass Risiken für die Finanzstabilität mit 
negativen Folgen für die relevanten Bankensektoren ausgeschlossen werden und dass die durch die Verschul
dungsquote geschaffene Widerstandsfähigkeit erhalten wird. 

(14)  Es ist zweckmäßig, eine Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote für als global systemrelevante 
Institute (G-SRI) ermittelte Institute gemäß der Richtlinie 2013/36/EU und dem im Dezember 2017 
veröffentlichten internationalen Standard des Basler Ausschusses zum Puffer der Verschuldungsquote für global 
systemrelevante Banken (G-SIB) einzuführen. Der Puffer der Verschuldungsquote wurde vom Basler Ausschuss für 
den besonderen Zweck kalibriert, die vergleichsweise größeren Risiken, welche die G-SIB für die Finanzstabilität 
darstellen, zu mindern, und er sollte vor diesem Hintergrund in diesem Stadium nur für die G-SRI gelten. Es sollte 
jedoch eine eingehendere Analyse durchgeführt werden, um festzustellen, ob es zweckmäßig wäre, die 
Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote auf andere systemrelevante Institute (A-SRI), wie in der 
Richtlinie 2013/36/EU definiert, anzuwenden, und, falls dies zutrifft, in welcher Weise die Kalibrierung auf die 
besonderen Merkmale dieser Institute zugeschnitten sein sollte. 

(15)  Am 9. November 2015 veröffentlichte der FSB das Term Sheet über die Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit („Total 
Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Standard“) (TLAC-Standard), das auf dem G20-Gipfel in der Türkei im 
November 2015 gebilligt wurde. Nach dem TLAC-Standard müssen G-SIB ausreichend hochgradig verlustabsorp
tionsfähige (bail-in-fähige) Verbindlichkeiten halten, um im Abwicklungsfall eine reibungslose und schnelle 
Verlustabsorption und Rekapitalisierung zu gewährleisten. Der TLAC-Standard sollte in Unionsrecht umgesetzt 
werden. 

(16) Bei der Umsetzung des TLAC-Standards in Unionsrecht muss den bestehenden institutsspezifischen Mindestanfor
derungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL), die in der Richtlinie 2014/59/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates (8) festgelegt sind, Rechnung getragen werden. Da der TLAC-Standard 
und die MREL dasselbe Ziel — die Gewährleistung einer ausreichenden Verlustabsorptionsfähigkeit von 
Instituten — verfolgen, sollten die beiden Anforderungen einander in einem gemeinsamen Rahmen ergänzen. 
Operativ sollte das harmonisierte Mindestniveau des TLAC-Standards anhand einer neuen Anforderung für 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingeführt 
werden, während der institutsspezifische Aufschlag für G-SRI und die institutsspezifische Anforderung für Nicht- 
G-SRI durch gezielte Änderungen an der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (9) eingeführt werden sollten. Die Bestimmungen zur Aufnahme des 
TLAC-Standards in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten zusammen mit den Bestimmungen, die in die 
Richtlinie 2014/59/EU und die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 aufgenommen werden, und mit der Richtlinie 
2013/36/EU gelesen werden. 
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(8) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190). 

(9) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften 
und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 



(17)  Im Einklang mit dem TLAC-Standard, der nur G-SIB abdeckt, sollte die mit dieser Verordnung eingeführte 
Mindestanforderung im Hinblick auf einen ausreichenden Betrag an Eigenmitteln und hochgradig verlustabsorp
tionsfähigen Verbindlichkeiten lediglich auf G-SRI Anwendung finden. Ebenso wie die ergänzenden Anpassungen 
und Anforderungen der Richtlinie 2014/59/EU sollten die mit dieser Verordnung eingeführten Vorschriften 
hinsichtlich berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten jedoch auf alle Institute anwendbar sein. 

(18)  Nach Maßgabe des TLAC-Standards sollte die Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten gelten, die entweder selbst G-SRI oder Teil einer als G-SRI 
eingestuften Gruppe sind. Die Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sollte 
entweder auf Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis Anwendung finden, je nachdem, ob es sich bei solchen 
Abwicklungseinheiten um unabhängige Institute ohne Tochterunternehmen oder um Mutterunternehmen handelt. 

(19)  Die Richtlinie 2014/59/EU sieht vor, dass Abwicklungsinstrumente nicht nur für Institute, sondern auch für 
Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften verwendet werden können. Mutterfinanz
holdinggesellschaften und gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaften sollten daher genau wie Mutterinstitute 
über eine ausreichende Verlustabsorptionskapazität verfügen. 

(20)  Um die Wirksamkeit der Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zu 
gewährleisten, ist es unabdingbar, dass die zur Einhaltung dieser Anforderung gehaltenen Instrumente eine hohe 
Verlustabsorptionsfähigkeit aufweisen. Bei Verbindlichkeiten, die von dem Bail-in-Instrument nach der Richtlinie 
2014/59/EU ausgenommen sind, ist dies nicht der Fall, und auch bei anderen Verbindlichkeiten, die grundsätzlich 
bail-in-fähig sind, könnte sich ein Bail-in in der Praxis als schwierig erweisen. Aus diesem Grund sollten derartige 
Verbindlichkeiten bei der Anforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nicht als 
berücksichtigungsfähig gelten. Kapitalinstrumente sowie nachrangige Verbindlichkeiten weisen hingegen eine hohe 
Verlustabsorptionsfähigkeit auf. Auch sollte das Verlustabsorptionspotenzial von Verbindlichkeiten, die 
bestimmten ausgenommenen Verbindlichkeiten gleichrangig sind, bis zu einem gewissen Umfang im Einklang mit 
dem TLAC-Standard anerkannt werden. 

(21) Um eine Doppelzählung von Verbindlichkeiten für die Zwecke der Anforderung an Eigenmittel und berücksichti
gungsfähige Verbindlichkeiten zu vermeiden, sollten Vorschriften eingeführt werden, in denen der Abzug von 
Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten geregelt wird und die den entsprechenden bereits in der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgearbeiteten Ansatz für den Abzug im Zusammenhang mit Kapitalinstrumen
ten widerspiegeln. Nach diesem Ansatz sollten Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten zunächst von den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten abgezogen werden; soweit keine 
ausreichenden Verbindlichkeiten vorhanden sind, sollten diese Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von Ergänzungskapitalinstrumenten abgezogen werden. 

(22)  Der TLAC-Standard enthält für die Berücksichtigungsfähigkeit von Verbindlichkeiten einige Kriterien, die strenger 
sind als die geltenden Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit von Kapitalinstrumenten. Um Kohärenz zu 
gewährleisten, sollten die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit von Kapitalinstrumenten im Hinblick auf 
die über Zweckgesellschaften begebenen Instrumente, die ab 1. Januar 2022 nicht mehr berücksichtigungsfähig 
sind, angepasst werden. 

(23)  Es ist notwendig, ein klares und transparentes Erlaubnisverfahren für Instrumente des harten Kernkapitals 
vorzusehen, das zur Aufrechterhaltung der hohen Qualität dieser Instrumente beitragen kann. Zu diesem Zweck 
sollten die zuständigen Behörden dafür verantwortlich sein, die Erlaubnis für diese Instrumente zu erteilen, bevor 
die Institute sie als Instrumente des harten Kernkapitals einstufen können. Jedoch sollte es nicht erforderlich sein, 
dass die zuständigen Behörden die vorherige Erlaubnis für Instrumente des harten Kernkapitals vorschreiben, die 
auf der Grundlage von bereits von der zuständigen Behörde zugelassenen rechtlichen Unterlagen emittiert werden 
und die im Wesentlichen denselben Bestimmungen unterliegen wie die Kapitalinstrumente, für die das Institut 
von der zuständigen Behörde die vorherige Erlaubnis erhalten hat, sie als Instrumente des harten Kernkapitals 
einzustufen. In einem solchen Fall sollte es für die Institute möglich sein, anstelle der Beantragung der vorherigen 
Erlaubnis ihren zu-ständigen Behörden mitzuteilen, dass sie beabsichtigen, solche Instrumente zu emittieren. Sie 
sollten dies hinreichend früh vor der Einstufung der Instrumente als Instrumente des harten Kernkapitals tun, um 
den zuständigen Behörden Zeit zu lassen, die Instrumente erforderlichenfalls zu überprüfen. In Anbetracht der 
Rolle der EBA bei der Förderung der Konvergenz der Aufsichtspraktiken und bei der Verbesserung der Qualität 
der Eigenmittelinstrumente sollten die zuständigen Behörden vor der Erteilung der Erlaubnis für etwaige neue 
Formen von Instrumenten des harten Kernkapitals die EBA konsultieren. 

(24)  Kapitalinstrumente sind als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder Instrumente des Ergänzungskapitals 
nur in dem Maße berücksichtigungsfähig, wie sie die einschlägigen Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit 
erfüllen. Solche Kapitalinstrumente können aus Eigenkapital oder Verbindlichkeiten bestehen, einschließlich 
nachrangiger Darlehen, welche diese Kriterien erfüllen. 

(25)  Kapitalinstrumente oder Teile von Kapitalinstrumenten sollten nur in dem Maße als Eigenmittelinstrumente gelten 
können, wie sie eingezahlt sind. Solange Teile eines Instruments nicht eingezahlt sind, sollten diese Teile nicht als 
Eigenmittelinstrumente gelten können. 
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(26)  Eigenmittelinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten sollten keinen Aufrechnungs- oder 
Nettingvereinbarungen unterliegen, die ihre Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen 
würden. Dies sollte nicht bedeuten, dass die für die Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbestimmungen eine 
Klausel beinhalten sollten, die ausdrücklich besagt, dass das Instrument keinen Aufrechnungs- oder 
Nettingrechten unterliegt. 

(27)  Wegen der Entwicklung des Bankensektors in einem sogar noch stärker digitalen Umfeld wird Software zu einer 
immer wichtigeren Art von Vermögenswert. Vorsichtig bewertete Software-Vermögenswerte, deren Wert nicht 
wesentlich durch die Abwicklung, Insolvenz oder Liquidation eines Instituts beeinträchtigt ist, sollten nicht 
Gegenstand des Abzugs immaterieller Vermögenswerte von den Posten des harten Kernkapitals sein. Diese 
Präzisierung ist wichtig, da Software ein weiter Begriff ist, unter den viele verschiedene Arten von 
Vermögenswerten fallen, von denen nicht alle im Insolvenzfall ihren Wert behalten. In diesem Zusammenhang 
sollten Unterschiede in der Bewertung und Amortisierung von Software-Vermögenswerten sowie die realisierten 
Verkäufe solcher Vermögenswerte berücksichtigt werden. Außerdem sollte internationalen Entwicklungen und 
Unterschieden in der regulatorischen Behandlung von Investitionen in Software, unterschiedlichen Aufsichtsvor
schriften, die für Institute und Versicherungsunternehmen gelten, sowie der Vielfalt des Finanzsektors in der 
Union, einschließlich nicht beaufsichtigter Unternehmen wie etwa FinTech-Unternehmen, Beachtung geschenkt 
werden. 

(28)  Um Klippeneffekten vorzubeugen, muss bei den bestehenden Instrumenten in Bezug auf bestimmte Kriterien für 
die Berücksichtigungsfähigkeit Bestandsschutz gelten. Bei Verbindlichkeiten, die vor dem 27. Juni 2019 emittiert 
wurden, sollte auf bestimmte Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit für Eigenmittelinstrumente und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten verzichtet werden. Ein solcher Bestandsschutz sollte für 
Verbindlichkeiten gelten, die gegebenenfalls auf den nachrangigen Anteil der Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit 
und den nachrangigen Anteil der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß der 
Richtlinie 2014/59/EU angerechnet werden, sowie auch für Verbindlichkeiten, die gegebenenfalls auf den nicht 
nachrangigen Anteil der Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit und den nicht nachrangigen Anteil der Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß der Richtlinie 2014/59/EU angerechnet werden. Bei 
Eigenmittelinstrumenten sollte der Bestandsschutz am 28. Juni 2025 enden. 

(29)  Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, einschließlich derjenigen mit einer Restlaufzeit von 
weniger als einem Jahr, können erst zurückgezahlt werden, nachdem die Abwicklungsbehörde ihre vorherige 
Erlaubnis erteilt hat. Diese vorherige Erlaubnis könnte auch eine allgemeine vorherige Erlaubnis sein; in diesem 
Fall müsste die Zurückzahlung innerhalb eines begrenzten Zeitraums erfolgen und einen im Voraus festgelegten 
Betrag, der von der allgemeinen vorherigen Erlaubnis gedeckt ist, betreffen. 

(30)  Seit der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wurde der internationale Standard über die aufsichtliche 
Behandlung der Risikopositionen von Instituten gegenüber ZGP geändert, um Risikopositionen von Instituten 
gegenüber qualifizierten ZGP besser zu stellen. Zu den nennenswerten Neuerungen dieses Standards zählte die 
Verwendung einer einheitlichen Methode zur Bestimmung der Eigenmittelanforderung für durch Beiträge zu 
Ausfallfonds entstandene Risikopositionen, eine explizite Obergrenze für die auf Risikopositionen gegenüber 
qualifizierten ZGP angewandten Eigenmittelanforderungen insgesamt sowie ein Ansatz mit höherer Risikosen
sitivität für die Erfassung des Werts von Derivaten bei der Berechnung der hypothetischen Mittel einer 
qualifizierten ZGP. Gleichzeitig blieb die Behandlung von Risikopositionen gegenüber nicht-qualifizierten ZGP 
unverändert. Da mit den überarbeiteten internationalen Standards eine Behandlung eingeführt wurde, die dem 
Umfeld des zentralen Clearings besser angepasst ist, sollte das Unionsrecht geändert werden, um diese Standards 
zu berücksichtigen. 

(31)  Um zu gewährleisten, dass die Institute ihre Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für 
gemeinsame Anlagen (OGA) angemessen verwalten, sollten die Vorschriften für die Behandlung dieser Risikopo
sitionen risikosensitiv sein und hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikopositionen von OGA für mehr 
Transparenz sorgen. Der Basler Ausschuss hat daher einen überarbeiteten Standard angenommen, in dem eine 
klare Hierarchie der Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für diese Risikopositionen 
festgelegt ist. Diese Hierarchie spiegelt den Grad der Transparenz hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikopo
sitionen wider. Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte an diese international vereinbarten Regeln angepasst 
werden. 

(32)  Für ein Institut, das eine Mindestwertzusage abgibt, deren Endbegünstigte Kleinanleger bei einer Anlage in einem 
Anteil an einem OGA sind, auch im Rahmen eines staatlich geförderten privaten Altersversorgungssystems, ist 
keine Zahlung durch das Institut oder das Unternehmen, das in denselben Geltungsbereich der aufsichtlichen 
Konsolidierung einbezogen ist, erforderlich, es sei denn, der Wert der OGA-Anteile des Kunden fällt zu einem 
Zeitpunkt oder zu mehreren Zeitpunkten unter den im Vertrag angegebenen garantierten Wert. Die Wahrschein
lichkeit, dass die Zusage eingelöst werden muss, ist daher in der Praxis gering. Ist die Mindestwertzusage eines 
Instituts auf einen Prozentsatz des Betrags, den ein Anleger ursprünglich in Anteile eines OGA investiert hatte 
(Mindestwertzusage für einen bestimmten Betrag) oder auf einen Betrag, der von der Entwicklung von 
finanziellen Indikatoren oder Marktindizes bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängt, beschränkt, so bildet die 
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aktuelle positive Differenz zwischen dem Wert der Anteile des Anlegers und dem Gegenwartswert des 
garantierten Betrags zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Puffer und mindert das Risiko für das Institut, den 
garantierten Betrag auszahlen zu müssen. All diese Gründe rechtfertigen einen verringerten Umrechnungsfaktor. 

(33) Für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften im Rahmen der Regelung für das Gegenpar
teiausfallrisiko sind in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 derzeit drei verschiedene standardisierte Ansätze 
vorgesehen, die den Instituten zur Wahl stehen — die Standardmethode (SM), die Marktbewertungsmethode 
(MtMM) und die Ursprungsrisikomethode (OEM). 

(34)  Bei diesen standardisierten Ansätzen werden jedoch die risikomindernden Eigenschaften von Sicherheiten in den 
Risikopositionen nicht angemessen anerkannt. Die Kalibrierungen sind veraltet und tragen nicht der hohen 
Volatilität Rechnung, die während der Finanzkrise zu beobachten war. Auch die positiven Auswirkungen von 
Netting werden nicht in angemessener Weise berücksichtigt. Um diese Unzulänglichkeiten anzugehen, hat der 
Basler Ausschuss beschlossen, die SM und die MtMM durch einen neuen standardisierten Ansatz für die 
Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften, den sogenannten Standardansatz für das Gegenpar
teiausfallrisiko (SA-CCR), zu ersetzen. Da mit den überarbeiteten internationalen Standards ein neuer 
standardisierter Ansatz eingeführt wurde, der dem Umfeld des zentralen Clearings besser angepasst ist, sollte das 
Unionsrecht geändert werden, um diese Standards zu berücksichtigen. 

(35)  Der SA-CCR weist eine höhere Risikosensitivität als die SM und die MtMM auf und dürfte daher dafür sorgen, 
dass die Eigenmittelanforderungen die mit den Derivatgeschäften der Institute verbundenen Risiken besser 
widerspiegeln. Zugleich könnte sich für einige Institute, die derzeit die MtMM verwenden, die Umsetzung des SA- 
CCR als zu komplex und aufwendig erweisen. Für Institute, die im Voraus festgelegte Berücksichtigungsfähigkeits
kriterien einhalten, und für Institute, die Teil einer Gruppe sind, die diese Kriterien auf konsolidierter Basis 
einhält, sollte ein vereinfachter SA-CCR (im Folgenden „vereinfachter SA-CCR“) eingeführt werden. Da ein solcher 
vereinfachter Ansatz weniger risikosensitiv sein wird als der SA-CCR, sollte er angemessen kalibriert sein, damit 
gewährleistet ist, dass der Risikopositionswert von Derivatgeschäften nicht unterschätzt wird. 

(36)  Für Institute mit Derivatepositionen in geringem Umfang, die derzeit die MtMM oder die OEM nutzen, könnte 
sowohl die Umsetzung des SA-CCR als auch die Umsetzung des vereinfachten SA-CCR zu komplex sein. Daher 
sollte den Instituten, die im Voraus festgelegte Berücksichtigungsfähigkeitskriterien einhalten, und Instituten, die 
Teil einer Gruppe sind, die diese Kriterien auf konsolidierter Basis einhält, weiterhin die Nutzung der OEM als 
alternativer Ansatz vorbehalten sein, allerdings in überarbeiteter Form, damit die wesentlichen Unzulänglichkeiten 
beseitigt werden. 

(37)  Um den Instituten bei der Wahl der zulässigen Ansätze Orientierung zu bieten, sollten klare Kriterien eingeführt 
werden. Diese Kriterien sollten sich auf den Umfang des Derivatgeschäfts eines Instituts stützen, der ein Indikator 
dafür ist, wie komplex die Anforderungen an ein Institut hinsichtlich der Berechnung des Positionswerts sein 
dürfen. 

(38)  Während der Finanzkrise sind bei einigen in der Union ansässigen Instituten wesentliche Handelsbuchverluste 
aufgelaufen. Bei manchen dieser Institute erwies sich die Höhe der Kapitalanforderungen, um diese Verluste 
aufzufangen, als unzureichend, was zur Folge hatte, dass diese Institute außerordentliche finanzielle Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln beanspruchten. Diese Beobachtungen führten dazu, dass der Basler Ausschuss einige 
Schwachstellen in der aufsichtlichen Behandlung von Handelsbuchpositionen, nämlich die Eigenmittelanforderun
gen für das Marktrisiko, beseitigt hat. 

(39)  Im Jahr 2009 wurde auf internationaler Ebene das erste Bündel von Reformen endgültig festgelegt und mit der 
Richtlinie 2010/76/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Unionsrecht umgesetzt (10). Mit der Reform 
von 2009 wurden jedoch nicht die strukturellen Schwachstellen der Standards für die Eigenmittelanforderungen 
für das Marktrisiko angegangen. Die unklare Abgrenzung zwischen Handels- und Anlagebuch gab Gelegenheit 
zur Aufsichtsarbitrage, während die mangelnde Risikosensitivität der Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko dazu führte, dass nicht sämtliche für die Institute bestehenden Risiken erfasst werden konnten. 
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(40)  Der Basler Ausschuss leitete die grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchvorschriften (FRTB) ein, um die 
strukturellen Schwachstellen der Standards für die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko zu beseitigen. 
Diese Arbeit mündete im Januar 2016 in die Veröffentlichung des überarbeiteten Rahmenwerks hinsichtlich des 
Marktrisikos. Im Dezember 2017 kam die Gruppe der Notenbankpräsidenten und Leiter der Aufsichtsbehörden 
überein, die Umsetzungsfrist für das überarbeitete Rahmenwerk hinsichtlich des Marktrisikos zu verlängern, um 
den Instituten mehr Zeit für die Entwicklung der notwendigen System-Infrastruktur einzuräumen, jedoch auch, 
um dem Basler Ausschuss zu gestatten, auf einige spezifische Fragen im Zusammenhang mit dem Rahmenwerk 
einzugehen. Hierzu gehört eine Überprüfung der Kalibrierungen der Standardansätze und der auf internen 
Modellen basierenden Ansätze, um für Kohärenz mit den ursprünglichen Erwartungen des Basler Ausschusses zu 
sorgen. Sobald diese Überprüfung abgeschlossen ist und bevor eine Folgenabschätzung zur Bewertung der 
Auswirkungen der resultierenden Überarbeitungen des FRTB-Rahmens auf die Institute in der Union durchgeführt 
wird, sollten alle Institute, die dem FRTB-Rahmen in der Union unterliegen würden, mit der Meldung der 
Berechnung, die sich aus dem überarbeiteten Standardansatz ergibt, beginnen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, einen Rechtsakt gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu erlassen, um die Berechnung für die Meldepflichten im Einklang 
mit den internationalen Entwicklungen vollständig operativ umzusetzen. Die Kommission sollte diesen 
delegierten Rechtsakt bis zum 31. Dezember 2019 erlassen. Die Institute sollten spätestens ein Jahr nach Erlass 
des genannten delegierten Rechtsakts mit der Meldung dieser Berechnung beginnen. Außerdem sollten Institute, 
die die Erlaubnis erhalten, den überarbeiteten auf internen Modellen basierenden Ansatz des FRTB-Rahmens für 
Meldezwecke zu verwenden, auch die Berechnung nach dem auf internen Modellen basierenden Ansatz drei Jahre 
nach ihrer vollständigen operativen Umsetzung melden. 

(41)  Die Einführung der Meldepflichten für die FRTB-Ansätze sollte als ein erster Schritt auf dem Weg zur 
vollständigen Umsetzung des FRTB-Rahmens in der Union betrachtet werden. Unter Berücksichtigung der vom 
Basler Ausschuss vorgenommenen endgültigen Überarbeitungen des FRTB-Rahmens, der Ergebnisse der 
Auswirkungen dieser Überarbeitungen auf die Institute in der Union und auf die FRTB-Ansätze, die in dieser 
Verordnung bereits für die Meldepflichten genannt sind, sollte die Kommission gegebenenfalls dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2020 einen Gesetzgebungsvorschlag über die Art und Weise vorlegen, 
wie der FRTB-Rahmen in der Union umgesetzt werden sollte, um die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko festzulegen. 

(42)  Auch für Institute mit begrenzten Handelsbuchtätigkeiten sollte eine verhältnismäßige Behandlung des 
Marktrisikos gelten, damit mehr Institute mit Handelstätigkeiten von geringem Umfang den Kreditrisikorahmen 
für Anlagebuchpositionen, wie in einer überarbeiteten Fassung der Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von 
geringem Umfang festgelegt, anwenden können. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte auch berücksichtigt 
werden, wenn die Kommission erneut bewertet, wie die Institute mit Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs 
die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko berechnen sollten. Insbesondere sollte die Kalibrierung der Ei
genmittelanforderungen für das Marktrisiko für Institute mit Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs im Lichte 
der Entwicklungen auf internationaler Ebene überprüft werden. In der Zwischenzeit sollten Institute mit 
Handelsbuchtätigkeiten mittleren Umfangs ebenso wie Institute mit Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang 
von den Meldepflichten gemäß der FRTB befreit werden. 

(43)  Um die Verlustabsorptionskapazität der Institute zu verbessern und die Einhaltung der internationalen Standards 
zu erleichtern, sollte das Rahmenwerk für Großkredite gestärkt werden. Zu diesem Zweck sollte Kapital höherer 
Qualität als Kapitalbasis für die Berechnung der Obergrenze für Großkredite verwendet werden, und die Risikopo
sitionen in Kreditderivaten sollten gemäß dem SA-CCR berechnet werden. Darüber hinaus sollte die Obergrenze 
für Risikopositionen, die G-SRI möglicherweise gegenüber anderen G-SRI halten, herabgesetzt werden, um 
systemische Risiken im Zusammenhang mit den zwischen großen Instituten bestehenden Verbindungen zu 
senken und die Auswirkungen zu verringern, die der Ausfall von Gegenparteien, bei denen es sich um G-SRI 
handelt, auf die Finanzstabilität haben könnte. 

(44)  Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) stellt zwar sicher, dass die Institute kurzfristig schwerwiegendem Stress 
standhalten, gewährleistet jedoch nicht, dass sie längerfristig eine stabile Refinanzierungsstruktur aufweisen. 
Folglich sollte auf Unionsebene eine detaillierte verbindliche Anforderung der stabilen Refinanzierung 
ausgearbeitet werden, die zu jedem Zeitpunkt einzuhalten ist, um übermäßige Laufzeitinkongruenzen zwischen 
Aktiva und Passiva sowie eine übermäßige Abhängigkeit von kurzfristigen Refinanzierungen am Interban
kenmarkt zu vermeiden. 

(45)  Im Einklang mit dem Standard des Basler Ausschusses für die stabile Refinanzierung sollten daher Vorschriften 
erlassen werden, um die Anforderung der stabilen Refinanzierung als Verhältnis zwischen dem Betrag der 
verfügbaren stabilen Refinanzierung eines Instituts und dem Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
über einen Einjahreshorizont festzulegen. Diese verbindliche Anforderung sollte als die Anforderung der 
strukturellen Liquiditätsquote (NSFR) bezeichnet werden. Der Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung 
sollte durch Multiplikation der Passiva und der Eigenmittel des Instituts mit geeigneten Faktoren berechnet 
werden, die deren Grad an Zuverlässigkeit über den Einjahreshorizont der NSFR widerspiegeln. Der Betrag der 
erforderlichen stabilen Refinanzierung sollte durch Multiplikation der Aktiva und außerbilanziellen Posten des 
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Instituts mit geeigneten Faktoren berechnet werden, die deren Liquiditätseigenschaften und Restlaufzeiten über 
den Einjahreshorizont der NSFR widerspiegeln. 

(46)  Die NSFR sollte als Prozentsatz ausgedrückt und ihre Mindesthöhe bei 100 % festgesetzt werden; diese 
Mindesthöhe zeigt an, dass ein Institut über eine ausreichend stabile Refinanzierung verfügt, um seinen Finan
zierungsbedarf sowohl unter normalen als auch unter Stressbedingungen über einen Einjahreshorizont abdecken 
zu können. Fällt die NSFR unter 100 %, sollte das Institut die spezifischen Anforderungen gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 erfüllen, um seine NSFR zeitnah wieder auf die Mindesthöhe anzuheben. Die Anwendung von 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen in Fällen der Nichteinhaltung der NSFR-Anforderung sollte nicht automatisch 
erfolgen. Die zuständigen Behörden sollten die Gründe für die Nichteinhaltung der NSFR bewerten, bevor 
potenzielle aufsichtsrechtliche Maßnahmen festgelegt werden. 

(47)  Im Einklang mit den Empfehlungen, welche die EBA in ihrem Bericht vom 15. Dezember 2015 über 
Anforderungen in Bezug auf stabile Refinanzierung gemäß Artikel 510 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erteilt 
hat, sollten die Vorschriften für die Berechnung der NSFR eng auf die Standards des Basler Ausschusses, 
einschließlich der Entwicklungen bei diesen Standards hinsichtlich der Behandlung von Derivatgeschäften, 
abgestimmt werden. Allerdings müssen bestimmte europäische Besonderheiten berücksichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass die NSFR-Anforderung nicht die Finanzierung der europäischen Realwirtschaft beeinträchtigt; 
dies rechtfertigt, dass bei der Festlegung der europäischen NSFR-Anforderung einige Anpassungen an der vom 
Basler Ausschuss entwickelten NSFR vorgenommen werden. Diese Anpassungen an den europäischen Kontext 
werden von der EBA empfohlen und betreffen in erster Linie spezifische Behandlungen für Folgendes: Durchleit- 
Modelle (Pass-Through-Modelle) im Allgemeinen und Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen im 
Besonderen, Handelsfinanzierungstätigkeiten, zentralisierte regulierte Spareinlagen, garantierte Darlehen für 
Wohnimmobilien, Kreditgenossenschaften, zentrale Gegenparteien oder Zentralverwahrer, die keine Fristentrans
formationen in erheblichem Umfang durchführen. Diese vorgeschlagenen spezifischen Behandlungen spiegeln 
weitgehend die Vorzugsbehandlung wider, die diesen Tätigkeiten im Rahmen der europäischen LCR, aber nicht 
bei der vom Basler Ausschuss entwickelten LCR, gewährt wird. Da die NSFR die LCR ergänzt, sollten die beiden 
Quoten übereinstimmend definiert und kalibriert sein. Dies betrifft insbesondere die Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung, die zur Berechnung der NSFR auf die liquiden Aktiva hoher Qualität im Rahmen der LCR 
anzuwenden sind und die die Definitionen und Abschläge im Zusammenhang mit der europäischen LCR 
widerspiegeln sollten, unabhängig davon, ob die für die LCR-Berechnung festgelegten allgemeinen und operativen 
Anforderungen erfüllt sind, die für den Einjahreshorizont der NSFR-Berechnung nicht angemessen sind. 

(48)  Abgesehen von den europäischen Besonderheiten könnte die Behandlung von Derivatgeschäften im Rahmen der 
vom Basler Ausschuss entwickelten NSFR wesentliche Auswirkungen auf das Derivatgeschäft der Institute und 
folglich auch auf die europäischen Finanzmärkte und den Zugang von Endnutzern zu bestimmten Tätigkeiten 
haben. Derivatgeschäfte und verschiedene damit zusammenhängende Geschäfte, darunter Clearingtätigkeiten, 
könnten in ungerechtfertigter und unverhältnismäßiger Weise beeinträchtigt werden, wenn die vom Basler 
Ausschuss entwickelte NSFR ohne umfassende quantitative Folgenabschätzung und öffentliche Konsultation 
eingeführt würde. Die zusätzliche Anforderung, eine stabile Refinanzierung von zwischen 5 % und 20 % für die 
Brutto-Derivatverbindlichkeiten zu halten, gilt weithin als wenig ausgereift, um die zusätzlichen Finan
zierungsrisiken im Zusammenhang mit dem potenziellen Anstieg der Derivatverbindlichkeiten über einen 
Einjahreshorizont zu erfassen, und wird auf Ebene des Basler Ausschusses überprüft. Diese Anforderung, die in 
einer Höhe von 5 % — entsprechend dem den Rechtsräumen vom Basler Ausschuss eingeräumten Ermessens
spielraum für eine Senkung des Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung (RSF-Faktor) für die Brutto- 
Derivatverbindlichkeiten — eingeführt würde, könnte dann geändert werden, um den Entwicklungen auf Ebene 
des Basler Ausschusses Rechnung zu tragen und um möglichen unbeabsichtigten Auswirkungen vorzubeugen, 
wie einer Behinderung des guten Funktionierens der europäischen Finanzmärkte und der Bereitstellung von 
Instrumenten zur Risikoabsicherung für Institute und Endnutzer, einschließlich Unternehmen, sodass ihre 
Finanzierung im Einklang mit den Zielen der Kapitalmarktunion sichergestellt ist. 

(49)  Die vom Basler Ausschuss vorgesehene asymmetrische Behandlung von kurzfristiger Refinanzierung, etwa in 
Form von Pensionsgeschäften (ohne anerkannte stabile Refinanzierung), und kurzfristiger Kreditvergabe, etwa in 
Form von umgekehrten Pensionsgeschäften (für die eine gewisse stabile Refinanzierung erforderlich ist — 10 % 
bei Absicherung durch liquide Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 (HQLA) nach Maßgabe der LCR und 15 % für 
andere Geschäfte), im Zusammenhang mit Finanzkunden soll umfassenden, durch kurzfristige Finanzierungen 
bedingten Verbindungen zwischen Finanzkunden entgegenwirken, da solche Verbindungen zur Entstehung von 
Verflechtungen zwischen Finanzkunden beitragen und bei einem Ausfall erschweren, dass ein bestimmtes Institut 
ohne Ansteckungsgefahr für das übrige Finanzsystem abgewickelt werden kann. Die Asymmetrie ist jedoch 
konservativ kalibriert und kann die Liquidität der in der Regel als Sicherheiten für kurzfristige Geschäfte 
genutzten Wertpapiere, insbesondere Staatsanleihen, beeinträchtigen, da die Institute voraussichtlich den Umfang 
ihrer Geschäfte auf Märkten für Pensionsgeschäfte verringern werden. Darüber hinaus könnte die Kalibrierung 
Market-Making-Tätigkeiten unterminieren, da die Märkte für Pensionsgeschäfte die Verwaltung der notwendigen 
Bestände erleichtern, was im Widerspruch zu den Zielen der Kapitalmarktunion stünde. Um den Instituten 
ausreichend Zeit für die schrittweise Anpassung an diese konservative Kalibrierung einzuräumen, sollte ein 
Übergangszeitraum, in dem die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung vorübergehend gesenkt 
würden, eingeführt werden. Der Umfang der vorübergehenden Senkung der Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung sollte von den Arten von Geschäften und der Art von Sicherheiten, die bei diesen Geschäften 
verwendet werden, abhängig sein. 
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(50)  Neben der vorübergehenden Neukalibrierung des vom Basler Ausschuss geforderten Faktors für die erforderliche 
stabile Refinanzierung, der auf durch Staatsanleihen besicherte kurzfristige umgekehrte Pensionsgeschäfte mit 
Finanzkunden anwendbar ist, haben sich einige weitere Anpassungen als notwendig erwiesen, um sicherzustellen, 
dass die Einführung der NSFR-Anforderung die Liquidität der Staatsanleihenmärkte nicht beeinträchtigt. Der vom 
Basler Ausschuss geforderte Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %, der auf HQLA der 
Stufe 1, einschließlich Staatsanleihen, anwendbar ist, bedeutet, dass die Institute ungeachtet der geplanten 
Haltedauer der betreffenden Staatsanleihen einen derartigen Prozentanteil an ohne Weiteres verfügbaren, 
langfristigen unbesicherten Finanzierungsmitteln halten müssten. Dies könnte für die Institute möglicherweise ein 
weiterer Anreiz sein, Bargeld bei der Zentralbank zu hinterlegen, statt als Primärhändler tätig zu werden und für 
Liquidität auf den Staatsanleihenmärkten zu sorgen. Darüber hinaus wäre dies nicht mit der LCR kohärent, in 
deren Rahmen selbst bei einer äußerst angespannten Liquiditätslage die vollständige Liquidität dieser 
Vermögenswerte anerkannt wird (Abschlag von 0 %). Der geforderte Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung für HQLA der Stufe 1 im Sinne der europäischen LCR, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität, sollte daher von 5 % auf 0 % verringert werden. 

(51) Ferner sollten sämtliche HQLA der Stufe 1 im Sinne der europäischen LCR, mit Ausnahme gedeckter Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität, die bei Derivatkontrakten als Nachschüsse entgegengenommen werden, 
derivative Aktiva ausgleichen können, während nach der vom Basler Ausschuss entwickelten NSFR lediglich 
Barmittel, die die Bedingungen der Rahmenregelung für die Verschuldungsquote erfüllen, für den Ausgleich 
derivativer Aktiva anerkannt werden. Diese umfassendere Anerkennung von als Nachschüsse erhaltenen 
Vermögenswerten wird zur Liquidität der Staatsanleihenmärkte beitragen, eine Benachteiligung von Endnutzern, 
die hohe Mengen an Staatsanleihen, aber wenig Bargeld halten (etwa Pensionsfonds), verhindern und dafür 
sorgen, dass im Hinblick auf die Bargeldnachfrage auf den Repomärkten kein zusätzlicher Druck entsteht. 

(52)  Die NSFR-Anforderung sollte für die Institute sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis gelten, es sei 
denn, die zuständigen Behörden gewähren auf Einzelbasis eine Ausnahme von der Anwendung der NSFR- 
Anforderung. Wurde keine Ausnahme von der Anwendung der NSFR-Anforderung auf Einzelbasis gewährt, 
sollten Geschäfte zwischen zwei Instituten, die derselben Gruppe oder demselben institutsbezogenen 
Sicherungssystem angehören, grundsätzlich symmetrische Faktoren für die verfügbare und die erforderliche 
stabile Refinanzierung erhalten, damit die Refinanzierungsmöglichkeiten im Binnenmarkt nicht geschmälert 
werden und das wirksame Liquiditätsmanagement europäischer Gruppen, in denen die Liquidität zentral gesteuert 
wird, nicht beeinträchtigt wird. Eine derartige präferenzielle symmetrische Behandlung sollte lediglich 
gruppeninternen Geschäften, bei denen sämtliche erforderlichen Vorkehrungen vorhanden sind — wobei 
zusätzliche Kriterien für grenzüberschreitende Geschäfte gelten —, und nur mit vorheriger Zustimmung der 
beteiligten zuständigen Behörden gewährt werden, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass Institute, die 
Schwierigkeiten haben, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, stets Refinanzierungsunterstützung von 
anderen Unternehmen derselben Gruppe oder innerhalb desselben institutsbezogenen Sicherungssystems erhalten. 

(53)  Für kleine und nicht komplexe Institute sollte die Möglichkeit geschaffen werden, eine vereinfachte Version der 
NSFR-Anforderung anzuwenden. Eine vereinfachte Version der NSFR sollte aufgrund ihrer geringeren Granularität 
die Erhebung einer geringeren Anzahl an Datenpunkten erfordern, was die Komplexität der Berechnung für diese 
Institute im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reduzieren und zugleich sicherstellen würde, 
dass diese Institute durch eine Kalibrierung, die zumindest so konservativ sein sollte wie die einer vollständigen 
NSFR-Anforderung, dennoch über eine ausreichend stabile Refinanzierung verfügen. Die zuständigen Behörden 
sollten jedoch vorschreiben können, dass kleine und nicht komplexe Institute anstelle der vereinfachten Version 
die vollständige NSFR-Anforderung anwenden. 

(54)  Bei der Konsolidierung von Tochterunternehmen in Drittländern sollten die in den jeweiligen Ländern 
anwendbaren Anforderungen der stabilen Refinanzierung gebührend berücksichtigt werden. Dementsprechend 
sollten die Konsolidierungsbestimmungen in der Union keine günstigere Behandlung für die verfügbare und die 
erforderliche stabile Refinanzierung in Tochterunternehmen in Drittländern vorsehen als die nationale 
Gesetzgebung der betreffenden Drittländer. 

(55)  Zur Gewährleistung einer angemessenen Überwachung möglicher Währungsinkongruenzen sollten die Institute 
verpflichtet sein, den für sie zuständigen Behörden die verbindliche detaillierte NSFR für sämtliche Positionen in 
der Meldewährung und gesondert für auf die einzelnen signifikanten Währungen lautenden Positionen zu 
melden. Die NSFR-Anforderung sollte den Instituten keine doppelten oder sonstigen Meldepflichten verursachen, 
die nicht mit den geltenden Vorschriften in Einklang stehen, und den Instituten sollte ausreichend Zeit eingeräumt 
werden, um sich auf das Inkrafttreten der neuen Meldepflichten vorzubereiten. 

(56)  Da ein wichtiger Grundsatz eines soliden Bankensystems darin besteht, den Markt mit aussagekräftigen und 
vergleichbaren Informationen über die gemeinsamen zentralen Risikoparameter der Institute zu versorgen, ist es 
von wesentlicher Bedeutung, Informationsasymmetrien so weit wie möglich zu verringern und die 
Vergleichbarkeit der Risikoprofile von Kreditinstituten innerhalb von Rechtsräumen und über Rechtsräume 
hinweg zu erleichtern. Der Basler Ausschuss hat im Januar 2015 die überarbeiteten Standards für die Offenlegung 
(Säule 3) veröffentlicht, um die Vergleichbarkeit, Qualität und Kohärenz der aufsichtsrechtlichen Offenlegungen 
für den Markt zu verbessern. Daher ist es angebracht, die bestehenden Offenlegungspflichten zu ändern, um diese 
neuen internationalen Standards einzuführen. 
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(57) Laut den Rückmeldungen auf die Sondierung der Kommission zum EU-Regelungsrahmen für Finanzdienst
leistungen werden die geltenden Offenlegungspflichten als unverhältnismäßig und als Belastung für kleinere 
Institute betrachtet. Unbeschadet der stärkeren Anpassung der Offenlegung an internationale Standards sollten 
kleine und nicht komplexe Institute Informationen weniger häufig und weniger detailliert offenlegen müssen als 
große Institute, damit sie bürokratisch entlastet werden. 

(58)  Was die Offenlegungen der Vergütung anbelangt, so sollten einige Aspekte klargestellt werden. Die 
Anforderungen an die Offenlegung der Vergütung in dieser Verordnung sollten mit den Zielen der 
Vergütungsregeln vereinbar sein, nämlich der Festlegung und Beibehaltung einer Vergütungspolitik und -praxis, 
die mit einem wirksamen Risikomanagement zu vereinbaren ist, für die Kategorien von Mitarbeitern, deren 
berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil von Instituten auswirkt. Darüber hinaus sollten Institute, 
die von bestimmten Vergütungsbestimmungen ausgenommen sind, Informationen über diese Ausnahme 
offenlegen müssen. 

(59)  Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind wegen ihrer grundlegenden Bedeutung für die Schaffung von 
wirtschaftlichem Wachstum und Arbeitsplätzen einer der Stützpfeiler der Wirtschaft der Union. Angesichts der 
Tatsache, dass von KMU ein geringeres systemisches Risiko ausgeht als von größeren Unternehmen, sollten die Ei
genkapitalanforderungen für Risikopositionen gegenüber KMU geringer sein als für Risikopositionen gegenüber 
Großunternehmen, damit eine optimale Bankenfinanzierung für KMU sichergestellt werden kann. Derzeit 
unterliegen Risikopositionen gegenüber KMU von bis zu 1,5 Mio. EUR einer Verringerung des risikogewichteten 
Positionsbetrags um 23,81 %. Da der Schwellenwert von 1,5 Mio. EUR für Risikopositionen gegenüber KMU kein 
Richtwert ist, ab dem sich die Risikobehaftung des betreffenden KMU ändert, sollte die Verringerung der Eigenka
pitalanforderungen für Risikopositionen gegenüber KMU mit einem Umfang von bis zu 2,5 Mio. EUR ausgeweitet 
werden und bei dem Teil einer Risikoposition gegenüber KMU, die 2,5 Mio. EUR übersteigt, sollten die Eigenkapi
talanforderungen Gegenstand einer 15 %-igen Kürzung sein. 

(60)  Infrastrukturinvestitionen sind von wesentlicher Bedeutung, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Die Konjunkturerholung und das künftige Wirtschaftswachstum in 
der Union hängen stark von der Verfügbarkeit von Kapital für strategische Investitionen von europäischer 
Bedeutung in Infrastruktur ab, insbesondere in Breitband- und Energienetze sowie Transportinfrastruktur, 
einschließlich Infrastruktur für Elektro-Mobilität, vor allem in Industriezentren, in Bildung, Forschung und 
Innovation sowie in erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die Investitionsoffensive für Europa zielt darauf 
ab, zusätzliche Finanzierungsmittel für tragfähige Infrastrukturprojekte zu mobilisieren, unter anderem indem 
zusätzliche private Finanzierungsquellen erschlossen werden. Für einige potenzielle Investoren liegt das 
Hauptproblem darin, dass es vermeintlich an tragfähigen Projekten mangelt und die Kapazitäten für eine 
angemessene Risikobewertung aufgrund der diesen Projekten innewohnenden Komplexität begrenzt sind. 

(61)  Um private und öffentliche Investitionen in Infrastrukturprojekte zu fördern, ist es unabdingbar, ein 
Regelungsumfeld zu schaffen, das die Förderung von Infrastrukturprojekten hoher Qualität ermöglicht und die 
Risiken für Investoren verringert. Insbesondere sollten die Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen aus 
Infrastrukturprojekten gesenkt werden, sofern die Projekte verschiedene Kriterien erfüllen, die ihr Risikoprofil 
absenken und die Planbarkeit der Cashflows verbessern können. Die Kommission sollte die Bestimmung 
betreffend Infrastrukturprojekte hoher Qualität überprüfen, um Folgendes zu bewerten: ihre Auswirkung auf den 
Umfang der Infrastrukturinvestitionen durch Institute und die Qualität der Investitionen mit Blick auf die Ziele 
der Union hinsichtlich des Übergangs zu einer klimaresistenten Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß und zur 
Kreislaufwirtschaft; und ihre Angemessenheit aus aufsichtlicher Sicht. Die Kommission sollte außerdem prüfen, 
ob der Anwendungsbereich der genannten Bestimmung auf Infrastrukturinvestitionen von Unternehmen 
ausgedehnt werden sollte. 

(62)  Wie von der EBA, der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) 
(ESMA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (11) errichtet 
wurde, und der Europäischen Zentralbank empfohlen, sollten die ZGP wegen ihres gesonderten Geschäftsmodells 
von der Anforderung der Verschuldungsquote ausgenommen sein, da sie eine Bankzulassung nur benötigen, um 
Zugang zu Über-Nacht-Zentralbankfazilitäten zu erhalten und ihre Aufgaben als Schlüsselinstrumente zum 
Erreichen wichtiger politischer und regulatorischer Ziele im Finanzsektor wahrnehmen zu können. 
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(63)  Darüber hinaus sollten Risikopositionen von Zentralverwahrern, die als Kreditinstitute zugelassen sind, und 
Risikopositionen von Kreditinstituten, die gemäß Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (12) benannt sind, wie etwa Geldmittel aus der Bereitstellung von 
Geldkonten für Teilnehmer an einem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem und Inhaber von Depotkonten 
und aus der Entgegennahme von Einlagen von diesen, von der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgenommen 
werden, da durch sie kein Risiko einer übermäßigen Verschuldung entsteht, da diese Geldmittel ausschließlich für 
den Zweck der Abwicklung von Transaktionen in Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen verwendet 
werden. 

(64)  Da die Leitlinien für zusätzliche Eigenmittel gemäß der Richtlinie 2013/36/EU ein Eigenkapitalziel darstellen, das 
aufsichtliche Erwartungen widerspiegelt, sollten sie weder der zwingend vorgeschriebenen Offenlegung noch dem 
Verbot der Offenlegung durch die zuständigen Behörden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bzw. der 
genannten Richtlinie unterliegen. 

(65)  Um sicherzustellen, dass einige spezifische technische Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
angemessen festgelegt und mögliche Entwicklungen bei den Standards auf internationaler Ebene berücksichtigt 
werden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um die Liste der Produkte und Dienstleistungen zu ändern, deren Aktiva und Verbindlichkeiten als interdependent 
betrachtet werden können; um die Liste der multilateralen Entwicklungsbanken zu ändern; um die Meldepflichten 
für das Marktrisiko zu ändern; und um zusätzliche Liquiditätsanforderungen festzulegen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission vor dem Erlass der genannten Rechtsakte im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung (13) niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(66)  Technische Standards sollten eine kohärente Harmonisierung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
niedergelegten Anforderungen sicherstellen. Da die EBA über hoch spezialisierte Fachkräfte verfügt, sollte sie das 
Mandat erhalten, für technische Regulierungsstandards, die keine politischen Entscheidungen erfordern, Entwürfe 
auszuarbeiten und der Kommission vorzulegen. Technische Regulierungsstandards sollten in folgenden Bereichen 
entwickelt werden: aufsichtliche Konsolidierung, Eigenmittel, Gesamtverlustabsorptionsfähigkeit (TLAC), 
Behandlung von Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte an Immobilien besichert sind, Erwerb von 
Beteiligungen an Fonds, Berechnung von Verlustquoten bei Ausfall gemäß dem auf internen Beurteilungen 
basierenden Ansatz in Bezug auf das Kreditrisiko, das Marktrisiko, Großkredite und die Liquidität. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese technischen Regulierungsstandards durch delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu 
erlassen. Die Kommission und die EBA sollten sicherstellen, dass diese Standards und Anforderungen von allen 
betroffenen Instituten auf eine Weise angewandt werden können, die der Art, dem Umfang und der Komplexität 
dieser Institute und ihrer Tätigkeiten angemessen ist. 

(67)  Für eine bessere Vergleichbarkeit der Offenlegung sollte die EBA das Mandat erhalten, Entwürfe für technische 
Durchführungsstandards zur Festlegung standardisierter Bögen für die Offenlegung auszuarbeiten, die sämtliche 
wesentlichen Offenlegungspflichten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abdecken. Bei der Ausarbeitung 
dieser Standards sollte die EBA der Größe und Komplexität der Institute sowie der Art und dem Umfang der mit 
ihren Tätigkeiten verbundenen Risiken Rechnung tragen. Die EBA sollte darüber Bericht erstatten, inwiefern die 
Verhältnismäßigkeit des Unionspakets zu den aufsichtlichen Meldepflichten in punkto Anwendungsbereich, 
Detailtiefe oder Meldeintervalle verbessert werden könnte, und zumindest konkrete Empfehlungen abgeben, wie 
die durchschnittlichen Befolgungskosten für kleine Institute durch angepasste reduzierte Anforderungen im 
Idealfall um 20 % oder mehr und mindestens 10 % reduziert werden können. Die EBA sollte das Mandat 
erhalten, Entwürfe für technische Durchführungsstandards auszuarbeiten, die dem genannten Bericht beizufügen 
sind. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese technischen Durchführungsstandards durch 
Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zu erlassen. 

(68)  Um den Instituten die Einhaltung der in dieser Verordnung und in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Bestimmungen sowie der zu deren Umsetzung erlassenen technischen Regulierungsstandards, technischen Durch
führungsstandards, Leitlinien und Meldebögen zu erleichtern, sollte die EBA ein IT-Instrument entwickeln, mit 
dem die Institute je nach Größe und Geschäftsmodell durch die entsprechenden einschlägigen Bestimmungen, 
Standards, Leitlinien und Meldebögen hindurchgeführt werden. 
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(69)  Zusätzlich zu dem Bericht über mögliche Kostensenkungen sollte die EBA bis zum 28. Juni 2020 — in 
Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden, namentlich den Behörden, die für die Beaufsichtigung, die 
Abwicklung und die Einlagensicherungssysteme zuständig sind, und insbesondere dem Europäischen System der 
Zentralbanken (ESZB) — einen Durchführbarkeitsbericht über die Entwicklung eines einheitlichen und 
integrierten Systems zur Erhebung statistischer Daten, abwicklungsspezifischer Daten und aufsichtsrechtlicher 
Daten ausarbeiten. Unter Berücksichtigung der früheren Arbeit des ESZB zur integrierten Datenerhebung sollte 
dieser Bericht eine Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die Einrichtung einer zentralen Datensammelstelle für ein 
integriertes Meldesystem bezüglich statistischer und aufsichtsrechtlicher Daten für alle in der Union ansässigen 
Institute enthalten. Ein solches System sollte unter anderem einheitliche Definitionen und Standards für die zu 
erhebenden Daten verwenden und einen zuverlässigen und permanenten Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden garantieren, wodurch eine strenge Vertraulichkeit der erhobenen Daten, eine starke 
Authentifizierung und Verwaltung der Rechte auf Zugang zum System sowie Cybersicherheit sichergestellt wird. 
Ziel ist es, durch eine solche Zentralisierung und Vereinheitlichung der europäischen Meldestrukturen die 
mehrfache Abfrage ähnlicher oder identischer Daten durch verschiedene Behörden zu verhindern und damit den 
administrativen und finanziellen Aufwand sowohl für die zuständigen Behörden als auch für die Institute 
erheblich zu verringern. Die Kommission sollte gegebenenfalls — unter Berücksichtigung des Durchführbarkeits
berichts der EBA — dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. 

(70)  Die jeweils zuständigen oder benannten Behörden sollten sich zum Ziel setzen, jede Form von sich 
überschneidenden oder nicht miteinander zu vereinbarenden Nutzungen der Befugnisse auf Makroebene gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU zu vermeiden. Insbesondere sollten die jeweils 
zuständigen oder benannten Behörden gebührend prüfen, ob von ihnen gemäß Artikel 124, 164 oder 458 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergriffene Maßnahmen sich mit anderen bestehenden oder künftigen Maßnahmen 
gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU überschneiden oder mit diesen nicht vereinbar sind. 

(71)  Angesichts der Änderungen in Bezug auf die Behandlung von Risikopositionen gegenüber qualifizierten ZGP, 
insbesondere die Behandlung der Beiträge von Instituten zu den Ausfallfonds qualifizierter ZGP, die in der 
vorliegenden Verordnung festgelegt sind, sollten die einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (14), die durch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in die genannte Verordnung eingeführt wurden 
und die Berechnung des hypothetischen Kapitals von ZGP regeln, welches von den Instituten sodann zur 
Berechnung ihrer Eigenmittelanforderungen verwendet wird, daher entsprechend geändert werden. 

(72)  Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Stärkung und Präzisierung bestehender Unionsvorschriften zur 
Gewährleistung einheitlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Institute in der gesamten Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr aufgrund ihres Umfangs und 
ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser Verordnung nicht über das 
für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(73)  Um die ordnungsgemäße Abwicklung von Versicherungsholdingsgesellschaften, die keiner zusätzlichen 
Überwachung unterliegen, zu ermöglichen, sollte eine geänderte Fassung der Übergangsbestimmungen in Bezug 
auf die Ausnahme vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen mit Rückwirkung zum 1. Januar 
2019 angewandt werden. 

(74)  Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert:  

1. Die Artikel 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln für allgemeine Aufsichtsanforderungen fest, die im Rahmen der 
Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigte Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesell
schaften im Hinblick auf folgende Punkte erfüllen müssen: 

a)  Eigenmittelanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizierbare, einheitliche und standardisierte 
Komponenten von Kredit-, Markt-, operationellem und Abwicklungsrisiko sowie Verschuldung, 
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(14) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 



b)  Vorschriften zur Begrenzung von Großkrediten, 

c)  Liquiditätsanforderungen im Hinblick auf vollständig quantifizierbare, einheitliche und standardisierte 
Komponenten des Liquiditätsrisikos, 

d)  Berichtspflichten hinsichtlich der Buchstaben a, b und c, 

e)  Offenlegungspflichten. 

Diese Verordnung legt einheitliche Regeln hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti
gungsfähige Verbindlichkeiten fest, die Abwicklungseinheiten, bei denen es sich um global systemrelevante Institute 
(G-SRI) handelt oder die Teil von G-SRI sind, sowie bedeutende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI erfüllen 
müssen. 

Diese Verordnung gilt nicht für die Bekanntmachungspflichten der zuständigen Behörden im Bereich der Aufsichts
vorschriften und der Beaufsichtigung von Instituten gemäß der Richtlinie 2013/36/EU. 

Artikel 2 

Aufsichtsbefugnisse 

(1) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu gewährleisten, werden die zuständigen 
Behörden mit den in der Richtlinie 2013/36/EU und in dieser Verordnung genannten Befugnissen ausgestattet und 
wenden die darin beschriebenen Verfahren an. 

(2) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zu gewährleisten, werden die Abwicklungs
behörden mit den in der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlamente und des Rates (*) und in dieser 
Verordnung genannten Befugnissen ausgestattet und wenden die darin beschriebenen Verfahren an. 

(3) Um die Einhaltung der Anforderungen an die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zu 
gewährleisten, arbeiten die zuständigen Behörden und die Abwicklungsbehörden zusammen. 

(4) Um die Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse zu gewährleisten, sorgen der 
durch Artikel 42 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (**) geschaffene 
Einheitliche Abwicklungsausschuss und die Europäische Zentralbank, wenn es um Angelegenheiten geht, welche 
die ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (***) übertragenen Aufgaben betreffen, für den 
regelmäßigen und zuverlässigen Informationsaustausch untereinander.  

(*) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 
Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

(**) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur 
Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von 
Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
(ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

(***) Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 
29.10.2013, S. 63).“  

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Nummer 7 erhält folgende Fassung:  

„7. ’Organismus für gemeinsame Anlagen’ und ’OGA’ einen Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) oder einen alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates (**);  

(*) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

(**) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG 
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 
vom 1.7.2011, S. 1).“ 

7.6.2019 L 150/13 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ii)  Nummer 20 erhält folgende Fassung:  

„20. ’Finanzholdinggesellschaft’ ein Finanzinstitut, das keine gemischte Finanzholdinggesellschaft ist und 
dessen Tochterunternehmen ausschließlich oder hauptsächlich Institute oder Finanzinstitute sind; die 
Tochterunternehmen eines Finanzinstituts sind dann hauptsächlich Institute oder Finanzinstitute, 
wenn mindestens eines dieser Tochterunternehmen ein Institut ist und wenn über 50 % des 
Eigenkapitals, der konsolidierten Bilanzsumme, der Einkünfte, des Personals des Finanzinstituts oder 
eines anderen von der zuständigen Behörde als relevant erachteten Indikators Tochterunternehmen 
zuzuordnen sind, bei denen es sich um Institute oder Finanzinstitute handelt;“ 

iii)  Nummer 26 erhält folgende Fassung:  

„26. ’Finanzinstitut’ ein Unternehmen, das kein Institut und keine reine Industrieholdinggesellschaft ist 
und dessen Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in 
Anhang I Nummern 2 bis 12 und 15 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Geschäfte zu betreiben; 
diese Definition schließt Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, 
Zahlungsinstitute im Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) und Vermögensverwaltungsgesellschaften ein, jedoch 
nicht Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte Versicherungsholdinggesellschaften im Sinne 
des Artikels 212 Absatz 1 Buchstabe f beziehungsweise Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG;  

(*) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).“ 

iv)  Nummer 28 erhält folgende Fassung:  

„28. ’Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat’ ein Institut in einem Mitgliedstaat, das ein Institut, ein 
Finanzinstitut oder einen Anbieter von Nebendienstleistungen als Tochter hat oder eine Beteiligung 
an einem Institut, einem Finanzinstitut oder einem Anbieter von Nebendienstleistungen hält und 
nicht selbst Tochterunternehmen eines anderen im selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder 
einer im selben Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdingge
sellschaft ist;“ 

v)  Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„29a.  ’Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat’ ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, bei dem es 
sich um eine Wertpapierfirma handelt; 

29b.  ’EU-Mutterwertpapierfirma’ ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma handelt; 

29c.  ’Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat’ ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, bei dem es sich 
um ein Kreditinstitut handelt; 

29d.  ’EU-Mutterkreditinstitut’ ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um ein Kreditinstitut handelt;“ 

vi)  in Nummer 39 wird folgender Absatz angefügt: 

„Zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die die unter Buchstabe a oder b genannten 
Bedingungen aufgrund ihrer direkten Risikoposition gegenüber derselben ZGP zu Zwecken von Clearingtä
tigkeiten erfüllen, werden nicht als Gruppe betrachtet, die eine Gruppe verbundener Kunden bildet;“ 

vii)  Nummer 41 erhält folgende Fassung:  

„41. ’konsolidierende Aufsichtsbehörde’ eine zuständige Behörde, die gemäß Artikel 111 der 
Richtlinie 2013/36/EG für die Ausübung der Aufsicht auf konsolidierter Basis verantwortlich ist;“ 

viii)  In Nummer 71 Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„b)  für die Zwecke des Artikels 97 die Summe folgender Komponenten:“ 
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ix)  Nummer 72 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Sie ist ein geregelter Markt oder ein Markt eines Drittlands, der gemäß dem Verfahren nach Artikel 25 
Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (*) als 
einem geregelten Markt gleichwertig angesehen wird;  

(*) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349).“ 

x)  Nummer 86 erhält folgende Fassung:  

„86. ’Handelsbuch’ alle Positionen in Finanzinstrumenten und Waren, die ein Institut entweder mit 
Handelsabsicht oder zur Absicherung von mit Handelsabsicht gehaltenen Positionen gemäß 
Artikel 104 hält;“ 

xi)  Nummer 91 erhält folgende Fassung:  

„91. ’Handelsrisikoposition’ eine aus Geschäften im Sinne des Artikels 301 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c sowie aus der Einschussforderung herrührende aktuelle Risikoposition, einschließlich eines 
einem Clearingmitglied zustehenden und noch nicht eingegangenen Nachschusses, und jede 
potenzielle künftige Risikoposition eines Clearingmitglieds oder eines Kunden gegenüber einer ZGP;“ 

xii)  Nummer 96 erhält folgende Fassung:  

„96. ’internes Sicherungsgeschäft’ eine Position, die die Risikobestandteile zwischen einer Position im 
Handelsbuch und einer oder mehreren Positionen im Anlagebuch oder zwischen zwei Handelstischen 
im Wesentlichen ausgleicht;“ 

xiii)  Nummer 127 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Die Institute gehören demselben institutsbezogenen Sicherungssystem wie in Artikel 113 Absatz 7 
genannt an oder sind im Rahmen eines Netzes einer Zentralorganisation ständig zugeordnet;“ 

xiv)  Nummer 128 erhält folgende Fassung:  

„128. ’ausschüttungsfähige Posten’ den Gewinn am Ende des letzten Finanzjahres zuzüglich etwaiger 
vorgetragener Gewinne und für diesen Zweck verfügbarer Rücklagen, vor der Ausschüttung an die 
Eigner von Eigenmittelinstrumenten, abzüglich etwaiger vorgetragener Verluste, etwaiger gemäß 
Unionsrechtsvorschriften oder nationalen Rechtsvorschriften oder der Satzung des Instituts nicht 
ausschüttungsfähiger Gewinne und gemäß nationalen Rechtsvorschriften oder der Satzung des 
Instituts in die nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen eingestellter Beträge, jeweils in Bezug auf die 
spezifische Kategorie von Eigenmittelinstrumenten, auf die sich die Unionsrechtsvorschriften, die 
nationalen Rechtsvorschriften, die Satzung des Instituts oder das Statut beziehen, wobei diese 
Gewinne, Verluste und Rücklagen ausgehend vom Einzelabschluss des jeweiligen Instituts und nicht 
auf der Basis des konsolidierten Abschlusses festgestellt werden;“ 

xv)  Die folgenden Nummern werden angefügt:  

„130. ’Abwicklungsbehörde’ eine Abwicklungsbehörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 der 
Richtlinie 2014/59/EU;  

131. ’Abwicklungseinheit’ eine Abwicklungseinheit im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 83a der 
Richtlinie 2014/59/EU;  

132. ’Abwicklungsgruppe’ eine Abwicklungsgruppe im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 83b der 
Richtlinie 2014/59/EU;  

133. ’global systemrelevantes Institut’ oder ’G-SRI’ ein G-SRI, das im Einklang mit Artikel 131 Absätze 1 
und 2 der Richtlinie 2013/36/EU ermittelt wurde;  

134. ’global systemrelevantes Nicht-EU-Institut’ oder ’Nicht-EU-G-SRI’ eine global systemrelevante 
Bankengruppe oder Bank (G-SIB), bei der es sich nicht um ein G-SRI handelt und die in der vom 
Rat für Finanzstabilität veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Liste aufgeführt ist; 
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135. ’bedeutendes Tochterunternehmen’ ein Tochterunternehmen, das auf Einzelbasis oder konsolidierter 
Basis eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

a)  Das Tochterunternehmen hält mehr als 5 % der konsolidierten risikogewichteten Aktiva seines 
ursprünglichen Mutterunternehmens; 

b)  das Tochterunternehmen generiert mehr als 5 % der gesamten betrieblichen Erträge seines 
ursprünglichen Mutterunternehmens; 

c) die in Artikel 429 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannte Gesamtrisikopositions
messgröße des Tochterunternehmens übersteigt 5 % der konsolidierten Gesamtrisikopositions
messgröße seines ursprünglichen Mutterunternehmens; 

für den Zweck der Bestimmung des bedeutenden Tochterunternehmens zählen — sofern 
Artikel 21b Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU Anwendung findet — die zwei zwischenge
schalteten EU-Mutterunternehmen unter Zugrundelegung ihrer konsolidierten Lage als eine einzige 
Tochtergesellschaft;  

136. ’G-SRI-Einheit’ eine Einheit mit Rechtspersönlichkeit, bei der es sich um ein G-SRI handelt oder die 
Teil eines G-SRI oder eines Nicht-EU-G-SRI ist;  

137. ’Bail-in-Instrument’ ein Bail-in-Instrument im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 57 der 
Richtlinie 2014/59/EU;  

138. ’Gruppe’ eine Gruppe von Unternehmen, von denen mindestens eines ein Institut ist und die aus 
einem Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen oder aus Unternehmen besteht, die 
untereinander in der in Artikel 22 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates (*) bezeichneten Beziehung stehen;  

139. ’Wertpapierfinanzierungsgeschäft’ oder ein Pensionsgeschäft, ein Wertpapier- oder Warenverleih- 
oder -leihgeschäft oder ein Lombardgeschäft;  

140. ’Ersteinschuss’ jede Sicherheit, bei der es sich nicht um einen Nachschuss handelt und die von einer 
Einheit entgegengenommen oder geleistet wird, um aktuelle und potenzielle künftige Risikopo
sitionen eines Geschäfts oder eines Portfolios von Geschäften in dem Zeitraum zu decken, der zur 
Verwertung dieser Geschäfte notwendig ist, oder um deren Marktrisiko infolge eines Ausfalls der 
Gegenpartei des Geschäfts oder des Portfolios von Geschäften neu abzusichern; 

141. ’Marktrisiko’ das aus Marktpreisbewegungen, einschließlich Wechselkurs- oder Warenpreisbe
wegungen, erwachsende Verlustrisiko;  

142. ’Fremdwährungsrisiko’ das aus Wechselkursbewegungen erwachsende Verlustrisiko;  

143. ’Warenpositionsrisiko’ das aus Warenpreisbewegungen erwachsende Verlustrisiko;  

144. ’Handelstisch’ eine genau definierte Gruppe von Händlern, die von einem Institut für die 
gemeinsame Verwaltung eines Portfolios von Handelsbuchpositionen im Einklang mit einer genau 
festgelegten und kohärenten Geschäftsstrategie eingerichtet wurde und innerhalb derselben 
Risikomanagementstruktur agiert;  

145. ’kleines und nicht komplexes Institut’ ein Institut, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a)  Es ist kein großes Institut; 

b)  der Gesamtwert seiner Vermögenswerte ist auf Einzelbasis oder gegebenenfalls auf konsolidierter 
Basis gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU während des Vierjahreszeitraums, 
der dem laufenden jährlichen Berichtszeitraum unmittelbar vorangeht, im Durchschnitt kleiner 
oder gleich dem Schwellenwert von 5 Mrd. EUR; die Mitgliedstaaten können einen niedrigeren 
Schwellenwert festsetzen; 

c)  es unterliegt keinen Anforderungen oder unterliegt vereinfachten Anforderungen in Bezug auf 
die Sanierungs- und Abwicklungsplanung im Einklang mit Artikel 4 der Richtlinie 2014/59/EU; 

d)  seine Handelsbuchtätigkeiten werden als von geringem Umfang im Sinne des Artikels 94 
Absatz 1 eingestuft; 

e)  der Gesamtwert seiner Derivatepositionen des Instituts, die mit Handelsabsicht gehalten werden, 
übersteigt nicht 2 % seiner gesamten bilanziellen und außerbilanziellen Vermögenswerte; und der 
Gesamtwert seiner gesamten Derivatepositionen übersteigt nicht 5 %, wobei beide Werte gemäß 
Artikel 273a Absatz 3 berechnet werden; 
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f)  mehr als 75 % sowohl der konsolidierten Gesamtaktiva als auch der konsolidierten 
Gesamtpassiva des Instituts, in beiden Fällen mit Ausnahme der gruppeninternen Risikopo
sitionen, betreffen Tätigkeiten mit Gegenparteien, die ihren Sitz im Europäischen 
Wirtschaftsraum haben; 

g)  das Institut verwendet keine internen Modelle, um seine Aufsichtsanforderungen gemäß dieser 
Verordnung zu erfüllen; hiervon ausgenommen sind Tochterunternehmen, die auf 
Gruppenebene entwickelte interne Modelle verwenden, sofern die Gruppe den Offenlegungs
pflichten nach Artikel 433a oder Artikel 433c auf konsolidierter Basis unterliegt; 

h)  das Institut hat sich nicht bei der zuständigen Behörde gegen eine Qualifizierung als kleines und 
nicht komplexes Institut ausgesprochen; 

i)  die zuständige Behörde hat nicht entschieden, dass das Institut auf der Grundlage einer Analyse 
der Größe, Verflechtung, Komplexität oder des Risikoprofils nicht als kleines und nicht 
komplexes Institut zu betrachten ist;  

146. ’großes Institut’ ein Institut, das eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

a)  Es handelt sich um ein G-SRI; 

b) es wurde gemäß Artikel 131 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2013/36/EU als anderes systemre
levantes Institut (’A-SRI’) ermittelt; 

c)  es zählt in dem Mitgliedstaat, in dem es niedergelassen ist, nach dem Gesamtwert der 
Vermögenswerte zu den drei größten Instituten; 

d)  der Gesamtwert seiner Vermögenswerte auf Einzelbasis oder gegebenenfalls auf Basis der 
konsolidierten Gesamtlage gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU ist größer 
oder gleich 30 Mrd. EUR;  

147. ’großes Tochterunternehmen’ ein Tochterunternehmen, das zu den großen Instituten zählt;  

148. ’nicht börsennotiertes Institut’ ein Institut, das keine Wertpapiere emittiert hat, die zum Handel an 
einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 der 
Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind;  

149. ’Finanzbericht’ — für die Zwecke von Teil 8 — einen Finanzbericht im Sinne der Artikel 4 und 5 
der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (**).  

(*) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
(ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

(**) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur 
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren, unter welchen 
Umständen die in Absatz 1 Nummer 39 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen.“  

3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Institute halten die Anforderungen, die in den Teilen 2, 3, 4, 7, 7A und 8 der vorliegenden 
Verordnung und in Kapitel 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegt sind, auf Einzelbasis ein; hiervon 
ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung.“ 
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b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels halten lediglich die als Abwicklungseinheiten 
eingestuften Institute, bei denen es sich außerdem um G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI sind und die 
keine Tochterunternehmen haben, die in Artikel 92a festgelegte Anforderung auf Einzelbasis ein. 

Bedeutende Tochterunternehmen eines Nicht-EU-G-SRI halten Artikel 92b auf Einzelbasis ein, wenn sie alle 
folgenden Bedingungen erfüllen: 

a)  Sie sind keine Abwicklungseinheiten, 

b)  sie haben keine Tochterunternehmen, 

c)  sie sind nicht die Tochterunternehmen eines EU-Mutterinstituts.“ 

c)  Die Absätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Kein Institut, das entweder ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen ist, und kein Institut, 
das in die Konsolidierung nach Artikel 18 einbezogen ist, ist gehalten, die Anforderungen des Teils 8 auf 
Einzelbasis einzuhalten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes müssen die in Absatz 1a des vorliegenden Artikels 
genannten Institute Artikel 437a und Artikel 447 Buchstabe h auf Einzelbasis einhalten. 

(4) Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die für die Erbringung der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 
und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten zugelassen sind, 
müssen die Anforderungen gemäß Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung 
auf Einzelbasis einhalten. 

Die folgenden Institute sind nicht verpflichtet, Artikel 413 Absatz 1 und die zugehörigen Meldepflichten zur 
Liquidität gemäß Teil7 A der vorliegenden Verordnung einzuhalten: 

a)  Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen sind, 

b)  Institute, die auch gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 (*) zugelassen sind, sofern sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang 
durchführen, und 

c)  Institute, die gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt sind, 
sofern 

i)  ihre Tätigkeiten sich auf bankartige Dienstleistungen, wie in Abschnitt C Buchstaben a bis e des Anhangs 
der genannten Verordnung aufgeführt beschränken, die sie gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung 
zugelassenen Zentralverwahrern anbieten, und 

ii)  sie keine Fristentransformation in erheblichem Umfang durchführen. 

Bis der Bericht der Kommission nach Artikel 508 Absatz 3 vorliegt, können die zuständigen Behörden 
Wertpapierfirmen von der Einhaltung der Anforderungen gemäß Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d 
befreien, wobei sie die Art, den Umfang und die Komplexität von deren Geschäften berücksichtigen. 

(5) Wertpapierfirmen nach Artikel 95 Absatz 1 und Artikel 96 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung, 
Institute, für die die zuständigen Behörden die Ausnahmen gemäß Artikel 7 Absatz 1 oder Absatz 3 der 
vorliegenden Verordnung gewährt haben, und Institute, die auch gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 zugelassen sind, sind nicht verpflichtet, die Anforderungen gemäß Teil 7 und die zugehörigen 
Meldepflichten zur Verschuldungsquote gemäß Teil 7A der vorliegenden Verordnung auf Einzelbasis 
einzuhalten.  

(*) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 
Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über 
Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).“ 
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4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  die Liquiditätspositionen aller Institute der ausgenommenen Gruppe bzw. Untergruppe werden von dem 
Mutterinstitut auf konsolidierter Basis oder dem Tochterinstitut auf teilkonsolidierter Basis kontinuierlich 
verfolgt und überwacht und die Refinanzierungspositionen aller Institute der ausgenommenen Gruppe bzw. 
Untergruppe werden — bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgelegten Anforderung 
der strukturellen Liquiditätsquote — von dem Mutterinstitut auf konsolidierter Basis oder dem 
Tochterinstitut auf teilkonsolidierter Basis kontinuierlich verfolgt und überwacht, und es gewährleistet ein 
ausreichend hohes Liquiditätsniveau und — bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV 
festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote — eine stabile Refinanzierung aller betroffenen 
Institute;“ 

b)  In Absatz 3 erhalten die Buchstaben b und c folgende Fassung: 

„b)  die Verteilung der Beträge, der Belegenheit und des Eigentums an den erforderlichen liquiden Aktiva, die in 
der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe bei Ausnahme von der Anwendung der Anforderung der 
Liquiditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 gehalten werden 
müssen, und die Verteilung der Beträge und der Belegenheit der verfügbaren stabilen Refinanzierung in der 
zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe bei Ausnahme von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV 
festgelegten Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote; 

c)  die Festlegung der Mindestbeträge an liquiden Aktiva, die Institute halten müssen, die von der Anwendung 
der Anforderung der Liquiditätsdeckungsquote gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 ausgenommen sind, und die Festlegung der Mindestbeträge der verfügbaren stabilen 
Refinanzierung, die Institute halten müssen, die von der Anwendung der in Teil 6 Titel IV festgelegten 
Anforderung der strukturellen Liquiditätsquote ausgenommen sind;“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Nimmt eine zuständige Behörde gemäß dem vorliegenden Artikel ein Institut vollständig oder teilweise 
von der Anwendung des Teils 6 aus, so kann sie dieses Institut auch von der Anwendung der zugehörigen 
Meldepflichten zur Liquidität gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d ausnehmen.“  

5. In Artikel 10 Absatz 1 erhält der Einleitungsteil des Unterabsatzes 1 folgende Fassung: 

„(1) Die zuständigen Behörden können nach Maßgabe des nationalen Rechts ein Institut oder mehrere Institute, 
die im selben Mitgliedstaat niedergelassen und ständig einer Zentralorganisation im selben Mitgliedstaat, die sie 
beaufsichtigt, zugeordnet sind, ganz oder teilweise von den Anforderungen gemäß den Teilen 2 bis 8 der 
vorliegenden Verordnung und des Kapitels 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 ausnehmen, vorausgesetzt dass“  

6. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Mutterinstitute in einem Mitgliedstaat erfüllen die in den Teilen 2, 3, 4, 7 und 7A festgelegten Pflichten 
in dem in Artikel 18 vorgesehenen Umfang und der dort vorgesehenen Weise auf Basis der konsolidierten Lage; 
hiervon ausgenommen ist Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d. Die Mutter- und ihre Tochterunternehmen, die 
unter diese Verordnung fallen, errichten eine angemessene Organisationsstruktur und geeignete interne 
Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die für die Konsolidierung erforderlichen Daten ordnungsgemäß 
verarbeitet und weitergeleitet werden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die nicht unter diese Verordnung 
fallenden Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren und Mechanismen schaffen, die eine ordnungsgemäße 
Konsolidierung gewährleisten. 

(2) Um sicherzustellen, dass die Anforderungen dieser Verordnung auf konsolidierter Basis angewendet 
werden, beziehen sich die Bezeichnungen ’Institut’, ’Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat’, ’EU-Mutterinstitut’ 
und ’Mutterunternehmen’ gegebenenfalls auch auf 

a)  eine gemäß Artikel 21a der Richtlinie 2013/36/EU zugelassene Finanzholdinggesellschaft und eine 
gemischte Finanzholdinggesellschaft, 

b) ein benanntes Institut, das von einer Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Mutterfinanzhol
dinggesellschaft kontrolliert wird, sofern diese Muttergesellschaft gemäß Artikel 21a Absatz 4 der 
Richtlinie 2013/36/EU nicht zugelassen werden muss, 

c) eine gemäß Artikel 21a Absatz 6 Buchstabe d der Richtlinie 2013/36/EU benannte Finanzholdingge
sellschaft, gemischte Finanzholdinggesellschaft oder ein solches Institut. 
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Die konsolidierte Lage eines Unternehmens nach Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes ist die 
konsolidierte Lage der Mutterfinanzholdinggesellschaft oder der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft, die 
gemäß Artikel 21a Absatz 4 der Richtlinie 2013/36/EU nicht zugelassen werden muss. Die konsolidierte Lage 
eines Unternehmens nach Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes ist die konsolidierte Lage seiner Mutterfi
nanzholdinggesellschaft oder gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft.“ 

b)  Absatz 3 wird gestrichen. 

c)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden Artikels erfüllen lediglich die als Abwicklungseinheiten 
eingestuften Mutterinstitute, bei denen es sich um G-SRI handelt oder die Teil von G-SRI oder von Nicht-EU-G- 
SRI sind, Artikel 92a dieser Verordnung in dem in Artikel 18 dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der 
dort vorgesehenen Weise auf konsolidierter Basis. 

Lediglich EU-Mutterunternehmen, bei denen es sich um bedeutende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI 
und nicht um Abwicklungseinheiten handelt, erfüllen Artikel 92b dieser Verordnung in dem in Artikel 18 
dieser Verordnung vorgesehenen Umfang und der dort vorgesehenen Weise auf konsolidierter Basis. Findet 
Artikel 21b Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU Anwendung, so muss jedes der zwei zwischengeschalteten EU- 
Mutterunternehmen, die zusammen als ein bedeutendes Tochterunternehmen eingestuft werden, Artikel 92b 
dieser Verordnung auf Basis ihrer konsolidierten Lage einhalten.“ 

d)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) EU-Mutterinstitute erfüllen Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstaben d dieser Verordnung auf Basis 
ihrer konsolidierten Lage, sofern die Gruppe ein oder mehrere Kreditinstitute oder für die Erbringung der in 
Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Wertpapierdienstleistungen 
und Anlagetätigkeiten zugelassene Wertpapierfirmen umfasst. Bis der in Artikel 508 Absatz 2 dieser 
Verordnung genannte Bericht der Kommission vorliegt, und wenn der Gruppe ausschließlich Wertpapierfirmen 
angehören, können die zuständigen Behörden die EU-Mutterinstitute von der Einhaltung von Teil 6 und Artikel 
430 Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung auf konsolidierter Basis befreien, wobei sie die Art, den Umfang 
und die Komplexität der Geschäfte der Wertpapierfirmen berücksichtigen. 

Wurde eine Ausnahme nach Artikel 8 Absätze 1 bis 5 gewährt, erfüllen die Institute und gegebenenfalls die 
Finanzholdinggesellschaften oder gemischten Finanzholdinggesellschaften, die Teil einer Liquiditätsuntergruppe 
sind, Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d auf konsolidierter Basis oder auf teilkonsolidierter Basis der 
Liquiditätsuntergruppe. 

(5) Findet Artikel 10 dieser Verordnung Anwendung, so muss die dort genannte Zentralorganisation die 
Anforderungen nach den Teilen 2 bis 8 der vorliegenden Verordnung und Kapitel 2 der Verordnung (EU) 
2017/2402 auf Basis der konsolidierten Gesamtlage der Zentralorganisation und der ihr angeschlossenen 
Institute einhalten. 

(6) Zusätzlich zu den in den Absätzen 1 bis 5 dieses Artikels festgelegten Anforderungen und unbeschadet 
anderer Bestimmungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU können die zuständigen Behörden 
verlangen, dass ein Institut die Anforderungen der Teile 2 bis 8 dieser Verordnung und des Titels VII der 
Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter Basiseinhält, wenn dies zu Aufsichtszwecken aufgrund der 
Besonderheiten des Risikos oder der Kapitalstruktur eines Instituts oder wenn Mitgliedstaaten nationale 
Rechtsvorschriften erlassen, die die strukturelle Trennung von Tätigkeiten innerhalb einer Bankengruppe 
vorschreiben, gerechtfertigt ist. 

Die Anwendung des Ansatzes nach Unterabsatz 1 darf die wirksame Aufsicht auf konsolidierter Basis nicht 
berühren und weder unverhältnismäßig nachteilige Auswirkungen auf das Finanzsystem anderer Mitgliedstaaten 
insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem in der Union insgesamt haben noch ein Hindernis für 
das Funktionieren des Binnenmarktes bilden oder schaffen.“  

7. Artikel 12 wird gestrichen.  

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12a 

Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren Abwicklungseinheiten 

Handelt es sich bei mindestens zwei G-SRI-Einheiten, die derselben G-SRI angehören, um Abwicklungseinheiten, so 
berechnet das EU-Mutterinstitut dieses G-SRI den Betrag der Eigenmittel und der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung. Diese Berechnung erfolgt auf Basis 
der konsolidierten Lage des EU-Mutterinstituts so, als sei es die einzige Abwicklungseinheit des G-SRI. 
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Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete Betrag niedriger als die Summe der Beträge 
der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser 
Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden Abwicklungseinheiten, so gehen die Abwicklungsbehörden im 
Einklang mit Artikel 45d Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU vor. 

Ist der im Einklang mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete Betrag höher als die Summe der Beträge der 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 92a Absatz 1 Buchstabe a dieser 
Verordnung aller zu dem G-SRI gehörenden Abwicklungseinheiten, so können die Abwicklungsbehörden im 
Einklang mit Artikel 45d Absatz 3 und Artikel 45h Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU vorgehen.“  

9. Die Artikel 13 und 14 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis 

(1) EU-Mutterinstitute müssen Teil 8 auf Basis der konsolidierten Lage erfüllen. 

Große Tochterunternehmen von EU-Mutterinstituten legen die in den Artikeln 437, 438, 440, 442, 450, 451, 
451a und 453 spezifizierten Informationen auf Einzelbasis oder gegebenenfalls im Einklang mit dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter Basis offen. 

(2) Als Abwicklungseinheiten eingestufte Institute, bei denen es sich um G-SRI handelt oder die Teil eines G-SRI 
sind, erfüllen Artikel 437a und Artikel 447 Buchstabe h auf der Basis der konsolidierten Lage ihrer 
Abwicklungsgruppe. 

(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 findet keine Anwendung auf EU-Mutterinstitute, EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaften, gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften oder Abwicklungseinheiten, wenn von einem Mutterun
ternehmen mit Sitz in einem Drittland bereits gleichwertige Angaben auf konsolidierter Basis veröffentlicht 
werden. 

Absatz 1 Unterabsatz 2 findet Anwendung auf Tochterunternehmen von Mutterunternehmen mit Sitz in einem 
Drittland, wenn diese Tochterunternehmen als große Tochterunternehmen gelten. 

(4) Findet Artikel 10 Anwendung, so muss die Zentralorganisation im Sinne jenes Artikels Teil 8 auf Basis der 
konsolidierten Lage der Zentralorganisation erfüllen. Auf die Zentralorganisation findet Artikel 18 Absatz 1 
Anwendung, die angeschlossenen Institute werden als Tochterunternehmen der Zentralorganisation behandelt. 

Artikel 14 

Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf konsolidierter Basis 

(1) Die Mutterunternehmen und ihre Tochterunternehmen, soweit sie unter die vorliegende Verordnung fallen, 
müssen die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Pflichten auf konsolidierter oder teilkonso
lidierter Basis erfüllen, um sicherzustellen, dass die von ihnen aufgrund jener Bestimmungen eingeführten 
Regelungen, Verfahren und Mechanismen kohärent und gut aufeinander abgestimmt sind und alle für die Aufsicht 
relevanten Daten und Informationen vorgelegt werden können. Sie stellen insbesondere sicher, dass die nicht unter 
die vorliegende Verordnung fallenden Tochterunternehmen Regelungen, Verfahren und Mechanismen schaffen, die 
die Einhaltung dieser Bestimmungen gewährleisten. 

(2) Institute setzen bei Anwendung von Artikel 92 der vorliegenden Verordnung auf konsolidierter oder 
teilkonsolidierter Basis ein zusätzliches Risikogewicht gemäß Artikel 270a der vorliegenden Verordnung an, wenn 
auf Ebene eines in einem Drittland niedergelassenen und in die Konsolidierung gemäß Artikel 18 der vorliegenden 
Verordnung einbezogenen Unternehmens gegen die Anforderungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) 
2017/2402 verstoßen wird und es sich im Hinblick auf das Gesamtrisikoprofil der Gruppe dabei um einen 
wesentlichen Verstoß handelt.“  

10. In Artikel 15 Absatz 1 erhält der Einleitungsteil von Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

„(1) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall von der Anwendung des Teils 3, der zugehörigen 
Meldepflichten gemäß Teil 7A dieser Verordnung und des Titels VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU, mit 
Ausnahme von Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d dieser Verordnung, auf konsolidierter Basis absehen, 
vorausgesetzt“ 
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11. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Ausnahme von der Anwendung der Anforderungen hinsichtlich der Verschuldungsquote auf 
konsolidierter Basis auf Wertpapierfirmengruppen 

Sind alle Unternehmen einer Wertpapierfirmengruppe, einschließlich des Mutterunternehmens, Wertpapierfirmen, 
die auf Einzelbasis gemäß Artikel 6 Absatz 5 von der Anwendung der Anforderungen des Teils 7 ausgenommen 
sind, so kann die Mutterwertpapierfirma entscheiden, die Anforderungen gemäß Teil 7 und die zugehörigen 
Meldepflichten zur Liquidität gemäß Teil 7A auf konsolidierter Basis nicht anzuwenden.“  

12. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 

Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung 

(1) Institute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften, die den in Abschnitt 1 
dieses Kapitels genannten Anforderungen auf Basis ihrer konsolidierten Lage unterliegen, nehmen eine Vollkonso
lidierung aller Institute und Finanzinstitute vor, die ihre Tochterunternehmen sind. Die Absätze 3 bis 6 und 9 des 
vorliegenden Artikels finden keine Anwendung, wenn Teil 6 und Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d auf Basis der 
konsolidierten Lage eines Instituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft 
oder bei einer Liquiditätsuntergruppe gemäß den Artikeln 8 und 10 auf teilkonsolidierter Basis angewandt werden. 

Für die Zwecke des Artikels 11 Absatz 3a gilt, dass Institute, die den in Artikel 92a oder 92b genannten 
Anforderungen auf Basis ihrer konsolidierten Lage unterliegen, eine Vollkonsolidierung aller Institute und 
Finanzinstitute vornehmen, bei denen es sich um ihre Tochterunternehmen in den einschlägigen 
Abwicklungsgruppen handelt. 

(2) Die Anbieter von Nebendienstleistungen werden in den Fällen und gemäß den Methoden, die in diesem 
Artikel festgelegt sind, in die Konsolidierung einbezogen. 

(3) Stehen Unternehmen untereinander in der in Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU bezeichneten 
Beziehung, so bestimmen die zuständigen Behörden, in welcher Form die Konsolidierung erfolgt. 

(4) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde verlangt eine proportionale Konsolidierung entsprechend dem 
Kapitalanteil von Beteiligungen an Instituten und Finanzinstituten, die von einem in die Konsolidierung 
einbezogenen Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren nicht in die Konsolidierung einbezogenen 
Unternehmen geleitet werden, wenn die Haftung der betreffenden Unternehmen auf ihren Kapitalanteil beschränkt 
ist. 

(5) In anderen als den in den Absätzen 1 und 4 genannten Fällen von Beteiligungen oder sonstigen Kapitalbe
ziehungen entscheiden die zuständigen Behörden, ob und in welcher Form die Konsolidierung zu erfolgen hat. Sie 
können insbesondere die Anwendung der Äquivalenzmethode gestatten oder vorschreiben. Die Anwendung dieser 
Methode bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
einbezogen werden. 

(6) Die zuständigen Behörden bestimmen in den folgenden Fällen, ob und in welcher Form die Konsolidierung 
vorzunehmen ist: 

a)  ein Institut übt nach Auffassung der zuständigen Behörden einen signifikanten Einfluss auf ein oder mehrere 
Institute oder Finanzinstitute aus, ohne jedoch eine Beteiligung an diesen Instituten zu halten oder andere 
Kapitalbeziehungen zu diesen Instituten zu haben, und 

b)  zwei oder mehr Institute oder Finanzinstitute unterstehen einer einheitlichen Leitung, ohne dass diese 
vertraglich oder satzungsmäßig festgelegt ist. 

Die zuständigen Behörden können insbesondere die Anwendung der in Artikel 22 Absätze 7, 8 und 9 der 
Richtlinie 2013/34/EU beschriebenen Methode gestatten oder vorschreiben. Die Anwendung dieser Methode 
bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
einbezogen werden. 
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(7) Hat ein Institut ein Tochterunternehmen, das ein anderes Unternehmen als ein Institut, ein Finanzinstitut 
oder ein Anbieter von Nebendienstleistungen ist oder eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen hält, so 
wendet es auf diese Tochtergesellschaft oder Beteiligung die Äquivalenzmethode an. Die Anwendung dieser 
Methode bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden Unternehmen in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
einbezogen werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können zuständige Behörden Instituten gestatten oder ihnen vorschreiben, dass sie 
eine andere Methode auf solche Tochterunternehmen oder Beteiligungen anwenden, einschließlich der nach 
Maßgabe des geltenden Rechnungslegungsrahmens erforderlichen Methode, sofern 

a)  das Institut die Äquivalenzmethode am 28. Dezember 2020 noch nicht anwendet, 

b)  die Anwendung der Äquivalenzmethode unverhältnismäßig aufwendig wäre oder die Äquivalenzmethode die 
Risiken, die das in Unterabsatz 1 genannte Unternehmen für das Institut darstellt, nicht angemessen 
widerspiegelt und 

c)  die Methode im Ergebnis nicht zu einer Vollkonsolidierung oder proportionalen Konsolidierung dieses 
Unternehmens führt. 

(8) Die zuständigen Behörden können eine Vollkonsolidierung oder proportionale Konsolidierung eines 
Tochterunternehmens oder eines Unternehmens, an dem ein Institut eine Beteiligung hält, vorschreiben, wenn 
dieses Tochterunternehmen oder Unternehmen kein Institut, Finanzinstitut oder Anbieter von Nebendienst
leistungen ist, und wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) bei dem Unternehmen handelt es sich nicht um ein Versicherungsunternehmen, ein Drittlands-Versicherungsun
ternehmen, ein Rückversicherungsunternehmen, ein Drittland-Rückversicherungsunternehmen, eine Versiche
rungsholdinggesellschaft oder ein Unternehmen, das gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/138/EG aus dem 
Anwendungsbereich der genannten Richtlinie ausgenommen ist; 

b)  es besteht ein erhebliches Risiko, dass das Institut beschließt, für dieses Unternehmen unter Stressbedingungen 
finanzielle Unterstützung bereitzustellen, selbst wenn es keinen vertraglichen Verpflichtungen unterliegt, solche 
Unterstützung bereitzustellen, oder auch über bestehende vertragliche Verpflichtungen in diesem Sinne hinaus. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Festlegung der Bedingungen für eine 
Konsolidierung in den in den Absätzen 3 bis 6 und 8 beschriebenen Fällen aus. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Dezember 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“  

13. Artikel 22 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 22 

Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern 

(1) Tochterinstitute wenden die in den Artikeln 89, 90 und 91 und den Teilen 3, 4, und 7 festgelegten 
Anforderungen und die zugehörigen Meldepflichten gemäß Teil 7A auf teilkonsolidierter Basis an, wenn die 
betreffenden Institute ein Institut oder ein Finanzinstitut als Tochterunternehmen in einem Drittland haben oder 
eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen halten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels dürfen Tochterinstitute entscheiden, die in den 
Artikeln 89, 90 und 91 und den Teilen 3, 4 und 7 festgelegten Anforderungen und die zugehörigen 
Meldepflichten gemäß Teil 7A nicht auf teilkonsolidierter Basis anzuwenden, wenn die Summe der Aktiva und 
außerbilanziellen Posten ihrer Tochterunternehmen und Beteiligungen in Drittländern weniger als 10 % der 
Summe der Aktiva und außerbilanziellen Posten des Tochterinstituts ausmacht.“  

14. Die Überschrift von Teil 2 erhält folgende Fassung: 

„EIGENMITTEL UND BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE VERBINDLICHKEITEN“  

15. Artikel 26 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zuständigen Behörden bewerten, ob die Emissionen von Kapitalinstrumenten die Kriterien des 
Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 erfüllen. Emissionen von Kapitalinstrumenten werden von den 
Instituten nur dann als Instrumente des harten Kernkapitals eingestuft, wenn die zuständigen Behörden zuvor die 
Erlaubnis gegeben haben. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute spätere Emissionen einer Art von Instrumenten des harten 
Kernkapitals als Instrumente des harten Kernkapitals einstufen, wenn sie für diese bereits diese Erlaubnis erhalten 
haben, sofern die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die für diese späteren Emissionen geltenden Bestimmungen sind im Wesentlichen identisch mit den 
Bestimmungen, die für die Emissionen gelten, für die die Institute bereits eine Erlaubnis erhalten haben; 

b)  die Institute haben diese späteren Emissionen den zuständigen Behörden rechtzeitig vor der Einstufung als 
Instrumente des harten Kernkapitals mitgeteilt. 

Bevor die zuständigen Behörden die Erlaubnis für die Einstufung neuer Arten von Kapitalinstrumenten als 
Instrumente des harten Kernkapitals erteilen, holen sie die Stellungnahme der EBA ein. Die zuständigen Behörden 
berücksichtigen die Stellungnahme der EBA gebührend und richten in dem Fall, dass sie beschließen, hiervon 
abzuweichen, innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Stellungnahme der EBA ein Schreiben an 
die EBA, in dem sie die Beweggründe für die Abweichung von der Stellungnahme darlegen. Dieser Unterabsatz gilt 
nicht für die in Artikel 31 genannten Kapitalinstrumente. 

Auf der Grundlage der Angaben der zuständigen Behörden erstellt, führt und veröffentlicht die EBA ein 
Verzeichnis sämtlicher Arten von Kapitalinstrumenten in jedem Mitgliedstaat, die als Instrumente des harten 
Kernkapitals akzeptiert werden. Gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 kann die EBA alle 
Informationen im Zusammenhang mit Instrumenten des harten Kernkapitals einholen, die sie für erforderlich hält, 
um die Einhaltung der Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 der vorliegenden Verordnung 
zu überprüfen und das in diesem Unterabsatz genannte Verzeichnis zu führen und zu aktualisieren. 

Nach der Prüfung gemäß Artikel 80 kann die EBA, sofern es hinreichende Belege dafür gibt, dass die einschlägigen 
Kapitalinstrumente die Kriterien des Artikels 28 oder gegebenenfalls des Artikels 29 nicht oder nicht mehr 
erfüllen, je nach Lage des Falls beschließen, diese Instrumente nicht in das Verzeichnis nach Unterabsatz 4 
aufzunehmen oder sie aus diesem Verzeichnis zu streichen. Die EBA veröffentlicht eine entsprechende 
Bekanntmachung, in der auch auf den diesbezüglich einschlägigen Standpunkt der zuständigen Behörde Bezug 
genommen wird. Dieser Unterabsatz gilt nicht für die in Artikel 31 genannten Kapitalinstrumente.“  

16. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  sie sind voll eingezahlt, und der Erwerb des Eigentums an diesen Instrumenten wird weder direkt noch 
indirekt durch das Institut finanziert;“ 

ii)  folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, der voll 
eingezahlt ist, als Instrument des harten Kernkapitals gelten.“ 

b)  In Absatz 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Die Bedingung nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h Ziffer v gilt als erfüllt, selbst wenn für ein Tochterun
ternehmen ein Ergebnisabführungsvertrag mit seinem Mutterunternehmen gilt, nach dem das Tochterun
ternehmen verpflichtet ist, nach Erstellung seines Jahresabschlusses sein Jahresergebnis an sein Mutterun
ternehmen zu überweisen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Mindestens 90 % der Stimmrechte und des Kapitals des Tochterunternehmens befinden sich im Eigentum 
des Mutterunternehmens; 

b)  das Mutterunternehmen und das Tochterunternehmen sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen; 

c)  der Vertrag wurde zu rechtmäßigen Steuerzwecken geschlossen; 

d)  das Tochterunternehmen hat bei der Erstellung seines Jahresabschlusses einen Ermessensspielraum für die 
Verringerung des Betrags der Ausschüttungen dadurch, dass es seine Gewinne ganz oder teilweise in seine 
eigenen Rücklagen einstellt oder dem Fonds für allgemeine Bankrisiken zuweist, bevor es eine Zahlung an 
sein Mutterunternehmen leistet; 
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e)  das Mutterunternehmen ist nach dem Vertrag verpflichtet, dem Tochterunternehmen einen vollen Ausgleich 
für alle Verluste des Tochterunternehmens zu gewähren; 

f)  der Vertrag sieht eine Kündigungsfrist vor, der zufolge der Vertrag nur am Ende eines Geschäftsjahres — mit 
Wirkung der Kündigung frühestens ab dem Beginn des folgenden Geschäftsjahres — beendet werden kann, 
wodurch sich nichts an der Verpflichtung des Mutterunternehmens ändert, dem Tochterunternehmen einen 
vollen Ausgleich für alle während des laufenden Geschäftsjahres entstandenen Verluste zu gewähren. 

Hat ein Institut einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, so teilt es dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich mit und übermittelt der zuständigen Behörde eine Kopie des Vertrags. Das Institut muss zudem 
der zuständigen Behörde unverzüglich alle Änderungen des Ergebnisabführungsvertrags und die Kündigung 
dieses Vertrags mitteilen. Ein Institut darf nicht mehr als einen Ergebnisabführungsvertrag schließen.“  

17. Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten Derivatverbindlichkeiten des Instituts, die aus 
Veränderungen seines eigenen Kreditrisikos resultieren.“  

18. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  immaterielle Vermögenswerte mit Ausnahme vorsichtig bewerteter Software-Vermögenswerte, auf deren 
Wert die Abwicklung, Insolvenz oder Liquidation des Instituts keine negativen Auswirkungen hat,“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„n)  für eine Mindestwertzusage nach Artikel 132c Absatz 2 jeden Betrag, um den der aktuelle Marktwert 
der Anteile eines OGA, die der Mindestwertzusage zugrunde liegen, den Barwert der Mindestwertzusage 
unterschreitet und für den das Institut noch keine Verringerung der Posten des harten Kernkapitals 
vorgenommen hat.“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Anwendung der Abzüge 
nach Absatz 1 Buchstabe b präzisiert wird, einschließlich der Wesentlichkeit der negativen Auswirkungen auf 
den Wert, die nicht zu aufsichtlichen Bedenken Anlass geben. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen.“  

19. In Artikel 37 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c)  der in Abzug zu bringende Betrag wird um den Betrag der bilanziellen Neubewertung der sich aus der 
Konsolidierung von Tochterunternehmen ergebenden immateriellen Vermögenswerte der Tochterunternehmen 
verringert, die anderen Personen als den in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen 
Unternehmen zuzurechnen sind.“  

20. In Artikel 39 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche beschränken sich auf latente 
Steueransprüche, die vor dem 23. November 2016 entstanden sind und die aus temporären Differenzen 
resultieren, wobei alle folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen:“  

21. Artikel 45 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er 
fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt 
mindestens ein Jahr;“ 
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22. Artikel 49 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Dieser Absatz findet keine Anwendung bei der Berechnung von Eigenmitteln für die Zwecke der in den 
Artikeln 92a und 92b festgelegten Anforderungen, die im Einklang mit dem in Artikel 72e Absatz 4 
festgelegten Rahmen für Abzüge berechnet werden müssen.“ 

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i)  In Buchstabe a Ziffer iv erhält der letzte Satz folgende Fassung: 

„Die konsolidierte Bilanz oder die erweiterte Zusammenfassungsrechnung wird den zuständigen Behörden 
so häufig wie in den in Artikel 430 Absatz 7 genannten technischen Durchführungsstandards 
vorgeschrieben vorgelegt.“ 

ii)  In Buchstabe a Ziffer v erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„v)  die in das jeweilige institutsbezogene Sicherungssystem einbezogenen Institute erfüllen zusammen auf 
konsolidierter Basis oder auf Basis der erweiterten Zusammenfassungsrechnung die Anforderungen nach 
Artikel 92 und melden die Einhaltung dieser Anforderungen nach Maßgabe des Artikels 430.“  

23. Artikel 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  die Instrumente sind unmittelbar von einem Institut ausgegeben und voll eingezahlt,“ 

b)  Unter Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„b)  die Instrumente sind nicht Eigentum von“ 

c)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt noch indirekt durch das Institut 
finanziert,“ 

d)  Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h)  enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeitigen Tilgung einschließlich Optionen zur 
Kündigung, so können diese nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden,“ 

e)  Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j)  die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch implizit erkennen, dass das 
Institut die Instrumente — außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts — gegebenenfalls 
kündigen, tilgen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt auch anderweitig keinen dahingehenden 
Hinweis,“ 

f)  Buchstabe p erhält folgende Fassung: 

„p)  hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU 
als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union hat, oder hat 
der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvor
schriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der Abwicklungsbehörde, von ihrer Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der 
Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder die Instrumente müssen in 
Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden. 

Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf 
Beschluss der zuständigen Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben 
werden oder die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden,“ 
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g)  Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„q)  hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU 
als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union hat, oder hat 
der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvor
schriften eines Drittlands begeben werden oder anderweitig solchen Rechtsvorschriften unterliegen, wenn 
nach diesen Vorschriften die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß 
Artikel 59 der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder rechtlich 
durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen Abwicklungs- oder andere Herabschreibungs- oder 
Umwandlungsmaßnahmen anerkannt sind, wirksam und durchsetzbar ist, 

r) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorp
tionsfähigkeit beeinträchtigen würden.“ 

h)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, der voll eingezahlt 
ist, als Instrument des zusätzlichen Kernkapitals gelten.“  

24. In Artikel 54 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e)  wurden die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von einem Tochterunternehmen mit Sitz in einem 
Drittland ausgegeben, so wird das unter Buchstabe a genannte Auslöseereignis mit einem Wert von mindestens 
5,125 % nach dem nationalen Recht dieses Drittlandes oder Vertragsbestimmungen für die Instrumente 
berechnet, vorausgesetzt, die zuständige Behörde ist nach Konsultation der EBA davon überzeugt, dass diese 
Bestimmungen den Anforderungen dieses Artikels mindestens gleichwertig sind.“  

25. Artikel 59 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er 
fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt 
mindestens ein Jahr,“  

26. Artikel 62 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Kapitalinstrumenten, die die Voraussetzungen des Artikels 63 erfüllen, und zwar in dem in Artikel 64 
festgelegten Umfang,“  

27. Artikel 63 wird wie folgt geändert: 

a)  Der Eingangsteil erhält folgende Fassung: 

„Kapitalinstrumente zählen zu den Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:“ 

b)  Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  die Instrumente werden unmittelbar von einem Institut ausgegeben und sind voll eingezahlt,“ 

c)  Unter Buchstabe b erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„b)  die Instrumente sind nicht Eigentum von“ 

d)  Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

„c)  der Erwerb des Eigentums an den Instrumenten wird weder direkt noch indirekt durch das Institut 
finanziert, 

d)  Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente sind laut den für die Instrumente geltenden 
Bestimmungen etwaigen Ansprüchen aus Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
gegenüber nachrangig,“ 

e)  Unter Buchstabe e erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„e)  die Instrumente sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen besichert oder Gegenstand einer von 
ihnen gestellten Garantie, die den Ansprüchen einen höheren Rang verleiht:“ 

f)  Die Buchstaben f bis n erhalten folgende Fassung: 

„f)  für die Instrumente bestehen keine Vereinbarungen, denen zufolge die Ansprüche aufgrund der 
Instrumente einen höheren Rang erhalten, 
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g)  die Instrumente haben eine Ursprungslaufzeit von mindestens fünf Jahren, 

h)  die für die Instrumente geltenden Bestimmungen enthalten für das Institut keinen Anreiz, den 
Kapitalbetrag der Instrumente vor dessen Fälligkeit gegebenenfalls zu tilgen oder zurückzuzahlen, 

i)  enthalten die Instrumente eine oder mehrere Optionen zur vorzeitigen Rückzahlung einschließlich 
Optionen zur Kündigung, so können diese nur nach Ermessen des Emittenten ausgeübt werden, 

j)  die Instrumente können nur vorzeitig gekündigt, getilgt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, wenn 
die Voraussetzungen des Artikels 77 erfüllt sind und der Zeitpunkt der Emission mindestens fünf Jahre 
zurückliegt, es sei denn, die Voraussetzungen des Artikels 78 Absatz 4 sind erfüllt, 

k)  die für die Instrumente geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch implizit erkennen, dass das 
Institut die Instrumente —außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts — gegebenenfalls 
vorzeitig kündigen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt auch anderweitig 
keinen dahingehenden Hinweis, 

l)  die für das Instrument geltenden Bestimmungen verleihen dem Inhaber nicht das Recht, die künftige 
planmäßige Auszahlung von Zinsen oder des Kapitalbetrags zu beschleunigen, es sei denn im Fall der 
Insolvenz oder der Liquidation des Instituts, 

m)  die Höhe der auf das Instrument fälligen Zins- bzw. Dividendenzahlungen wird nicht aufgrund der Bonität 
des Instituts oder seines Mutterunternehmens angepasst, 

n)  hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU 
als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union hat, oder hat 
der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvor
schriften oder Vertragsbestimmungen auf Beschluss der Abwicklungsbehörde, von ihrer Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis gemäß Artikel 59 der genannten Richtlinie Gebrauch zu machen, der 
Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben werden oder die Instrumente müssen in 
Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden. 

Hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er nicht gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2014/59/EU als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union 
hat, so muss laut den für die Instrumente geltenden Rechtsvorschriften oder Vertragsbestimmungen auf 
Beschluss der zuständigen Drittlandsbehörde der Kapitalbetrag der Instrumente dauerhaft herabgeschrieben 
werden oder die Instrumente müssen in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden,“ 

g)  Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„o)  hat der Emittent seinen Sitz in einem Drittland und wurde er gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2014/59/EU 
als Teil einer Abwicklungsgruppe benannt, deren Abwicklungseinheit ihren Sitz in der Union hat, oder hat 
der Emittent seinen Sitz in einem Mitgliedstaat, so dürfen die Instrumente nur dann gemäß den Rechtsvor
schriften eines Drittlands begeben werden oder anderweitig solchen Rechtsvorschriften unterliegen, wenn 
nach diesen Vorschriften die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis gemäß 
Artikel 59 der genannten Richtlinie auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen oder rechtlich 
durchsetzbarer Vertragsbestimmungen, in denen Abwicklungs- oder andere Herabschreibungs- oder 
Umwandlungsmaßnahmen anerkannt sind, wirksam und durchsetzbar ist, 

p) die Instrumente unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorp
tionsfähigkeit beeinträchtigen würden.“ 

h)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a kann nur der Teil eines Kapitalinstruments, der voll eingezahlt ist, 
als Ergänzungskapitalinstrument gelten.“  

28. Artikel 64 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 64 

Amortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten 

(1) Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren gelten in voller Höhe als 
Posten des Ergänzungskapitals. 
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(2) In welchem Umfang Ergänzungskapitalinstrumente während der letzten fünf Jahre ihrer Laufzeit als Posten 
des Ergänzungskapitals gelten, wird durch Multiplikation des Ergebnisses aus der Berechnung nach Buchstabe a mit 
dem unter Buchstabe b genannten Betrag wie folgt ermittelt: 

a)  Buchwert der Instrumente am ersten Tag der letzten Fünfjahresperiode der vertraglichen Laufzeit, geteilt durch 
die Anzahl der Tage in dieser Periode; 

b)  Anzahl der verbleibenden Tage der vertraglichen Laufzeit der Instrumente.“  

29. In Artikel 66 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e)  der Betrag der gemäß Artikel 72e von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu 
bringenden Posten, der die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet.“  

30. Artikel 69 Buchstabe a Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder er 
fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlaufzeit der Verkaufsposition beträgt 
mindestens ein Jahr,“  

31. Nach Artikel 72 wird folgendes Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 5a 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

Absc hnit t  1  

Pos ten und I ns tr ume nte  b e rü c k s i cht igungsfähiger  Verbindl ichkeiten 

Artikel 72a 

Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Sofern die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nicht in eine der in Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels genannten Kategorien der ausgenommenen Verbindlichkeiten fallen, und zwar in dem in 
Artikel 72c festgelegten Umfang, umfassen sie Folgendes: 

a)  Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn die in Artikel 72b festgelegten Bedingungen 
erfüllt sind, sofern die Instrumente nicht als Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder 
des Ergänzungskapitals gelten; 

b)  Ergänzungskapitalinstrumente mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, in dem Umfang, in dem sie 
nicht als Ergänzungskapitalposten nach Artikel 64 gelten. 

(2) Die folgenden Verbindlichkeiten gelten nicht als Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten: 

a)  gedeckte Einlagen, 

b)  Sichteinlagen und kurzfristige Einlagen mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als einem Jahr, 

c)  der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren 
Unternehmen, der die in Artikel 6 der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
festgelegte Deckungssumme überschreitet, 

d)  Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen und kleinen und 
mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der Union 
zurückgehen würden, die sich außerhalb der Union befinden, 

e)  besicherte Verbindlichkeiten einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten in Form von 
Finanzinstrumenten, die zu Absicherungszwecken verwendet werden, die einen festen Bestandteil des 
Deckungsstocks bilden und die nach nationalem Recht ähnlich wie gedeckte Schuldverschreibungen besichert 
sind, sofern sämtliche besicherten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einem Deckungsstock für gedeckte 
Schuldverschreibungen weiterhin unberührt bleiben, getrennt behandelt werden und mit ausreichenden Mitteln 
ausgestattet sind, unter Ausschluss jeglichen Teils einer mit Sicherheiten unterlegten Verbindlichkeit oder einer 
Verbindlichkeit, für die eine Sicherheit gestellt wurde, die den Wert der Vermögenswerte, des als Sicherheit 
gestellten Pfands, des Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit, gegen die sie besichert ist, übersteigt, 

7.6.2019 L 150/29 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



f)  jegliche Verbindlichkeiten aus der wahrgenommenen Verwaltung von Kundenvermögen oder Kundengeldern, 
darunter Kundenvermögen oder Kundengelder, die im Namen von Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren hinterlegt wurden, sofern der jeweilige Kunde durch das anwendbare Insolvenzrecht geschützt ist, 

g)  jegliche Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis zwischen der Abwicklungseinheit oder einem ihrer 
Tochterunternehmen (als Treuhänder) und einer anderen Person (als Begünstigtem), sofern der Begünstigte 
durch das anwendbare Insolvenz- oder Zivilrecht geschützt ist, 

h)  Verbindlichkeiten gegenüber Instituten mit einer ursprünglichen Laufzeit von weniger als sieben Tagen, 
ausgenommen Verbindlichkeiten gegenüber Einheiten, die Teil derselben Gruppe sind, 

i)  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben Tagen gegenüber 

i)  Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (**) angesehen wurden, 

ii)  Teilnehmern an einem gemäß der Richtlinie 98/26/EG angesehenen System, und die aus der Teilnahme an 
einem solchen System resultieren, oder 

iii)  zentralen Gegenparteien aus Drittländern, die gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
anerkannt wurden, 

j)  Verbindlichkeiten gegenüber 

i)  Beschäftigten aufgrund ausstehender Lohnforderungen, Rentenleistungen oder anderer fester Vergütungen; 
hiervon ausgenommen sind variable Vergütungsbestandteile, die nicht tarifvertraglich geregelt sind, und die 
variable Komponente von Vergütungen von Trägern eines erheblichen Risikos nach Artikel 92 Absatz 2 der 
Richtlinie 2013/36/EU, 

ii)  Geschäfts- oder Handelsgläubigern, wenn die Verbindlichkeit aufgrund von Lieferungen von Gütern oder 
der Erbringung von Dienstleistungen für das Institut oder das Mutterunternehmen entsteht, die für den 
alltäglichen Geschäftsbetrieb des Instituts oder des Mutterunternehmens wesentlich sind, einschließlich IT- 
Diensten, Versorgungsdiensten sowie Anmietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden, 

iii)  Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern es sich nach dem anwendbaren Recht um vorrangige 
Verbindlichkeiten handelt, 

iv)  Einlagensicherungssystemen, wenn die Verbindlichkeit aus fälligen Beiträgen nach der Richtlinie 
2014/49/EU entsteht, 

k)  aus Derivaten entstehende Verbindlichkeiten, 

l)  aus Schuldinstrumenten mit eingebetteten Derivaten entstehende Verbindlichkeiten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe l werden Schuldinstrumente mit Optionen zur vorzeitigen Tilgung, 
die nach Ermessen des Emittenten oder des Inhabers ausgeübt werden können, und Schuldinstrumente mit 
variabler Verzinsung, die sich aus einem in großem Umfang genutzten Referenzsatz, wie Euribor oder LIBOR, 
ableitet, nicht allein wegen dieser Merkmale als Schuldinstrumente, die eingebettete Derivate umfassen, betrachtet. 

Artikel 72b 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, sofern sie die in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen erfüllen, und zwar lediglich in dem in diesem Artikel genannten Umfang. 

(2) Verbindlichkeiten gelten als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, sofern alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Verbindlichkeiten werden unmittelbar von einem Institut begeben bzw. aufgenommen und sind voll 
eingezahlt; 

b)  die Verbindlichkeiten sind nicht Eigentum 

i)  des Instituts oder einer Einheit derselben Abwicklungsgruppe, 

ii)  eines Unternehmens, an dem das Institut eine direkte oder indirekte Beteiligung in Form des direkten 
Haltens oder durch Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals jenes Unternehmens 
hält; 

c)  der Erwerb des Eigentums an den Verbindlichkeiten wird weder direkt noch indirekt durch die 
Abwicklungseinheit finanziert; 
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d)  Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Verbindlichkeiten sind laut den für die Instrumente geltenden 
Bestimmungen den Ansprüchen aus den ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 in 
voller Höhe nachrangig; diese Anforderung in Bezug auf die Nachrangigkeit gilt in jeder der folgenden 
Situationen als erfüllt: 

i)  In den für die Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbestimmungen ist spezifiziert, dass im Falle eines 
regulären Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU 
Ansprüche auf den Kapitalbetrag der Instrumente den Ansprüchen aus den ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung nachrangig sind, 

ii)  in den geltenden Rechtsvorschriften ist spezifiziert, dass im Falle eines regulären Insolvenzverfahrens 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 2014/59/EU Ansprüche auf den Kapitalbetrag der 
Instrumente den Ansprüchen aus den ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser 
Verordnung nachrangig sind, 

iii)  die Instrumente werden von einer Abwicklungseinheit begeben, deren Bilanz keine ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2 dieser Verordnung enthält, die Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten gleichrangig oder nachrangig sind; 

e)  die Verbindlichkeiten sind nicht durch eines der folgenden Unternehmen besichert oder Gegenstand einer von 
ihnen gestellten Garantie oder einer anderen Regelung, die den Ansprüchen einen höheren Rang verleiht: 

i)  das Institut oder seine Tochterunternehmen, 

ii)  das Mutterunternehmen des Instituts oder dessen Tochterunternehmen, 

iii)  ein Unternehmen mit engen Verbindungen zu den unter den Ziffern i und ii genannten Unternehmen; 

f) die Verbindlichkeiten unterliegen keinen Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorp
tionsfähigkeit bei der Abwicklung beeinträchtigen würden; 

g)  die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen enthalten keinen Anreiz für das Institut, ihren 
Kapitalbetrag gegebenenfalls vor der Fälligkeit zu kündigen, zu tilgen oder zurückzukaufen bzw. vorzeitig 
zurückzuzahlen; hiervon ausgenommen sind die in Artikel 72c Absatz 3 genannten Fälle; 

h)  die Verbindlichkeiten sind nicht von den Inhabern der Instrumente vor Fälligkeit rückzahlbar; hiervon 
ausgenommen sind die in Artikel 72c Absatz 2 genannten Fälle; 

i)  vorbehaltlich von Artikel 72c Absätze 3 und 4 gilt: enthalten die Verbindlichkeiten eine oder mehrere 
Optionen zur vorzeitigen Rückzahlung einschließlich Optionen zur Kündigung, so können diese nur nach 
Ermessen des Emittenten ausgeübt werden; hiervon ausgenommen sind die in Artikel 72c Absatz 2 genannten 
Fälle; 

j)  die Verbindlichkeiten können nur dann vorzeitig gekündigt, getilgt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, 
wenn die Anforderungen der Artikel 77 und 78a erfüllt sind; 

k)  die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen lassen weder explizit noch implizit erkennen, dass die 
Abwicklungseinheit die Verbindlichkeiten — außer im Falle der Insolvenz oder Liquidation des Instituts — 
gegebenenfalls vorzeitig kündigen, tilgen, zurückzahlen oder zurückkaufen wird, und das Institut gibt auch 
anderweitig keinen dahingehenden Hinweis; 

l)  die für die Verbindlichkeiten geltenden Bestimmungen verleihen dem Inhaber nicht das Recht, die planmäßige 
künftige Auszahlung von Zinsen oder des Kapitalbetrags zu beschleunigen, außer im Falle der Insolvenz oder 
Liquidation der Abwicklungseinheit; 

m)  die Höhe der auf die Verbindlichkeiten fälligen Zins- bzw. Dividendenzahlungen wird nicht aufgrund der 
Bonität der Abwicklungseinheit oder ihres Mutterunternehmens angepasst; 

n)  für nach dem 28. Juni 2021 ausgegebene Instrumente wird in den einschlägigen Vertragsunterlagen und 
gegebenenfalls im Prospekt im Zusammenhang mit ihrer Emission explizit auf die mögliche Ausübung der 
Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 48 der Richtlinie 2014/59/EU hingewiesen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a können nur die Teile von Verbindlichkeiten, die voll eingezahlt 
sind, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

Wenn einige der in Artikel 72a Absatz 2 genannten ausgenommenen Verbindlichkeiten gemäß einzelstaatlichem 
Insolvenzrecht den gewöhnlichen unbesicherten Forderungen nachrangig sind, unter anderem da sie von einem 
Gläubiger gehalten werden, der enge Verbindungen zu dem Schuldner hat, da er ein Anteilseigner war oder ist, da 
er in einem Kontrollverhältnis oder Konzernverhältnis war oder ist, da er Mitglied eines Verwaltungsorgans war 
oder ist oder mit einer dieser Personen verwandt war oder ist, ist die Nachrangigkeit für die Zwecke von 
Unterabsatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels nicht unter Bezugnahme auf Forderungen, die aus solchen 
ausgenommenen Verbindlichkeiten entstehen, zu beurteilen. 
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(3) Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels kann die Abwicklungsbehörde 
gestatten, dass Verbindlichkeiten bis zu einem aggregierten Betrag, der 3,5 % des im Einklang mit Artikel 92 
Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags nicht übersteigt, als Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten gelten, sofern 

a)  sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedingung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d, erfüllt sind; 

b)  die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a 
Absatz 2 gleichrangig sind; hiervon ausgenommen sind die ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Absatz 2 
Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels, die nach nationalem Insolvenzrecht gewöhnlichen unbesicherten 
Forderungen nachrangig sind; und 

c)  die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nicht zu 
einem wesentlichen Risiko für eine erfolgreiche rechtliche Anfechtung oder berechtigte Entschädigungs
ansprüche gemäß entsprechender Bewertung der Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit den in 
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Grundsätzen führen 
würde. 

(4) Die Abwicklungsbehörde kann gestatten, dass Verbindlichkeiten zusätzlich zu den Verbindlichkeiten nach 
Absatz 2 als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten, sofern 

a)  es dem Institut nicht gestattet ist, Verbindlichkeiten nach Absatz 3 in die Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten einzubeziehen; 

b)  sämtliche Bedingungen des Absatzes 2, ausgenommen die Bedingung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe d, erfüllt sind; 

c)  die Verbindlichkeiten den am niedrigsten eingestuften ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a 
Absatz 2 gleichrangig oder höherrangig sind; hiervon ausgenommen sind die ausgenommenen 
Verbindlichkeiten nach Absatz 2 Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels, die nach nationalem Insolvenzrecht 
gewöhnlichen unbesicherten Forderungen nachrangig sind; 

d)  der Betrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2, die diesen Verbindlichkeiten bei 
einer Insolvenz gleichrangig oder nachrangig sind, in der Bilanz des Instituts 5 % des Betrags der Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts nicht überschreitet; 

e)  die Einbeziehung dieser Verbindlichkeiten in die Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nicht zu 
einem wesentlichen Risiko für eine erfolgreiche rechtliche Anfechtung oder berechtigte Entschädigungs
ansprüche gemäß entsprechender Bewertung der Abwicklungsbehörde im Zusammenhang mit den in 
Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 75 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Grundsätzen führen 
würde. 

(5) Die Abwicklungsbehörde kann einem Institut nur gestatten, Verbindlichkeiten, auf die entweder in Absatz 3 
oder in Absatz 4 Bezug genommen wird, als Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einzubeziehen. 

(6) Bei der Überprüfung, ob die Bedingungen dieses Artikels erfüllt sind, konsultiert die Abwicklungsbehörde 
die zuständige Behörde. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a)  die anwendbaren Formen und Arten indirekter Finanzierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, 

b)  die Form und Art von Tilgungsanreizen für die Zwecke der Bedingung nach Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe g des vorliegenden Artikels und Artikel 72c Absatz 3. 

Diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards werden in vollem Umfang an den in Artikel 28 Absatz 5 
Buchstabe a und in Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe a genannten delegierten Rechtsakt*** angeglichen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 72c 

Amortisierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr 
gelten in voller Höhe als Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 

Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr gelten 
nicht als Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten. 
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(2) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eine Rückzahlungsoption für den 
Inhaber, die vor der ursprünglich festgelegten Laufzeit des Instruments ausübbar ist, so endet für die Zwecke von 
Absatz 1 die Laufzeit des Instruments zum frühestmöglichen Zeitpunkt, zu dem der Inhaber die 
Rückzahlungsoption ausüben und die Tilgung oder Rückzahlung des Instruments fordern kann. 

(3) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einen Anreiz für den Emittenten, das 
Instrument vor der ursprünglich festgelegten Fälligkeit des Instruments vorzeitig zu kündigen, zu tilgen, 
zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, so wird für die Zwecke von Absatz 1 die Laufzeit des Instruments definiert 
als der frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem der Emittent diese Option ausüben und die Tilgung bzw. Rückzahlung 
des Instruments fordern kann. 

(4) Umfasst ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Optionen zur vorzeitigen Tilgung, die 
nur nach Ermessen des Emittenten vor der ursprünglich festgelegten Fälligkeit des Instruments ausgeübt werden 
können, ohne dass jedoch in den für das Instrument geltenden Bestimmungen ein Anreiz, das Instrument vor 
seiner Fälligkeit zu kündigen, zu tilgen, zurückzuzahlen oder zurückzukaufen, oder eine in das Ermessen der 
Inhaber gestellte Tilgungs- bzw. Rückzahlungsoption vorgesehen ist, so wird für die Zwecke des Absatzes 1 die 
Laufzeit definiert als die ursprünglich festgelegte Fälligkeit. 

Artikel 72d 

Folgen der Nichterfüllung der Bedingungen für die Berücksichtigungsfähigkeit 

Sind hinsichtlich eines Instruments berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten die Bedingungen des Artikels 72b 
nicht länger erfüllt, so gelten die Verbindlichkeiten sofort nicht mehr als Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten. 

Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 2 können weiter zu den Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten gerechnet werden, solange sie nach Artikel 72b Absatz 3 oder Absatz 4 als Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

Absc hni t t  2  

Abzüge von Po s te n be r ü cks ic htig ungsfähiger  Verbindl ichkeiten 

Artikel 72e 

Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Institute, die Artikel 92a unterliegen, ziehen von den Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
Folgendes ab: 

a)  direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten, einschließlich eigener Verbindlichkeiten, zu deren Kauf das Institut aufgrund bestehender 
vertraglicher Verpflichtungen verpflichtet sein könnte; 

b)  direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, mit denen das Institut Überkreuzbeteiligungen hält, die nach Ansicht 
der zuständigen Behörde dem Ziel dienen, die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit der 
Abwicklungseinheit künstlich zu erhöhen; 

c)  den gemäß Artikel 72i ermittelten Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält; 

d)  direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, ausgenommen 
mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen, die das Institut seit höchstens fünf Geschäftstagen hält. 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts werden sämtliche Instrumente, die Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten gleichrangig sind, als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten behandelt, 
ausgenommen Instrumente, die als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b Absätze 3 und 4 
anerkannten Instrumenten gleichrangig sind. 

(3) Für die Zwecke dieses Abschnitts können die Institute den Betrag der Positionen in Instrumenten berücksich
tigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Artikel 72b Absatz 3 wie folgt berechnen: 

h ¼
X

i

Hi �
li

Li

� �

dabei gilt: 

h  = Betrag der Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Artikel 72b 
Absatz 3; 

i  = Index, der das emittierende Institut bezeichnet; 
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Hi  = Gesamtbetrag der Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des emittierenden Instituts i 
nach Artikel 72b Absatz 3; 

li  = Betrag der von dem emittierenden Institut innerhalb der in Artikel 72b Absatz 3 festgelegten Grenzen in 
die Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einbezogenen Verbindlichkeiten gemäß den letzten 
Offenlegungen des emittierenden Instituts; und 

Li  = Gesamtbetrag der ausstehenden Verbindlichkeiten des emittierenden Instituts i nach Artikel 72b Absatz 3 
gemäß den letzten Offenlegungen des Emittenten. 

(4) Hält ein EU-Mutterinstitut oder ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, das Artikel 92a unterliegt, direkte, 
indirekte oder synthetische Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Tochterunternehmen, die nicht zur selben Abwicklungsgruppe wie das 
Mutterinstitut gehören, so kann die Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts nach gebührender Berücksichtigung 
der Stellungnahme der Abwicklungsbehörden etwaiger betroffener Tochterunternehmen dem Mutterinstitut 
erlauben, solche Positionen in Abzug zu bringen, indem ein von der Abwicklungsbehörde dieses Mutterinstituts 
festgelegter geringerer Betrag in Abzug gebracht wird. Dieser angepasste Betrag muss mindestens so hoch sein wie 
der wie folgt berechnete Betrag m: 

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – ri · aRWAi ]}} 

dabei gilt: 

i  = Index, der das Tochterunternehmen bezeichnet; 

OPi  = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und von dem Mutterinstitut gehaltenen 
Eigenmittelinstrumente; 

LPi  = Betrag der von dem Tochterunternehmen i begebenen und von dem Mutterinstitut gehaltenen Posten 
der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten; 

β  = prozentualer Anteil der Eigenmittelinstrumente und der Posten der berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten, der von dem Tochterunternehmen i begeben und vom Mutterunternehmen gehalten 
wird, 

Oi  = Betrag der Eigenmittel des Tochterunternehmens i, wobei der gemäß diesem Absatz berechnete Abzug 
nicht berücksichtigt wird; 

Li  = Betrag der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Tochterunternehmens i, wobei der gemäß 
diesem Absatz berechnete Abzug nicht berücksichtigt wird; 

ri  = die auf das Tochterunternehmen i auf Ebene ihrer Abwicklungsgruppe gemäß Artikel 92a Absatz 1 
Buchstabe a dieser Verordnung und Artikel 45d der Richtlinie 2014/59/EU anwendbare Quote; und 

aRWAi  = der gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 — unter Berücksichtigung der Anpassungen nach 
Artikel 12a — berechnete Gesamtrisikobetrag der G-SRI-Einheit i. 

Darf ein Mutterinstitut gemäß Unterabsatz 1 den angepassten Betrag in Abzug bringen, so zieht das Tochterun
ternehmen die Differenz zwischen dem Betrag der Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach Unterabsatz 1 und diesem angepassten Betrag ab. 

Artikel 72f 

Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstabe a berechnen die Institute die Positionen auf der Grundlage 
der Bruttokaufpositionen, wobei folgende Ausnahmen gelten: 

a)  Institute dürfen den Betrag von Positionen auf der Grundlage der Nettokaufposition berechnen, sofern die 
beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

i)  die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf die gleiche zugrunde liegende Risikoposition und die 
Verkaufspositionen unterliegen keinem Gegenparteiausfallrisiko; 

ii)  die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder beide im Anlagebuch 
gehalten; 

b)  die Institute ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in Indexpapieren in Abzug zu 
bringenden Betrag durch Berechnung der zugrunde liegenden Risikoposition aus eigenen Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten in den entsprechenden Indizes; 
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c)  die Institute dürfen Bruttokaufpositionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, 
die aus Positionen in Indexpapieren resultieren, gegen Verkaufspositionen in eigenen Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten, die aus Verkaufspositionen in zugrunde liegenden Indizes resultieren, 
aufrechnen, auch wenn für diese Verkaufspositionen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, sofern die beiden 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

i)  die Kauf- und Verkaufspositionen beziehen sich auf dieselben zugrunde liegenden Indizes; 

ii)  die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder beide im Anlagebuch 
gehalten. 

Artikel 72g 

Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstaben b, c und d bringen die Institute die Bruttokaufpositionen 
vorbehaltlich der in den Artikeln 72h und 72i festgelegten Ausnahmen in Abzug. 

Artikel 72h 

Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-Einheiten 

Institute, die nicht die Ausnahme nach Artikel 72j in Anspruch nehmen, nehmen die Abzüge nach Artikel 72e 
Absatz 1 Buchstaben c und d nach folgenden Regeln vor: 

a)  sie dürfen direkte, indirekte und synthetische Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten auf der Grundlage der Nettokaufposition in derselben zugrunde liegenden Risikoposition 
berechnen, sofern die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

i)  der Fälligkeitstermin der Verkaufsposition entspricht entweder dem Fälligkeitstermin der Kaufposition oder 
er fällt auf einen Zeitpunkt nach dem zuletzt genannten Termin, oder die Restlaufzeit der Verkaufsposition 
beträgt mindestens ein Jahr; 

ii)  die Kauf- und die Verkaufsposition werden entweder beide im Handelsbuch oder beide im Anlagebuch 
gehalten; 

b)  sie ermitteln den für direkte, indirekte und synthetische Positionen in Indexpapieren in Abzug zu bringenden 
Betrag durch Berechnung der zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber den Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten in den entsprechenden Indizes. 

Artikel 72i 

Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche Beteiligung 
an G-SRI-Einheiten hält 

(1) Die Institute berechnen für die Zwecke des Artikels 72e Absatz 1 Buchstabe c den in Abzug zu bringenden 
Betrag durch Multiplikation des unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten Betrags mit dem aus der 
Berechnung gemäß Buchstabe b des vorliegenden Absatzes abgeleiteten Faktor: 

a)  Gesamtbetrag, um den die direkten, indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten 
des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals von Unternehmen der 
Finanzbranche sowie in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an 
denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, 10 % der Posten des harten Kernkapitals des Instituts nach 
Anwendung folgender Bestimmungen überschreiten: 

i)  Artikel 32 bis 35, 

ii)  Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a bis g, Buchstabe k Ziffern ii bis v und Buchstabe l, mit Ausnahme des in 
Abzug zu bringenden Betrags für von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus 
temporären Differenzen resultieren, 

iii)  Artikel 44 und 45; 

b)  Quotient aus dem Betrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält, und dem Gesamtbetrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in 
den Instrumenten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals jener 
Unternehmen der Finanzbranche sowie in den Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G- 
SRI-Einheiten, an denen die Abwicklungsbehörde keine wesentliche Beteiligung hält. 

(2) Die Institute berücksichtigen bei den Beträgen nach Absatz 1 Buchstabe a und der Berechnung des Faktors 
gemäß Absatz 1 Buchstabe b keine mit Übernahmegarantie versehenen Positionen, die sie für höchstens fünf 
Geschäftstage halten. 
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(3) Der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringende Betrag wird auf alle Instrumente berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten einer G-SRI-Einheit, die von dem Institut gehalten werden, aufgeteilt. Die Institute ermitteln den 
gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Betrag jedes Instruments der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
durch Multiplikation des Betrags nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes mit dem Anteil nach Buchstabe b 
des vorliegenden Absatzes: 

a)  Betrag der gemäß Absatz 1 in Abzug zu bringenden Positionen; 

b)  auf jedes von dem Institut gehaltene Instrument der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten entfallender 
Anteil am Gesamtbetrag der direkten, indirekten und synthetischen Positionen des Instituts in den Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von G-SRI-Einheiten, an denen das Institut keine wesentliche 
Beteiligung hält. 

(4) Der Betrag der Positionen nach Artikel 72e Absatz 1 Buchstabe c, der nach Anwendung des Absatzes 1 
Buchstabe a Ziffern i, ii und iii des vorliegenden Artikels höchstens 10 % der Posten des harten Kernkapitals des 
Instituts entspricht, wird nicht in Abzug gebracht und unterliegt den anwendbaren Risikogewichten im Einklang 
mit Teil 3 Titel II Kapitel 2 beziehungsweise Kapitel 3 und gegebenenfalls den Anforderungen des Teils 3 Titel IV. 

(5) Die Institute ermitteln den Betrag jedes Instruments der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, der 
gemäß Absatz 4 ein Risikogewicht erhält, durch Multiplikation des für eine Risikogewichtung nach Absatz 4 
erforderlichen Betrags der Positionen mit dem aus der Berechnung nach Absatz 3 Buchstabe b resultierenden 
Anteil. 

Artikel 72j 

Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für Positionen des 
Handelsbuchs 

(1) Die Institute können beschließen, einen bestimmten Teil ihrer direkten, indirekten und synthetischen 
Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, der aggregiert und gemessen an den 
Bruttokaufpositionen nach Anwendung der Artikel 32 bis 36 höchstens 5 % der Posten des harten Kernkapitals 
des Instituts entspricht, nicht in Abzug zu bringen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  es handelt sich um im Handelsbuch enthaltene Positionen; 

b)  die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten werden höchstens 30 Geschäftstage gehalten. 

(2) Der Betrag der gemäß Absatz 1 nicht in Abzug gebrachten Posten unterliegt den Eigenmittelanforderungen 
für Posten im Handelsbuch. 

(3) Falls bei Positionen, die nicht gemäß Absatz 1in Abzug gebracht wurden, die in diesem Absatz festgelegten 
Bedingungen nicht länger erfüllt sind, werden die Positionen im Einklang mit Artikel 72g ohne Anwendung der in 
den Artikeln 72h und 72i festgelegten Ausnahmeregelungen in Abzug gebracht. 

Absc hni t t  3  

Eig enm ittel  und b erüc k si c h t ig u ngsfähige  Verbindl ichkeiten 

Artikel 72k 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

Die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines Instituts bestehen aus den Posten berücksichtigungsfähiger 
Verbindlichkeiten des Instituts nach den Abzügen gemäß Artikel 72e. 

Artikel 72l 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

Die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten eines Instituts ergeben sich aus der Summe seiner 
Eigenmittel und seiner berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten.  

(*) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensiche
rungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

(**) Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von 
Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, 
S. 45).“ 

7.6.2019 L 150/36 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



32. In Teil 2 Titel I erhält die Überschrift des Kapitels 6 folgende Fassung: 

„Allgemeine Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten“  

33. Artikel 73 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Ausschüttungen auf Instrumente“ 

b)  Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen ein Institut allein entscheiden kann, ob es 
Ausschüttungen in einer anderen Form als Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten vornimmt, können nicht als 
Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals oder Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gelten, es sei denn, das Institut hat die vorherige Erlaubnis der 
zuständigen Behörde erhalten. 

(2) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis gemäß Absatz 1 nur, wenn sie der Ansicht sind, 
dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Fähigkeit des Instituts, Zahlungen im Rahmen des Instruments zu streichen, wird durch die Ermessens
befugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen können, nicht 
beeinträchtigt; 

b) die Fähigkeit des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit, Verluste zu absorbieren, wird durch die Ermes
sensbefugnis gemäß Absatz 1 oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen können, nicht 
beeinträchtigt; 

c)  die Qualität des Kapitalinstruments oder der Verbindlichkeit wird durch die Ermessensbefugnis gemäß 
Absatz 1 oder durch die Form, in der die Ausschüttungen erfolgen können, in keiner anderen Weise 
verringert. 

Die zuständige Behörde konsultiert die Abwicklungsbehörde hinsichtlich der Erfüllung dieser Bedingungen 
durch ein Institut, bevor die vorherige Erlaubnis gemäß Absatz 1 gewährt wird. 

(3) Kapitalinstrumente und Verbindlichkeiten, bei denen eine andere juristische Person als das begebende 
Institut entscheiden oder fordern kann, dass Ausschüttungen auf diese Instrumente oder Verbindlichkeiten in 
einer anderen Form als Bargeld oder Eigenmittelinstrumenten zu erfolgen haben, können nicht als Instrumente 
des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals oder Instrumente berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten gelten. 

(4) Die Institute können einen breiten Marktindex als eine der Grundlagen für die Bestimmung der Höhe der 
Ausschüttungen auf Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungskapitals und der Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten heranziehen.“ 

c)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Institute melden und veröffentlichen die breiten Marktindizes, auf die sich ihre Kapitalinstrumente 
und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten stützen.“  

34. In Artikel 75 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„Die Laufzeitanforderungen für Verkaufspositionen gemäß Artikel 45 Buchstabe a, Artikel 59 Buchstabe a, 
Artikel 69 Buchstabe a und Artikel 72h Buchstabe a werden in Bezug auf solche Positionen als erfüllt betrachtet, 
sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:“  

35. In Artikel 76 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

„(1) Für die Zwecke von Artikel 42 Buchstabe a, Artikel 45 Buchstabe a, Artikel 57 Buchstabe a, Artikel 59 
Buchstabe a, Artikel 67 Buchstabe a, Artikel 69 Buchstabe a und Artikel 72h Buchstabe a dürfen Institute den 
Betrag einer Kaufposition in einem Kapitalinstrument um den Anteil eines Indexes verringern, der aus derselben 
abgesicherten zugrunde liegenden Risikoposition besteht, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die abgesicherte Kaufposition und die zur Absicherung dieser Kaufposition verwendete Verkaufsposition in 
einem Index werden entweder beide im Handelsbuch oder beide im Anlagebuch gehalten; 

b)  die Positionen nach Buchstabe a werden in der Bilanz des Instituts mit dem beizulegenden Zeitwert 
ausgewiesen; 

c)  die Verkaufsposition nach Buchstabe a gilt nach den internen Kontrollverfahren des Instituts als wirksame 
Absicherung; 

d) die zuständigen Behörden bewerten die Angemessenheit der unter Buchstabe c genannten internen Kontroll
verfahren mindestens einmal jährlich und haben sich von deren andauernder Eignung überzeugt. 
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(2) Ein Institut darf vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde eine konservative 
Schätzung seiner zugrunde liegenden Risikoposition aus in Indizes enthaltenen Instrumenten als Alternative zur 
Berechnung der Risikopositionen aus den unter einen oder mehrere der folgenden Punkte fallenden Posten 
vornehmen: 

a)  in Indizes enthaltene eigene Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des 
Ergänzungskapitals und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten; 

b) in Indizes enthaltene Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungs
kapitals von Unternehmen der Finanzbranche; 

c)  in Indizes enthaltene Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von Instituten. 

(3) Die zuständigen Behörden geben die vorherige Erlaubnis nach Absatz 2 nur dann, wenn das Institut ihnen 
hinreichend nachgewiesen hat, dass die Überwachung seiner zugrunde liegenden Risikopositionen aus den in 
einem oder gegebenenfalls mehreren Buchstaben von Absatz 2 genannten Posten mit hohem betrieblichem 
Aufwand verbunden wäre.“  

36. Artikel 77 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 77 

Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

(1) Ein Institut holt für jede der folgenden Handlungen zuvor die Erlaubnis der zuständigen Behörde ein: 

a)  Verringerung, Tilgung oder Rückkauf von Instrumenten des harten Kernkapitals, die das Institut begeben hat, in 
einer gemäß dem einzelstaatlichen Recht zulässigen Weise: 

b)  Verringerung oder Ausschüttung des mit Eigenmittelinstrumenten verbundenen Agios oder dessen 
Neueinstufung als anderer Eigenmittelposten; 

c)  Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des 
Ergänzungskapitals vor ihrer vertraglichen Fälligkeit. 

(2) Ein Institut holt die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde ein, wenn es nicht unter Absatz 1 fallende 
Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor ihrer vertraglichen Fälligkeit kündigen, tilgen, 
zurückzahlen oder zurückkaufen will.“  

37. Artikel 78 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 78 

Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von Eigenmitteln 

(1) Die zuständige Behörde gibt einem Institut die Erlaubnis zu Verringerung, Kündigung, Tilgung, Rückzahlung 
oder Rückkauf von Instrumenten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungs
kapitals oder zu Verringerung, Ausschüttung oder Neueinstufung des mit solchen Instrumenten verbundenen 
Agios, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a)  das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio nach Artikel 77 Absatz 1 vor oder 
gleichzeitig mit jeder der Handlungen nach Artikel 77 Absatz 1 durch Eigenmittelinstrumente zumindest 
gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind; 

b) das Institut hat der zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen, dass seine Eigenmittel und berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten nach der in Artikel 77 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Handlung die 
Anforderungen nach dieser Verordnung und in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne 
übersteigen, die die zuständige Behörde für erforderlich hält. 

Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit Eigenmitteln, die die in dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU vorgeschriebenen Beträge übersteigen, tätig zu sein, so kann die 
zuständige Behörde diesem Institut für jede der Handlungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieser Verordnung eine 
allgemeine vorherige Erlaubnis erteilen, die Kriterien unterliegt, die sicherstellen, dass jede derartige künftige 
Handlung im Einklang mit den im vorliegenden Absatz unter den Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen 
vonstattengeht. Diese allgemeine vorherige Erlaubnis darf nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden, der 
auf ein Jahr begrenzt ist und danach verlängert werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für einen 
bestimmten vorab festgelegten Betrag gewährt, der von der zuständigen Behörde bestimmt wird. Bei Instrumenten 
des harten Kernkapitals ist dieser vorab festgelegte Betrag auf höchstens 3 % der einschlägigen Ausgabe beschränkt 
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und darf 10 % des Betrags, um den das harte Kernkapital die Summe aus dem gemäß dieser Verordnung, der 
Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie 2014/59/EU vorzuhaltenden harten Kernkapital übersteigt, nicht um 
eine Spanne übersteigen, die die zuständige Behörde für erforderlich hält. Bei Instrumenten des zusätzlichen 
Kernkapitals oder Ergänzungskapitalinstrumenten ist dieser vorab festgelegte Betrag auf höchstens 10 % der 
einschlägigen Ausgabe beschränkt und darf 3 % des Gesamtbetrags der Umlaufinstrumente des zusätzlichen 
Eigenkapitals oder des Ergänzungskapitals, falls anwendbar, nicht übersteigen. 

Die zuständigen Behörden entziehen einem Institut die allgemeine vorherige Erlaubnis, wenn es die für die Zwecke 
der Erlaubnis maßgeblichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 

(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des 
Instituts gemäß Absatz 1 Buchstabe a berücksichtigen die zuständigen Behörden das Ausmaß, in dem diese Ersatz- 
Kapitalinstrumente kostspieliger für das Institut wären als die Kapitalinstrumente oder Agios, die sie ersetzen 
würden. 

(3) Nimmt ein Institut eine in Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a genannte Handlung vor und ist die 
Verweigerung der Rückzahlung der in Artikel 27 genannten Instrumente des harten Kernkapitals nach einzelstaat
lichem Recht verboten, so kann die zuständige Behörde eine Befreiung von den in Absatz 1 festgelegten 
Bedingungen unter der Voraussetzung gewähren, dass sie vom Institut eine angemessene Beschränkung der 
Rückzahlung solcher Instrumente verlangt. 

(4) Die zuständigen Behörden können einem Institut die Kündigung, Tilgung bzw. Rückzahlung oder den 
Rückkauf von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals oder des damit 
verbundenen Agios innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ihrer Ausgabe gestatten, wenn die Bedingungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind sowie eine der folgenden Bedingungen zutrifft: 

a)  die aufsichtsrechtliche Einstufung der betreffenden Instrumente ändert sich, was wahrscheinlich zu ihrem 
Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität führen würde, 
und die beiden folgenden Bedingungen sind erfüllt: 

i)  die zuständige Behörde hält es für ausreichend sicher, dass eine solche Änderung stattfindet, 

ii)  das Institut weist der zuständigen Behörde hinreichend nach, dass zum Zeitpunkt der Emission der 
Instrumente die aufsichtsrechtliche Neueinstufung nicht vernünftigerweise vorherzusehen war; 

b)  die geltende steuerliche Behandlung der betreffenden Instrumente ändert sich, und das Institut weist der 
zuständigen Behörde hinreichend nach, dass diese wesentlich ist und zum Zeitpunkt der Emission der 
Instrumente nicht vorherzusehen war; 

c)  die Instrumente und das damit verbundene Agio fallen unter den Bestandsschutz nach Artikel 494b; 

d)  das Institut ersetzt die Instrumente oder das damit verbundene Agio nach Artikel 77 Absatz 1 vor oder 
gleichzeitig mit der Handlung nach Artikel 77 Absatz 1 durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 
Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind, und die 
zuständige Behörde hat die Handlung auf der Grundlage der Feststellungerlaubt, dass sie aus aufsichtlicher Sicht 
vorteilhaft und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist; 

e)  die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals oder die Ergänzungskapitalinstrumente werden für Market- 
Making-Zwecke zurückgekauft. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a)  die Bedeutung des Ausdrucks ’im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig’, 

b)  die angemessene Beschränkung der Rückzahlung im Sinne des Absatzes 3, 

c)  die Verfahrensanforderungen, einschließlich der Fristen und Modalitäten für die vorherige Erteilung der 
Erlaubnis durch die zuständigen Behörden für eine Handlung nach Artikel 77 Absatz 1, und die Datenanfor
derungen für den Antrag eines Instituts auf Erlaubnis der zuständigen Behörde zur Vornahme einer dort 
genannten Handlung, einschließlich des Verfahrens, das im Falle des Rückkaufs der an Genossen ausgegebenen 
Anteile anzuwenden ist, und der Fristen für die Bearbeitung eines solchen Antrags. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juli 2013 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 
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38. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 78a 

Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Die Abwicklungsbehörde erteilt einem Institut die Erlaubnis zur Kündigung, zur Tilgung, zur Rückzahlung 
oder zum Rückkauf von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a)  das Institut ersetzt die Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vor oder gleichzeitig mit jeder 
der Handlungen nach Artikel 77 Absatz 2 durch Eigenmittelinstrumente oder Instrumente berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten zumindest gleicher Qualität zu Bedingungen, die im Hinblick auf die 
Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig sind; 

b) das Institut hat der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen, dass seine Eigenmittel und berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten nach der Handlung nach Artikel 77 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung die 
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach dieser Verordnung, den 
Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU um eine Spanne übersteigen, die die Abwicklungsbehörde im 
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde für erforderlich hält; 

c)  das Institut der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die teilweise oder vollständige 
Ersetzung der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten durch Eigenmittelinstrumente erforderlich ist, um die 
Einhaltung der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zum 
Zwecke einer dauerhaften Zulassung zu gewährleisten. 

Trifft ein Institut ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich seiner Fähigkeit, mit Eigenmitteln und berücksichti
gungsfähigen Verbindlichkeiten, die den in den Anforderungen dieser Verordnung, der Richtlinien 2013/36/EU und 
2014/59/EU festgelegten Betrag übersteigen, tätig zu sein, so kann die Abwicklungsbehörde nach Rücksprache mit 
der zuständigen Behörde diesem Institut vorab eine allgemeine Erlaubnis erteilen, Kündigungen, Tilgungen bzw. 
Rückzahlungen oder Rückkäufe von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten vorzunehmen, die 
Kriterien unterliegen, die sicherstellen, dass jede derartige künftige Handlung im Einklang mit den in diesem 
Absatz unter den Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen vonstattengeht. Diese allgemeine vorherige 
Erlaubnis darf nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt werden, der auf ein Jahr begrenzt ist und danach 
verlängert werden kann. Die allgemeine vorherige Erlaubnis wird für einen bestimmten vorab festgelegten Betrag 
gewährt, der von der Abwicklungsbehörde bestimmt wird. Die Abwicklungsbehörden unterrichten die zuständigen 
Behörden über jedwede erteilte allgemeine vorherige Erlaubnis. 

Die Abwicklungsbehörde entzieht einem Institut die allgemeine vorherige Erlaubnis, wenn es die für die Zwecke 
der Erlaubnis maßgeblichen Kriterien nicht mehr erfüllt. 

(2) Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit der Ersatzinstrumente im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des 
Instituts nach Absatz 1 Buchstabe a berücksichtigen die Abwicklungsbehörden das Ausmaß, in dem diese Ersatz- 
Kapitalinstrumente oder diese als Ersatz dienenden berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten kostspieliger für das 
Institut wären als die Instrumente, die sie ersetzen würden. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a)  das Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Behörde und der Abwicklungsbehörde, 

b)  das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforderungen, für die Erteilung der Erlaubnis gemäß 
Absatz 1 Unterabsatz 1, 

c)  das Verfahren, einschließlich der Fristen und Informationsanforderungen, für die Erteilung der allgemeinen 
vorherigen Erlaubnis gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2, 

d)  die Bedeutung des Ausdrucks ’im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten des Instituts nachhaltig’. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Absatzes werden die Entwürfe technischer Regulierungsstan
dards in vollem Umfang an den in Artikel 78 genannten delegierten Rechtsakt angeglichen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“ 
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39. Artikel 79 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hält ein Institut Kapitalinstrumente oder Verbindlichkeiten, die als Eigenmittelinstrumente eines 
Unternehmens der Finanzbranche oder als Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines 
Instituts gelten, und dienen diese Positionen nach Ansicht der zuständigen Behörde dem Zweck einer 
finanziellen Stützungsaktion zur Sanierung und Wiederherstellung der Existenzfähigkeit des genannten 
Unternehmens oder Instituts, so kann sie eine befristete Ausnahme von den ansonsten für diese Instrumente 
geltenden Abzugsbestimmungen gewähren.“  

40. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 79a 

Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten 

Die Institute müssen bei der Bewertung der Einhaltung der in Teil 2 festgelegten Anforderungen die wesentlichen 
Merkmale von Instrumenten und nicht nur deren rechtliche Form berücksichtigen. Bei der Bewertung der 
wesentlichen Merkmale eines Instruments muss allen Vereinbarungen in Bezug auf die Instrumente Rechnung 
getragen werden, auch wenn diese nicht ausdrücklich in den Bedingungen der Instrumente selbst aufgeführt sind, 
damit bestimmt werden kann, dass die kombinierten wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Vereinbarungen mit 
der Zielsetzung der einschlägigen Bestimmungen in Einklang stehen.“  

41. Artikel 80 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten“ 

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die EBA überwacht die Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichti
gungsfähiger Verbindlichkeiten, die Institute in der gesamten Union begeben, und unterrichtet die Kommission 
unverzüglich, wenn es signifikante Belege dafür gibt, dass jene Instrumente die jeweiligen in dieser Verordnung 
festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit nicht erfüllen. 

Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA auf deren Ersuchen unverzüglich alle Angaben zu neu 
begebenen Kapitalinstrumenten oder neuen Arten von Verbindlichkeiten, die diese für erforderlich hält, um die 
Qualität der von Instituten in der gesamten Union begebenen Eigenmittelinstrumente und Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten zu überwachen zu können.“ 

c)  In Absatz 3 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„(3) Die EBA berät die Kommission zu technischen Aspekten jeglicher bedeutsamer Veränderungen, die ihrer 
Ansicht nach an der Definition von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in folgenden 
Fällen vorgenommen werden sollten:“  

42. Artikel 81 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Minderheitsbeteiligungen umfassen die Summe der Posten des harten Kernkapitals eines Tochterun
ternehmens, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Das Tochterunternehmen ist ein 

i)  Institut, 

ii)  Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanfor
derungen unterliegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und bezüglich derer die Kommission 
gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, dass diese Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung 
enthaltenen Vorschriften mindestens gleichwertig sind; 
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b)  das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogen; 

c)  die im einleitenden Teil dieses Absatzes genannten Posten des harten Kernkapitals sind Eigentum anderer 
Personen als der in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenen Unternehmen.“  

43. Artikel 82 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 82 

Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel 

Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel umfassen die 
Minderheitsbeteiligungen und die Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals bzw. des Ergänzungskapitals, 
zuzüglich der verbundenen einbehaltenen Gewinne und des Agios, eines Tochterunternehmens, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Das Tochterunternehmen ist ein 

i)  Institut, 

ii)  Unternehmen, das gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften den Anforderungen dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, 

iii) eine zwischengeschaltete Finanzholdinggesellschaft in einem Drittland, die genauso strengen Aufsichtsanfor
derungen unterliegt wie sie für Kreditinstitute dieses Drittlands gelten, und bezüglich derer die Kommission 
gemäß Artikel 107 Absatz 4 beschlossen hat, dass diese Aufsichtsanforderungen den in dieser Verordnung 
enthaltenen Vorschriften mindestens gleichwertig sind; 

b)  das Tochterunternehmen ist vollständig in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogen; 

c)  die betreffenden Instrumente sind Eigentum anderer Personen als der in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II 
Kapitel 2 einbezogenen Unternehmen.“  

44. In Artikel 83 Absatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„(1) Von einer Zweckgesellschaft begebene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungs
kapitals und das damit verbundene Agio zählen nur dann bis zum 31. Dezember 2021 zum qualifizierten 
zusätzlichen Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital bzw. den qualifizierten Eigenmitteln, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:“  

45. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 88a 

Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten, die von einem in der Union ansässigen Tochterunternehmen, das Teil derselben 
Abwicklungsgruppe ist wie die Abwicklungseinheit, ausgegeben werden, können den konsolidierten Instrumenten 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten eines Instituts, das Artikel 92a unterliegt, zugerechnet werden, sofern 
alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Sie werden gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU ausgegeben; 

b)  sie werden von einem vorhandenen Anteilseigner, der nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist, erworben, 
sofern die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse gemäß den Artikeln 59 bis 62 der 
Richtlinie 2014/59/EU die Kontrolle des Tochterunternehmens durch die Abwicklungseinheit nicht 
beeinträchtigt; 

c)  sie übersteigen nicht den Betrag, der sich nach Abzug des Betrags nach Ziffer i von dem Betrag nach Ziffer ii 
ergibt: 

i)  Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben werden, 
entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, und der Betrag der 
gemäß Artikel 45f Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/59/EU begebenen Eigenmittelinstrumente; 

ii)  gemäß Artikel 45f Absatz 1 der Richtlinie 201/59/EU erforderlicher Betrag.“ 
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46. Artikel 92 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„d)  eine Verschuldungsquote von 3 %.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Zusätzlich zu der Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels muss ein G-SRI 
zu jedem Zeitpunkt einen Puffer der Verschuldungsquote in Höhe seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4 dieser Verordnung multipliziert mit 50 % der G-SRI-Pufferquote, die gemäß Artikel 131 
der Richtlinie 2013/36/EU auf das G-SRI anwendbar ist, vorhalten. 

Ein G-SRI darf die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote nur mit Kernkapital erfüllen. 
Kernkapital, das zur Erfüllung der Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote verwendet wird, darf 
nicht zur Erfüllung einer der verschuldungsbasierten Anforderungen gemäß dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU verwendet werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Erfüllt ein G-SRI nicht die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote, so unterliegt es der Kapitalerhal
tungsanforderung gemäß Artikel 141b der Richtlinie 2013/36/EU. 

Erfüllt ein G-SRI nicht gleichzeitig die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote und die kombinierte 
Kapitalpufferanforderung im Sinne des Artikels 128 Unterabsatz 1 Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU, so 
unterliegt es den Kapitalerhaltungsanforderungen gemäß den Artikeln 141 und 141b der genannten Richtlinie.“ 

c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i)  Die Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung: 

„b)  die Eigenmittelanforderungen für die Handelsbuchtätigkeiten des Instituts für 

i)  das gemäß Titel IV dieses Teils ermittelte Marktrisiko, ausgenommen die Ansätze nach den 
Kapiteln 1a und 1b des genannten Titels; 

ii)  die gemäß Teil 4 ermittelten Großkredite oberhalb der Obergrenzen gemäß Artikel 395 bis 401, 
soweit dem Institut eine Überschreitung jener Obergrenzen gestattet ist; 

c)  die gemäß Titel IV dieses Teils ermittelten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für sämtliche 
Geschäftstätigkeiten, die ein Fremdwährungsrisiko oder ein Warenpositionsrisiko bergen, ausgenommen 
die Ansätze nach den Kapiteln 1a und 1b des genannten Titels;“ 

ii)  Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

„ca)  die gemäß Titel V dieses Teils mit Ausnahme des Artikels 379 für das Abwicklungsrisiko berechneten 
Eigenmittelanforderungen,“  

47. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 92a 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für G-SRI 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 93 und 94 und der in Absatz 2 dieses Artikels genannten Ausnahmeregelungen 
müssen als Abwicklungseinheiten eingestufte Institute, bei denen es sich um G-SRI oder Teile eines G-SRI handelt, 
zu jedem Zeitpunkt die folgenden Anforderungen an die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten erfüllen: 

a)  eine risikobasierte Quote von 18 %, die den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des 
Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags, 
entspricht; 

b)  eine nicht-risikobasierte Quote von 6,75 %, die den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Artikel 429 Absatz 4, entspricht. 

(2) Die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen finden in folgenden Zeiträumen keine Anwendung: 

a)  für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag, an dem das Institut oder die Gruppe, der das Institut angehört, 
als G-SRI eingestuft wurde; 

b)  für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungsbehörde das Bail-in-Instrument im 
Einklang mit der Richtlinie 2014/59/EU angewandt hat; 
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c)  für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungseinheit eine alternative Maßnahme 
der Privatwirtschaft nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/59/EU eingeführt hat, durch die 
Kapitalinstrumente und andere Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder in Posten des harten Kernkapitals 
umgewandelt worden sind, um die Abwicklungseinheit ohne Anwendung von Abwicklungsinstrumenten zu 
rekapitalisieren. 

(3) Übersteigt der Gesamtbetrag, der aus der Anwendung der Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe a des 
vorliegenden Artikels auf jede Abwicklungseinheit derselben G-SRI resultiert, die gemäß Artikel 12a dieser 
Verordnung berechnete Anforderung an die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, so darf 
die Abwicklungsbehörde des EU-Mutterinstituts nach Rücksprache mit den anderen einschlägigen Abwicklungs
behörden gemäß Artikel 45d Absatz 4 oder Artikel 45h Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU vorgehen. 

Artikel 92b 

Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Nicht-EU-G-SRI 

(1) Institute, bei denen es sich um bedeutende Tochterunternehmen von Nicht-EU-G-SRI handelt und die keine 
Abwicklungseinheiten sind, erfüllen zu jedem Zeitpunkt Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti
gungsfähige Verbindlichkeiten, die 90 % der in Artikel 92a festgelegten Anforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten entsprechen. 

(2) Für den Zweck der Einhaltung von Absatz 1 werden Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, Ergänzungs
kapitalinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nur dann berücksichtigt, wenn 
diese Instrumente sich im Eigentum des obersten Mutterunternehmens des Nicht-EU-G-SRI befinden und direkt 
oder indirekt über andere Einheiten in derselben Gruppe ausgegeben wurden, vorausgesetzt, dass alle diese 
Einheiten ihren Sitz in demselben Drittland wie das oberste Mutterunternehmen oder in einem Mitgliedstaat 
haben. 

(3) Ein Instrument berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten wird für die Zwecke der Einhaltung des 
Absatzes 1 nur dann berücksichtigt, wenn es alle folgenden zusätzlichen Bedingungen erfüllt: 

a)  im Falle eines regulären Insolvenzverfahrens im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 47 der Richtlinie 
2014/59/EU ist die sich aus der Verbindlichkeit ergebende Forderung gegenüber Forderungen, die sich aus 
Verbindlichkeiten ergeben, welche die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen nicht 
erfüllen und nicht als Eigenmittel gelten können, nachrangig; 

b)  es unterliegt den Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen gemäß den Artikeln 59 bis 62 der 
Richtlinie 2014/59/EU.“  

48. Artikel 94 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 94 

Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem Umfang 

(1) Abweichend von Artikel 92b Absatz 3 Buchstabe b dürfen Institute die Eigenmittelanforderung für ihre 
Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnen, sofern der Umfang der bilanziellen 
und außerbilanziellen Handelsbuchtätigkeiten des Instituts auf der Grundlage einer monatlichen Bewertung, die 
unter Heranziehung der zum letzten Tag des Monats verzeichneten Daten erfolgt, die beiden folgenden 
Schwellenwerte nicht überschreitet: 

a)  5 % der Gesamtaktiva des Instituts, 

b)  50 Mio. EUR. 

(2) Sind die beiden in Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen erfüllt, können die Institute die 
Eigenmittelanforderung für ihre Handelsbuchtätigkeiten wie folgt berechnen: 

a)  in Bezug auf die in Anhang II Nummer 1 aufgelisteten Geschäfte, Geschäfte im Zusammenhang mit 
Vermögenswerten, die in Nummer 3 des genannten Anhangs genannt werden, und Kreditderivate dürfen die 
Institute die betreffenden Positionen von der Eigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b 
ausnehmen; 

b)  in Bezug auf andere als die unter Buchstabe a dieses Absatzes genannten Handelsbuchpositionen dürfen die 
Institute die Eigenmittelanforderung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b durch die gemäß Artikel 92 
Absatz 3 Buchstabe a berechnete Eigenmittelanforderung ersetzen. 
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(3) Für die Zwecke von Absatz 1 berechnen die Institute den Umfang ihrer bilanziellen und außerbilanziellen 
Handelsbuchtätigkeiten auf Grundlage der zum letzten Tag jedes Monats verzeichneten Daten im Einklang mit den 
folgenden Anforderungen: 

a)  alle gemäß Artikel 104 im Handelsbuch gehaltenen Positionen werden in der Berechnung berücksichtigt, mit 
Ausnahme von 

i)  Fremdwährungs- und Warenpositionen; 

ii)  Positionen in Kreditderivaten, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken oder Gegenparteirisiken 
des Anlagebuchs anerkannt sind, und Kreditderivatgeschäften, die das Marktrisiko dieser internen 
Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106 Absatz 3 vollständig ausgleichen; 

b)  alle in der Berechnung nach Buchstabe a berücksichtigten Positionen werden zum Marktwert zu diesem 
bestimmten Datum bewertet; lässt sich der Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht 
ermitteln, so verwenden die Institute den zu diesem Datum beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen 
sich der Marktwert und der beizulegende Zeitwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, 
so verwenden die Institute den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 

c)  der absolute Wert von Kaufpositionen und der absolute Wert von Verkaufspositionen werden 
zusammenaddiert. 

(4) Sind die beiden Bedingungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b dieses Artikels — unabhängig von den 
Verpflichtungen nach den Artikeln 74 und 83 der Richtlinie 2013/36/EU — erfüllt, so finden Artikel 102 
Absätze 3 und 4 sowie die Artikel 103 und 104b dieser Verordnung keine Anwendung. 

(5) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden, wenn sie die Eigenmittelanforderungen für ihre 
Handelsbuchtätigkeiten gemäß Absatz 2 berechnen oder nicht mehr berechnen. 

(6) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Absatz 1 nicht mehr erfüllt, teilt dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich mit. 

(7) Ein Institut stellt die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für seine Handelsbuchtätigkeiten gemäß 
Absatz 2 innerhalb von drei Monaten ein, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

a)  Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
oder b; 

b)  das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 
Buchstabe a oder b. 

(8) Berechnet ein Institut die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsbuchtätigkeiten nicht mehr gemäß 
diesem Artikel, so darf es die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsbuchtätigkeiten erst dann wieder gemäß 
diesem Artikel berechnen, wenn es gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von 
Absatz 1 während eines gesamten Jahres ununterbrochen erfüllt worden sind. 

(9) Die Institute gehen keine Handelsbuchposition ein noch kaufen oder verkaufen sie eine Handelsposition 
allein zum Zweck der Einhaltung der in Absatz 1 genannten Bedingungen während der monatlichen Bewertung,.“  

49. In Teil 3 Titel I wird Kapitel 2 gestrichen.  

50. Artikel 102 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Handelsabsicht wird anhand der Strategien, Regeln und Verfahren nachgewiesen, die vom Institut 
aufgestellt wurden, um die Position oder das Portfolio im Sinne der Artikel 103, 104 und 104a zu führen. 

(3) Die Institute führen Systeme und Kontrollen ein, die der Führung ihres Handelsbuchs im Sinne des 
Artikels 103 dienen, und erhalten diese aufrecht. 

(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 werden Handelsbuchpositionen den 
gemäß Artikel 104b eingerichteten Handelstischen zugeordnet.“ 

b)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(5) Handelsbuchpositionen unterliegen den in Artikel 105 festgelegten Anforderungen für eine vorsichtige 
Bewertung. 

(6) Die Institute behandeln interne Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106.“ 

7.6.2019 L 150/45 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



51. Artikel 103 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 103 

Führung des Handelsbuchs 

(1) Die Institute verfügen über klar definierte Regeln und Verfahren für die Gesamtführung ihres 
Handelsbuchs. Diese Regeln und Verfahren betreffen zumindest Folgendes: 

a)  die Tätigkeiten, die das Institut im Hinblick auf die Eigenmittelanforderungen als Handelstätigkeit und als 
Bestandteil des Handelsbuchs betrachtet; 

b)  das Ausmaß, in dem eine Position täglich zum Marktwert bewertet werden kann (’marked-to-market’), mit 
Bezug auf einen aktiven, aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquiden Markt; 

c)  im Fall von Positionen, die zu Modellpreisen bewertet werden (’marked-to-model’), das Ausmaß, in dem das 
Institut 

i)  alle wesentlichen Risiken der Position ermitteln kann, 

ii)  alle wesentlichen Risiken der Position durch Instrumente absichern kann, für die ein aktiver, aus Käufer- 
und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt besteht, 

iii)  verlässliche Schätzungen für die wichtigsten Annahmen und Parameter, die im Modell Verwendung finden, 
ableiten kann; 

d)  das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, Bewertungen für die Position zu liefern, die 
extern einheitlich validiert werden können; 

e)  das Ausmaß, in dem rechtliche Beschränkungen oder andere operative Anforderungen die Fähigkeit des 
Instituts behindern würden, kurzfristig eine Veräußerung oder Absicherung der Position vorzunehmen; 

f)  das Ausmaß, in dem das Institut in der Lage und verpflichtet ist, die Risiken der Positionen aktiv innerhalb 
seiner Handelstätigkeiten zu steuern; 

g)  das Ausmaß, in dem das Institut Risiken oder Positionen zwischen dem Anlagebuch und dem Handelsbuch 
neueinstufen kann, und die Anforderungen für solche Neueinstufungen nach Artikel 104a. 

(2) Das Institut erfüllt bei der Führung von Positionen bzw. Portfolios von Positionen im Handelsbuch alle 
folgenden Anforderungen: 

a)  Das Institut verfolgt für die Position oder die Portfolios im Handelsbuch eine klar dokumentierte 
Handelsstrategie, die von der Geschäftsleitung genehmigt ist und die erwartete Haltedauer beinhaltet; 

b)  das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren für die aktive Steuerung von Positionen oder 
Portfolios im Handelsbuch; diese enthalten Folgendes: 

i)  die Positionen oder Portfolios, die von den einzelnen Handelstischen oder gegebenenfalls von benannten 
Händlern eingegangen werden dürfen; 

ii)  die Festlegung von Positionslimits und Überwachung ihrer Angemessenheit; 

iii)  die Gewährleistung, dass Händler im Rahmen festgelegter Limits und der genehmigten Strategie 
eigenständig Positionen eingehen und steuern können; 

iv)  die Gewährleistung der Berichterstattung über die Positionen an die Geschäftsleitung als fester Bestandteil 
des Risikomanagementverfahrens des Instituts; 

v)  die Gewährleistung, dass Positionen unter Bezug auf Informationsquellen aus dem Markt aktiv überwacht 
werden, wobei die Marktfähigkeit oder die Absicherungsmöglichkeiten der Position bzw. der Risiken ihrer 
Bestandteile beurteilt werden; hierzu gehören auch die Beurteilung, die Qualität und die Verfügbarkeit von 
Marktinformationen für das Bewertungsverfahren, die Umsatzvolumina am Markt und die Größe der am 
Markt gehandelten Positionen; 

vi)  Verfahren und Kontrollen zur aktiven Verhinderung von Betrug; 

c)  das Institut verfügt über klar definierte Regeln und Verfahren zur Überwachung der Positionen auf 
Übereinstimmung mit der Handelsstrategie des Instituts, einschließlich der Überwachung des Umsatzes und der 
Positionen, deren ursprünglich beabsichtigte Haltedauer überschritten wurde.“ 
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52. Artikel 104 Absatz 2 wird gestrichen.  

53. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 104a 

Neueinstufung einer Position 

(1) Die Institute verfügen über klar definierte Grundsätze, um die außergewöhnlichen Umstände festzustellen, 
die für die Zwecke der Bestimmung ihrer Eigenmittelanforderungen zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden 
die Neueinstufung einer Handelsbuchposition als Anlagebuchposition oder — im umgekehrten Fall — die 
Neueinstufung einer Anlagebuchposition als Handelsbuchposition rechtfertigen. Die Institute überprüfen diese 
Grundsätze mindestens einmal jährlich. 

Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken und gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 bis zum 28. Juni 2024 Leitlinien dazu heraus, was für die Zwecke von Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes unter außergewöhnlichen Umständen zu verstehen ist. Bis die EBA diese Leitlinien herausgegeben hat, 
zeigen die zuständigen Behörden der EBA unter Angabe von Gründen an, wenn sie entscheiden, einem Institut die 
Neueinstufung einer Position gemäß Absatz 2 dieses Artikels zu erlauben oder nicht zu erlauben. 

(2) Die zuständigen Behörden erteilen die Erlaubnis zur Neueinstufung einer Handelsbuchposition als 
Anlagebuchposition oder im umgekehrten Fall einer Anlagebuchposition als Handelsbuchposition für die Zwecke 
der Bestimmung ihrer Eigenmittelanforderungen nur dann, wenn das Institut den zuständigen Behörden 
schriftliche Nachweise übermittelt hat, die belegen, dass ihre Entscheidung zur Neueinstufung dieser Position auf 
einen außergewöhnlichen Umstand zurückzuführen ist und im Einklang mit den Grundsätzen des Instituts gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels steht. Zu diesem Zweck bringt das Institut ausreichende Nachweise dafür bei, 
dass die Position nicht mehr die Bedingungen erfüllt, um gemäß Artikel 104 als Handelsbuch- bzw. Anlagebuch
position eingestuft zu werden. 

Die Entscheidung nach Unterabsatz 1 wird vom Leitungsorgan genehmigt. 

(3) Hat die zuständige Behörde die Erlaubnis zur Neueinstufung einer Position im Einklang mit Absatz 2 erteilt, 
so muss das Institut, dem diese Erlaubnis erteilt wurde, 

a)  unverzüglich Folgendes offenlegen: 

i)  die Information, dass seine Position neueingestuft wurde, und 

ii)  – wenn diese Neueinstufung eine Verringerung der Eigenmittelanforderungen des Instituts bewirkt — den 
Umfang dieser Verringerung, und 

b)  – wenn diese Neueinstufung eine Verringerung der Eigenmittelanforderungen des Instituts bewirkt — diese 
Auswirkung bis zur Fälligkeit der Position unberücksichtigt lassen, es sei denn, die für das Institut zuständige 
Behörde gestattet es ihm, diese Auswirkung zu einem früheren Zeitpunkt zu berücksichtigen. 

(4) Das Institut berechnet die Nettoveränderung des Betrags seiner Eigenmittelanforderungen infolge der 
Neueinstufung der Position als Differenz zwischen den Eigenmittelanforderungen unmittelbar nach der 
Neueinstufung und den Eigenmittelanforderungen unmittelbar vor der Neueinstufung, die jeweils im Einklang mit 
Artikel 92 berechnet werden. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen anderer Faktoren als der 
Neueinstufung nicht berücksichtigt. 

(5) Die Neueinstufung einer Position gemäß diesem Artikel ist unwiderruflich. 

Artikel 104b 

Anforderungen an Handelstische 

(1) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 3 richten die Institute Handelstische ein und 
ordnen jede ihrer Handelsbuchpositionen einem dieser Handelstische zu. Handelsbuchpositionen werden nur dann 
demselben Handelstisch zugeordnet, wenn sie der vereinbarten Geschäftsstrategie des Handelstischs entsprechen 
und stetig gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels verwaltet und überwacht werden. 

(2) Die Handelstische der Institute genügen zu jedem Zeitpunkt sämtlichen folgenden Anforderungen: 

a) jeder Handelstisch verfolgt eine klare und eindeutige Geschäftsstrategie und verfügt über eine ihrer Geschäfts
strategie angemessene Risikomanagementstruktur; 
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b)  jeder Handelstisch verfügt über eine klare Organisationsstruktur; die Positionen eines bestimmten Handelstischs 
werden von benannten Händlern innerhalb des Instituts verwaltet; jeder Händler nimmt bestimmte Funktionen 
des Handelstischs wahr; jeder Händler wird nur einem Handelstisch zugeordnet; 

c)  innerhalb jedes Handelstischs werden im Einklang mit der Geschäftsstrategie des Handelstischs Positionslimits 
festgesetzt; 

d)  Berichte über die Tätigkeiten, die Rentabilität, das Risikomanagement und die rechtlichen Anforderungen an 
den Handelstisch werden mindestens wöchentlich erstellt und dem Leitungsorgan regelmäßig übermittelt; 

e)  für jeden Handelstisch gibt es einen klaren jährlichen Geschäftsplan, der eine genau festgelegte 
Vergütungspolitik umfasst, die auf soliden Kriterien für die Erfolgsmessung gründet; 

f)  Berichte über fällig werdende Positionen, über Verstöße gegen innerhalb eines Tages geltende 
Handelsobergrenzen, Verstöße gegen für einen Tag geltende Handelsobergrenzen und die von dem Institut 
ergriffenen Gegenmaßnahmen sowie über die Bewertungen der Marktliquidität werden monatlich für jeden 
Handelstisch erstellt und den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Buchstabe b kann ein Institut einen Händler mehr als einem Handelstisch 
zuordnen, sofern das Institut seiner zuständigen Behörde hinreichend nachweist, dass die Zuordnung aus 
geschäftlichen oder ressourcenbezogenen Erwägungen vorgenommen wurde und dass die anderen in diesem 
Artikel dargelegten qualitativen Anforderungen, die für Händler und Handelstische gelten, im Zuge dieser 
Zuordnung erhalten bleiben. 

(4) Die Institute unterrichten die zuständigen Behörden darüber, in welcher Form sie Absatz 2 genügen. Die 
zuständigen Behörden können von einem Institut verlangen, dass es die Struktur oder die Organisation seiner 
Handelstische ändert, um die Anforderungen dieses Artikels zu erfüllen.“  

54. Artikel 105 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Alle zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen unterliegen den in diesem 
Artikel festgelegten Standards für eine vorsichtige Bewertung. Die Institute stellen insbesondere sicher, dass mit 
der vorsichtigen Bewertung ihrer Handelsbuchpositionen ein angemessener Grad an Sicherheit erzielt wird, der 
dem dynamischen Charakter der zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, den 
Anforderungen der aufsichtlichen Solidität sowie der Funktionsweise und dem Zweck der Eigenmittelanforde
rungen im Hinblick auf die zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen Rechnung 
trägt.“ 

b)  Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Die Institute bewerten die zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen mindestens einmal täglich neu. 
Wertänderungen dieser Positionen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Instituts ausgewiesen. 

(4) Die Institute bewerten ihre zeitwertbilanzierten Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen wann 
immer möglich zu Marktpreisen, auch bei der Anwendung der einschlägigen Eigenmittelvorschriften auf diese 
Positionen.“ 

c)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Wenn eine Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich ist, nehmen die Institute eine vorsichtige 
Bewertung ihrer Positionen und Portfolios zu Modellpreisen vor, auch bei der Berechnung der Eigenmittelanfor
derungen für Positionen im Handelsbuch und für zeitwertbilanzierte Anlagebuchpositionen.“ 

d)  Absatz 7 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d wird das Modell unabhängig von den Handelstischen 
entwickelt bzw. abgenommen und einer unabhängigen Prüfung unterzogen, einschließlich einer Bewertung der 
mathematischen Grundlagen, der Annahmen und der Softwareimplementierung.“ 

e)  Absatz 11 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die zusätzliche Zeit, die notwendig wäre, um die Position oder die Positionsrisiken über die Liquiditäts
horizonte hinaus abzusichern, die den Risikofaktoren der Position gemäß Artikel 325bd zugewiesen 
worden sind;“ 
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55. Artikel 106 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 lassen die Anforderungen unberührt, die für die abgesicherte Position 
im Anlagebuch bzw. im Handelsbuch gelten. 

(3) Wenn ein Institut ein Kreditrisiko des Anlagebuchs oder ein Gegenparteirisiko absichert, indem es ein in 
seinem Handelsbuch verbuchtes Kreditderivat verwendet, gilt diese Kreditderivatposition für die Zwecke der 
Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a als internes 
Sicherungsgeschäft zur Absicherung gegen das Kreditrisiko des Anlagebuchs oder das Gegenparteirisiko, sofern 
das Institut ein anderes Kreditderivatgeschäft mit einem anerkannten dritten Sicherungsgeber eingeht, das die 
Anforderungen für eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung im Anlagebuch erfüllt und das Marktrisiko des 
internen Sicherungsgeschäfts vollständig ausgleicht. 

Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 anerkanntes internes Sicherungsgeschäft als auch das mit dem Dritten 
eingegangene Kreditderivatgeschäft wird zum Zweck der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko in das Handelsbuch einbezogen.“ 

b)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(4) Wenn ein Institut ein Aktienkursrisiko des Anlagebuchs absichert, indem es ein in seinem Handelsbuch 
verbuchtes Aktienderivat verwendet, gilt diese Aktienderivatposition für die Zwecke der Berechnung der 
risikogewichteten Positionsbeträge nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a als internes Sicherungsgeschäft zur 
Absicherung gegen das Aktienkursrisiko des Anlagebuchs, sofern das Institut ein anderes Aktienderivatgeschäft 
mit einem anerkannten dritten Sicherungsgeber eingeht, das die Anforderungen für eine Absicherung ohne 
Sicherheitsleistung im Anlagebuch erfüllt und das Marktrisiko des internen Sicherungsgeschäfts vollständig 
ausgleicht. 

Sowohl ein gemäß Unterabsatz 1 anerkanntes internes Sicherungsgeschäft als auch das mit dem anerkannten 
dritten Sicherungsgeber eingegangene Aktienderivatgeschäft wird zum Zweck der Berechnung der Eigenmittel
anforderungen für das Marktrisiko in das Handelsbuch einbezogen. 

(5) Wenn ein Institut ein Zinsrisiko des Anlagebuchs absichert, indem es eine in seinem Handelsbuch 
verbuchte Zinsrisikoposition verwendet, gilt diese Zinsrisikoposition für die Zwecke der Bewertung des 
Zinsrisikos aus Positionen im Anlagebuch gemäß den Artikeln 84 und 98 der Richtlinie 2013/36/EU als 
internes Sicherungsgeschäft, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die Position wurde einem Portfolio zugeordnet, das von der anderen Handelsbuchposition getrennt ist, mit 
einer Handelsstrategie, die ausschließlich darauf abzielt, das Marktrisiko von internen Sicherungsgeschäften 
im Zusammenhang mit dem Zinsrisiko zu steuern und zu verringern; zu diesem Zweck kann ein Institut 
diesem Portfolio andere Zinsrisikopositionen zuordnen, die mit Dritten oder seinem eigenen Handelsbuch 
eingegangen wurden, solange das Institut das Marktrisiko dieser mit seinem eigenen Handelsbuch 
eingegangenen Zinsrisikopositionen dadurch ausgleicht, dass es Gegenzinsrisikopositionen mit Dritten 
eingeht; 

b)  für die Zwecke der Meldepflicht gemäß Artikel 430b Absatz 3 wurde die Position eines gemäß Artikel 104b 
eingerichteten Handelstischs mit einer Handelsstrategie zugeordnet, die ausschließlich darauf abzielt, das 
Marktrisiko von internen Sicherungsgeschäften im Zusammenhang mit dem Zinsrisiko zu steuern und zu 
verringern; zu diesem Zweck kann dieser Handelstisch andere Zinsrisikopositionen mit Dritten oder anderen 
Handelstischen des Instituts eingehen, solange diese anderen Handelstische das Marktrisiko dieser anderen 
Zinsrisikopositionen vollständig dadurch ausgleichen, dass sie Gegenzinsrisikopositionen mit Dritten 
eingehen; 

c)  das Institut hat vollständig dokumentiert, wie die Position das aus den Positionen des Anlagebuchs 
entstehende Zinsrisiko für die Zwecke der in Artikel 84 und 98 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Anforderungen verringert. 

(6) Die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko sämtlicher Positionen, die einem getrennten Portfolio 
gemäß Absatz 5 Buchstabe a zugeordnet wurden, werden eigenständig berechnet und ergänzen die Eigenmittel
anforderungen für die anderen Handelsbuchpositionen. 

(7) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b werden die Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko sämtlicher Positionen, die dem getrennten Portfolio gemäß Absatz 5 Buchstabe a des vorliegenden 
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Artikels oder dem Handelstisch zugeordnet wurden oder die von dem Handelstisch gemäß Absatz 5 
Buchstabe b des vorliegenden Artikels eingegangen wurden, gegebenenfalls eigenständig als getrenntes Portfolio 
berechnet, und diese Berechnung ergänzt die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für die anderen 
Handelsbuchpositionen.“  

56. Artikel 107 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden Risikopositionen gegenüber einer Drittland-Wertpapierfirma, 
einem Drittland-Kreditinstitut und einer Drittland-Börse nur dann wie Risikopositionen gegenüber einem Institut 
behandelt, wenn die aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen des Drittlands an das betreffende Unternehmen 
jenen der Union zumindest gleichwertig sind.“  

57. Artikel 117 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„o)  Internationale Entwicklungsorganisation, 

p)  Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank.“ 

b)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch den Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 462 abzuändern, um die Liste der multilateralen Entwicklungsbanken nach 
Unterabsatz 1 im Einklang mit internationalen Standards zu ändern.“  

58. Artikel 118 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Europäische Union und Europäische Atomgemeinschaft,“  

59. In Artikel 123 wird folgender Absatz angefügt: 

„Risikopositionen, die aus Darlehen herrühren, die ein Kreditinstitut Rentenempfängern oder Beschäftigten mit 
einem unbefristeten Vertrag gegen die unbedingte Übertragung eines Teils der Rentenbezüge oder des Gehalts des 
Darlehensnehmers an dieses Kreditinstitut gewährt hat, wird ein Risikogewicht von 35 % zugewiesen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  um das Darlehen zurückzuzahlen, ermächtigt der Darlehensnehmer den Pensionsfonds oder den Arbeitgeber 
uneingeschränkt, direkte Zahlungen an das Kreditinstitut zu leisten, indem die monatlichen Zahlungen für das 
Darlehen von den monatlichen Rentenbezügen oder dem monatlichen Gehalt des Darlehensnehmers 
einbehalten werden; 

b)  die Risiken des Todes, der Arbeitsunfähigkeit, der Arbeitslosigkeit oder der Verringerung der monatlichen 
Nettorentenbezüge oder des monatlichen Nettogehalts des Darlehensnehmers werden ordnungsgemäß durch 
eine Versicherungspolice gedeckt, die der Darlehensnehmer zugunsten des Kreditinstituts zeichnet; 

c)  die monatlichen Zahlungen, die der Darlehensnehmer für sämtliche Darlehen, die die Bedingungen der 
Buchstaben a und b erfüllen, zu leisten hat, übersteigen zusammengenommen nicht 20 % der monatlichen 
Nettorentenbezüge oder des monatlichen Nettogehalts des Darlehensnehmers; 

d)  die maximale Ursprungslaufzeit des Darlehens beträgt höchstens zehn Jahre.“  

60. Artikel 124 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 124 

Durch Grundpfandrechte an Immobilien besicherte Risikopositionen 

(1) Risikopositionen oder Teilen einer Risikoposition, die durch Grundpfandrechte an Immobilien vollständig 
besichert sind — ausgenommen Teile der Risikoposition, die einer anderen Risikopositionsklasse zugeordnet 
sind —, wird ein Risikogewicht von 100 % zugewiesen, wenn die Bedingungen nach Artikel 125 oder Artikel 126 
nicht erfüllt sind. Dem über den Wert des Grundpfandrechts an der Immobilie hinausgehenden Teil der 
Risikoposition wird das Risikogewicht für unbesicherte Risikopositionen gegenüber der beteiligten Gegenpartei 
zugewiesen. 

Der Teil einer Risikoposition, der als durch eine Immobilie vollständig besichert behandelt wird, übersteigt nicht 
den als Sicherheit hinterlegten Betrag des Marktwerts bzw. im Fall der Mitgliedstaaten, deren Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswerts setzen, den Beleihungswert der 
betreffenden Immobilie. 
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(1a) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwendung des Absatzes 2 zuständig ist. Diese 
Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde die zuständige Behörde, so 
stellt sie sicher, dass die relevanten nationalen Stellen und Behörden, die ein makroprudenzielles Mandat haben, 
gebührend darüber unterrichtet sind, dass die zuständige Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu 
machen, und dass sie an der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat im 
Einklang mit Absatz 2 in angemessener Weise beteiligt werden. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde nicht die zuständige Behörde, 
so trifft der Mitgliedstaat die notwendigen Vorkehrungen, um eine ordnungsgemäße Koordinierung und einen 
ordnungsgemäßen Informationsaustausch zwischen der zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, 
damit dieser Artikel ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Behörden eng zusammenarbeiten 
und alle Informationen gemeinsam nutzen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, die der benannten 
Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit dieser Zusammenarbeit soll jede Form von 
sich überschneidenden oder nicht miteinander zu vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zuständigen und der 
benannten Behörde vermieden sowie auch sichergestellt werden, dass die Wechselwirkung mit anderen 
Maßnahmen, insbesondere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und Artikel 133 der Richtlinie 
2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt wird. 

(2) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und aller anderen maßgeblichen Indikatoren 
bewertet die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde regelmäßig, mindestens jedoch einmal 
jährlich, ob das Risikogewicht von 35 % für mit einem oder mehreren Immobiliensegmenten in Zusammenhang 
stehende und durch Grundpfandrechte an Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen nach Artikel 125, die in 
einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, und das 
Risikogewicht von 50 % für durch Grundpfandrechte an Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen nach 
Artikel 126, die in einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde 
belegen sind, sich in angemessener Weise auf Folgendes stützen: 

a)  die Verlusterfahrungswerte für durch Immobilien besicherte Risikopositionen; 

b)  zukunftsorientierte Immobilienmarktentwicklungen. 

Kommt die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde auf der Grundlage der Bewertung nach 
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes zu dem Schluss, dass die Risikogewichte nach Artikel 125 Absatz 2 oder 
Artikel 126 Absatz 2 die tatsächlichen Risiken nicht in angemessener Weise widerspiegeln, die mit einem oder 
mehreren Immobiliensegmenten von Risikopostionen verbunden sind, welche durch Grundpfandrechte an in 
einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegenen 
Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien vollständig besichert sind, und ist sie der Auffassung, dass die 
Unangemessenheit der Risikogewichte sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem 
Mitgliedstaat auswirken könnte, so kann sie die für diese Risikopositionen anwendbaren Risikogewichte innerhalb 
der in Unterabsatz 4 des vorliegenden Absatzes festgelegten Spannen erhöhen oder strengere Kriterien einführen 
als in Artikel 125 Absatz 2 oder Artikel 126 Absatz 2 festgelegt. 

Die gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannte Behörde teilt der EBA und dem ESRB jegliche 
Anpassungen der Risikogewichte und der angewandten Kriterien nach diesem Absatz mit. Innerhalb eines Monats 
nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und der ESRB dem betreffenden Mitgliedstaat ihre 
Stellungnahme. Die EBA und der ESRB veröffentlichen die Risikogewichte und Kriterien für Risikopositionen nach 
den Artikeln 125 und 126 und Artikel 199 Absatz 1 Buchstabe a, wie sie von der jeweiligen Behörde umgesetzt 
werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes kann die gemäß Absatz 1a benannte Behörde die 
Risikogewichte innerhalb der folgenden Spannen festsetzen: 

a)  zwischen 35 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen; 

b)  zwischen 50 % und 150 % für durch Grundpfandrechte an Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen. 

(3) Setzt die gemäß Absatz 1a benannte Behörde gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 höhere Risikogewichte fest 
oder führt sie strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über einen sechsmonatigen Übergangszeitraum, um 
diese anzuwenden. 

(4) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, 
in denen die strengen Kriterien für die Bemessung des Beleihungswerts gemäß Absatz 1 und die Arten von 
Faktoren, die bei der Bewertung der Angemessenheit der Risikogewichte nach Absatz 2 Unterabsatz 1 
berücksichtigt werden müssen, festgelegt sind. 
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Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Dezember 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

(5) Der ESRB kann den gemäß Absatz 1a des vorliegenden Artikels benannten Behörden durch Empfehlungen 
nach Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und in enger Zusammenarbeit mit der EBA Orientierungen 
zu Folgendem vorgeben: 

a)  den Faktoren, die ’sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität auswirken könnten’wie in 
Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführt; 

b)  den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 1a benannte Behörde bei der Festlegung höherer 
Risikogewichte berücksichtigen muss. 

(6) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die Risikogewichte und Kriterien, die von den zuständigen 
Behörden eines anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 2 festgelegt wurden, auf alle ihre entsprechenden Risikopo
sitionen an, die durch Grundpfandrechte an in einem oder mehreren Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen 
Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien besichert sind.“  

61. In Artikel 128 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1) Die Institute weisen Risikopositionen, die mit besonders hohen Risiken verbunden sind, ein Risikogewicht 
von 150 % zu. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels behandeln die Institute jede der folgenden Risikopositionen als mit besonders 
hohen Risiken verbundene Risikopositionen: 

a)  Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften, es sei denn, diese Beteiligungen werden gemäß Artikel 132 
behandelt; 

b)  Positionen aus privatem Beteiligungskapital, es sei denn, diese Positionen werden gemäß Artikel 132 behandelt; 

c)  spekulative Immobilienfinanzierungen.“  

62. Artikel 132 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 132 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 

(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag ihrer Risikopositionen in Form von Anteilen 
an OGA durch Multiplikation der nach den in Absatz 2 Unterabsatz 1 beschriebenen Ansätzen berechneten 
risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen eines OGA mit dem Prozentsatz der von dem betreffenden 
Institut gehaltenen Anteile. 

(2) Sind die Bedingungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt, so dürfen die Institute den 
Transparenzansatz gemäß Artikel 132a Absatz 1 oder den mandatsbasierten Ansatz gemäß Artikel 132a Absatz 2 
anwenden. 

Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 weisen Institute, die weder den Transparenzansatz noch den 
mandatsbasierten Ansatz anwenden, ihren Positionen in Form von Anteilen an OGA ein Risikogewicht von 
1 250 % (’Ausweichkonzept’) zu. 

Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 
durch eine Kombination von in diesem Absatz genannten Ansätzen berechnen, sofern die Bedingungen für die 
Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 

(3) Die Institute dürfen den risikogewichteten Positionsbetrag von Risikopositionen eines OGA im Einklang mit 
den in Artikel 132a genannten Ansätzen bestimmen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  bei dem OGA handelt es sich um 

i)  einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG; 
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ii)  einen AIF, der von einem nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU registrierten EU-AIFM 
verwaltet wird; 

iii)  einen AIF, der von einem nach Artikel 6 der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen EU-AIFM verwaltet wird; 

iv)  einen AIF, der von einem nach Artikel 37 der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen Nicht-EU-AIFM 
verwaltet wird; 

v)  einen Nicht-EU-AIF, der von einem Nicht-EU-AIFM verwaltet und nach Artikel 42 der 
Richtlinie 2011/61/EU vertrieben wird; 

vi)  einen Nicht-EU-AIF, der nicht in der Union vertrieben und von einem in einem Drittland niedergelassenen 
Nicht-EU-AIFM verwaltet wird, der unter einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 67 Absatz 6 der 
Richtlinie 2011/61/EU fällt; 

b)  der Prospekt oder die gleichwertigen Unterlagen des OGA enthalten folgende Angaben: 

i)  die Kategorien von Vermögenswerten, in die der OGA investieren darf; 

ii)  falls Anlagehöchstgrenzen gelten, die entsprechenden Grenzen und die Methoden zu ihrer Berechnung; 

c)  die Berichterstattung des OGA oder der OGA-Verwaltungsgesellschaft an das Institut erfüllt die folgenden 
Anforderungen: 

i)  über die Risikopositionen des OGA wird mindestens so häufig Bericht erstattet wie über jene des Instituts; 

ii)  die Granularität der Finanzinformationen reicht aus, um dem Institut zu ermöglichen, den risikogewichteten 
Positionsbetrag des OGA nach dem von dem Institut gewählten Ansatz zu berechnen; 

iii)  wendet das Institut den Transparenzansatz an, werden die Informationen über die zugrunde liegenden 
Risikopositionen durch einen unabhängigen Dritten geprüft. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes können multilaterale und bilaterale Ent
wicklungsbanken und andere Institute, die gemeinsam mit multilateralen oder bilateralen Entwicklungsbanken in 
einen OGA investieren, den risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen dieses OGA gemäß den in 
Artikel 132a festgelegten Ansätzen bestimmen, sofern die Bedingungen von Unterabsatz 1 Buchstaben b und c des 
vorliegenden Absatzes erfüllt sind und das Anlagemandat des OGA die Arten von Vermögenswerten, in die der 
OGA investieren kann, auf Vermögenswerte beschränkt, die eine nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern 
fördern. 

Die Institute teilen ihrer zuständigen Behörde die OGA mit, auf die sie die in Unterabsatz 2 genannte Behandlung 
anwenden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe c Ziffer i gilt Folgendes: Bestimmt das Institut den risikogewichteten 
Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA gemäß dem mandatsbasierten Ansatz, so kann die Bericht
erstattung des OGA oder der OGA-Verwaltungsgesellschaft an das Institut auf das Anlagemandat des OGA und 
jegliche Änderungen dieses Mandats beschränkt sein und nur dann erfolgen, wenn das Institut erstmals die 
Risikoposition gegenüber dem OGA eingeht und wenn es eine Änderung beim Anlagemandat des OGA gibt. 

(4) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen zur Berechnung des risikogewichteten 
Positionsbetrags der Risikopositionen eines OGA gemäß den in Artikel 132a festgelegten Ansätzen verfügen, 
können sich auf die Berechnungen von Dritten stützen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Der betreffende Dritte ist 

i)  die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, sofern der OGA ausschließlich in 
Wertpapiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle bzw. diesem verwahrenden 
Finanzinstitut hinterlegt, oder 

ii) im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buchstabens fallen, die OGA-Verwaltungsge
sellschaft, sofern diese die in Absatz 3 Buchstabe a festgelegte Bedingung erfüllt; 

b)  der Dritte führt die Berechnung gemäß den Ansätzen nach Artikel 132a Absätze 1, 2bzw. 3 durch; 

c)  ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten bestätigt. 

7.6.2019 L 150/53 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren den aus diesen Berechnungen resultierenden 
risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA mit dem Faktor 1,2. 

Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneingeschränkten Zugriff auf die detaillierten 
Berechnungen des Dritten, so findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das Institut stellt diese Berechnungen seiner 
zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 

(5) Wendet ein Institut für den Zweck der Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags der Risikopo
sitionen eines OGA (’OGA der Stufe 1’) die in Artikel 132a genannten Ansätze an, und handelt es sich bei einer 
der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA der Stufe 1 um eine Risikoposition in Form von Anteilen an 
einem anderen OGA (’OGA der Stufe 2’), so darf der risikogewichtete Positionsbetrag der Risikopositionen des 
OGA der Stufe 2 unter Verwendung eines der drei in Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschriebenen Ansätze 
berechnet werden. Das Institut darf den Transparenzansatz zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 
der Risikopositionen von OGA in Stufe 3 und darüber nur dann verwenden, wenn es diesen Ansatz für die 
Berechnung in der vorangegangenen Stufe verwendet hat. In jedem anderen Szenario verwendet es das 
Ausweichkonzept. 

(6) Für den nach dem Transparenzansatz und dem mandatsbasierten Ansatz gemäß Artikel 132a Absätze 1 und 
2 berechneten risikogewichteten Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA besteht eine Obergrenze, die dem 
nach dem Ausweichkonzept berechneten risikogewichteten Betrag der Risikopositionen dieses OGA entspricht. 

(7) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels können die Institute, die den Transparenzansatz nach 
Artikel 132a Absatz 1 anwenden, den risikogewichteten Positionsbetrag ihrer Risikopositionen in Form von 
Anteilen an OGA durch Multiplikation der nach Artikel 111 berechneten Risikopositionswerte dieser Risikopo
sitionen mit einem nach der Formel gemäß Artikel 132c berechneten Risikogewicht (RW*

i ) berechnen, sofern die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die Institute bilanzieren den Wert ihrer Anteilsbestände an OGA zu den Anschaffungskosten, aber bei 
Anwendung des Transparenzansatzes bilanzieren sie den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des 
OGA zum Zeitwert; 

b)  eine Änderung des Marktwerts der Anteile, für die die Institute den Wert zu den Anschaffungskosten 
bilanzieren, ändert weder den Betrag der Eigenmittel dieser Institute noch den mit diesen Beständen 
verbundenen Risikopositionswert.“  

63. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 132a 

Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA 

(1) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und verfügt das Institut über ausreichende 
Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA, berechnet das Institut die 
risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels Durchschau auf diese Risikopositionen und nimmt die 
Risikogewichtung aller zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA so vor, als würden sie direkt von diesem 
Institut gehalten. 

(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt, dürfen Institute, die über keine ausreichenden 
Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA verfügen, um den 
Transparenzansatz zu verwenden, den risikogewichteten Positionsbetrag dieser Risikopositionen gemäß den im 
Mandat des OGA festgelegten Höchstgrenzen und den einschlägigen Rechtsvorschriften berechnen. 

Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen unter der Annahme durch, dass der OGA 
zunächst bis zur laut seinem Mandat oder den einschlägigen Rechtsvorschriften zulässigen Höchstgrenze in 
Risikopositionsklassen mit der höchsten Eigenmittelanforderung Risikopositionen eingeht und in der Folge 
Risikopositionen in absteigender Reihenfolge eingeht, bis die maximale gesamte Höchstgrenze für Risikopositionen 
erreicht ist, und dass der OGA eine Verschuldung bis zur laut seinem Mandat oder den einschlägigen Rechtsvor
schriften zulässigen Höchstgrenze eingeht, soweit dies in Frage kommt. 

Die Institute führen die in Unterabsatz 1 genannten Berechnungen nach den in diesem Kapitel, in Kapitel 5 und in 
Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 festgelegten Methoden durch. 

(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Institute, die den risikogewichteten 
Positionsbetrag der Risikopositionen eines OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 berechnen, die Eigenmittelanforde
rungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung von Derivate-Risikopositionen des betreffenden OGA 
als einen Betrag berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-Risikopositionen entspricht, 
die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet wurden. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risikopositionen von der Berechnung der Eigenmit
telanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung ausnehmen, die dieser Anforderung nicht 
unterworfen wären, wenn sie direkt vom Institut gehalten würden. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um festzulegen, wie Institute den in 
Absatz 2 genannten risikogewichteten Positionsbetrag berechnen, wenn einer oder mehrere der für die Berechnung 
notwendigen Bestandteile nicht verfügbar sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 132b 

Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA 

(1) Die Institute können Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des 
Ergänzungskapitals sowie Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die ein OGA hält und die 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 und den Artikeln 56, 66 bzw. 72e abzuziehen sind, von den Berechnungen nach 
Artikel 132 ausnehmen. 

(2) Die Institute können in Artikel 150 Absatz 1 Buchstaben g und h genannte Risikopositionen in Form von 
Anteilen an OGA von den Berechnungen nach Artikel 132 ausnehmen und diese stattdessen gemäß Artikel 133 
behandeln. 

Artikel 132c 

Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA 

(1) Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für ihre außerbilanziellen Posten, die in 
Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA umgewandelt werden können, durch Multiplikation der nach 
Artikel 111 berechneten Risikopositionswerte dieser Risikopositionen mit dem folgenden Risikogewicht: 

a)  für alle Risikopositionen, für die Institute einen der Ansätze nach Artikel 132a verwenden: 

RW*
i ¼

RWAEi

E*
i

�
Ai

EQi 

dabei gilt: 

RW*
i  = das Risikogewicht 

i  = der Index, der den OGA bezeichnet; 

RWAEi  = der nach Artikel 132a für einen OGAi berechnete Wert; 

E*
i  = der Risikopositionswert der Risikopositionen des OGAi; 

Ai  = der Buchwert der Vermögenswerte des OGAi; und 

EQi  = der Buchwert des Eigenkapitals des OGAi; 

b)  für alle anderen Risikopositionen: RW*
i ¼ 1 250 %. 

(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert einer Mindestwertzusage, die die Bedingungen gemäß 
Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt, als den abgezinsten Barwert des garantierten Betrags unter Verwendung 
eines ausfallrisikofreien Diskontierungsfaktors. Die Institute können den Risikopositionswert der 
Mindestwertzusage um etwaige erfasste Verluste in Bezug auf die Mindestwertzusage gemäß dem geltenden 
Rechnungslegungsstandard verringern. 

Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für außerbilanzielle Risikopositionen, die aus 
Mindestwertzusagen herrühren, die alle Bedingungen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllen, indem sie 
den Risikopositionswert dieser Risikopositionen mit einem Umrechnungsfaktor von 20 % und dem gemäß 
Artikel 132 oder Artikel 152 abgeleiteten Risikogewicht multiplizieren. 
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(3) Die Institute bestimmen den risikogewichteten Positionsbetrag für außerbilanzielle Risikopositionen, die aus 
Mindestwertzusagen herrühren, gemäß Absatz 2, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  bei der außerbilanziellen Risikoposition des Instituts handelt es sich um eine Mindestwertzusage für eine Anlage 
in Anteilen an einem oder mehreren OGA, nach der das Institut nur zur Auszahlung im Rahmen der 
Mindestwertzusage verpflichtet ist, wenn der Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des oder der 
OGA entsprechend dem Vertrag zu einem oder mehreren Zeitpunkten unter einem vorab festgelegten 
Schwellenwert liegt; 

b)  bei dem OGA handelt es sich um 

i)  einen OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder 

ii)  einen AIF im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU, der ausschließlich in 
Wertpapiere oder andere in Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG genannte liquide Finanzanlagen 
investiert, sofern das Mandat des AIF keine höhere Verschuldung erlaubt als im Einklang mit Artikel 51 
Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG zulässig; 

c)  der aktuelle Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA, die der Mindestwertzusage zugrunde 
liegen, entspricht — ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der außerbilanziellen Mindestwertzusagen — 
dem Barwert des in der Mindestwertzusage angegebenen Schwellenwerts oder übersteigt diesen; 

d)  wenn der Betrag, um den der Marktwert der zugrunde liegenden Risikopositionen des oder der OGA den 
Barwert der Mindestwertzusage überschreitet, abnimmt, kann das Institut oder ein anderes Unternehmen — 
soweit es durch die Aufsicht auf konsolidierter Basis abgedeckt ist, der das Institut gemäß dieser Verordnung 
und der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2002/87/EG selbst unterliegt — die Zusammensetzung der 
zugrunde liegenden Risikopositionen des oder der OGA beeinflussen oder die Möglichkeit einer weiteren 
Verringerung des Überschreitungsbetrags auf andere Weise beschränken; 

e)  der direkte oder indirekte Endbegünstigte der Mindestwertzusage ist in der Regel ein Kleinanleger im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU.“  

64. Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g)  das Institut hat die sich aus seinen Risikoparameterschätzungen ergebenden Eigenmittelanforderungen nach 
dem IRB-Ansatz berechnet und ist in der Lage, die Meldung gemäß Artikel 430 einzureichen;“  

65. Artikel 152 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 152 

Behandlung von Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen in Form von Anteilen 
an OGA durch Multiplikation der nach den in den Absätzen 2 und 5 beschriebenen Ansätzen berechneten 
risikogewichteten Positionsbeträge von OGA mit dem Prozentsatz der von den betreffenden Instituten gehaltenen 
Anteile. 

(2) Sind die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt und verfügt das Institut über ausreichende 
Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA, so berechnet das Institut die 
risikogewichteten Positionsbeträge des OGA mittels Durchschau auf diese zugrunde liegenden Risikopositionen 
und nimmt die Risikogewichtung aller zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA so vor, als würden sie direkt 
vom Institut gehalten. 

(3) Abweichend von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d können Institute, die den risikogewichteten 
Positionsbetrag des OGA gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnen, die Eigenmittelanfor
derungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung von Derivate-Risikopositionen des betreffenden 
OGA als einen Betrag berechnen, der 50 % der Eigenmittelanforderungen für diese Derivate-Risikopositionen 
entspricht, die gemäß Kapitel 6 Abschnitt 3, 4 oder 5 dieses Titels berechnet wurden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein Institut jene Derivate-Risikopositionen von der Berechnung der Eigenmit
telanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung ausnehmen, die dieser Anforderung nicht 
unterworfen wären, wenn sie direkt vom Institut gehalten würden. 

7.6.2019 L 150/56 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(4) Institute, die den Transparenzansatz gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels anwenden und 
die die Bedingungen für eine dauerhafte Teilanwendung gemäß Artikel 150 erfüllen oder die Bedingungen für die 
Anwendung der in diesem Kapitel beschriebenen Methoden oder einer oder mehrerer der in Kapitel 5 
beschriebenen Methoden für alle oder einen Teil der zugrunde liegenden Risikopositionen des OGA nicht erfüllen, 
berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach den folgenden Grundsätzen: 

a)  Im Fall von Risikopositionen, die der Klasse ’Beteiligungsrisikopositionen’ gemäß Artikel 147 Absatz 2 
Buchstabe e zugeordnet sind, wenden die Institute den einfachen Risikogewichtungsansatz nach Artikel 155 
Absatz 2 an; 

b)  im Fall von Risikopositionen, die der Klasse ’Positionen, die Verbriefungspositionen darstellen’ gemäß 
Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe f zugeordnet sind, wenden die Institute die Behandlung gemäß Artikel 254 so 
an, als würden diese Risikopositionen direkt von diesen Instituten gehalten; 

c)  im Fall aller anderen zugrunde liegenden Risikopositionen wenden die Institute den Standardansatz nach 
Kapitel 2 dieses Titels an. 

Ist das Institut nicht in der Lage, für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a zwischen privaten Beteiligungsrisi
kopositionen und börsengehandelten sowie sonstigen Risikopositionen zu unterscheiden, so behandelt es die 
betreffenden Risikopositionen als sonstige Beteiligungsrisikopositionen. 

(5) Wenn die Bedingungen nach Artikel 132 Absatz 3 erfüllt sind, dürfen Institute, die über keine 
ausreichenden Informationen über die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen eines OGA verfügen, den 
risikogewichteten Positionsbetrag für diese Risikopositionen gemäß dem mandatsbasierten Ansatz nach 
Artikel 132a Absatz 2 berechnen. Im Falle von Risikopositionen gemäß Absatz 4 Buchstaben a, b und c des 
vorliegenden Artikels wenden die Institute jedoch die dort beschriebenen Ansätze an. 

(6) Vorbehaltlich des Artikels 132b Absatz 2 wenden Institute, die nicht den Transparenzansatz gemäß den 
Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels oder den mandatsorientierten Ansatz gemäß Absatz 5 anwenden, das 
in Artikel 132 Absatz 2 genannte Ausweichkonzept an. 

(7) Die Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Risikopositionen in Form von Anteilen an 
OGA durch eine Kombination von im vorliegenden Artikel genannten Ansätzen berechnen, sofern die 
Bedingungen für die Verwendung dieser Ansätze erfüllt sind. 

(8) Institute, die über keine ausreichenden Daten oder Informationen zur Berechnung des risikogewichteten 
Positionsbetrags eines OGA gemäß den Ansätzen nach den Absätzen 2, 3, 4 und 5 verfügen, können sich auf die 
Berechnungen von Dritten stützen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Der betreffende Dritte ist 

i)  die Verwahrstelle bzw. das verwahrende Finanzinstitut des OGA, sofern der OGA ausschließlich in 
Wertpapiere investiert und sämtliche Wertpapiere bei dieser Verwahrstelle bzw. diesem verwahrenden 
Finanzinstitut hinterlegt, oder 

ii)  im Fall von OGA, die nicht unter Ziffer i dieses Buchstabens fallen, die OGA-Verwaltungsgesellschaft, sofern 
diese die in Artikel 132 Absatz 3 Buchstabe a festgelegten Kriterien erfüllt; 

b)  im Fall von anderen als den in Absatz 4 Buchstaben a, b und c dieses Artikels genannten Risikopositionen führt 
der Dritte die Berechnung gemäß dem Transparenzansatz nach Artikel 132a Absatz 1 durch; 

c)  im Fall der in Absatz 4 Buchstaben a, b und c genannten Risikopositionen führt der Dritte die Berechnung 
gemäß den dort beschriebenen Ansätzen durch; 

d)  ein externer Prüfer hat die Richtigkeit der Berechnung des Dritten bestätigt. 

Institute, die sich auf die Berechnungen Dritter stützen, multiplizieren die aus diesen Berechnungen resultierenden 
risikogewichteten Positionsbeträge der Risikopositionen eines OGA mit dem Faktor 1,2. 

Abweichend von Unterabsatz 2 gilt Folgendes: Hat das Institut uneingeschränkten Zugriff auf die detaillierten 
Berechnungen des Dritten, so findet der Faktor 1,2 keine Anwendung. Das Institut stellt diese Berechnungen seiner 
zuständigen Behörde auf Anfrage bereit. 

(9) Für die Zwecke dieses Artikels finden Artikel 132 Absätze 5 und 6 und Artikel 132b Anwendung. Für die 
Zwecke dieses Artikels findet Artikel 132c Anwendung, unter Verwendung der gemäß Kapitel 3 dieses Titels 
berechneten Risikogewichte.“ 
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66. In Artikel 158 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(9a) Bei einer Mindestwertzusage, die alle Anforderungen gemäß Artikel 132c Absatz 3 erfüllt, wird der 
erwartete Verlustbetrag mit Null angesetzt.“  

67. Artikel 164 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 164 

Verlustquote bei Ausfall (LGD) 

(1) Vorbehaltlich der Anforderungen des Abschnitts 6 dieses Kapitels und der Erlaubnis der zuständigen 
Behörden nach Artikel 143 legen die Institute eigene LGD-Schätzungen vor. Für das Verwässerungsrisiko bei 
angekauften Forderungen wird ein LGD-Wert von 75 % angesetzt. Kann ein Institut seine EL-Schätzungen für das 
Verwässerungsrisiko bei angekauften Forderungen verlässlich in PD und LGD auflösen, darf es seine eigene LGD- 
Schätzung verwenden. 

(2) Eine Absicherung ohne Sicherheitsleistung kann vorbehaltlich der Anforderungen des Artikels 183 
Absätze 1, 2 und 3 und der entsprechenden Erlaubnis der zuständigen Behörden zur Unterlegung einer einzelnen 
Risikoposition oder eines Risikopositionen-Pools durch Anpassung der PD- oder LGD-Schätzungen als 
anerkennungsfähig anerkannt werden. Ein Institut darf garantierten Risikopositionen keine angepasste PD oder 
LGD zuweisen, wenn dies dazu führen würde, dass das angepasste Risikogewicht niedriger wäre als das einer 
vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 154 Absatz 2 ist die in Artikel 153 Absatz 3 genannte LGD einer 
vergleichbaren direkten Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber die LGD, die entweder für eine nicht 
abgesicherte Fazilität für den Garantiegeber oder für die nicht abgesicherte Fazilität des Schuldners angesetzt ist, je 
nachdem, ob für den Fall, dass sowohl Garantiegeber als auch der Schuldner während der Laufzeit des 
abgesicherten Geschäfts ausfallen, die zur Verfügung stehenden Informationen und die Struktur der Garantie 
darauf hindeuten, dass die Höhe des wiedererlangten Betrags von der Finanzlage des Garantiegebers bzw. des 
Schuldners abhängt. 

(4) Bei allen durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, für die keine 
Garantie eines Zentralstaats besteht, beträgt die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD mindestens 10 %. 

Bei allen durch Gewerbeimmobilien besicherten Risikopositionen aus dem Mengengeschäft, für die keine Garantie 
eines Zentralstaats besteht, beträgt die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD mindestens 15 %. 

(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, die für die Anwendung von Absatz 6 zuständig ist. Diese 
Behörde ist die zuständige Behörde oder die benannte Behörde. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde die zuständige Behörde, so 
stellt sie sicher, dass die relevanten nationalen Stellen und Behörden, die ein makroprudenzielles Mandat haben, 
gebührend darüber unterrichtet sind, dass die zuständige Behörde beabsichtigt, von diesem Artikel Gebrauch zu 
machen, und dass sie an der Bewertung der Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität in ihrem Mitgliedstaat im 
Einklang mit Absatz 6 in angemessener Weise beteiligt werden. 

Ist die von dem Mitgliedstaat für die Anwendung dieses Artikels benannte Behörde nicht die zuständige Behörde, 
so trifft der Mitgliedstaat die notwendigen Vorkehrungen, um eine ordnungsgemäße Koordinierung und einen 
ordnungsgemäßen Informationsaustausch zwischen der zuständigen und der benannten Behörde sicherzustellen, 
damit dieser Artikel ordnungsgemäß angewendet wird. Insbesondere müssen die Behörden eng zusammenarbeiten 
und alle Informationen gemeinsam nutzen, die für die angemessene Erfüllung der Pflichten, die der benannten 
Behörde gemäß diesem Artikel obliegen, erforderlich sein können. Mit dieser Zusammenarbeit soll jede Form von 
sich überschneidenden oder nicht miteinander zu vereinbarenden Maßnahmen zwischen der zuständigen und der 
benannten Behörde vermieden sowie auch sichergestellt werden, dass die Wechselwirkung mit anderen 
Maßnahmen, insbesondere solchen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und Artikel 133 der Richtlinie 
2013/36/EU ergriffen werden, gebührend berücksichtigt wird. 

(6) Auf der Grundlage der nach Artikel 430a erhobenen Daten und aller anderen relevanten Indikatoren sowie 
unter Berücksichtigung zukunftsorientierter Immobilienmarktentwicklungen bewertet die gemäß Absatz 5 des 
vorliegenden Artikels benannte Behörde regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, ob die LGD-Mindestwerte nach 
Absatz 4 des vorliegenden Artikels für Risikopositionen angemessen sind, die durch Grundpfandrechte an in einem 
oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegenen Wohn- oder 
Gewerbeimmobilien besichert sind. 
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Kommt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde auf der Grundlage der Bewertung nach Unterabsatz 1 zu dem 
Schluss, dass die LGD-Mindestwerte nach Absatz 4 nicht angemessen sind, und ist sie der Auffassung, dass die 
Unangemessenheit der LGD-Werte sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität in ihrem 
Mitgliedstaat auswirken könnte, so kann sie höhere LGD-Mindestwerte für die betreffenden Risikopositionen, die in 
einem oder mehreren Teilen des Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats der jeweiligen Behörde belegen sind, festsetzen. 
Diese höheren Mindestwerte können auch auf Ebene eines oder mehrerer Immobiliensegmente solcher Risikopo
sitionen angewendet werden. 

Die gemäß Absatz 5 benannte Behörde informiert die EBA und den ESRB, bevor sie die Entscheidung nach diesem 
Absatz trifft. Innerhalb eines Monats nach Eingang dieser Mitteilung übermitteln die EBA und der ESRB dem 
betreffenden Mitgliedstaat ihre Stellungnahme. Die EBA und der ESRB veröffentlichen diese LGD-Werte. 

(7) Setzt die gemäß Absatz 5 benannte Behörde gemäß Absatz 6 höhere LGD-Mindestwerte fest oder führt sie 
strengere Kriterien ein, so verfügen die Institute über einen sechsmonatigen Übergangszeitraum, um diese 
anzuwenden. 

(8) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem ESRB Entwürfe technischer Regulierungsstandards für 
die Festlegung der Bedingungen aus, die die gemäß Absatz 5 benannte Behörde bei der Bewertung der 
Angemessenheit von LGD-Werten als Teil der Bewertung nach Absatz 6 zu berücksichtigen hat. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. Dezember 2019 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

(9) Der ESRB kann den gemäß Absatz 5 benannten Behörden durch Empfehlungen nach Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 und in enger Zusammenarbeit mit der EBA Orientierungen zu Folgendem 
vorgeben: 

a)  den Faktoren, die ’sich negativ auf die gegenwärtige oder künftige Finanzstabilität auswirken könnten’ wie in 
Absatz 6 angeführt, und 

b)  den indikativen Referenzwerten, die die gemäß Absatz 5 benannte Behörde bei der Festlegung höherer LGD- 
Mindestwerte berücksichtigen muss. 

(10) Die Institute eines Mitgliedstaats wenden die höheren LGD-Mindestwerte, die von den Behörden eines 
anderen Mitgliedstaats gemäß Absatz 6 festgelegt wurden, auf alle ihre entsprechenden Risikopositionen an, die 
durch Grundpfandrechte an in einem oder mehreren Teilen dieses anderen Mitgliedstaats belegenen 
Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien besichert sind.“  

68. Artikel 201 Absatz 1 Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

„h)  qualifizierte zentrale Gegenparteien.“  

69. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 204a 

Anerkennungsfähige Arten von Eigenkapitalderivaten 

(1) Die Institute dürfen Eigenkapitalderivate, die Gesamtrendite-Swaps sind oder wirtschaftlich vergleichbare 
Wirkung haben, als anerkennungsfähige Kreditbesicherung nur für die Zwecke interner Sicherungsgeschäfte 
verwenden. 

Erwirbt ein Institut eine Kreditbesicherung in Form eines Gesamtrendite-Swaps und erfasst die Nettozahlungen aus 
dem Swap als Nettoertrag, trägt jedoch dem den Zahlungen gegenüberstehenden Wertverlust der abgesicherten 
Forderung nicht durch Herabsetzung des beizulegenden Zeitwerts oder durch Erhöhung der Risikovorsorge 
Rechnung, so ist diese Kreditbesicherung nicht anerkennungsfähig. 

(2) Tätigt ein Institut mit Hilfe eines Eigenkapitalderivats ein internes Sicherungsgeschäft, kann das interne 
Sicherungsgeschäft für die Zwecke dieses Kapitels als Kreditbesicherung nur dann anerkannt werden, wenn das auf 
das Handelsbuch übertragene Kreditrisiko auf einen oder mehrere Dritte übertragen wird. 

Wurde ein internes Sicherungsgeschäft gemäß Unterabsatz 1 getätigt und sind die Anforderungen dieses Kapitels 
erfüllt, so berechnen die Institute bei Erwerb einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung die risikogewichteten 
Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach den Vorschriften der Abschnitte 4 bis 6 dieses Kapitels.“ 
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70. Artikel 223 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei OTC-Derivaten berechnen die Institute, die die Methode gemäß Kapitel 6 Abschnitt 6 verwenden, EVA wie 
folgt: 

EVA = E.“ 

b)  In Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Bei OTC-Derivaten tragen Institute, die die Methoden nach Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 verwenden, den 
risikomindernden Auswirkungen der Sicherheit gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 3, 4 bzw. 5 des 
Kapitels 6 Rechnung.“  

71. Artikel 272 wird wie folgt geändert: 

a)  Nummer 6 erhält folgende Fassung:  

„6. ’Hedging-Satz’ eine Gruppe von Geschäften innerhalb eines einzigen Netting-Satzes, bei denen für die 
Bestimmung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts gemäß den Methoden nach Abschnitt 3 oder 
4 eine vollständige oder teilweise Aufrechnung erlaubt ist;“ 

b)  Folgende Nummer wird eingefügt: 

„7a. ’asymmetrische Nachschussvereinbarung’ eine Nachschussvereinbarung, wonach ein Institut Nachschuss
zahlungen an eine Gegenpartei leisten muss, aber keinen Anspruch auf Erhalt einer Nachschusszahlung 
von dieser Gegenpartei hat oder umgekehrt;“ 

c)  Nummer 12 erhält folgende Fassung:  

„12. ’aktueller Marktwert’ oder ’CMV’ den Nettomarktwert aller in einem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte, 
ohne Berücksichtigung gehaltener oder gestellter Sicherheiten, wobei für die Berechnung des CMV positive 
und negative Marktwerte gegeneinander aufgerechnet werden;“ 

d)  Folgende Nummer wird eingefügt: 

„12a.  ’unabhängiger Netto-Sicherheitenbetrag’ oder ’NICA’ die Summe des volatilitätsangepassten Werts der in 
Bezug auf den Netting-Satz erhaltenen bzw. gestellten Nettosicherheiten außer Nachschusszahlungen;“  

72. Artikel 273 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II genannten Geschäfte nach einer der in 
den Abschnitten 3 bis 6 dargelegten Methoden im Einklang mit diesem Artikel. 

Ein Institut, das die Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 1 nicht erfüllt, darf nicht nach der in Abschnitt 4 
beschriebenen Methode verfahren. Ein Institut, das die Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 2 nicht erfüllt, 
darf nicht nach der in Abschnitt 5 beschriebenen Methode verfahren. 

Institute dürfen eine Kombination der Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 innerhalb einer Gruppe 
dauerhaft anwenden. Ein einzelnes Institut darf eine Kombination der Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 
nicht dauerhaft anwenden.“ 

b)  Die Absätze 6, 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Nach den in den Abschnitten 3 bis 6 beschriebenen Methoden ist der Risikopositionswert für eine 
bestimmte Gegenpartei gleich der Summe der Risikopositionswerte, die für jeden mit dieser Gegenpartei 
bestehenden Netting-Satz berechnet werden. 

Wenn eine Nachschussvereinbarung für mehrere Netting-Sätze mit dieser Gegenpartei gilt und das Institut zur 
Berechnung des Risikopositionswerts dieser Netting-Sätze eine der Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 
verwendet, so wird der Risikopositionswert abweichend von Unterabsatz 1 gemäß dem betreffenden Abschnitt 
berechnet. 

Für eine bestimmte Gegenpartei ist der nach diesem Kapitel berechnete Risikopositionswert für einen aus den in 
Anhang II genannten OTC-Derivaten bestehenden Netting-Satz gleich Null oder gleich der Differenz zwischen 
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der Summe der Risikopositionswerte aller mit dieser Gegenpartei bestehenden Netting-Sätze und der Summe 
der kreditrisikobezogenen Bewertungsanpassungen für diese Gegenpartei, die von dem Institut bereits als 
Abschreibung erfasst wurden, wenn dieser Wert höher ist. Bei der Berechnung der kreditrisikobezogenen 
Bewertungsanpassungen werden etwaige ausgleichende bereits gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c von den 
Eigenmitteln ausgeschlossene Anpassungen der Wertstellung von Belastungen, die dem eigenen Kreditrisiko der 
Firma zugerechnet werden, nicht berücksichtigt. 

(7) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts gemäß den Methoden nach den Abschnitten 3, 4 und 5 
können die Institute zwei OTC-Derivatekontrakte derselben Nettingvereinbarung, die sich völlig ausgleichen, 
wie einen einzigen Kontrakt mit einem Nominalwert gleich Null behandeln. 

Zwei OTC-Derivatekontrakte gleichen sich für die Zwecke von Unterabsatz 1 völlig aus, wenn sie alle folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

a)  Sie haben entgegengesetzte Risikopositionen; 

b)  sie haben mit Ausnahme des Handelsdatums identische Merkmale; 

c)  ihre Zahlungsströme gleichen sich in vollem Umfang aus. 

(8) Bei Risikopositionen, die sich aus Geschäften mit langer Abwicklungsfrist ergeben, berechnen die 
Institute den Risikopositionswert nach einer der in den Abschnitten 3 bis 6 beschriebenen Methoden, 
unabhängig davon, nach welcher Methode sie bei OTC-Derivatgeschäften und Pensionsgeschäften, Wertpapier- 
oder Warenverleih- oder -leihgeschäften und Lombardgeschäften verfahren. Institute, die nach dem in Kapitel 3 
beschriebenen Ansatz verfahren, können bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Geschäfte mit 
langer Abwicklungsfrist unabhängig von der Wesentlichkeit dieser Positionen dauerhaft die Risikogewichte des 
in Kapitel 2 beschriebenen Ansatzes ansetzen.“ 

c)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(9) Bei den Methoden nach den Abschnitten 3 bis 6 verfahren Institute bei Geschäften, bei denen ein 
spezielles Korrelationsrisiko festgestellt wurde, nach Artikel 291 Absätze 2, 4, 5 und 6.“  

73. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 273a 

Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner Derivatepositionen nach der in Abschnitt 4 beschriebenen 
Methode berechnen, sofern der Umfang seiner bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der 
Grundlage einer monatlichen Bewertung unter Nutzung der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der 
folgenden Schwellenwerte überschreitet: 

a)  10 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 

b)  300 Millionen EUR. 

(2) Ein Institut darf den Risikopositionswert seiner Derivatepositionen nach der in Abschnitt 5 beschriebenen 
Methode berechnen, sofern der Umfang seiner bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der 
Grundlage einer monatlichen Bewertung unter Nutzung der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der beiden 
folgenden Schwellenwerte überschreitet: 

a)  5 % der gesamten Vermögenswerte des Instituts; 

b)  100 Millionen EUR. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 berechnen die Institute den Umfang ihrer bilanziellen und 
außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten auf der Grundlage der Daten zum letzten Tag jeden Monats gemäß den 
folgenden Anforderungen: 

a)  Derivatepositionen werden zum Marktwert an diesem Datum bewertet; lässt sich der Marktwert einer Position 
zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den zu diesem Datum beizulegenden 
Zeitwert für diese Position; lassen sich der Marktwert und der beizulegende Zeitwert einer Position zu einem 
bestimmten Datum nicht ermitteln, so verwenden die Institute den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden 
Zeitwert für diese Position; 
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b)  der absolute Wert von Kaufderivatepositionen und der absolute Wert von Verkaufsderivatepositionen werden 
zusammenaddiert; 

c)  alle Derivatepositionen werden einbezogen, außer Kreditderivaten, die als internes Sicherungsgeschäft gegen 
Kreditrisiken des Anlagebuchs anerkannt sind. 

(4) Übersteigen die Geschäfte mit Derivaten auf konsolidierter Basis nicht die Schwellenwerte nach Absatz 1 
bzw. 2, so kann sich ein Institut, das in die Konsolidierung einbezogen ist und das die Methode nach Abschnitt 3 
bzw. 4 anwenden müsste, weil es diese Schwellenwerte auf Einzelbasis überschreitet, abweichend von Absatz 1 
bzw. 2 und vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden stattdessen für die Anwendung der Methode 
entscheiden, die auf konsolidierter Basis Anwendung finden würde. 

(5) Die Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die Methoden nach Abschnitt 4 oder 5, die sie 
zur Berechnung des Risikopositionswerts ihrer Derivatepositionen anwenden bzw. nicht mehr anwenden. 

(6) Die Institute tätigen keine Derivatgeschäfte oder kaufen oder verkaufen keine Derivate zu dem alleinigen 
Zweck der Einhaltung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Bedingungen während der monatlichen Bewertung. 

Artikel 273b 

Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des 
Risikopositionswerts von Derivaten 

(1) Ein Institut, das eine oder mehrere der Bedingungen gemäß Artikel 273a Absatz 1 oder 2 nicht mehr erfüllt, 
teilt dies der zuständigen Behörde unverzüglich mit. 

(2) Ein Institut stellt die Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 
bzw. 5 innerhalb von drei Monaten ein, sobald eines der folgenden Ereignisse eingetreten ist: 

a)  Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingungen nach Artikel 273a 
Absatz 1 Buchstabe a bzw. Absatz 2 Buchstabe a oder die Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 
Buchstabe b bzw. Absatz 2 Buchstabe b; 

b)  das Institut erfüllte im Verlauf der vorangegangenen zwölf Monate während mehr als sechs Monaten nicht die 
Bedingungen nach Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe a bzw. Absatz 2 Buchstabe a oder die Bedingungen nach 
Artikel 273a Absatz 1 Buchstabe b bzw. Absatz 2 Buchstabe b. 

(3) Hat ein Institut die Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 bzw. 
5 eingestellt, so darf es die Berechnung der Risikopositionswerte seiner Derivatepositionen gemäß Abschnitt 4 oder 
5 nur dann wiederaufnehmen, wenn es gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, dass alle Bedingungen von 
Artikel 273a Absatz 1 oder 2 während eines Jahres ohne Unterbrechung erfüllt wurden.“  

74. In Teil 3 Titel II Kapitel 6 erhalten die Abschnitte 3, 4 und 5 folgende Fassung: 

„Ab s chnit t  3  

Sta n dardansatz  fü r  da s  Ge g e np a r teiausfal lr is iko 

Artikel 274 

Risikopositionswert 

(1) Ein Institut darf für alle Geschäfte, die unter eine vertragliche Nettingvereinbarung fallen, einen einzigen 
Risikopositionswert auf Ebene des Netting-Satzes berechnen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Nettingvereinbarung gehört zu einer der in Artikel 295 genannten Arten vertraglicher Nettingverein
barungen; 

b)  die Nettingvereinbarung wurde von zuständigen Behörden gemäß Artikel 296 anerkannt; 

c)  das Institut erfüllt in Bezug auf die Nettingvereinbarung die in Artikel 297 festgelegten Verpflichtungen. 

Wird eine der in Unterabsatz 1 dargelegten Bedingungen nicht erfüllt, so behandelt das Institut jedes Geschäft wie 
seinen eigenen Netting-Satz. 
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(2) Die Institute berechnen den Risikopositionswert eines Netting-Satzes gemäß dem Standardansatz für das 
Gegenparteiausfallrisiko wie folgt: 

Risikopositionswert = α · (RC + PFE) 

dabei gilt: 

RC  = die gemäß Artikel 275 berechneten Wiederbeschaffungskosten; und 

PFE  = der gemäß Artikel 278 berechnete potenzielle künftige Risikopositionswert; 

α  = 1,4. 

(3) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes, der einer vertraglichen Nachschussvereinbarung unterliegt, 
darf nicht höher sein als der Risikopositionswert desselben Netting-Satzes, der keiner Form von Nachschussver
einbarung unterliegt. 

(4) Wenn für denselben Netting-Satz mehrere Nachschussvereinbarungen gelten, so ordnen die Institute jede 
Nachschussvereinbarung der Gruppe von Geschäften des Netting-Satzes zu, für den diese Nachschussvereinbarung 
vertraglich gilt, und berechnen für jedes dieser gruppierten Geschäfte einen getrennten Risikopositionswert. 

(5) Institute können den Risikopositionswert eines Netting-Satzes mit Null ansetzen, wenn dieser alle folgenden 
Bedingungen erfüllt: 

a)  Der Netting-Satz besteht ausschließlich aus verkauften Optionen; 

b)  der aktuelle Marktwert des Netting-Satzes ist zu jedem Zeitpunkt negativ; 

c)  das Institut hat die Prämien aller Optionen des Netting-Satzes im Voraus zur Garantie der Ausführung der 
Verträge erhalten; 

d)  der Netting-Satz unterliegt keiner Nachschussvereinbarung. 

(6) Für die Zwecke der Berechnung des Risikopositionswerts des Netting-Satzes gemäß diesem Abschnitt 
ersetzen die Institute in einem Netting-Satz Geschäfte, bei denen es sich um eine endliche lineare Kombination 
gekaufter oder verkaufter Kauf- oder Verkaufsoptionen handelt, durch alle, als einzelnes Geschäft betrachtete 
Optionen, die die lineare Kombination ausmachen. Jede derartige Kombination von Optionen wird wie ein 
einzelnes Geschäft in einem Netting-Satz behandelt, in dem die Kombination für die Zwecke der Berechnung des 
Risikopositionswerts enthalten ist. 

(7) Der Risikopositionswert eines Kreditderivategeschäfts, das eine Kaufposition in dem Basiswert darstellt, kann 
auf den Betrag der ausstehenden unbezahlten Prämien begrenzt werden, sofern er als sein eigener Netting-Satz 
behandelt wird, der keiner Nachschussvereinbarung unterliegt. 

Artikel 275 

Wiederbeschaffungskosten 

(1) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten RC für Netting-Sätze, die keiner Nachschussver
einbarung unterliegen, nach der folgenden Formel: 

RC = max{CMV – NICA, 0} 

(2) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für einzelne Netting-Sätze, die einer Nachschussver
einbarung unterliegen, nach der folgenden Formel: 

RC = max{CMV – VM – NICA, TH + MTA – NICA, 0} 

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; 

VM  = der volatilitätsangepasste Wert der zur Abschwächung von Schwankungen des CMV des Netting-Satzes 
regelmäßig erhaltenen bzw. hinterlegten Netto-Nachschusszahlung; 

TH  = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Nachschuss-Schwelle, 
unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 

MTA  = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Mindesttransferbetrag. 
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(3) Die Institute berechnen die Wiederbeschaffungskosten für mehrere Netting-Sätze, die derselben Nachschuss
vereinbarung unterliegen, nach der folgenden Formel: 

RC ¼ max
X

i
max CMVi, 0f g − max VMMA þ NICAMA, 0f g, 0

( )

þ max
X

i
min CMVi, 0f g − min VMMA þ NICAMA, 0f g, 0

( )

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; 

i  = der Index, der die Netting-Sätze, die der einzigen Nachschussvereinbarung unterliegen, bezeichnet; 

CMVi  = der CMV des Netting-Satzes ’i’; 

VMMA  = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der zur Abschwächung von Schwankungen des CMV 
in Bezug auf mehrere Netting-Sätze regelmäßig erhaltenen bzw. hinterlegten Sicherheiten; und 

NICAMA  = die Summe des volatilitätsangepassten Werts der in Bezug auf mehrere Netting-Sätze erhaltenen 
bzw. hinterlegten Sicherheiten außer VMMA. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 kann NICAMA, je nachdem, für welche Ebene die Nachschussvereinbarung gilt, 
auf Ebene der Geschäfte, auf Ebene des Netting-Satzes oder auf Ebene aller Netting-Sätze, für die die Nachschuss
vereinbarung gilt, berechnet werden. 

Artikel 276 

Anerkennung und Behandlung von Sicherheiten 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts berechnen die Institute den Sicherheitenbetrag für VM, VMMA, NICA und 
NICAMA unter Einhaltung aller folgenden Anforderungen: 

a)  Werden alle Geschäfte eines Netting-Satzes im Handelsbuch geführt, so werden nur Sicherheiten, die nach den 
Artikeln 197 und 299 infrage kommen, anerkannt; 

b)  Wird zumindest ein Geschäft eines Netting-Satzes im Anlagebuch geführt, so werden nur Sicherheiten, die nach 
Artikel 197 infrage kommen, anerkannt; 

c)  von einer Gegenpartei erhaltene Sicherheiten werden mit positivem Vorzeichen und bei einer Gegenpartei 
hinterlegte Sicherheiten mit negativem Vorzeichen anerkannt; 

d)  der volatilitätsangepasste Wert erhaltener oder hinterlegter Sicherheiten jeglicher Art wird gemäß Artikel 223 
berechnet; die Institute verwenden für die Zwecke dieser Berechnung nicht die Methode nach Artikel 225; 

e)  ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von VM und gleichzeitig in die Berechnung von NICA 
ein; 

f)  ein und dieselbe Sicherheit fließt nicht in die Berechnung von VMMA und gleichzeitig in die Berechnung von 
NICAMA ein; 

g)  bei der Gegenpartei hinterlegte Sicherheiten, die von den Vermögenswerten der Gegenpartei getrennt werden 
und bei Ausfall oder Insolvenz der betreffenden Gegenpartei infolge dieser Trennung insolvenzgeschützt sind, 
werden bei der Berechnung von NICA und NICAMA nicht anerkannt. 

(2) Bei der Berechnung des volatilitätsangepassten Werts von gemäß Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden 
Artikels hinterlegten Sicherheiten ersetzen die Institute die in Artikel 223 Absatz 2 dargelegte Formel durch 
folgende Formel: 

CVA = C · (1 + HC + Hfx) 

dabei gilt: 

CVA = der volatilitätsangepasste Wert der hinterlegten Sicherheiten; und 

C = die Sicherheiten; 

Hc und Hfx sind gemäß Artikel 223 Absatz 2 festgelegt. 

7.6.2019 L 150/64 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe d wenden die Institute als Verwertungszeitraum für die Berechnung 
des volatilitätsangepassten Werts erhaltener oder hinterlegter Sicherheiten einen der folgenden Zeithorizonte an: 

a)  ein Jahr für die Netting-Sätze gemäß Artikel 275 Absatz 1; 

b)  die gemäß Artikel 279c Absatz 1 Buchstabe b ermittelte Nachschuss-Risikoperiode für die Netting-Sätze gemäß 
Artikel 275 Absätze 2 und 3. 

Artikel 277 

Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien 

(1) Zur Ermittlung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes gemäß Artikel 278 
ordnen die Institute jedes Geschäft eines Netting-Satzes einer der folgenden Risikokategorien zu: 

a)  Zinsrisiko; 

b)  Fremdwährungsrisiko; 

c)  Kreditrisiko; 

d)  Aktienkursrisiko; 

e)  Warenpositionsrisiko; 

f)  sonstige Risiken. 

(2) Die Institute nehmen die Zuordnung gemäß Absatz 1 auf der Grundlage der primären Risikofaktoren der 
Derivatgeschäfte vor. Der primäre Risikofaktor gilt als einziger wesentlicher Risikofaktor eines Derivatgeschäfts. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ordnen die Institute Derivatgeschäfte mit mehr als einem wesentlichen 
Risikofaktor mehr als einer Risikokategorie zu. Gehören alle wesentlichen Risikofaktoren eines solchen Geschäfts 
zur gleichen Risikokategorie, so müssen die Institute dieses Geschäft dieser Risikokategorie lediglich einmal auf der 
Grundlage des wesentlichsten Risikofaktors zuordnen. Gehören die wesentlichen Risikofaktoren eines solchen 
Geschäfts zu verschiedenen Risikokategorien, so ordnen die Institute dieses Geschäft einmal jeder Risikokategorie, 
für die das Geschäft zumindest einen wesentlichen Risikofaktor hat, zu und stützen sich dabei auf den 
wesentlichsten Risikofaktor der betreffenden Risikokategorie. 

(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 erfüllen die Institute bei der Zuordnung von Geschäften zu den in 
Absatz 1 aufgeführten Risikokategorien folgende Anforderungen: 

a)  Ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste Risikofaktor in einer bestimmten 
Risikokategorie für Geschäfte nach Absatz 3 eine Inflationsvariable, so ordnen die Institute das Geschäft der 
Kategorie ’Zinsrisiko’ zu; 

b)  ist der primäre Risikofaktor eines Geschäfts oder der wesentlichste Risikofaktor in einer bestimmten 
Risikokategorie für Geschäfte nach Absatz 3 eine Variable für klimatische Bedingungen, so ordnen die Institute 
das Geschäft der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ zu. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a)  die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit nur einem wesentlichen Risikofaktor; 

b)  die Methode zur Ermittlung der Geschäfte mit mehr als einem wesentlichen Risikofaktor und zur Ermittlung 
des wesentlichsten Risikofaktors für die Zwecke von Absatz 3. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Artikel 277a 

Hedging-Sätze 

(1) Die Institute legen für jede Risikokategorie eines Netting-Satzes entsprechende Hedging-Sätze fest und 
ordnen jedes Geschäft diesen Hedging-Sätzen wie folgt zu: 

a)  Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’ werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer 
Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikelo277 Absatz 3 auf die gleiche Währung lautet; 

b)  Geschäfte der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr 
primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikelo277 Absatz 3 das gleiche Währungspaar betrifft; 

c)  alle Geschäfte der Kategorie ’Kreditrisiko’ werden demselben Hedging-Satz zugeordnet; 

d)  alle Geschäfte der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ werden demselben Hedging-Satz zugeordnet; 

e)  Geschäfte der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ werden je nach ihrem primärem Risikofaktor oder dem 
wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3 einem 
der folgenden Hedging-Sätze zugeordnet: 

i)  Energie, 

ii)  Metalle, 

iii)  landwirtschaftliche Erzeugnisse, 

iv)  sonstige Waren, 

v)  klimatische Bedingungen; 

f)  Geschäfte der Kategorie ’sonstige Risiken’ werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr 
primärer Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikelo277 Absatz 3 identisch ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes werden Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’, deren 
primärer Risikofaktor eine Inflationsvariable ist, getrennten Hedging-Sätzen zugeordnet und nicht den Hedging- 
Sätzen für Geschäfte der Kategorie ’Zinsrisiko’, deren primärer Risikofaktor nicht eine Inflationsvariable ist. Diese 
Geschäfte werden nur dann demselben Hedging-Satz zugeordnet, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der 
wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3 auf die 
gleiche Währung lautet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels legen die Institute in jeder Risikokategorie getrennte Hedging- 
Sätze für folgende Geschäfte fest: 

a)  Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten 
Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3 entweder die marktbedingte Volatilität oder die 
realisierte Volatilität eines Risikofaktors oder die Korrelation zwischen den beiden Risikofaktoren ist; 

b)  Geschäfte, bei denen der primäre Risikofaktor oder der wesentlichste Risikofaktor in der bestimmten 
Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3 die Differenz zwischen zwei Risikofaktoren derselben 
Risikokategorie ist, oder Geschäfte, die aus zwei auf die gleiche Währung lautenden Zahlungskomponenten 
bestehen und bei denen die Zahlungskomponente, die nicht den primären Risikofaktor enthält, einen 
Risikofaktor derselben Risikokategorie wie der primäre Risikofaktor enthält. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes ordnen die Institute Geschäfte nur dann demselben 
Hedging-Satz der einschlägigen Risikokategorie zu, wenn ihr primärer Risikofaktor oder der wesentlichste 
Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3 identisch ist. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b ordnen die Institute Geschäfte nur dann demselben Hedging-Satz 
der einschlägigen Risikokategorie zu, wenn das dort genannte Paar der Risikofaktoren dieser Geschäfte identisch ist 
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und die beiden Risikofaktoren dieses Paars positiv korrelieren. Ansonsten weisen die Institute Geschäfte nach 
Unterabsatz 1 Buchstabe b auf der Grundlage von nur einem der beiden in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 
Risikofaktoren einem der gemäß Absatz 1 festgelegten Hedging-Sätze zu. 

(3) Die Institute teilen den zuständigen Behörden auf Verlangen die Anzahl der gemäß Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels für jede Risikokategorie festgelegten Hedging-Sätze mit, einschließlich der Angabe des 
primären Risikofaktors oder des wesentlichsten Risikofaktors in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikelo277 Absatz 3 bzw. des Paars von Risikofaktoren jedes dieser Hedging-Sätze und der Anzahl der Geschäfte 
in jedem dieser Hedging-Sätze. 

Artikel 278 

Potenzieller künftiger Risikopositionswert 

(1) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert eines Netting-Satzes wie folgt: 

PFE ¼ Multiplikator �
X

a

AddOnðaÞ

dabei gilt: 

PFE  = der potenzielle künftige Risikopositionswert; 

a  = der Index, der die in die Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des 
Netting-Satzes einbezogenen Risikokategorien bezeichnet; 

AddOn(a)  = der Aufschlag für die Risikokategorie ’a’, jeweils berechnet nach den Artikeln 280a bis 280f; und 

Multiplikator  = der Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel gemäß Absatz 3. 

Für die Zwecke dieser Berechnung berücksichtigen die Institute bei der Berechnung des potenziellen künftigen 
Risikopositionswerts eines Netting-Satzes den Aufschlag für eine bestimmte Risikokategorie, wenn zumindest ein 
Geschäft des Netting-Satzes dieser Risikokategorie zugeordnet wurde. 

(2) Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Netting-Sätzen, die einer Nachschussver
einbarung unterliegen, im Sinne von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als Summe der potenziellen künftigen 
Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als wären diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussver
einbarung. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt berechnet: 

Multiplikator =  

1 if z ≥ 0 

Min 1, Floorm þ ð1 − FloormÞ � exp z
y

� �� �

if  z < 0

8
>><

>>:

dabei gilt: 

Floorm = 5 %; 

y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a) 

z =  

CMV – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 1 

CMV – VM – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 2 

CMVi – NICAi für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 3

8
>>><

>>>:

NICAi  = der unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im Netting-Satz ’i’ enthaltene Geschäfte 
berechnet wird. NICAi wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf Ebene der Geschäfte oder 
auf Ebene des Netting-Satzes berechnet. 
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Artikel 279 

Berechnung der Risikoposition 

Für die Zwecke der Berechnung der Aufschläge für die Risikokategorien gemäß den Artikeln 280a bis 280f 
berechnen die Institute die Risikoposition jedes Geschäfts eines Netting-Satzes wie folgt: 

Risikoposition = δ · AdjNot · MF 

dabei gilt: 

δ  = das Aufsichtsdelta des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279a; 

AdjNot  = der angepasste Nominalbetrag des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279b; und 

MF  = der Laufzeitfaktor des Geschäfts, berechnet gemäß der Formel nach Artikel 279c. 

Artikel 279a 

Aufsichtsdelta 

(1) Die Institute berechnen das Aufsichtsdelta wie folgt: 

a)  Für Kauf- und Verkaufsoptionen, die dem Käufer das Recht geben, ein Basisinstrument zu einem oder mehreren 
bestimmten Daten in der Zukunft zu einem positiven Preis zu kaufen oder zu verkaufen, und die nicht der 
Kategorie ’Zinsrisiko’ zugeordnet wurden, verwenden die Institute folgende Formel: 

δ ¼ sign � N Typ �
lnðP=KÞ þ 0,5 � σ2 � T

σ �
ffiffiffi
T

p

� �

dabei gilt: 

δ  = das Aufsichtsdelta; 

sign  = – 1 bei Verkauf von Kaufoptionen oder Kauf von Verkaufsoptionen; 

sign  = + 1 bei Kauf von Kaufoptionen oder Verkauf von Verkaufsoptionen; 

Typ  = – 1 bei Verkaufsoptionen; 

Typ  = + 1 bei Kaufoptionen; 

N(x)  = die kumulative Verteilungsfunktion einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen (d. h. die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von null und 
einer Standardabweichung von eins kleiner oder gleich ’x’ ist); 

P  = der Kassa- oder Terminkurs des Basisinstruments der Option; für Optionen, deren Zahlungsströme 
von einem Durchschnittswert des Preises des Basisinstruments abhängen, ist P gleich dem 
Durchschnittswert zum Berechnungszeitpunkt; 

K  = der Ausübungspreis der Option; 

T  = das Ablaufdatum der Option; für Optionen, die nur zu einem einzigen Datum ausgeübt werden 
können, ist das Ablaufdatum gleich diesem Datum. Für Optionen, die zu mehreren Daten ausgeübt 
werden können, ist das Ablaufdatum gleich dem letzten dieser Daten; das Ablaufdatum wird in Jahren 
nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt; und 

σ  = die aufsichtliche Volatilität der Option gemäß Tabelle 1, bestimmt auf der Grundlage der 
Risikokategorie des Geschäfts und der Art des Basisinstruments der Option. 
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Tabelle 1 

Kategorie Basisinstrument Aufsichtliche Volatilität 

Fremdwährungsrisiko Alle 15 % 

Kreditrisiko 
Einzeladressen-Instrument 100 % 

Mehrfachadressen-Instrument 80 % 

Aktienkursrisiko 
Einzeladressen-Instrument 120 % 

Mehrfachadressen-Instrument 75 % 

Warenpositionsrisiko 
Strom 150 % 

Sonstige Waren (außer Strom) 70 % 

Sonstige Risiken Alle 150 %  

Institute, die den Terminkurs des Basisinstruments einer Option verwenden, stellen sicher, dass: 

i)  der Terminkurs mit den Merkmalen der Option vereinbar ist; 

ii)  der Terminkurs auf der Grundlage eines zum Zeitpunkt der Meldung geltenden, relevanten Zinssatzes 
berechnet wird; 

iii)  der Terminkurs die erwarteten Zahlungsströme des Basisinstruments vor Ablauf der Option berücksichtigt; 

b)  für Tranchen einer synthetischen Verbriefung und ein n-ter-Ausfall-Kreditderivat verwenden die Institute die 
folgende Formel: 

δ ¼ sign �
15

ð1 þ 14 � AÞ � ð1 þ 14 � DÞ

dabei gilt: 

sign =  
+ 1 bei erworbener Kreditbesicherung 

– 1 bei geleisteter Kreditbesicherung

8
<

:

A  = der untere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der Grundlage von 
Referenzeinheiten ’k’, A = (n – 1)/k; und 

D  = der obere Tranchierungspunkt; für ein n-ter-Ausfall-Kreditderivategeschäft auf der Grundlage von 
Referenzeinheiten ’k’, D = n/k; 

c)  Für nicht unter Buchstabe a oder b genannte Geschäfte verwenden die Institute folgendes Aufsichtsdelta: 

δ =  

+ 1 ‚bei Kaufpositionen im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimm
ten Risikokategorie‘ 

– 1 ‚bei Verkaufspositionen im primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der be
stimmten Risikokategorie‘

8
>>>><

>>>>:

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts bedeutet eine Kaufposition im primären Risikofaktor oder im 
wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach Artikelo277 Absatz 3, dass sich 
der Marktwert des Geschäfts bei steigendem Wert dieses Risikofaktors erhöht, und eine Verkaufsposition im 
primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte nach 
Artikelo277 Absatz 3, dass der Marktwert des Geschäfts bei steigendem Wert dieses Risikofaktors sinkt. 
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(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a)  die Formel, die Institute im Einklang mit den internationalen rechtlichen Entwicklungen zur Berechnung des 
Aufsichtsdeltas von Kauf- und Verkaufsoptionen der Kategorie ’Zinsrisiko’ verwenden, unter Berücksichtigung 
von Marktbedingungen mit möglicherweise negativen Zinssätzen und einer für die Formel angemessenen 
aufsichtlichen Volatilität; 

b)  die Methode, um zu bestimmen, ob es sich bei einem Geschäft um eine Kauf- oder Verkaufsposition im 
primären Risikofaktor oder im wesentlichsten Risikofaktor in der bestimmten Risikokategorie für Geschäfte 
nach Artikelo277 Absatz 3 handelt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 279b 

Angepasster Nominalwert 

(1) Die Institute berechnen den angepassten Nominalwert wie folgt: 

a)  Bei Geschäften der Kategorien ’Zinsrisiko’ oder ’Kreditrisiko’ berechnen die Institute den angepassten 
Nominalwert als Produkt aus dem Nominalwert des Derivatkontrakts und des aufsichtlichen Durationsfaktors, 
der wie folgt berechnet wird: 

aufsichtlicher Durationsfaktor ¼
expð − R � SÞ − expð − R � EÞ

R 

dabei gilt: 

R  = der aufsichtliche Diskontsatz; R = 5 %; 

S  = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag, der in Jahren nach 
einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt wird; und 

E  = der Zeitraum zwischen dem Enddatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag, der in Jahren nach 
einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt wird. 

Das Startdatum eines Geschäfts entspricht dem frühesten Zeitpunkt, ab dem im Rahmen eines Geschäfts 
zumindest eine vertraglich vereinbarte Zahlung an oder von dem Institut festgelegt oder geleistet wird, 
ausgenommen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Sicherheiten im Rahmen einer 
Nachschussvereinbarung. Wurden bei dem Geschäft bereits am Meldestichtag Zahlungen festgelegt oder 
geleistet, so ist das Startdatum des Geschäfts gleich 0. 

Umfasst ein Geschäft ein oder mehrere vertraglich vereinbarte künftige Daten, zu denen das Institut oder die 
Gegenpartei beschließen kann, das Geschäft vor dem vertraglichen Laufzeitende zu kündigen, so entspricht das 
Startdatum des Geschäfts dem frühesten der folgenden Daten: 

i)  dem Datum bzw. dem frühesten mehrerer künftiger Daten, zu dem bzw. denen das Institut oder die 
Gegenpartei beschließen kann, das Geschäft vor dem vertraglichen Laufzeitende zu kündigen; 

ii)  dem Datum, ab dem bei einem Geschäft Zahlungen festgelegt oder geleistet werden, ausgenommen 
Zahlungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Sicherheiten im Rahmen einer Nachschussver
einbarung. 

Wenn das Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, aus dem zusätzlich zu den vertraglichen 
Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche Verpflichtungen erwachsen können, wird das Startdatum des 
Geschäfts ausgehend vom frühestmöglichen Datum, zu dem bei dem Basisinstrument Zahlungen festgelegt oder 
geleistet werden, bestimmt. 

Das Enddatum eines Geschäfts entspricht dem letztmöglichen Datum, zu dem im Rahmen eines Geschäfts an 
oder von dem Institut eine vertraglich vereinbarte Zahlung geleistet wird bzw. geleistet werden kann. 
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Wenn ein Basisinstrument eines Geschäfts ein Finanzinstrument ist, aus dem zusätzlich zu den vertraglichen 
Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche Verpflichtungen erwachsen können, wird das Enddatum des 
Geschäfts ausgehend von der letzten vertraglich vereinbarten Zahlung des Basisinstruments des Geschäfts 
bestimmt. 

Bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass die ausstehende Risikoposition zu festgelegten Zahlungsterminen 
zu begleichen ist, und die Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, sodass der Marktwert des Geschäfts zu 
diesen Terminen gleich Null ist, gilt die Begleichung der ausstehenden Risikoposition zu diesen festgelegten 
Terminen als vertraglich vereinbarte Zahlung im Rahmen desselben Geschäfts; 

b)  bei Geschäften der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ berechnen die Institute den angepassten Nominalwert wie 
folgt: 

i)  Bei Geschäften mit einer Zahlungskomponente entspricht der angepasste Nominalwert dem Nominalwert 
des Derivatkontrakts; 

ii)  bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der Nominalwert einer Zahlungskomponente 
auf die Währung der Rechnungslegung des Instituts lautet, entspricht der angepasste Nominalwert dem 
Nominalwert der anderen Zahlungskomponente; 

iii)  bei Geschäften mit zwei Zahlungskomponenten, bei denen der Nominalwert beider Zahlungskomponenten 
auf eine andere als die Währung der Rechnungslegung des Instituts lautet, entspricht der angepasste 
Nominalwert dem höchsten Nominalwert der beiden Zahlungskomponenten nach Umwandlung der Beträge 
in die Währung der Rechnungslegung des Instituts zum jeweiligen Devisenkassakurs; 

c)  bei Geschäften der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ oder ’Warenpositionsrisiko’ berechnen die Institute den 
angepassten Nominalwert als Produkt aus dem Marktpreis eines Anteils des Basisinstruments des Geschäfts und 
der Anzahl der Anteile des durch das Geschäft referenzierten Basisinstruments; 

ist ein Geschäft der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ oder ’Warenpositionsrisiko’ im Vertrag als Nominalwert 
angegeben, so verwenden die Institute den Nominalwert des Geschäfts anstelle der Anzahl der Anteile des 
Basisinstruments als angepassten Nominalwert; 

d)  bei Geschäften der Kategorie ’sonstige Risiken’ berechnen die Institute den angepassten Nominalwert auf der 
Grundlage der Methode, die je nach Art und Merkmalen des Basisinstruments des Geschäfts von den unter den 
Buchstaben a, b und c festgelegten Methoden am besten geeignet ist. 

(2) Für die Zwecke der Berechnung des angepassten Nominalwerts eines Geschäfts gemäß Absatz 1 bestimmen 
die Institute den Nominalwert oder die Anzahl der Anteile des Basisinstruments wie folgt: 

a)  Wenn der Nominalwert oder die Anzahl der Anteile des Basisinstruments eines Geschäfts nicht bis zum Ablauf 
von dessen Vertragslaufzeit festgelegt sind: 

i)  Im Falle deterministischer Nominalwerte und einer deterministischen Anzahl der Anteile des 
Basisinstruments entspricht der Nominalwert dem gewichteten Durchschnitt aller deterministischen Beträge 
von Nominalwerten bzw. der deterministischen Anzahl der Anteile des Basisinstruments bis zum Ablauf der 
Vertragslaufzeit des Geschäfts, wobei als Gewicht der proportionale Anteil des Zeitraums, während dessen 
jeder Betrag des Nominalwerts gilt, verwendet wird; 

ii)  im Falle stochastischer Nominalwerte und einer stochastischen Anzahl der Anteile des Basisinstruments 
entspricht der Nominalwert dem Betrag, der sich aus der Festsetzung aktueller Marktwerte in der Formel für 
die Berechnung der künftigen Marktwerte ergibt; 

b)  bei Kontrakten mit mehrmaligem Austausch des Nominalwerts wird dieser mit der Anzahl der laut den 
Kontrakten noch zu leistenden Zahlungen multipliziert; 

c)  sieht der Kontrakt eine Multiplikation der Zahlungsströme oder des Basisinstruments des Derivatkontrakts vor, 
so passt das Institut den Nominalwert an, um den Auswirkungen der Multiplikation auf die Risikostruktur 
dieses Kontrakts Rechnung zu tragen. 

(3) Wenn für die Berechnung des angepassten Nominalwerts gemäß diesem Artikel ein vertraglicher 
Nominalwert oder Marktpreis für die Anzahl der Anteile des Basisinstruments herangezogen wird, der auf eine 
andere Währung lautet, rechnen die Institute den angepassten Nominalwert eines Geschäfts zum jeweiligen 
Devisenkassakurs in die Währung ihrer Rechnungslegung um. 
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Artikel 279c 

Laufzeitfaktor 

(1) Die Institute berechnen den Laufzeitfaktor wie folgt: 

a)  Für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absatz 1 erfasste Geschäfte verwenden die Institute folgende 
Formel: 

MF ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

min max M, 10=EinGeschäftsjahr
� �

, 1
� �q

dabei gilt: 

MF  = der Laufzeitfaktor; 

M  = die Restlaufzeit des Geschäfts, die dem zur Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen 
des Geschäfts erforderlichen Zeitraum entspricht; jegliche Optionalität eines 
Derivatkontrakts wird zu diesem Zweck als vertragliche Verpflichtung betrachtet; die 
Restlaufzeit wird in Jahren nach einschlägiger Geschäftstagekonvention ausgedrückt; 

bei Geschäften, deren Basisinstrument ein anderer Derivatkontrakt ist, aus dem 
zusätzlich zu den vertraglichen Verpflichtungen des Geschäfts weitere vertragliche 
Verpflichtungen erwachsen können, entspricht die Restlaufzeit des Geschäfts dem zur 
Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen des Basisinstruments erforderlichen 
Zeitraum; 

bei Geschäften, die so strukturiert sind, dass die ausstehende Risikoposition zu 
festgelegten Zahlungsterminen zu begleichen ist, und die Vertragsbedingungen neu 
festgesetzt werden, so dass der Marktwert des Geschäfts zu diesen Terminen gleich Null 
ist, entspricht die Restlaufzeit des Geschäfts der Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung; 
und 

’Ein Geschäftsjahr’  = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen nach einschlägiger Geschäftstagekonvention; 

b)  für in den Netting-Sätzen gemäß Artikel 275 Absätze 2 und 3 erfasste Geschäfte ist der Laufzeitfaktor wie folgt 
definiert: 

MF ¼
3
2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
MPOR

EinGeschäftsjahr

r

dabei gilt: 

MF  = der Laufzeitfaktor; 

MPOR  = die gemäß Artikel 285 Absätze 2 bis 5 bestimmte Nachschuss-Risikoperiode des 
Netting-Satzes; und 

’Ein Geschäftsjahr’  = ein Jahr, ausgedrückt in Geschäftstagen nach einschlägiger Geschäftstagekonvention. 

Bei Bestimmung der Nachschuss-Risikoperiode für Geschäfte zwischen einem Kunden und einem Clearing
mitglied ersetzen Institute, die entweder als Kunde oder als Clearingmitglied auftreten, den Mindestzeitraum 
gemäß Artikel 285 Absatz 2 Buchstabe b durch einen Zeitraum von fünf Geschäftstagen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 entspricht die Restlaufzeit der Zeit bis zur nächsten Neufestsetzung für 
Geschäfte, bei denen eine ausstehende Risikoposition zu festgelegten Zahlungsterminen beglichen wird und die 
Vertragsbedingungen neu festgesetzt werden, so dass der Marktwert des Kontrakts zu diesen Zahlungsterminen 
gleich Null ist. 

Artikel 280 

Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-Sätze 

Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz gemäß den Artikeln 280a bis 280f 
entspricht der Aufsichtsfaktor-Koeffizient ’є’ folgenden Werten:  

є =  

1 für Hedging – Sätze gemäß Artikel gemäß Artikel 277a Absatz 1 

5 für die Hedging – Sätze gemäß Artikel 277a Absatz 2 Buchstabe a 

0,5 für die Hedging – Sätze gemäß Artikel 277a Absatz 2 Buchstabe b

8
>><

>>:
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Artikel 280a 

Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’ eines 
bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnIR ¼
X

j

AddOnIR
j 

dabei gilt: 

AddOnIR  = der Aufschlag für die Kategorie ’Zinsrisiko’; 

j  = der Index aller gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 277a Absatz 2 für den 
Netting-Satz geschaffener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; und 

AddOnIR
j  = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Zinsrisiko’, berechnet gemäß Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Zinsrisiko’ wie folgt: 

AddOnIR
j ¼ �j � SFIR � EffNotIR

j 

dabei gilt: 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, bestimmt anhand des laut Artikel 280 
anzuwendenden Werts; 

SFIR  = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’Zinsrisiko’ mit einem Wert von 0,5 %; und 

EffNotIR
j  = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, berechnet nach Maßgabe des Absatzes 3. 

(3) Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes ’j’ ordnen die Institute 
zunächst jedes Geschäft des Hedging-Satzes dem entsprechenden Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie stützen sich 
dabei auf das gemäß Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a ermittelte Enddatum jedes Geschäfts. 

Tabelle 2 

Zeitfenster Enddatum 
(in Jahren) 

1 > 0 und <= 1 

2 > 1 und <= 5 

3 > 5  

Die Institute berechnen dann den effektiven Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’ nach folgender Formel: 

EffNotIR
j ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ðDj,1Þ
2

þ ðDj,2Þ
2

þ 1,4 � Dj,1 � Dj,2 þ 1,4 � Dj,2 � Dj,3 þ 0,6 � Dj,1 � Dj,3

� �q

dabei gilt: 

EffNotIR
j  = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’; und 

Dj,k  = der effektive Nominalwert des Zeitfensters ’k’ des Hedging-Satzes ’j’, berechnet wie folgt: 

Dj,k ¼
X

l 2 Zeitfenster k

Risikopositionl  

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280b 

Aufschlag für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Fremdwäh
rungsrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnFX ¼
X

j

AddOnFX
j 

dabei gilt: 

AddOnFX  = der Aufschlag für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’; 

j  = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 277a Absatz 2 für den 
Netting-Satz geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

AddOnFX
j  = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’, berechnet gemäß 

Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ wie 
folgt: 

AddOnFX
j ¼ �j � SFFX � EffNotFX

j

�
�
�

�
�
�

dabei gilt: 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

SFFX  = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’Fremdwährungsrisiko’ mit einem Wert von 4 %; 

EffNotFX
j  = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, berechnet wie folgt: 

EffNotFX
j ¼

X

l 2 Hedging-Satz j

Risikopositionl 

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Artikel 280c 

Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze 
wie folgt fest: 

a)  Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzschuldtitels, der einem auf eine 
Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie ’Kreditrisiko’ zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene 
Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn der zugrunde liegende 
Referenzschuldtitel dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten ausgegeben wurde; 

b)  Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzschuldtiteln oder Einzeladressen- 
Kreditderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie ’Kreditrisiko’ zugrunde liegen; Mehrfach
adressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der 
diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzschuldtitel oder Einzeladressen-Kreditderivate die gleichen 
Bestandteilehaben. 
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(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ eines 
bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnCredit ¼
X

j

AddOnCredit
j 

dabei gilt: 

AddOnCredit  = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisko’; 

j  = der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 277a Absatz 2 für 
den Netting-Satz geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

AddOnCredit
j  = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Kreditrisiko’, berechnet gemäß Absatz 3. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOnCredit
j ¼ �j

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

X

k

 ρCredit
k � AddOnðEntitykÞ

 !2

þ
X

k

1 − ðρCredit
k Þ

2�
� ðAddOnðEntitykÞÞ

2

v
u
u
t

dabei gilt: 

AddOnCredit
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’; 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

k  = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kreditreferenzeinheiten des Netting-Satzes 
bezeichnet; 

ρCredit
k  = der Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit ’k’; wird die Kreditreferenzeinheit ’k’ gemäß 

Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρCredit
k ¼ 50 % , wird die Kreditreferenzeinheit ’k’ 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρCredit
k ¼ 80 %; und 

AddOn(Entityk)  = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’, ermittelt gemäß Absatz 4. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’ wie folgt: 

AddOnðEntitykÞ ¼ EffNotCredit
k 

dabei gilt: 

EffNotCredit
k  = der effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit ’k’, berechnet wie folgt: 

EffNotCredit
k ¼

X

l 2 Kreditreferenzeinheit k

 SFCredit
k,l � Risikopositionl 

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet; und 

SFCredit
k,l  = der für die Kreditreferenzeinheit ’k’ anzuwendende Aufsichtsfaktor, berechnet gemäß 

Absatz 5. 

(5) Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit ’k’ anzuwendenden Aufsichtsfaktor wie folgt: 

a)  Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzeinheit ’k’ wird SFCredit
k,l auf der Grundlage einer 

externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte externe Ratingagentur (ECAI) des betreffenden 
Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für 
einzelne Emittenten keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird wie folgt vorgegangen: 

i)  Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, ordnen die interne Beurteilung des Einzelemittenten 
einer externen Bonitätsbeurteilung zu; 
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ii)  Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, weisen dieser Kreditreferenzeinheit SFCredit
k,l ¼ 0,54 % zu; 

wendet ein Institut auf diesen Einzelemittenten jedoch das Risikogewicht von mit Gegenparteiausfallrisiko 
behafteten Positionen gemäß Artikel 128 an, so wird dieser Kreditreferenzeinheit SFCredit

k,l ¼ 1,6 %
zugewiesen. 

b)  Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Kreditreferenzeinheit ’k’ gilt Folgendes: 

i)  Ist eine der Kreditreferenzeinheit ’k’ zugeordnete Risikoposition ’l’ ein auf einer anerkannten Börse 
notierender Kreditindex, so wird SFCredit

k,l entsprechend der Bonität, die der Mehrheit der einzelnen Indexkom
ponenten entspricht, einem der beiden Aufsichtsfaktoren gemäß Tabelle 4 dieses Absatzes zugeordnet; 

ii)  für eine nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buchstaben genannte, der Kreditreferenzeinheit ’k’ zugeordnete 
Risikoposition ’l’ entspricht SFCredit

k,l dem gewichteten Durchschnitt der Aufsichtsfaktoren, die jedem einzelnen 
Bestandteil gemäß der Methode nach Buchstabe a zugeordnet werden, wobei die Gewichte entsprechend 
dem proportionalen Anteil der Nominalwerte der Bestandteile dieser Position festgelegt werden. 

Tabelle 3 

Bonitätsstufe Aufsichtsfaktoren für Einzeladressen-Geschäfte 

1 0,38 % 

2 0,42 % 

3 0,54 % 

4 1,06 % 

5 1,6 % 

6 6,0 %  

Tabelle 4 

Beherrschende Bonität Aufsichtsfaktor für notierte Indizes 

mit Investment-Grade-Rating 0,38 % 

ohne Investment-Grade-Rating 1,06 %  

Artikel 280d 

Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting- 
Sätze wie folgt fest: 

a)  Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzbeteiligungsinstruments, das 
einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ zugrunde liegt; auf 
Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn 
das zugrunde liegende Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten begeben wird; 

b)  Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzbeteiligungsinstrumenten oder 
Einzeladressen-Eigenkapitalderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie ’Aktienkursrisiko’ 
zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit 
zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzbeteiligungsinstrumente bzw. 
Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die gleichen Bestandteile hat. 
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(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ 
eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnEquity ¼
X

j

AddOnEquity
j 

dabei gilt: 

AddOnEquity  = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’; 

j  = der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für 
den Netting-Satz geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

AddOnEquity
j  

= der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Aktienkursrisiko’, berechnet gemäß 

Absatz 3. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOnEquity
j ¼ �j

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

X

k

 ρEquity
k � AddOnðEntitykÞ

 !2

þ
X

k

1 − ðρEquity
k Þ

2�
� ðAddOnðEntitykÞÞ

2

v
u
u
t

dabei gilt: 

AddOnEquity
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’; 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

k  = der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des Netting- 
Satzes bezeichnet; 

ρEquity
k = der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit ’k’; wird die Beteiligungsrefe

renzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρEquity
k ¼ 50 %; wird die 

Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρEquity
k ¼ 80 %; 

und 

AddOn(Entityk)  = der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’, ermittelt gemäß Absatz 4. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ wie folgt: 

AddOnðEinheitkÞ ¼ SKEquity
k � EffNotEquity

k 

dabei gilt: 

AddOn(Einheitk)  = der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’; 

SFEquity
k = der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit ’k’: wird die Beteiligungsrefe

renzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt SFEquity
k ¼ 32 %; wird die 

Beteiligungsreferenzeinheit ’k’ gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt SFEquity
k ¼ 20 %; 

und 

EffNotEquity
k  = der effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenzeinheit ’k’, berechnet wie folgt: 

EffNotEquity
k ¼

X

l 2 Beteiligungsreferenzeinheit k

Risikopositionl 

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 
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Artikel 280e 

Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’Warenposi
tionsrisiko’ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnCom ¼
X

i

AddOnCom
j 

dabei gilt: 

AddOnCom  = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’; 

j  = Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 277a Absatz 2 für den 
Netting-Satz geschaffenen Warenpositionsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und 

AddOnCom
j  = der Aufschlag für den Hedging-Satz ’j’ der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’, berechnet gemäß 

Absatz 4. 

(2) Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz für Warenpositionen eines 
bestimmten Netting-Satzes gemäß Absatz 4 legen die Institute für jeden Hedging-Satz entsprechende Warenrefe
renztypen fest. Warenderivatgeschäfte werden nur dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn das 
dem Geschäft zugrunde liegende Wareninstrument gleicher Art ist, ungeachtet des Lieferorts und der Qualität des 
Wareninstruments. 

(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Institut, das dem Basisrisiko von 
verschiedenen Positionen gleicher Art nach Absatz 2 wesentlich ausgesetzt ist, vorschreiben, bei der Festlegung der 
Warenreferenztypen für diese Positionen mehr Merkmale als nur die Art des zugrunde liegenden Wareninstruments 
heranzuziehen. In einem solchen Fall werden Warenderivatgeschäfte nur dann dem gleichen Warenreferenztyp 
zugeordnet, wenn sie diese Merkmale aufweisen. 

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’ wie 
folgt: 

AddOnCom
j ¼ �j

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

ρCom �
X

k

AddOnðTypej
kÞ

 !2

þð1 − ðρComÞ
2
Þ �
X

k

AddOnðTypej
kÞ
�2

v
u
u
t

dabei gilt: 

AddOnCom
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ für den Hedging-Satz ’j’; 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; 

ρCom  = der Korrelationsfaktor der Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ mit einem Wert von 40 %; 

k  = der Index der gemäß Absatz 2 festgelegten Warenreferenztypen des Netting-Satzes; und 

AddOnðTypej
kÞ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’, berechnet gemäß Absatz 5. 

(5) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’ wie folgt: 

AddOnðTypj
kÞ ¼ SFCom

k � EffNotCom
k 

dabei gilt: 

AddOnðTypj
kÞ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’; 

SFCom
k  = der Aufsichtsfaktor für den Warenreferenztyp ’k’; wenn der Warenreferenztyp ’k’ Geschäften 

entspricht, die dem Hedging-Satz nach Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i zugeordnet 
sind, ausgenommen Geschäfte in Bezug auf Elektrizität, so gilt SFCom

k ¼ 18 %; für Geschäfte in 
Bezug auf Elektrizität gilt SFCom

k ¼ 40 %; und 
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EffNotCom
k  = der effektive Nominalwert des Warenreferenztyps ’k’, berechnet wie folgt: 

EffNotCom
k ¼

X

l 2 Warenreferenztyp k

Risikopositionl 

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Artikel 280f 

Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ 

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ 
eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: 

AddOnOther ¼
X

j

AddOnOther
j 

dabei gilt: 

AddOnOther  = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’; 

j  = der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 277a Absatz 2 für den 
Netting-Satz geschaffenen Hedging-Sätze für die Kategorie ’sonstige Risiken’ bezeichnet; und 

AddOnOther
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ für den Hedging-Satz ’j’, berechnet gemäß 

Absatz 2. 

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ für den Hedging-Satz ’j’ wie folgt: 

AddOnOther
j ¼ �j � SFOther � EffNotOther

j

�
�
�

�
�
�

dabei gilt: 

AddOnOther
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’sonstige Risiken’ für den Hedging-Satz ’j’; 

єj  = der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes ’j’, ermittelt gemäß Artikel 280; und 

SFOther  = der Aufsichtsfaktor für die Kategorie ’sonstige Risiken’ mit einem Wert von 8 %; 

EffNotOther
j  = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’, berechnet wie folgt: 

EffNotOther
j ¼

X

l 2 Hedging-Satz j

Risikopositionl 

dabei gilt: 

l  = der Index, der die Risikoposition bezeichnet. 

Abschni t t  4  

Verein fachter  Sta ndardan satz  für  das  Gegenpar teiausfal lr is iko 

Artikel 281 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Institute berechnen gemäß Abschnitt 3 und vorbehaltlich der Bestimmungen von Absatz 2 des 
vorliegenden Artikels einen einzigen Risikopositionswert auf Ebene des Netting-Satzes. 

(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes wird gemäß den folgenden Anforderungen berechnet: 

a)  Die Institute wenden nicht die Behandlung gemäß Artikel 274 Absatz 6 an; 
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b)  abweichend von Artikel 275 Absatz 1 berechnen die Institute für andere als die in Artikel 275 Absatz 2 
genannten Netting-Sätze die Wiederbeschaffungskosten nach folgender Formel: 

RC = max{CMV, 0} 

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; und 

CMV  = der aktuelle Marktwert; 

c)  abweichend von Artikel 275 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung berechnen die Institute für Netting-Sätze 
von Geschäften, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden, die zentral von einer gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der genannten Verordnung anerkannten 
zentralen Gegenpartei gecleart werden oder für die gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung mit der 
Gegenpartei bilateral Sicherheiten ausgetauscht werden, die Wiederbeschaffungskosten nach folgender Formel: 

RC = TH + MTA 

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; 

TH  = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Nachschuss-Schwelle, 
unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 

MTA  = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Mindesttransferbetrag; 

d) abweichend von Artikel 275 Absatz 3 berechnen Institute für mehrere Netting-Sätze, für die eine Nachschuss
vereinbarung gilt, die Wiederbeschaffungskosten als Summe der Wiederbeschaffungskosten der einzelnen 
Netting-Sätze, berechnet nach Absatz 1, als wären sie nicht durch Nachschüsse unterlegt; 

e)  alle Hedging-Sätze werden gemäß Artikel 277a Absatz 1 festgelegt; 

f)  Institute setzen in der Formel zur Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts nach Artikel 
278 Absatz 1 den Multiplikator auf 1 wie folgt: 

PFE ¼
X

a

AddOnðaÞ

dabei gilt: 

PFE  = der potenzielle künftige Risikopositionswert; und 

AddOn(a)  = der Aufschlag für Risikokategorie a; 

g)  abweichend von Artikel 279a Absatz 1 berechnen Institute das Aufsichtsdelta für alle Geschäfte wie folgt: 

δ =  
+ 1 ‚bei Kaufpositionen im primären Risikofaktor‘ 

– 1 ‚bei Verkaufspositionen im primären Risikofaktor‘

8
<

:

dabei gilt: 

δ  = das Aufsichtsdelta; 

h)  die Formel nach Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a zur Berechnung des aufsichtlichen Durationsfaktors lautet 
wie folgt: 

aufsichtlicher Durationsfaktor = E – S 

dabei gilt: 

E  = der Zeitraum zwischen dem Enddatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag; und 

S  = der Zeitraum zwischen dem Startdatum eines Geschäfts und dem Meldestichtag; 
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i)  der Laufzeitfaktor nach Artikel 279c Absatz 1 wird wie folgt berechnet: 

i)  für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absatz 1 genannten Netting-Sätze gilt: MF = 1; 

ii)  für Geschäfte im Rahmen der in Artikel 275 Absätze 2 und 3 genannten Netting-Sätze gilt: MF = 0,42; 

j)  die Formel nach Artikel 280a Absatz 3 zur Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes ’j’ 
lautet wie folgt: 

EffNotIR
j ¼ Dj,1

�
�

�
�þ Dj,2

�
�

�
�þ Dj,3

�
�

�
�

dabei gilt: 

EffNotIR
j  = der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes ’j’; und 

Dj,k  = der effektive Nominalwert der Unterklasse k des Hedging-Satzes ’j’; 

k)  die Formel nach Artikel 280c Absatz 3 zur Berechnung des Aufschlags für die Kategorie ’Kreditrisiko’ des 
Hedging-Satzes ’j’ lautet wie folgt: 

AddOnCredit
j ¼

X

k

AddOnðEntitykÞ
�
�

�
�

dabei gilt: 

AddOnCredit
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Kreditrisiko’ des Hedging-Satzes’j’; und 

AddOn(Entityk)  = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’; 

l)  die Formel nach Artikel 280d Absatz 3 zur Berechnung des Aufschlags für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ des 
Hedging-Satzes ’j’ lautet wie folgt: 

AddOnEquity
j ¼

X

k

AddOnðEntitykÞ
�
�

�
�

dabei gilt: 

AddOnEquity
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Aktienkursrisiko’ des Hedging-Satzes ’j’; und 

AddOn(Entityk)  = der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit ’k’; 

m)  die Formel nach Artikel 280e Absatz 4 zur Berechnung des Aufschlags für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ 
des Hedging-Satzes ’j’ lautet wie folgt: 

AddOnCom
j ¼

X

k

AddOnðTypej
kÞ

�
�

�
�

dabei gilt: 

AddOnCom
j  = der Aufschlag für die Kategorie ’Warenpositionsrisiko’ des Hedging-Satzes ’j’; und 

AddOnðTypej
kÞ = der Aufschlag für den Warenreferenztyp ’k’. 

Abschni t t  5  

Urs p r ungsr is ikomethode 

Artikel 282 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Institute können für alle Geschäfte, die unter die gleiche vertragliche Nettingvereinbarung fallen, einen 
einzigen Risikopositionswert berechnen, wenn alle in Artikel 274 Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind. 
Ansonsten berechnen die Institute für jedes Geschäft einen eigenen Risikopositionswert und behandeln die 
Geschäfte dabei wie einen eigenen Netting-Satz. 

(2) Der Risikopositionswert eines Netting-Satzes oder eines Geschäfts ist die 1,4-fache Summe der laufenden 
Wiederbeschaffungskosten und dem potenziellen künftigen Risikopositionswert. 
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(3) Die laufenden Wiederbeschaffungskosten gemäß Absatz 2 werden wie folgt berechnet: 

a)  Für Netting-Sätze von Geschäften, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden, die zentral von einer 
gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassenen oder gemäß Artikel 25 der genannten 
Verordnung anerkannten zentralen Gegenpartei gecleart werden oder für die gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mit der Gegenpartei bilateral Sicherheiten ausgetauscht werden, verwenden die 
Institute folgende Formel: 

RC = TH + MTA 

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; 

TH  = die im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Nachschuss-Schwelle, 
unterhalb der das Institut keine Sicherheiten fordern kann; und 

MTA  = der im Rahmen der Nachschussvereinbarung für den Netting-Satz geltende Mindesttransferbetrag; 

b)  für alle anderen Netting-Sätze oder einzelne Geschäfte verwenden die Institute folgende Formel: 

RC = max{CMV, 0} 

dabei gilt: 

RC  = die Wiederbeschaffungskosten; und 

CMV  = der aktuelle Marktwert. 

Zur Berechnung der laufenden Wiederbeschaffungskosten aktualisieren die Institute den aktuellen Marktwert 
mindestens einmal monatlich. 

(4) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert gemäß Absatz 2 wie folgt: 

a)  Der potenzielle künftige Risikopositionswert eines Netting-Satzes entspricht der Summe der potenziellen 
künftigen Risikopositionswerte aller Geschäfte des Netting-Satzes, berechnet gemäß Buchstabe b; 

b)  der potenzielle künftige Risikopositionswert eines einzigen Geschäfts entspricht seinem Nominalwert, 
multipliziert mit 

i) dem Produkt aus 0,5 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, ausgedrückt in Jahren, bei Zinsderivat
kontrakten; 

ii)  dem Produkt aus 6 % und der Restlaufzeit des Geschäfts, ausgedrückt in Jahren, bei Kreditderivatkontrakten; 

iii)  4 % bei Fremdwährungsderivaten; 

iv)  18 % bei gold- und warenunterlegten Derivaten mit Ausnahme von Stromderivaten; 

v)  40 % bei Stromderivaten; 

vi)  32 % bei Eigenkapitalderivaten; 

c)  der Nominalwert nach Buchstabe b wird bei allen unter diesem Buchstaben genannten Derivaten gemäß 
Artikel 279b Absätze 2 und 3 ermittelt; zudem wird der Nominalwert der unter Buchstabe b Ziffern iii bis vi 
genannten Derivate gemäß Artikel 279b Absatz 1 Buchstaben b und c ermittelt; 

d)  der potenzielle künftige Risikopositionswert von Netting-Sätzen gemäß Absatz 3 Buchstabe a wird mit 0,42 
multipliziert. 

Bei der Berechnung der potenziellen Risikoposition von Zinsderivaten und Kreditderivaten gemäß Buchstabe b 
Ziffern i und ii kann ein Institut anstelle der Restlaufzeit der Verträge die Ursprungslaufzeit verwenden.“  

75. Artikel 283 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei allen OTC-Derivatgeschäften und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist, für die einem Institut die 
Anwendung der IMM gemäß Absatz 1 nicht gestattet wurde, wendet das Institut die Methoden nach Abschnitt 3 
an. Innerhalb einer Gruppe kann dauerhaft auf eine Kombination aus diesen Methoden zurückgegriffen werden.“ 
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76. Artikel 298 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 298 

Folgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting 

Für die Zwecke der Abschnitte 3 bis 6 wird vertragliches Netting nach Maßgabe der dortigen Bestimmungen 
anerkannt.“  

77. Artikel 299 Absatz 2 Buchstabe a wird gestrichen.  

78. Artikel 300 wird wie folgt geändert: 

a)  Der Eingangssatzteil erhält folgende Fassung: 

„Für die Zwecke dieses Abschnitts und des Teils 7 bezeichnet der Ausdruck“ 

b)  folgende Nummern werden angefügt: 

„5. ’Bargeschäft’ ein Geschäft in Barmitteln, Schuldtiteln oder Beteiligungsinstrumenten, ein Fremdwährungs
kassageschäft oder ein Warenkassageschäft; Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte 
und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte sind jedoch keine Bargeschäfte;  

6. ’indirekte Clearingvereinbarung’ eine Regelung, die die Bedingungen von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllt;  

7. ’Kunde auf höherer Ebene’ ein Unternehmen, das Clearingdienstleistungen für Kunden auf niedrigerer 
Ebene erbringt;  

8. ’Kunde auf niedrigerer Ebene’ ein Unternehmen, das Dienstleistungen einer ZGP über einen Kunden auf 
höherer Ebene in Anspruch nimmt; 

9. ’mehrstufige Kundenstruktur’ eine indirekte Clearingvereinbarung, unter der für ein Institut Clearingdienst
leistungen durch ein Unternehmen erbracht werden, das selbst kein Clearingmitglied, aber Kunde eines 
Clearingmitglieds oder eines Kunden auf höherer Ebene ist;  

10. ’nicht vorfinanzierter Beitrag zu einem Ausfallfonds’ einen Beitrag, dessen Zahlung ein als Clearingmitglied 
auftretendes Institut einer ZGP vertraglich zugesagt hat, wenn diese die Mittel ihres Ausfallfonds 
verbraucht hat, um nach dem Ausfall eines oder mehrerer ihrer Clearingmitglieder die dadurch bedingten 
Verluste abzudecken;  

11. ’vollständig garantiertes Einlagenverleih- oder -leihgeschäft’ ein vollständig besichertes Geldmarktgeschäft, 
bei dem zwei Gegenparteien Einlagen austauschen und eine ZGP als Mittler auftritt, um die Ausführung 
der Zahlungsverpflichtungen der beiden Gegenparteien zu gewährleisten.“  

79. Artikel 301 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 301 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für die nachstehend genannten Kontrakte und Geschäfte, solange sie bei einer ZGP 
ausstehend sind: 

a)  die in Anhang II genannten Derivatkontrakte sowie Kreditderivate, 

b)  Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und vollständig garantierte Einlagenverleih- oder -leihgeschäfte und 

c)  Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist. 

Dieser Abschnitt gilt nicht für Risikopositionen, die aus der Abwicklung von Bargeschäften entstehen. Institute 
wenden auf aus diesen Geschäften entstehende Handelsrisikopositionen die Behandlung gemäß Titel V und auf 
Beiträge zum Ausfallfonds zur ausschließlichen Deckung dieser Geschäfte ein Risikogewicht von 0 % an. Institute 
wenden auf Beiträge zum Ausfallfonds, die ergänzend zu Bargeschäften der Deckung der in Unterabsatz 1 dieses 
Absatzes aufgeführten Kontrakte dienen, die Behandlung nach Artikel 307 an. 

(2) Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten die folgenden Anforderungen: 

a)  Die Einschüsse umfassen nicht Beiträge zu einer ZGP für gemeinschaftliche Verlustbeteiligungsvereinbarungen; 
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b)  die Einschüsse umfassen Sicherheiten, die ein als Clearingmitglied auftretendes Institut oder ein Kunde über den 
von der ZGP oder dem als Clearingmitglied auftretenden Institut vorgeschriebenen Mindestbetrag hinaus 
hinterlegt, sofern die ZGP oder das als Clearingmitglied auftretende Institut im einschlägigen Fall das als 
Clearingmitglied auftretende Institut oder den Kunden daran hindern können, solche überschüssigen 
Sicherheiten zurückzuziehen; 

c)  nutzt eine ZGP die Einschüsse zur Vergemeinschaftung von Verlusten unter seinen Clearingmitgliedern, so 
behandeln als Clearingmitglieder auftretende Institute diese Einschüsse als Beitrag zum Ausfallfonds.“  

80. Artikel 302 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Institute bewerten anhand geeigneter Szenarioanalysen und Stresstests, ob die Höhe der Eigenmittel zur 
Unterlegung der Risikopositionen gegenüber einer zentralen Gegenpartei, einschließlich der potenziellen künftigen 
oder eventuellen Kreditrisikopositionen, Risikopositionen aus Beiträgen zu Ausfallfonds und — wenn das Institut 
als Clearingmitglied auftritt — Risikopositionen aus vertraglichen Vereinbarungen gemäß Artikel 304 die diesen 
Geschäften innewohnenden Risiken angemessen widerspiegelt.“  

81. Artikel 303 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 303 

Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen Gegenparteien 

(1) Ein Institut, das entweder für eigene Zwecke oder als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer 
ZGP als Clearingmitglied auftritt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositionen gegenüber 
einer ZGP wie folgt: 

a)  Es wendet auf seine Handelsrisikopositionen gegenüber der ZGP die Behandlung nach Artikel 306 an; 

b)  es wendet auf seine Beiträge zum Ausfallfonds der ZGP die Behandlung nach Artikel 307 an. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 darf die Summe der Eigenmittelanforderungen eines Instituts für Risikopo
sitionen gegenüber einer qualifizierten ZGP aufgrund von Handelsrisikopositionen und Beiträgen zum Ausfallfonds 
eine Obergrenze in Höhe der Summe der Eigenmittelanforderungen, die auf diese Risikopositionen angewandt 
würden, wenn die ZGP keine qualifizierte ZGP wäre, nicht überschreiten.“  

82. Artikel 304 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut, das als Clearingmitglied und in dieser Funktion als Finanzintermediär zwischen einem 
Kunden und einer ZGP auftritt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für seine ZGP-bezogenen Geschäfte mit 
diesem Kunden gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels, gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4 dieses Titels bzw. 
gemäß Titel VI.“ 

b)  Die Absätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Für ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt und die Eigenmittelanforderung für seine Risikopo
sitionen anhand der Methoden nach den Abschnitten 3 oder 6 dieses Kapitels berechnet, gelten folgende 
Bestimmungen: 

a)  Abweichend von Artikel 285 Absatz 2 kann das Institut für seine Risikopositionen gegenüber Kunden eine 
Nachschuss-Risikoperiode von mindestens fünf Geschäftstagen anwenden; 

b)  für seine Risikopositionen gegenüber einer ZGP wendet das Institut eine Nachschuss-Risikoperiode von 
mindestens zehn Geschäftstagen an; 

c)  abweichend von Artikel 285 Absatz 3 kann das Institut bei Netting-Sätzen, die in die Berechnung 
einbezogen werden und die Voraussetzung nach Buchstabe a erfüllen, die unter diesem Buchstaben genannte 
Frist missachten, sofern der betreffende Netting-Satz nicht die Bedingung nach Buchstabe b erfüllt und keine 
Handelsstreitigkeiten oder exotischen Optionen enthält; 

d)  wenn eine ZGP für ein Geschäft Nachschüsse einbehält und die Sicherheiten des Instituts nicht vor einer 
Insolvenz der ZGP geschützt sind, wendet das Institut eine Nachschuss-Risikoperiode an, die einem Jahr 
oder — wenn dieser Zeitraum kürzer ist — der Restlaufzeit des Geschäfts entspricht, eine Untergrenze von 
zehn Geschäftstagen aber nicht unterschreitet. 

(4) Abweichend von Artikel 281 Absatz 2 Buchstabe i darf ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt und 
die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositionen gegenüber Kunden anhand der Methode nach 
Abschnitt 4 berechnet, seiner Berechnung einen Laufzeitfaktor von 0,21 zugrunde legen. 
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(5) Abweichend von Artikel 282 Absatz 4 Buchstabe d darf ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt und 
die Eigenmittelanforderungen für seine Risikopositionen gegenüber Kunden anhand der Methode nach 
Abschnitt 5 berechnet, seiner Berechnung einen Laufzeitfaktor von 0,21 zugrunde legen.“ 

c)  Folgende Absätze werden angefügt: 

„(6) Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, darf für die Zwecke der Berechnung seiner Eigenmittelanfor
derungen für das CVA-Risiko im Einklang mit Titel VI die aus den Berechnungen gemäß den Absätzen 3, 4 
und 5 resultierende verringerte Risikoposition bei Ausfall anwenden. 

(7) Ein als Clearingmitglied auftretendes Institut, das von einem Kunden Sicherheiten für ein ZGP-bezogenes 
Geschäft entgegennimmt und diese an die ZGP weitergibt, kann diese Sicherheiten zur Verringerung seiner 
Risikoposition gegenüber dem Kunden in Bezug auf das ZGP-bezogene Geschäft anerkennen. 

Bei einer mehrstufigen Kundenstruktur kann die Behandlung gemäß Unterabsatz 1 auf jeder Ebene dieser 
Struktur angewandt werden.“  

83. Artikel 305 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ist ein Institut Kunde, so berechnet es die Eigenmittelanforderungen für seine ZGP-bezogenen Geschäfte 
mit seinem Clearingmitglied gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels, gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4 bzw. 
gemäß Titel VI.“ 

b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

(i)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  der Kunde hat eine hinreichend gründliche rechtliche Prüfung durchgeführt, die er auf dem neuesten 
Stand hält und die bestätigt, dass die Regelungen, die die Erfüllung der Bedingung nach Buchstabe b 
sicherstellen, nach den geltenden Rechtsvorschriften der jeweiligen Rechtsordnung bzw. 
Rechtsordnungen rechtmäßig, gültig, verbindlich und durchsetzbar sind;“ 

(ii)  folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Ein Institut kann bei der Bewertung der Erfüllung der Bedingung nach Unterabsatz 1 Buchstabe b 
eindeutige Präzedenzfälle für die Übertragung von Kundenpositionen und der entsprechenden Sicherheiten 
an eine ZGP sowie jegliche Absicht der Branche, diese Praxis fortzusetzen, berücksichtigen.“ 

c)  Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 2 gilt Folgendes: Ist ein Institut, das Kunde ist, nicht gegen Verlust geschützt, 
falls das Clearingmitglied und einer von dessen anderen Kunden gemeinsam ausfallen, und erfüllt deshalb nicht 
die Bedingung nach Buchstabe a, so darf es, sofern alle anderen Bedingungen nach den Buchstaben a bis d des 
genannten Absatzes erfüllt sind, die Eigenmittelanforderungen für seine Handelsrisikopositionen aus ZGP- 
bezogenen Geschäften mit seinem Clearingmitglied nach Artikel 306 berechnen, wenn es dabei anstelle des 
Risikogewichts von 2 % gemäß Artikel 306 Absatz 1 Buchstabe a ein Risikogewicht von 4 % ansetzt. 

(4) Im Falle einer mehrstufigen Kundenstruktur kann ein Institut, das Kunde auf niedrigerer Ebene ist und 
die Dienstleistungen einer ZGP über einen Kunden auf höherer Ebene in Anspruch nimmt, die Behandlung 
nach Absatz 2 oder nach Absatz 3 nur dann anwenden, wenn die darin enthaltenen Bedingungen auf allen 
Ebenen der Kundenstruktur erfüllt sind.“  

84. Artikel 306 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auf und ist es nach den 
Bedingungen des ZGP-bezogenen Geschäfts nicht verpflichtet, dem Kunden bei einem Ausfall der ZGP 
Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts zu erstatten, so darf es den Risikopo
sitionswert der Handelsrisikoposition mit der ZGP, die dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, mit 
Null ansetzen;“ 
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ii)  Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„d)  tritt ein Institut als Finanzintermediär zwischen einem Kunden und einer ZGP auf und ist es nach den 
Bedingungen des ZGP-bezogenen Geschäfts verpflichtet, dem Kunden bei einem Ausfall der ZGP 
Verluste aufgrund von Wertänderungen des betreffenden Geschäfts zu erstatten, so wendet es auf die 
Handelsrisikoposition mit der ZGP, die dem ZGP-bezogenen Geschäft entspricht, die Behandlung nach 
Buchstabe a bzw. b an.“ 

b)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 darf ein Institut für den Fall, dass die für eine ZGP oder ein Clearingmitglied 
als Sicherheit gestellten Vermögenswerte bei Insolvenz der ZGP, des Clearingmitglieds oder eines oder mehrerer 
Kunden des Clearingmitglieds geschützt sind, für die bei diesen Vermögenswerten vom Gegenparteiausfallrisiko 
betroffenen Positionen einen Risikopositionswert von Null ansetzen. 

(3) Ein Institut berechnet die Risikopositionswerte seiner Handelsrisikopositionen gegenüber einer ZGP 
gemäß den Abschnitten 1 bis 8 dieses Kapitels bzw. gemäß Kapitel 4 Abschnitt 4.“  

85. Artikel 307 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 307 

Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP 

Ein Institut, das als Clearingmitglied auftritt, behandelt die aus seinen Beiträgen zum Ausfallfonds einer ZGP 
resultierenden Risikopositionen wie folgt: 

a)  Es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds 
einer qualifizierten ZGP gemäß dem Ansatz nach Artikel 308; 

b)  es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner vorfinanzierten und nicht vorfinanzierten 
Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP gemäß dem Ansatz nach Artikel 309; 

c)  es berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung seiner nicht vorfinanzierten Beiträge zum 
Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP gemäß der Behandlung nach Artikel 310.“  

86. Artikel 308 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung zur Unterlegung der aus ihrem vorfinanzierten Beitrag 
resultierenden Risikopositionen nach folgender Formel: 

Ki ¼ max KCCP �
DFi

DFCCP þ DFCM
 , 8 % � 2 % � DFi

� �

dabei gilt: 

Ki  = die Eigenmittelanforderung; 

i  = der Index für das Clearingmitglied; 

KCCP  = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem Institut von der qualifizierten ZGP 
gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 

DFi  = der vorfinanzierte Beitrag; 

DFCCP  = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 50c 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; und 

DFCM  = die Summe der vorfinanzierten Beiträge aller Clearingmitglieder der qualifizierten ZGP, die dem 
Institut von der qualifizierten ZGP gemäß Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
mitgeteilt wird. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten Positionsbeträge für 
die aus seinem vorfinanzierten Beitrag zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP resultierenden Risikopo
sitionen, indem es die nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 
multipliziert.“ 

b)  Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 
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87. Die Artikel 309, 310 und 311 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 309 

Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP 
und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderung für die Risikopositionen aus seinen vorfinanzierten 
Beiträgen zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und aus nicht vorfinanzierten Beiträgen zu einer solchen 
ZGP nach folgender Formel: 

K = DF + UC 

dabei gilt: 

K  = die Eigenmittelanforderung; 

DF  = die vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP; und 

UC  = die nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 berechnet ein Institut die risikogewichteten Positionsbeträge für die 
aus seinem Beitrag zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP resultierenden Risikopositionen, indem es die 
nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels berechnete Eigenmittelanforderung mit 12,5 multipliziert. 

Artikel 310 

Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP 

Ein Institut wendet auf seine nicht vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP ein 
Risikogewicht von 0 % an. 

Artikel 311 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen nicht mehr 
erfüllen 

(1) Die Institute wenden die Behandlung gemäß diesem Artikel an, wenn sie — nach einer öffentlichen 
Bekanntmachung oder durch eine Mitteilung der für eine von ihnen genutzte ZGP zuständigen Behörde oder der 
betreffenden ZGP selbst — davon Kenntnis erhalten, dass die ZGP die Bedingungen für ihre Zulassung bzw. 
Anerkennung nicht länger erfüllen wird. 

(2) Ist die Bedingung nach Absatz 1 erfüllt, gehen die Institute innerhalb von drei Monaten, nachdem sie von 
dem darin genannten Umstand Kenntnis erhalten haben, oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn ihre 
zuständigen Behörden dies verlangen, hinsichtlich ihrer Risikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP wie folgt 
vor: 

a)  Sie behandeln ihre Handelsrisikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP gemäß Artikel 306 Absatz 1 
Buchstabe b; 

b)  sie behandeln ihre vorfinanzierten Beiträge zum Ausfallfonds der betreffenden ZGP und ihre nicht 
vorfinanzierten Beiträge zu der betreffenden ZGP gemäß Artikel 309; 

c)  sie behandeln ihre Risikopositionen gegenüber der betreffenden ZGP — außer den Risikopositionen nach den 
Buchstaben a und b — wie Risikopositionen gegenüber einem Unternehmen gemäß dem Standardansatz für 
das in Kapitel 2 festgelegte Kreditrisiko.“  

88. In Artikel 316 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes können die Institute anstelle der Gliederung der Gewinn- und 
Verlustrechnung nach Artikel 27 der Richtlinie 86/635/EWG für Finanzierungsleasing und operatives Leasing für 
die Zwecke der Berechnung des maßgeblichen Indikators 

a)  Zinserträge aus Finanzierungsleasing und operativem Leasing und Gewinne aus geleasten Vermögenswerten in 
die in Tabelle 1 unter Nummer 1 genannte Kategorie aufnehmen, 

b)  Zinsaufwendungen aus Finanzierungsleasing und operativem Leasing, Verluste, Abschreibungen und 
Wertminderungen von operativ geleasten Vermögenswerten in die in Tabelle 1 unter Nummer 2 genannte 
Kategorie aufnehmen.“ 
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89. Teil 3 Titel IV Kapitel 1 erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 325 

Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko aller Handelsbuchpositionen und 
aller Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, nach folgenden 
Ansätzen: 

a)  dem Standardansatz nach Absatz 2; 

b)  dem auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Kapitel 5 dieses Titels für Risikokategorien, für die 
dem Institut die Erlaubnis zur Anwendung dieses Ansatzes gemäß Artikel 363 erteilt wurde. 

(2) Die gemäß dem Standardansatz nach Absatz 1 Buchstabe a berechneten Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko entsprechen der Summe der folgenden jeweils anwendbaren Eigenmittelanforderungen: 

a)  Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko gemäß Kapitel 2; 

b)  Eigenmittelanforderungen für das Fremdwährungsrisiko gemäß Kapitel 3; 

c)  Eigenmittelanforderungen für das Warenpositionsrisiko gemäß Kapitel 4. 

(3) Ein Institut, das nicht gemäß Artikel 325a von den Meldepflichten nach Artikel 430b ausgenommen ist, 
meldet die Berechnung gemäß Artikel 430b für alle Handelsbuchpositionen und alle Anlagebuchpositionen, die 
einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, nach folgenden Ansätzen: 

a)  dem alternativen Standardansatz gemäß Kapitel 1a, 

b)  dem alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz gemäß Kapitel 1b. 

(4) Ein Institut kann gemäß Artikel 363 innerhalb einer Gruppe dauerhaft eine Kombination der Ansätze nach 
Absatz 1 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels anwenden. 

(5) Institute wenden den Ansatz nach Absatz 3 Buchstabe b nicht für Instrumente in ihrem Handelsbuch an, bei 
denen es sich um Verbriefungspositionen oder gemäß den Absätzen 6, 7 und 8 in das alternative Korrelationshan
delsportfolio einbezogene Positionen handelt. 

(6) In das alternative Korrelationshandelsportfolio werden Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall- 
Kreditderivate einbezogen, die sämtliche nachstehenden Kriterien erfüllen: 

a)  Bei den Positionen handelt es sich weder um Wiederverbriefungspositionen, Optionen auf Verbriefungstranchen 
noch um sonstige Derivate auf Verbriefungspositionen, bei denen keine anteiligen Ansprüche auf die Erträge 
aus einer Verbriefungstranche bestehen; 

b)  alle zugrunde liegenden Instrumente sind 

i)  auf einen einzelnen Referenzschuldner oder Vermögenswert bezogene Instrumente, einschließlich 
Einzeladressen-Kreditderivate, für die ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt besteht, 
oder 

ii)  herkömmlich gehandelte Indizes auf die Instrumente nach Ziffer i. 

Ein aus Käufer- und Verkäufersicht hinreichend liquider Markt wird als vorhanden angenommen, wenn 
unabhängige ernsthafte Kauf- und Verkaufsangebote existieren, sodass innerhalb eines Tages ein Preis bestimmt 
werden kann, der mit den letzten Verkaufspreisen oder gegenwärtigen konkurrenzfähigen ernsthaften Kauf- und 
Verkaufsquotierungen angemessen in Verbindung steht, und zu diesem Preis innerhalb relativ kurzer Zeit ein 
Geschäft im Einklang mit den Handelsusancen abgewickelt werden kann. 

7.6.2019 L 150/88 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(7) Positionen mit einem der folgenden zugrunde liegenden Instrumente werden nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio aufgenommen: 

a)  zugrunde liegende Instrumente, die den Risikopositionsklassen nach Artikel 112 Buchstabe h oder i zugeordnet 
sind; 

b)  eine Risikoposition gegenüber einer Zweckgesellschaft, die direkt oder indirekt durch eine Position, die gemäß 
Absatz 6 selbst nicht für die Aufnahme in das alternative Korrelationshandelsportfolio in Betracht käme, 
besichert ist. 

(8) Institute dürfen in ihr alternatives Korrelationshandelsportfolio Positionen aufnehmen, die weder 
Verbriefungspositionen noch n-ter-Ausfall-Kreditderivate sind, jedoch andere Positionen in diesem Portfolio 
absichern, sofern für das Instrument oder die ihm zugrunde liegenden Instrumente ein aus Käufer- und 
Verkäufersicht hinreichend liquider Markt gemäß Absatz 6 Unterabsatz 2 besteht. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, wie die Institute 
die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko bezüglich Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiko unterliegen, gemäß den Ansätzen nach Absatz 3 Buchstaben a und b berechnen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. September 
2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 325a 

Befreiungen von den besonderen Meldepflichten für das Marktrisiko 

(1) Ein Institut wird von der Meldepflicht gemäß Artikel 430b befreit, sofern der Umfang seiner bilanziellen 
und außerbilanziellen Geschäfte, die einem Marktrisiko unterliegen, auf der Grundlage einer monatlichen 
Bewertung anhand der Daten zum letzten Tag des Monats keinen der folgenden Schwellenwerte überschreitet: 

a)  10 % seiner gesamten Vermögenswerte, 

b)  500 Mio. EUR. 

(2) Institute berechnen den Umfang ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte, die einem Marktrisiko 
unterliegen, anhand der Daten zum letzten Tag jeden Monats gemäß den folgenden Anforderungen: 

a) Es werden alle Positionen im Handelsbuch einbezogen, außer Kreditderivaten, die als internes Sicherungs
geschäft gegen Kreditrisiken im Anlagebuch anerkannt sind, und Kreditderivatgeschäften, die das Markrisiko der 
internen Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 106 Absatz 3 vollständig ausgleichen; 

b)  es werden alle Positionen im Anlagebuch einbezogen, die Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiken 
unterliegen; 

c)  alle Positionen werden zu ihrem Marktwert zu dem betreffenden Datum bewertet, mit Ausnahme der 
Positionen gemäß Buchstabe b; lässt sich der Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht 
ermitteln, so verwenden Institute den zu diesem Datum beizulegenden Zeitwert für diese Position; lassen sich 
der beizulegende Zeitwert und der Marktwert einer Position zu einem bestimmten Datum nicht ermitteln, so 
verwenden Institute den aktuellsten Marktwert oder beizulegenden Zeitwert für diese Position; 

d) alle Positionen im Anlagebuch, die Fremdwährungsrisiken unterliegen, werden als gesamte Netto-Fremdwäh
rungsposition betrachtet und gemäß Artikel 352 bewertet; 

e)  alle Positionen im Anlagebuch, die Warenpositionsrisiken unterliegen, werden gemäß den Artikeln 357 und 
358 bewertet; 

f)  der absolute Wert der Kaufpositionen wird dem absoluten Wert der Verkaufspositionen hinzuaddiert. 

(3) Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach Maßgabe dieses Artikels berechnen 
oder nicht mehr berechnen, unterrichten die zuständigen Behörden entsprechend. 

(4) Ein Institut das eine oder mehrere der Bedingungen nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt, teilt dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich mit. 
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(5) Die Geltungsdauer der Befreiung von den Meldepflichten gemäß Artikel 430b endet innerhalb von drei 
Monaten, nachdem einer der folgenden Fälle eingetreten ist: 

a)  Das Institut erfüllt während drei aufeinanderfolgender Monate nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 Buchstabe 
a oder b oder 

b)  das Institut erfüllt während mehr als sechs der letzten zwölf Monate nicht die Bedingung gemäß Absatz 1 
Buchstabe a oder b. 

(6) Ist ein Institut gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels den Meldepflichten gemäß Artikel 430b unterstellt 
worden, so wird es von diesen Meldepflichten nur befreit, wenn es gegenüber der zuständigen Behörde nachweist, 
dass alle in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen während eines Zeitraums von einem Jahr 
ununterbrochen erfüllt wurden. 

(7) Die Institute gehen keine Position ein noch kaufen oder verkaufen sie eine Position allein zum Zweck der 
Einhaltung der in Absatz 1 genannten Bedingungen während der monatlichen Bewertung. 

(8) Ein Institut, das für die Behandlung gemäß Artikel 94 in Frage kommt, wird von der Meldepflicht gemäß 
Artikel 430b befreit. 

Artikel 325b 

Genehmigung von Anforderungen auf konsolidierter Basis 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 und nur für die Zwecke der Berechnung der Nettopositionen und Eigenmittel
anforderungen auf konsolidierter Basis gemäß diesem Titel dürfen Institute Positionen in einem Institut oder 
Unternehmen verwenden, um sie gegen Positionen in einem anderen Institut oder Unternehmen aufzurechnen. 

(2) Institute dürfen Absatz 1 nur mit der Genehmigung der zuständigen Behörden anwenden, die gewährt wird, 
sofern alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Eigenmittel innerhalb der Gruppe sind angemessen aufgeteilt; 

b)  der regulierungsrechtliche, rechtliche oder vertragliche Rahmen für die Tätigkeit der Institute garantiert den 
gegenseitigen finanziellen Beistand innerhalb der Gruppe. 

(3) Handelt es sich um in Drittländern niedergelassene Unternehmen, so sind zusätzlich zu den in Absatz 2 
genannten Voraussetzungen alle folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

a)  Die Unternehmen wurden in einem Drittland zugelassen und entsprechen entweder der Definition für 
Kreditinstitute oder sind anerkannte Wertpapierfirmen eines Drittlands; 

b)  die Unternehmen erfüllen auf Einzelbasis Eigenmittelanforderungen, die den in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Eigenmittelanforderungen gleichwertig sind; 

c)  in den betreffenden Drittländern bestehen keine Vorschriften, durch die der Kapitaltransfer innerhalb der 
Gruppe erheblich beeinträchtigt werden könnte.“  

90. In Teil 3 Titel IV werden folgende Kapitel eingefügt: 

„KAPITEL 1A 

Alternativer Standardansatz 

Absc hnit t  1  

Al lg eme ine Bes t immu ng en 

Artikel 325c 

Anwendungsbereich und Struktur des alternativen Standardansatzes 

(1) Der alternative Standardansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke der in Artikel 430b Absatz 1 
festgelegten Meldepflichten angewandt werden. 
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(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem alternativen 
Standardansatz für ein Portfolio von Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiken unterliegen, als Summe der folgenden drei Komponenten: 

a)  die Eigenmittelanforderung gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2; 

b)  die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko gemäß Abschnitt 5, die nur für die in diesem Abschnitt 
genannten Handelsbuchpositionen gilt; 

c)  die Eigenmittelanforderung für Restrisiken gemäß Abschnitt 4, die nur für die in diesem Abschnitt genannten 
Handelsbuchpositionen gilt. 

Abs chni t t  2  

S ensit ivit ätsgestü tzte  Me th o de  z ur  Berechnung der  Eigenmittelanf or der ung 

Artikel 325d 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck  

1. ’Risikoklasse’ eine der folgenden sieben Kategorien: 

i)  allgemeines Zinsrisiko; 

ii)  Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen; 

iii) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspo
sitionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios); 

iv)  Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 
(CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); 

v)  Aktienkursrisiko; 

vi)  Warenpositionsrisiko; 

vii)  Fremdwährungsrisiko;  

2. ’Sensitivität’ die relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer Veränderung des Werts einer der 
relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 
Unterabschnitt 2;  

3. ’Unterklasse’ eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein 
Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird. 

Artikel 325e 

Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode 

(1) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko anhand der sensitivitätsgestützten 
Methode durch Aggregation der drei folgenden Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 325h: 

a)  Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor-Risiko zur Erfassung des Risikos von Wertänderungen eines 
Instruments infolge von Bewegungen seiner nicht volatilitätsbedingten Risikofaktoren; 

b)  Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko zur Erfassung des Risikos von Wertänderungen eines Instruments 
infolge von Bewegungen seiner volatilitätsbedingten Risikofaktoren; 

c)  Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko zur Erfassung des Risikos von Wertänderungen eines 
Instruments infolge von Bewegungen der wichtigsten nicht volatilitätsbedingten Risikofaktoren, die nicht durch 
die Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor-Risiko erfasst sind. 
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(2) Für die Zwecke der Berechnung nach Absatz 1 gilt Folgendes: 

(a)  Alle Positionen von Instrumenten mit Optionalität unterliegen den Eigenmittelanforderungen gemäß Absatz 1 
Buchstaben a, b und c; 

b)  Alle Positionen von Instrumenten ohne Optionalität unterliegen lediglich den Eigenmittelanforderungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a. 

Für die Zwecke dieses Kapitels umfassen Instrumente mit Optionalität u. a. Kaufoptionen, Verkaufsoptionen, 
Optionen mit Ober- und Untergrenzen, Swaptions, Barrier-Optionen und exotische Optionen. Eingebettete 
Optionen, wie vorzeitige Rückzahlungsoptionen oder verhaltensabhängige Optionen, gelten für die Zwecke der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko als eigenständige Positionen in Optionen. 

Für die Zwecke dieses Kapitels werden Instrumente, deren Zahlungsströme als lineare Funktion des 
Nominalbetrags des Basiswerts geschrieben werden können, als Instrumente ohne Optionalität betrachtet. 

Artikel 325f 

Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken 

(1) Institute wenden bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für die Delta-Faktor- und Vega-Risiken 
die in Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 beschriebenen Delta- und Vega-Risikofaktoren an. 

(2) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für die Delta-Faktor- und Vega-Risiken nach dem 
Verfahren gemäß den Absätzen 3 bis 8. 

(3) Die Sensitivität aller den Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken unterliegenden 
Instrumente gegenüber den anwendbaren Delta- oder Vega-Risikofaktoren der betreffenden Risikoklasse wird für 
jede Risikoklasse anhand der entsprechenden Formeln nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 2 berechnet. Wenn der 
Wert eines Instruments von mehreren Risikofaktoren abhängt, wird die Sensitivität getrennt für jeden Risikofaktor 
ermittelt. 

(4) Die Sensitivitäten werden innerhalb jeder Risikoklasse einer Unterklasse ’b’ zugeordnet. 

(5) Innerhalb jeder Unterklasse ’b’ werden die positiven und negativen Sensitivitäten gegenüber dem gleichen 
Risikofaktor zu Netto-Sensitivitäten (sk)für jeden Risikofaktor k innerhalb einer Unterklasse aufgerechnet. 

(6) Die Netto-Sensitivitäten jedes Risikofaktors innerhalb jeder Unterklasse werden mit den Risikogewichten 
nach Abschnitt 6 multipliziert, sodass jeder Risikofaktor der betreffenden Unterklasse eine gewichtete Sensitivität 
erhält, die nach folgender Formel berechnet wird: 

WSk = RWk · sk 

dabei gilt: 

WSk  = die gewichteten Sensitivitäten; 

RWk  = die Risikogewichte; und 

sk  = der Risikofaktor. 

(7) Die gewichteten Sensitivitäten gegenüber den verschiedenen Risikofaktoren innerhalb jeder Unterklasse 
werden gemäß nachstehender Formel zur unterklassespezifischen Sensitivität aggregiert, wobei der Wert innerhalb 
der Quadratwurzelfunktion nicht niedriger als Null sein kann. Dabei werden die Korrelationen für gewichtete 
Sensitivitäten innerhalb der gleichen Unterklasse (ρkl) nach Abschnitt 6 verwendet. 

Kb ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiX

k

 WS2
k þ

X

k

X

k6¼l

 ρklWSkWSl

s

dabei gilt: 

Kb  = die unterklassespezifische Sensitivität; und 

WS  = die gewichteten Sensitivitäten. 
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(8) Die unterklassespezifische Sensitivität wird für jede Unterklasse innerhalb einer Risikoklasse gemäß den 
Absätzen 5, 6 und 7 berechnet. Nach Berechnung der unterklassespezifischen Sensitivität für alle Unterklassen 
werden die gewichteten Sensitivitäten aller Risikofaktoren über die einzelnen Unterklassen hinweg gemäß der 
nachstehenden Formel und unter Verwendung der entsprechenden Korrelationen γbc für gewichtete Sensitivitäten 
in verschiedenen Unterklassen nach Abschnitt 6 zu einer risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein 
Delta-Faktor- oder Vega-Risiko aggregiert: 

Risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta − Faktor − oder Vega − Risiko ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiX

b

 K2
b þ

X

b

X

c6¼b

 γbcSbSc

s

dabei entspricht 

Sb  = Σk WSk allen Risikofaktoren der Unterklasse b und Sc = Σk WSk allen Risikofaktoren der Unterklasse c. 
Ergeben diese Werte für Sb und Sc eine negative Gesamtsumme von

X

b

K2
b þ

X

b

X

c

6¼ b γbcSbSc, so 

berechnet das Institut die risikoklassespezifische Eigenmittelanforderung für ein Delta-Faktor- oder Vega- 
Risiko mittels einer alternativen Spezifizierung, wobei 

Sb  = max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] allen Risikofaktoren der Unterklasse b und 

Sc  = max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] allen Risikofaktoren der Unterklasse c entspricht. 

Die risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Delta-Faktor- oder Vega-Risiko werden für die 
einzelnen Risikoklassen gemäß den Absätzen 1 bis 8 berechnet. 

Artikel 325g 

Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko 

Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko gemäß dem in Artikel 461a genannten 
delegierten Rechtsakt. 

Artikel 325h 

Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und 
Krümmungsrisiken 

(1) Institute aggregieren die risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und 
Krümmungsrisiken nach dem Verfahren gemäß den Absätzen 2, 3 und 4. 

(2) Das in den Artikeln 325f und 325g beschriebene Verfahren zur Berechnung der risikoklassespezifischen Ei
genmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken wird für jede Risikoklasse drei Mal unter 
Verwendung eines jeweils unterschiedlichen Satzes von Korrelationsparametern ρkl (Korrelation zwischen 
Risikofaktoren innerhalb einer Unterklasse) und γbc (Korrelation zwischen Unterklassen einer Risikoklasse) 
durchgeführt. Jeder dieser drei Sätze entspricht einem unterschiedlichen Szenario wie im Folgenden dargelegt: 

a)  dem Szenario ’mittlere Korrelation’, bei dem die in Abschnitt 6 spezifizierten Korrelationsparameter ρkl und γbc 
unverändert bleiben; 

b)  dem Szenario ’hohe Korrelation’, bei dem die in Abschnitt 6 spezifizierten Korrelationsparameter ρkl und γbc mit 
dem Faktor 1,25 multipliziert werden, wobei ρkl und γbc einer Obergrenze von 100 % unterliegen; 

c)  dem Szenario ’niedrige Korrelation’, das in dem in Artikel 461a genannten delegierten Rechtsakt spezifiziert 
wird. 

(3) Institute berechnen zur Bestimmung der drei szenariospezifischen Eigenmittelanforderungen die Summe der 
risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken für jedes 
Szenario. 

(4) Die gemäß der sensitivitätsgestützten Methode ermittelte Eigenmittelanforderung ist die höchste der drei 
szenariospezifischen Eigenmittelanforderungen nach Absatz 3. 

Artikel 325i 

Behandlung von Indexinstrumenten und Optionen mit multiplen Basiswerten 

Institute behandeln die Indexinstrumente und Optionen mit multiplen Basiswerten gemäß dem in Artikel 461a 
genannten delegierten Rechtsakt. 
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Artikel 325j 

Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) 

Institute behandeln die Organismen für Gemeinsame Anlagen gemäß dem in Artikel 461a genannten delegierten 
Rechtsakt. 

Artikel 325k 

Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen 

(1) Institute können die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko von mit einer Übernahmegarantie 
versehenen Positionen in Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten nach dem in diesem Artikel beschriebenen 
Verfahren berechnen. 

(2) Institute wenden einen der einschlägigen Multiplikationsfaktoren gemäß Tabelle 1 auf die Netto- 
Sensitivitäten aller mit einer Übernahmegarantie versehenen Positionen in den einzelnen Emittenten an, außer bei 
Übernahmepositionen, die Dritte auf der Grundlage einer förmlichen Vereinbarung gezeichnet oder mitgarantiert 
haben, und berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß dem in diesem Kapitel dargelegten 
Ansatz auf der Grundlage der bereinigten Netto-Sensitivitäten. 

Tabelle 1 

Geschäftstag 0 0 % 

Geschäftstag 1 10 % 

Geschäftstage 2 und 3 25 % 

Geschäftstag 4 50 % 

Geschäftstag 5 75 % 

nach Geschäftstag 5 100 %  

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet ’Geschäftstag 0’ den Geschäftstag, an dem das Institut die 
uneingeschränkte Verpflichtung eingegangen ist, eine bestimmte Menge von Wertpapieren zu einem vereinbarten 
Preis zu übernehmen. 

(3) Institute benachrichtigen die zuständigen Behörden über die Anwendung des in diesem Artikel festgelegten 
Verfahrens. 

Absc hni t t  3  

B estimmu ng  d er  B eg r i f fe  ’ Ri s i kof aktor ’  und ’Sensit ivitä t ’  

Unte r a b sc hn i t t  1  

B estimmu ng  d es  B eg r i f fs  ’ Ris ikof aktor ’  

Artikel 325l 

Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, einschließlich des Inflationsrisikos und des Basis- 
Währungsrisikos, gibt es eine Unterklasse pro Währung mit jeweils anderen Arten von Risikofaktoren. 

Die für zinsreagible Instrumente geltenden Delta-Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos sind die maßgeblichen 
risikofreien Zinssätze pro Währung für jede der folgenden Laufzeiten: 0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 
3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Institute weisen den spezifizierten Punkten Risikofaktoren 
zu, und zwar entweder per linearer Interpolation oder mittels einer Methode, die am besten mit den Bewertungs
funktionen der unabhängigen Risikokontrollstelle des Instituts zur Meldung des Marktrisikos oder von Gewinnen 
und Verlusten an das höhere Management vereinbar ist. 
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(2) Institute bestimmen die risikofreien Renditesätze pro Währung aus den im Handelsbuch des Instituts 
geführten Geldmarktinstrumenten mit dem niedrigsten Kreditrisiko, wie Tagesgeldsatz-Swaps. 

(3) Können Institute den Ansatz nach Absatz 2 nicht anwenden, so basieren die risikofreien Zinssätze auf einer 
oder mehreren marktimplizierten Swapkurven, die das Institut zur Bewertung von Positionen am Markt 
verwendet, wie die Zins-Swapkurven des Interbankengeschäfts. 

Gibt es keine ausreichenden Daten über marktimplizierte Swapkurven gemäß Absatz 2 und Unterabsatz 1, so 
können die risikofreien Zinssätze für eine bestimmte Währung aus der am besten geeigneten Kurve für 
Staatsanleihen abgeleitet werden. 

Verwenden Institute für öffentliche Schuldtitel die gemäß dem Verfahren nach Unterabsatz 2 abgeleiteten 
Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, so wird das betreffende öffentliche Schuldinstrument nicht von den Ei
genmittelanforderungen für das Kreditspreadrisiko ausgenommen. Ist es in diesen Fällen nicht möglich, den 
risikofreien Zinssatz von der Komponente des Kreditspreadrisikos zu trennen, so wird die Sensitivität gegenüber 
dem Risikofaktor beiden Risikoklassen (’allgemeines Zinsrisiko’ und ’Kreditspreadrisiko’) zugeordnet. 

(4) Bei Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos stellt jede Währung eine eigene Unterklasse dar. Institute 
weisen Risikofaktoren innerhalb der gleichen Unterklasse, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten unterschiedliche 
Risikogewichte gemäß Abschnitt 6 zu. 

Institute wenden auf Schuldtitel, deren Zahlungsströme funktional von Inflationsraten abhängig sind, zusätzliche 
Risikofaktoren des Inflationsrisikos an. Diese zusätzlichen Risikofaktoren bestehen aus einem Vektor für 
marktimplizierte Inflationsraten verschiedener Laufzeiten pro Währung. Der Vektor enthält für jedes Instrument so 
viele Komponenten wie Inflationsraten im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen 
verwendet werden. 

(5) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber dem zusätzlichen Risikofaktor des 
Inflationsrisikos nach Absatz 4 als Veränderung des Werts des Instruments gemäß ihrem Bewertungsmodell 
infolge einer Verschiebung jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. Jede Währung stellt eine eigene 
Unterklasse dar. Institute behandeln, ungeachtet der Anzahl der Komponenten jedes Vektors, die Inflation 
innerhalb jeder Unterklasse als eigenen Risikofaktor. Institute nehmen innerhalb der Unterklassen eine 
Aufrechnung der gemäß diesem Absatz berechneten Inflationssensitivitäten vor, um pro Unterklasse eine einzige 
Netto-Sensitivität zu erhalten. 

(6) Schuldtitel, die Zahlungen in verschiedenen Währungen implizieren, unterliegen in Bezug auf diese 
Währungen auch einem Basis-Währungsrisiko. Für die Zwecke der sensitivitätsgestützten Methode wenden 
Institute als Risikofaktoren das Basis-Währungsrisiko jeder Währung gegenüber dem US-Dollar oder Euro an. 
Institute rechnen die Währungsbasen, die sich nicht auf die Basis zu US-Dollar oder die Basis zu Euro beziehen, 
entweder als Basis zu US-Dollar oder Basis zu Euro. 

Die Risikofaktoren des Basis-Währungsrisikos bestehen aus je einem Vektor für eine Währungsbasis mit 
verschiedenen Laufzeiten pro Währung. Der Vektor enthält für jedes Schuldinstrument so viele Komponenten wie 
Währungsbasen im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet werden. Jede 
Währung stellt eine unterschiedliche Unterklasse dar. 

Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber dem Risikofaktor des Basis-Währungsrisikos als 
Veränderung des gemäß ihrem Bewertungsmodell ermittelten Werts des Instruments infolge einer Verschiebung 
jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. Jede Währung stellt eine eigene Unterklasse dar. Innerhalb 
jeder Unterklasse gibt es unabhängig von der Anzahl der Komponenten der einzelnen Währungsbasisvektoren 
zwei mögliche getrennte Risikofaktoren: Basis zu Euro und Basis zu US-Dollar. Pro Unterklasse kann es höchstens 
zwei Netto-Sensitivitäten geben. 

(7) Die für Optionen mit zinsreagiblen Basiswerten geltenden Vega-Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos 
entsprechen den impliziten Volatilitäten der maßgeblichen risikofreien Zinssätze gemäß den Absätzen 2 und 3, die 
je nach Währung Unterklassen zugeteilt und innerhalb der Unterklasse folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 
0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Es gibt eine Unterklasse pro Währung. 

Für Netting-Zwecke betrachten Institute implizite Volatilitäten, die den gleichen risikofreien Zinssätzen und den 
gleichen Laufzeiten zugeordnet sind, als gleichen Risikofaktor. 
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Wenn Institute implizite Volatilitäten den Laufzeiten gemäß diesem Absatz zuordnen, gelten folgende 
Anforderungen: 

a)  Wenn die Laufzeit der Option auf die Laufzeit des Basiswerts abgestimmt ist, wird ein einziger Risikofaktor 
betrachtet, der dieser Laufzeit zugeordnet wird; 

b)  wenn die Laufzeit der Option kürzer als die Laufzeit des Basiswerts ist, werden die Risikofaktoren wie folgt 
betrachtet: 

i)  Der erste Risikofaktor wird der Laufzeit der Option zugeordnet; 

ii)  der zweite Risikofaktor wird der Restlaufzeit des Basiswerts der Option nach Ablaufdatum der Option 
zugeordnet. 

(8) Die von den Instituten anzuwendenden Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos bestehen aus 
einem Vektor für die im Hinblick auf eine spezifische risikofreie Ertragskurve repräsentativen risikofreien Zinssätze 
pro Währung. Jede Währung stellt eine unterschiedliche Unterklasse dar. Der Vektor enthält für jedes Instrument 
so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten risikofreier Zinssätze im Bewertungsmodell des Instituts für 
dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 

(9) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem Risikofaktor, der in der Krümmungsrisi
koformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten Institute 
Vektoren unterschiedlicher Ertragskurven und mit unterschiedlicher Anzahl von Komponenten als gleichen 
Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf die gleiche Währung beziehen. Institute nehmen eine Aufrechnung der 
Sensitivitäten gegenüber dem gleichen Risikofaktor vor. Es gibt nur eine Netto-Sensitivität pro Unterklasse. 

Es gibt keine Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko für das Inflations- und das Basis- 
Währungsrisiko. 

Artikel 325m 

Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 

(1) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Kreditspreadrisiko wenden Institute als 
Delta-Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos die Kreditspread-Sätze der Emittenten für diese Instrumente an, die 
aus den betreffenden Schuldtiteln und Kreditausfallswaps abgeleitet und den folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Institute wenden einen Risikofaktor pro Emittent und Laufzeit 
an, unabhängig davon, ob die Kreditspread-Sätze des Emittenten aus Schuldtiteln oder Kreditausfallswaps abgeleitet 
sind. Die Unterklassen sind sektorale Unterklassen gemäß Abschnitt 6, und jede Unterklasse enthält alle dem 
jeweiligen Sektor zugeordneten Risikofaktoren. 

(2) Bei Optionen, denen Nicht-Verbriefungspositionen mit Sensitivität gegenüber dem Kreditspreadrisiko 
zugrunde liegen, wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos die impliziten Volatilitäten der 
gemäß Absatz 1 abgeleiteten Kreditspread-Sätze des Emittenten der Basiswerte an, die je nach Laufzeit der den Ei
genmittelanforderungen unterliegenden Option folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 
5 Jahre, 10 Jahre. Verwendet werden die gleichen Unterklassen wie für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht- 
Verbriefungspositionen. 

(3) Bei Nicht-Verbriefungsinstrumenten wenden Institute als Krümmungsrisikofaktoren des Kreditspreadrisikos 
einen Vektor für im Hinblick auf eine Kreditspread-Kurve eines bestimmten Emittenten repräsentative 
Kreditspread-Sätze an. Der Vektor enthält für jedes Instrument so viele Komponenten wie unterschiedliche 
Laufzeiten von Kreditspread-Sätzen im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als Variablen 
verwendet werden. Verwendet werden die gleichen Unterklassen wie für das Delta-Kreditspreadrisiko bei Nicht- 
Verbriefungspositionen. 

(4) Institute berechnen die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem Risikofaktor, der in der Krümmungsrisi
koformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten Institute von 
einschlägigen Schuldtiteln oder Kreditausfallswaps abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf den gleichen Emittenten beziehen. 

Artikel 325n 

Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Verbriefungspositionen 

(1) Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß 
Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8 einbezogen sind, die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Absatz 3 an. 
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Institute wenden auf Verbriefungspositionen, die nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß 
Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8 einbezogen sind, die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos nach Absatz 5 an. 

(2) Für das Kreditspreadrisiko bei Verbriefungspositionen, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogen sind, gelten die gleichen Unterklassen wie für das Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen 
gemäß Abschnitt 6. 

Für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspo
sitionen gelten spezifische Unterklassen für die betreffende Risikoklassenkategorie gemäß Abschnitt 6. 

(3) Institute wenden auf in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen 
folgende Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos an: 

a)  Die Delta-Risikofaktoren sind alle relevanten Kreditspread-Sätze der Emittenten der zugrunde liegenden 
Risikopositionen der Verbriefungsposition, abgeleitet aus den betreffenden Schuldtiteln und Kreditausfallswaps, 
für jede der folgenden Laufzeiten: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 

b)  Für Optionen, denen in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen 
zugrunde liegen, gelten als Vega-Risikofaktoren die impliziten Volatilitäten der Kreditspreads der Emittenten der 
zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefungsposition, die gemäß Buchstabe a abgeleitet und je nach 
Laufzeit der entsprechenden Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. 

c)  Die Krümmungsrisikofaktoren sind die relevanten Kreditspread-Zinskurven der Emittenten der zugrunde 
liegenden Risikopositionen der Verbriefungsposition, dargestellt als Vektor von Kreditspread-Sätzen 
unterschiedlicher Laufzeiten, die gemäß Buchstabe a abgeleitet werden; der Vektor enthält für jedes Instrument 
so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten von Kreditspread-Sätzen im Bewertungsmodell des 
Instituts für dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 

(4) Institute berechnen die Sensitivität der Verbriefungsposition gegenüber jedem Risikofaktor, der in der 
Krümmungsrisikoformel gemäß Artikel 325g verwendet wird. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten 
Institute von einschlägigen Schuldtiteln oder Kreditausfallswaps abgeleitete Vektoren mit einer unterschiedlichen 
Anzahl von Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern die Vektoren sich auf den gleichen Emittenten beziehen. 

(5) Die Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos, die von Instituten auf nicht in das alternative Korrelationshandel
sportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzuwenden sind, beziehen sich nicht auf den Spread der zugrunde 
liegenden Instrumente, sondern auf den Spread der Tranche und entsprechen folgenden Risikofaktoren: 

a)  Die Delta-Risikofaktoren sind die Kreditspread-Sätze der betreffenden Tranche, die je nach Laufzeit der Tranche 
folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 

b)  die Vega-Risikofaktoren für Optionen, denen nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene 
Verbriefungspositionen zugrunde liegen, sind die impliziten Volatilitäten der Kreditspreads der Tranchen, die je 
nach Laufzeit der Eigenmittelanforderungen unterliegenden Option jeweils folgenden Laufzeiten zugeordnet 
werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre; 

c)  die Krümmungsrisikofaktoren sind dieselben wie in Buchstabe a; auf all diese Risikofaktoren wird ein 
gemeinsames Risikogewicht gemäß Abschnitt 6 angewandt. 

Artikel 325o 

Risikofaktoren des Aktienkursrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die Unterklassen gemäß Abschnitt 6. 

(2) Institute wenden als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos alle Eigenkapital-Kassakurse und alle 
Eigenkapital-Reposätze an. 

Für die Zwecke des Aktienkursrisikos gilt eine spezifische Eigenkapital-Repokurve als ein einziger Risikofaktor, der 
als Vektor von Reposätzen unterschiedlicher Laufzeiten ausgedrückt wird. Der Vektor enthält für jedes Instrument 
so viele Komponenten wie unterschiedliche Laufzeiten von Reposätzen im Bewertungsmodell des Instituts für 
dieses Instrument als Variablen verwendet werden. 
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Institute berechnen die Sensitivität eines Instruments gegenüber einem Risikofaktor des Aktienkursrisikos als 
Veränderung des gemäß ihrem Bewertungsmodell ermittelten Werts des Instruments infolge einer Verschiebung 
jeder Komponente des Vektors um einen Basispunkt. Institute nehmen unabhängig von der Anzahl der 
Komponenten der einzelnen Vektoren eine Aufrechnung der Sensitivitäten gegenüber dem Reposatz-Risikofaktor 
des gleichen Eigenkapitaltitels vor. 

(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Aktienkursrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Vega-Risikofaktoren die impliziten Volatilitäten der Aktien-Kassakurse an, die je nach Laufzeit der Ei
genmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 
Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Es gibt keine Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko von Eigenkapital-Reposätzen. 

(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Aktienkursrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Krümmungsrisikofaktoren alle Aktien-Kassakurse, unabhängig von der Laufzeit der entsprechenden 
Optionen, an. Es gibt keine Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko von Eigenkapital-Reposätzen. 

Artikel 325p 

Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos 

(1) Für alle Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die sektoralen Unterklassen gemäß Abschnitt 6. 

(2) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko wenden Institute als Delta- 
Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos alle Waren-Kassakurse pro Warenart für jede der folgenden Laufzeiten an: 
0,25 Jahre, 0,5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Institute betrachten 
zwei Rohstoffpreise der gleichen Warenart mit gleicher Laufzeit nur dann als gleichen Risikofaktor, wenn die 
rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort identisch sind. 

(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Vega-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die impliziten Volatilitäten der Rohstoffpreise pro 
Warenart an, die je nach Laufzeit der Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten 
zugeordnet werden: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Institute betrachten Sensitivitäten gegenüber der 
gleichen Warenart mit der gleichen Laufzeit als einen einzigen Risikofaktor, den sie aufrechnen. 

(4) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Warenpositionsrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Krümmungsrisikofaktoren des Warenpositionsrisikos einen Satz von Rohstoffpreisen mit 
unterschiedlichen Laufzeiten pro Warenart an, ausgedrückt als Vektor. Der Vektor enthält für jedes Instrument so 
viele Komponenten wie Preise für diesen Rohstoff im Bewertungsmodell des Instituts für dieses Instrument als 
Variablen verwendet werden. Institute nehmen bei den Rohstoffpreisen keine Unterscheidung nach dem Lieferort 
vor. 

Die Sensitivität des Instruments gegenüber jedem in der Krümmungsrisikoformel verwendeten Risikofaktor wird 
gemäß Artikel 325g berechnet. Für die Zwecke des Krümmungsrisikos betrachten Institute Vektoren mit einer 
unterschiedlichen Anzahl von Komponenten als gleichen Risikofaktor, sofern sich diese Vektoren auf die gleiche 
Warenart beziehen. 

Artikel 325q 

Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos 

(1) Bei Instrumenten mit Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko wenden Institute als Delta- 
Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos alle Devisenkassakurse zwischen der Währung, auf die ein Instrument 
lautet, und der Währung der Rechnungslegung des Instituts an. Es gibt eine Unterklasse pro Währungspaar mit 
einem einzigen Risikofaktor und einer einzigen Netto-Sensitivität. 

(2) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Vega-Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die impliziten Volatilitäten der Wechselkurse zwischen 
den Währungspaaren gemäß Absatz 1 an. Diese impliziten Volatilitäten der Wechselkurse werden je nach Laufzeit 
der Eigenmittelanforderungen unterliegenden Optionen folgenden Laufzeiten zugeordnet: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 
5 Jahre, 10 Jahre. 
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(3) Bei Optionen, deren Basiswerte eine Sensitivität gegenüber dem Fremdwährungsrisiko aufweisen, wenden 
Institute als Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos die Risikofaktoren nach Absatz 1 an. 

(4) Die Institute sind nicht dazu verpflichtet, bei allen Delta,- Vega- und Krümmungsrisikofaktoren des 
Fremdwährungsrisikos zwischen Onshore- und Offshore-Varianten einer Währung zu unterscheiden. 

Unte r a b sc hn i t t  2  

B eg r if fsbest immu n gen von S ensit ivitäten 

Artikel 325r 

Delta-Risikosensitivitäten 

(1) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten gegenüber dem allgemeinen Zinsrisiko wie folgt: 

a)  Die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen werden wie folgt berechnet: 

Srkt
¼

Viðrkt þ 0,0001, x, y …Þ − Viðrkt, x, y …Þ

0,0001 

dabei gilt: 

Srkt  
= die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen; 

rkt  = der Satz einer risikofreien Kurve k mit der Laufzeit t; 

Vi (.)  = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y  = andere Risikofaktoren als rkt in der Bewertungsfunktion Vi; 

b)  die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und Basis-Währungsrisiko werden wie folgt 
berechnet: 

Sxj ¼
Viðxji þ 0,0001 Im, y, z …Þ − Viðxji, y, z …Þ

0,0001 

dabei gilt: 

Sxj  = die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und Basis-Währungsrisiko; 

xji  = ein Vektor mit m Komponenten für die implizite Inflationskurve oder die Währungsbasiskurve einer 
bestimmten Währung j, wobei m der Anzahl der im Bewertungsmodell des Instruments 
i verwendeten inflations- oder währungsrelevanten Variablen entspricht; 

Im  = die Einheitsmatrix der Dimension (1 · m); 

Vi (.)  = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

y, z  = sonstige Variablen des Bewertungsmodells. 

(2) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko für alle Verbriefungs- 
und Nicht-Verbriefungspositionen wie folgt: 

SCSkt
¼

ViðCSkt þ 0,0001, x, y …Þ − ViðCSkt, x, y …Þ

0,0001 

dabei gilt: 

SCSkt  
= die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko für alle Verbriefungs- und Nicht- 

Verbriefungspositionen; 

cskt  = der Wert des Kreditspread-Satzes eines Emittenten j bei Fälligkeit t; 

Vi (.)  = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y  = andere Risikofaktoren als cskt in der Bewertungsfunktion Vi. 
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(3) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Aktienkursrisiko wie folgt: 

a)  Die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital-Kassakursen werden wie folgt berechnet: 

Sk ¼
Við1,01 EQk, x, y, …Þ − ViðEQk, x, y, …Þ

0,01 

dabei gilt: 

sk  = die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital-Kassakursen; 

k  = ein spezifischer Eigenkapitaltitel; 

EQk  = der Wert des Kassakurses dieses Eigenkapitaltitels; 

Vi (.)  = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

x,y  = andere Risikofaktoren als EQk in der Bewertungsfunktion Vi; 

b)  die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Reposätzen werden wie folgt berechnet: 

Sxk
¼

Viðxki þ 0,0001 Im, y, z …Þ − Viðxji, y, z …Þ

0,0001 

dabei gilt: 

Sxk  
= die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Reposätzen; 

k  = der Index des Eigenkapitals; 

xki  = ein Vektor mit m Komponenten zur Darstellung der Struktur der Repo-Laufzeit für ein bestimmtes 
Eigenkapital k, wobei m der Anzahl der im Bewertungsmodell des Instruments i verwendeten Repo- 
Sätze für verschiedene Laufzeiten entspricht; 

Im  = die Einheitsmatrix der Dimension (1 · m); 

Vi (.)  = die Bewertungsfunktion des Instruments i; und 

y,z  = andere Risikofaktoren als xki in der Bewertungsfunktion Vi. 

(4) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositionsrisiko für jeden Risikofaktor 
k wie folgt: 

Sk ¼
Við1,01 CTYk, γ, z …Þ − ViðCTYk, γ, z …Þ

0,01 

dabei gilt: 

sk  = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositionsrisiko; 

k  = ein bestimmter Risikofaktor des Warenpositionsrisikos; 

CTYk  = der Wert des Risikofaktors k; 

Vi (.)  = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofaktors k; und 

y, z  = andere Risikofaktoren als CTYk im Bewertungsmodell des Instruments i. 

(5) Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungsrisiko für jeden 
Risikofaktor k wie folgt: 

Sk ¼
Við1,01 FXk, y, z …Þ − ViðFXk, y, z …Þ

0,01 

dabei gilt: 

sk  = die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungsrisiko; 

k  = ein bestimmter Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos; 

FXk  = der Wert des Risikofaktors; 

Vi (.)  = der Marktwert des Instruments i als Funktion des Risikofaktors k; und 

y, z  = andere Risikofaktoren als FXk im Bewertungsmodell des Instruments i. 
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Artikel 325s 

Vega-Risikosensitivitäten 

(1) Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten einer Option gegenüber einem Risikofaktor k wie folgt: 

Sk ¼
Við1,01 þ volk, x, yÞ − Viðvolk, x, yÞ

0,01 

dabei gilt: 

sk  = die Vega-Risikosensitivität einer Option; 

k  = ein spezifischer Vega-Risikofaktor aus einer impliziten Volatilität; 

volk  = der als Prozentsatz auszudrückende Wert dieses Risikofaktors; und 

x,y  = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi. 

(2) Im Falle von Risikokategorien, bei denen die Vega-Risikofaktoren zwar eine Laufzeitdimension haben, die 
Vorschriften für die Zuordnung der Risikofaktoren aber nicht anwendbar sind, weil die Optionen keine Laufzeit 
haben, ordnen Institute diese Risikofaktoren der längsten vorgeschriebenen Laufzeit zu. Diese Optionen unterliegen 
dem Aufschlag für Restrisiken. 

(3) Bei anderen Optionen als Strike- oder Barrier-Optionen und bei Optionen mit multiplen Strike- oder 
Barrier-Möglichkeiten wenden Institute zur Bewertung der Option die intern vom Institut verwendete Zuordnung 
zu Strikes und Laufzeiten an. Diese Optionen unterliegen ebenfalls dem Aufschlag für Restrisiken. 

(4) Institute berechnen kein Vega-Risiko für Verbriefungstranchen des alternativen Korrelationshandelsportfolios 
gemäß Artikel 325 Absätze 6, 7 und 8, für die es keine implizite Volatilität gibt. Die Eigenmittelanforderungen für 
Delta-Faktor- und Krümmungsrisiken werden für diese Verbriefungstranchen berechnet. 

Artikel 325t 

Anforderungen bezüglich der Berechnung von Sensitivitäten 

(1) Institute leiten Sensitivitäten unter Verwendung der in diesem Unterabschnitt festgelegten Formeln aus den 
Bewertungsmodellen des Instituts ab, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das 
höhere Management dienen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können die zuständigen Behörden einem Institut, dem die Erlaubnis zur 
Verwendung des alternativen auf internen Modellen basierenden Ansatzes gemäß Kapitel 1b erteilt worden ist, 
vorschreiben, bei der Berechnung von Sensitivitäten gemäß diesem Kapitel für die Berechnung und Meldung der Ei
genmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Artikel 430b Absatz 3 die Bewertungsfunktionen des 
Risikomesssystems ihres auf internen Modellen basierenden Ansatzes zu verwenden. 

(2) Institute können bei der Berechnung von Delta-Risikosensitivitäten der Instrumente mit Optionalität nach 
Artikel 325e Absatz 2 Buchstabe a von konstanten impliziten volatilitätsbedingten Risikofaktoren ausgehen. 

(3) Bei der Berechnung von Vega-Risikosensitivitäten der Instrumente mit Optionalität nach Artikel 325e 
Absatz 2 Buchstabe b gelten die folgenden Anforderungen: 

a)  Institute gehen bei dem allgemeinen Zinsrisiko und dem Kreditspreadrisiko für jede Währung davon aus, dass 
der Basiswert der volatilitätsbedingten Risikofaktoren, für die das Vega-Risiko berechnet wird, bei den für diese 
Instrumente verwendeten Bewertungsmodellen entweder einer Lognormal- oder einer Normalverteilung folgt; 

b)  Institute gehen bei dem Aktienkursrisiko, dem Warenpositionsrisiko und dem Fremdwährungsrisiko davon aus, 
dass der Basiswert der volatilitätsbedingten Risikofaktoren, für die das Vega-Risiko berechnet wird, bei den für 
diese Instrumente verwendeten Bewertungsmodellen einer Lognormalverteilung folgt. 

(4) Institute berechnen alle Sensitivitäten mit Ausnahme der Sensitivitäten gegenüber Anpassungen der 
Kreditbewertung (CVA). 
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(5) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden bei der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für eine Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel alternative Begriffs
bestimmungen für Delta-Risikosensitivitäten verwenden, sofern es alle folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a)  Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Risikomanagement und zur Meldung von 
Gewinnen und Verlusten an das höhere Management durch eine unabhängige Abteilung ’Risikoüberwachung’ 
innerhalb des Instituts verwendet; 

b)  das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die Sensitivitäten für die 
Position besser erfassen lassen als mit den in diesem Unterabschnitt festgelegten Formeln und dass sich die 
daraus ergebenden Sensitivitäten nicht wesentlich von diesen Formeln unterscheiden. 

(6) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut vorbehaltlich der Erlaubnis der zuständigen Behörden bei der 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für eine Handelsbuchposition gemäß diesem Kapitel Vega-Sensitivitäten 
auf der Grundlage einer linearen Transformation der alternativen Begriffsbestimmungen für Sensitivitäten 
berechnen, sofern es die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a)  Diese alternativen Begriffsbestimmungen werden für das interne Risikomanagement und die Meldung von 
Gewinnen und Verlusten an das höhere Management durch eine unabhängige Abteilung ’Risikoüberwachung’ 
innerhalb des Instituts verwendet; 

b)  das Institut weist nach, dass sich mit diesen alternativen Begriffsbestimmungen die Sensitivitäten für die 
Position besser erfassen lassen als mit den in diesem Unterabschnitt festgelegten Formeln, und dass die lineare 
Transformation nach Unterabsatz 1 eine Vega-Risikosensitivität widerspiegelt. 

Ab s chni t t  4  

Aufsc hlag  für  Rest r i s i k en 

Artikel 325u 

Eigenmittelanforderungen für Restrisiken 

(1) Neben den Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Abschnitt 2 wenden Institute auf 
Instrumente, die gemäß diesem Artikel Restrisiken ausgesetzt sind, zusätzliche Eigenmittelanforderungen an. 

(2) Es ist davon auszugehen, dass Instrumente Restrisiken ausgesetzt sind, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt ist: 

a)  Das Instrument nutzt als Referenz einen exotischen Basiswert, d. h. — für die Zwecke dieses Kapitels — ein 
Handelsbuchinstrument nutzt als Referenz eine zugrunde liegende Risikoposition, die nicht unter die 
Behandlung für das Delta-Faktor-, Vega- oder Krümmungsrisiko gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach 
Abschnitt 2 oder die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko nach Abschnitt 5 fällt; 

b)  es handelt sich um ein Instrument, das anderen Restrisiken unterliegt, d. h. - für die Zwecke dieses Kapitels — 
es handelt sich um eines der folgenden Instrumente: 

i)  Instrumente, die gemäß der sensitivitätsgestützten Methode nach Abschnitt 2 Eigenmittelanforderungen für 
das Vega- und Krümmungsrisiko unterliegen und Erträge generieren, die nicht als endliche lineare 
Kombination von Plain-Vanilla-Optionen mit einem einzigen zugrunde liegenden Aktienkurs, Rohstoffpreis, 
Wechselkurs, Anleihekurs, Kreditausfallswapkurs oder Zinsswap repliziert werden können; 

ii)  Instrumente, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absatz 6 einbezogene 
Positionen sind; in dieses alternative Korrelationshandelsportfolio gemäß Artikel 325 Absatz 8 einbezogene 
Absicherungen werden nicht berücksichtigt. 

(3) Institute berechnen die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen nach Absatz 1 als Summe des Brutto- 
Nominalwerts der Instrumente nach Absatz 2, multipliziert mit folgenden Risikogewichten: 

a)  1,0 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe a; 

b)  0,1 % im Fall von Instrumenten nach Absatz 2 Buchstabe b. 

(4) Abweichend von Absatz 1 wenden die Institute keine Eigenmittelanforderungen für Restrisiken auf 
Instrumente an, die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Das Instrument ist an einer anerkannten Börse notiert; 

b)  das Instrument kommt für ein zentrales Clearing gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Betracht; 

7.6.2019 L 150/102 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



c)  das Instrument gleicht das Marktrisiko einer anderen Position im Handelsbuch vollständig aus; in diesem Fall 
werden diese beiden völlig kongruenten Handelsbuchpositionen von den Eigenmittelanforderungen für 
Restrisiken ausgenommen. 

(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, was ein 
exotischer Basiswert ist und welche Instrumente für die Zwecke von Absatz 2 als Instrumente gelten, die 
Restrisiken ausgesetzt sind. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards prüft die EBA zumindest, ob Langlebig
keitsrisiko, Wetter, Naturkatastrophen und künftig realisierte Volatilität als exotische Basiswerte betrachtet werden 
sollten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Absc hni t t  5  

Eigenmittelanfor d er ungen  für  da s  Ausfal lr is iko 

Artikel 325v 

Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

a)  ’Short-Risikoposition’ eine Position, die bei Ausfall eines Emittenten oder einer Gruppe von Emittenten 
unabhängig von der Art des Instruments oder Geschäfts, aus dem diese Risikoposition entsteht, zu einem 
Gewinn für das Institut führt; 

b)  ’Long-Risikoposition’ eine Position, die bei Ausfall eines Emittenten oder einer Gruppe von Emittenten 
unabhängig von der Art des Instruments oder Geschäfts, aus dem diese Risikoposition entsteht, zu einem 
Verlust für das Institut führt; 

c)  ’Jump-to-Default-Bruttobetrag’ oder ’JTD-Bruttobetrag’ den geschätzten Umfang des Verlusts oder Gewinns, den 
der Ausfall des Schuldners in einer bestimmten Risikoposition bewirken würde; 

d)  ’Jump-to-Default-Nettobetrag’ oder ’JTD-Nettobetrag’ den geschätzten Umfang des Verlusts oder Gewinns, der 
einem Institut aufgrund des Ausfalls eines Schuldners nach Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge entstehen 
würde; 

e)  ’Verlustquote bei Ausfall’ oder ’LGD’ die Verlustquote bei Ausfall des Schuldners in Bezug auf ein von diesem 
Schuldner begebenes Instrument, ausgedrückt als Anteil am Nominalbetrag des Instruments; 

f)  ’Ausfallrisikogewicht’ die in Prozent angegebene, geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner 
entsprechend ihrer Bonität. 

(2) Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko gelten für Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente, Derivate, 
denen solche Instrumente zugrunde liegen, und Derivate, deren Erträge oder beizulegenden Zeitwerte bei Ausfall 
eines anderen Schuldners als der Gegenpartei des Derivats selbst beeinträchtigt werden. Institute berechnen die 
Anforderungen für das Ausfallrisiko für jede der folgenden Arten von Instrumenten getrennt: Nicht-Verbriefungs
positionen, Verbriefungspositionen, die nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogen wurden, 
und Verbriefungspositionen, die in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogen wurden. Die 
endgültigen von einem Institut anzuwendenden Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ergeben sich aus 
der Summe dieser drei Komponenten. 

Unterabs chni t t  1  

Eigenmit telanforde r u ng en f ü r  da s  Ausfal lr is iko bei  Nicht-Verbr ief ungs posit ionen 

Artikel 325w 

Jump-to-Default-Bruttobeträge 

(1) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Long-Risikoposition in Schuldtiteln wie folgt: 

JTDlong = max {LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0} 

dabei gilt: 

JTDlong  = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 
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Vnotional  = der Nominalbetrag des Instruments; 

P&Llong  = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder Verlusten, die das Institut durch Änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts des Instruments, das die Long-Risikoposition begründet, bereits 
einbezogen hat; Gewinne erhalten in der Formel ein positives, Verluste ein negatives 
Vorzeichen; und 

Adjustmentlong  = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund der Struktur des Derivats im Falle eines 
Ausfalls im Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zugrunde liegenden Instruments 
steigen oder sinken würde; ein gestiegener Betrag erhält im Adjustmentlong-Term ein positives, 
ein gesunkener Betrag ein negatives Vorzeichen. 

(2) Institute berechnen die JTD-Bruttobeträge für jede Short-Risikoposition in Schuldtiteln wie folgt: 

JTDshort = min {LGD Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0} 

dabei gilt: 

JTDshort  = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; 

Vnotional  = der Nominalbetrag des Instruments, der in der Formel ein negatives Vorzeichen erhält; 

P&Lshort  = ein Term für die Anpassung von Gewinnen oder Verlusten, die das Institut durch 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Instruments, das die Short-Risikoposition 
begründet, bereits einbezogen hat; Gewinne erhalten in der Formel ein positives, Verluste ein 
negatives Vorzeichen; und 

Adjustmentshort  = der Betrag, um den der Verlust des Instituts aufgrund der Struktur des Derivats im Falle eines 
Ausfalls im Vergleich zu einem vollständigen Verlust des zugrunde liegenden Instruments 
steigen oder sinken würde; ein gesunkener Betrag erhält im Adjustmentshort-Term ein 
positives, ein gestiegener Betrag ein negatives Vorzeichen. 

(3) Für die Zwecke der Berechnung gemäß den Absätzen 1 und 2 wenden Institute auf Schuldtitel die folgenden 
LGD an: 

a)  Risikopositionen in nicht vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine LGD von 100 %; 

b)  Risikopositionen in vorrangigen Schuldtiteln erhalten eine LGD von 75 %; 

c)  Risikopositionen in gedeckten Schuldverschreibungen nach Artikel 129 erhalten eine LGD von 25 %. 

(4) Für die Zwecke der Berechnungen nach den Absätzen 1 und 2 werden die Nominalbeträge wie folgt 
ermittelt: 

a)  Im Fall von Schuldtiteln entspricht der Nominalbetrag dem Nennwert des Schuldtitels; 

b)  im Fall von Derivaten, denen eine Schuldverschreibung zugrunde liegt, entspricht der Nominalbetrag dem 
Nominalbetrag des Derivats. 

(5) Für Risikopositionen in Eigenkapitalinstrumenten berechnen Institute die JTD-Bruttobeträge nicht anhand 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Formeln, sondern wie folgt: 

JTDshort = min {LGD · V + P&Lshort + Adjustmentshort; 0} 

JTDshort = min {LGD · V + P&Lshort + Adjustmentshort; 0} 

dabei gilt: 

JTDlong  = der JTD-Bruttobetrag für die Long-Risikoposition; 

JTDshort  = der JTD-Bruttobetrag für die Short-Risikoposition; und 

V  = der beizulegende Zeitwert des Eigenkapitals oder im Falle von Derivaten mit zugrunde liegenden 
Eigenkapitaltiteln der beizulegende Zeitwert des zugrunde liegenden Eigenkapitaltitels des Derivats. 
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(6) Institute weisen Eigenkapitalinstrumenten für die Zwecke der Berechnung nach Absatz 5 eine LGD von 
100 % zu. 

(7) Im Fall von Risikopositionen mit Ausfallrisiko in Derivaten, deren Auszahlungen bei Ausfall des Schuldners 
nicht im Zusammenhang mit dem Nominalbetrag eines spezifischen, von diesem Schuldner begebenen 
Instruments oder der LGD des Schuldners oder einem von diesem Schuldner begebenen Instrument stehen, 
verwenden Institute alternative Methoden, um die JTD-Bruttobeträge zu schätzen. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  Wie Institute die JTD-Beträge für verschiedene Arten von Instrumenten gemäß diesem Artikel berechnen 
müssen; 

b)  welche alternative Methoden Institute verwenden müssen, um die JTD-Bruttobeträge nach Absatz 7 zu 
schätzen; 

c)  die Nominalbeträge von Instrumenten außer den in Absatz 4 Buchstaben a und b genannten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 325x 

Jump-to-Default-Nettobeträge 

(1) Institute berechnen die JTD-Nettobeträge durch Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge von Short-Risikopo
sitionen und Long-Risikopositionen. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositionen gegenüber demselben 
Schuldner möglich, wenn die Short-Risikopositionen den gleichen Rang wie die Long-Risikopositionen oder einen 
niedrigeren Rang als die Long-Risikopositionen haben. 

(2) Die Aufrechnung wird je nach Laufzeiten der aufzurechnenden Risikopositionen vollständig oder teilweise 
vorgenommen: 

a)  Eine vollständige Aufrechnung erfolgt, wenn alle Risikopositionen Laufzeiten von mindestens einem Jahr haben; 

b)  eine teilweise Aufrechnung erfolgt, wenn mindestens eine der aufzurechnenden Risikopositionen eine Laufzeit 
von weniger als einem Jahr hat; in diesem Fall wird die Höhe des JTD-Betrags jeder Risikoposition mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Jahr mit dem Verhältnis zwischen der Laufzeit der Risikoposition und einem 
Jahr multipliziert. 

(3) Wenn keine Aufrechnung möglich ist, werden die JTD-Bruttobeträge bei Risikopositionen mit einer Laufzeit 
von mindestens einem Jahr mit den JTD-Nettobeträgen gleichgesetzt. JTD-Bruttobeträge mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr werden für die Berechnung der JTD-Nettobeträge mit dem Verhältnis zwischen der Laufzeit 
der Risikoposition und einem Jahr bei einer Untergrenze von drei Monaten multipliziert. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 werden die Laufzeiten der Derivatkontrakte, nicht die Laufzeiten ihrer 
Basiswerte, betrachtet. Beteiligungspositionen in Barmitteln wird nach Ermessen des Instituts eine Laufzeit von 
entweder einem Jahr oder von drei Monaten zugewiesen. 

Artikel 325y 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko 

(1) Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität 
entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert: 

Tabelle 2 

Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht 

Bonitätsstufe 1 0,5 % 

Bonitätsstufe 2 3 % 
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Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht 

Bonitätsstufe 3 6 % 

Bonitätsstufe 4 15 % 

Bonitätsstufe 5 30 % 

Bonitätsstufe 6 50 % 

Nicht bewertet 15 % 

Ausgefallen 100 %  

(2) Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein 
Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko 
ein Risikogewicht von 0 %. 

(3) Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskör
perschaften/Kommunen. 

(4) Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert: 

DRCb = max {(Σi 2 long RWi · net JTDi) WtS · (Σi 2 short RWi |net JTDi|); 0} 

dabei gilt: 

DRCb  = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; 

i  = der Index eines Instruments der Unterklasse b; 

RWi  = das Risikogewicht; und 

WtS  = eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, 
berechnet wie folgt: 

WtS ¼

P
 netJTDlong

P
 netJTDlong þ

P
netJTDshort

�
�

�
�

Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen 
einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigen
mittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert. 

(5) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als 
einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet. 

Unterabsc hni t t  2  

Eigenmitte l anforder un ge n für  das  Ausfal lr is iko bei  nicht  in  da s  a l ter nati ve  Kor rel at ions
hand elspo r tfol i o  e inbezo ge nen Verbr iefungsposit ionen 

Artikel 325z 

Jump-to-Default-Beträge 

(1) Die Jump-to-Default-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen sind ihre Marktwerte oder, wenn sich ihre 
Marktwerte nicht ermitteln lassen, ihre gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmten beizulegenden 
Zeitwerte. 
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(2) Die Jump-to-Default-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der Jump-to-Default-Bruttobeträge von 
Kaufpositionen und der Jump-to-Default-Bruttobeträge von Verkaufspositionen bestimmt. Eine Aufrechnung ist 
nur zwischen Verbriefungspositionen möglich, denen die gleichen Aktiva-Pools zugrunde liegen und die zu 
derselben Tranche gehören. Nicht zulässig ist die Aufrechnung zwischen Verbriefungspositionen mit 
unterschiedlichen zugrunde liegenden Aktiva-Pools, selbst wenn der untere und der obere Tranchierungspunkt 
gleich sind. 

(3) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Verbriefungspositionen andere bestehende 
Verbriefungspositionen — mit Ausnahme der Laufzeitdimension — perfekt nachgebildet werden können, dürfen 
für die Zwecke der Aufrechnung anstelle der bestehenden Verbriefungspositionen die Risikopositionen verwendet 
werden, die sich aus dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. 

(4) Wenn durch Aufschlüsselung oder Kombination bestehender Risikopositionen in zugrunde liegenden 
Referenzwerten die gesamte Tranchenstruktur einer bestehenden Verbriefungsposition perfekt nachgebildet werden 
kann, dürfen für die Zwecke der Aufrechnung anstelle der bestehenden Verbriefungspositionen die Risikopo
sitionen verwendet werden, die sich aus dieser Aufschlüsselung oder Kombination ergeben. Wenn zugrunde 
liegende Referenzwerte auf diese Weise genutzt werden, werden sie bei der Behandlung der Ausfallrisiken von 
Nicht-Verbriefungspositionen nicht mehr berücksichtigt. 

(5) Artikel 325x gilt sowohl für bestehende Verbriefungspositionen als auch für gemäß Absatz 3 oder 4 des 
vorliegenden Artikels verwendete Verbriefungspositionen. Die relevanten Laufzeiten sind die Laufzeiten der 
Verbriefungstranchen. 

Artikel 325aa 

Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Verbriefungspositionen 

(1) Die JTD-Nettobeträge von Verbriefungspositionen werden mit 8 % des Risikogewichts der einschlägigen 
Verbriefungsposition, einschließlich STS-Verbriefungen, im Anlagebuch gemäß der Rangfolge der Ansätze gemäß 
Titel II Kapitel 5 Abschnitt 3 multipliziert, und zwar unabhängig von der Art der Gegenpartei. 

(2) Für alle Tranchen, deren Risikogewichte nach SEC-IRBA und SEC-ERBA berechnet werden, wird eine 
Laufzeit von einem Jahr angewendet. 

(3) Die risikogewichteten JTD-Beträge der einzelnen Barverbriefungspositionen können den beizulegenden 
Zeitwert der Position nicht überschreiten. 

(4) Die risikogewichteten JTD-Nettobeträge werden folgenden Unterklassen zugeordnet: 

a)  einer gemeinsamen Unterklasse für alle Unternehmen, unabhängig von der Region; 

b)  44 unterschiedlichen Unterklassen mit jeweils einer Unterklasse pro Region für jede der elf in Unterabsatz 2 
definierten Anlageklassen. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 sind die elf Anlageklassen ABCP, Kfz-Darlehen und -Leasings, durch private 
Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS), Kreditkarten, durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere 
(CMBS), durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere, quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen 
(CDO-squared), Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Studiendarlehen, sonstige Privat- und 
sonstige Großkundenkredite. Die vier Regionen sind Asien, Europa, Nordamerika und übrige Welt. 

(5) Institute nehmen die Zuordnung von Verbriefungspositionen zu einer Unterklasse anhand einer 
marktüblichen Klassifizierung vor. Institute ordnen jede Verbriefungsposition nur einer der in Absatz 4 genannten 
Unterklassen zu. Verbriefungspositionen, die ein Institut keiner Unterklasse für eine Anlageklasse oder Region 
zuordnen kann, werden den Kategorien ’sonstige Privatkredite’ oder ’sonstige Großkundenkredite’ bzw. der Region 
’übrige Welt’ zugeordnet. 

(6) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse gemäß der Formel nach Artikel 325y 
Absatz 4 in gleicher Weise wie beim Ausfallrisiko von Nicht-Verbriefungspositionen zu einer Eigenmittelan
forderung für das Ausfallrisiko jeder Unterklasse aggregiert. 

(7) Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandel
sportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene 
der Unterklasse berechnet. 
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Unte r a b sc hn i t t  3  

Eig enm ittelan forder unge n  f ü r  d as  Ausfal lr is iko bei  in  das  a l ter native  Kor relat ionsh an
delspor tfol io  ei nb e zog ene n  Ve r br iefungsposit ionen 

Artikel 325ab 

Geltungsbereich 

(1) Für das alternative Korrelationshandelsportfolio umfassen die Eigenmittelanforderungen das Ausfallrisiko bei 
Verbriefungspositionen und Absicherungen, die keine Verbriefungsposition darstellen. Diese Absicherungen werden 
bei den Berechnungen des Ausfallrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen nicht berücksichtigt. Es werden keine 
Diversifizierungsvorteile zwischen den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspo
sitionen, den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandel
sportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen und den Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen gewährt. 

(2) Bei gehandelten Kredit- und Eigenkapitalderivaten, die keine Verbriefungsposition darstellen, werden die 
JTD-Beträge für die einzelnen Komponenten anhand des Transparenzansatzes bestimmt. 

Artikel 325ac 

Jump-to-Default-Beträge für das alternative Korrelationshandelsportfolio 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet 

a) ’Aufschlüsselung anhand eines Bewertungsmodells’, dass eine Einzeladressen-Komponente einer Verbriefungs
position als Differenz zwischen dem uneingeschränkten Wert der Verbriefungsposition und dem 
eingeschränkten Wert der Verbriefungsposition unter der Annahme einer Verlustquote von 100 % bei Ausfall 
der Einzeladresse bewertet wird; 

b)  ’Replikation’ die Kombination einzelner Verbriefungsindextranchen zur Nachbildung einer anderen Tranche der 
gleichen Indexreihe oder einer nicht tranchierten Position in der Indexreihe; 

c)  ’Aufschlüsselung’ die Replikation eines Index durch eine Verbriefungsposition, deren zugrunde liegenden 
Risikopositionen im Pool mit den Einzeladressen-Risikopositionen, aus denen sich der Index zusammensetzt, 
identisch sind. 

(2) Die JTD-Bruttobeträge für Verbriefungspositionen und Nicht-Verbriefungspositionen des alternativen 
Korrelationshandelsportfolios sind ihre Marktwerte oder, wenn sich ihre Marktwerte nicht ermitteln lassen, ihre 
gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen bestimmten beizulegenden Zeitwerte. 

(3) N-te-Ausfall-Produkte werden als tranchierte Produkte mit dem folgenden unteren und oberen Tranchie
rungspunkt behandelt: 

a)  unterer Tranchierungspunkt = (N – 1) / Gesamtadressen; 

b)  oberer Tranchierungspunkt = N / Gesamtadressen; 

dabei bezeichnet ’Gesamtadressen’ die Gesamtzahl der Adressen des zugrunde liegenden Korbs oder Pools. 

(4) Die JTD-Nettobeträge werden durch Aufrechnung der JTD-Bruttobeträge von Kaufpositionen und der JTD- 
Bruttobeträge von Verkaufspositionen bestimmt. Eine Aufrechnung ist nur zwischen Risikopositionen möglich, die 
abgesehen von der Laufzeit völlig identisch sind. Eine Aufrechnung ist nur wie folgt möglich: 

a)  Bei Indizes, Indextranchen und maßgeschneiderten Tranchen ist eine Aufrechnung zwischen Laufzeiten 
derselben Indexfamilie, -reihe und -tranche vorbehaltlich der Bestimmungen für Risikopositionen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Jahr gemäß Artikel 325x möglich; JTD-Bruttobeträge von Kaufpositionen und 
JTD-Bruttobeträge von Verkaufspositionen, die perfekte Replikationen voneinander sind, können durch 
Aufschlüsselung in gleichwertige Einzeladressen-Risikopositionen anhand eines Bewertungsmodells 
aufgerechnet werden; in solchen Fällen wird die Summe der JTD-Bruttobeträge der durch Aufschlüsselung 
erhaltenen gleichwertigen Einzeladressen-Risikopositionen mit dem JTD-Bruttobetrag der nicht aufgeschlüsselten 
Risikoposition gleichgesetzt; 

b)  bei Wiederverbriefungen oder Derivaten auf Verbriefungspositionen ist eine Aufrechnung durch 
Aufschlüsselung gemäß Buchstabe a nicht zulässig; 

c)  bei Indizes und Indextranchen ist eine Aufrechnung zwischen Laufzeiten derselben Indexfamilie,- reihe und 
-tranche durch Replikation oder durch Aufschlüsselung möglich; wenn die Long- und die Short-Risikopo
sitionen abgesehen von einer Restkomponente gleichwertig sind, ist eine Aufrechnung zulässig und spiegelt der 
JTD-Nettobetrag das Restrisiko wider; 

d)  unterschiedliche Tranchen derselben Indexreihe, unterschiedliche Reihen desselben Index und unterschiedliche 
Indexfamilien dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 
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Artikel 325ad 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandel
sportfolios 

(1) JTD-Nettobeträge werden 

a)  bei tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität gemäß Artikel 325y 
Absätze 1 und 2 multipliziert; 

b)  bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten gemäß Artikel 325aa Absatz 1 multipliziert. 

(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen. 

(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet: 

DRCb = max {(Σi 2 long RWi · net JTDi) – WtSACTP · (Σi 2 short RWi · |net JTDi|); 0} 

dabei gilt: 

DRCb  = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; 

i  = ein Instrument der Unterklasse b; und 

WtSACTP  = die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer 
Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht 
nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspo
sitionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden. 

(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandel
sportfolios nach folgender Formel: 

DRCACTP ¼ max
X

b

max DRCb, 0½ � þ 0,5 � ðmin DRCb, 00½ �Þ ; 0
�

( )

dabei gilt: 

DRCACTP  = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und 

DRCb  = die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b. 

Ab schni t t  6  

Ri sikogewichte  und Ko r re l at ione n 

Unterabschni t t  1  

Ri sikogewichte  und Ko r re l at ione n für  das  Delta-Faktor-Risiko 

Artikel 325ae 

Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko 

(1) Für Währungen, die nicht in die liquideste Währungsunterkategorie gemäß Artikel 325bd Absatz 7 
Buchstabe b aufgenommen sind, werden die Risikogewichte der Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des 
risikolosen Zinssatzes für jede Unterklasse in Tabelle 3 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a 
spezifiziert. 

Tabelle 3 

Unterklasse Laufzeit 

1 0,25 Jahre 

2 0,5 Jahre 

3 1 Jahr 
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Unterklasse Laufzeit 

4 2 Jahre 

5 3 Jahre 

6 5 Jahre 

7 10 Jahre 

8 15 Jahre 

9 20 Jahre 

10 30 Jahre  

(2) Ein gemeinsames Risikogewicht für alle Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des Inflationsrisikos sowie 
des Basis-Währungsrisikos wird in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 

(3) Für die Währungen, die in die liquideste Währungsunterkategorie gemäß Artikel 325bd Absatz 7 
Buchstabe b aufgenommen sind, und die Landeswährung des Instituts gelten die Risikogewichte der Risikofaktoren 
des risikolosen Zinssatzes gemäß Tabelle 3, geteilt durch√2. 

Artikel 325af 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSk und 
WSl der gleichen Unterklasse und mit gleicher zugeordneter Laufzeit, aber mit unterschiedlichen Kurven gilt eine 
Korrelation ρkl von 99,90 %. 

(2) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSk und 
WSl der gleichen Unterklasse mit gleicher Kurve, aber unterschiedlichen Laufzeiten wird die Korrelation gemäß 
folgender Formel berechnet: 

max e
ð − θ�

Tk − Tlj j
min Tk; Tlf g

Þ

 ; 40 %

2

4

3

5

dabei gilt: 

Tk (bzw. Tl)  = die Laufzeit bezüglich des risikofreien Zinssatzes; 

θ  = 3 %. 

(3) Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSk und 
WSl der gleichen Unterklasse mit unterschiedlichen Kurven und unterschiedlichen Laufzeiten entspricht die 
Korrelation ρkl dem Korrelationsparameter nach Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %. 

(4) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSk und jeder 
gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des Inflationsrisikos WSl gilt eine Korrelation von 40 %. 

(5) Zwischen jeder gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des Basis-Währungsrisikos WSk und jeder 
gewichteten Sensitivität gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSl, einschließlich eines weiteren 
Risikofaktors des Basis-Währungsrisikos, gilt eine Korrelation von 0 %. 

Artikel 325ag 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos 

(1) Zur Aggregation von Risikofaktoren verschiedener Unterklassen wird der Parameter γbc = 50 % angewandt. 

(2) Zur Aggregation eines Risikofaktors des Zinsrisikos in einer Währung nach Artikel 325av Absatz 3 und 
eines Risikofaktors des Zinsrisikos in Euro wird der Parameter γbc = 80 % angewandt. 
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Artikel 325ah 

Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen 

(1) Für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) gelten die gleichen Risikogewichte für die 
Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei Nicht-Verbriefungspositionen innerhalb jeder Unterklasse in 
Tabelle 4: 

Tabelle 4 

Unter
klasse Bonität Sektor Risikogewicht 

(Prozentpunkte) 

1 alle Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitglied
staats 

0,50 % 

2 

Bonitätsstufe 1 bis 3 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Orga
nisationen gemäß Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 

0,5 % 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche 
Stellen 

1,0 % 

4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskör
perschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förder
darlehen 

5,0 % 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verar
beitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Ge
winnung von Steinen und Erden 

3,0 % 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis
tungen 

3,0 % 

7 Technologie, Telekommunikation 2,0 % 

8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

1,5 % 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat bege
bene gedeckte Schuldverschreibungen 

1,0 % 

11 

Bontitätsstufe 4 bis 
6 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, 
multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Orga
nisationen gemäß Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118  

12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche 
Stellen 

4,0 % 

13 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem 
Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskör
perschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förder
darlehen 

12,0 % 

14 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verar
beitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Ge
winnung von Steinen und Erden 

7,0 % 

15 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lage
rung, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis
tungen 

8,5 % 

16 Technologie, Telekommunikation 5,5 % 

17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche 
und technische Tätigkeiten 

5,0 % 

18 sonstige Bereiche 12,0 %  
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(2) Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche 
Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Institute ordnen jeden Emittenten jeweils nur einer 
der Sektor-Unterklassen in Tabelle 4 zu. Risikopositionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise 
einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 18 in Tabelle 4 zugewiesen. 

Artikel 325ai 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspo
sitionen 

(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelations
parameter ρkl wie folgt festgelegt: 

ρkl = ρkl 
(name) · ρkl 

(tenor) · ρkl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρkl 
(name) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen 

anderen Fällen 35 %; 

ρkl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in 

allen anderen Fällen 65 %; und 

ρkl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen 

anderen Fällen 99,90 %. 

(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 18 in der Tabelle 4 in Artikel 
325ah Absatz 1. Die Kapitalanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-Aggregationsformel innerhalb der Unterklasse 
18 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse: 

KbðUnterklasse 18Þ ¼
X

k

WSkj j

Artikel 325aj 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspo
sitionen 

Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird 
wie folgt festgelegt: 

γbc = γbc 
(rating) · γbc 

(sector) 

dabei gilt: 

γbc 
(rating) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufe 1 bis 3 

oder Bonitätsstufe 4 bis 6) zugehören, und in allen anderen Fällen 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung wird 
die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie zugehörig betrachtet wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 
3; und 

γbc 
(sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor zugehören, und in allen 

anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5: 

Tabelle 5 

Unterklasse 1, 2 und 
11 3 und 12 4 und 13 5 und 14 6 und 15 7 und 16 8 und 17 9 

1, 2 und 11  75 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 

3 und 12   5 % 15 % 20 % 15 % 10 % 10 % 

4 und 13    5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 

5 und 14     20 % 25 % 5 % 5 % 

7.6.2019 L 150/112 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Unterklasse 1, 2 und 
11 3 und 12 4 und 13 5 und 14 6 und 15 7 und 16 8 und 17 9 

6 und 15      25 % 5 % 15 % 

7 und 16       5 % 20 % 

8 und 17        5 % 

9        —  

Artikel 325ak 

Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 

Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen 
Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei in das alternative Korrelationshandel
sportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 

Tabelle 6 

Unter
klasse Bonität Sektor 

1 Alle Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, der Mitgliedstaaten 

2 

Bonitätsstufen 1 bis 
3 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, multilaterale Ent
wicklungsbanken und internationale Organisationen gemäß Artikel 117 Ab
satz 2 oder Artikel 118 

3 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 

4 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat, einer 
regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, 
und Geber von Förderdarlehen 

5 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewer
be/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

6 Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

7 Technologie, Telekommunikation 

8 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische 
Tätigkeiten 

9 Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene gedeckte Schuld
verschreibungen 

10 Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte Schuldverschreibungen 

11 

Bonitätsstufen 4 bis 
6 

Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands, multilaterale Ent
wicklungsbanken und internationale Organisationen gemäß Artikel 117 Ab
satz 2 oder Artikel 118 

12 Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen 

13 Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat, einer 
regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, 
und Geber von Förderdarlehen 

14 Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewer
be/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
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Unter
klasse Bonität Sektor 

15  Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 

16 Technologie, Telekommunikation 

17 Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische 
Tätigkeiten 

18 Sonstige Sektoren  

Artikel 325al 

Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation ρkl wird gemäß Artikel 325ai abgeleitet; für die Zwecke dieses Absatzes 
entspricht ρkl 

(basis) jedoch dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in 
allen anderen Fällen 99,00 %. 

(2) Die Korrelation γbc wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet. 

Artikel 325am 

Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die 
gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das alternative 
Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede 
Unterklasse in Tabelle 7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert: 

Tabelle 7 

Unter
klasse Bonität Sektor 

1 

Erstrangig und 
Bonitätsstufen 1 bis 
3 

RMBS - Prime 

2 RMBS - Mid-Prime 

3 RMBS - Sub-Prime 

4 CMBS 

5 forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) — Studiendarlehen 

6 ABS — Kreditkarten 

7 ABS — Kfz-Darlehen 

8 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene, durch einen 
Anleihepool besicherte Wertpapiere (CLO) 

9 
Nicht erstrangig und 
Bonitätsstufen 1 bis 
3 

RMBS - Prime 

10 RMBS - Mid-Prime 

11 RMBS - Sub-Prime 

12  CMBS 

13 ABS — Studiendarlehen 

14 ABS — Kreditkarten 

15 ABS — Kfz-Darlehen 

16 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO 
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Unter
klasse Bonität Sektor 

17 

Bonitätsstufen 4 bis 
6 

RMBS - Prime 

18 RMBS - Mid-Prime 

19 RMBS - Sub-Prime 

20 CMBS 

21 ABS — Studiendarlehen 

22 ABS — Kreditkarten 

23 ABS — Kfz-Darlehen 

24 Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO 

25 Sonstige Sektoren  

(2) Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche 
Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jede Tranche jeweils nur einer 
der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. Risikopositionen in einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise 
einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen. 

Artikel 325an 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelations
parameter ρkl wie folgt festgelegt: 

ρkl = ρkl 
(tranche) · ρkl 

(tenor) · ρkl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρkl 
(tranche) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l der gleichen Unterklasse 

zugehören und sich auf die gleiche Verbriefungstranche (Überschneidung von mindestens 80 % nominal) beziehen, 
und in allen anderen Fällen 40 %; 

ρkl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in 

allen anderen Fällen 80 %; und 

ρkl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen 

anderen Fällen 99,90 %. 

(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 25. Die Eigenmittelanforderung 
der Aggregationsformel für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der Unterklasse 25 entspricht der Summe der 
absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse: 

KbðUnterklasse 25Þ ¼
X

k

WSkj j

Artikel 325ao 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das 
alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen 

(1) Der Korrelationsparameter γbc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen 
Unterklassen auf 0 % festgesetzt. 

(2) Die Eigenmittelanforderung der Unterklasse 25 wird dem Gesamtkapital der Risikoklasse hinzuaddiert; es 
werden keine Diversifizierungs- oder Absicherungseffekte mit anderen Unterklassen anerkannt. 
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Artikel 325ap 

Risikogewichte des Aktienkursrisikos 

(1) Die Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des Aktienkursrisikos und des 
Eigenkapital-Reposatzes werden für jede Unterklasse in Tabelle 8 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 461a spezifiziert. 

Tabelle 8 

Unter
klasse Markt–kapitalisierung Wirtschaft Sektor 

1 

Hohe Markt– 
kapitalisierung 

Aufstrebende Volks– 
wirtschaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und La
gerung, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungsunter
nehmen 

2 Telekommunikation, Industriegüter 

3 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewin
nung von Steinen und Erden 

4 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter 
Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Technologie 

5 

Fortschritt–liche 
Volks–wirtschaft 

Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und La
gerung, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungsunter
nehmen 

6 Telekommunikation, Industriegüter 

7 Grundstoffe, Energie, Landwirtschaft, verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewin
nung von Steinen und Erden 

8 Finanzunternehmen, einschließlich staatlich geförderter 
Unternehmen, Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Technologie 

9 

Geringe Markt– 
kapitalisierung 

Aufstrebende Volks– 
wirtschaft 

Alle Sektoren der Unterklassen 1, 2, 3 und 4 

10 Fort–schrittliche 
Volks–wirtschaft 

Alle Sektoren der Unterklassen 5, 6, 7 und 8 

11 Sonstige Sektoren  

(2) Für die Zwecke dieses Artikels wird in den technischen Regulierungsstandards nach Artikel 325bd Absatz 7 
festgelegt, was unter einer geringen und einer hohen Marktkapitalisierung zu verstehen ist. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels arbeitet die EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen 
festgelegt wird, was unter einer aufstrebenden und was unter einer fortschrittlichen Volkswirtschaft zu verstehen 
ist. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2021. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

(4) Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche 
Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jeden Emittenten einer der 
Unterklassen in Tabelle 8 zu und ordnen jeden Emittenten der gleichen Branche dem gleichen Sektor zu. Risikopo
sitionen in Emittenten, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 
11 in Tabelle 8 zugewiesen. In mehreren Ländern oder Sektoren tätige Emittenten werden ihrer Unterklasse auf der 
Grundlage der wichtigsten Region und des wichtigsten Sektors, in dem sie tätig sind, zugeordnet. 
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Artikel 325aq 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Aktienkursrisiko 

(1) Der Delta-Faktor-Risiko-Korrelationsparameter ρkl wird zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen 
Sensitivitäten WSk und WSl auf 99,90 % festgesetzt, wobei sich eine der Sensitivitäten auf den Aktien-Kassakurs 
und die andere auf den Eigenkapital-Reposatz bezieht und sich beide Sensitivitäten auf die gleiche Emittenten- 
Adresse beziehen. 

(2) In anderen Fällen als den in Absatz 1 genannten wird der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei der 
gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl gegenüber dem Aktien-Kassakurs wie folgt festgelegt: 

a) 15 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der Kategorie ’hohe Marktkapita
lisierung, aufstrebende Volkswirtschaften’ (Unterklasse 1, 2, 3 oder 4); 

b) 25 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der Kategorie ’hohe Marktkapita
lisierung, fortschrittliche Volkswirtschaften’ (Unterklasse 5, 6, 7 oder 8); 

c) 7,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der Kategorie ’geringe Marktkapita
lisierung, aufstrebende Volkswirtschaften’ (Unterklasse 9); 

d) 12,5 % zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten der Kategorie ’geringe Marktkapita
lisierung, fortschrittliche Volkswirtschaften’ (Unterklasse 10). 

(3) Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und 
WSl gegenüber dem Eigenkapital-Reposatz wird gemäß Absatz 2 festgelegt. 

(4) Bezieht sich von den beiden der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl eine auf einen 
Aktien-Kassakurs und die andere auf einen Eigenkapital-Reposatz und beziehen sich beide Sensitivitäten auf eine 
unterschiedliche Emittenten-Adresse, so entspricht der Korrelationsparameter ρkl den Korrelationsparametern nach 
Absatz 2, multipliziert mit 99,90 %. 

(5) Die Korrelationsparameter nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht für die Unterklasse 11. Die Kapitalan
forderung der Aggregationsformel für das Delta-Faktor-Risiko innerhalb der Unterklasse 11 entspricht der Summe 
der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse: 

KbðUnterklasse 11Þ ¼
X

k

WSkj j

Artikel 325ar 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos 

Der Korrelationsparameter γbc gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen. Bei 
den Unterklassen 1 bis 10 wird dieser Parameter auf 15 % festgesetzt. 

Artikel 325as 

Risikogewichte des Warenpositionsrisikos 

Die Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Warenpositionsrisikofaktoren werden für jede Unterklasse in 
Tabelle 9 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert: 

Tabelle 9 

Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse 

1 Energie — feste Brennstoffe 

2 Energie — flüssige Brennstoffe 

3 Energie — Strom- und Emissionshandel 
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Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse 

4 Güterbeförderung 

5 Unedle Metalle 

6 Gasförmige Brennstoffe 

7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 

8 Körner und Ölsaaten 

9 Vieh- und Milchwirtschaft 

10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 

11 Sonstige Waren  

Artikel 325at 

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Warenpositionsrisiko 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels werden zwei Waren als getrennte Waren betrachtet, wenn es auf dem Markt 
zwei Kontrakte gibt, die sich ausschließlich im Hinblick auf die zugrunde liegende Ware, die vertragsgemäß zu 
liefern ist, unterscheiden. 

(2) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelations
parameter ρklwie folgt festgelegt: 

ρkl = ρkl 
(commodity) · ρkl 

(tenor) · ρkl 
(basis) 

dabei gilt: 

ρkl 
(commodity) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Waren der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in allen 

anderen Fällen den innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen in Tabelle 10; 

ρkl 
(tenor) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, und in 

allen anderen Fällen 99 %; und 

ρkl 
(basis) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Sensitivitäten hinsichtlich des Lieferorts der Ware identisch sind, 

und in allen anderen Fällen 99,90 %. 

(3) Die innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen ρkl 
(commodity) sind 

Tabelle 10 

Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Korrelation 
ρkl 

(commodity) 

1 Energie - feste Brennstoffe 55 % 

2 Energie - flüssige Brennstoffe 95 % 

3 Energie - Elektrizität und Emissionshandel 40 % 

4 Güterbeförderung 80 % 

5 unedle Metalle 60 % 

6 gasförmige Brennstoffe 65 % 
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Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Korrelation 
ρkl 

(commodity) 

7 Edelmetalle (einschließlich Gold) 55 % 

8 Körner und Ölsaat 45 % 

9 Vieh- und Milchwirtschaft 15 % 

10 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 40 % 

11 andere Erzeugnisse 15 %  

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt Folgendes: 

a)  Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 3 in Tabelle 10 zugeordnet sind und Strom betreffen, der in 
unterschiedlichen Regionen erzeugt wird oder vertragsgemäß in unterschiedlichen Zeiträumen geliefert wird, 
sind als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos zu betrachten; 

b)  Zwei Risikofaktoren, die der Unterklasse 4 in Tabelle 10 zugeordnet sind und die Beförderung von Gütern 
betreffen, die auf unterschiedlichen Strecken befördert oder nicht in derselben Woche ausgeliefert werden, sind 
als voneinander unabhängige Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos zu betrachten. 

Artikel 325au 

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos 

Der Korrelationsparameter γbc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen 
wie folgt festgesetzt: 

a)  20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen; 

b)  0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist. 

Artikel 325av 

Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos 

(1) Die Risikogewichte für alle Sensitivitäten gegenüber Fremdwährungsrisikofaktoren werden in dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert. 

(2) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei Währungspaaren aus dem Euro und der 
Währung eines an der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WKM II) teilnehmenden Mitgliedstaats 
ist entweder 

a)  das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 3; oder 

b)  die Höchstschwankung innerhalb der zwischen dem Mitgliedstaat und der Europäischen Zentralbank offiziell 
vereinbarten Schwankungsbandbreite, wenn diese kleiner ist als die im Rahmen des WKM II festgelegte 
Schwankungsbandbreite. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 ist für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos bei in Absatz 2 genannten 
Währungen, die mit einer offiziell vereinbarten Schwankungsbandbreite am WKM II teilnehmen, die kleiner ist als 
die Standardbandbreite von +/– 15 %, das Risikogewicht gleich der prozentualen Höchstschwankung innerhalb 
dieser kleineren Bandbreite. 

(4) Das Risikogewicht für Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos der liquidesten Währungspaarunter
kategorie gemäß Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe c ist das Risikogewicht nach Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels, dividiert durch√2. 

(5) Geht aus den täglichen Wechselkursen der vorangegangenen drei Jahre hervor, dass ein Währungspaar, das 
aus Euro und einer anderen Währung als Euro eines Mitgliedstaats besteht, konstant ist und das Institut jederzeit 
eine Geld-Brief-Spanne von Null für die jeweiligen Abschlüsse in Bezug auf dieses Währungspaar erwarten kann, 
so darf das Institut das Risikogewicht nach Absatz 1 dividiert durch 2 anwenden, sofern ihm dies von seiner 
zuständigen Behörde ausdrücklich genehmigt wurde. 
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Artikel 325aw 

Korrelationen des Fremdwährungsrisikos 

Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter γbc von 60 %. 

Un te ra b schn i t t  2  

R is ikoge wich t e  u n d  Kor rel at i onen Für  Ve ga-  u nd Krümmungsr is iken 

Artikel 325ax 

Risikogewichte für Vega- und Krümmungsrisiken 

(1) Für Vega-Risikofaktoren gelten die Delta-Unterklassen nach Unterabschnitt 1. 

(2) Das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k wird als Anteil am aktuellen Wert dieses 
Risikofaktors k bestimmt, der die implizite Volatilität des Basiswerts gemäß Abschnitt 3 angibt. 

(3) Der in Absatz 2 genannte Anteil ist abhängig von der angenommenen Liquidität des jeweiligen 
Risikofaktortyps gemäß folgender Formel: 

RWk ¼ ðWert des Risikofaktors kÞ � min RWσ �

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
LHrisk class

p

ffiffiffiffiffiffi
10

p  ; 100 %
� �

dabei gilt: 

RWk = das Risikogewicht für einen bestimmten Vega-Risikofaktor k; 

RWσ wird auf 55 % festgesetzt; und 

LHrisk class entspricht dem regulierungsrechtlichen Liquiditätshorizont, der bei der Bestimmung jedes Vega- 
Risikofaktors k vorgegeben wird. LHrisk class wird gemäß folgender Tabelle bestimmt: 

Tabelle 11 

Risikoklasse LHrisk class 

allgemeines Zinsrisiko 60 

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen 120 

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbe
zogenen Verbriefungspositionen 

120 

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio 
einbezogenen Verbriefungspositionen 

120 

Aktienkurs (hohe Marktkapitalisierung) 20 

Aktienkurs (geringe Marktkapitalisierung) 60 

Waren 120 

Fremdwährung 40  

(4) Im Hinblick auf das Krümmungsrisiko werden — vorbehaltlich anderer Vorgaben in diesem Kapitel — die 
im Zusammenhang mit dem Delta-Faktor-Risiko gemäß Unterabschnitt 1 verwendeten Unterklassen angewandt. 

(5) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos und des Aktienkursrisikos werden die 
Risikogewichte des Krümmungsrisikos als relative Verschiebungen entsprechend den Risikogewichten des Delta- 
Faktor-Risikos gemäß Unterabschnitt 1 angewandt. 
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(6) Im Hinblick auf Krümmungsrisikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos, Kreditspreadrisikos und Warenposi
tionsrisikos werden die Risikogewichte des Krümmungsrisikos als parallele Verschiebungen aller Scheitelpunkte 
jeder Kurve auf der Grundlage des höchsten, in Unterabschnitt 1 für die jeweilige Risikoklasse genannten Delta- 
Risikogewichts angewandt. 

Artikel 325ay 

Korrelationen für Vega- und Krümmungsrisiko 

(1) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb derselben Unterklasse der Klasse des allgemeinen Zinsrisikos 
(GIRR-Risikoklasse) wird der Korrelationsparameter rkl wie folgt festgelegt: 

ρkl ¼ min ρ ðoption maturityÞ

kl � ρ ðunderlying maturityÞ

kl ; 1
� �

dabei gilt: 

ρðoption maturityÞ

kl entsprichte e
 − α�

Tk − Tlj j
min Tk; Tlf g , wobei α auf 1 % festgesetzt wird, während Tk und Tl den Laufzeiten der 

Optionen entsprechen, für die die Vega-Sensitivitäten abgeleitet werden, ausgedrückt in Jahren; und 

ρðunderlying maturityÞ

kl entsprichte e

 − α�

TU
k

 − TU
l

�
�
�

�
�
�

min TU
k

; TU
l

n o

, wobei α auf 1 % festgesetzt wird, während TU
k und TU

l den Laufzeiten der 
Basiswerte der Optionen entsprechen, für die die Vega-Sensitivitäten abgeleitet werden, abzüglich der Laufzeiten 
der entsprechenden Optionen, in beiden Fällen ausgedrückt in Jahren. 

(2) Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb einer Unterklasse der anderen Risikoklassen wird der 
Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgesetzt: 

ρkl ¼ min ρðDELTAÞ

kl � ρðoption maturityÞ

kl ; 1
� �

dabei gilt: 

ρðDELTAÞ

kl entspricht der innerhalb der Unterklasse anwendbaren Delta-Korrelation für die Unterklasse, der die Vega- 
Risikofaktoren k und l zugewiesen würden; und 

ρðoption maturityÞ

kl wird gemäß Absatz 1 festgesetzt. 

(3) Im Hinblick auf über Unterklassen hinweg anwendbare Vega-Risikosensitivitäten innerhalb einer Risikoklasse 
(GIRR und Nicht-GIRR) wird im Zusammenhang mit dem Vega-Risiko der in Abschnitt 4 für Delta-Korrelationen 
jeder Risikoklasse festgelegte Korrelationsparameter für γbc angewandt. 

(4) Es wird zwischen Vega-Risikofaktoren und Delta-Risikofaktoren keine im Standardansatz anerkannte 
Diversifizierungs- oder Absicherungseffekte geben. Vega-Risikoanforderungen und Delta-Risikoanforderungen 
werden mittels einfacher Summierung aggregiert. 

(5) Die Korrelationen des Krümmungsrisikos entsprechen dem Quadrat der entsprechenden Delta-Risikokorre
lationen ρkl und γbc nach Unterabschnitt 1. 

KAPITEL 1B 

Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz 

Absc hnit t  1  

Er la ubnis  u nd Ei genmi ttel a n fo r d er ungen 

Artikel 325az 

Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz und Erlaubnis zur Verwendung alternativer 
interner Modelle 

(1) Der alternative auf einem internen Modell beruhende Ansatz gemäß diesem Kapitel darf nur für die Zwecke 
der in Artikel 430b Absatz 3 festgelegten Meldepflicht angewandt werden. 
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(2) Nachdem die zuständigen Behörden überprüft haben, dass die Institute die Anforderungen der 
Artikel 325bh, 325bi und 325bj erfüllen, erteilen sie diesen die Erlaubnis, für das Portfolio sämtlicher Positionen, 
die einem Handelstisch zugewiesen sind, ihre Eigenmittelanforderungen anhand ihrer alternativen internen Modelle 
nach Artikel 325ba zu berechnen, sofern alle folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a)  Die Handelstische wurden gemäß Artikel 104b eingerichtet; 

b)  das Institut hat der zuständigen Behörde eine Begründung für die Einbeziehung von Handelstischen im Rahmen 
des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes vorgelegt; 

c) die Handelstische erfüllen seit einem Jahr die in Artikel 325bf Absatz 3 genannten Rückvergleichsanfor
derungen; 

d)  das Institut hat den zuständigen Behörden die Ergebnisse der in Artikel 325bg festgelegten Anforderung für die 
Handelstische hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L) gemeldet; 

e)  Handelstische, denen mindestens eine der Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl zugewiesen wurde, 
erfüllen in Bezug auf das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken die in Artikel 325bm festgelegten 
Anforderungen; 

f)  den Handelstischen wurden weder Verbriefungs- noch Wiederverbriefungspositionen zugewiesen. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Absatzes darf die Nicht-Einbeziehung eines 
Handelstisches im Rahmen des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes nicht damit 
begründet werden, dass dadurch die Eigenmittelanforderung, die anhand des alternativen Standardansatzes gemäß 
Artikel 325 Absatz 3 Buchstabe a berechnet wird, niedriger wäre als die Eigenmittelanforderung, die anhand des 
alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes berechnet wird. 

(3) Institute, denen die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden 
Ansatzes erteilt wurde, erstatten den zuständigen Behörden gemäß Artikel 430b Absatz 3 Meldung. 

(4) Ein Institut, dem die Erlaubnis nach Absatz 2 erteilt wurde, meldet den zuständigen Behörden unverzüglich, 
dass einer seiner Handelstische zumindest eine der in dem genannten Absatz festgelegten Anforderungen nicht 
mehr erfüllt. Ab dem nächsten Meldestichtag und solange das Institut den zuständigen Behörden gegenüber nicht 
nachweist, dass dieser Handelstisch erneut alle in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllt, darf es das 
vorliegende Kapitel auf keine der diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen mehr anwenden und berechnet die 
Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für alle diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen gemäß dem in 
Kapitel 1a dargelegten Ansatz. 

(5) Abweichend von Absatz 4 und unter außergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden 
einem Institut, wenn ein Handelstisch die in Absatz 2 Buchstabe c des vorliegenden Artikels und in Artikel 325bg 
Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt, erlauben, seine Eigenmittelanforderungen für das 
Marktrisiko dieses Handelstisches weiterhin anhand seiner alternativen internen Modelle zu berechnen. Wenn eine 
zuständige Behörde eine solche Erlaubnis erteilt, unterrichtet sie die EBA und begründet ihre Entscheidung. 

(6) Für die Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die einem Institut keine Erlaubnis nach 
Absatz 2 erteilt wurde, berechnet dieses Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß 
Kapitel 1a dieses Titels. Für die Zwecke dieser Berechnung werden alle diese Positionen als eigenständige 
Einzelportfolios betrachtet. 

(7) Wesentliche Änderungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle, deren Verwendung einem 
Institut gestattet wurde, die Erweiterung der Verwendung dieser gestatteten Modelle sowie wesentliche Änderungen 
bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach 
Artikel 325bc Absatz 2 erfordern eine gesonderte Erlaubnis der zuständigen Behörden. 

Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sonstigen Erweiterungen und Änderungen bei der den 
Instituten gestatteten Verwendung der alternativen internen Modelle. 
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(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  die Bedingungen für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen bei der 
Verwendung der alternativen internen Modelle und von Änderungen bei der Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren nach Artikel 325bc; 

b)  die Beurteilungsmethode, nach der die zuständigen Behörden prüfen, ob ein Institut die Anforderungen der 
Artikel 325bh, 325bi, 325bn, 325bo und 325bp erfüllt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2024. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, unter welchen 
außergewöhnlichen Umständen die zuständigen Behörden einem Institut erlauben können, 

a)  seine Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko eines Handelstisches, der die in Absatz 2 Buchstabe c des 
vorliegenden Artikels und in Artikel 325bg Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt, weiterhin 
anhand seiner alternativen internen Modelle zu berechnen; 

b)  den Aufschlag auf den Wert zu beschränken, der sich für die Überschreitungen aus Rückvergleichen der 
hypothetischen Änderungen ergibt. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2024. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 325ba 

Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner Modelle 

(1) Jedes Institut, das ein alternatives internes Modell verwendet, berechnet für das Portfolio sämtlicher 
Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die dem Institut eine Erlaubnis nach Artikel 325az 
Absatz 2 erteilt wurde, eine Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht: 

a)  Summe der folgenden Werte: 

i)  Vortageswert des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall (ESt-1) des Instituts und 

ii)  Vortageswert des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes (SSt-1) des Instituts; oder 

b)  Summe der folgenden Werte: 

i)  Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Artikel 325bb berechneten Expected Shortfall des Instituts für die 
vorausgegangenen 60 Geschäftstage (ESavg) multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc) und 

ii)  Durchschnitt der Tageswerte des gemäß Abschnitt 5 berechneten Stressszenario-Risikomaßes des Instituts 
für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (SSavg). 

(2) Institute, die den Handelstischen nach Absatz 1 zugewiesene Positionen in gehandelten Schuldtiteln und 
Aktieninstrumenten halten, die im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken berücksichtigt werden, erfüllen 
eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die dem höheren der folgenden Werte entspricht: 

a)  letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 berechnete Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko; 

b)  Durchschnittswert des Betrags nach Buchstabe a während der vorausgegangenen zwölf Wochen. 
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Absc hnit t  2  

Al lg eme ine An fo r d er unge n  

Artikel 325bb 

Risikomaß Expected Shortfall 

(1) Die Institute berechnen den in Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a genannten Expected Shortfall für jeden 
Tag t und jedes Portfolio von Handelsbuchpositionen wie folgt: 

ESt ¼ ρ � ðUEStÞ þ ð1 − ρÞ �
X

i

 UESi
t 

dabei gilt: 

ESt  = der Expected Shortfall; 

i  = der Index der Risikofaktorgruppe gemäß den fünf in der ersten Spalte von Tabelle 2 in Artikel 325bd 
angeführten Risikofaktorgruppen; 

UESt  = der undiversifizierte Expected Shortfall gemäß folgender Berechnung: 

UESt ¼ PESRS
t � max

PESFC
t

PESRC
t

 , 1
� �

UESi
t  = der undiversifizierte Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i gemäß folgender Berechnung: 

UESi
t ¼ PESRS,i

t � max PESFC,i
t

PESRC,i
t

 , 1
� �

ρ  = der aufsichtliche Korrelationsfaktor für die Risikofaktorgruppen; ρ = 50 %; 

PESRS
t  = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 

Absatz 2 berechnet wird; 

PESRC
t  = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 

Absatz 3 berechnet wird; 

PESFC
t  = der partielle Expected Shortfall, der für alle Positionen des Portfolios gemäß Artikel 325bc 

Absatz 4 berechnet wird; 

PESRS,i
t  = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle Positionen des Portfolios 

gemäß Artikel 325bc Absatz 2 berechnet wird; 

PESRC,i
t  = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle Positionen des Portfolios 

gemäß Artikel 325bc Absatz 3 berechnet wird; und 

PESFC,i
t  = der partielle Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i, der für alle Positionen des Portfolios 

gemäß Artikel 325bc Absatz 4 berechnet wird. 

(2) Bei der Bestimmung der jeweiligen in die Berechnung des Expected Shortfall nach Absatz 1 einfließenden 
partiellen Expected Shortfalls wenden die Institute nach Artikel 325bc Szenarien künftiger Schocks jeweils nur auf 
die Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren des jeweiligen partiellen Expected Shortfall an. 

(3) Wenn mindestens eine Transaktion des Portfolios mindestens einen modellierbaren Risikofaktor aufweist, 
der der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet werden kann, berechnet das Institut den undiversi
fizierten Expected Shortfall für die Risikofaktorgruppe i und setzt diesen in die in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels angegebene Formel für den Expected Shortfall ein. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 kann ein Institut die Häufigkeit der Berechnung der undiversifizierten Expected 
Shortfalls UESi

t und der partiellen Expected Shortfalls PESRS,i
t , PESRC,i

t und PESFC,i
t für alle Risikofaktorgruppen i von 

täglich zu wöchentlich verringern, sofern die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Das Institut ist in der Lage, der zuständigen Behörde gegenüber nachzuweisen, dass das Marktrisiko der 
betreffenden Handelsbuchpositionen bei der Berechnung des undiversifizierten Expected Shortfall UESi

t nicht 
unterschätzt wird; 

b)  das Institut ist in der Lage, die Häufigkeit der Berechnung von UESi
t, PESRS,i

t , PESRC,i
t und PESFC,i

t von wöchentlich 
zu täglich zu erhöhen, wenn dies von der zuständigen Behörde verlangt wird. 

Artikel 325bc 

Berechnung der partiellen Expected Shortfalls 

(1) Für die Berechnung sämtlicher in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls gehen die 
Institute wie folgt vor: 

a)  tägliche Berechnung der partiellen Expected Shortfalls; 

b)  einseitiges Konfidenzintervall von 97,5 %; 

c)  das Institut berechnet für ein bestimmtes Portfolio von Handelsbuchpositionen den partiellen Expected Shortfall 
zum Zeitpunkt ’t’ nach folgender Formel: 

PESt ¼
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dabei gilt: 

PESt  = der partielle Expected Shortfall zum Zeitpunkt t; 

j  = der Index des Liquiditätshorizonts gemäß den fünf in der ersten Spalte von Tabelle 1 
aufgeführten Liquiditätshorizonten; 

LHj  = die Dauer des Liquiditätshorizonts j in Tagen gemäß Tabelle 1; 

T  = der Basishorizont; dabei gilt T = 10 Tage; 

PESt(T)  = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 für jeden 
partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Szenarien künftiger Schocks mit 
einem Zeithorizont von 10 Tagen nur auf die Untergruppe modellierbarer Risikofaktoren der 
Positionen des Portfolios angewandt werden; und 

PESt(T, j)  = der partielle Expected Shortfall, der sich ergibt, wenn gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 für jeden 
partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 Szenarien künftiger Schocks mit 
einem Zeithorizont von 10 Tagen nur auf die Untergruppe modellierbarer Risikofaktoren der 
Positionen des Portfolios angewandt werden, deren effektiver Liquiditätshorizont nach 
Artikel 325bd Absatz 2 mindestens LHj beträgt. 

Tabelle 1 

Liquiditätshorizont j Dauer des Liquiditätshorizonts j 
(in Tagen) 

1 10 

2 20 

3 40 

4 60 

5 120  
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(2) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls PESRS
t und 

PESRS,i
t erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden 

Anforderungen: 

a)  Bei der Berechnung von PESRS
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks lediglich auf die 

modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren angehören, die das Institut im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde in einer Weise 
ausgewählt hat, die sicherstellt, dass auf der Grundlage der über die letzten 60 Geschäftstage gebildeten Summe 
die folgende Bedingung erfüllt wird: 

1
60

�
X59

k¼0

PESRC
t − k

PESFC
t − k

� 75 %

Wenn ein Institut die in Absatz 1 genannte Anforderung nicht mehr erfüllt, unterrichtet es unverzüglich die 
zuständigen Behörden und aktualisiert die Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren innerhalb von zwei 
Wochen, sodass die Anforderung erneut erfüllt wird; erfüllt das Institut die Anforderung nach Ablauf von zwei 
Wochen nicht, so berechnet das Institut die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für bestimmte 
Handelstische gemäß dem in Kapitel 1a dargelegten Ansatz, bis es der zuständigen Behörde gegenüber 
nachweisen kann, dass es die in Unterabsatz 1 genannte Anforderung erfüllt; 

b)  bei der Berechnung von PESRS,i
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks lediglich auf die 

modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren angehören, die das Institut für die Zwecke des Buchstabens a des vorliegenden Absatzes 
ausgewählt hat und die der Risikofaktorgruppe i gemäß Artikel 325bd zugeordnet wurden; 

c)  die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a und b genannten modellierbaren 
Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand von historischen Daten eines 
ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit Finanzstress kalibriert werden, den das Institut so wählt, dass der 
partielle Expected Shortfall PESRS

t maximiert wird. Für die Ermittlung der Stressphase legen die Institute im 
Einvernehmen mit den zuständigen Behörden einen Beobachtungszeitraum zugrunde, der spätestens am 
1. Januar 2007 beginnt; und 

d)  das Institut kalibriert die in den partiellen Expected Shortfall PESRS,i
t einfließenden Daten anhand des 

Zwölfmonatszeitraums mit Finanzstress, den es für die Zwecke des Buchstabens c festgelegt hat. 

(3) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls PESRC
t und 

PESRC,i
t erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden 

Anforderungen: 

a)  Bei der Berechnung von PESRC
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks lediglich auf die 

modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe a angehören; 

b)  bei der Berechnung von PESRC,i
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks lediglich auf die 

modellierbaren Risikofaktoren derjenigen Positionen des Portfolios an, die der Untergruppe der modellierbaren 
Risikofaktoren gemäß Absatz 2 Buchstabe b angehören; 

c)  die Szenarien künftiger Schocks, die auf die unter den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes 
genannten modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand der in Absatz 4 
Buchstabe c genannten historischen Daten kalibriert werden; diese Daten werden mindestens monatlich 
aktualisiert. 

(4) Für die Berechnung der in Artikel 325bb Absatz 1 genannten partiellen Expected Shortfalls PESFC
t und PESFC,i

t 
erfüllen die Institute neben den Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels die folgenden 
Anforderungen: 

a)  Bei der Berechnung von PESFC
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks auf sämtliche 

modellierbaren Risikofaktoren der Positionen des Portfolios an; 

b)  bei der Berechnung von PESFC,i
t wenden die Institute die Szenarien künftiger Schocks auf sämtliche 

modellierbaren Risikofaktoren der Positionen des Portfolios an, die der Risikofaktorgruppe i gemäß 
Artikel 325bd zugeordnet wurden; 
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c)  die Szenarien künftiger Schocks, die auf die in den Buchstaben a und b genannten modellierbaren 
Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf Daten, die anhand von historischen Daten des vorausgehenden 
Zwölfmonatszeitraums kalibriert werden; kommt es bei einer erheblichen Zahl modellierbarer Risikofaktoren 
eines Portfolios eines Instituts, die keiner Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren gemäß Absatz 2 
Buchstabe a angehören, zu einem signifikanten Anstieg der Kursvolatilität, so können die zuständigen Behörden 
das Institut anweisen, historische Daten eines kürzeren als des vorausgehenden Zwölfmonatszeitraums zu 
verwenden, wobei dieser kürzere Zeitraum nicht kürzer als der vorausgehende Sechsmonatszeitraum sein darf; 
die zuständigen Behörden melden der EBA jede Entscheidung, mit der sie ein Institut anweisen, historische 
Daten aus einem kürzeren als einem Zwölfmonatszeitraum zu verwenden, und begründen diese Entscheidung. 

(5) Bei der Berechnung eines partiellen Expected Shortfall nach Artikel 325bb Absatz 1 behalten die Institute 
für partielle Expected Shortfalls, auf deren modellierbare Risikofaktoren sie nicht gemäß den Absätzen 2, 3 oder 4 
des vorliegenden Artikels Szenarien künftiger Schocks anwenden müssen, die Werte der modellierbaren 
Risikofaktoren bei. 

Artikel 325bd 

Liquiditätshorizonte 

(1) Die Institute ordnen jeden Risikofaktor von Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die 
ihnen die in Artikel 325az Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde oder eine Erlaubnis beantragt wurde, einer 
der in Tabelle 2 aufgeführten Risikofaktorgruppen sowie einer der dort aufgeführten Risikofaktor-Untergruppen zu. 

(2) Der Liquiditätshorizont eines Risikofaktors für Positionen nach Absatz 1 ist der Liquiditätshorizont der 
entsprechenden Risikofaktor-Untergruppe, der dieser Faktor zugeordnet wurde. 

(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels kann ein Institut für einen bestimmten Handelstisch 
beschließen, anstelle des Liquiditätshorizonts der Risikofaktor-Untergruppe nach Tabelle 2 des vorliegenden 
Artikels einen längeren Liquiditätshorizont nach Tabelle 1 des Artikels 325bc zu verwenden. Beschließt ein Institut 
diese Vorgehensweise, so gilt für die Zwecke der Berechnung der partiellen Expected Shortfalls gemäß 
Artikel 325bc Absatz 1 Buchstabe c dieser längere Liquiditätshorizont für sämtliche modellierbaren Risikofaktoren 
der diesem Handelstisch zugewiesenen Positionen, die dieser Risikofaktor-Untergruppe zugeordnet wurden. 

Die Institute melden den zuständigen Behörden, für welche Handelstische und welche Risikofaktor-Untergruppen 
sie die in Unterabsatz 1 beschriebene Vorgehensweise beschließen. 

(4) Zum Zwecke der Berechnung der partiellen Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bc Absatz 1 Buchstabe c 
wird der effektive Liquiditätshorizont jedes modellierbaren Risikofaktors einer Handelsbuchposition wie folgt 
berechnet: 

EffectiveLH =  

SubCatLH if Mat > LH5 

min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5 

LH1 if Mat < LH1

8
>>>>>><

>>>>>>:

dabei gilt: 

EffectiveLH  = der effektive Liquiditätshorizont; 

Mat  = die Laufzeit der Handelsbuchposition; 

SubCatLH  = der Liquiditätshorizont des gemäß Absatz 1 ermittelten modellierbaren Risikofaktors; 
und 

minj {LHj/LHj ≥ Mat}  = der in Artikel 325bc Tabelle 1 aufgeführte Liquiditätshorizont, der als erster 
Liquiditätshorizont auf die Laufzeit der Handelsbuchposition folgt. 
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(5) Innerhalb der Risikofaktorgruppe ’Fremdwährung’ in Tabelle 2 zählen Währungspaare aus dem Euro und der 
Währung eines Mitgliedstaats, der am WKM II teilnimmt, zu der Untergruppe der liquidesten Währungspaare. 

(6) Die Institute überprüfen die Angemessenheit der Zuordnung nach Absatz 1 mindestens monatlich. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  das Verfahren, nach dem die Institute für die Zwecke des Absatzes 1 die Risikofaktoren von Positionen nach 
Absatz 1 den Risikofaktorgruppen und den Risikofaktor-Untergruppen zuordnen müssen; 

b)  die Währungen, die innerhalb der Risikofaktorgruppe ’Zinssatz’ in Tabelle 2 der Untergruppe der liquidesten 
Währungen zuzurechnen sind; 

c)  die Währungspaare, die innerhalb der Risikofaktorgruppe ’Fremdwährung’ in Tabelle 2 der Untergruppe der 
liquidesten Währungspaare zuzurechnen sind; 

d)  die Definitionen einer geringen Marktkapitalisierung und einer hohen Marktkapitalisierung für die Zwecke der 
Untergruppen ’Aktiennotierung’ und ’Volatilität’ der Risikofaktorgruppe ’Aktien’ in Tabelle 2. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Tabelle 2 

Risikofaktorgruppe Risikofaktor-Untergruppe Liquiditätshori
zont 

Dauer des Liquidi
tätshorizonts (in 

Tagen) 

Zinssatz Liquideste Währungen und Landeswährung 1 10 

Sonstige Währungen (ohne die liquidesten Währungen) 2 20 

Volatilität 4 60 

Sonstige Arten 4 60 

Kreditspread Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, der Mitglied
staaten 

2 20 

Gedeckte Schuldverschreibungen, die von Kreditinstitu
ten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben wurden 
('Investment grade') 

2 20 

Forderungen gegenüber Staaten ('Investment grade') 2 20 

Forderungen gegenüber Staaten ('High yield') 3 40 

Forderungen gegenüber Unternehmen ('Investment 
grade') 

3 40 

Forderungen gegenüber Unternehmen ('High yield') 4 60 

Volatilität 5 120 

Sonstige Arten 5 120 
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Risikofaktorgruppe Risikofaktor-Untergruppe Liquiditätshori
zont 

Dauer des Liquidi
tätshorizonts (in 

Tagen) 

Aktien Aktiennotierung (hohe Marktkapitalisierung) 1 10 

Aktiennotierung (geringe Marktkapitalisierung) 2 20 

Volatilität (hohe Marktkapitalisierung) 2 20 

Volatilität (geringe Marktkapitalisierung) 4 60 

Sonstige Arten 4 60 

Fremdwährung Liquideste Währungspaare 1 10 

Sonstige Währungspaare (ohne die liquidesten Wäh
rungspaare) 

2 20 

Volatilität 3 40 

Sonstige Arten 3 40 

Warenpositionen Energiepreis und Kohlenstoffemissionspreis 2 20 

Edelmetallpreis und Buntmetallpreis 2 20 

Sonstige Rohstoffpreise (ohne Energie, Kohlenstoff, 
Edelmetalle und Buntmetalle) 

4 60 

Volatilität der Energie- und Kohlenstoffemissionspreise 4 60 

Volatilität der Edelmetall- und Buntmetallpreise 4 60 

Volatilität der sonstigen Rohstoffpreise (ohne Energie, 
Kohlenstoff, Edelmetalle und Buntmetalle) 

5 120 

Sonstige Arten 5 120  

Artikel 325be 

Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren 

(1) Die Institute bewerten die Modellierbarkeit sämtlicher Risikofaktoren für Positionen, die den Handelstischen 
zugewiesen sind, für die ihnen die in Artikel 325ba Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde oder eine Erlaubnis 
beantragt wurde. 

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bewertung berechnen die Institute die Ei
genmittelanforderungen für Marktrisiken für die nicht modellierbaren Risikofaktoren gemäß Artikel 325bk. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Kriterien für die Bewertung 
der Modellierbarkeit der Risikofaktoren gemäß Absatz 1 und die Häufigkeit dieser Bewertung festgelegt werden. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Artikel 325bf 

Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels liegt eine Überschreitung dann vor, wenn die Eintagesänderung des Werts 
eines Portfolios, das aus sämtlichen dem Handelstisch zugewiesenen Positionen besteht, die entsprechende Maßzahl 
des Risikopotenzials überschreitet, die auf der Grundlage des alternativen internen Modells des Instituts gemäß den 
folgenden Anforderungen errechnet wird: 

a)  für die Berechnung des Risikopotenzials gilt eine Haltedauer von einem Tag; 

b)  auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß Artikel 325bg Absatz 3, die gemäß 
Artikel 325be als modellierbar anzusehen sind, werden Szenarien künftiger Schocks angewandt; 

c)  die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf 
Daten, die anhand der in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c genannten historischen Daten kalibriert werden; 

d)  sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das alternative interne Modell des Instituts auf 
den gleichen Modellannahmen, die auch der Berechnung des Expected Shortfall gemäß Artikel 325ba Absatz 1 
Buchstabe a zugrunde liegen. 

(2) Die Institute zählen die täglichen Überschreitungen durch Rückvergleiche der hypothetischen und 
tatsächlichen Änderungen des Werts des Portfolios, das aus sämtlichen dem Handelstisch zugewiesenen Positionen 
besteht. 

(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Handelstisch eines Instituts die Rückvergleichsanforderung erfüllt, wenn er 
in den unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstagen nicht mehr als die folgende Höchstzahl von 
Überschreitungen verzeichnen musste: 

a)  12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 99 % auf der Grundlage von 
Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 

b)  12 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 99 % auf der Grundlage von 
Rückvergleichen der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 

c)  30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 97,5 % auf der Grundlage von 
Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Risikopotenzials; 

d)  30 Überschreitungen der mit einem einseitigen Konfidenzintervall von 97,5 % auf der Grundlage von 
Rückvergleichen der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts berechneten Maßzahl des Risikopotenzials. 

(4) Die Institute ermitteln die täglichen Überschreitungen gemäß den folgenden Grundsätzen: 

a)  Ein Rückvergleich der hypothetischen Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem Vergleich zwischen dem 
Tagesendwert des Portfolios und dem Wert des Portfolios am Ende des darauf folgenden Tages unter der 
Annahme unveränderter Positionen; 

b)  ein Rückvergleich der tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts beruht auf dem Vergleich zwischen dem 
Tagesendwert des Portfolios und seinem tatsächlichen Wert am Ende des darauf folgenden Tages, ohne 
Gebühren und Provisionen; 

c)  eine Überschreitung liegt vor, wenn das Institut für einen Geschäftstag den Portfoliowert nicht bewerten oder 
die Maßzahl des Risikopotenzials gemäß Absatz 3 nicht berechnen kann. 

(5) Die Institute berechnen für das Portfolio sämtlicher Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für 
die ihnen eine Erlaubnis zur Verwendung alternativer interner Modelle nach Artikel 325az Absatz 2 erteilt wurde, 
gemäß den Absätzen 6 und 7 des vorliegenden Artikels den in Artikel 325ba genannten Multiplikationsfaktor mc. 

(6) Der Multiplikationsfaktor mc entspricht der Summe aus 1,5 und einem Aufschlag zwischen 0 und 0,5 
gemäß Tabelle 3. Für das in Absatz 5 genannte Portfolio errechnet sich dieser Aufschlag auf der Grundlage der 
Zahl der Überschreitungen, die bei den Rückvergleichen der gemäß Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes 
berechneten Maßzahl des Risikopotenzials des Instituts während der unmittelbar vorausgegangenen 
250 Geschäftstage zu verzeichnen waren. Die Berechnung des Aufschlags erfüllt die folgenden Bedingungen: 

a)  Eine Überschreitung liegt vor, wenn die Eintagesänderung des Portfoliowerts die entsprechende Maßzahl des 
Risikopotenzials überschreitet, die mit Hilfe des internen Modells des Instituts gemäß den folgenden 
Anforderungen errechnet wird: 

i)  Haltedauer von einem Tag; 
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ii)  einseitiges Konfidenzintervall von 99 %; 

iii)  auf die Risikofaktoren der Positionen des Handelstisches gemäß Artikel 325bg Absatz 3, die gemäß 
Artikel 325be als modellierbar anzusehen sind, werden Szenarien künftiger Schocks angewandt; 

iv)  die Szenarien künftiger Schocks, die auf die modellierbaren Risikofaktoren angewandt werden, basieren auf 
Daten, die anhand der in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c genannten historischen Daten kalibriert 
werden; 

v)  sofern in diesem Artikel nichts anderes angegeben ist, beruht das interne Modell des Instituts auf den 
gleichen Modellannahmen, die auch der Berechnung des Expected Shortfall gemäß Artikel 325ba Absatz 1 
Buchstabe a zugrunde liegen. 

b)  Die Zahl der Überschreitungen entspricht der Zahl der Überschreitungen bei den hypothetischen oder den 
tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts, je nachdem, welche Zahl höher ist. 

Tabelle 3 

Zahl der Überschreitungen Aufschlag 

Weniger als 5 0,00 

5 0,20 

6 0,26 

7 0,33 

8 0,38 

9 0,42 

Mehr als 9 0,50  

Unter außergewöhnlichen Umständen können die zuständigen Behörden den Aufschlag auf den Wert beschränken, 
der sich für die Überschreitungen bei Rückvergleichen der hypothetischen Änderungen ergibt, wenn die Zahl der 
Überschreitungen bei Rückvergleichen der tatsächlichen Änderungen nicht auf Defekte des internen Modells 
zurückzuführen sind. 

(7) Die zuständigen Behörden überwachen die Angemessenheit des Multiplikationsfaktors nach Absatz 5 und 
die Einhaltung der Rückvergleichsanforderungen nach Absatz 3 durch die Handelstische. Die Institute melden den 
zuständigen Behörden unverzüglich und in jedem Fall binnen fünf Geschäftstagen nach einer Überschreitung, 
wenn bei ihren Rückvergleichen Überschreitungen ausgewiesen werden, und begründen diese Überschreitungen. 

(8) Abweichend von den Absätzen 2 und 6 des vorliegenden Artikels können die zuständigen Behörden einem 
Institut gestatten, eine Überschreitung nicht zu berücksichtigen, wenn eine Eintagesänderung des Wertes seines 
Portfolios, die die entsprechende, nach dem internen Modell des Instituts berechnete Maßzahl des Risikopotenzials 
übersteigt, auf einen nicht modellierbaren Risikofaktor zurückzuführen ist. In diesem Fall weist das Institut der 
zuständigen Behörde gegenüber nach, dass das gemäß Artikel 325bk berechnete Stressszenario-Risikomaß des 
nicht modellierbaren Risikofaktors größer ist als die positive Differenz zwischen der Änderung des Portfoliowerts 
des Instituts und der entsprechenden Maßzahl des Risikopotenzials. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche 
konkreten Elemente für die Zwecke dieses Artikels in den hypothetischen und tatsächlichen Änderungen des 
Portfoliowerts eines Instituts zu berücksichtigen sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 
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Artikel 325bg 

Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution) 

(1) Die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung eines Handelstisches eines Instituts 
gelten als erfüllt, wenn dieser Handelstisch den im vorliegenden Artikel genannten Anforderungen genügt. 

(2) Die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung stellt sicher, dass die auf dem 
Risikomessmodell des Instituts beruhenden theoretischen Änderungen des Werts des Portfolios eines 
Handelstisches den auf dem Bewertungsmodell des Instituts beruhenden hypothetischen Änderungen des Werts 
des Portfolios dieses Handelstisches ausreichend gut entsprechen. 

(3) Erfüllt ein Institut die Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung, so werden für jede 
Position eines Handelstisches bestimmte Risikofaktoren ermittelt, anhand deren sich überprüfen lässt, ob das 
Institut der in Artikel 325bf genannten Rückvergleichsanforderung genügt. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  die Kriterien, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die theoretischen Änderungen des Werts des 
Portfolios eines Handelstisches den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches 
für die Zwecke des Absatzes 2 ausreichend gut entsprechen, wobei die internationalen regulierungsrechtlichen 
Entwicklungen zu berücksichtigen sind; 

b)  die Auswirkungen für ein Institut, wenn die theoretischen Änderungen des Werts des Portfolios eines 
Handelstisches den hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios dieses Handelstisches für die Zwecke 
des Absatzes 2 nicht ausreichend gut entsprechen; 

c)  die Häufigkeit der von einem Institut vorzunehmenden Gewinn- und Verlustzuweisung; 

d)  die technischen Elemente, die für die Zwecke dieses Artikels in den theoretischen und hypothetischen 
Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstisches zu berücksichtigen sind; 

e)  die Art und Weise, in der die Institute, die das interne Modell anwenden, die Gesamteigenmittelanforderung für 
das Marktrisiko für alle ihre Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiko unterliegen, unter Berücksichtigung der in Buchstabe b genannten Auswirkungen 
aggregieren müssen. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 325bh 

Anforderungen an die Risikomessung 

(1) Sofern ein Institut zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach Artikel 325ba ein 
internes Risikomessmodell einsetzt, stellt es sicher, dass dieses Modell alle folgenden Anforderungen erfüllt: 

a)  Das interne Risikomessmodell trägt einer ausreichenden Zahl von Risikofaktoren und mindestens den in 
Kapitel 1a Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 genannten Risikofaktoren Rechnung, es sei denn, das Institut weist den 
zuständigen Behörden gegenüber nach, dass unberücksichtigte Risikofaktoren die Ergebnisse der in 
Artikel 325bg festgelegten Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung nicht wesentlich 
beeinflussen; das Institut muss den zuständigen Behörden gegenüber rechtfertigen können, weshalb es einen 
Risikofaktor in seinem Bewertungsmodell, nicht aber in seinem internen Risikomessmodell berücksichtigt; 

b)  das interne Risikomessmodell erfasst die Nichtlinearitäten von Optionen und anderen Produkten sowie das 
Korrelationsrisiko und das Basisrisiko; 

c)  das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für die Zinssätze in jeder Währung, in der das Institut 
zinsreagible bilanzwirksame und außerbilanzielle Positionen hält; das Institut berechnet die Zinsstrukturkurven 
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nach einem allgemein anerkannten Verfahren; die Zinsstrukturkurve wird in verschiedene Laufzeitsegmente 
unterteilt, um der unterschiedlichen Volatilität der Zinssätze für die verschiedenen Laufzeiten Rechnung zu 
tragen; bei wesentlichen, mit einem Zinsänderungsrisiko behafteten Risikopositionen in den wichtigsten 
Währungen und Märkten ist die Zinsstrukturkurve unter Verwendung von mindestens sechs Laufzeitsegmenten 
zu modellieren, und die Zahl der bei der Modellierung der Zinsstrukturkurve berücksichtigten Risikofaktoren ist 
der Art und Komplexität der Handelsstrategien des Instituts angemessen; das Modell erfasst ferner die 
Risikostreuung der nicht vollkommen korrelierten Entwicklungen der verschiedenen Zinsstrukturkurven oder 
der verschiedenen Finanzinstrumente ein und desselben zugrunde liegenden Emittenten; 

d)  das interne Risikomessmodell enthält Risikofaktoren für Gold und für die einzelnen Fremdwährungen, auf die 
die Positionen des Instituts lauten; für OGA werden die tatsächlichen Fremdwährungspositionen der OGA 
berücksichtigt; die Institute können den Ausweis von Fremdwährungspositionen in OGA heranziehen, der 
vonseiten Dritter vorgenommen wurde, sofern die Korrektheit dieses Ausweises ausreichend sichergestellt ist; 
Fremdwährungspositionen in einem OGA, die den Instituten nicht bekannt sind, werden bei dem auf internen 
Modellen basierenden Ansatz nicht berücksichtigt und gemäß Kapitel 1a behandelt; 

e)  der Detaillierungsgrad der Modellierungsverfahren steht in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 
Aktienmarkttätigkeiten des Instituts; das interne Risikomessmodell enthält mindestens für jeden Aktienmarkt, 
auf dem das Institut Positionen in erheblichem Umfang hält, einen gesonderten Risikofaktor sowie mindestens 
einen Risikofaktor, der systemische Veränderungen der Aktienkurse und die Abhängigkeit zwischen diesem 
Risikofaktor und den einzelnen Risikofaktoren für einen jeden Aktienmarkt erfasst; 

f)  das interne Risikomessmodell enthält mindestens für jede Ware, in der das Institut Positionen in erheblichem 
Umfang hält, einen gesonderten Risikofaktor, es sei denn, die aggregierten Warenmarktpositionen des Instituts 
sind im Vergleich zu seinem Gesamthandelsvolumen gering, sodass es einen gesonderten Risikofaktor pro 
Warenpositionsreferenztyp anwenden kann; bestehen wesentliche Warenmarktrisiken, so erfasst das Modell das 
Risiko nicht vollkommen korrelierter Entwicklungen ähnlicher, aber nicht identischer Waren, das Risiko einer 
Änderung der Terminkurse aufgrund von Fristeninkongruenzen sowie die Verfügbarkeitsprämie zwischen 
Derivate- und Kassapositionen; 

g)  die verwendeten Näherungswerte bilden die tatsächliche Wertveränderung der Position in der Vergangenheit gut 
ab, werden mit der notwendigen Vorsicht bestimmt und werden nur dann verwendet, wenn die verfügbaren 
Daten nicht ausreichen, beispielsweise in Stressphasen nach Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c; 

h)  bestehen bei Instrumenten mit Optionalität wesentliche Volatilitätsrisiken, so erfasst das interne 
Risikomessmodell die Abhängigkeit von impliziten Volatilitäten für die verschiedenen Ausübungspreise und 
Laufzeiten der Optionen. 

(2) Die Institute können innerhalb der Risikofaktorgruppen — und für die Zwecke der Berechnung des 
undiversifizierten Expected Shortfall UESt nach Artikel 325bb Absatz 1 auch risikofaktorgruppenübergreifend — 
empirische Korrelationen verwenden, sofern ihr Ansatz zur Korrelationsmessung solide ist, den anwendbaren 
Liquiditätshorizonten Rechnung trägt und unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird. 

(3) Die EBA gibt bis zum 28. September 2020 gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 
heraus, in denen Kriterien für die Verwendung der in das Risikomessmodell einfließenden Daten nach 
Artikel 325bc festgelegt werden. 

Artikel 325bi 

Qualitative Anforderungen 

(1) Jedes für die Zwecke dieses Kapitels verwendete interne Risikomessmodell beruht auf einem soliden Ansatz, 
wird unter Sicherstellung seiner Integrität berechnet und angewandt und erfüllt alle folgenden qualitativen 
Anforderungen: 

a)  Jedes zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko verwendete interne Risikomessmodell 
ist eng in das tägliche Risikomanagement des Instituts eingebunden und dient als Grundlage für die Meldung 
von Risikopositionen an die Geschäftsleitung; 

b)  die Institute verfügen über eine vom Handelsbereich unabhängige Abteilung zur Risikosteuerung und 
-überwachung, die direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist; diese Abteilung ist für die Gestaltung und 
Umsetzung der internen Risikomessmodelle zuständig; die Abteilung führt die erste und die laufende 
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Validierung der für die Zwecke dieses Kapitels verwendeten internen Modelle durch und ist für das gesamte 
Risikomanagement-System verantwortlich; sie erstellt und analysiert täglich Berichte über die Ergebnisse des zur 
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko eingesetzten internen Modells und Berichte über 
die Angemessenheit der im Hinblick auf die Handelsvolumenbegrenzung gebotenen Maßnahmen; 

c)  das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung sind aktiv an der Risikosteuerung und -überwachung beteiligt, und 
die täglichen Berichte der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung werden auf einer Leitungsebene 
geprüft, die über hinreichende Befugnisse verfügt, um die Reduzierung von Positionen einzelner Händler und 
die Reduzierung des vom Institut eingegangenen Gesamtrisikos zu verlangen; 

d)  die Institute beschäftigen eine ausreichende Zahl Mitarbeiter, die im Hinblick auf die internen 
Risikomessmodelle ausreichend qualifiziert sind, und eine ausreichende Zahl Mitarbeiter, die die Bereiche 
Handel, Risikosteuerung und -überwachung, Revision und Abwicklung gut beherrschen; 

e)  die Institute verfügen über dokumentierte Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die die Funktionsweise ihrer 
internen Risikomessmodelle vollumfänglich gewährleisten; 

f)  jedes interne Risikomessmodell, einschließlich aller Bewertungsmodelle, hat in der Vergangenheit nachweislich 
eine ausreichend präzise Risikomessung gewährleistet und unterscheidet sich nicht wesentlich von den 
Modellen, die das Institut für sein internes Risikomanagement verwendet; 

g)  die Institute führen regelmäßig gründliche Stresstestprogramme durch, die auch umgekehrte Stresstests 
enthalten und alle internen Risikomessmodelle erfassen; die Ergebnisse dieser Stresstests werden mindestens 
monatlich von der Geschäftsleitung überprüft und genügen den vom Leitungsorgan des Instituts festgelegten 
Grundsätzen und Obergrenzen; zeigen diese Stresstests, dass die Handelstätigkeit des Instituts unter bestimmten 
Umständen zu übermäßigen Verlusten führen kann, so trifft das Institut geeignete Maßnahmen; 

h) die Institute unterziehen ihre internen Risikomessmodelle entweder im Rahmen ihrer regelmäßigen Innenrevi
sionstätigkeit oder durch Beauftragung eines Dritten einer unabhängigen Prüfung, die zur Zufriedenheit der 
zuständigen Behörden durchgeführt wird. 

Für die Zwecke des Buchstabens h des Unterabsatzes 1 ist ein Dritter ein Unternehmen, das Prüfungs- oder 
Beratungsdienste für Institute anbietet und dessen Mitarbeiter über ausreichende Qualifikationen im Bereich des 
Marktrisikos im Handelsgeschäft verfügen. 

(2) Die unter Absatz 1 Buchstabe h genannte Prüfung erstreckt sich sowohl auf die Tätigkeiten der 
Handelstische als auch auf die Tätigkeiten der unabhängigen Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung. 
Die Institute prüfen mindestens jährlich ihr gesamtes Risikomanagementsystem. Bei dieser Prüfung wird Folgendes 
bewertet: 

a)  die Angemessenheit der Dokumentation von Risikomanagementsystem und -verfahren und die Organisation 
der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung; 

b)  die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomanagement und die Integrität des Management- 
Informationssystems; 

c) die Genehmigungsverfahren des Instituts für die von den Mitarbeitern der Handels- und der Abwicklungsab
teilungen verwendeten Risikobepreisungsmodelle und Bewertungssysteme; 

d)  die Bandbreite der von dem Modell erfassten Risiken, die Genauigkeit und Angemessenheit des 
Risikomesssystems und die Validierung etwaiger wesentlicher Änderungen des internen Risikomessmodells; 

e)  die Richtigkeit und Vollständigkeit der Positionsdaten, die Richtigkeit und Angemessenheit der Volatilitäts- und 
Korrelationsannahmen, die Richtigkeit der Bewertungs- und Risikosensitivitätsberechnungen sowie — falls nicht 
genügend Daten vorliegen, um die Anforderungen dieses Kapitels zu erfüllen — die Richtigkeit und 
Angemessenheit der Ermittlung von Näherungswerten; 

f)  die Verifizierungsverfahren des Instituts zur Bewertung der Einheitlichkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit sowie 
der Unabhängigkeit der in seinen internen Risikomessmodellen verwendeten Datenquellen; 
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g)  die Verifizierungsverfahren, die das Institut zur Bewertung der Rückvergleichsanforderungen und der 
Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung einsetzt, um die Genauigkeit seines internen 
Risikomessmodells zu beurteilen; 

h)  sofern die Prüfung gemäß Absatz 1 Buchstabe h des vorliegenden Artikels von einem Dritten vorgenommen 
wird, die Verifizierung, dass das interne Validierungsverfahren nach Artikel 325bj den Zielen gerecht wird. 

(3) Die Institute aktualisieren die Techniken und Verfahren, die sie bei den für die Zwecke dieses Kapitels 
verwendeten internen Risikomessmodellen einsetzen, um der Entwicklung neuer Techniken und bewährter 
Verfahren, die sich in Bezug auf diese internen Risikomessmodelle herausbilden, Rechnung zu tragen. 

Artikel 325bj 

Interne Validierung 

(1) Die Institute verfügen über Verfahren, die gewährleisten, dass ihre für die Zwecke dieses Kapitels 
verwendeten internen Risikomessmodelle von entsprechend qualifizierten Stellen, die von der Entwicklung 
unabhängig sind, angemessen validiert wurden, damit sichergestellt ist, dass sie konzeptionell solide sind und alle 
wesentlichen Risiken angemessen erfassen. 

(2) In den folgenden Fällen nehmen die Institute die in Absatz 1 genannte Validierung vor: 

a)  bei der Einführung und bei jeder wesentlichen Änderung eines internen Risikomessmodells; 

b) in regelmäßigen Zeitabständen und nach wesentlichen Marktveränderungen oder jeder Änderung der Portfolio
zusammensetzung, wenn dies dazu führen könnte, dass das interne Risikomessmodell nicht mehr angemessen 
ist. 

(3) Die Validierung der internen Risikomessmodelle eines Instituts beschränkt sich nicht auf die Rückvergleichs
anforderungen und die Anforderungen hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung, sondern umfasst zusätzlich 
mindestens Folgendes: 

a)  Tests, um zu überprüfen, ob alle im internen Modell verwendeten Annahmen angemessen sind und keine 
Unterschätzung oder Überschätzung des Risikos zur Folge haben; 

b)  zusätzlich zu den vorgeschriebenen Rückvergleichen eigene Tests zur Validierung des internen Modells, die 
Rückvergleiche in Bezug auf die Risiken und die Struktur der Portfolios umfassen; 

c)  den Einsatz hypothetischer Portfolios, um sicherzustellen, dass das interne Risikomessmodell eventuell 
auftretende, besondere strukturelle Merkmale, wie erhebliche Basisrisiken und das Konzentrationsrisiko oder 
Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von Näherungswerten, erfassen kann. 

Artikel 325bk 

Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes 

(1) Das Stressszenario-Risikomaß eines bestimmten nicht modellierbaren Risikofaktors gibt den Verlust an, der 
für alle im Portfolio enthaltenen Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- 
oder Warenpositionsrisiko unterliegen, die diesen nicht modellierbaren Risikofaktor enthalten, entsteht, wenn auf 
diesen Risikofaktor ein extremes Szenario künftiger Schocks angewandt wird. 

(2) Die Institute entwickeln für alle nicht modellierbaren Risikofaktoren geeignete extreme Szenarien künftiger 
Schocks, für die sie die Einwilligung der zuständigen Behörden erlangen. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  die Vorgehensweise, nach der die Institute für nicht modellierbare Risikofaktoren geeignete extreme Szenarien 
künftiger Schocks entwickeln und auf diese Risikofaktoren anwenden müssen; 

b)  ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks für jede in Artikel 325bd in Tabelle 2 aufgeführte 
Risikofaktor-Untergruppe, das die Institute anwenden können, wenn sie nicht in der Lage sind, ein extremes 
Szenario künftiger Schocks gemäß Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes zu entwickeln, und dessen 
Anwendung die zuständigen Behörden von den Instituten verlangen können, wenn diese Behörden das von den 
Instituten entwickelte extreme Szenario künftiger Schocks nicht als zufriedenstellend erachten; 
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c)  die Umstände, unter denen die Institute das Stressszenario-Risikomaß für mehr als einen nicht modellierbaren 
Risikofaktor berechnen können; 

d)  das Verfahren, nach dem die Institute die Stressszenario-Risikomaße aller nicht modellierbarer Risikofaktoren, 
die in ihren Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenposi
tionsrisiko unterliegen, enthalten sind, aggregieren müssen. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die EBA die Anforderung, 
dass die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für einen nicht modellierbaren Risikofaktor gemäß diesem 
Artikel genauso hoch sein müssen wie die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die sich aus den 
Berechnungen nach diesem Kapitel ergeben würden, wenn der Risikofaktor modellierbar wäre. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. September 
2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen. 

Ab s chni t t  3  

Inte r nes  Mod el l  zur  Erfassu ng von Ausfal lr is iken 

Artikel 325bl 

Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 

(1) Sämtliche Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die einem Institut die in Artikel 325az 
Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde, unterliegen einer Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko, sofern 
sie mindestens einen Risikofaktor enthalten, der gemäß Artikel 325bd Absatz 1 einer der beiden Risikofak
torgruppen ’Aktien’ oder ’Kreditspread’ zugeordnet wurde. Diese Eigenmittelanforderung, die zu den 
Anforderungen für Risiken, die durch die Eigenmittelanforderungen nach Artikel 325ba Absatz 1 erfasst werden, 
hinzukommt, wird anhand des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken des Instituts berechnet. Dieses 
Modell muss die Anforderungen des vorliegenden Abschnitts erfüllen. 

(2) Für jede der in Absatz 1 genannten Positionen geben die Institute in Bezug auf mindestens einen 
Risikofaktor einen Emittenten von gehandelten Schuldtiteln oder Aktieninstrumenten an. 

Artikel 325bm 

Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken 

(1) Die zuständigen Behörden erteilen einem Institut die Erlaubnis, für alle Handelsbuchpositionen eines 
Handelstisches nach Artikel 325bl, für die das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken die Bestimmungen 
der Artikel 325bi, 325bj, 325bn, 325bo und 325bp erfüllt, ein internes Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 
zu verwenden, um die in Artikel 325ba Absatz 2 genannten Eigenmittelanforderungen zu berechnen. 

(2) Erfüllt der Handelstisch eines Instituts, dem mindestens eine der Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl 
zugewiesen wurde, die Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels nicht, so werden für alle 
Positionen dieses Handelstisches die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach dem in Kapitel 1a 
beschriebenen Ansatz berechnet. 

Artikel 325bn 

Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells zur Erfassung 
von Ausfallrisiken 

(1) Für das Portfolio sämtlicher Handelsbuchpositionen nach Artikel 325bl berechnen die Institute die Eigenmit
telanforderungen für das Ausfallrisiko anhand ihres internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken in folgender 
Weise: 

a)  Die Eigenmittelanforderungen entsprechen der Maßzahl des Risikopotenzials, die mit einem Konfidenzintervall 
von 99,9 % über einen Zeithorizont von einem Jahr die auf Ausfälle von Emittenten dieser Positionen 
zurückzuführenden potenziellen Marktwertverluste angibt; 
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b)  die potenziellen Marktwertverluste gemäß Buchstabe a sind direkte oder indirekte Verluste des Marktwerts einer 
Position, die durch den Ausfall des Emittenten verursacht wurden und die zusätzlich zu bereits bei der 
laufenden Bewertung der Position berücksichtigten Verlusten anzusetzen sind; als Ausfall des Emittenten einer 
Beteiligungsposition gilt die Tatsache, dass die Aktiennotierung des Emittenten auf null gesetzt wurde; 

c)  die Institute bestimmen die Ausfallkorrelationen zwischen verschiedenen Emittenten anhand einer konzeptionell 
soliden Methode und unter Verwendung objektiver historischer Daten zu den am Markt zu beobachtenden 
Kreditspreads oder Aktiennotierungen über eine Zeitspanne von mindestens zehn Jahren, die die vom Institut 
gemäß Artikel 325bc Absatz 2 ermittelte Stressphase einschließt; die Berechnung der Ausfallkorrelationen 
zwischen verschiedenen Emittenten wird anhand eines einjährigen Zeithorizonts kalibriert; 

d)  das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf der Annahme durchgängig über ein Jahr hinweg 
konstanter Positionen. 

(2) Die Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko anhand ihres internen Modells 
zur Erfassung von Ausfallrisiken gemäß Absatz 1 mindestens wöchentlich. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstaben a und c kann ein Institut für die Zwecke der Berechnung des 
Ausfallrisikos von einigen oder allen Aktienpositionen anstelle des Zeithorizonts von einem Jahr gegebenenfalls 
einen Zeithorizont von 60 Tagen zugrunde legen. In einem solchen Fall muss die Berechnung der Ausfallkorre
lationen zwischen Aktiennotierungen und Ausfallwahrscheinlichkeiten einem Zeithorizont von 60 Tagen 
entsprechen und die Berechnung der Ausfallkorrelationen zwischen Aktiennotierungen und Anleihekursen mit 
einem Zeithorizont von einem Jahr vorgenommen werden. 

Artikel 325bo 

Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 

(1) Die Institute dürfen Absicherungsgeschäfte in ihrem internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken 
berücksichtigen und Kaufpositionen und Verkaufspositionen desselben Finanzinstruments gegeneinander 
aufrechnen. 

(2) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken dürfen die Institute Absicherungs- oder 
Diversifizierungseffekte bei Kauf- und Verkaufspositionen in Bezug auf verschiedene Instrumente oder verschiedene 
Wertpapiere desselben Schuldners sowie Kauf- und Verkaufspositionen gegenüber verschiedenen Emittenten nur 
berücksichtigen, wenn sie die Bruttokauf- und -verkaufspositionen der verschiedenen Instrumente und die 
Basisrisiken zwischen verschiedenen Emittenten explizit modellieren. 

(3) In ihren internen Modellen zur Erfassung von Ausfallrisiken erfassen die Institute die wesentlichen Risiken 
zwischen einem Absicherungsinstrument und einem abgesicherten Instrument, die im Zeitraum zwischen dem 
Ablauf des Absicherungsinstruments und dem einjährigen Zeithorizont eintreten könnten, sowie das Potenzial für 
signifikante Basisrisiken in den Absicherungsstrategien aufgrund von Unterschieden hinsichtlich Produktart, Rang 
in der Kapitalstruktur, interner oder externer Bonitätsbeurteilungen, Laufzeit, Jahrgang der originären 
Kreditgewährung (Vintage) und anderen Unterschieden. Die Institute erfassen ein Absicherungsinstrument nur, 
soweit es auch dann haltbar ist, wenn sich der Schuldner einem Kreditereignis oder sonstigen Ereignis nähert. 

Artikel 325bp 

Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von Ausfallrisiken 

(1) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken nach Artikel 325bm Absatz 1 kann den Ausfall 
einzelner Emittenten sowie den gleichzeitigen Ausfall mehrerer Emittenten modellieren und berücksichtigt die 
Auswirkungen dieser Ausfälle bei den Marktwerten der von diesem Modell abgedeckten Positionen. Zu diesem 
Zweck wird der Ausfall jedes einzelnen Emittenten unter Verwendung von zwei verschiedenartigen systematischen 
Risikofaktoren modelliert. 

(2) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt der Konjunkturentwicklung Rechnung und 
berücksichtigt insbesondere die Abhängigkeiten zwischen Erlösquoten und systematischen Risikofaktoren nach 
Absatz 1. 

(3) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken trägt den nichtlinearen Auswirkungen von Optionen 
und anderen Positionen mit wesentlichem nichtlinearem Verhalten in Bezug auf Preisveränderungen Rechnung. 
Das inhärente Modellrisiko der Bewertung und Schätzung der mit diesen Produkten verbundenen Preisrisiken wird 
von den Instituten ebenfalls gebührend berücksichtigt. 

(4) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken basiert auf objektiven und aktuellen Daten. 

(5) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Institute in ihrem internen Modell zur Erfassung 
von Ausfallrisiken Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen, die die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a)  Die Ausfallwahrscheinlichkeiten betragen mindestens 0,03 %; 
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b)  sofern in diesem Abschnitt nichts anderes angegeben ist, basieren die Ausfallwahrscheinlichkeiten auf einem 
einjährigen Zeithorizont; 

c)  die Ausfallwahrscheinlichkeiten stützen sich — ausschließlich oder in Verbindung mit jeweiligen 
Marktpreisen — auf historische Daten eines Zeitraums von mindestens fünf Jahren in Bezug auf beobachtete 
tatsächliche Ausfälle und extreme Marktpreisrückgänge, die Ausfällen entsprechen; die ausschließliche 
Heranziehung von jeweiligen Marktpreisen ist nicht gestattet; 

d)  wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 
zu schätzen, so berechnet es die Ausfallwahrscheinlichkeiten anhand der in Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 
dargelegten Methode; 

e)  wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Titel II Kapitel 3 
Abschnitt 1 zu schätzen, so entwickelt es eine interne Methode oder verwendet es externe Quellen zur 
Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten; in beiden Fällen erfüllen die Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzungen 
die Anforderungen des vorliegenden Artikels. 

(6) Für die Simulation von Emittentenausfällen verwenden die Institute in ihrem internen Modell zur Erfassung 
von Ausfallrisiken Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall, die die folgenden Anforderungen erfüllen: 

a)  Die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall betragen mindestens 0 %; 

b)  die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall tragen dem Rang der jeweiligen Position Rechnung; 

c)  wurde einem Institut die Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei Ausfall gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu 
schätzen, so berechnet es die geschätzte Verlustquote bei Ausfall anhand der dort dargelegten Methode; 

d)  wurde einem Institut keine Erlaubnis erteilt, die Verlustquote bei Ausfall gemäß Titel II Kapitel 3 Abschnitt 1 zu 
schätzen, so entwickelt es eine interne Methode oder verwendet externe Quellen zur Schätzung der 
Verlustquote bei Ausfall; in beiden Fällen erfüllen die Schätzungen für die Verlustquote bei Ausfall die 
Anforderungen des vorliegenden Artikels. 

(7) Im Rahmen der unabhängigen Prüfung und der Validierung der internen Modelle, die sie für die Zwecke 
dieses Kapitels, einschließlich für die Zwecke des Risikomesssystems, verwenden, nehmen die Institute Folgendes 
vor: 

a)  eine Überprüfung, ob der Modellierungsansatz für Änderungen der Korrelationen und Preise für ihr Portfolio 
geeignet ist, auch in Bezug auf die Auswahl und Gewichtung der systematischen Risikofaktoren des Modells; 

b)  verschiedene Stresstests, einschließlich Sensitivitätsanalysen und Szenarioanalysen, um die qualitative und 
quantitative Angemessenheit des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken, insbesondere in Bezug auf 
die Behandlung von Konzentrationen, zu bewerten; und 

c)  eine angemessene quantitative Validierung einschließlich der einschlägigen internen Referenzwerte für die 
Modellierung. 

Die unter Buchstabe b genannten Tests werden nicht auf in der Vergangenheit eingetretene Ereignisse beschränkt. 

(8) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken spiegelt Emittentenkonzentrationen und 
Konzentrationen, die innerhalb von Produktklassen und über Produktklassen hinweg unter Stressbedingungen 
entstehen können, angemessen wider. 

(9) Das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken steht mit den internen Risikomanagement-Methoden 
des Instituts für die Ermittlung, Messung und Steuerung von Handelsrisiken in Einklang. 

(10) Die Institute verfügen über eindeutig definierte Regeln und Verfahren für die Bestimmung der Annahmen 
für Ausfallkorrelationen zwischen verschiedenen Emittenten gemäß Artikel 325bn Absatz 1 Buchstabe c und die 
Wahl der Methode, die für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Absatz 5 Buchstabe e des 
vorliegenden Artikels und der Verlustquote bei Ausfall gemäß Absatz 6 Buchstabe d des vorliegenden Artikels 
bevorzugt wird. 

(11) Die Institute dokumentieren ihre internen Modelle, sodass die Korrelationsannahmen und anderen 
Modellannahmen für die zuständigen Behörden transparent sind. 

(12) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Anforderungen festgelegt 
werden, die die interne Methode des Instituts und die externen Quellen erfüllen müssen, die für die Schätzung der 
Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß Absatz 5 Buchstabe e und der Verlustquoten bei Ausfall gemäß Absatz 6 
Buchstabe d herangezogen werden. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. September 
2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“  

91. In Artikel 384 Absatz 1 erhält die Begriffsbestimmung von EADtotal
i folgende Fassung: 

„EADtotal
i  = dem Gesamtwert der (über alle Netting-Sätze hinweg addierten) mit Gegenparteiausfallrisiko 

behafteten Positionen gegenüber der Gegenpartei i unter Berücksichtigung der Auswirkung gestellter 
Sicherheiten im Einklang mit den für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das 
Gegenparteiausfallrisiko dieser Gegenpartei jeweils maßgebenden Methode nach Titel II Kapitel 6 
Abschnitte 3 bis 6.“  

92. Artikel 385 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 385 

Alternative zur Verwendung der CVA-Methoden für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen 

Alternativ zu Artikel 384 dürfen Institute, die die Ursprungsrisikomethode nach Artikel 282 verwenden, nach 
vorheriger Genehmigung durch die zuständige Behörde für die in Artikel 382 genannten Instrumente einen 
Multiplikationsfaktor von 10 auf die sich ergebenden risikogewichteten Positionsbeträge für das Gegenparteiaus
fallrisiko dieser Positionen anwenden, anstatt die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko zu berechnen.“  

93. Artikel 390 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 390 

Berechnung des Risikopositionswerts 

(1) Die Gesamtrisikoposition gegenüber einer Gruppe verbundener Kunden wird durch Addition der Risikopo
sitionen gegenüber den Einzelkunden dieser Gruppe berechnet. 

(2) Die Gesamtrisikoposition gegenüber Einzelkunden wird durch Addition der Risikopositionen im 
Handelsbuch und der Risikopositionen im Anlagebuch berechnet. 

(3) Für Risikopositionen im Handelsbuch dürfen die Institute 

a)  ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten Kunden begebenen selben Finanzinstrumenten 
gegeneinander aufrechnen, wobei die Nettoposition in jedem dieser verschiedenen Instrumente nach den in 
Teil 3 Titel IV Kapitel 2 festgelegten Methoden berechnet wird; 

b) ihre Kauf- und Verkaufspositionen in den von einem bestimmten Kunden begebenen verschiedenen Finanzins
trumenten nur dann gegeneinander aufrechnen, wenn das der Verkaufsposition zugrunde liegende Finanzinstru
ment gegenüber dem der Kaufposition zugrunde liegenden Finanzinstrument nachrangig ist oder die zugrunde 
liegenden Finanzinstrumente gleichrangig sind. 

Für die Zwecke der Buchstaben a und b können die Finanzinstrumente auf der Grundlage der verschiedenen 
Rangkategorien in Unterklassen eingeordnet werden, um den jeweiligen Rang von Positionen zu bestimmen. 

(4) Die Institute berechnen die Risikopositionswerte aus den in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und 
aus Kreditderivatkontrakten, die direkt mit einem Kunden abgeschlossen werden, gemäß der jeweils maßgeblichen 
Methode nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5. Risikopositionen, die sich aus den in den 
Artikeln 378, 379 und 380 genannten Geschäften ergeben, werden nach dem in diesen Artikeln festgelegten 
Verfahren berechnet. 

Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die in Unterabsatz 1 genannten Geschäfte halten die Institute 
auch die in Artikel 299 festgelegten Grundsätze ein, wenn diese Geschäfte dem Handelsbuch zugeordnet werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur Verwendung der Methoden nach Teil 3 
Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 diese Methoden für die Berechnung des 
Risikopositionswerts für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte verwenden. 
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(5) Die Institute addieren zu der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden die Risikopositionen aus den in 
Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten, wenn der Kontrakt nicht direkt mit 
diesem Kunden abgeschlossen wurde, jedoch der zugrunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde liegende 
Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden begeben wurde. 

(6) Folgendes ist nicht in Risikopositionen enthalten: 

a) im Fall von Fremdwährungsgeschäften die Risikopositionen, die im Rahmen des üblichen Abrechnungs
verfahrens im Zeitraum von zwei Geschäftstagen nach Leistung der Zahlung entstehen; 

b)  im Fall von Wertpapiergeschäften die Risikopositionen, die im Rahmen des üblichen Abrechnungsverfahrens im 
Zeitraum von fünf Geschäftstagen nach Leistung der Zahlung oder nach Lieferung der Wertpapiere — je 
nachdem, welches der frühere Termin ist — entstehen; 

c)  im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung von Zahlungsdiensten, des 
Clearings und der Abrechnung in jedweder Währung und des Korrespondenzbankgeschäfts oder der 
Erbringung von Dienstleistungen für Kunden zum Clearing, zur Abwicklung und zur Verwahrung von Finanzin
strumenten, verspätete Zahlungseingänge bei Finanzierungen sowie andere Risikopositionen im 
Kundengeschäft, die längstens bis zum folgenden Geschäftstag bestehen; 

d)  im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung von Zahlungsdiensten, des 
Clearings oder der Abrechnung in jedweder Währung und des Korrespondenzbankgeschäfts, Intratageskredite 
an Institute, die diese Dienste erbringen; 

e)  Risikopositionen, die gemäß den Artikeln 36 und 56 von Posten des harten Kernkapitals oder von Posten des 
zusätzlichen Kernkapitals abgezogen werden, oder sonstige Abzüge von diesen Posten, die den Solvabilitätskoef
fizienten verringern. 

(7) Um in Bezug auf Kunden, gegenüber denen ein Institut Risikopositionen aus Geschäften im Sinne des 
Artikels 112 Buchstaben m und o oder aus anderen Geschäften hat, bei denen Risikopositionen aus zugrunde 
liegenden Vermögenswerten resultieren, die Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe 
verbundener Kunden zu ermitteln, bewertet das Institut seine zugrunde liegenden Risikopositionen und 
berücksichtigt dabei die wirtschaftliche Substanz der Struktur des Geschäfts und die dieser selbst innewohnenden 
Risiken, um zu entscheiden, ob die Struktur eine zusätzliche Risikoposition darstellt. 

(8) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  die anzuwendenden Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden 
oder einer Gruppe verbundener Kunden für die in Absatz 7 genannten Arten von Risikopositionen; 

b)  die Voraussetzungen, unter denen die Struktur der Geschäfte nach Absatz 7 keine zusätzliche Risikoposition 
darstellt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 1. Januar 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß 
den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(9) Für die Zwecke des Absatzes 5 arbeitet die EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um 
festzulegen, wie die Risikopositionen aus den in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und aus Kreditderivat
kontrakten, wenn der Kontrakt nicht direkt mit einem Kunden abgeschlossen wurde, jedoch der zugrunde liegende 
Schuldtitel oder das zugrunde liegende Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden begeben wurde, zwecks 
Einberechnung in die Risikopositionen gegenüber dem Kunden zu ermitteln sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. März 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“  

94. In Artikel 391 wird folgender Absatz angefügt: 

„Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich 
des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens Beschlüsse dazu erlassen, ob die aufsichtlichen und 
rechtlichen Anforderungen eines Drittlands denen der Union zumindest gleichwertig sind.“ 
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95. Artikel 392 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 392 

Begriffsbestimmung eines Großkredits 

Die Risikoposition eines Instituts gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden gilt als 
Großkredit, wenn der Wert der Risikoposition 10 % des Kernkapitals des Instituts erreicht oder überschreitet.“  

96. Artikel 394 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 394 

Meldepflichten 

(1) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden für jeden vergebenen Großkredit, den sie halten, auch 
wenn diese Großkredite von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 ausgenommen sind, Folgendes: 

a)  Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den bzw. an die das Institut den Großkredit 
vergeben hat; 

b)  Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung; 

c)  gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit bzw. ohne Sicherheitsleistung; 

d)  Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wirkung der für die Zwecke des Artikels 395 
Absatz 1 berechneten Kreditrisikominderung. 

Institute, die Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegen, melden den für sie zuständigen Behörden ihre 20 größten Kredite 
auf konsolidierter Basis, ohne Berücksichtigung derjenigen Risikopositionen, die von der Anwendung des 
Artikels 395 Absatz 1 ausgenommen sind. 

Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden außerdem auf konsolidierter Basis Risikopositionen im Wert 
von 300 Mio. EUR oder mehr, die aber weniger als 10 % des Kernkapitals des Instituts ausmachen. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Angaben melden die Institute den für sie 
zuständigen Behörden in Bezug auf ihre zehn größten Kredite gegenüber Instituten auf konsolidierter Basis sowie 
auf ihre zehn größten Kredite gegenüber Schattenbankunternehmen, die außerhalb des Regelungsrahmens 
Banktätigkeiten ausüben, auf konsolidierter Basis, einschließlich von der Anwendung des Artikels 395 Absatz 1 
ausgenommener Großkredite, Folgendes: 

a)  Name des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden, an den bzw. an die ein Institut den Großkredit 
vergeben hat; 

b)  Risikopositionswert, gegebenenfalls vor der Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung; 

c)  gegebenenfalls Art der verwendeten Besicherung/Absicherung mit bzw. ohne Sicherheitsleistung; 

d)  Risikopositionswert gegebenenfalls nach Berücksichtigung der Wirkung der für die Zwecke des Artikels 395 
Absatz 1 berechneten Kreditrisikominderung. 

(3) Die Institute melden den für sie zuständigen Behörden die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Informationen mindestens halbjährlich. 

(4) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Kriterien für die Ermittlung 
der in Absatz 2 genannten Schattenbankunternehmen festgelegt werden. 

Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die EBA die internationalen 
Entwicklungen und international vereinbarten Standards zum Schattenbankwesen und erwägt, 

a)  ob von der Verbindung zu einem einzelnen Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen Risiken für die 
Solvabilität oder die Liquiditätslage des Instituts ausgehen könnten; 
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b)  ob Unternehmen, die ähnlichen Solvabilitäts- oder Liquiditätsanforderungen unterliegen, wie sie in dieser 
Verordnung und in der Richtlinie 2013/36/EU vorgesehen sind, ganz oder teilweise von der in Absatz 2 in 
Bezug auf Schattenbankunternehmen genannten Pflicht, gemeldet zu werden, befreit werden sollten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.“  

97. Artikel 395 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut hält gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden nach 
Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 keine 
Risikoposition, deren Wert 25 % seines Kernkapitals übersteigt. Ist der Kunde ein Institut oder gehört zu einer 
Gruppe verbundener Kunden ein oder mehr als ein Institut, so darf der Risikopositionswert den jeweils 
höheren Wert von entweder 25 % des Kernkapitals des Instituts oder 150 Mio. EUR nicht übersteigen, sofern 
nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 die Summe 
der Risikopositionswerte gegenüber sämtlichen verbundenen Kunden, die keine Institute sind, 25 % des 
Kernkapitals des Instituts nicht übersteigt. 

Ist der Betrag von 150 Mio. EUR höher als 25 % des Kernkapitals des Instituts, so darf der Risikopositionswert 
nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 der 
vorliegenden Verordnung nicht über eine angemessene Obergrenze in Bezug auf das Kernkapital dieses Instituts 
hinausgehen. Diese Obergrenze wird von den Instituten im Einklang mit den Grundsätzen und Verfahren 
gemäß Artikel 81 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt, um das Konzentrationsrisiko zu steuern und zu 
begrenzen. Die Obergrenze darf 100 % des Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten. 

Die zuständigen Behörden können eine niedrigere Obergrenze als 150 Mio. EUR festlegen; in diesem Fall setzen 
sie die EBA und die Kommission davon in Kenntnis. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes hält ein G-SRI, gegenüber einem anderen G-SRI oder 
einem Nicht-EU-G-SRI, keine Risikoposition, deren Wert nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisiko
minderung gemäß den Artikeln 399 bis 403 15 % seines Kernkapitals übersteigt. Ein G-SRI hält diese 
Obergrenze spätestens zwölf Monate ab dem Datum, an dem es als ein G-SRI ermittelt wurde, ein. Hält ein G- 
SRI gegenüber einem Institut oder einer Gruppe, die als ein G-SRI oder ein Nicht-EU-G-SRI ermittelt wurde, so 
hält es diese Obergrenze spätestens zwölf Monate ab dem Datum, an dem dieses andere Institut oder die 
Gruppe als G-SRI oder Nicht-EU-G-SII ermittelt wurde.“ 

b)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die in diesem Artikel festgelegten Obergrenzen dürfen für Risikopositionen im Handelsbuch des 
Instituts überschritten werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die auf das Anlagebuch entfallenden Risikopositionen gegenüber dem Kunden oder gegenüber der Gruppe 
verbundener Kunden überschreiten nicht die Obergrenze nach Absatz 1, die unter Berücksichtigung des 
Kernkapitals berechnet wird, sodass sich die Überschreitung allein aus dem Handelsbuch ergibt; 

b)  das Institut erfüllt in Bezug auf den Teil der Risikoposition, der die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
festgelegte Obergrenze überschreitet, eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die gemäß den Artikeln 397 
und 398 berechnet wird; 

c)  dauert die unter Buchstabe b genannte Überschreitung höchstens zehn Tage an, so darf die Risikoposition 
im Handelsbuch gegenüber dem Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden 500 % des Kernkapitals des 
Instituts nicht überschreiten; 

d)  alle Überschreitungen, die länger als zehn Tage andauern, dürfen zusammengenommen 600 % des 
Kernkapitals des Instituts nicht überschreiten. 
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Jedes Mal, wenn die Obergrenze überschritten worden ist, meldet das Institut den zuständigen Behörden 
unverzüglich die Höhe der Überschreitung und den Namen des betreffenden Kunden sowie gegebenenfalls den 
Namen der betreffenden Gruppe verbundener Kunden.“  

98. Artikel 396 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Kommt der in Artikel 395 Absatz 1 genannte Betrag von 150 Mio. EUR zur Anwendung, so können die 
zuständigen Behörden auf Einzelfallbasis gestatten, dass die Obergrenze von 100 % in Bezug auf das 
Kernkapital des Instituts überschritten werden darf.“ 

ii)  Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Gestattet eine zuständige Behörde einem Institut in den in den Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden 
Absatzes genannten Ausnahmefällen, die in Artikel 395 Absatz 1 festgelegte Obergrenze länger als drei 
Monate zu überschreiten, so legt das Institut der zuständigen Behörde einen überzeugenden Plan für die 
zeitnahe Wiedereinhaltung dieser Obergrenze vor und setzt diesen Plan innerhalb der mit der zuständigen 
Behörde vereinbarten Frist um. Die zuständige Behörde überwacht die Durchführung des Plans und schreibt 
eine schnellere Wiedereinhaltung vor, falls angebracht.“ 

b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gibt die EBA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
Leitlinien heraus, in denen festgelegt wird, wie die zuständigen Behörden Folgendes ermitteln können: 

a)  die Ausnahmefälle nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels; 

b)  den Zeitraum, der zur Wiederherstellung der Einhaltung als angemessen erachtet wird; 

c)  die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die zeitnahe Wiedereinhaltung durch das Institut sicherzustellen.“  

99. In Artikel 397 in Tabelle 1 Spalte 1 werden die Worte „in % der anrechenbaren Eigenmittel“ durch die Worte „in % 
des Kernkapitals“ ersetzt.  

100. Artikel 399 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein Institut verwendet bei der Berechnung einer Risikoposition eine Kreditrisikominderungstechnik, 
wenn es diese Technik auch zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko gemäß Teil 3 
Titel II verwendet hat und wenn diese Kreditrisikominderungstechnik die in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen erfüllt. 

Für die Zwecke der Artikel 400 bis 403 umfasst der Begriff ’Garantie’ die nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 
anerkannten Kreditderivate, ausgenommen synthetische Unternehmensanleihen (’Credit Linked Notes’).“ 

b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Kreditrisikominderungstechniken, die nur Instituten zur Verfügung stehen, die einen IRB-Ansatz 
verwenden, können nicht zur Verringerung des Risikopositionswerts von Großkrediten eingesetzt werden, es sei 
denn, es handelt sich um durch Immobilien besicherte Risikopositionen gemäß Artikel 402.“  

101. Artikel 400 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j)  Handelsrisikopositionen von Clearingmitgliedern und Ausfallfondsbeiträge an qualifizierte zentrale 
Gegenparteien;“ 
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ii)  Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„l)  Handelsrisikopositionen von Kunden gemäß Artikel 305 Absatz 2 oder Absatz 3; 

m)  von den Abwicklungseinheiten oder ihren Tochterunternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten 
sind, gehaltene in Artikel 45f Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU genannte Eigenmittelinstrumente 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von folgenden Unternehmen begeben wurden: 

i)  in Bezug auf die Abwicklungseinheiten: von anderen Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 

ii)  in Bezug auf Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit, die selbst keine Abwicklungseinheiten 
sind: von den Tochterunternehmen des jeweiligen Tochterunternehmens derselben 
Abwicklungsgruppe; 

n)  Risikopositionen aus einer Mindestwertzusage, die alle Bedingungen nach Artikel 132c Absatz 3 
erfüllt.“ 

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i)  Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder sonstiger Anteile, gegenüber seinem 
Mutterunternehmen, anderen Tochterunternehmen desselben und eigenen Tochterunternehmen sowie 
qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen sind, 
der das Institut gemäß dieser Verordnung, der Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwertigen Normen 
eines Drittlands auch selbst unterliegt; Risikopositionen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden 
unabhängig davon, ob sie von Artikel 395 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung ausgenommen sind 
oder nicht, als Risikopositionen gegenüber Dritten behandelt;“ 

ii)  Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k)  Risikopositionen in Form einer Sicherheit oder einer Bürgschaft für Darlehen für Wohnimmobilien, die 
von einem anerkennungsfähigen Sicherungsgeber nach Artikel 201 gestellt werden und die für die 
Bonitätsbeurteilung infrage kommen, die mindestens der niedrigeren der folgenden Stufen entspricht: 

i)  der Bonitätsstufe 2, 

ii)  der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentralstaat des Mitgliedstaats entspricht, in 
dem sich der Sitz des Sicherungsgebers befindet;“ 

iii)  folgender Buchstabe wird angefügt: 

„l)  Risikopositionen in Form einer von einer Exportversicherungsagentur gestellten Bürgschaft für öffentlich 
unterstützte Exportkredite, die für die Bonitätsbeurteilung in Frage kommen, die mindestens der 
niedrigeren der folgenden Stufen entspricht: 

i)  der Bonitätsstufe 2, 

ii)  der Bonitätsstufe, die dem Fremdwährungsrating für den Zentralstaat des Mitgliedstaats entspricht, in 
dem sich der Sitz der Exportversicherungsagentur befindet.“ 

c)  Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden teilen der EBA mit, ob sie beabsichtigen, von einer der in Absatz 2 vorgesehenen 
Ausnahmen in Einklang mit den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes Gebrauch zu machen, und 
übermitteln der EBA eine Begründung für den Gebrauch dieser Ausnahmen.“ 

d)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Die gleichzeitige Anwendung von mehr als einer der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Ausnahmen 
auf ein und dieselbe Risikoposition wird nicht gestattet.“ 
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102. Artikel 401 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 401 

Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken 

(1) Zur Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 darf ein Institut den 
’vollständig angepassten Risikopositionswert’ (E*) zugrunde legen, wie er nach Teil 3 Titel II Kapitel 4 unter 
Berücksichtigung von Kreditrisikominderungen, Volatilitätsanpassungen und etwaigen Laufzeitinkongruenzen im 
Sinne des genannten Kapitels berechnet wird. 

(2) Mit der Ausnahme der Institute, die die einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten 
anwenden, wenden die Institute für die Zwecke von Absatz 1 unabhängig davon, nach welcher Methode die Eigen
mittelanforderungen für das Kreditrisiko berechnet werden, die umfassende Methode zur Berücksichtigung 
finanzieller Sicherheiten an. 

Abweichend von Absatz 1 können Institute mit einer Erlaubnis zur Verwendung der Methoden nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 4 Abschnitt 4 und Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 6 diese Methoden für die Berechnung des Risikoposi
tionswerts von Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwenden. 

(3) Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 führen die Institute 
in Bezug auf ihre Kreditrisikokonzentrationen regelmäßig Stresstests durch, die auch den Veräußerungswert 
etwaiger Sicherheiten einschließen. 

Getestet wird bei den in Unterabsatz 1 genannten regelmäßigen Stresstests auf Risiken, die aus möglichen 
Veränderungen der Marktbedingungen resultieren, die die Angemessenheit der Eigenmittelausstattung der Institute 
in Frage stellen könnten, sowie auf Risiken, die mit der Veräußerung von Sicherheiten in Stresssituationen 
verbunden sind. 

Die durchgeführten Stresstests müssen angemessen und geeignet für die Abschätzung dieser Risiken sein. 

Die Institute sehen in ihren Strategien zur Steuerung des Konzentrationsrisikos Folgendes vor: 

a)  Vorschriften und Verfahren zur Steuerung der Risiken, die sich aus Laufzeitinkongruenzen zwischen den 
Risikopositionen und etwaigen Kreditbesicherungen für diese Risikopositionen ergeben; 

b) Vorschriften und Verfahren für das Konzentrationsrisiko, das sich aus der Anwendung von Kreditrisikominde
rungstechniken — insbesondere aus großen indirekten Kreditrisiken — ergibt, beispielsweise, wenn als 
Sicherheit nur die Wertpapiere eines einzigen Emittenten hereingenommen wurden. 

(4) Verringert ein Institut eine Risikoposition gegenüber einem Kunden durch Anwendung einer anerkannten 
Kreditrisikominderungstechnik nach Artikel 399 Absatz 1, so behandelt das Institut — in der in Artikel 403 
dargelegten Weise — den Teil der Risikoposition, um den die Risikoposition gegenüber dem Kunden verringert 
wurde, als Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber und nicht als Risikoposition gegenüber dem Kunden.“  

103. In Artikel 402 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

„(1) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des Artikels 395 dürfen Institute, außer wenn 
dies nach geltendem einzelstaatlichem Recht verboten ist, den Risikopositionswert oder Teile von Risikopositionen, 
die im Einklang mit Artikel 125 Absatz 1 vollständig durch Wohnimmobilien besichert sind, um den als 
Sicherheit hinterlegten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden Immobilien 
herabsetzen — allerdings um höchstens 50 % des Marktwerts oder 60 % des Beleihungswerts in Mitgliedstaaten, 
deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswerts setzen —, 
sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen, die im 
Einklang mit Artikel 124 Absatz 2 durch Wohnimmobilien besichert sind, ein Risikogewicht von höchstens 
35 % angesetzt; 

b)  die Risikoposition oder der Teil der Risikoposition ist durch eine der folgenden Sicherheiten vollständig 
besichert: 

i)  ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien, oder 

ii)  eine Wohnimmobilie, die im Rahmen eines Leasinggeschäfts vollständig im Eigentum des Leasinggebers 
bleibt und für die der Mieter seine Kaufoption noch nicht ausgeübt hat; 

c)  die in Artikels 208 und Artikel 229 Absatz 1 festgelegten Anforderungen sind erfüllt. 
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(2) Zur Berechnung von Risikopositionswerten für die Zwecke des Artikels 395 darf ein Institut, außer wenn 
dies nach geltendem einzelstaatlichem Recht verboten ist, den Risikopositionswert oder Teile von Risikopositionen, 
die im Einklang mit Artikel 126 Absatz 1 vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert sind, um den als 
Sicherheit hinterlegten Betrag des Marktwerts oder des Beleihungswerts der betreffenden Immobilien 
herabsetzen — allerdings um höchstens 50 % des Marktwerts oder 60 % des Beleihungswerts in Mitgliedstaaten, 
deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften strenge Vorgaben für die Bemessung des Beleihungswerts setzen —, 
sofern alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats haben für Risikopositionen oder Teile von Risikopositionen, die im 
Einklang mit Artikel 124 Absatz 2 durch Gewerbeimmobilien besichert sind, ein Risikogewicht von höchstens 
50 % angesetzt; 

b)  die Risikoposition ist durch eine der folgenden Sicherheiten vollständig besichert: 

i)  ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien, oder 

ii)  eine oder mehrere Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien und die Risikopositionen in Verbindung mit 
Immobilien-Leasing-Geschäften; 

c)  die Anforderungen des Artikels 126 Absatz 2 Buchstabe a, des Artikels 208 und des Artikels 229 Absatz 1 
sind erfüllt; 

d)  die Gewerbeimmobilien sind baulich fertiggestellt.“  

104. Artikel 403 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 403 

Substitutionsansatz 

(1) Wird ein Kredit an einen Kunden durch einen Dritten abgesichert oder durch eine von einem Dritten 
gestellte Sicherheit besichert, so muss ein Institut 

a)  den abgesicherten Teil des Kredits als Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber und nicht gegenüber dem 
Kunden ansehen, sofern der unbesicherten Risikoposition gegenüber dem Garantiegeber nach Teil 3 Titel II 
Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres Risikogewicht zugewiesen würde als dem unbesicherten Kredit an den 
Kunden; 

b)  den durch den Marktwert der anerkannten Sicherheit besicherten Teil des Kredits als Risikoposition gegenüber 
dem Dritten und nicht gegenüber dem Kunden ansehen, sofern der Kredit durch eine Sicherheit besichert ist 
und dem besicherten Teil der Risikoposition nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 dasselbe oder ein geringeres 
Risikogewicht zugewiesen würde als dem unbesicherten Kredit an den Kunden. 

Ein Institut verfährt nicht nach dem Ansatz gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b, wenn zwischen der Risikoposition 
und der Sicherheit eine Laufzeitinkongruenz besteht. 

Für die Zwecke dieses Teils darf ein Institut nur dann sowohl die umfassende Methode zur Berücksichtigung 
finanzieller Sicherheiten als auch die Behandlung nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Absatzes 
anwenden, wenn es für die Zwecke des Artikels 92 sowohl die umfassende Methode als auch die einfache Methode 
zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten anwenden darf. 

(2) Verfährt ein Institut nach Absatz 1 Buchstabe a, so gilt Folgendes: 

a)  Lautet die Garantie auf eine andere Währung als der Kredit, ermittelt das Institut den Betrag des Kredits, der 
durch diese Garantie als abgesichert gilt, nach den Bestimmungen des Teils 3 Titel II Kapitel 4 über die 
Behandlung von Währungsinkongruenzen bei einer Absicherung einer Risikoposition ohne Sicherheitsleistung; 

b)  bei einer Differenz zwischen der Laufzeit des Kredits und der Laufzeit der Sicherheit verfährt das Institut nach 
den Bestimmungen über die Behandlung von Laufzeitinkongruenzen des Teils 3 Titel II Kapitel 4; 

c)  das Institut kann eine partielle Absicherung bei einer Behandlung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 anerkennen. 
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b kann ein Institut den in Buchstabe a des vorliegenden Absatzes 
genannten Betrag durch den in Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten Betrag ersetzen, sofern die unter 
den Buchstaben c, d und e des vorliegenden Absatzes festgelegten Bedingungen erfüllt sind: 

a)  der Gesamtbetrag der Risikoposition des Instituts gegenüber einem Sicherheitsemittenten aufgrund von 
Triparty-Rückkaufsvereinbarungen über einen Triparty Agenten; 

b)  der volle Betrag der Obergrenzen, den der unter Buchstabe a genannte Triparty Agent auf Anweisung des 
Instituts auf die von dem unter Buchstabe a genannten Sicherheitsemittenten begebenen Wertpapiere anwendet; 

c)  das Institut hat nachgeprüft, dass der Triparty Agent angemessene Schutzvorkehrungen getroffen hat, um 
Verstöße gegen die Obergrenzen nach Buchstabe b zu verhindern; 

d)  die zuständige Behörde hat gegenüber dem Institut keine wesentlichen Bedenken zum Ausdruck gebracht; 

e)  die Summe des Betrags der Obergrenzen nach Buchstabe b des vorliegenden Absatzes und aller anderen 
Risikopositionen des Instituts gegenüber dem Sicherheitsemittenten übersteigt nicht die in Artikel 395 Absatz 1 
genannte Obergrenze. 

(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien zu den Bedingungen heraus, 
die für die Anwendung der Behandlung gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels gelten sollen, einschließlich der 
Bedingungen für die Festlegung, Überwachung und Änderung der Obergrenzen nach Buchstabe b des genannten 
Absatzes und deren Häufigkeit. 

Die EBA veröffentlicht diese Leitlinien bis zum 31. Dezember 2019.“  

105. In Teil 6 erhält die Überschrift des Titels I folgende Fassung: 

„BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN“  

106. Artikel 411 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 411 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Teils bezeichnet der Ausdruck 

1. ’Finanzkunde’ einen Kunden — einschließlich eines Finanzkunden, der einer nichtfinanziellen Unterneh
mensgruppe angehört —, der eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU genannten 
Tätigkeiten als Haupttätigkeit ausübt oder bei dem es sich um Folgendes handelt: 

a)  ein Kreditinstitut, 

b)  eine Wertpapierfirma, 

c)  eine Verbriefungszweckgesellschaft, 

d)  einen Organismus für gemeinsame Anlagen (’OGA’), 

e)  eine nicht-offene Anlagegesellschaft, 

f)  ein Versicherungsunternehmen, 

g)  ein Rückversicherungsunternehmen, 

h)  eine Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 

i)  ein Finanzinstitut, 

j)  ein Altersversorgungssystem im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;  

2. ’Privatkundeneinlage’ eine Verbindlichkeit gegenüber einer natürlichen Person oder einem KMU, wenn das 
KMU nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für das Kreditrisiko zur Risikopositionsklasse ’Mengengeschäft’ 
gehören würde, oder eine Verbindlichkeit gegenüber einer Gesellschaft, auf die die Behandlung nach 
Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, und die Gesamteinlagen dieses KMU oder dieser Gesellschaft 
auf Gruppenbasis 1 Mio. EUR nicht übersteigen; 
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3. ’private Beteiligungsgesellschaft’ ein Unternehmen oder einen Trust, dessen Eigentümer oder begünstigter 
Eigentümer entweder eine natürliche Person oder eine Gruppe eng verbundener natürlicher Personen ist, das 
bzw. der keine sonstigen gewerblichen, industriellen oder beruflichen Tätigkeiten ausübt und dessen alleiniger 
Zweck darin besteht, das Vermögen des Eigentümers oder der Eigentümer zu verwalten, einschließlich 
Nebendienstleistungen wie die Trennung der Vermögenswerte des Eigentümers von Firmenvermögen, die 
Erleichterung der Übertragung von Vermögenswerten innerhalb einer Familie oder die Verhinderung einer 
Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Tod eines Familienangehörigen, vorausgesetzt, diese Nebendienst
leistungen stehen im Zusammenhang mit dem Hauptzweck der Verwaltung des Vermögens des Eigentümers;  

4. ’Einlagenvermittler’ eine natürliche Person oder ein Unternehmen, die bzw. das Einlagen von Dritten, 
einschließlich Privatkundeneinlagen und Geschäftskundeneinlagen, jedoch keine Einlagen von Finanzinstituten, 
gegen Gebühr bei Kreditinstituten platziert;  

5. ’unbelastete Vermögenswerte’ Vermögenswerte, die keinerlei rechtlichen, vertraglichen, regulatorischen oder 
sonstigen Beschränkungen unterliegen, die das Institut daran hindern, diese Vermögenswerte zu liquidieren, zu 
verkaufen, zu übertragen, abzutreten oder, allgemein, diese Vermögenswerte durch direkten Verkauf oder ein 
Pensionsgeschäft zu veräußern;  

6. ’freiwillige Übersicherung’ jeden Betrag an Vermögenswerten, den das Institut aufgrund rechtlicher oder 
regulatorischer Vorschriften, vertraglicher Verpflichtungen oder aus Gründen der Marktdisziplin bei einer 
Emission gedeckter Schuldverschreibungen nicht zu stellen hat, insbesondere auch wenn die Vermögenswerte 
über die rechtliche, gesetzliche oder regulatorische Mindestübersicherungsanforderung hinaus gestellt werden, 
die nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands für die gedeckten Schuldver
schreibungen gilt;  

7. ’Aktivadeckungsanforderung’ das Verhältnis von Vermögenswerten zu Verbindlichkeiten, das gemäß dem 
nationalen Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands zur Bonitätsverbesserung in Bezug auf gedeckte 
Schuldverschreibungen ermittelt wird;  

8. ’Lombardgeschäfte’ besicherte Kredite an Kunden, die damit Fremdkapitalpositionen aufnehmen wollen;  

9. ’Derivatkontrakte’ die in Anhang II genannten Derivatgeschäfte sowie Kreditderivate;  

10. ’Stress’ eine plötzliche oder erhebliche Verschlechterung der Solvenz oder Liquidität eines Kreditinstituts 
aufgrund von Veränderungen in den Marktbedingungen oder spezifischen Faktoren, durch die eine erhebliche 
Gefahr besteht, dass das Institut nicht mehr in der Lage ist, seinen innerhalb der nächsten 30 Tage fälligen 
Verpflichtungen nachzukommen;  

11. ’Aktiva der Stufe 1’ Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität gemäß Artikel 416 Absatz 1 
Unterabsatz 2;  

12. ’Aktiva der Stufe 2’ Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität gemäß Artikel 416 Absatz 1 Unterabsatz 2; 
die Aktiva der Stufe 2 werden weiter unterteilt in Aktiva der Stufe 2A und Aktiva der Stufe 2B wie in dem in 
Artikel 460 Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakt festgelegt ist;  

13. ’Liquiditätspuffer’ den Betrag an Aktiva der Stufe 1 und Aktiva der Stufe 2, den ein Institut gemäß dem in 
Artikel 460 Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakt hält;  

14. ’Netto-Liquiditätsabflüsse’ den Betrag, der sich aus dem Abzug der Liquiditätszuflüsse eines Instituts von 
dessen Liquiditätsabflüssen ergibt;  

15. ’Meldewährung’ die Währung des Mitgliedstaats, in dem sich der Hauptsitz des Instituts befindet;  

16. ’Factoring’ eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Unternehmen (im Folgenden ’Zedent’) und einem 
Finanzunternehmen (im Folgenden ’Factor’), in dem der Zedent seine Forderungen an den Factor abtritt oder 
verkauft, wobei der Factor dem Zedenten im Gegenzug eine oder mehrere der folgenden Dienstleistungen in 
Bezug auf die abgetretenen Forderungen erbringt: 

a)  Vorauszahlung eines Prozentsatzes des Forderungsbetrags, der grundsätzlich kurzfristig abgetreten wird, 
nicht zweckgebunden ist und keiner automatischen Erneuerung unterliegt, 

b)  Forderungsmanagement, Inkasso und Kreditabsicherung, wobei im Allgemeinen der Factor im eigenen 
Namen das Debitorenbuch des Zedenten verwaltet und die Forderungen einzieht; 

für die Zwecke des Titels IV wird Factoring als Handelsfinanzierung behandelt;  

17. ’zugesagte Kreditfazilität’ oder ’zugesagte Liquiditätsfazilität’ eine Kreditfazilität oder eine Liquiditätsfazilität, die 
unwiderruflich oder bedingt widerruflich ist.“ 
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107. Artikel 412 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Institute zählen Liquiditätsabflüsse, Liquiditätszuflüsse und liquide Aktiva nicht doppelt. 

Sofern in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 nichts anderes festgelegt ist, wird ein Posten, 
der in mehr als einer Kategorie von Liquiditätsabflüssen gezählt werden kann, in derjenigen Liquiditätsab
flusskategorie gezählt, die den größten vertraglichen Liquiditätsabfluss für diesen Posten generiert.“ 

b)  Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Der in Artikel 460 Absatz 1 genannte delegierte Rechtsakt gilt für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
gemäß Artikel 6 Absatz 4.“  

108. Die Artikel 413 und 414 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 413 

Anforderung der stabilen Refinanzierung 

(1) Die Institute stellen sicher, dass ihre langfristigen Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten angemessen 
durch eine breite Vielfalt von sowohl unter Normal- als auch unter Stressbedingungen stabilen Instrumenten der 
Refinanzierung unterlegt sind. 

(2) Titel III gilt ausschließlich für die Zwecke der Präzisierung der in Artikel 415 festgelegten Meldepflichten, bis 
Meldepflichten nach den genannten Artikel für die in Titel IV festgelegte strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und 
im Unionsrecht eingeführt wurden. 

(3) Titel IV gilt für die Zwecke der Präzisierung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten 
Anforderung der stabilen Refinanzierung und der in Artikel 415 festgelegten Meldepflichten für Institute. 

(4) Die Mitgliedstaaten dürfen nationale Bestimmungen im Bereich der Anforderungen der stabilen 
Refinanzierung so lange beibehalten oder einführen, bis verbindliche Mindeststandards für die in Absatz 1 
festgelegten strukturellen Liquiditätsanforderungen zur Anwendung kommen. 

Artikel 414 

Einhaltung der Liquiditätsanforderungen 

Ein Institut, das die in Artikel 412 oder in Artikel 413 Absatz 1 festgelegten Anforderungen, einschließlich in 
Stressphasen, nicht erfüllt oder nicht zu erfüllen erwartet, zeigt dies den zuständigen Behörden unverzüglich an 
und legt den zuständigen Behörden unverzüglich einen Plan für die zeitnahe Wiedereinhaltung der Anforderungen 
des Artikels 412 oder, je nach Anwendbarkeit, des Artikels 413 Absatz 1 vor. Bis das Institut die einschlägigen 
Bestimmungen wieder einhält, meldet es täglich zum Ende des Geschäftstags die in Titel III, in Titel IV, im 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 415 Absatz 3 oder Absatz 3a oder im delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1, je nach Anwendbarkeit, genannten Positionen, es sei denn, die zuständige Behörde erlaubt 
weniger häufige Meldungen und eine längere Meldefrist. Die zuständigen Behörden geben eine solche Erlaubnis nur 
auf der Grundlage der individuellen Situation eines Instituts und unter Berücksichtigung des Umfangs und der 
Komplexität seiner Tätigkeiten. Die zuständigen Behörden überwachen die Umsetzung des Plans zur 
Wiedereinhaltung der Anforderungen und schreiben eine schnellere Wiedereinhaltung vor, falls angebracht.“  

109. Artikel 415 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Institute melden den zuständigen Behörden die in den technischen Durchführungsstandards nach 
Absatz 3 oder 3a des vorliegenden Artikels, in Titel IV und im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 
genannten Positionen in der Meldewährung, unabhängig davon, auf welche Währung die betreffenden 
Positionen tatsächlich lauten. Bis die Meldepflicht und das Meldeformat für die in Titel IV festgelegte 
strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt worden sind, melden die Institute den 
zuständigen Behörden die in Titel III genannten Positionen in der Meldewährung, unabhängig davon, auf welche 
Währung die betreffenden Positionen tatsächlich lauten. 
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Die im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannten Positionen werden mindestens monatlich 
und die in den Titeln III und IV genannten Positionen mindestens vierteljährlich gemeldet. 

(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden gesondert die Positionen, die in den technischen Durch
führungsstandards nach Absatz 3 oder 3a des vorliegenden Artikels, in Titel III — bis die Meldepflicht und das 
Meldeformat für die in Titel IV festgelegte strukturelle Liquiditätsquote präzisiert und im Unionsrecht eingeführt 
worden sind — und im delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 genannt sind, je nach Anwendbarkeit, 
nach Maßgabe der folgenden Buchstaben: 

a)  wenn die Positionen auf eine andere Währung als die Meldewährung lauten und das Institut aggregierte 
Verbindlichkeiten in einer solchen Währung hat, die sich auf mindestens 5 % der Gesamtverbindlichkeiten 
des Instituts oder der zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe, ohne Eigenmittel und außerbilanzielle 
Posten, belaufen, erfolgt die Meldung in der Währung, auf die die Positionen lauten; 

b)  wenn die Positionen auf die Währung eines Aufnahmemitgliedstaats lauten, in dem das Institut eine 
bedeutende Zweigstelle im Sinne des Artikels 51 der Richtlinie 2013/36/EU hat, und die Währung dieses 
Aufnahmemitgliedstaats sich von der Meldewährung unterscheidet, erfolgt die Meldung in der Währung des 
Mitgliedstaats, in dem sich die bedeutende Zweigstelle befindet; 

c)  wenn die Positionen auf die Meldewährung lauten und die aggregierten Verbindlichkeiten in anderen 
Währungen als der Meldewährung mindestens 5 % der Gesamtverbindlichkeiten des Instituts oder der 
zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe, ohne Eigenmittel und außerbilanzielle Posten, betragen, erfolgt 
die Meldung in der Meldewährung. 

(3) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a)  einheitliche Formate und IT-Lösungen mit zugehörigen Anweisungen für die Häufigkeit und die Stichtags- 
und Einreichungstermine, die Meldeformate und die Häufigkeit müssen der Art, dem Umfang und der 
Komplexität der verschiedenen Geschäfte des Instituts angemessen sein und die nach den Absätzen 1 und 2 
geforderten Meldungen umfassen; 

b)  zusätzlich erforderliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, die den zuständigen Behörden einen 
umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikoprofil eines Instituts ermöglichen und der Art, dem Umfang 
und der Komplexität der Geschäfte des Instituts angemessen sind. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards für die unter Buchstabe a 
genannten Punkte bis 28. Juli 2013 und für die unter Buchstabe b genannten Punkte bis zum 1. Januar 2014 
vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“ 

b)  Der folgende Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen festgelegt wird, welche 
zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung nach Absatz 3 auf kleine und nicht 
komplexe Institute anzuwenden sind. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 
2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“  

110. Artikel 416 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Gemäß Absatz 1 melden Institute als liquide Aktiva Vermögenswerte, die die folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

a)  Die Vermögenswerte sind nicht belastet oder sind innerhalb eines Sicherheitenpools abrufbar, um 
zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter — oder, wenn der Pool von einer Zentralbank betrieben wird — 
nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter Kreditlinien, die dem Institut zur Verfügung stehen, zu 
erlangen; 
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b)  die Vermögenswerte wurden nicht von dem Institut selbst oder seinen Mutter- oder Tochterinstituten oder 
von einem anderen Tochterunternehmen seines Mutterinstituts oder von der Mutterfinanzholdinggesellschaft 
begeben; 

c)  der Preis der Vermögenswerte wird im Allgemeinen von den Marktteilnehmern festgelegt und ist am Markt 
leicht zu ermitteln oder kann durch eine Formel festgestellt werden, die auf der Grundlage öffentlich 
verfügbarer Informationen leicht zu berechnen ist und die — anders als es typischerweise bei strukturierten 
oder exotischen Produkten der Fall ist — nicht auf starken Annahmen beruht; 

d)  die Vermögenswerte sind an einer anerkannten Börse notiert oder im direkten Verkauf (’outright sale’) oder 
durch eine einfache Rückkaufsvereinbarung an Märkten für Pensionsgeschäfte verwertbar; diese Kriterien 
werden für jeden Markt einzeln geprüft. 

Die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben c und d gelten nicht für Aktiva nach Absatz 1 
Buchstaben a, e und f.“ 

b)  Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„(5) OGA-Positionen dürfen im Portfolio liquider Aktiva eines jeden Instituts bis zu einem Absolutbetrag 
von 500 Mio. EUR oder dem entsprechenden Betrag in der Landeswährung als liquide Aktiva behandelt 
werden, sofern die in Artikel 132 Absatz 3 festgelegten Anforderungen erfüllt sind und der OGA — mit 
Ausnahme von Derivaten zur Minderung des Zins-, Kredit- oder Währungsrisikos — ausschließlich in liquide 
Aktiva im Sinne des Absatzes 1 investiert. 

Sichert ein OGA zulässige Anlagen tatsächlich oder potenziell durch Derivate ab, so steht dies der 
Anerkennungsfähigkeit des OGA für die Behandlung nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes nicht im 
Wege. Wenn der Wert der Anteile an dem OGA nicht regelmäßig von den in Artikel 418 Absatz 4 
Buchstaben a und b genannten Dritten zu Marktpreisen bewertet wird und die zuständige Behörde nicht davon 
überzeugt ist, dass ein Institut belastbare Methoden und Verfahren für eine solche Bewertung im Sinne des 
Artikels 418 Absatz 4 entwickelt hat, werden die Anteile an dem betreffenden OGA nicht als liquide Aktiva 
behandelt. 

(6) Erfüllen liquide Aktiva nicht mehr die Anforderung gemäß diesem Artikel für liquide Aktiva, so darf ein 
Institut sie dennoch für einen zusätzlichen Zeitraum von 30 Tagen weiterhin als liquide Aktiva betrachten. 
Kommen liquide Aktiva eines OGA nicht mehr für eine Behandlung nach Absatz 5 in Frage, dürfen die Anteile 
an dem OGA dennoch für weitere 30 Tage als liquide Aktiva betrachtet werden, sofern sie nicht mehr als 10 % 
des Werts der gesamten Aktiva des OGA ausmachen.“ 

c)  Absatz 7 wird gestrichen.  

111. Artikel 419 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Überschreitet der berechtigte Bedarf an liquiden Aktiva vor dem Hintergrund von Artikel 412 die 
Verfügbarkeit dieser liquiden Aktiva in einer Währung, finden eine oder mehrere der folgenden Ausnahmen 
Anwendung: 

a)  Abweichend von Artikel 417 Buchstabe f darf die Währung der liquiden Aktiva von der Währungsverteilung 
der Liquiditätsabflüsse nach Abzug der Zuflüsse abweichen; 

b)  für Währungen eines Mitgliedstaats oder von Drittländern dürfen die erforderlichen liquiden Aktiva durch 
Kreditlinien der Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats oder Drittlands ersetzt werden, die vertraglich 
unwiderruflich für die nächsten 30 Tage verbindlich sind und deren Preis angemessen ist, unabhängig von 
dem bereits in Anspruch genommenen Betrag, sofern die zuständigen Behörden des betreffenden 
Mitgliedstaats oder Drittlands ebenso verfahren und sofern in diesem Mitgliedstaat oder Drittland 
vergleichbare Meldepflichten gelten; 

c)  wenn ein Defizit an Aktiva der Stufe 1 besteht, kann das Institut zusätzliche Aktiva der Stufe 2A, die 
höheren Abschlägen unterliegen müssen, halten und kann eine etwaige Höchstgrenze, die gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 für diese Aktiva gilt, geändert werden.“ 

b)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Ausnahmen nach 
Absatz 2, einschließlich der Voraussetzungen ihrer Anwendung, festgelegt werden. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. Dezember 
2019. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen.“  

112. Artikel 422 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen nach Absatz 3 
Buchstaben a und d decken diese Dienstleistungen lediglich insoweit ab, als diese Dienstleistungen im Rahmen 
einer etablierten Geschäftsbeziehung erbracht werden, von der der Einleger in wesentlichem Maße abhängig ist. 
Diese Dienstleistungen dürfen nicht nur aus Korrespondenzbankgeschäften oder Primebroker-Dienstleistungen 
bestehen, und die Institute müssen über Nachweise verfügen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich 
fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung seines Geschäftsbetriebs 
abzuheben. 

Solange es keine einheitliche Definition einer etablierten Geschäftsbeziehung nach Absatz 3 Buchstabe c gibt, 
legen die Institute selbst die Kriterien fest, anhand deren sie feststellen, dass eine etablierte Geschäftsbeziehung 
vorliegt, für die sie über Nachweise verfügen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge 
innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung seines Geschäftsbetriebs abzuheben; die 
genannten Kriterien sind den zuständigen Behörden anzuzeigen. In Ermangelung einer einheitlichen Definition 
können die zuständigen Behörden den Instituten allgemeine Orientierungen an die Hand geben, nach denen 
diese sich richten, um von einem Einleger im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehaltene Einlagen 
zu ermitteln.“ 

b)  Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die zuständigen Behörden können die Erlaubnis geben, auf die Verbindlichkeiten nach Absatz 7 im 
Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Gegenpartei ist Folgendes: 

i)  ein Mutter- oder ein Tochterinstitut des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen desselben 
Mutterinstituts, 

ii)  die Gegenpartei ist durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU 
mit dem Institut verbunden, 

iii)  ein Institut, das unter dasselbe die Anforderungen des Artikels 113 Absatz 7 erfüllende institutsbezogene 
Sicherungssystem fällt, oder 

iv)  das Zentralinstitut oder ein Mitglied eines Verbunds gemäß Artikel 400 Absatz 2 Buchstabe d; 

b)  es besteht Grund zu der Annahme, dass die Abflüsse innerhalb der nächsten 30 Tage selbst bei einem 
kombinierten spezifischen und marktweiten Stressszenario geringer ausfallen; 

c)  abweichend von Artikel 425 wendet die Gegenpartei einen entsprechenden symmetrischen oder 
konservativeren Zufluss an; 

d)  Institut und Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen.“  

113. Artikel 423 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Ein Institut meldet den zuständigen Behörden alle von ihm eingegangenen Kontrakte, die innerhalb von 
30 Tagen nach einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditqualität des Instituts vertragsbedingt zu Liquiditäts
abflüssen oder Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten führen. Halten die zuständigen Behörden diese Kontrakte im 
Verhältnis zu den potenziellen Liquiditätsabflüssen des Instituts für wesentlich, so verlangen sie, dass das Institut 
einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss für diese Kontrakte vorsieht, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten 
entspricht, der aus einer wesentlichen Verschlechterung seiner Kreditqualität, etwa einer Herabstufung der externen 
Bonitätsbeurteilung um drei Stufen, resultiert. Das Institut überprüft den Umfang dieser wesentlichen 
Verschlechterung regelmäßig im Lichte vertragsbedingt relevanter Aspekte und teilt den zuständigen Behörden die 
Ergebnisse seiner Überprüfungen mit. 
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(3) Das Institut sieht einen zusätzlichen Liquiditätsabfluss für die Sicherheiten vor, die aufgrund der 
Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf seine Derivatgeschäfte benötigt würden, falls diese wesentlich 
sind. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Bedingungen für die Anwendung 
des Wesentlichkeitskonzepts sowie Methoden für die Messung des zusätzlichen Liquiditätsabflusses festgelegt 
werden. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 31. März 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulierungsstandards nach Unterabsatz 2 gemäß 
den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.“  

114. Artikel 424 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der zugesagte Betrag einer Liquiditätsfazilität, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt 
wurde, damit diese Verbriefungszweckgesellschaft andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben 
kann, die keine Finanzkunden sind, wird mit 10 % multipliziert, sofern der zugesagte Betrag den Betrag der aktuell 
von Kunden erworbenen Vermögenswerte übersteigt und der Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden 
kann, vertraglich auf den Betrag der aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt ist.“  

115. Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin werden in Höhe von 20 % als Zuflüsse berücksichtigt, 
sofern es dem Institut vertragsgemäß möglich ist, zurückzutreten und eine Zahlung innerhalb von 30 Tagen zu 
verlangen.“  

116. In Teil 6 wird nach Artikel 428 folgender Titel eingefügt: 

„TITEL IV 

STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE 

KAPITEL 1 

Strukturelle Liquiditätsquote 

Artikel 428a 

Anwendung auf konsolidierter Basis 

Kommt die in diesem Titel dargelegte strukturelle Liquiditätsquote gemäß Artikel 11 Absatz 4 auf konsolidierter 
Basis zur Anwendung, so gelten folgende Bestimmungen: 

a)  Die Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten eines Tochterunternehmens mit Hauptsitz in einem 
Drittland, für die nach dem nationalen Recht dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsan
forderung höhere Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung als die in Kapitel 4 festgelegten gelten, 
unterliegen der Konsolidierung nach Maßgabe der in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden 
Drittlands festgelegten höheren Faktoren; 

b)  die Verbindlichkeiten und die Eigenmittel eines Tochterunternehmens mit Hauptsitz in einem Drittland, für die 
nach dem nationalen Recht dieses Drittlands zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung niedrigere 
Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung als die in Kapitel 3 festgelegten gelten, unterliegen der 
Konsolidierung nach Maßgabe der in den nationalen Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlands festgelegten 
niedrigeren Faktoren; 

c)  Drittlandsaktiva, die den Anforderungen des delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 Absatz 1 genügen und 
von einem Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland gehalten werden, werden für Konsolidie
rungszwecke nicht als liquide Aktiva anerkannt, wenn sie gemäß dem nationalen Recht des betreffenden 
Drittlands zur Festlegung der Liquiditätsdeckungsanforderung nicht als liquide Aktiva gelten; 

d)  Wertpapierfirmen innerhalb der Gruppe, die nach Artikel 6 Absatz 4 nicht unter diesen Titel fallen, unterliegen 
den Artikeln 413 und 428b auf konsolidierter Basis; sofern unter diesem Buchstaben nichts anderes vorgesehen 
ist, unterliegen diese Wertpapierfirmen weiterhin der im nationalen Recht festgelegten detaillierten strukturellen 
Liquiditätsanforderung. 
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Artikel 428b 

Strukturelle Liquiditätsquote 

(1) Die in Artikel 413 Absatz 1 festgelegte strukturelle Liquiditätsanforderung entspricht dem Verhältnis der in 
Kapitel 3 genannten verfügbaren stabilen Refinanzierung des Instituts zu der in Kapitel 4 genannten erforderlichen 
stabilen Refinanzierung des Instituts und wird als Prozentsatz ausgedrückt. Die Institute berechnen ihre strukturelle 
Liquiditätsquote nach folgender Formel: 

Verfügbare stabile Refinanzierung
Erforderliche stabile Refinanzierung

¼ Strukturelle Liquiditätsquote ð%Þ

(2) Die Institute halten ihre strukturelle Liquiditätsquote bei mindestens 100 %, für all ihre Geschäfte in der 
Meldewährung berechnet, unabhängig davon, auf welche Währung diese tatsächlich lauten. 

(3) Ist die strukturelle Liquiditätsquote eines Instituts zu irgendeinem Zeitpunkt unter 100 % gesunken oder ist 
nach vernünftigem Ermessen zu irgendeinem Zeitpunkt davon auszugehen, dass dies geschieht, kommt die in 
Artikel 414 festgelegte Anforderung zur Anwendung. Das Institut bemüht sich, seine strukturelle Liquiditätsquote 
wieder auf den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Wert zu bringen. Die zuständigen Behörden 
bewerten die Gründe, warum das Institut Absatz 2 des vorliegenden Artikels nicht eingehalten hat, bevor sie 
etwaige aufsichtliche Maßnahmen ergreifen. 

(4) Die Institute berechnen und überwachen ihre strukturelle Liquiditätsquote für all ihre Geschäfte in der 
Meldewährung, unabhängig davon, auf welche Währung diese tatsächlich lauten, und gesondert für ihre Geschäfte 
in den einzelnen Währungen, die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegen. 

(5) Die Institute sorgen dafür, dass die Währungsverteilung ihres Finanzierungsprofils mit der Währungs
verteilung ihrer Aktiva generell in Einklang steht. Sofern angebracht, können die zuständigen Behörden von 
Instituten die Beschränkung von Währungsinkongruenzen verlangen, indem sie Obergrenzen für den Anteil der 
erforderlichen stabilen Refinanzierung in einer bestimmten Währung festlegen, der mit verfügbarer stabiler 
Refinanzierung in einer anderen Währung erfüllt werden kann. Diese Beschränkung darf nur auf eine Währung 
angewandt werden, die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegt. 

Bei der Festlegung der Höhe etwaiger Beschränkungen für Währungsinkongruenzen, die nach Maßgabe dieses 
Artikels angewandt werden dürfen, berücksichtigen die zuständigen Behörden zumindest, 

a)  ob das Institut über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote die Möglichkeit hat, verfügbare 
stabile Refinanzierung aus einer Währung in die andere und über Rechtsräume und Rechtsträger innerhalb 
seiner Gruppe hinweg zu übertragen und an den Devisenmärkten Währungsswaps durchzuführen und Mittel 
aufzunehmen; 

b)  welche Auswirkungen ungünstige Wechselkursbewegungen auf bestehende inkongruente Positionen und auf die 
Wirksamkeit etwaig vorhandener Absicherungen von Währungspositionen haben. 

Jede Beschränkung von Währungsinkongruenzen, die gemäß diesem Artikel eingeführt worden ist, stellt eine 
besondere Liquiditätsanforderung nach Artikel 105 der Richtlinie 2013/36/EU dar. 

KAPITEL 2 

Allgemeine Regeln für die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 

Artikel 428c 

Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 

(1) Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute Aktiva, Verbindlichkeiten 
und außerbilanzielle Posten auf Bruttobasis. 

(2) Zur Berechnung ihrer strukturellen Liquiditätsquote wenden die Institute die in den Kapiteln 3 und 4 
festgelegten geeigneten Faktoren für die stabile Refinanzierung auf den Buchwert ihrer Aktiva, Verbindlichkeiten 
und außerbilanziellen Posten an, sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist. 
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(3) Die Institute zählen die erforderliche stabile Refinanzierung und die verfügbare stabile Refinanzierung nicht 
doppelt. 

Sofern in diesem Titel nichts anderes festgelegt ist, wird ein Posten, der mehr als einer Kategorie der erforderlichen 
stabilen Refinanzierung zugeordnet werden kann, derjenigen Kategorie der erforderlichen stabilen Refinanzierung 
zugeordnet, die zur größten vertraglichen erforderlichen Refinanzierung für diesen Posten führt. 

Artikel 428d 

Derivatkontrakte 

(1) Zur Berechnung des Betrags der in den Kapiteln 3 und 4 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung 
für Derivatkontrakte wenden die Institute diesen Artikel an. 

(2) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 berücksichtigt ein Institut den Zeitwert von Derivatpositionen auf 
Nettobasis, wenn diese Positionen in demselben Netting-Satz, der die Anforderungen des Artikels 429c Absatz 1 
erfüllt, enthalten sind. Ist dies nicht der Fall, berücksichtigt das Institut den Zeitwert von Derivatpositionen auf 
Bruttobasis und behandelt diese Derivatpositionen für die Zwecke des Kapitels 4 als unter seinen eigenen Netting- 
Satz fallend. 

(3) Für die Zwecke dieses Titels bezeichnet der Ausdruck ’Zeitwert eines Netting-Satzes’ die Summe der 
Zeitwerte aller in einem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte. 

(4) Unbeschadet des Artikels 428ah Absatz 2 werden sämtliche in Anhang II Nummer 2 Buchstaben a bis e 
aufgeführten Derivatkontrakte, die mit einem am selben Tag erfolgenden vollständigen Austausch der 
Kapitalbeträge verbunden sind, währungsübergreifend auf Nettobasis berechnet, einschließlich für die Zwecke der 
Meldung in einer Währung, die gemäß Artikel 415 Absatz 2 der gesonderten Meldung unterliegt, selbst wenn 
diese Geschäfte nicht in demselben Netting-Satz, der die Anforderungen des Artikels 429c Absatz 1 erfüllt, 
enthalten sind. 

(5) Zur Minderung des Risikos einer Derivatposition als Sicherheit erhaltene Barmittel werden als solche 
behandelt und werden nicht als Einlagen behandelt, auf die Kapitel 3 anwendbar ist. 

(6) Die zuständigen Behörden können mit Zustimmung der jeweiligen Zentralbank beschließen, dass die 
Auswirkungen von Derivatkontrakten auf die Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote ausnahmsweise 
unberücksichtigt bleiben dürfen, auch indem sie die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung und 
Rückstellungen und Verluste festlegen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die betreffenden Kontrakte haben eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten; 

b)  Gegenpartei ist die EZB oder die Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

c)  die Derivatkontrakte dienen der Geldpolitik der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats. 

Kommt ein Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland nach dem nationalen Recht dieses Drittlands 
zur Festlegung der strukturellen Liquiditätsanforderung in den Genuss der im ersten Unterabsatz genannten Aus
nahmeregelung, so wird diese Regelung in ihrer im nationalen Recht des Drittlands festgelegten Form für 
Konsolidierungszwecke berücksichtigt. 

Artikel 428e 

Netting von besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen 

Aktiva und Verbindlichkeiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit ein und derselben Gegenpartei werden 
auf Nettobasis berechnet, sofern diese Aktiva und Verbindlichkeiten die in Artikel 429b Absatz 4 festgelegten 
Nettingbedingungen erfüllen. 

Artikel 428f 

Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten 

(1) Mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörden kann ein Institut ein Aktivum und eine 
Verbindlichkeit als interdependent behandeln, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Rolle des Instituts beschränkt sich auf die Weiterleitung der Finanzmittel von der Verbindlichkeit in das 
entsprechende interdependente Aktivum; 
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b)  die einzelnen interdependenten Aktiva und Verbindlichkeiten sind klar identifizierbar und haben denselben 
Kapitalbetrag; 

c)  das Aktivum und die interdependente Verbindlichkeit haben im Wesentlichen kongruente Laufzeiten mit einer 
maximalen Zeitspanne von 20 Tagen zwischen der Fälligkeit des Aktivums und der Fälligkeit der 
Verbindlichkeit; 

d)  die interdependente Verbindlichkeit wurde aufgrund einer rechtlichen, regulatorischen oder vertraglichen 
Verpflichtung verlangt und wird nicht zur Finanzierung anderer Aktiva verwendet; 

e)  die aus dem Aktivum erwachsenden Kapitalzahlungsströme werden nicht zu anderen Zwecken als zur 
Rückzahlung der interdependenten Verbindlichkeit verwendet; 

f)  die Gegenparteien bei jedem Paar von interdependenten Aktiva und Verbindlichkeiten sind nicht dieselben. 

(2) Bei Aktiva und Verbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass sie die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen 
erfüllen und interdependent sind, wenn sie direkt mit den folgenden Produkten oder Dienstleistungen 
zusammenhängen: 

a)  zentralisierte regulierte Spareinlagen, sofern ein Institut rechtlich verpflichtet ist, regulierte Einlagen an einen 
zentralen Fonds zu übertragen, der vom Zentralstaat eines Mitgliedstaats eingerichtet und kontrolliert wird und 
Darlehen für Ziele von öffentlichem Interesse vergibt, und sofern die Übertragung der Einlagen an den 
zentralen Fonds mindestens monatlich erfolgt; 

b)  Förderdarlehen sowie Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien erfüllen, sofern die Institute als bloße Intermediäre ohne Refinanzierungsrisiko 
auftreten; 

c)  gedeckte Schuldverschreibungen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

i)  Es handelt sich um Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG 
oder sie erfüllen die Voraussetzungen für die in Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der vorliegenden Verordnung 
vorgesehene Behandlung; 

ii)  die zugrunde liegenden Darlehen sind vollständig durch die ausgegebenen gedeckten Schuldverschreibungen 
gegenfinanziert oder es gibt ermessensunabhängige Auslöser für eine Verlängerung der Laufzeit der 
gedeckten Schuldverschreibungen um ein Jahr oder mehr bis zur Fälligkeit der zugrunde liegenden Darlehen, 
falls die Refinanzierung zum Fälligkeitstermin der gedeckten Schuldverschreibung scheitert; 

d)  Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden, vorausgesetzt, das Institut übernimmt gegenüber seinen Kunden keine 
Garantie für die Erfüllung durch die ZGP und geht somit kein Refinanzierungsrisiko ein. 

(3) Die EBA überwacht Aktiva und Verbindlichkeiten sowie Produkte und Dienstleistungen, die nach den 
Absätzen 1 und 2 als interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten behandelt werden, um zu ermitteln, ob und 
inwieweit die in Absatz 1 festgelegten Eignungskriterien erfüllt sind. Die EBA berichtet der Kommission über die 
Ergebnisse dieser Überwachung und berät die Kommission in der Frage, ob die in Absatz 1 festgelegten 
Bedingungen oder die Liste der Produkte und Dienstleistungen in Absatz 2 geändert werden müssen. 

Artikel 428g 

Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und Genossenschaftsverbunden 

Gehört ein Institut einem institutsbezogenen Sicherungssystem der in Artikel 113 Absatz 7 genannten Art, einem 
Verbund, der für die in Artikel 10 vorgesehene Ausnahme in Frage kommt, oder einem Genossenschaftsverbund in 
einem Mitgliedstaat an, so gilt für die von dem Institut beim Zentralinstitut gehaltenen Sichteinlagen, die das 
einlegende Institut gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva betrachtet, 
Folgendes: 

a)  Das einlegende Institut muss den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nach Kapitel 4 Abschnitt 2 
anwenden, je nachdem, ob diese Sichteinlagen nach Maßgabe des delegierten Rechtsakts nach Artikel 460 
Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1, der Stufe 2A oder der Stufe 2B behandelt werden, und je nachdem, welcher 
Abschlag bei der Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote auf diese Sichteinlagen angewandt wird; 

b)  das Zentralinstitut, das die Einlage hereinnimmt, muss den entsprechenden symmetrischen Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung anwenden. 
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Artikel 428h 

Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen 
Sicherungssystems 

(1) Abweichend von den Kapiteln 3 und 4 können die zuständigen Behörden in den Fällen, in denen 
Artikel 428g keine Anwendung findet, Instituten im Einzelfall gestatten, einen höheren Faktor für die verfügbare 
stabile Refinanzierung oder einen niedrigeren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung auf Aktiva, 
Verbindlichkeiten und zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilitäten anzuwenden, wenn alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a)  Die Gegenpartei ist eines von Folgendem: 

i)  das Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Instituts; 

ii)  ein anderes Tochterunternehmen desselben Mutterunternehmens; 

iii)  ein Unternehmen, das mit dem Institut in der in Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU 
bezeichneten Beziehung steht; 

iv)  Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems nach Artikel 113 Absatz 7 dieser Verordnung wie 
das Institut; 

v)  die Zentralorganisation eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe im Sinne des Artikels 10 
dieser Verordnung oder ein einem solchen Verbund und einer solchen Gruppe angehörendes Kreditinstitut; 

b)  es besteht Grund zu der Annahme, dass über den Einjahreshorizont der strukturellen Liquiditätsquote die 
Verbindlichkeit oder die zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, die das Institut erhalten hat, eine stabilere 
Refinanzierungsquelle darstellt oder dass das Aktivum oder die zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das 
bzw. die das Institut vergeben hat, eine weniger stabile Refinanzierung erfordert als die gleiche Verbindlichkeit, 
das gleiche Aktivum oder die gleiche zugesagte Kredit- oder Liquiditätsfazilität, das bzw. die andere 
Gegenparteien erhalten oder vergeben haben; 

c)  die Gegenpartei wendet einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung an, der gleich hoch oder höher 
ist als der höhere Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung, oder wendet einen Faktor für die verfügbare 
stabile Refinanzierung an, der gleich hoch oder niedriger ist als der niedrigere Faktor für die erforderliche 
stabile Refinanzierung; 

d)  das Institut und die Gegenpartei sind im selben Mitgliedstaat niedergelassen. 

(2) Sind das Institut und die Gegenpartei in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen, so können die 
zuständigen Behörden von der unter Absatz 1 Buchstabe d festgelegten Voraussetzung absehen, sofern zusätzlich 
zu den in Absatz 1 festgelegten Kriterien die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a)  Es gibt hinsichtlich der Verbindlichkeit, des Aktivums oder der zugesagten Kredit- oder Liquiditätsfazilität 
rechtlich bindende Vereinbarungen und Verpflichtungen zwischen den Unternehmen einer Gruppe; 

b)  der Refinanzierungsgeber weist ein geringes Refinanzierungsrisikoprofil auf; 

c)  das Refinanzierungsrisikoprofil des Refinanzierungsnehmers wurde beim Liquiditätsrisikomanagement des 
Refinanzierungsgebers in angemessener Weise berücksichtigt. 

Die zuständigen Behörden konsultieren einander nach Maßgabe des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b, um 
festzustellen, ob die in diesem Absatz niedergelegten zusätzlichen Kriterien erfüllt sind. 

KAPITEL 3 

Verfügbare stabile Refinanzierung 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 428i 

Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen Refinanzierung 

Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung 
berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Verbindlichkeiten und Eigenmitteln 
mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung multipliziert wird. 
Der Gesamtbetrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der gewichteten Beträge der 
Verbindlichkeiten und Eigenmittel. 
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Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut begeben hat und die ausschließlich auf dem 
Privatkundenmarkt verkauft und auf einem Privatkundenkonto geführt werden, können als in die geeignete 
Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend behandelt werden. Es sind Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, 
dass diese Instrumente ausschließlich von Privatkunden erworben und gehalten werden können. 

Artikel 428j 

Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder von Eigenmitteln 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die vertragliche 
Restlaufzeit ihrer Verbindlichkeiten und Eigenmittel, um die gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die 
verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 

(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Restlaufzeit einer Verbindlichkeit oder von 
Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei gehen sie von der Annahme aus, dass die Gegenpartei Kündigungsoptionen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, 
berücksichtigen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit eines Instituts, 
die Option nicht auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Markterwartungen, dass Institute bestimmte 
Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 

(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist entsprechend ihrer jeweiligen 
Kündigungsfrist und Termineinlagen entsprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für vorzeitige Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine 
erhebliche Vorfälligkeitsentschädigung für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen muss, wie sie 
in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden- 
Termineinlagen zu ermitteln. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln, 
behandeln die Institute jeden Teil von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, der 
innerhalb von weniger als sechs Monaten fällig wird, und jeden Teil solcher Verbindlichkeiten, der innerhalb von 
mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr fällig wird, so, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als 
sechs Monaten bzw. eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 

Abschnitt 2 

Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung 

Artikel 428k 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Sofern in den Artikeln 428l bis 428o nichts anderes festgelegt ist, unterliegen alle Verbindlichkeiten ohne 
feste Laufzeit, einschließlich Verkaufspositionen und Positionen mit offener Laufzeit, einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %, mit den folgenden Ausnahmen: 

a)  latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem solche Verbindlichkeiten 
realisiert werden könnten, behandelt werden; 

b)  Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betreffenden Instruments behandelt werden. 

(2) Latente Steuerschulden und Minderheitsbeteiligungen nach Absatz 1 unterliegen einem der folgenden 
Faktoren: 

a)  0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der Minderheitsbeteiligung weniger als sechs 
Monate beträgt; 

b)  50 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der Minderheitsbeteiligung mindestens 
sechs Monate, aber weniger als ein Jahr beträgt; 

c)  100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder 
mehr beträgt. 

(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %: 

a)  Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstrumenten, Fremdwährungen und Waren 
entstehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder 
-zeitraums, der für die jeweilige Börse oder Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht 
abgerechnet werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie abgerechnet werden; 
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b)  Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Aktiva interdependent eingestuft werden; 

c)  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, die gestellt werden von 

i)  der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii)  der Zentralbank eines Drittlands; 

iii)  Finanzkunden; 

d)  sonstige in den Artikeln 428l bis 428o nicht genannte Verbindlichkeiten und Eigenkapitalposten oder 
-instrumente. 

(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % auf den absoluten Wert 
der Differenz — sofern negativ — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem 
Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung 
nach Artikel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 

a)  Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer 
Wiederverwendung rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 

b)  alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
negativem Zeitwert abgezogen. 

Artikel 428l 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %: 

a)  hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten 
Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 

b)  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt werden von 

i)  dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii)  den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

iii)  den öffentlichen Stellen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland; 

iv)  den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in Artikel 118 
genannten internationalen Organisationen; 

v)  nichtfinanziellen Firmenkunden; 

vi)  von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften 
und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern diese Verbindlichkeiten nicht unter 
Buchstabe a dieses Absatzes fallen; 

c)  Verbindlichkeiten mit einer vertraglichen Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem 
Jahr, die gestellt werden von 

i)  der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii)  der Zentralbank eines Drittlands; 

iii)  Finanzkunden; 

d)  alle sonstigen in den Artikeln 428m, 428n und 428o nicht genannten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 
von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr. 

Artikel 428m 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von weniger als einem 
Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen 
erfüllen, unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 
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Artikel 428n 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von weniger als einem 
Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen 
erfüllen, unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 

Artikel 428o 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instrumente unterliegen einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %: 

a)  die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den Artikeln 32 bis 35 erforderlichen 
Anpassungen, den in Artikel 36 vorgesehenen Abzügen und der Anwendung der in den Artikeln 48, 49 
und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 

b)  die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der in Artikel 56 genannten Posten und bevor 
Artikel 79 darauf angewandt wurde, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

c)  die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 genannten Abzügen und vor Anwendung 
des Artikels 79, die eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr aufweisen, unter Ausschluss aller Instrumente 
mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als 
ein Jahr verkürzen würden; 

d)  alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, unter 
Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — bei Ausübung — die effektive 
Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

e)  alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
einem Jahr oder mehr, einschließlich Termineinlagen, sofern in den Artikeln 428k bis 428n nichts anderes 
festgelegt ist. 

KAPITEL 4 

Erforderliche stabile Refinanzierung 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 428p 

Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Aktiva und 
außerbilanziellen Posten mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamtbetrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung entspricht der 
Summe der gewichteten Beträge der Aktiva und außerbilanziellen Posten. 

(2) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, geliehen hat, 
werden nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen, wenn das 
Institut diese Aktiva bilanziert und kein wirtschaftliches Eigentum daran hat. 
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Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, geliehen hat, unterliegen 
den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung, wenn das Institut 
diese Aktiva nicht bilanziert, aber wirtschaftliches Eigentum daran hat. 

(3) Aktiva, die ein Institut, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, verliehen hat, an 
denen es nach wie vor wirtschaftliches Eigentum hat, werden für die Zwecke dieses Kapitels als belastete Aktiva 
angesehen und unterliegen den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung, auch wenn das Institut sie nicht weiterhin in seiner Bilanz ausweist. Ansonsten werden diese 
Aktiva nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen. 

(4) Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Monaten oder mehr belastet sind, erhalten entweder den 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 auf diese Aktiva angewandt würde, 
wenn sie unbelastet wären, oder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der ansonsten auf diese 
belasteten Aktiva angewandt wird, wobei der höhere Faktor anzuwenden ist. Dasselbe gilt, wenn die Restlaufzeit 
der belasteten Aktiva kürzer ist als die Restlaufzeit der Transaktion, welche die Belastungsquelle ist. 

Aktiva, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, unterliegen den Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung, die nach Abschnitt 2 auf dieselben Aktiva anzuwenden wären, wenn diese unbelastet wären. 

(5) Wenn ein Institut Aktiva, die es, einschließlich im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, geliehen 
hat und die es nicht bilanziert, weiterverwendet oder weiterverpfändet, so muss die Transaktion, in deren Rahmen 
die Aktiva geliehen wurden, als belastet behandelt werden, sofern die Transaktion nicht fällig werden kann, ohne 
dass das Institut die geliehenen Aktiva zurückgibt. 

(6) Die folgenden Aktiva werden als unbelastet angesehen: 

a)  in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen Einsatz als Sicherheit bereitgehalten werden, 
um zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter oder — wenn der Pool von einer Zentralbank unterhalten wird — 
nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen; 
diese Vermögenswerte umfassen Vermögenswerte, die von einem Kreditinstitut bei einem Zentralinstitut eines 
Genossenschaftsverbunds oder bei einem institutsbezogenen Sicherungssystem hinterlegt wurden; die Institute 
gehen davon aus, dass die Vermögenswerte im Pool belastet sind, und zwar auf der Grundlage der Liquidität
seinstufung gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in aufsteigender Reihenfolge ihrer 
Liquidität, beginnend mit den nicht für den Liquiditätspuffer infrage kommenden Vermögenswerten; 

b)  Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, besicherten Finanzierungsgeschäften oder 
Sicherheitentauschgeschäften für Zwecke der Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat und über die das 
Institut verfügen kann; 

c)  Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emission gedeckter Schuldverschreibungen 
eingesetzt werden. 

(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der EZB oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, die durchgeführt werden, um in einer Zeit marktweiten 
Finanzstresses oder außergewöhnlicher makroökonomischer Umstände deren Mandat zu erfüllen, können die 
folgenden Vermögenswerte einen verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten: 

a)  abweichend von Artikel 428ad Buchstabe f und Artikel 428ah Absatz 1 Buchstabe a Vermögenswerte, die für 
die Zwecke der in diesem Unterabsatz genannten Operationen belastet sind; 

b)  abweichend von Artikel 428ad Buchstabe d Ziffern i und ii, Artikel 428af Buchstabe b und Artikel 428ag 
Buchstabe c Zahlungen, die aus den in diesem Unterabsatz genannten Operationen stammen. 

Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, welche die Gegenpartei bei der 
Transaktion ist, den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung fest, der auf die in Unterabsatz 1 
Buchstaben a und b genannten Vermögenswerte anzuwenden ist. Für belastete Vermögenswerte nach 
Unterabsatz 1 Buchstabe a darf der anzuwendende Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nicht 
niedriger sein als der Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 für diese Aktiva 
gelten würde, wenn sie unbelastet wären. 

Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung gemäß Unterabsatz 2 
beobachten die zuständigen Behörden genau die Auswirkungen dieses niedrigeren Faktors auf die stabilen 
Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen erforderlichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 
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(8) Um jegliche Doppelzählung zu vermeiden, beziehen die Institute Vermögenswerte, die mit Sicherheiten 
zusammenhängen, die gemäß dem Buchstaben b der Artikel 428k Absatz 4 Buchstabe b und 428ah Absatz 2als 
geleisteter Nachschuss anerkannt werden, die als geleisteter Ersteinschuss anerkannt werden oder die gemäß 
Artikel 428ag Buchstaben a und b als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt werden, nicht in andere Teile 
der Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung nach Maßgabe dieses Kapitels ein. 

(9) Die Institute beziehen Fremdwährungen und Waren, für die ein Kaufauftrag ausgeführt wurde, in die 
Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung ein. Sie beziehen Finanzinstrumente, 
Fremdwährungen und Waren, für die ein Verkaufsauftrag ausgeführt wurde, nicht in die Berechnung des Betrags 
der erforderlichen stabilen Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in der Bilanz der Institute nicht als 
Derivatgeschäfte oder besicherte Finanzierungsgeschäfte geführt und von den Instituten erst bei Abrechnung 
bilanziert werden. 

(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung festlegen, die 
auf in diesem Kapitel nicht genannte außerbilanzielle Posten anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass die 
Institute für den Teil dieser Risikopositionen, der voraussichtlich über den Einjahreshorizont der strukturellen 
Liquiditätsquote refinanziert werden muss, über einen angemessenen Betrag an verfügbarer stabiler Refinanzierung 
verfügen. Bei der Festlegung dieser Faktoren berücksichtigen die zuständigen Behörden insbesondere die 
wesentlichen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht erfolgende Refinanzierung erleiden könnte. 

Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich die Arten von außerbilanziellen Risikopo
sitionen, für die sie die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung festgelegt haben. Sie erläutern in dieser 
Meldung auch die zur Festlegung dieser Faktoren angewandte Methodik. 

Artikel 428q 

Restlaufzeit eines Aktivums 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die vertragliche 
Restlaufzeit seiner Aktiva und außerbilanziellen Transaktionen, wenn sie die Faktoren für die erforderliche stabile 
Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 auf seine Aktiva und außerbilanziellen Posten anzuwenden sind. 

(2) Die Institute behandeln Aktiva, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 getrennt 
wurden, entsprechend der diesen Aktiva zugrunde liegenden Risikoposition. Die Institute wenden auf diese Aktiva 
jedoch je nach Laufzeit der Belastung höhere Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung an, die von den 
zuständigen Behörden mit Rücksicht darauf festgelegt werden, ob das Institut die betreffenden Aktiva frei 
veräußern oder tauschen kann und welche Laufzeit die Verbindlichkeiten gegenüber den Institutskunden aufweisen, 
aus denen die Trennungsanforderung erwächst. 

(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Aktivums berücksichtigen die Institute Optionen, wobei es von der 
Annahme ausgeht, dass der Emittent oder die Gegenpartei jegliche Option zur Verlängerung der Laufzeit des 
Aktivums ausüben wird. Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, berücksichtigen 
das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit des Instituts, die Option nicht 
auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Erwartungen der Märkte und Kunden, dass das Institut die 
Laufzeit bestimmter Aktiva bei Fälligkeit verlängern sollte. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung für 
Amortisierungsdarlehen mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, wird jeder 
Teil, der in weniger als sechs Monaten fällig wird, und jeder Teil, der innerhalb von mindestens sechs Monaten und 
weniger als einem Jahr fällig wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. 
von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 

Abschnitt 2 

Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung 

Artikel 428r 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %: 

a)  unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide 
Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen 
äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem 
delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen erfüllen; 

7.6.2019 L 150/162 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



b)  unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 0 % erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

c)  sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank 
eines Drittlands, einschließlich Mindest- und Überschussreserven; 

d)  sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitgliedstaats oder die Zentralbank eines Drittlands, 
die eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben; 

e)  Handelstagforderungen, die aus dem Verkauf von Finanzinstrumenten, Fremdwährungen oder Waren entstehen 
und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder -zeitraums, 
der für die jeweilige Börse oder Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden, oder die nicht abgerechnet 
werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie abgerechnet werden; 

f)  Aktiva, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Verbindlichkeiten interdependent eingestuft werden; 

g)  ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Finanzkunden, sofern diese Geschäfte eine 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, sofern diese ausstehenden Zahlungen durch 
Vermögenswerte besichert sind, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 1 gelten, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses 
delegierten Rechtsakts, und sofern das Institut rechtlich befugt und operativ in der Lage wäre, die betreffenden 
Vermögenswerte während der Laufzeit des Geschäfts weiterzuverwenden. 

Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe g des vorliegenden 
Absatzes auf Nettobasis, sofern Artikel 428e Anwendung findet. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe c können die zuständigen Behörden mit Zustimmung der jeweiligen 
Zentralbank beschließen, auf Mindestreserven einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
anzuwenden, wobei sie insbesondere berücksichtigen, inwieweit Mindestreserveanforderungen über einen 
Einjahreshorizont bestehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 

Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen nationales Recht zur Festlegung der 
strukturellen Liquiditätsanforderung für die Mindestreserven bei der Zentralbank einen höheren Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, wird für Konsolidierungszwecke dieser höhere Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung berücksichtigt. 

Artikel 428s 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 

(1) Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 5 %: 

a)  Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 5 % erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b)  ausstehende Zahlungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Finanzkunden, sofern diese Geschäfte eine 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben, mit Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g 
genannten Zahlungen; 

c)  der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Liquiditätsfazilitäten im Sinne des delegierten 
Rechtsakts nach Artikel 460 Absatz 1; 

d)  außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten. 

Die Institute berücksichtigen die ausstehenden Zahlungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 
Absatzes auf Nettobasis, sofern Artikel 428e Anwendung findet. 
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(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Institute einen Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 5 % auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-Sätze aus Derivatkontrakten, vor 
Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese Netting-Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die 
Zwecke dieses Absatzes ermitteln die Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zusammenhang mit 
Änderungen bei der Marktbewertung dieser Kontrakte hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und 
Einnahmen. 

Artikel 428t 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 % 

Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als gedeckte Schuldver
schreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, unterliegen einem Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen. 

Artikel 428u 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 % 

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs 
Monaten, aber weniger als einem Jahr unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
7,5 %. 

Artikel 428v 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 

Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 10 %: 

a)  ausstehende Zahlungen aus Transaktionen mit Finanzkunden, die eine Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten haben, mit Ausnahme der in Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 428s Absatz 1 
Buchstabe b genannten Zahlungen; 

b)  bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten; 

c)  außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder 
mehr. 

Artikel 428w 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 12 % erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen. 

Artikel 428x 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 % 

Unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2A 
behandelt werden können, unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 %, 
unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und 
Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428y 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 20 % erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen. 
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Artikel 428z 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 % 

Unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 unterliegen 
einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem 
delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428aa 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 %: 

a)  Unbelastete gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen 
und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b)  unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 30 % erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428ab 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 %: 

a)  unbelastete Verbriefungen der Stufe 2B gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1, 
unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und 
Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b)  unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 35 % erhalten dürfen, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen. 

Artikel 428ac 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 40 % erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen. 

Artikel 428ad 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %: 

a)  unbelastete Aktiva, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B 
behandelt werden können, mit Ausnahme von Verbriefungen der Stufe 2B und gedeckten Schuldver
schreibungen hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die in diesem 
delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des 
Liquiditätspuffers erfüllen; 

b)  Einlagen des Instituts bei einem anderen Finanzinstitut, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 festgelegten Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 
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c)  ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr aus Transaktionen mit: 

i)  dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii)  den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland; 

iii)  den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

iv)  den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in Artikel 118 
genannten internationalen Organisationen; 

v)  Nicht-Finanzunternehmen, Privatkunden und KMU; 

vi)  von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften 
und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern diese Aktiva nicht unter Buchstabe b 
fallen; 

d)  ausstehende Zahlungen mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr aus 
Transaktionen mit: 

i)  der Europäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii)  der Zentralbank eines Drittlands; 

iii)  Finanzkunden; 

e)  bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber 
weniger als einem Jahr; 

f)  Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet sind, 
sofern sie nicht gemäß den Artikeln 428ae bis 428ah einen höheren Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet; 

g)  alle sonstigen Aktiva mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, sofern in den Artikeln 428r bis 428ac 
nichts anderes festgelegt ist. 

Artikel 428ae 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 

Unbelastete Anteile von OGA, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 bei der 
Berechnung der Liquiditätsdeckungsquote einen Abschlag von 55 % erhalten dürfen, unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen. 

Artikel 428af 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 % 

Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 %: 

a)  durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte unbelastete Darlehen oder in Artikel 129 Absatz 1 
Buchstabe e genannte durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber in voller Höhe garantierte unbelastete 
Darlehen für Wohnimmobilien mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, vorausgesetzt, diese Darlehen 
erhalten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder weniger; 

b)  unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme von Darlehen an 
Finanzkunden und den in den Artikeln 428r bis 428ad genannten Darlehen, vorausgesetzt, diese Darlehen 
erhalten gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder weniger. 

Artikel 428ag 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 

Die folgenden Aktiva und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 85 %: 

a)  alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die bei Derivatkontrakten als Ersteinschuss 
geleistet werden, sofern sie nicht gemäß Artikel 428ah einen höheren Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet; 
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b)  alle Aktiva und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP 
geleistet werden, sofern sie nicht gemäß Artikel 428ah einen höheren Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet wären, in welchem Falle der für den unbelasteten 
Vermögenswert geltende höhere Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung Anwendung findet; 

c)  unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme von Darlehen an 
Finanzkunden und den in den Artikeln 428r bis 428af genannten Darlehen, die nicht mehr als 90 Tage 
überfällig sind und die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von mehr als 35 % erhalten; 

d)  bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr; 

e)  unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, die nicht im Sinne des Artikels 178 
ausgefallen sind und die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva 
behandelt werden können; 

f)  unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als 
Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können; 

g)  physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Warenderivate; 

h)  Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet sind und sich in einem Deckungsstock 
befinden, der durch gedeckte Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der 
Richtlinie 2009/65/EG oder gedeckte Schuldverschreibungen, die die Voraussetzungen für die in Artikel 129 
Absatz 4 bzw. 5 der vorliegenden Verordnung vorgesehene Behandlung erfüllen, finanziert wird. 

Artikel 428ah 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 

(1) Die folgenden Aktiva unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %: 

a)  sofern in diesem Kapitel nichts anderes bestimmt ist, alle Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr 
oder mehr belastet sind; 

b)  alle sonstigen, in den Artikeln 428r bis 428ag nicht genannten Aktiva, einschließlich Darlehen an 
Finanzkunden mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, notleidende Risikopositionen, von 
den Eigenmitteln abgezogene Posten, Sachanlagen, nicht börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, 
Versicherungswerte und ausgefallene Wertpapiere. 

(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % auf die 
Differenz — sofern positiv — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem Zeitwert 
und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach 
Artikel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 

a)  Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer 
Wiederverwendung rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 

b)  alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
negativem Zeitwert abgezogen. 

KAPITEL 5 

Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 

Artikel 428ai 

Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe Institute 

Abweichend von den Kapiteln 3 und 4 haben kleine und nicht komplexe Institute vorbehaltlich der vorherigen 
Erlaubnis durch die zuständige Behörde die Möglichkeit, das Verhältnis zwischen der in Kapitel 6 genannten 
verfügbaren stabilen Refinanzierung eines Instituts und der in Kapitel 7 genannten erforderlichen stabilen 
Refinanzierung des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz, zu berechnen. 
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Ist eine zuständige Behörde der Auffassung, dass sich die vereinfachte Methodik nicht zur Erfassung der Refinanzie
rungsrisiken eines kleinen und nicht komplexen Instituts eignet, so kann sie diesem Institut vorschreiben, der 
strukturellen Liquiditätsanforderung auf der Grundlage der in Kapitel 3 genannten verfügbaren stabilen 
Refinanzierung eines Instituts und der in Kapitel 4 genannten erforderlichen stabilen Refinanzierung 
nachzukommen. 

KAPITEL 6 

Verfügbare stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 428aj 

Vereinfachte Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der verfügbaren stabilen 
Refinanzierung berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen Kategorien oder Arten von Verbindlichkeiten 
und Eigenmitteln mit den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung 
multipliziert wird. Der Gesamtbetrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der 
gewichteten Beträge der Verbindlichkeiten und Eigenmittel. 

(2) Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die das Institut begeben hat und die ausschließlich auf dem 
Privatkundenmarkt verkauft und auf einem Privatkundenkonto geführt werden, können als in die geeignete 
Kategorie von Privatkundeneinlagen fallend behandelt werden. Es sind Beschränkungen vorzusehen, die bewirken, 
dass diese Instrumente ausschließlich von Privatkunden erworben und gehalten werden können. 

Artikel 428ak 

Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder Eigenmitteln 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die vertragliche 
Restlaufzeit seiner Verbindlichkeiten und Eigenmittel, um die gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die 
verfügbare stabile Refinanzierung zu ermitteln. 

(2) Die Institute berücksichtigen bestehende Optionen, um die Restlaufzeit einer Verbindlichkeit oder von 
Eigenmitteln zu ermitteln. Dabei gehen sie von der Annahme aus, dass die Gegenpartei Kündigungsoptionen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben wird. Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, 
berücksichtigen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit eines Instituts, 
die Option nicht auszuüben, einschränken könnten, insbesondere Markterwartungen, dass Institute bestimmte 
Verbindlichkeiten vor Fälligkeit tilgen sollten. 

(3) Die Institute behandeln Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist entsprechend ihrer jeweiligen 
Kündigungsfrist und Termineinlagen entsprechend ihrer Restlaufzeit. Abweichend von Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels berücksichtigen die Institute die Optionen für vorzeitige Abhebungen nicht, wenn der Einleger eine 
erhebliche Vorfälligkeitsentschädigung für vorzeitige Abhebungen in weniger als einem Jahr zahlen muss, wie sie 
in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegt ist, um die Restlaufzeit von Privatkunden- 
Termineinlagen zu ermitteln. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung für 
Verbindlichkeiten mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, wird jeder Teil, der 
in weniger als sechs Monaten fällig wird, und jeder Teil, der innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger 
als einem Jahr fällig wird, so behandelt, als habe er eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. eine 
Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 

Abschnitt 2 

Faktoren für die verfügbare stabile Refinanzierung 

Artikel 428al 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Sofern in diesem Abschnitt nichts anderes festgelegt ist, unterliegen alle Verbindlichkeiten ohne feste 
Laufzeit, einschließlich Verkaufspositionen und Positionen mit offener Laufzeit, einem Faktor für die verfügbare 
stabile Refinanzierung von 0 %, mit den folgenden Ausnahmen: 

a)  latente Steuerschulden, die entsprechend dem nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem solche Verbindlichkeiten 
realisiert werden könnten, behandelt werden; 
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b)  Minderheitsbeteiligungen, die entsprechend der Laufzeit des betreffenden Instruments behandelt werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannten latenten Steuerschulden und Minderheitsbeteiligungen unterliegen einem der 
folgenden Faktoren: 

a)  0 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der Minderheitsbeteiligung weniger als ein 
Jahr beträgt; 

b)  100 %, wenn die effektive Restlaufzeit der latenten Steuerschuld oder der Minderheitsbeteiligung ein Jahr oder 
mehr beträgt. 

(3) Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %: 

a)  Handelstagverbindlichkeiten, die aus dem Kauf von Finanzinstrumenten, Fremdwährungen und Waren 
entstehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie innerhalb des Standard-Abrechnungszyklus oder 
-zeitraums, der für die jeweilige Börse oder Transaktionsart üblich ist, abgerechnet werden oder die nicht 
abgerechnet werden konnten, bei denen aber dennoch davon ausgegangen wird, dass sie abgerechnet werden; 

b)  Verbindlichkeiten, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Aktiva interdependent eingestuft werden; 

c)  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt werden von 

i)  der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats; 

ii)  der Zentralbank eines Drittlands; 

iii)  Finanzkunden; 

d)  sonstige in diesem Artikel und in den Artikeln 428am bis 428ap nicht genannte Verbindlichkeiten und 
Eigenkapitalposten oder -instrumente. 

(4) Die Institute wenden einen Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % auf den absoluten Wert 
der Differenz — sofern negativ — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem 
Zeitwert und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung 
nach Artikel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 

a)  Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer 
Wiederverwendung rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 

b)  alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
negativem Zeitwert abgezogen. 

Artikel 428am 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %: 

a)  hereingenommene Einlagen, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten 
Kriterien für operative Einlagen erfüllen; 

b)  Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die gestellt werden von 

i)  dem Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

ii)  den regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland; 

iii)  den öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands; 

iv)  den in Artikel 117 Absatz 2 genannten multilateralen Entwicklungsbanken und den in Artikel 118 
genannten internationalen Organisationen; 
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v)  nichtfinanziellen Firmenkunden; 

vi)  von einer zuständigen Behörde genehmigten Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften 
und Kunden, bei denen es sich um Einlagenvermittler handelt, sofern es sich nicht um hereingenommene 
Einlagen handelt, die die in dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für 
operative Einlagen erfüllen. 

Artikel 428an 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von weniger als einem 
Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für andere Privatkundeneinlagen 
erfüllen, unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %. 

Artikel 428ao 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 % 

Privatkunden-Sichteinlagen, Privatkundeneinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von weniger als einem 
Jahr und Privatkunden-Termineinlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, die die maßgeblichen in 
dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 festgelegten Kriterien für stabile Privatkundeneinlagen 
erfüllen, unterliegen einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %. 

Artikel 428ap 

Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 % 

Die folgenden Verbindlichkeiten sowie Eigenkapitalposten und -instrumente unterliegen einem Faktor für die 
verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %: 

a)  die Posten des harten Kernkapitals des Instituts vor den gemäß den Artikeln 32 bis 35 erforderlichen 
Anpassungen, den in Artikel 36 vorgesehenen Abzügen und der Anwendung der in den Artikeln 48, 49 
und 79 beschriebenen Ausnahmen und Alternativen; 

b)  die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts vor Abzug der in Artikel 56 genannten Posten und bevor 
Artikel 79 darauf angewandt wurde, unter Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten 
Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

c)  die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts vor den in Artikel 66 genannten Abzügen und vor Anwendung 
des Artikels 79, die eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr aufweisen, unter Ausschluss aller Instrumente 
mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die — bei Ausübung — die effektive Restlaufzeit auf weniger als 
ein Jahr verkürzen würden; 

d)  alle sonstigen Eigenkapitalinstrumente des Instituts mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, unter 
Ausschluss aller Instrumente mit expliziten oder eingebetteten Optionen, die bei Ausübung die effektive 
Restlaufzeit auf weniger als ein Jahr verkürzen würden; 

e)  alle sonstigen besicherten und unbesicherten Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 
einem Jahr oder mehr, einschließlich Termineinlagen, sofern in den Artikeln 428al bis 428ao nichts anderes 
festgelegt ist. 

KAPITEL 7 

Erforderliche stabile Refinanzierung für die vereinfachte Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 428aq 

Vereinfachte Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, wird der Betrag der erforderlichen stabilen 
Refinanzierung für kleine und nicht komplexe Institute berechnet, indem der Buchwert der verschiedenen 
Kategorien oder Arten von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten mit den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung multipliziert wird. Der Gesamtbetrag der 
erforderlichen stabilen Refinanzierung entspricht der Summe der gewichteten Beträge der Vermögenswerte und 
außerbilanziellen Posten. 
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(2) Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften — geliehen 
haben, die sie bilanzieren und an denen sie kein wirtschaftliches Eigentum haben, werden nicht in die Berechnung 
des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen. 

Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften — geliehen haben, die 
sie nicht bilanzieren, aber an denen sie wirtschaftliches Eigentum haben, unterliegen den gemäß Abschnitt 2 
anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung. 

(3) Vermögenswerte, die Institute — auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften — verliehen 
haben und an denen sie nach wie vor wirtschaftliches Eigentum haben, auch wenn sie sie nicht weiterhin in ihrer 
Bilanz ausweisen, werden für die Zwecke dieses Kapitels als belastete Vermögenswerte angesehen und unterliegen 
den gemäß Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung. Ansonsten werden 
diese Vermögenswerte nicht in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung einbezogen. 

(4) Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von sechs Monaten oder mehr belastet sind, erhalten 
entweder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 auf diese Vermögenswerte 
angewandt würde, wenn sie unbelastet wären, oder den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der 
ansonsten auf diese belasteten Vermögenswerte angewandt wird, wobei der höhere Faktor anzuwenden ist. 
Dasselbe gilt, wenn die Restlaufzeit der belasteten Vermögenswerte kürzer ist als die Restlaufzeit der Transaktion, 
die die Belastungsquelle ist. 

Vermögenswerte, die noch für weniger als sechs Monate belastet sind, unterliegen den Faktoren für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, die nach Abschnitt 2 auf dieselben Vermögenswerte anzuwenden wären, 
wenn diese unbelastet wären. 

(5) Wird ein Vermögenswert, der — auch im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften — geliehen 
wurde und als außerbilanzieller Posten geführt wird, von einem Institut weiterverwendet oder weiterverpfändet, so 
muss die Transaktion, durch die der Vermögenswert geliehen wurde, in dem Maße als belastet behandelt werden, 
wie die Transaktion nicht fällig werden kann, ohne dass das Institut den geliehenen Vermögenswert zurückgibt. 

(6) Die folgenden Vermögenswerte werden als unbelastet angesehen: 

a)  in einem Pool enthaltene Vermögenswerte, die für den sofortigen Einsatz als Sicherheit bereitgehalten werden, 
um zusätzliche Mittel im Rahmen zugesagter oder — wenn der Pool von einer Zentralbank unterhalten wird — 
nicht zugesagter, aber noch nicht finanzierter Kreditlinien zu erhalten, die dem Institut zur Verfügung stehen, 
einschließlich Vermögenswerten, die von einem Kreditinstitut beim Zentralinstitut eines Genossenschafts
verbunds oder bei einem institutsbezogenen Sicherungssystem hinterlegt wurden; 

b)  Vermögenswerte, die das Institut bei besicherten Kreditvergaben, besicherten Finanzierungsgeschäften oder 
Sicherheitentauschgeschäften für Zwecke der Kreditrisikominderung als Sicherheit erhalten hat und über die das 
Institut verfügen kann; 

c)  Vermögenswerte, die zur freiwilligen Übersicherung bei der Emission gedeckter Schuldverschreibungen 
eingesetzt werden. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses Absatzes gehen die Institute davon aus, dass die 
Vermögenswerte im Pool belastet sind, und zwar auf der Grundlage der Liquiditätseinstufung gemäß dem 
delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 in aufsteigender Reihenfolge ihrer Liquidität, beginnend mit den 
nicht für den Liquiditätspuffer infrage kommenden Vermögenswerten. 

(7) Im Falle von nicht standardmäßigen, temporären Operationen der EZB oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaats oder der Zentralbank eines Drittlands, die durchgeführt werden, um in einer Zeit marktweiten 
Finanzstresses oder außergewöhnlicher makroökonomischer Umstände deren Mandat zu erfüllen, können die 
folgenden Vermögenswerte einen verringerten Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten: 

a)  abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428az Absatz 1 Buchstabe a Vermögenswerte, die für die in diesem 
Unterabsatz genannten Operationen belastet sind; 

b)  abweichend von Artikel 428aw und Artikel 428ay Buchstabe b Zahlungen aus den in diesem Unterabsatz 
genannten Operationen. 

Die zuständigen Behörden legen im Einvernehmen mit der Zentralbank, die die Gegenpartei bei der Transaktion 
ist, den Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung fest, der auf die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Vermögenswerte anzuwenden ist. Für belastete Vermögenswerte nach Unterabsatz 1 Buchstabe a darf 
der anzuwendende Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung nicht niedriger sein als der Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der gemäß Abschnitt 2 für diese Vermögenswerte gelten würde, wenn sie 
unbelastet wären. 
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Bei der Anwendung eines niedrigeren Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung gemäß Unterabsatz 2 
beobachten die zuständigen Behörden genau die Auswirkungen dieses niedrigeren Faktors auf die stabilen 
Refinanzierungspositionen der Institute und ergreifen erforderlichenfalls angemessene Aufsichtsmaßnahmen. 

(8) Die Institute beziehen Vermögenswerte, die mit Sicherheiten zusammenhängen, die gemäß Artikel 428k 
Absatz 4 Buchstabe b und Artikel 428ah Absatz 2 als geleisteter Nachschuss oder gemäß Artikel 428ag 
Buchstaben a und b als geleisteter Ersteinschuss oder als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP anerkannt werden, 
nicht in andere Teile der Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung nach Maßgabe dieses 
Kapitels ein, um jegliche Doppelzählung zu vermeiden. 

(9) Die Institute beziehen Finanzinstrumente, Fremdwährungen und Waren, für die ein Kaufauftrag ausgeführt 
wurde, in die Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung ein. Sie beziehen Finanz
instrumente, Fremdwährungen und Waren, für die ein Verkaufsauftrag ausgeführt wurde, nicht in die Berechnung 
des Betrags der erforderlichen stabilen Refinanzierung ein, sofern diese Transaktionen in der Bilanz der Institute 
nicht als Derivatgeschäfte oder besicherte Finanzierungsgeschäfte geführt werden und sie von den Instituten erst 
bei Abrechnung bilanziert werden. 

(10) Die zuständigen Behörden können die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung festlegen, die 
auf in diesem Kapitel nicht genannte außerbilanzielle Risikopositionen anzuwenden sind, um sicherzustellen, dass 
die Institute für den Teil dieser Risikopositionen, der voraussichtlich über den Einjahreshorizont der strukturellen 
Liquiditätsquote refinanziert werden muss, über einen angemessenen Betrag an verfügbarer stabiler Refinanzierung 
verfügen. Bei der Festlegung dieser Faktoren berücksichtigen die zuständigen Behörden insbesondere die 
wesentlichen Reputationsschäden, die ein Institut durch eine nicht erfolgende Refinanzierung erleiden könnte. 

Die zuständigen Behörden melden der EBA mindestens einmal jährlich die Arten von außerbilanziellen Risikopo
sitionen, für die sie die Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung festgelegt haben. Sie erläutern in dieser 
Meldung auch die zur Festlegung dieser Faktoren angewandte Methodik. 

Artikel 428ar 

Restlaufzeit eines Vermögenswerts 

(1) Sofern in diesem Kapitel nichts anderes festgelegt ist, berücksichtigen die Institute die vertragliche 
Restlaufzeit ihrer Vermögenswerte und außerbilanziellen Transaktionen, wenn sie die Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung ermitteln, die gemäß Abschnitt 2 auf ihre Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten 
anzuwenden sind. 

(2) Die Institute behandeln Vermögenswerte, die gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
getrennt wurden, entsprechend der diesen Vermögenswerten zugrunde liegenden Risikoposition. Die Institute 
wenden auf diese Vermögenswerte jedoch je nach Laufzeit der Belastung höhere Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung an, die von den zuständigen Behörden mit Rücksicht darauf festgelegt werden, ob das 
Institut die betreffenden Vermögenswerte frei veräußern oder tauschen kann und welche Laufzeit die 
Verbindlichkeiten gegenüber den Institutskunden aufweisen, aus denen die Trennungsanforderung erwächst. 

(3) Bei der Berechnung der Restlaufzeit eines Vermögenswerts berücksichtigen die Institute Optionen, wobei sie 
von der Annahme ausgehen, dass der Emittent oder die Gegenpartei jegliche Option zur Verlängerung der Laufzeit 
des Vermögenswerts ausüben wird. Bei Optionen, die nach Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, 
berücksichtigen das Institut und die zuständigen Behörden Reputationsfaktoren, die die Möglichkeit des Instituts, 
die Option nicht auszuüben, einschränken könnten und insbesondere Erwartungen der Märkte und Kunden, dass 
das Institut die Laufzeit bestimmter Vermögenswerte bei Fälligkeit verlängern sollte. 

(4) Um die nach Abschnitt 2 anzuwendenden Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung für 
Amortisierungsdarlehen mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr zu ermitteln, werden die 
Teile, die in weniger als sechs Monaten und innerhalb von mindestens sechs Monaten und weniger als einem Jahr 
fällig werden, so behandelt, als hätten sie eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bzw. von mindestens 
sechs Monaten und weniger als einem Jahr. 
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Abschnitt 2 

Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung 

Artikel 428as 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % 

(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
0 %: 

a)  unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide 
Aktiva hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, mit Ausnahme gedeckter Schuldverschreibungen 
äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, unabhängig davon, ob sie die dort festgelegten 
operativen Anforderungen erfüllen; 

b)  sämtliche Guthaben des Instituts bei der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats oder der Zentralbank 
eines Drittlands, einschließlich Mindest- und Überschussreserven; 

c)  sämtliche Forderungen an die EZB, die Zentralbank eines Mitgliedstaats oder die Zentralbank eines Drittlands, 
die eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten haben; 

d)  Vermögenswerte, die nach Maßgabe des Artikels 428f als mit Verbindlichkeiten interdependent eingestuft 
werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b können die zuständigen Behörden mit Zustimmung der jeweiligen 
Zentralbank beschließen, auf Mindestreserven einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung 
anzuwenden, wobei sie insbesondere berücksichtigen, inwieweit Mindestreserveanforderungen über einen 
Einjahreshorizont bestehen und somit eine entsprechende stabile Refinanzierung erfordern. 

Bei Tochterunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland, dessen nationales Recht zur Festlegung der 
strukturellen Liquiditätsanforderung für die Mindestreserven bei der Zentralbank einen höheren Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung vorschreibt, wird für Konsolidierungszwecke dieser höhere Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung berücksichtigt. 

Artikel 428at 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % 

(1) Der nicht in Anspruch genommene Teil zugesagter Kredit- und Liquiditätsfazilitäten gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 unterliegt einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %. 

(2) Bei allen Netting-Sätzen aus Derivatkontrakten wenden die Institute einen Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 5 % auf den absoluten Zeitwert dieser Netting-Sätze aus Derivatkontrakten, vor 
Berücksichtigung hinterlegter Sicherheiten, an, wenn diese Netting-Sätze einen negativen Zeitwert haben. Für die 
Zwecke dieses Absatzes ermitteln die Institute den Zeitwert vor Berücksichtigung von im Zusammenhang mit 
Änderungen bei der Marktbewertung dieser Kontrakte hinterlegten Sicherheiten oder Ausgleichszahlungen und 
Einnahmen. 

Artikel 428au 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 % 

Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 10 %: 

a)  unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als gedeckte 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 behandelt werden können, unabhängig davon, ob sie 
die in diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die 
Zusammensetzung des Liquiditätspuffers erfüllen; 

b)  außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung nach Anhang I. 

Artikel 428av 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % 

Unbelastete Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der 
Stufe 2A behandelt werden können, und unbelastete Anteile von OGA gemäß diesem delegierten Rechtsakt 
unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %, unabhängig davon, ob sie die in 
diesem delegierten Rechtsakt festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung 
des Liquiditätspuffers erfüllen. 
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Artikel 428aw 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % 

Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %: 

a)  besicherte und unbesicherte Darlehen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und sofern sie weniger 
als ein Jahr belastet sind; 

b)  alle sonstigen Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, sofern in den Artikeln 428as 
bis 428av nichts anderes festgelegt ist. 

c)  Aktiva, die noch für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet sind, 
sofern sie nicht gemäß den Artikeln 428ax,428ay und 428az einen höheren Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung erhalten würden, wenn sie unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die 
erforderliche stabile Refinanzierung, der für diese Aktiva gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung 
findet. 

Artikel 428ax 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % 

Vermögenswerte, die gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 2B 
behandelt werden können, und Anteile von OGA gemäß diesem delegierten Rechtsakt unterliegen einem Faktor für 
die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %, unabhängig davon, ob sie die in diesem delegierten Rechtsakt 
festgelegten operativen Anforderungen und Anforderungen an die Zusammensetzung des Liquiditätspuffers 
erfüllen, sofern sie weniger als ein Jahr belastet sind. 

Artikel 428ay 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % 

Die folgenden Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile 
Refinanzierung von 85 %: 

a)  alle Vermögenswerte und außerbilanziellen Posten, einschließlich Barmittel, die bei Derivatkontrakten als 
Ersteinschuss geleistet werden oder die als Beitrag zum Ausfallfonds einer ZGP geleistet werden, sofern sie nicht 
gemäß Artikel 428az einen höheren Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung erhalten würden, wenn 
sie unbelastet wären, in welchem Falle der höhere Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung, der für 
diese Vermögenswerte gelten würde, wenn sie unbelastet wären, Anwendung findet; 

b)  unbelastete Darlehen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, mit Ausnahme von Darlehen an 
Finanzkunden, die nicht mehr als 90 Tage überfällig sind; 

c)  bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr; 

d)  unbelastete Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, die nicht im Sinne des Artikels 178 
ausgefallen sind und die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als liquide Aktiva 
behandelt werden können; 

e)  unbelastete börsengehandelte Aktien, die nicht gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als 
Aktiva der Stufe 2B behandelt werden können; 

f)  physisch gehandelte Waren, einschließlich Gold, aber ohne Warenderivate. 

Artikel 428az 

Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % 

(1) Die folgenden Vermögenswerte unterliegen einem Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 
100 %: 

a)  alle Vermögenswerte, die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet sind; 

b)  alle sonstigen, in den Artikeln 428as bis 428ay nicht genannten Vermögenswerte, einschließlich Darlehen an 
Finanzkunden mit einer vertraglichen Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr, notleidende Risikopositionen, von 
den Eigenmitteln abgezogene Posten, Sachanlagen, nicht börsengehandelte Aktien, zurückbehaltene Rechte, 
Versicherungswerte und ausgefallene Wertpapiere. 
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(2) Die Institute wenden einen Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % auf die 
Differenz — sofern positiv — zwischen der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit positivem Zeitwert 
und der Summe der Zeitwerte über alle Netting-Sätze mit negativem Zeitwert an, wobei die Berechnung nach 
Artikel 428d erfolgt. 

Für die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung gelten die folgenden Regeln: 

a)  Nachschüsse, die Institute von ihren Gegenparteien erhalten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
positivem Zeitwert abgezogen, wenn die als Nachschüsse erhaltenen Sicherheiten gemäß dem delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 als Aktiva der Stufe 1 einzustufen sind, mit Ausnahme gedeckter 
Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität im Sinne dieses delegierten Rechtsakts, und die Institute zu ihrer 
Wiederverwendung rechtlich befugt und operativ in der Lage sind; 

b)  alle Nachschüsse, die Institute an ihre Gegenparteien leisten, werden vom Zeitwert eines Netting-Satzes mit 
negativem Zeitwert abgezogen.“  

117. Teil 7 erhält folgende Fassung: 

„TEIL 7 

VERSCHULDUNG 

Artikel 429 

Berechnung der Verschuldungsquote 

(1) Die Institute berechnen ihre Verschuldungsquote nach der in den Absätzen 2, 3 und 4 festgelegten 
Methodik. 

(2) Die Verschuldungsquote ist der Quotient aus der Kapitalmessgröße eines Instituts und seiner Gesamtrisiko
positionsmessgröße und wird als Prozentsatz angegeben. 

Die Institute berechnen die Verschuldungsquote am Berichtsstichtag. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Kapitalmessgröße das Kernkapital. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 2 ist die Gesamtrisikopositionsmessgröße die Summe folgender Risikoposi
tionswerte: 

a)  Aktiva, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte, Kreditderivate und die in Artikel 429e 
genannten Positionen, berechnet nach Artikel 429b Absatz 1; 

b)  die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und Kreditderivate, einschließlich außerbilanzieller Kontrakte 
und Kreditderivate, berechnet nach den Artikeln 429c und 429d; 

c)  Aufschläge für das Gegenparteiausfallrisiko von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich 
außerbilanzieller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, berechnet nach Artikel 429e; 

d)  außerbilanzielle Posten, ausgenommen die in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte, Kreditderivate, 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und die in den Artikeln 429d und 429g genannten Positionen, berechnet 
nach Artikel 429f; 

e)  zur Abwicklung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe, berechnet nach Artikel 429g. 

Die Institute behandeln Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d, je nach 
Anwendbarkeit. 

Die Institute dürfen die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und d genannten Risikopositionswerte um den 
entsprechenden Gesamtbetrag der allgemeinen Kreditrisikoanpassungen an bilanziellen bzw. außerbilanziellen 
Posten bis auf eine Untergrenze von 0 verringern, soweit das Kernkapital durch die Kreditrisikoanpassungen 
reduziert wurde. 

(5) Abweichend von Absatz 4 Buchstabe d gelten folgende Bestimmungen: 

a)  Ein abgeleitetes Instrument, das gemäß Absatz 4 Buchstabe d als außerbilanzieller Posten angesehen wird, aber 
nach Maßgabe des geltenden Rechnungslegungsrahmens als Derivat behandelt wird, unterliegt der in dem 
genannten Buchstaben festgelegten Behandlung; 
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b)  schließt der Kunde eines Instituts, das als Clearingmitglied auftritt, ein Derivatgeschäft direkt mit einer ZGP ab 
und garantiert das Institut die Erfüllung der aus diesem Geschäft erwachsenden Handelsrisikopositionen des 
Kunden gegenüber der ZGP, so berechnet das Institut seine aus der Garantie erwachsende Risikoposition gemäß 
Absatz 4 Buchstabe b so, als hätte das Institut das Geschäft mit dem Kunden direkt abgeschlossen, auch was 
den Erhalt oder die Leistung von Barnachschüssen angeht. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b festgelegte Behandlung gilt auch für ein als Kunde auf höherer Ebene 
auftretendes Institut, das die Erfüllung der Handelsrisikopositionen seines Kunden garantiert. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b und Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes dürfen die Institute 
ein verbundenes Unternehmen nur dann als Kunden ansehen, wenn dieses Unternehmen nicht dem aufsichts
rechtlichen Konsolidierungskreis auf der Ebene angehört, auf der die in Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe d festgelegte 
Anforderung zur Anwendung kommt. 

(6) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe e und Artikel 429g bezeichnet der Ausdruck ’marktüblicher Kauf 
oder Verkauf’ den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers im Rahmen von Verträgen, deren Bedingungen die 
Lieferung des Wertpapiers innerhalb der allgemeinen gesetzlichen oder durch die Usancen des betreffenden 
Marktplatzes vorgegebenen Frist verlangen. 

(7) Soweit in diesem Teil nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechnen die Institute die Gesamtrisi
kopositionsmessgröße nach folgenden Grundsätzen: 

a)  physische oder finanzielle Sicherheiten, Garantien oder Kreditrisikominderungen, die erworben wurden, werden 
nicht zur Verringerung der Gesamtrisikopositionsmessgröße verwendet; 

b)  Aktiva werden nicht gegen Verbindlichkeiten aufgerechnet. 

(8) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b dürfen die Institute den Risikopositionswert eines Vorfinanzie
rungskredits oder eines Zwischenkredits um den positiven Saldo auf dem Sparkonto des Schuldners, dem der 
Kredit gewährt wurde, vermindern und nur den daraus resultierenden Betrag in die Gesamtrisikopositions
messgröße einberechnen, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Gewährung des Kredits ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Sparkonto bei dem Institut, das den Kredit 
gewährt, eröffnet wird und sowohl für den Kredit als auch für das Sparkonto dieselben branchenspezifischen 
Rechtsvorschriften gelten; 

b)  der Saldo auf dem Sparkonto kann vom Schuldner während der gesamten Laufzeit des Kredits weder ganz noch 
teilweise abgehoben werden; 

c)  das Institut kann in den durch die branchenspezifischen Rechtsvorschriften nach Buchstabe a geregelten Fällen, 
auch im Fall der Nichtzahlung durch den Schuldner oder der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, den Saldo 
auf dem Sparkonto uneingeschränkt und unwiderruflich zur Begleichung jeglicher Forderung aus dem 
Kreditvertrag verwenden. 

’Vorfinanzierungskredit’ oder ’Zwischenkredit’ bezeichnet einen Kredit, der dem Kreditnehmer für einen begrenzten 
Zeitraum gewährt wird, um Finanzierungslücken des Kreditnehmers zu überbrücken, bis im Einklang mit den in 
den branchenspezifischen Rechtsvorschriften für derartige Geschäfte festgelegten Kriterien der endgültige Kredit 
gewährt wird. 

Artikel 429a 

Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene Risikopositionen 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 kann ein Institut die folgenden Risikopositionen aus seiner Gesamtri
sikopositionsmessgröße ausschließen: 

a)  die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d von den Posten des harten Kernkapitals abgezogenen Beträge; 

b)  die bei der Berechnung der in Artikel 429 Absatz 3 genannten Kapitalmessgröße abgezogenen Aktiva; 

c)  Risikopositionen, die nach Maßgabe des Artikels 113 Absatz 6 oder 7 ein Risikogewicht von 0 % erhalten; 

d)  wenn das Institut eine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Risikopositionen aus Aktiva, die Forderungen an 
Zentralstaaten, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder öffentliche Stellen im Zusammenhang mit 
öffentlichen Investitionen und Förderdarlehen darstellen; 

e)  wenn das Institut keine öffentliche Entwicklungsbank ist, die Teile der Risikopositionen, die aus der Weitergabe 
von Förderdarlehen an andere Kreditinstitute resultieren; 

7.6.2019 L 150/176 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



f)  die garantierten Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten, die die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

i)  Die Garantie wird von einem anerkannten Anbieter von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung gemäß 
den Artikeln 201 und 202, einschließlich Exportversicherungsagenturen oder Zentralstaaten, gestellt; 

ii)  für den garantierten Teil der Risikoposition gilt nach Maßgabe des Artikels 114 Absatz 2 oder 4 oder des 
Artikels 116 Absatz 4 ein Risikogewicht von 0 %; 

g)  wenn das Institut Clearingmitglied einer qualifizierten ZGP ist, die Handelsrisikopositionen dieses Instituts, 
vorausgesetzt, diese werden mit dieser qualifizierten ZGP abgerechnet und erfüllen die in Artikel 306 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Bedingungen; 

h) wenn das Institut ein Kunde auf höherer Ebene innerhalb einer mehrstufigen Kundenstruktur ist, die Handelsri
sikopositionen gegenüber dem Clearing-Mitglied oder einem Unternehmen, das als Kunde auf höherer Ebene 
für dieses Institut fungiert, vorausgesetzt, die in Artikel 305 Absatz 2 festgelegten Bedingungen sind erfüllt und 
das Institut ist nicht verpflichtet, dem Kunden etwaige bei Ausfall des Clearing-Mitglieds oder der qualifizierten 
ZGP entstehende Verluste zu erstatten; 

i)  Treuhandvermögen, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

i) Es wird gemäß Artikel 10 der Richtlinie 86/635/EWG nach nationalen allgemein anerkannten Rechnungsle
gungsgrundsätzen in der Bilanz des Instituts erfasst; 

ii)  es erfüllt die Ausbuchungskriterien des internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) 9 nach Maßgabe 
der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002; 

iii)  es erfüllt die Entkonsolidierungskriterien des IFRS 10 nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, 
sofern anwendbar; 

j)  Risikopositionen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

i)  Es handelt sich um Risikopositionen gegenüber einer öffentlichen Stelle; 

ii)  sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 116 Absatz 4 behandelt; 

iii)  sie stammen aus Einlagen, zu deren Übertragung an die unter Ziffer i erwähnte öffentliche Stelle das 
Institut rechtlich verpflichtet ist, um Investitionen im allgemeinen Interesse zu finanzieren; 

k)  die bei Triparty Agents hinterlegten überschüssigen Sicherheiten, die nicht verliehen wurden; 

l) wenn ein Institut den seiner Gegenpartei gezahlten Barnachschuss gemäß dem geltenden Rechnungsle
gungsrahmen als Forderung erfasst, diese Forderung, vorausgesetzt, die in Artikel 429c Absatz 3 Buchstaben a 
bis e festgelegten Bedingungen sind erfüllt; 

m)  die verbrieften Risikopositionen aus traditionellen Verbriefungen, die die in Artikel 244 Absatz 2 festgelegten 
Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Risikos erfüllen; 

n)  folgende Risikopositionen gegenüber der Zentralbank des Instituts, die eingegangen wurden, nachdem die 
Ausnahme wirksam wurde, vorbehaltlich der in den Absätzen 5 und 6 festgelegten Bedingungen: 

i)  Münzen und Banknoten der gesetzlichen Währung im Rechtsraum der Zentralbank; 

ii)  Aktiva in Form von Forderungen gegenüber der Zentralbank, einschließlich der bei der Zentralbank 
gehaltenen Reserven; 

o)  sofern das Institut gemäß Artikel 16 und Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 
zugelassen ist, die Risikopositionen des Instituts infolge von bankartigen Nebendienstleistungen nach 
Abschnitt C Buchstabe a des Anhangs der genannten Verordnung, die in direktem Zusammenhang mit den 
Kern- oder Nebendienstleistungen nach den Abschnitten A und B dieses Anhangs stehen; 

p)  sofern das Institut gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt wurde, 
die Risikopositionen des Instituts infolge von bankartigen Nebendienstleistungen nach Abschnitt C Buchstabe a 
des Anhangs der genannten Verordnung, die in direktem Zusammenhang mit den Kern- oder Nebendienst
leistungen eines gemäß Artikel 16 der genannten Verordnung zugelassenen Zentralverwahrers nach den 
Abschnitten A und B dieses Anhangs stehen. 
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Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe m bezieht ein Institut alle zurückbehaltenen Risikopositionen in die 
Gesamtrisikopositionsmessgröße ein. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e bezeichnet der Ausdruck ’öffentliche Entwicklungsbank’ 
ein Kreditinstitut, das alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a)  Es wurde vom Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats 
gegründet; 

b)  seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Förderung festgelegter Ziele der staatlichen Finanz-, Sozial- oder 
Wirtschaftspolitik im Einklang mit den für das Institut geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich 
der Satzungsbestimmungen, auf nicht-wettbewerblicher Basis; 

c)  sein Ziel besteht nicht in der Gewinnmaximierung oder der Maximierung des Marktanteils; 

d)  vorbehaltlich der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen ist der Zentralstaat oder die regionale oder lokale 
Gebietskörperschaft verpflichtet, die Existenzfähigkeit des Kreditinstituts zu sichern, oder garantiert direkt oder 
indirekt mindestens 90 % der Eigenmittelanforderungen, der Refinanzierungsanforderungen oder der gewährten 
Förderdarlehen des Kreditinstituts; 

e)  es nimmt keine gedeckten Einlagen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 5 der Richtlinie 2014/49/EU 
oder im Sinne nationaler Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie herein, die als Termineinlagen 
oder Spareinlagen von Verbrauchern im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 2008/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingestuft werden können. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b können die Ziele der staatlichen Politik auch die Bereitstellung von 
Finanzierungen für Förder- oder Entwicklungszwecke zugunsten festgelegter Wirtschaftssektoren oder 
geografischer Regionen des betreffenden Mitgliedstaats beinhalten. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstaben d und e und unbeschadet der Unionsvorschriften über staatliche 
Beihilfen und der daraus erwachsenden Verpflichtungen der Mitgliedstaaten können die zuständigen Behörden auf 
Ersuchen eines Instituts eine organisatorisch, strukturell und finanziell unabhängige und autonome Einheit dieses 
Instituts als öffentliche Entwicklungsbank behandeln, sofern diese Einheit alle in Unterabsatz 1 aufgeführten 
Bedingungen erfüllt und eine solche Behandlung sich nicht auf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung dieses Instituts 
auswirkt. Die zuständigen Behörden melden der Kommission und der EBA unverzüglich jegliche Entscheidung, 
wonach eine Einheit eines Instituts für die Zwecke dieses Unterabsatzes als öffentliche Entwicklungsbank zu 
behandeln ist. Die zuständige Behörde überprüft eine solche Entscheidung jährlich. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstaben d und e sowie Absatz 2 Buchstabe d bezeichnet „Förderdarlehen“ 
ein Darlehen, das von einer öffentlichen Entwicklungsbank oder einem Unternehmen, die bzw. das vom 
Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats gegründet wurde, direkt 
oder über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut auf nicht-wettbewerblicher und nicht-gewinnorientierter Basis 
gewährt wird, um die Ziele der staatlichen Politik des Zentralstaats oder der regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaft eines Mitgliedstaats zu fördern. 

(4) Die Institute schließen die in Absatz 1 Buchstaben g und h des vorliegenden Artikels genannten Handelsrisi
kopositionen nicht aus, wenn die in Artikel 429 Absatz 5 Unterabsatz 2 festgelegte Bedingung nicht erfüllt ist. 

(5) Die Institute können die in Absatz 1 Buchstabe n aufgeführten Risikopositionen ausschließen, wenn die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die für das Institut zuständige Behörde hat nach Konsultation der betreffenden Zentralbank festgestellt und 
öffentlich erklärt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die den Ausschluss rechtfertigen, um die 
Durchführung geldpolitischer Maßnahmen zu erleichtern; 

b)  der Ausschluss wird für einen begrenzten Zeitraum von höchstens einem Jahr gewährt. 

(6) Die Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 Buchstabe n auszuschließen sind, müssen die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllen: 

a)  Sie lauten auf dieselbe Währung wie die vom Institut entgegengenommenen Einlagen; 

b) ihre Durchschnittslaufzeit ist nicht wesentlich höher als die Durchschnittslaufzeit der vom Institut entgegenge
nommenen Einlagen. 
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(7) Abweichend von Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d muss ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe n dieses 
Artikels genannten Risikopositionen ausschließt, jederzeit die folgende Anforderung an die angepasste Verschul
dungsquote für die Dauer des Ausschlusses erfüllen: 

aLR ¼ 3 % �
EMLR

EMLR − CB 

dabei gilt: 

aLR  = die angepasste Verschuldungsquote; 

EMLR  = die Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts gemäß Artikel 429 Absatz 4, einschließlich der gemäß 
Absatz 1 Buchstabe n des vorliegenden Artikels ausgeschlossenen Risikopositionen und 

CB  = der Betrag der gemäß Absatz 1 Buchstabe n dieses Artikels ausgeschlossenen Risikopositionen. 

Artikel 429b 

Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva 

(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert von Aktiva, unter Ausschluss von in Anhang II genannten 
Derivatkontrakten, Kreditderivaten und in Artikel 429e genannten Positionen, nach folgenden Grundsätzen: 

a)  Der Risikopositionswert der Aktiva bezeichnet einen Risikopositionswert im Sinne von Artikel 111 Absatz 1 
Satz 1; 

b)  Wertpapierfinanzierungsgeschäfte werden nicht gegeneinander aufgerechnet. 

(2) Eine von einem Institut angebotene Liquiditätsbündelungsvereinbarung verstößt nur dann nicht gegen die in 
Absatz 429 Absatz 7 Buchstabe b festgelegte Bedingung, wenn die Vereinbarung die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllt: 

a)  Das die Liquiditätsbündelungsvereinbarung anbietende Institut überträgt die Soll- und Habensalden 
verschiedener Einzelkonten von Unternehmen einer Gruppe, die an der Vereinbarung beteiligt sind, 
(„Ausgangskonten“) auf ein getrenntes, einziges Konto und setzt die Salden der Ausgangskonten damit auf null; 

b)  das Institut führt die unter Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes genannten Handlungen täglich aus. 

Für die Zwecke dieses Absatzes und des Absatzes 3 bezeichnet der Ausdruck „Liquiditätsbündelungsvereinbarung“ 
eine Vereinbarung, durch die die Soll- oder Habensalden verschiedener Einzelkonten für die Zwecke des 
Bareinlagen- oder Liquiditätsmanagements zusammengefasst werden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 verstößt eine Liquiditätsbündelungsvereinbarung, die die in Absatz 2 Buchstabe b 
festgelegte Bedingung nicht erfüllt, die in Absatz 2 Buchstabe a festgelegte Bedingung jedoch erfüllt, nicht gegen 
die in Artikel 429 Absatz 7 Buchstabe b festgelegte Bedingung, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Das Institut hat ein einklagbares Recht, die Salden der Ausgangskonten jederzeit durch Übertragung auf ein 
einziges Konto aufzurechnen; 

b)  zwischen den Salden der Ausgangskonten bestehen keine Laufzeitinkongruenzen; 

c)  das Institut erhebt oder zahlt Zinsen auf der Grundlage des Gesamtsaldos der Ausgangskonten; 

d)  die zuständige Behörde des Instituts vertritt die Auffassung, dass die Frequenz, mit der die Salden aller 
Ausgangskonten übertragen werden, angemessen ist, um bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße nur den 
Gesamtsaldo der Liquiditätsbündelungsvereinbarung berücksichtigen zu können. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b dürfen die Institute den Risikopositionswert von Barforderungen 
und -verbindlichkeiten im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit ein und derselben Gegenpartei nur 
dann auf Nettobasis berechnen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Geschäfte haben dasselbe explizite endgültige Erfüllungsdatum; 

b)  das Recht, den der Gegenpartei geschuldeten Betrag gegen den von der Gegenpartei geschuldeten Betrag 
aufzurechnen, ist im normalen Geschäftsverlauf und im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder eines 
Konkurses rechtlich durchsetzbar; 

c)  die Parteien beabsichtigen, die Geschäfte netto oder gleichzeitig abzuwickeln, oder für die Geschäfte gilt ein 
Abrechnungsmechanismus, der funktional auf eine Nettoabwicklung hinausläuft. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 4 Buchstabe c dürfen die Institute nur dann davon ausgehen, dass ein 
Abrechnungsmechanismus funktional auf eine Nettoabwicklung hinausläuft, wenn das Nettoergebnis der 
Zahlungsströme der Geschäfte gemäß diesem Mechanismus am Erfüllungsdatum dem einzigen Nettobetrag gemäß 
der Nettoabwicklung entspricht und alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Geschäfte werden über dasselbe Abrechnungssystem oder über Abrechnungssysteme abgewickelt, die eine 
gemeinsame Abrechnungsinfrastruktur verwenden; 

b)  die Abwicklungsvereinbarungen werden durch Barmittel oder Innertages-Kreditfazilitäten unterstützt, um 
sicherzustellen, dass die Abwicklung der Geschäfte bis Geschäftsschluss erfolgt; 

c)  etwaige Probleme im Zusammenhang mit dem Wertpapierteil des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts behindern 
den Abschluss der Nettoabwicklung der Barforderungen und -verbindlichkeiten nicht. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe c festgelegte Bedingung ist nur erfüllt, wenn der Ausfall eines Wertpapierfinanzie
rungsgeschäfts im Abwicklungsmechanismus lediglich die Abwicklung des kongruenten Barteils verzögern oder 
eine Verpflichtung gegenüber dem Abwicklungsmechanismus schaffen kann, die durch eine zugehörige 
Kreditfazilität unterstützt wird. 

Kommt es am Ende des Abrechnungszeitraums im Abwicklungsmechanismus zu einem Ausfall des Wertpapierteils 
eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, so lösen die Institute dieses Geschäft und seinen dazugehörigen Barteil aus 
dem Netting-Satz heraus und behandeln diese auf Bruttobasis. 

Artikel 429c 

Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten 

(1) Die Institute berechnen den Risikopositionswert der in Anhang II genannten Derivatkontrakte und von 
Kreditderivaten, einschließlich solcher, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, gemäß der in Teil 3 Titel II 
Kapitel 6 Abschnitt 3 festgelegten Methode. 

Bei der Berechnung des Risikopositionswerts dürfen die Institute Schuldumwandlungsverträge und sonstige 
Nettingvereinbarungen im Einklang mit Artikel 295 berücksichtigen. Die Institute berücksichtigen kein 
produktübergreifendes Netting, dürfen aber innerhalb der in Artikel 272 Nummer 25 Buchstabe c genannten 
Produktkategorie sowie zwischen Kreditderivaten aufrechnen, wenn diese den in Artikel 295 Buchstabe c 
genannten produktübergreifenden vertraglichen Nettingvereinbarungen unterliegen. 

Die Institute rechnen verkaufte Optionen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein, selbst wenn deren Risikoposi
tionswert nach Maßgabe des Artikels 274 Absatz 5 auf null gesetzt werden kann. 

(2) Wird durch die Bereitstellung von Sicherheiten im Zusammenhang mit Derivatkontrakten die Summe der 
Aktiva im Sinne des geltenden Rechnungslegungsrahmens reduziert, so machen die Institute diese Reduzierung 
rückgängig. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen die Institute bei der Berechnung des Wiedereindeckungsaufwands für 
Derivatkontrakte gemäß Artikel 275 nur Nachschüsse, die sie von ihren Gegenparteien in bar erhalten, als 
Nachschuss im Sinne des Artikels 275 erfassen, wenn der Nachschuss gemäß dem geltenden Rechnungsle
gungsrahmen nicht bereits als Abzug vom Risikopositionswert erfasst wurde und sofern alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Für Geschäfte, die nicht über eine qualifizierte ZGP abgewickelt werden, werden die von der Empfängerpartei 
hereingenommenen Barmittel nicht abgetrennt; 

7.6.2019 L 150/180 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



b)  der Nachschuss wird mindestens täglich aufgrund einer Bewertung der Derivatpositionen zu Marktpreisen neu 
berechnet und ausgetauscht; 

c) der erhaltene Nachschuss lautet auf eine Währung, die im Derivatkontrakt, in der geltenden Netting-Rahmenver
einbarung oder im Kreditsicherungsanhang der qualifizierten Netting-Rahmenvereinbarung genannt oder in 
einer Nettingvereinbarung mit einer qualifizierten ZGP festgelegt wird; 

d)  der erhaltene Nachschuss entspricht dem vollen Betrag, der erforderlich wäre, um die marktbewertete 
Risikoposition des Derivatkontrakts vorbehaltlich der Schwellenwerte und Mindesttransferbeträge, die für die 
Gegenpartei gelten, aufzuheben; 

e)  der Derivatkontrakt und der Nachschuss zwischen dem Institut und der Gegenpartei bei diesem Kontrakt 
unterliegen einer einzigen Nettingvereinbarung, die das Institut gemäß Artikel 295 als risikomindernd 
behandeln darf. 

Ein Institut, das einer Gegenpartei Barsicherheiten leistet, die die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e festgelegten 
Bedingungen erfüllen, betrachtet diese Barsicherheiten als den der Gegenpartei geleisteten Nachschuss und bezieht 
diesen Nachschuss in die Berechnung des Wiedereindeckungsaufwands ein. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b wird davon ausgegangen, dass ein Institut die dort festgelegte 
Bedingung erfüllt hat, wenn der Nachschuss am Morgen des Handelstages ausgetauscht wird, der auf den 
Handelstag, an dem der Derivatkontrakt festgelegt wurde, folgt, vorausgesetzt, der Austausch basiert auf dem 
Kontraktwert bei Geschäftsschluss am Handelstag, an dem der Kontrakt festgelegt wurde. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d dürfen die Institute im Falle einer Streitigkeit über die Höhe des 
Nachschusses den unstrittigen Betrag der ausgetauschten Sicherheiten erfassen. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 berücksichtigen die Institute die erhaltenen Sicherheiten nicht bei der 
Berechnung des NICA im Sinne des Artikels 272 Nummer 12a, außer im Falle von Derivatkontrakten mit Kunden, 
sofern diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP abgerechnet werden. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 setzen die Institute den Wert des bei der Berechnung des potenziellen 
künftigen Risikopositionswerts nach Maßgabe des Artikels 278 Absatz 1 verwendeten Multiplikators gleich eins, 
außer im Falle von Derivatkontrakten mit Kunden, sofern diese Kontrakte über eine qualifizierte ZGP abgerechnet 
werden. 

(6) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute die in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 4 oder 5 dargelegte 
Methode zur Ermittlung des Risikopositionswerts der in Anhang II Nummern 1 und 2 genannten Derivatkontrakte 
verwenden, aber nur dann, wenn sie diese Methode auch zur Ermittlung des Risikopositionswerts dieser Kontrakte 
für die Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 verwenden. 

Verwenden Institute eine der in Unterabsatz 1 genannten Methoden, so mindern sie die Gesamtrisikopositions
messgröße nicht um den Betrag des erhaltenen Nachschusses. 

Artikel 429d 

Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate 

(1) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck „geschriebenes Kreditderivat“ jedes Finanzinstru
ment, durch das ein Institut effektiv eine Kreditbesicherung stellt, einschließlich Kreditausfallswaps, Gesamtren
diteswaps und Optionen, die das Institut verpflichten, unter den im Optionskontrakt festgelegten Bedingungen eine 
Kreditbesicherung zu stellen. 

(2) Zusätzlich zu der in Artikel 429c beschriebenen Berechnung beziehen die Institute bei der Berechnung des 
Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate die in den geschriebenen Kreditderivaten referenzierten 
effektiven Nominalbeträge ein, herabgesetzt um etwaige negative Veränderungen des Zeitwerts, die in die 
Berechnung des Kernkapitals in Bezug auf diese geschriebenen Kreditderivate eingeflossen sind. 
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Die Institute berechnen den effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate, indem sie den Nominalbetrag 
dieser Derivate so anpassen, dass er die echte Risikoposition der Kontrakte, die gehebelt oder durch die Struktur 
des Geschäfts anderweitig verbessert werden, widerspiegelt. 

(3) Die Institute dürfen den gemäß Absatz 2 berechneten Risikopositionswert ganz oder teilweise um den 
effektiven Nominalbetrag erworbener Kreditderivate vermindern, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Die Restlaufzeit des erworbenen Kreditderivats ist gleich der Restlaufzeit des geschriebenen Kreditderivats oder 
länger; 

b)  das erworbene Kreditderivat unterliegt ansonsten denselben oder konservativeren wesentlichen Bedingungen als 
jenen, die im entsprechenden geschriebenen Kreditderivat festgelegt sind; 

c)  das erworbene Kreditderivat wird nicht von einer Gegenpartei erworben, die das Institut einem speziellen 
Korrelationsrisiko im Sinne des Artikels 291 Absatz 1 Buchstabe b aussetzen würde; 

d)  sofern der effektive Nominalbetrag des geschriebenen Kreditderivats um etwaige negative Veränderungen des 
Zeitwerts, die in die Berechnung des Kernkapitals des Instituts eingeflossen sind, vermindert wird, wird der 
effektive Nominalbetrag des erworbenen Kreditderivats um etwaige positive Veränderungen des Zeitwerts, die 
in die Berechnung des Kernkapitals eingeflossen sind, vermindert; 

e)  das erworbene Kreditderivat ist nicht in einem Geschäft enthalten, das von dem Institut im Auftrag eines 
Kunden abgerechnet wurde oder von dem Institut in seiner Eigenschaft als Kunde auf höherer Ebene innerhalb 
einer mehrstufigen Kundenstruktur abgerechnet wurde und bei dem der im entsprechenden geschriebenen 
Kreditderivat referenzierte effektive Nominalbetrag gemäß Artikel 429a Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g 
oder h, je nach Anwendbarkeit, nicht in die Gesamtrisikopositionsmessgröße eingerechnet wird. 

Für die Zwecke der Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts gemäß Artikel 429c Absatz 1 
dürfen die Institute aus dem Netting-Satz den Teil eines geschriebenen Kreditderivats herausrechnen, der nicht 
gemäß Unterabsatz 1 ausgeglichen wird und dessen effektiver Nominalbetrag in die Gesamtrisikopositions
messgröße einberechnet wird. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 3 Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck „wesentliche Bedingung“ jedes Merkmal 
des Kreditderivats, das für dessen Bewertung relevant ist, einschließlich des Grades der Nachrangigkeit, der 
Optionalität, der Kreditereignisse, der zugrunde liegenden Referenzeinheit oder des zugrunde liegenden Pools von 
Referenzeinheiten sowie der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeiten oder des zugrunde liegenden Pools von 
Referenzverbindlichkeiten, mit Ausnahme des Nominalbetrags und der Restlaufzeit des Kreditderivats. Zwei 
Referenzadressen gelten nur dann als dieselben, wenn sie sich auf denselben Rechtsträger beziehen. 

(5) Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b dürfen die Institute erworbene Kreditderivate auf einen Pool von 
Referenzadressen nutzen, um geschriebene Kreditderivate auf einzelne Referenzadressen innerhalb dieses Pools 
aufzurechnen, sofern der Pool von Referenzeinheiten und die Position in der Rangfolge bei beiden Transaktionen 
identisch sind. 

(6) Die Institute setzen den effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate nicht herab, wenn sie eine 
Kreditbesicherung in Form eines Gesamtrendite-Swaps erwerben und die Nettozahlungen aus dem Swap als 
Nettoertrag verbuchen, aber den den Zahlungen gegenüberstehenden Wertverlust des geschriebenen Kreditderivats 
nicht im Kernkapital erfassen. 

(7) Im Falle erworbener Kreditderivate auf einen Pool von Referenzverbindlichkeiten dürfen die Institute den 
effektiven Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate auf einzelne Referenzverbindlichkeiten gemäß Absatz 3 nur 
dann um den effektiven Nominalbetrag erworbener Kreditderivate vermindern, wenn die erworbene Absicherung 
dem getrennten Erwerb einer Absicherung für jede im Pool enthaltene Verpflichtung ökonomisch gleichwertig ist. 

Artikel 429e 

Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

(1) Zusätzlich zur Berechnung des Risikopositionswerts von Wertpapierfinanzierungsgeschäften einschließlich 
außerbilanzieller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Maßgabe des Artikels 429b Absatz 1 rechnen die Institute 
in die Gesamtrisikopositionsmessgröße einen gemäß Absatz 2 oder 3, je nach Anwendbarkeit, berechneten 
Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko ein. 
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(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer Gegenpartei, die nicht unter eine die in 
Artikel 206 festgelegten Bedingungen erfüllende Netting-Rahmenvereinbarung fallen, für jedes Geschäft einzeln 
nach folgender Formel: 

E*
i ¼ max 0, Ei − Cif g

dabei gilt: 

E*
i  = der Aufschlag; 

i  = der Index, der das Geschäft bezeichnet; 

Ei  = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i an die Gegenpartei verliehenen Wertpapiere oder Barmittel 
und 

Ci  = der beizulegende Zeitwert der bei Geschäft i von der Gegenpartei erhaltenen Wertpapiere oder Barmittel. 

Die Institute dürfen E*
i gleich null setzen, wenn Ei den an die Gegenpartei verliehenen Barmitteln entspricht und die 

zugehörige Barforderung nicht für die in Artikel 429b Absatz 4 vorgesehene Netting-Behandlung in Frage kommt. 

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für Geschäfte mit einer Gegenpartei, die unter eine die in Artikel 206 
festgelegten Bedingungen erfüllende Netting-Rahmenvereinbarung fallen, für jede Vereinbarung einzeln nach 
folgender Formel: 

E*
i ¼ max 0,  

X

i

 Ei − 
X

i

 Ci

( )

dabei gilt: 

E*
i  = der Aufschlag; 

i  = der Index, der die Nettingvereinbarung bezeichnet; 

Ei  = der beizulegende Zeitwert der an die Gegenpartei verliehenen Wertpapiere oder Barmittel im Rahmen der 
Geschäfte, die der Netting-Rahmenvereinbarung i unterliegen und 

Ci  = der beizulegende Zeitwert der von der Gegenpartei erhaltenen Wertpapiere oder Barmittel, die der Netting- 
Rahmenvereinbarung i unterliegen. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 bezeichnet der Ausdruck „Gegenpartei“ auch Triparty Agents, die 
Sicherheiten hereinnehmen und im Falle von Triparty-Geschäften verwalten. 

(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute, vorbehaltlich einer Untergrenze von 20 % für das 
anwendbare Risikogewicht, die in Artikel 222 dargelegte Methode verwenden, um den Aufschlag für Wertpapierfi
nanzierungsgeschäfte, einschließlich außerbilanzieller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, zu ermitteln. Die Institute 
dürfen diese Methode nur verwenden, wenn sie diese auch zur Berechnung des Risikopositionswerts dieser 
Geschäfte für die Zwecke der Erfüllung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c verwenden. 

(6) Wird ein Pensionsgeschäft nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen als Verkauf verbucht, nimmt das 
Institut für alle verkaufsverbundenen Vorgänge Rückbuchungen vor. 

(7) Tritt ein Institut zwischen zwei Parteien bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich 
außerbilanzieller Geschäfte, als Beauftragter auf, so gelten für die Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße 
des Instituts folgende Bestimmungen: 

a)  Gibt das Institut einer am Wertpapierfinanzierungsgeschäft beteiligten Partei eine Gewährleistung oder Garantie 
und beschränkt sich diese Gewährleistung oder Garantie auf eine etwaige Differenz zwischen dem Wert des 
Wertpapiers oder der Barmittel, die die Partei verliehen, und dem Wert der Sicherheiten, die der Schuldner 
gestellt hat, so rechnet das Institut nur den gemäß Absatz 2 oder 3, je nach Anwendbarkeit, berechneten 
Aufschlag in die Gesamtrisikopositionsmessgröße ein; 
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b)  gibt das Institut keinem Beteiligten eine Gewährleistung oder Garantie, so wird das Geschäft nicht in die 
Gesamtrisikopositionsmessgröße eingerechnet; 

c)  trägt das Institut ein über das durch den Aufschlag gedeckte Risiko hinausgehendes wirtschaftliches Risiko 
bezüglich der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Barmittel, so rechnet es in die Gesamtrisikopositions
messgröße auch den vollen Betrag des Wertpapiers oder der Barmittel als Risikoposition ein; 

d)  gibt das zwischen die Parteien tretende Institut beiden an einem Wertpapierfinanzierungsgeschäft beteiligten 
Parteien eine Gewährleistung oder Garantie, so berechnet es seine Gesamtrisikopositionsmessgröße nach 
Maßgabe der Buchstaben a, b und c für jede an dem Geschäft beteiligte Partei gesondert. 

Artikel 429f 

Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten 

(1) Die Institute berechnen gemäß Artikel 111 Absatz 1 den Risikopositionswert außerbilanzieller Posten, unter 
Ausschluss von in Anhang II genannten Derivatkontrakten, Kreditderivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften 
und in Artikel 429d genannten Positionen. 

Hat eine Zusage die Verlängerung einer anderen Zusage zum Gegenstand, so findet Artikel 166 Absatz 9 
Anwendung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Institute den kreditrisikoäquivalenten Betrag eines außerbilanziellen 
Postens um den entsprechenden Betrag spezifischer Kreditrisikoanpassungen vermindern. Für die Berechnung gilt 
eine Untergrenze von null. 

(3) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wenden die Institute auf die in Artikel 111 Absatz 1 
Buchstabe d genannten außerbilanziellen Posten mit niedrigem Risiko einen Umrechnungsfaktor von 10 % an. 

Artikel 429g 

Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und 
Verkäufen 

(1) Die Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit marktüblichen Verkäufen und Wertpapiere im 
Zusammenhang mit marktüblichen Käufen, die bis zum Erfüllungstag in der Bilanz verbleiben, gemäß Artikel 429 
Absatz 4 Buchstabe a. 

(2) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe gemäß dem geltenden 
Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag ansetzen, machen jede nach diesem Rahmen zulässige Aufrechnung 
zwischen Barforderungen für zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe und Barverbindlichkeiten für zur 
Abrechnung anstehende marktübliche Käufe rückgängig. Nachdem die Institute die Aufrechnung in der 
Rechnungslegung rückgängig gemacht haben, dürfen sie zwischen jenen Barforderungen und Barverbindlichkeiten 
aufrechnen, bei denen sowohl die zugehörigen marktüblichen Verkäufe als auch Käufe nach dem Grundsatz 
„Lieferung gegen Zahlung“ abgewickelt werden. 

(3) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe nach dem geltenden Rechnungs
legungsrahmen zum Erfüllungstag ansetzen, rechnen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße den vollen Nennwert 
der mit den marktüblichen Käufen verbundenen Zahlungszusagen ein. 

Die Institute dürfen den vollen Nennwert der mit marktüblichen Käufen verbundenen Zahlungszusagen nur dann 
gegen den vollen Nennwert der mit den zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Verkäufen verbundenen 
Barforderungen aufrechnen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  sowohl die marktüblichen Käufe als auch die marktüblichen Verkäufe werden nach dem Grundsatz „Lieferung 
gegen Zahlung“ abgewickelt; 

b)  die erworbenen und die verkauften finanziellen Vermögenswerte, die mit Barverbindlichkeiten und 
Barforderungen zusammenhängen, sind erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet und im 
Handelsbuch erfasst.  

(*) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkre
ditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).“ 
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118. Nach Artikel 429g wird folgender Teil eingefügt: 

„TEIL 7A 

MELDEPFLICHTEN 

Artikel 430 

Meldung über Aufsichtsanforderungen und Finanzinformationen 

(1) Die Institute legen ihren zuständigen Behörden Meldungen in Bezug auf Folgendes vor: 

a)  Eigenmittelanforderungen, einschließlich der Verschuldungsquote, gemäß Artikel 92 und Teil 7; 

b)  die Anforderungen der Artikel 92a und 92b, für Institute, die den genannten Anforderungen unterliegen; 

c)  die Großkredite gemäß Artikel 394; 

d)  die Liquiditätsanforderungen gemäß Artikel 415; 

e)  die aggregierten Daten für jeden einzelstaatlichen Immobilienmarkt gemäß Artikel 430a Absatz 1; 

f)  die in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten, für eine standardisierte Meldung geeigneten Anforderungen und 
Orientierungen, außer für zusätzliche Meldepflichten gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe j der genannten 
Richtlinie; 

g)  die Höhe der Belastung von Vermögenswerten, einschließlich einer Aufgliederung nach Art der Belastung der 
Vermögenswerte, wie Rückkaufsvereinbarungen, Wertpapierverleihgeschäfte, verbriefte Risikopositionen oder 
Darlehen. 

Institute, die gemäß Artikel 6 Absatz 5 ausgenommen sind, unterliegen auf Einzelbasis nicht der Meldeanforderung 
in Bezug auf die Verschuldungsquote nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes. 

(2) Damit die zuständigen Behörden die Volatilität der Verschuldungsquote verfolgen können, insbesondere in 
der Zeit um die Meldestichtage, müssen große Institute ihren zuständigen Behörden — zusätzlich zu Meldungen in 
Bezug auf die Verschuldungsquote nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a — spezifische Bestandteile der 
Verschuldungsquote basierend auf den Durchschnittswerten während des Berichtszeitraums und der zur 
Berechnung dieser Durchschnittswerte verwendeten Daten melden. 

(3) Zusätzlich zu den Meldungen in Bezug auf Aufsichtsanforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
meldet ein Institut seinen zuständigen Behörden Finanzinformationen, sofern das Institut 

a)  Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 unterliegt oder 

b) ein Kreditinstitut ist, das seinen konsolidierten Abschluss gemäß den internationalen Rechnungslegungs
standards nach Maßgabe von Artikel 5 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 aufstellt. 

(4) Die zuständigen Behörden können Kreditinstituten, die ihre Eigenmittel auf konsolidierter Basis gemäß 
internationalen Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe von Artikel 24 Absatz 2 bestimmen, vorschreiben, dass 
sie Finanzinformationen gemäß diesem Artikel vorlegen. 

(5) Die Meldung von Finanzinformationen nach den Absätzen 3 und 4 umfasst lediglich Informationen, die 
erforderlich sind, um einen umfassenden Überblick über das Risikoprofil des Instituts und die von dem Institut für 
den Finanzsektor oder die Realwirtschaft ausgehenden Systemrisiken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
zu vermitteln. 

(6) Die in diesem Artikel festgelegten Meldepflichten finden auf Institute unter Berücksichtigung des Berichts 
nach Absatz 8 in einer verhältnismäßigen Weise Anwendung, wobei ihrer Größe, der Komplexität und der Art 
ihrer Tätigkeiten sowie der mit den Tätigkeiten verbundenen Risiken Beachtung geschenkt wird. 

(7) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die einheitlichen Meldeformate und 
-bögen, die Anweisungen und die Methodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, die 
Begriffsbestimmungen sowie die IT-Lösungen für die Meldungen gemäß den Absätzen 1 bis 4 zu spezifizieren. 

Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt werden, finden 
frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 
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Für die Zwecke des Absatzes 2 wird in den Entwürfen der technischen Durchführungsstandards spezifiziert, 
welche Bestandteile der Verschuldungsquote unter Verwendung von Tagesendwerten oder Monatsendwerten zu 
melden sind. Zu diesem Zweck berücksichtigt die EBA folgende Aspekte: 

a)  wie anfällig ein Bestandteil gegenüber erheblichen vorübergehenden Verringerungen der Transaktionsvolumen 
ist, die zur Folge haben können, dass das Risiko einer übermäßigen Verschuldung am Meldestichtag unterreprä
sentiert wird; 

b)  Entwicklungen und Feststellungen auf internationaler Ebene. 

Die EBA übermittelt der Kommission die im vorliegenden Absatz genannten Entwürfe technischer Durchführungs
standards bis zum 28. Juni 2021, außer in Bezug auf Folgendes: 

a)  die Verschuldungsquote, die bis zum 28. Juni 2020 übermittelt wird; 

b)  die Verpflichtungen nach den Artikeln 92a und 92b, die bis zum 28. Juni 2020 übermittelt werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(8) Die EBA bewertet Kosten und Nutzen der Meldepflichten gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 der Kommission (*) im Einklang mit diesem Absatz und erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 
2020 über ihre Ergebnisse Bericht. Diese Bewertung wird insbesondere in Bezug auf kleine und nicht komplexe 
Institute vorgenommen. Für diese Zwecke umfasst der Bericht Folgendes: 

a)  die Einordnung von Instituten nach ihrer Größe, der Komplexität und der Art ihrer Tätigkeiten sowie der mit 
den Tätigkeiten verbundenen Risiken in Kategorien; 

b)  die Messung der Meldekosten für die einzelnen Kategorien von Instituten während des relevanten Zeitraums, in 
dem sie die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Meldepflichten erfüllen müssen, 
wobei folgende Grundsätze berücksichtigt werden: 

i)  Die Meldekosten werden als das Verhältnis von Meldekosten zu den Gesamtkosten des Instituts während 
des relevanten Zeitraums gemessen; 

ii)  die Meldekosten umfassen sämtliche Ausgaben, die mit der Umsetzung und dem laufenden Betrieb von 
Meldesystemen verbunden sind, einschließlich Ausgaben für Personal, IT-Systeme, Rechtsberatungsdienst
leistungen, Dienstleistungen im Rechnungswesen, Dienstleistungen bei der Abschlussprüfung und 
Beratungsdienstleistungen; 

iii)  der relevante Zeitraum entspricht jedem Jahreszeitraum, in dem bei den Instituten Meldekosten für die 
Vorbereitung der Umsetzung der in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten 
Meldepflichten und für den weiteren laufenden Betrieb der Meldesysteme aufgelaufen sind; 

c)  die Prüfung, ob die aufgelaufenen Meldekosten für die einzelnen Kategorien von Instituten in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Nutzen stehen, der durch die Meldepflichten für die Zwecke der Aufsicht 
erbracht wird; 

d)  die Bewertung der Auswirkungen einer Verringerung der Meldepflichten in Bezug auf Kosten und Wirksamkeit 
der Aufsicht; 

e)  Empfehlungen dazu, wie die Meldepflichten zumindest für kleine und nicht komplexe Institute verringert 
werden können; zu diesem Zweck ist das Ziel der EBA eine erwartete durchschnittliche Kostensenkung von 
mindestens 10 %, jedoch idealerweise eine Kostensenkung von 20 %. Die EBA prüft insbesondere, ob 

i)  die Meldepflichten nach Absatz 1 Buchstabe g für kleine und nicht komplexe Institute, bei denen die 
Belastung der Vermögenswerte unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes liegt, entfallen könnten; 

ii)  die in Absatz 1 Buchstaben a, c und g vorgeschriebene Häufigkeit der Meldungen für kleine und nicht 
komplexe Institute verringert werden könnte. 

Die EBA fügt diesem Bericht die in Absatz 7 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards bei. 
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(9) Die zuständigen Behörden konsultieren die EBA hinsichtlich der Frage, ob andere als die in den Absätzen 3 
und 4 genannten Institute Finanzinformationen auf konsolidierter Basis gemäß Absatz 3 melden sollen, sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die jeweiligen Institute erstatten noch nicht auf konsolidierter Basis Meldung; 

b)  die jeweiligen Institute unterliegen einem Rechnungslegungsrahmen im Einklang mit der Richtlinie 
86/635/EWG; 

c)  die Meldung der Finanzinformationen gilt als erforderlich, um einen umfassenden Überblick über das 
Risikoprofil der Tätigkeiten dieser Institute und über die von ihnen für den Finanzsektor oder die Realwirtschaft 
ausgehenden Systemrisiken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu geben. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die Formate und Meldebögen zu 
spezifizieren, die die Institute nach Unterabsatz 1 für die dort festgelegten Zwecke verwenden sollen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 2 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

(10) Werden Informationen, die nach Ansicht einer zuständigen Behörde für die Zwecke des Absatzes 5 
benötigt werden, von den technischen Durchführungsstandards nach Absatz 7 nicht erfasst, teilt sie der EBA und 
dem ESRB mit, welche zusätzlichen Informationen ihrer Ansicht nach in die technischen Durchführungsstandards 
nach diesem Absatz aufzunehmen sind. 

(11) Die zuständigen Behörden dürfen eine Ausnahme von der Anforderung, die in den Meldebögen genannten 
Datenpunkte zu übermitteln, welche in den in diesem Artikel genannten technischen Durchführungsstandards 
spezifiziert werden, gewähren, wenn diese Datenpunkte doppelt vorhanden sind. Für diese Zwecke müssen sich 
doppelt vorhandene Datenpunkte auf Datenpunkte beziehen, die den zuständigen Behörden bereits auf andere 
Weise als durch Sammlung der genannten Meldebögen zur Verfügung stehen, einschließlich in Fällen, in denen 
diese Datenpunkte aus den Daten, die den zuständigen Behörden bereits in unterschiedlichen Formaten oder 
unterschiedlicher Detailtiefe zur Verfügung stehen, gewonnen werden können; die zuständige Behörde kann die in 
diesem Absatz genannte Ausnahme nur dann gewähren, wenn durch solche alternative Methoden erhaltene, 
zusammengestellte oder aggregierte Daten identisch mit jenen Datenpunkten sind, die ansonsten gemäß der 
jeweiligen technischen Durchführungsstandards gemeldet werden müssten. 

Zuständige Behörden, Abwicklungsbehörden und benannte Behörden tauschen, wenn möglich, Daten aus, um die 
Meldepflichten zu verringern. Die in Titel VII Kapitel I Abschnitt II der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten 
Bestimmungen über Informationsaustausch und Geheimhaltungspflicht finden Anwendung. 

Artikel 430a 

Spezifische Meldepflichten 

(1) Die Institute melden für jeden nationalen Immobilienmarkt, an dem sie finanziell engagiert sind, den für sie 
zuständigen Behörden jährlich folgende aggregierte Daten: 

a)  Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, bis zum Wert 
des als Sicherheit verpfändeten Betrags oder, falls dieser niedriger ist, 80 % des Marktwerts bzw. 80 % des 
Beleihungswerts vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 124 Absatz 2; 

b)  Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, bis zu 
dem Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch Wohnimmobilien besichert 
gilt; 

c)  den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, für die ein Institut Wohnimmobilien als 
Sicherheit anerkannt hat, begrenzt auf den Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als 
vollständig durch Wohnimmobilien besichert gilt; 

d)  Verluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, bis zum 
Wert des als Sicherheit verpfändeten Betrags oder, falls dieser niedriger ist, 50 % des Marktwerts bzw. 60 % des 
Beleihungswerts vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 124 Absatz 2; 

e)  Gesamtverluste aus Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als Sicherheit anerkannt hat, bis 
zu dem Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als vollständig durch Gewerbeimmobilien 
besichert gilt; 
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f)  den Risikopositionswert sämtlicher ausstehender Risikopositionen, für die ein Institut Gewerbeimmobilien als 
Sicherheit anerkannt hat, begrenzt auf den Teil der Risikoposition, der gemäß Artikel 124 Absatz 1 als 
vollständig durch Gewerbeimmobilien besichert gilt. 

(2) Die Daten nach Absatz 1 werden der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats des jeweiligen 
Instituts gemeldet. Hat ein Institut eine Zweigstelle in einem anderen Mitgliedstaat, so werden die Daten bezüglich 
dieser Zweigstelle auch den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats gemeldet. Die Daten werden 
getrennt für jeden Immobilienmarkt innerhalb der Union, an dem das jeweilige Institut finanziell engagiert ist, 
gemeldet. 

(3) Die zuständigen Behörden veröffentlichen jährlich auf aggregierter Basis die in Absatz 1 Buchstaben a bis f 
genannten Daten zusammen mit historischen Daten, sofern diese verfügbar sind. Eine zuständige Behörde 
übermittelt einer anderen zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats oder der EBA auf Antrag dieser zuständigen 
Behörde oder der EBA detailliertere Informationen über den Zustand der Märkte für Wohn- oder Gewerbeim
mobilien in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Artikel 430b 

Besondere Meldepflichten für Marktrisiken 

(1) Ab dem Geltungsbeginn des delegierten Rechtsakts nach Artikel 461a melden Institute, die weder die in 
Artikel 94 Absatz 1 genannten Bedingungen noch die in Artikel 325a Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllen, 
für alle ihre Handelsbuchpositionen und alle ihre Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder 
Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind, die Ergebnisse der Berechnung unter Zugrundelegung des alternativen 
Standardansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a auf derselben Basis, wie diese Institute die Pflichten gemäß 
Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c melden. 

(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Institute melden gesondert die Berechnungen gemäß 
Artikel 325c Absatz 2 Buchstaben a, b und c für das Portfolio aller Handelsbuchpositionen oder Nicht- 
Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind. 

(3) Zusätzlich zu der Anforderung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels melden Institute ab dem Ende 
eines Dreijahreszeitraums nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuesten technischen Regulierungsstandards 
nach Artikel 325bd Absatz 7, Artikel 325be Absatz 3, Artikel 325bf Absatz 9 und Artikel 325bg Absatz 4 für 
diejenigen Positionen, die Handelstischen zugewiesen sind, für die die Institute von den zuständigen Behörden die 
Erlaubnis zur Anwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatzes gemäß Artikel 325az 
Absatz 2 erhalten haben, die Ergebnisse der Berechnungen unter Zugrundelegung dieses Ansatzes gemäß Teil 3 
Titel IV Kapitel 1b auf derselben Basis, wie diese Institute die Pflichten gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b 
Ziffer i und Buchstabe c melden. 

(4) Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels melden Institute gesondert die 
Berechnungen gemäß Artikel 325ba Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii und Buchstabe b Ziffern i und ii und für 
das Portfolio aller Handelsbuchpositionen oder Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder 
Warenpositionsrisiken ausgesetzt sind und Handelstischen zugewiesen sind, für die die Institute von den 
zuständigen Behörden die Erlaubnis zur Anwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden 
Ansatzes gemäß Artikel 325az Absatz 2 erhalten haben. 

(5) Die Institute können innerhalb einer Gruppe auf eine Kombination aus den in den Absätzen 1 und 3 
genannten Ansätzen zurückgreifen, sofern die Berechnung nach dem in Absatz 1 genannten Ansatz 90 % der 
Gesamtberechnung nicht übersteigt. Ansonsten verwenden die Institute den in Absatz 1 genannten Ansatz für alle 
ihre Handelsbuchpositionen und alle ihre Nicht-Handelsbuchpositionen, die Fremdwährungs- oder Warenposi
tionsrisiken ausgesetzt sind. 

(6) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die einheitlichen Meldebögen, die 
Anweisungen und die Methodik zur Verwendung der Bögen, die Meldeintervalle und -termine, die Begriffsbestim
mungen sowie die IT-Lösungen für die Meldung gemäß diesem Artikel zu spezifizieren. 

Etwaige neue Meldepflichten, die in diesen technischen Durchführungsstandards festgelegt werden, finden 
frühestens sechs Monate nach dem Tag ihres Inkrafttretens Anwendung. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 30. Juni 2020 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 
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Artikel 430c 

Machbarkeitsbericht über das integrierte Meldesystem 

(1) Die EBA erstellt einen Bericht über die Machbarkeit der Entwicklung eines einheitlichen und integrierten 
Systems zur Sammlung statistischer, abwicklungsspezifischer und aufsichtsrechtlicher Daten und erstattet der 
Kommission bis zum 28. Juni 2020 über ihre Ergebnisse Bericht. 

(2) Bei der Ausarbeitung des Machbarkeitsberichts beteiligt die EBA die zuständigen Behörden sowie die 
Behörden, die für die Einlagensicherungssysteme und die Abwicklung zuständig sind, und insbesondere das ESZB. 
Bei dem Bericht wird die frühere Arbeit des ESZB in Bezug auf integrierte Datenerhebungen berücksichtigt und er 
gründet sich auf eine Kosten-/Nutzen-Gesamtanalyse, die mindestens Folgendes umfasst: 

a)  die Erstellung einer Übersicht über Anzahl und Umfang der durch die zuständigen Behörden in ihrem 
Zuständigkeitsbereich erhobenen aktuellen Daten sowie über deren Herkunft und Granularität; 

b) die Erstellung eines einheitlichen Wörterbuchs der zu erhebenden Daten, um die Konvergenz der Meldeanfor
derungen hinsichtlich der regulären Meldepflichten zu erhöhen und überflüssige Abfragen zu vermeiden; 

c)  die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses, in dem zumindest die EBA und das ESZB vertreten sind, für 
die Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Meldesystems; 

d)  die Machbarkeit und die mögliche Ausgestaltung einer zentralen Datensammelstelle für das integrierte 
Meldesystem, einschließlich der Anforderungen, mit denen eine strenge Vertraulichkeit der erhobenen Daten, 
eine starke Authentifizierung und Verwaltung der Rechte auf Zugang zum System sowie Cybersicherheit 
sichergestellt wird, die 

i)  ein zentrales Datenregister mit allen statistischen und aufsichtsrechtlichen Daten in der erforderlichen 
Granularität und Meldefrequenz für die jeweiligen Institute unterhält und in den erforderlichen Intervallen 
aktualisiert; 

ii)  als Anlaufstelle für die zuständigen Behörden dient, indem sie alle Datenanfragen der zuständigen Behörden 
entgegennimmt, bearbeitet und bündelt, die Anfrage mit bereits erhobenen Meldedaten abgleicht und den 
zuständigen Behörden zeitnah Zugang zu den angefragten Informationen gewährt; 

iii)  den zuständigen Behörden zusätzliche Unterstützung bei der Übermittlung von Datenanfragen an die 
Institute leistet und die angefragten Daten in das zentrale Datenregister einspeist; 

iv)  eine koordinierende Rolle für den Austausch von Informationen und Daten zwischen den zuständigen 
Behörden innehat und 

v)  die Verfahren und Prozesse der zuständigen Behörden berücksichtigt und in ein standardisiertes System 
überführt. 

(3) Ein Jahr nach Vorlage des in diesem Artikel genannten Berichts legt die Kommission gegebenenfalls und 
unter Berücksichtigung des Machbarkeitsberichts der EBA dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Gesetzgebungsvorschlag für die Einrichtung eines standardisierten und integrierten Meldesystems für 
Meldepflichten vor.  

(*) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).“  

119. Teil 8 erhält folgende Fassung: 

„TEIL 8 

OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 

TITEL I 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 431 

Offenlegungspflichten und -verfahren 

(1) Die Institute legen die Informationen nach den Titeln II und III gemäß den Bestimmungen dieses Titels 
vorbehaltlich der Ausnahmen nach Artikel 432 offen. 

7.6.2019 L 150/189 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(2) Die Institute, denen von den zuständigen Behörden nach Teil 3 die Erlaubnis zur Verwendung der in Titel III 
dieses Teils genannten Instrumente und Methoden erteilt wurde, legen die darin enthaltenen Informationen offen. 

(3) Das Leitungsorgan oder die Geschäftsleitung legt in förmlichen Verfahren fest, wie die in diesem Teil 
festgelegten Offenlegungspflichten erfüllt werden sollen, und führt interne Abläufe, Systeme und Kontrollen ein 
und erhält diese aufrecht, um zu überprüfen, ob die Offenlegungen des jeweiligen Instituts angemessen sind und 
mit den in diesem Teil genannten Anforderungen im Einklang stehen. Mindestens ein Mitglied des Leitungsorgans 
oder der Geschäftsleitung bescheinigt schriftlich, dass das jeweilige Institut die nach diesem Teil vorgeschriebenen 
Offenlegungen im Einklang mit den förmlichen Verfahren und internen Abläufen, Systemen und Kontrollen 
vorgenommen hat. Die schriftliche Bescheinigung und die wichtigsten Elemente der förmlichen Verfahren, die das 
Institut anwendet, um den Offenlegungspflichten nachzukommen, werden in die Offenlegungen des Instituts 
aufgenommen. 

Die gemäß diesem Teil offenzulegenden Informationen unterliegen internen Überprüfungen in dem gleichen 
Umfang, wie er bei dem Lagebericht, der im Finanzbericht des Instituts enthalten ist, Anwendung findet. 

Die Institute verfügen ferner über Verfahren, mit deren Hilfe sie prüfen können, ob ihre Offenlegungen den 
Marktteilnehmern ein umfassendes Bild ihrer Risikoprofile vermitteln. Vermitteln die nach diesem Teil 
vorgeschriebenen Offenlegungen den Marktteilnehmern nach Ansicht der Institute kein umfassendes Bild des 
Risikoprofils, so legen die Institute Informationen offen, die über die in diesem Teil vorgeschriebenen 
Offenlegungen hinausgehen. Nichtsdestoweniger sind die Institute nur verpflichtet, Informationen offenzulegen, die 
nach Artikel 432 wesentlich und weder Geschäftsgeheimnis noch vertraulich sind. 

(4) Allen quantitativen Offenlegungen werden eine qualitative Beschreibung und andere ergänzende 
Informationen beigefügt, die unter Umständen erforderlich sind, damit die Nutzer dieser Informationen die 
quantitativen Offenlegungen verstehen können, wobei insbesondere darauf hingewiesen wird, wenn eine bestimmte 
Offenlegung gegenüber den in vorhergehenden Offenlegungen enthaltenen Informationen wesentliche Änderungen 
aufweist. 

(5) Die Institute erläutern auf Aufforderung kleinen und mittleren Unternehmen und anderen Unternehmen, die 
Darlehen beantragt haben, ihre Entscheidungen bezüglich der Kreditwürdigkeit und begründen diese auf Wunsch 
schriftlich. Die damit verbundenen Verwaltungskosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des 
Darlehens stehen. 

Artikel 432 

Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen 

(1) Mit Ausnahme der Offenlegungen nach Artikel 435 Absatz 2 Buchstabe c und nach den Artikeln 437 
und 450 dürfen die Institute von der Offenlegung einer oder mehrerer der in den Titeln II und III genannten 
Informationen absehen, wenn diese nicht als wesentlich anzusehen sind. 

Bei der Offenlegung gelten Informationen als wesentlich, wenn ihre Auslassung oder fehlerhafte Angabe die 
Einschätzung oder Entscheidung eines Nutzers, der sich bei wirtschaftlichen Entscheidungen auf diese 
Informationen stützt, ändern oder beeinflussen könnte. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, wie Institute 
das Kriterium der Wesentlichkeit in Bezug auf die Offenlegungspflichten der Titel II und III anzuwenden haben. 

(2) Die Institute dürfen außerdem von der Offenlegung eines oder mehrerer der in den Titeln II und III 
genannten Informationsbestandteile absehen, wenn diese Informationen enthalten, die gemäß diesem Absatz als 
Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich einzustufen sind, es sei denn, es handelt sich um Offenlegungen nach den 
Artikeln 437 und 450. 

Informationen gelten als Geschäftsgeheimnis, wenn ihre Offenlegung die Wettbewerbsposition des jeweiligen 
Instituts schwächen würde. Zu den Geschäftsgeheimnissen zählen können Informationen über Produkte oder 
Systeme, die den Wert der einschlägigen Investitionen des Instituts mindern würden, wenn sie Konkurrenten 
bekannt gemacht würden. 

Informationen gelten als vertraulich, wenn das Institut gegenüber Kunden oder anderen Vertragspartnern bezüglich 
dieser Informationen zur Vertraulichkeit verpflichtet ist. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus, wie Institute 
die Kriterien des Geschäftsgeheimnisses bzw. der Vertraulichkeit in Bezug auf die Offenlegungspflichten der Titel II 
und III anzuwenden haben. 
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(3) In den Ausnahmefällen nach Absatz 2 weist das betreffende Institut bei der Offenlegung darauf hin, dass 
bestimmte Informationsbestandteile nicht veröffentlicht werden, begründet, warum diese Bestandteile nicht 
veröffentlicht werden, und veröffentlicht allgemeinere Angaben zum Gegenstand der verlangten Offenlegung, 
sofern dieser Gegenstand nicht selbst als Geschäftsgeheimnis oder vertraulich einzustufen ist. 

Artikel 433 

Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen 

Die Institute veröffentlichen die nach den Titeln II und III offenzulegenden Angaben in der in den Artikeln 433a, 
433b und 433c dargelegten Weise. 

Die jährlichen Offenlegungen werden am Tag der Veröffentlichung der Abschlüsse durch die Institute oder so bald 
wie möglich danach veröffentlicht. 

Die halbjährlichen und vierteljährlichen Offenlegungen werden am Tag der etwaigen Veröffentlichung der 
Finanzberichte für den entsprechenden Zeitraum durch die Institute oder so bald wie möglich danach 
veröffentlicht. 

Etwaige zeitliche Abstände zwischen dem Tag der Veröffentlichung der nach diesem Teil erforderlichen 
Offenlegungen und den einschlägigen Abschlüssen müssen vertretbar sein und überschreiten in keinem Fall den 
von den zuständigen Behörden im Einklang mit Artikel 106 der Richtlinie 2013/36/EU festgesetzten zeitlichen 
Rahmen. 

Artikel 433a 

Offenlegung durch große Institute 

(1) Große Institute legen die nachfolgenden Angaben mit folgender Häufigkeit offen: 

a)  jährlich alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben; 

b)  halbjährlich die Angaben nach 

i)  Artikel 437 Buchstabe a; 

ii)  Artikel 438 Buchstabe e; 

iii)  Artikel 439 Buchstaben e bis l; 

iv)  Artikel 440; 

v)  Artikel 442 Buchstaben c, e, f und g; 

vi)  Artikel 444 Buchstabe e; 

vii)  Artikel 445; 

viii)  Artikel 448 Absatz 1 Buchstaben a und b; 

ix)  Artikel 449 Buchstaben j bis l; 

x)  Artikel 451 Absatz 1 Buchstaben a und b; 

xi)  Artikel 451a Absatz 3; 

xii)  Artikel 452 Buchstabe g; 

xiii)  Artikel 453 Buchstaben f bis j; 

xiv)  Artikel 455 Buchstaben d, e und g; 

c)  vierteljährlich 

i)  die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben d und h; 

ii)  die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 

iii)  die Angaben nach Artikel 451a Absatz 2. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 legen nicht börsennotierte große Institute, bei denen es sich nicht um G-SRI 
handelt, die nachstehend aufgeführten Angaben mit folgender Häufigkeit offen: 

a)  alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 

b)  die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 

(3) Große Institute, die Artikel 92a oder Artikel 92b unterliegen, legen die nach Artikel 437a erforderlichen 
Angaben halbjährlich offen, mit Ausnahme der Schlüsselparameter nach Artikel 447 Buchstabe h, die 
vierteljährlich offengelegt werden. 

Artikel 433b 

Offenlegung durch kleine und nicht komplexe Institute 

(1) Kleine und nicht komplexe Institute legen die nachstehend aufgeführten Angaben mit folgender Häufigkeit 
offen: 

a)  jährlich die Angaben nach 

i)  Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 

ii)  Artikel 438 Buchstabe d; 

iii)  Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d, h, i und j; 

b)  halbjährlich die Schlüsselparameter nach Artikel 447. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte kleine und nicht komplexe 
Institute die Schlüsselparameter nach Artikel 447 jährlich offen. 

Artikel 433c 

Offenlegung durch andere Institute 

(1) Institute, die nicht Artikel 433a oder 433b unterliegen, legen die nachfolgenden Angaben mit folgender 
Häufigkeit offen: 

a)  alle nach diesem Teil erforderlichen Angaben jährlich; 

b)  die Schlüsselparameter nach Artikel 447 halbjährlich. 

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels legen nicht börsennotierte andere Institute die 
folgenden Angaben jährlich offen: 

a)  die Angaben nach Artikel 435 Absatz 1 Buchstaben a, e und f; 

b)  die Angaben nach Artikel 435 Absatz 2 Buchstaben a, b und c; 

c)  die Angaben nach Artikel 437 Buchstabe a; 

d)  die Angaben nach Artikel 438 Buchstaben c und d; 

e)  die Schlüsselparameter nach Artikel 447; 

f)  die Angaben nach Artikel 450 Absatz 1 Buchstaben a bis d und h bis k. 

Artikel 434 

Mittel der Offenlegung 

(1) Die Institute legen alle nach den Titeln II und III erforderlichen Informationen in elektronischem Format und 
in einem einzigen Medium oder an einer einzigen Stelle offen. Bei dem einzigen Medium oder der einzigen Stelle 
handelt es sich um ein eigenständiges Dokument, das eine leicht zugängliche Quelle aufsichtlicher Informationen 
für die Nutzer darstellt, oder um einen gesonderten Abschnitt, der im Abschluss oder im Finanzbericht des 
jeweiligen Instituts enthalten oder diesem als Anhang beigefügt ist, die zur Erfüllung der Offenlegungspflicht 
erforderlichen Angaben enthält und für die Nutzer leicht auffindbar ist. 
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(2) Die Institute stellen auf der institutseigenen Website oder, in Ermangelung einer solchen, an einer anderen 
geeigneten Stelle ein Archiv der Angaben bereit, die nach diesem Teil offengelegt werden müssen. Dieses Archiv 
wird während eines Zeitraums zugänglich gehalten, der nicht kürzer ist als die nach nationalem Recht 
vorgeschriebene Aufbewahrungszeit für die in den Finanzberichten der Institute enthaltenen Informationen. 

Artikel 434a 

Einheitliche Offenlegungsformate 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards zur Festlegung einheitlicher Offenlegungsformate 
und zugehörige Anweisungen aus, gemäß denen die nach den Titeln II und III erforderlichen Offenlegungen 
erfolgen sollen. 

Diese einheitlichen Offenlegungsformate geben den Nutzern Informationen an die Hand, die so umfassend und 
vergleichbar sind, dass sie eine Beurteilung der Risikoprofile der Institute und der Einhaltung der in den Teilen 1 
bis 7 enthaltenen Anforderungen durch die Institute ermöglichen. Im Hinblick auf eine bessere Vergleichbarkeit der 
Informationen wird im Rahmen der technischen Durchführungsstandards angestrebt, dass die Offenlegungsformate 
mit den internationalen Offenlegungsstandards kohärent sind. 

Die einheitlichen Offenlegungsformate haben gegebenenfalls Tabellenform. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis zum 28. Juni 2020. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

TITEL II 

TECHNISCHE KRITERIEN FÜR TRANSPARENZ UND OFFENLEGUNG 

Artikel 435 

Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik 

(1) Die Institute legen ihre Risikomanagementziele und -politik für jede einzelne Risikokategorie, einschließlich 
der in diesem Titel erläuterten Risiken, offen. Dabei ist Folgendes offenzulegen: 

a)  die Strategien und Verfahren für die Steuerung dieser Risikokategorien; 

b)  die Struktur und Organisation der einschlägigen Risikomanagement-Funktion, einschließlich Informationen 
über ihre Zuständigkeiten, Befugnisse und Rechenschaftspflicht gemäß den Gründungsdokumenten und der 
Satzung des Instituts; 

c)  der Umfang und die Art der Risikoberichts- und -messsysteme; 

d)  die Leitlinien für die Risikoabsicherung und -minderung und die Strategien und Verfahren zur Überwachung 
der laufenden Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen; 

e)  eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit der Risikomanagementverfahren des 
jeweiligen Instituts, mit der sichergestellt wird, dass die eingerichteten Risikomanagementsysteme dem Profil 
und der Strategie des Instituts angemessen sind; 

f)  eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Risikoerklärung, in der das mit der Geschäftsstrategie verbundene 
allgemeine Risikoprofil des jeweiligen Instituts knapp beschrieben wird; diese Erklärung enthält Folgendes: 

i)  wichtige Kennzahlen und Angaben, die externen Interessenträgern einen umfassenden Überblick über das 
Risikomanagement des Instituts geben, einschließlich Angaben dazu, wie das Risikoprofil des Instituts und 
die vom Leitungsorgan festgelegte Risikotoleranz zusammenwirken; 

ii)  Angaben zu gruppeninternen Geschäften und zu Geschäften mit nahestehenden Unternehmen und 
Personen, die sich wesentlich auf das Risikoprofil der konsolidierten Gruppe auswirken könnten. 

(2) Die Institute legen hinsichtlich der Unternehmensführungsregelungen folgende Informationen offen: 

a)  die Anzahl der von Mitgliedern des Leitungsorgans bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen; 
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b)  die Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans und deren tatsächliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrung; 

c)  die Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans, Ziele und einschlägige Zielvorgaben 
der Strategie sowie Zielerreichungsgrad; 

d)  Angaben, ob das Institut einen separaten Risikoausschuss eingerichtet hat, und die Anzahl der bisher 
abgehaltenen Ausschusssitzungen; 

e)  Beschreibung des Informationsflusses an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos. 

Artikel 436 

Offenlegung des Anwendungsbereichs 

Hinsichtlich des Anwendungsbereichs dieser Verordnung legen die Institute folgende Informationen offen: 

a)  die Firma des Instituts, für das diese Verordnung gilt; 

b)  einen Abgleich des konsolidierten Abschlusses, der gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen erstellt 
wurde, mit dem konsolidierten Abschluss, der gemäß den Anforderungen für die aufsichtsrechtliche 
Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 erstellt wurde; dieser Abgleich zeigt die Unterschiede 
zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem aufsichtsrechtlichen Konsolidie
rungskreis sowie die in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogenen Rechtsträger, wenn sich 
dieser von dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke unterscheidet; in Bezug auf die Rechtsträger, 
die in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis einbezogen sind, ist die Methode der aufsichtsrechtlichen 
Konsolidierung anzugeben, wenn sie sich von der Methode der Konsolidierung für Rechnungslegungszwecke 
unterscheidet, sowie, ob diese Rechtsträger vollkonsolidiert bzw. quotenkonsolidiert sind und ob die 
Beteiligungen an diesen Rechtsträgern von den Eigenmitteln abgezogen sind; 

c)  eine Aufgliederung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des konsolidierten Abschlusses, der gemäß den 
Anforderungen für die aufsichtsrechtliche Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 erstellt wurde, 
aufgeschlüsselt nach Art der Risiken gemäß dem vorliegenden Teil; 

d)  einen Abgleich, in dem die Hauptursachen für die Unterschiede zwischen den Buchwertbeträgen in den 
Abschlüssen im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises nach Teil 1 Titel II Abschnitte 2 und 3 
und dem für aufsichtsrechtliche Zwecke verwendeten Risikopositionsbetrag ermittelt werden; dieser Abgleich 
wird durch qualitative Angaben zu diesen Hauptursachen für die Unterschiede ergänzt; 

e)  für Risikopositionen im Handelsbuch und im Anlagebuch, die gemäß Artikel 34 und Artikel 105 angepasst 
werden, eine Aufgliederung der Beträge der Bestandteile einer vorsichtigen Bewertungsanpassung eines Instituts 
nach Art der Risiken und alle Bestandteile, getrennt für Positionen des Handelsbuchs und Positionen des 
Anlagebuchs; 

f)  alle vorhandenen oder erwarteten wesentlichen tatsächlichen oder rechtlichen Hindernisse für die unverzügliche 
Übertragung von Eigenmitteln oder für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten zwischen dem Mutterun
ternehmen und seinen Tochterunternehmen; 

g)  den Gesamtbetrag, um den die tatsächlichen Eigenmittel in allen nicht in die Konsolidierung einbezogenen 
Tochterunternehmen geringer als der vorgeschriebene Betrag sind, und den oder die Namen dieser Tochterun
ternehmen; 

h)  gegebenenfalls die Umstände der Inanspruchnahme der Ausnahme nach Artikel 7 oder der Konsolidierung auf 
Einzelbasis nach Artikel 9. 

Artikel 437 

Offenlegung von Eigenmitteln 

Hinsichtlich ihrer Eigenmittel legen die Institute folgende Informationen offen: 

a) einen vollständigen Abgleich der Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals, des Ergänzungs
kapitals, sowie der Korrekturposten und der Abzüge von den Eigenmitteln des Instituts gemäß den Artikeln 32 
bis 36, 56, 66 und 79 mit der in den geprüften Abschlüssen des Instituts enthaltenen Bilanz; 
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b)  eine Beschreibung der Hauptmerkmale der von dem Institut begebenen Instrumente des harten Kernkapitals, 
des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 

c)  die vollständigen Bedingungen aller Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des 
Ergänzungskapitals; 

d)  als gesonderte Offenlegung die Art und Beträge folgender Elemente: 

i)  aller nach den Artikeln 32 bis 35 angewandten aufsichtlichen Korrekturposten; 

ii)  nach den Artikeln 36, 56 und 66 abgezogener Posten; 

iii)  nicht nach den Artikeln 47, 48, 56, 66 und 79 abgezogener Posten; 

e)  eine Beschreibung sämtlicher auf die Berechnung der Eigenmittel im Einklang mit dieser Verordnung 
angewandten Beschränkungen und der Instrumente, aufsichtichen Korrekturposten und Abzüge, auf die diese 
Beschränkungen Anwendung finden; 

f)  eine umfassende Erläuterung der Berechnungsgrundlage der Kapitalquoten, falls die Kapitalquoten mithilfe von 
Eigenmittelbestandteilen berechnet wurden, die auf einer anderen als der in dieser Verordnung festgelegten 
Grundlage ermittelt wurden. 

Artikel 437a 

Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

Institute, die Artikel 92a oder 92b unterliegen, legen die folgenden Informationen hinsichtlich ihrer Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten offen: 

a)  die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, ihre Laufzeit und ihre 
Hauptmerkmale; 

b)  die Rangordnung der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in der Hierarchie der Gläubiger; 

c)  den Gesamtbetrag einer jeden Emission von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach 
Artikel 72b und den Betrag dieser Emissionen, der innerhalb der in Artikel 72b Absätze 3 und 4 festgelegten 
Grenzen in Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten einbezogen ist; 

d)  den Gesamtbetrag der ausgenommenen Verbindlichkeiten nach Artikel 72a Absatz 2. 

Artikel 438 

Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen 

Die Institute legen hinsichtlich der Einhaltung des Artikels 92 dieser Verordnung und der in Artikel 73 und 
Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen folgende Informationen 
offen: 

a)  eine Zusammenfassung ihres Ansatzes, nach dem sie die Angemessenheit ihres internen Kapitals zur 
Unterlegung der laufenden und zukünftigen Aktivitäten beurteilen; 

b)  den Betrag der gemäß Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU geforderten zusätzlichen 
Eigenmittel aufgrund der aufsichtlichen Überprüfung und seine Zusammensetzung in Bezug auf Instrumente 
des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals; 

c)  wenn von der relevanten zuständigen Behörde gefordert, das Ergebnis des institutseigenen Verfahrens zur 
Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals des Instituts; 

d) den Gesamtbetrag der risikogewichteten Position und die nach Artikel 92 ermittelten entsprechenden Gesamtei
genmittelanforderungen, aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Risikokategorien nach Teil 3, und 
gegebenenfalls eine Erläuterung der Auswirkungen, die die Anwendung von Kapitaluntergrenzen und der 
Nichtabzug bestimmter Posten von den Eigenmitteln auf die Berechnung der Eigenmittel und der risikoge
wichteten Positionsbeträge haben; 

e)  die bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen und die risikogewichteten Positionsbeträge und die 
damit zusammenhängenden erwarteten Verluste für jede Spezialfinanzierungskategorie nach Artikel 153 
Absatz 5 Tabelle 1 sowie die bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen und die risikogewichteten 
Positionsbeträge für die Kategorien von Beteiligungspositionen nach Artikel 155 Absatz 2; 
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f)  den Risikopositionswert und den risikogewichteten Positionsbetrag von Eigenmittelinstrumenten, die von 
Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder Versicherungsholdinggesellschaften gehalten 
werden und die die Institute bei der Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen auf Einzelbasis, teilkonso
lidierter Basis und konsolidierter Basis gemäß Artikel 49 nicht von ihren Eigenmitteln abziehen; 

g)  die zusätzliche Eigenmittelanforderung und den Eigenkapitalkoeffizienten des Finanzkonglomerats, berechnet 
nach Maßgabe des Artikels 6 und des Anhangs I der Richtlinie 2002/87/EG, wenn die in dem genannten 
Anhang I genannte Methode 1 oder 2 angewendet wird; 

h)  die Abweichungen der risikogewichteten Positionsbeträge des laufenden Offenlegungszeitraums gegenüber dem 
unmittelbar vorhergehenden Offenlegungszeitraum, die sich aus der Verwendung interner Modelle ergeben, 
einschließlich einer Darlegung der wichtigsten Faktoren, die diesen Abweichungen zugrunde liegen. 

Artikel 439 

Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos 

In Bezug auf ihr Gegenparteiausfallrisiko nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 legen die Institute folgende Informationen 
offen: 

a) eine Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopo
sitionen zugewiesen werden, einschließlich der Methoden, nach denen diese Grenzen Risikopositionen 
gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen werden; 

b)  eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und andere Maßnahmen zur Minderung des 
Kreditrisikos, wie etwa Vorschriften für Besicherungen und zur Bildung von Kreditreserven; 

c)  eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf das allgemeine Korrelationsrisiko und das spezielle 
Korrelationsrisiko nach Artikel 291; 

d)  die Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner Bonität nachschießen müsste; 

e)  die Höhe des Betrags der getrennten und nicht getrennten erhaltenen und gestellten Sicherheiten, nach Art der 
Sicherheit, weiter aufgeschlüsselt nach Sicherheiten, die für Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
verwendet werden; 

f)  für Derivatgeschäfte die Risikopositionswerte vor und nach der Wirkung der Kreditrisikominderung, ermittelt 
nach der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6 jeweils anzuwendenden Methode, und die damit 
zusammenhängenden Risikopositionsbeträge, aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 

g) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte die Risikopositionswerte vor und nach der Wirkung der Kreditrisiko
minderung, ermittelt nach der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 und 6 jeweils angewendeten Methode, und die 
damit zusammenhängenden Risikopositionsbeträge, aufgeschlüsselt nach der jeweils anzuwendenden Methode; 

h)  die Risikopositionswerte nach der Wirkung der Kreditrisikominderung und die damit zusammenhängenden 
Risikopositionen in Bezug auf eine Kapitalanforderung für kreditrisikobezogene Bewertungsanpassungen, 
gesondert für jede Methode gemäß Teil 3 Titel VI; 

i) die Risikopositionswerte gegenüber zentralen Gegenparteien und die damit zusammenhängenden Risikopo
sitionen, die unter Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitt 9 fallen, gesondert für qualifizierte und nicht qualifizierte 
zentrale Gegenparteien und aufgeschlüsselt nach Arten von Risikopositionen; 

j)  die Nominalbeträge und den Zeitwert von Kreditderivatgeschäften; Kreditderivatgeschäfte sind nach Produktart 
aufzuschlüsseln; innerhalb der einzelnen Produktarten sind Kreditderivatgeschäfte weiter aufzuschlüsseln nach 
erworbenen und veräußerten Kreditbesicherungen; 

k)  die α-Schätzung für den Fall, dass dem Institut von der zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung 
seiner eigenen Schätzung für α gemäß Artikel 284 Absatz 9 erteilt wurde; 

l)  jeweils gesondert, die Offenlegungen gemäß Artikel 444 Buchstabe e und Artikel 452 Buchstabe g; 

m)  für Institute, die die Methoden gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 4 und 5 verwenden, den Umfang 
ihrer bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte mit Derivaten, berechnet gemäß Artikel 273a Absatz 1 
bzw. 2. 
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Gewährt die Zentralbank eines Mitgliedstaats eine Liquiditätshilfe in Form von Sicherheitentauschgeschäften, so 
kann die zuständige Behörde Institute von den Anforderungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben d und e 
ausnehmen, wenn sie der Ansicht ist, dass die Offenlegung der darin genannten Angaben aufzeigen würde, dass 
eine Liquiditätshilfe in Notfällen gewährt wurde. Für diese Zwecke legt die zuständige Behörde angemessene 
Schwellenwerte und objektive Kriterien fest. 

Artikel 440 

Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern 

In Bezug auf die Einhaltung des nach Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU vorgeschriebenen 
antizyklischen Kapitalpuffers legen die Institute folgende Informationen offen: 

a) die geografische Verteilung der Risikopositionsbeträge und die risikogewichteten Positionsbeträge ihrer Kreditri
sikopositionen, die als Grundlage für die Berechnung ihrer antizyklischen Kapitalpuffer verwendet werden; 

b)  die Höhe ihres institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers. 

Artikel 441 

Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz 

G-SRI legen jährlich die Werte der Indikatoren offen, aus denen sich ihr Bewertungsergebnis gemäß der in 
Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Ermittlungsmethode ergibt. 

Artikel 442 

Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos 

Bezüglich des Kredit- und des Verwässerungsrisikos legen die Institute folgende Informationen offen: 

a)  den Geltungsbereich und die Definitionen, die es für Rechnungslegungszwecke für die Begriffe ’überfällig’ und 
’wertgemindert’ verwendet, sowie etwaige Unterschiede zwischen den Definitionen der Begriffe ’überfällig’ und 
’Ausfall’, die es für Rechnungslegungszwecke und regulatorische Zwecke verwendet; 

b)  eine Beschreibung der bei der Bestimmung von spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen 
angewandten Ansätze und Methoden; 

c)  Angaben zu Betrag und Bonität der vertragsgemäß bedienten, notleidenden und gestundeten Risikopositionen 
für Darlehen, Schuldverschreibungen und außerbilanzielle Risikopositionen, einschließlich der einschlägigen 
kumulierten Wertminderungen, Rückstellungen und negativen Veränderungen des Zeitwerts aufgrund von 
Kreditrisiko und Beträgen von erhaltenen Sicherheiten und Finanzgarantien; 

d)  eine Analyse der Altersstruktur der überfälligen Risikopositionen; 

e)  die Bruttobuchwerte der ausgefallenen und der nicht ausgefallenen Risikopositionen, die kumulierten 
spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen, die kumulierten Abschreibungen für diese Risikopo
sitionen sowie die Nettobuchwerte und ihre Aufschlüsselung nach geografischem Gebiet und Wirtschaftszweig 
sowie für Darlehen, Schuldverschreibungen und außerbilanzielle Risikopositionen; 

f)  Veränderungen des Bruttobetrags der ausgefallenen bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen; dies 
beinhaltet mindestens Angaben zu den Eröffnungs- und Abschlussbeständen dieser Risikopositionen, dem 
Bruttobetrag der genannten Risikopositionen, die wieder den Status ’nicht ausgefallen’ erhalten haben oder 
Gegenstand einer Abschreibung waren; 

g)  die Aufschlüsselung der Darlehen und Schuldverschreibungen nach Restlaufzeit. 

Artikel 443 

Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten 

Die Institute legen Informationen zu ihren belasteten und unbelasteten Vermögenswerten offen. Dazu verwenden 
die Institute den Buchwert je Risikopositionsklasse, aufgeschlüsselt nach der Bonität der Vermögenswerte, und den 
gesamten belasteten und unbelasteten Buchwert. Die Offenlegung von Angaben zu belasteten und unbelasteten 
Vermögenswerten beinhaltet nicht die von den Zentralbanken gewährte Liquiditätshilfe in Notfällen. 

7.6.2019 L 150/197 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Artikel 444 

Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes 

Institute, die ihre risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 berechnen, legen für jede der in 
Artikel 112 festgelegten Risikopositionsklassen folgende Informationen offen: 

a)  die Namen der benannten ECAI und Exportversicherungsagenturen (ECA) sowie die Gründe für etwaige 
Änderungen dieser Benennungen während des Offenlegungszeitraums; 

b)  die Risikopositionsklassen, für die die jeweilige ECAI oder ECA in Anspruch genommen wird; 

c)  eine Beschreibung des Verfahrens zur Übertragung der Bonitätsbewertungen von Emittenten und Emissionen 
auf Posten, die nicht Teil des Handelsbuchs sind; 

d)  die Zuordnung der externen Bonitätsbewertungen aller benannten ECAI oder ECA zu den Risikogewichtungen, 
die den Bonitätsstufen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 entsprechen, wobei zu berücksichtigen ist, dass diese 
Informationen nicht offengelegt werden müssen, wenn die Institute sich an die von der EBA veröffentlichte 
Standardzuordnung halten; 

e)  die Risikopositionswerte und die Risikopositionswerte nach Kreditrisikominderung, die den einzelnen 
Bonitätsstufen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 nach Risikopositionsklassen zugeordnet werden, sowie die von 
den Eigenmitteln abgezogenen Risikopositionswerte. 

Artikel 445 

Offenlegung des Marktrisikos 

Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen gemäß Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben b und c berechnen, legen die 
Anforderungen für jedes in diesen Buchstaben genannte Risiko getrennt offen. Darüber hinaus sind die Eigenmittel
anforderungen für das spezielle Zinsrisiko bei Verbriefungspositionen gesondert offenzulegen. 

Artikel 446 

Offenlegung der Steuerung des operationellen Risikos 

Die Institute legen die folgenden Informationen zu ihrer Steuerung des operationellen Risikos offen: 

a)  die Ansätze für die Bewertung der Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken, die das Institut 
anwenden darf; 

b)  eine Beschreibung der Methode nach Maßgabe von Artikel 312 Absatz 2, falls das Institut diese anwendet, die 
eine Erläuterung der relevanten internen und externen Faktoren enthält, die beim fortgeschrittenen Messansatz 
des Instituts berücksichtigt werden; 

c)  bei teilweiser Anwendung den Anwendungsbereich und -umfang der verschiedenen verwendeten Methoden. 

Artikel 447 

Offenlegung von Schlüsselparametern 

Die Institute legen die folgenden Schlüsselparameter in tabellarischer Form offen: 

a)  die Zusammensetzung ihrer Eigenmittel und ihre Eigenmittelanforderungen, berechnet gemäß Artikel 92; 

b)  den Gesamtrisikobetrag, berechnet gemäß Artikel 92 Absatz 3; 

c)  gegebenenfalls den Betrag und die Zusammensetzung der zusätzlichen Eigenmittel, die die Institute gemäß 
Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU halten müssen; 

d)  die kombinierte Kapitalpufferanforderung, die die Institute gemäß Titel VII Kapitel 4 der Richtlinie 2013/36/EU 
erfüllen müssen; 
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e)  ihre Verschuldungsquote und die Gesamtrisikopositionsmessgröße, berechnet gemäß Artikel 429; 

f)  die folgenden Informationen zu ihrer Liquiditätsdeckungsquote, berechnet gemäß dem delegierten Rechtsakt 
nach Artikel 460 Absatz 1: 

i)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die Durchschnitte ihrer 
Liquiditätsdeckungsquote, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 

ii)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die Durchschnitte der 
gesamten liquiden Vermögenswerte nach Vornahme der entsprechenden Abschläge, die im Liquiditätspuffer 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den 
Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 

iii)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die Durchschnitte ihrer Liquiditätsabflüsse, 
Liquiditätszuflüsse und Netto-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem delegierten Rechtsakt nach 
Artikel 460 Absatz 1 und basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten. 

g)  die folgenden Informationen in Bezug auf die strukturelle Liquiditätsanforderung, berechnet gemäß Teil 6 
Titel IV: 

i)  die strukturelle Liquiditätsquote am Ende jedes Quartals des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

ii)  die verfügbare stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

iii)  die erforderliche stabile Refinanzierung am Ende jedes Quartals des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

h)  ihre Eigenmittelquote und Quote der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten sowie deren Bestandteile, 
Zähler und Nenner, berechnet gemäß den Artikeln 92a und 92b und gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Abwicklungsgruppen. 

Artikel 448 

Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen 

(1) Ab dem 28. Juni 2021 legen die Institute die folgenden quantitativen und qualitativen Angaben zum Risiko 
aus möglichen Zinsänderungen offen, die sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf 
die Nettozinserträge aus ihren Geschäften des Anlagebuchs nach Artikel 84 und Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 
2013/36/EU auswirken: 

a)  die Änderungen des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals, berechnet für die sechs aufsichtlichen 
Zinsschockszenarien nach Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU für den laufenden und den 
vorhergehenden Offenlegungszeitraum; 

b)  die Änderungen der Nettozinserträge, berechnet für die zwei aufsichtlichen Zinsschockszenarien nach 
Artikel 98 Absatz 5 der Richtlinie 2013/36/EU für den laufenden und den vorhergehenden Offenlegungs
zeitraum; 

c)  eine Beschreibung der wichtigsten Modell- und Parameterannahmen, mit Ausnahme der in Artikel 98 
Absatz 5a Buchstaben b und c der Richtlinie 2013/36/EU genannten, die für die Berechnung der Änderungen 
des wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals und der Änderungen der Nettozinserträge, die nach den 
Buchstaben a und b dieses Absatzes anzugeben sind, verwendet werden; 

d)  eine Erläuterung der Bedeutung der gemäß den Buchstaben a und b dieses Absatzes offengelegten 
Risikomessgrößen und etwaiger signifikanter Abweichungen dieser Risikomessgrößen seit dem letzten 
Offenlegungsstichtag; 

e)  eine Beschreibung, wie die Institute das Zinsrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs für die Zwecke der Prüfung 
durch die zuständigen Behörden gemäß Artikel 84 der Richtlinie 2013/36/EU definieren, messen, mindern und 
kontrollieren; diese Beschreibung umfasst: 

i)  eine Beschreibung der spezifischen Risikomessungen, die die Institute verwenden, um Änderungen des 
wirtschaftlichen Werts ihres Eigenkapitals und Änderungen ihrer Nettozinserträge zu bewerten; 

ii)  eine Beschreibung der wichtigsten im Rahmen der internen Messsysteme der Institute verwendeten Modell- 
und Parameterannahmen, die bei der Berechnung von Änderungen des wirtschaftlichen Werts des 
Eigenkapitals und von Änderungen der Nettozinserträge zum Einsatz kommen und von den allgemeinen 
Modell- und Parameterannahmen nach Artikel 98 Absatz 5a der Richtlinie 2013/36/EU abweichen; diese 
Beschreibung enthält auch die Gründe für diese Abweichungen; 
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iii)  eine Beschreibung der Zinsschockszenarien, die die Institute für die Abschätzung des Zinsrisikos 
verwenden; 

iv)  die Berücksichtigung der Auswirkung von Absicherungen gegen diese Zinsrisiken, einschließlich interner 
Sicherungsgeschäfte, die die Anforderungen des Artikels 106 Absatz 3 erfüllen; 

v)  eine Erläuterung, wie oft das Zinsrisiko bewertet wird; 

f)  die Beschreibung der allgemeinen Strategien zur Steuerung und Minderung dieser Risiken; 

g)  die unbefristeten Einlagen zugeordnete durchschnittliche und längste Frist für Zinsanpassungen. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 des vorliegenden Artikels gelten die Anforderungen gemäß Absatz 1 
Buchstabe c und Buchstabe e Ziffern i bis iv des vorliegenden Artikels nicht für Institute, die die standardisierte 
Methode oder die vereinfachte standardisierte Methode nach Artikel 84 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU 
verwenden. 

Artikel 449 

Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen 

Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 oder die Eigenmittelanforderun
gen gemäß Artikel 337 oder Artikel 338 berechnen, legen — nach Geschäften des Handelsbuchs und des 
Anlagebuchs getrennt — folgende Informationen offen: 

a) Eine Beschreibung ihrer Verbriefungs- und Wiederverbriefungstätigkeiten, einschließlich ihrer Risikoma
nagement- und Investitionsziele in Verbindung mit diesen Tätigkeiten, ihrer Rolle bei Verbriefungs- und 
Wiederverbriefungsgeschäften, Angaben dazu, ob sie den Rahmen der einfachen, transparenten und 
standardisierten Verbriefung (STS-Verbriefung) im Sinne des Artikels 242 Nummer 10 verwenden, und des 
Umfangs, in dem sie Verbriefungsgeschäfte nutzen, um das Kreditrisiko der verbrieften Risikopositionen auf 
Dritte zu übertragen, gegebenenfalls zusammen mit einer gesonderten Beschreibung ihrer Risikotransferpolitik 
bei synthetischen Verbriefungen; 

b)  die Arten von Risiken, die sich für die Institute aus ihren Verbriefungs- und Wiederverbriefungstätigkeiten 
ergeben, nach Rang der zugrunde liegenden Verbriefungspositionen, wobei zwischen STS-Positionen und Nicht- 
STS-Positionen sowie zwischen den folgenden Risiken zu unterscheiden ist: 

i)  dem in selbst initiierten Geschäften zurückgehaltenen Risiko; 

ii)  dem in Bezug auf von Dritten initiierten Geschäften eingegangenen Risiko; 

c)  ihre Ansätze zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge, die sie auf ihre Verbriefungstätigkeiten 
anwenden, einschließlich der Arten von Verbriefungspositionen, auf die die einzelnen Ansätze angewandt 
werden, und einer Unterscheidung zwischen STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen; 

d)  eine Aufstellung der Verbriefungszweckgesellschaften, die unter eine der folgenden Kategorien fallen, unter 
Beschreibung der Arten der Risikopositionen gegenüber diesen Verbriefungszweckgesellschaften, einschließlich 
Derivatkontrakte: 

i)  Verbriefungszweckgesellschaften, die durch die Institute begründete Risikopositionen erwerben; 

ii)  von den Instituten geförderte Verbriefungszweckgesellschaften; 

iii)  Verbriefungszweckgesellschaften und andere Rechtsträger, für die die Institute verbriefungsspezifische 
Dienste erbringen, etwa in den Bereichen Beratung, Vermögenswertbedienung oder Verwaltung; 

iv)  Verbriefungszweckgesellschaften, die in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis der Institute 
einbezogen sind; 

e)  eine Aufstellung der Rechtsträger, in Bezug auf die die Institute offengelegt haben, dass sie Unterstützung 
gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 geleistet haben; 

f)  eine Aufstellung der mit den Instituten verbundenen Rechtsträger, die in Verbriefungen investieren, die von den 
Instituten begeben wurden, oder die in Verbriefungspositionen investieren, die durch von den Instituten 
geförderte Verbriefungszweckgesellschaften ausgegeben wurden; 
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g)  eine Zusammenfassung ihrer Rechnungslegungsmethoden bei Verbriefungstätigkeiten, gegebenenfalls 
einschließlich einer Unterscheidung zwischen Verbriefungs- und Wiederverbriefungspositionen; 

h) die Namen der ECAI, die bei Verbriefungen in Anspruch genommen werden, und die Arten von Risikopo
sitionen, für die jede einzelne Agentur in Anspruch genommen wird; 

i)  gegebenenfalls eine Beschreibung des internen Bemessungsansatzes gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5, 
einschließlich der Struktur des internen Bemessungsverfahrens und des Verhältnisses zwischen der internen 
Bemessung und externen Bonitätsbeurteilungen der gemäß Buchstabe i offengelegten maßgeblichen ECAI, der 
Kontrollmechanismen für das interne Bemessungsverfahren, einschließlich einer Erörterung von 
Unabhängigkeit, Rechenschaftspflicht und der Überprüfung des internen Bemessungsverfahrens, die Arten von 
Risikopositionen, bei denen das interne Bemessungsverfahren zur Anwendung kommt, und die Stressfaktoren, 
die zur Bestimmung des jeweiligen Bonitätsverbesserungsniveaus zugrunde gelegt werden; 

j)  für Handelsbuch und Anlagebuch getrennt den Buchwert der Verbriefungspositionen, einschließlich 
Informationen darüber, ob die Institute ein signifikantes Kreditrisiko gemäß den Artikeln 244 und 245 
übertragen haben, für das die Institute als Originator, Sponsor oder Anleger auftreten, getrennt nach 
traditionellen und synthetischen Verbriefungen sowie nach STS-Transaktionen und Nicht-STS-Transaktionen 
und aufgeschlüsselt nach Art der Verbriefungspositionen; 

k)  für Geschäfte des Anlagebuchs die folgenden Informationen: 

i)  falls die Institute als Originator oder Sponsor auftreten, für jeden Ansatz zur Eigenmittelunterlegung die 
Summe der Verbriefungspositionen samt der dazugehörigen risikogewichteten Vermögenswerte und Eigen
mittelanforderungen nach dem jeweiligen Regulierungsansatz, einschließlich von den Eigenmitteln 
abgezogener oder mit 1 250 % risikogewichteter Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach traditionellen und 
synthetischen Verbriefungen und nach Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen, getrennt nach 
STS-Positionen und Nicht-STS-Positionen, und weiter aufgeschlüsselt nach einer aussagekräftigen Zahl von 
Risikogewichtungs- oder Eigenmittelbändern und nach der zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen 
verwendeten Methode; 

ii)  falls die Institute als Anleger auftreten, für jeden Ansatz zur Eigenmittelunterlegung die Summe der 
Verbriefungspositionen samt der dazugehörigen risikogewichteten Vermögenswerte und Eigenmittelanforde
rungen nach dem jeweiligen Regulierungsansatz, einschließlich von den Eigenmitteln abgezogener oder mit 
1 250 % risikogewichteter Risikopositionen, aufgeschlüsselt nach traditionellen und synthetischen 
Verbriefungen und nach Verbriefungs- und Wiederverbriefungsforderungen sowie nach STS-Positionen und 
Nicht-STS-Positionen, und weiter aufgeschlüsselt nach einer aussagekräftigen Zahl von Risikogewichtungs- 
oder Eigenmittelbändern und nach der zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwendeten Methode; 

l)  für von den Instituten verbriefte Risikopositionen die Höhe der ausgefallenen Risikopositionen und die Höhe 
der von den Instituten im laufenden Zeitraum vorgenommenen spezifischen Kreditrisikoanpassungen, beides 
aufgeschlüsselt nach Art der Risikoposition. 

Artikel 449a 

Offenlegung der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (’environmental, social and 
governance risks’ — ESG-Risiken) 

Ab dem 28. Juni 2022 legen große Institute, die Wertpapiere emittiert haben, die zum Handel auf einem 
geregelten Markt eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU 
zugelassen sind, Informationen zu ESG-Risiken einschließlich physischer Risiken und Transitionsrisiken offen, die 
in dem in Artikel 98 Absatz 8 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Bericht definiert werden. 

Die in Absatz 1 genannten Informationen werden im ersten Jahr jährlich und danach halbjährlich offengelegt. 

Artikel 450 

Offenlegung der Vergütungspolitik 

(1) Die Institute legen in Bezug auf ihre Vergütungspolitik und -praxis für Mitarbeiterkategorien, deren 
berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Institute auswirkt, die folgenden Informationen offen: 

a)  Angaben zum Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Vergütungspolitik führt, sowie zur Zahl der 
Sitzungen des für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen Hauptgremiums während des Geschäftsjahrs, 
gegebenenfalls mit Angaben zur Zusammensetzung und zum Mandat eines Vergütungsausschusses, zu dem 
externen Berater, dessen Dienste bei der Festlegung der Vergütungspolitik in Anspruch genommen wurden, und 
zur Rolle der maßgeblichen Interessenträger; 

b)  Angaben zum Zusammenhang zwischen der Vergütung der Mitarbeiter und ihrer Leistung; 

7.6.2019 L 150/201 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



c)  die wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, einschließlich Informationen über die Kriterien 
für die Erfolgsmessung und Risikoausrichtung, die Strategie zur Rückstellung der Vergütungszahlung und die 
Erdienungskriterien; 

d)  die gemäß Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Werte für das Verhältnis 
zwischen dem festen und dem variablen Vergütungsbestandteil; 

e)  Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren über den Anspruch auf Aktien, Optionen oder variable 
Vergütungskomponenten entschieden wird; 

f)  die wichtigsten Parameter und Begründungen für Systeme mit variablen Komponenten und sonstige 
Sachleistungen; 

g)  zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen; 

h)  zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeschlüsselt nach Geschäftsleitung und 
Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Institute haben, 
aus denen Folgendes hervorgeht: 

i)  die für das Geschäftsjahr gewährten Vergütungsbeträge, aufgeteilt in feste Vergütung, einschließlich einer 
Beschreibung der festen Komponenten, und variable Vergütung, sowie die Zahl der Begünstigten; 

ii)  die Beträge und Formen der gewährten variablen Vergütung, aufgeteilt in Bargeld, Aktien, mit Aktien 
verknüpfte Instrumente und andere Arten, getrennt für den im Voraus gezahlten Teil und den zurückbe
haltenen Teil; 

iii)  die Beträge der für vorhergehende Erfolgsperioden gewährten zurückbehaltenen Vergütung, aufgeteilt in 
den im Geschäftsjahr erdienten Betrag und den in darauffolgenden Jahren erdienten Betrag; 

iv)  den Betrag der im Geschäftsjahr verdienten zurückbehaltenen Vergütung, der während des Geschäftsjahres 
ausgezahlt und der infolge von Leistungsanpassungen gekürzt wurde; 

v)  die während des Geschäftsjahres gewährte garantierte variable Vergütung und die Zahl der Begünstigten der 
Gewährungen; 

vi)  die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden; 

vii)  die Beträge der während des Geschäftsjahres gewährten Abfindungen, aufgeteilt in vorab gezahlte und 
zurückbehaltene Beträge, die Zahl der Begünstigten dieser Zahlungen und die höchste Zahlung, die einer 
Einzelperson gewährt wurde; 

i)  die Zahl der Personen, deren Vergütung sich auf 1 Mio. EUR oder mehr pro Geschäftsjahr belief, aufgeschlüsselt 
nach Vergütungsstufen von 500 000 EUR bei Vergütungen zwischen 1 Mio. EUR und 5 Mio. EUR sowie 
aufgeschlüsselt nach Vergütungsstufen von 1 Mio. EUR bei Vergütungen von 5 Mio. EUR und mehr; 

j)  wenn von dem betreffenden Mitgliedstaat oder der zuständigen Behörde angefordert, die Gesamtvergütung 
jedes Mitglieds des Leitungsorgans oder der Geschäftsleitung; 

k)  Angaben dazu, ob für das Institut eine Ausnahme nach Artikel 94 Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU gilt. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe k des vorliegenden Absatzes geben Institute, für die eine derartige 
Ausnahme gilt, an, ob ihnen diese Ausnahme auf der Grundlage von Artikel 94 Absatz 3 Buchstabe a oder b der 
Richtlinie 2013/36/EU gewährt wird. Sie geben ferner an, für welche der Vergütungsgrundsätze sie die Ausnahme 
(n) anwenden, die Zahl der Mitarbeiter, denen die Ausnahme(n) gewährt wird (werden), und ihre Gesamtvergütung, 
aufgeteilt in feste und variable Vergütung. 

(2) Bei großen Instituten werden der Öffentlichkeit auch quantitative Informationen über die Vergütung des 
kollektiven Leitungsorgans des Instituts nach diesem Artikel zur Verfügung gestellt, wobei zwischen geschäfts
führenden und nicht geschäftsführenden Mitgliedern zu differenzieren ist. 

Die Institute halten die Anforderungen dieses Artikels in einer ihrer Größe, internen Organisation und der Art, 
dem Umfang und der Komplexität ihrer Tätigkeiten entsprechenden Weise sowie unbeschadet der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) ein. 
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Artikel 451 

Offenlegung der Verschuldungsquote 

(1) Institute, die Teil 7 unterliegen, legen hinsichtlich ihrer gemäß Artikel 429 berechneten Verschuldungsquote 
und der Steuerung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung folgende Informationen offen: 

a)  die Verschuldungsquote sowie die Art und Weise, wie die Institute Artikel 499 Absatz 2 anwenden; 

b)  eine Aufschlüsselung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4 sowie eine Abstimmung 
dieser Größe mit den einschlägigen, in veröffentlichten Abschlüssen offengelegten Angaben; 

c) gegebenenfalls den Betrag der gemäß Artikel 429 Absatz 8 und Artikel 429a Absatz 1 berechneten Risikopo
sitionen sowie die gemäß Artikel 429a Absatz 7 berechnete angepasste Verschuldungsquote; 

d)  eine Beschreibung der Verfahren zur Steuerung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung; 

e)  eine Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen auf die jeweilige offengelegte 
Verschuldungsquote hatten. 

(2) Öffentliche Entwicklungsbanken im Sinne des Artikels 429a Absatz 2 legen die Verschuldungsquote ohne 
die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d ermittelte Anpassung an die Gesamtrisikopositions
messgröße offen. 

(3) Zusätzlich zu Absatz 1 Buchstaben a und b legen große Institute die Verschuldungsquote und die 
Aufschlüsselung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, basierend auf gemäß dem 
Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 Absatz 7 berechneten Durchschnittswerten, offen. 

Artikel 451a 

Offenlegung von Liquiditätsanforderungen 

(1) Institute, die Teil 6 unterliegen, legen Informationen zu ihrer Liquiditätsdeckungsquote, zu ihrer strukturellen 
Liquiditätsquote und zu ihrem Liquiditätsrisikomanagement gemäß diesem Artikel offen. 

(2) Die Institute legen die folgenden Informationen zu ihrer gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1 berechneten Liquiditätsdeckungsquote offen: 

a)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die Durchschnitte ihrer 
Liquiditätsdeckungsquote, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten; 

b)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums den Durchschnitt bzw. die Durchschnitte der 
gesamten liquiden Vermögenswerte, nach Vornahme der entsprechenden Abschläge, die im Liquiditätspuffer 
gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 Absatz 1 enthalten sind, basierend auf den Beobachtungen 
am Monatsende in den letzten zwölf Monaten, und eine Beschreibung der Zusammensetzung dieses Liquiditäts
puffers; 

c)  für jedes Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums die Durchschnitte ihrer Liquiditätsabflüsse, 
Liquiditätszuflüsse und Netto-Liquiditätsabflüsse, berechnet gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 460 
Absatz 1, basierend auf den Beobachtungen am Monatsende in den letzten zwölf Monaten, und eine 
Beschreibung ihrer Zusammensetzung. 

(3) Die Institute legen die folgenden Informationen in Bezug auf ihre strukturelle Liquiditätsquote, berechnet 
gemäß Teil 6 Titel IV, offen: 

a)  Quartalsendzahlen zu ihrer strukturellen Liquiditätsquote, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 2 für jedes 
Quartal des maßgeblichen Offenlegungszeitraums; 

b)  eine Übersicht über den Betrag der verfügbaren stabilen Refinanzierung, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV 
Kapitel 3; 

c)  eine Übersicht über den Betrag der erforderlichen stabilen Refinanzierung, berechnet gemäß Teil 6 Titel IV 
Kapitel 4. 

(4) Die Institute legen die Grundsätze, Systeme, Verfahren und Strategien offen, mit denen sie ihr 
Liquiditätsrisiko gemäß Artikel 86 der Richtlinie 2013/36/EU ermitteln, messen, steuern und überwachen. 
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TITEL III 

ANFORDERUNGEN AN DIE VERWENDUNG BESTIMMTER INSTRUMENTE ODER METHODEN 

Artikel 452 

Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken 

Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB-Ansatz auf Kreditrisiken berechnen, legen 
folgende Informationen offen: 

a) die Erlaubnis der zuständigen Behörde zur Verwendung des Ansatzes oder die akzeptierten Übergangsre
gelungen; 

b)  für jede Risikopositionsklasse nach Artikel 147 den Prozentsatz des gesamten Risikopositionswerts jeder 
Risikopositionsklasse, die dem Standardansatz nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 oder dem IRB-Ansatz nach Teil 3 
Titel II Kapitel 3 unterliegt, sowie den Anteil jeder Risikopositionsklasse, die einem Einführungsplan unterliegt; 
wenn Institute die Erlaubnis erhalten haben, für die Berechnung von risikogewichteten Positionsbeträgen eigene 
LGD und Umrechnungsfaktoren zu verwenden, legen sie den Prozentsatz des gesamten Risikopositionswerts 
einer jeden Risikopositionsklasse, die dieser Erlaubnis unterliegt, offen; 

c)  die Kontrollmechanismen für Ratingsysteme in den verschiedenen Stadien von Modellentwicklung, -kontrollen 
und -änderungen; hierzu gehören Informationen über Folgendes: 

i)  die Beziehung zwischen der Risikomanagement-Funktion und der Funktion der Innenrevision, 

ii)  die Überprüfung des Ratingsystems, 

iii)  das Verfahren zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Funktion, die für die Überprüfung der Modelle 
verantwortlich ist, von den Funktionen, die für die Entwicklung der Modelle verantwortlich sind, 

iv)  das Verfahren zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht der Funktionen, die für die Entwicklung bzw. 
die Überprüfung der Modelle verantwortlich sind; 

d) die Rolle der Funktionen, die an der Entwicklung, Erlaubnis und den anschließenden Änderungen der Kreditrisi
komodelle beteiligt waren; 

e)  den Gegenstand und wichtigsten Inhalt der Meldungen in Bezug auf Kreditrisikomodelle; 

f)  eine Beschreibung des internen Bewertungsverfahrens nach Risikopositionsklasse, einschließlich der Zahl von 
Hauptmodellen, die in Bezug auf jedes Portfolio verwendet werden, und einer kurzen Erörterung der 
wichtigsten Unterschiede zwischen den Modellen in ein und demselben Portfolio, wobei es um Folgendes geht: 

i)  die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung der PD, die Informationen 
darüber umfassen, wie die PD für Portfolios mit geringem Ausfallrisiko geschätzt werden, ob es 
regulatorische Untergrenzen gibt und welche Ursachen für Unterschiede bestehen, die mindestens während 
der letzten drei Zeiträume zwischen der PD und den tatsächlichen Ausfallraten beobachtet wurden; 

ii)  gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung der LGD, wie 
beispielsweise die Methoden zur Berechnung der in einem Konjunkturabschwung auftretenden LGD, die Art 
und Weise der Schätzung der LGD für Portfolios mit geringem Ausfallrisiko und die Zeit, die zwischen dem 
Eintritt des Ausfalls und der Beendigung der Risikoposition verstreicht; 

iii) gegebenenfalls die Definitionen, Methoden und Daten für die Schätzung und Validierung von Umrechnungs
faktoren, einschließlich der bei der Ableitung dieser Variablen verwendeten Annahmen; 

g)  gegebenenfalls die folgenden Informationen zu jeder der in Artikel 147 genannten Risikopositionsklassen: 

i)  ihre bilanziellen Brutto-Risikopositionen; 

ii)  ihre außerbilanziellen Risikopositionswerte vor Anwendung des maßgeblichen Umrechnungsfaktors; 

iii)  ihre Risikopositionen nach Anwendung des maßgeblichen Umrechnungsfaktors und der maßgeblichen 
Kreditrisikominderung; 

iv)  etwaige Modelle, Parameter oder Eingangswerte, die für das Verständnis der Risikogewichtung und der 
daraus resultierenden Risikopositionsbeträge maßgeblich sind, die für eine ausreichende Zahl von 
Schuldnerklassen (einschließlich Ausfall) offengelegt werden, um eine aussagekräftige Differenzierung des 
Kreditrisikos zu ermöglichen; 
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v)  getrennt für die Risikopositionsklassen, für die die Institute die Erlaubnis erhalten haben, die eigenen LGD 
und Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge zu verwenden, und 
für die Risikopositionen, für die die Institute solche Schätzungen nicht verwenden, die in den Ziffern i bis iv 
genannten Werte, die dieser Erlaubnis unterliegen; 

h) eine Gegenüberstellung der PD-Schätzungen der Institute und der tatsächlichen Ausfallrate für jede Risikoposi
tionsklasse über einen längeren Zeitraum hinweg, mit gesonderter Offenlegung der PD-Bandbreite, der 
entsprechenden externen Bonitätsbeurteilung, der gewichteten durchschnittlichen und der arithmetischen durch
schnittlichen PD, der Zahl der Schuldner am Ende des vorhergehenden Jahres und am Ende des Prüfungsjahres, 
der Zahl der ausgefallenen Schuldner einschließlich der neu ausgefallenen Schuldner und der jährlichen durch
schnittlichen historischen Ausfallrate. 

Für die Zwecke des Buchstaben b des vorliegenden Artikels verwenden die Institute den Risikopositionswert nach 
Artikel 166. 

Artikel 453 

Offenlegung der Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 

Institute, die Kreditrisikominderungstechniken verwenden, legen folgende Informationen offen: 

a)  die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle Netting und eine 
Angabe des Umfangs, in dem die Institute davon Gebrauch machen; 

b) die Kernmerkmale der Vorschriften und Verfahren für die Bewertung und Verwaltung der berücksichti
gungsfähigen Sicherheiten; 

c)  eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Sicherheiten, die vom Institut zur Kreditrisikominderung 
angenommen werden; 

d)  für Garantien und Kreditderivate, die zur Kreditbesicherung verwendet werden, die wichtigsten Arten von 
Garantiegebern und Kreditderivatgegenparteien und deren Kreditwürdigkeit, die zur Verringerung der Eigenkapi
talanforderungen verwendet werden, unter Ausschluss derjenigen, die als Teil von synthetischen Verbriefungs
strukturen verwendet werden; 

e)  Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung; 

f)  für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz oder dem IRB-Ansatz 
berechnen, den gesamten Risikopositionswert, der nicht durch eine berücksichtigungsfähige Kreditbesicherung 
abgedeckt ist, und den gesamten Risikopositionswert, der durch eine berücksichtigungsfähige Kreditbesicherung 
abgedeckt ist, nach Vornahme der Volatilitätsanpassungen; die Offenlegung nach diesem Buchstaben ist für 
Darlehen und Schuldverschreibungen gesondert vorzunehmen und muss eine Aufschlüsselung der ausgefallenen 
Risikopositionen umfassen; 

g)  den entsprechenden Umrechnungsfaktor und die Kreditrisikominderung, die der Risikoposition zugewiesen 
sind, und die Inzidenz von Kreditrisikominderungstechniken mit und ohne Substitutionseffekt; 

h)  für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen, den bilanziellen 
und außerbilanziellen Risikopositionswert nach Risikopositionsklasse vor und nach der Anwendung der 
Umrechnungsfaktoren und einer etwaigen Kreditrisikominderung; 

i) für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz berechnen, den risikoge
wichteten Positionsbetrag und die Relation zwischen diesem risikogewichteten Positionsbetrag und dem 
Risikopositionswert nach Anwendung des einschlägigen Umrechnungsfaktors und der Kreditrisikominderung 
im Zusammenhang mit der Risikoposition; die Offenlegung nach diesem Buchstaben ist für jede Risikoposi
tionsklasse gesondert vorzunehmen; 

j)  für Institute, die die risikogewichteten Positionsbeträge nach dem IRB-Ansatz berechnen, den risikogewichteten 
Positionsbetrag vor und nach Berücksichtigung der kreditrisikomindernden Wirkung von Kreditderivaten; wenn 
Institute die Erlaubnis erhalten haben, für die Berechnung von risikogewichteten Positionsbeträgen eigene LGD 
und Umrechnungsfaktoren zu verwenden, nehmen sie die Offenlegung nach diesem Buchstaben für die 
Risikopositionsklassen, die dieser Erlaubnis unterliegen, gesondert vor. 

Artikel 454 

Offenlegung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle Risiken 

Institute, die die fortgeschrittenen Messansätze gemäß den Artikeln 321 bis 324 zur Berechnung ihrer Eigenmittel
anforderungen für das operationelle Risiko verwenden, legen eine Beschreibung ihrer Nutzung von Versicherungen 
und anderen Risikoübertragungsmechanismen zur Minderung des genannten Risikos offen. 
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Artikel 455 

Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko 

Institute, die ihre Eigenmittelanforderungen nach Artikel 363 berechnen, legen folgende Informationen offen: 

a)  für jedes Teilportfolio: 

i)  die Charakteristika der verwendeten Modelle, 

ii)  gegebenenfalls in Bezug auf die internen Modelle für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für 
Korrelationshandelsaktivitäten die verwendeten Methoden und die anhand eines internen Modells 
ermittelten Risiken, einschließlich einer Beschreibung der Vorgehensweise des Instituts bei der Bestimmung 
von Liquiditätshorizonten, sowie die Methoden, die verwendet wurden, um zu einer dem geforderten 
Soliditätsstandard entsprechenden Bewertung der Eigenmittel zu gelangen, und die Vorgehensweisen bei der 
Validierung des Modells, 

iii)  eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Stresstests, 

iv)  eine Beschreibung der beim Rückvergleich und der Validierung der Genauigkeit und Konsistenz der internen 
Modelle und Modellierungsverfahren angewandten Ansätze, 

b)  den Umfang der Erlaubnis der zuständigen Behörde, 

c)  eine Beschreibung des Ausmaßes, in dem die Anforderungen der Artikel 104 und 105 eingehalten werden, und 
der dazu verwendeten Methoden, 

d)  den höchsten, den niedrigsten und den Mittelwert aus: 

i)  den täglichen Werten des Risikopotenzials über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende, 

ii)  den Werten des Risikopotenzials unter Stressbedingungen über den gesamten Berichtszeitraum und an 
dessen Ende, 

iii)  den Risikomaßzahlen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko und für das spezifische Risiko des 
Korrelationshandelsportfolios über den gesamten Berichtszeitraum und an dessen Ende, 

e)  die Bestandteile der Eigenmittelanforderung nach Artikel 364, 

f)  den gewichteten durchschnittlichen Liquiditätshorizont für jedes von den internen Modellen für das zusätzliche 
Ausfall- und Migrationsrisiko und für Korrelationshandelsaktivitäten abgedeckte Teilportfolio, 

g)  einen Vergleich zwischen den täglichen Werten des Risikopotenzials auf Basis einer eintägigen Haltedauer und 
den eintägigen Änderungen des Portfoliowerts am Ende des nachfolgenden Geschäftstages, einschließlich einer 
Analyse aller wesentlichen Überschreitungen im Laufe des Berichtszeitraums.  

(*) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).“  

120. In Artikel 456 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„k)  Änderungen der Offenlegungsanforderungen nach Teil 8 Titel II und III zur Berücksichtigung von 
Entwicklungen oder Änderungen der internationalen Offenlegungsstandards.“  

121. Artikel 457 Ziffer i erhält folgende Fassung: 

„i)  Teil 2 und Artikel 430 ausschließlich infolge von Entwicklungen bei Rechnungslegungsstandards oder 
-anforderungen, die Gesetzgebungsakten der Union Rechnung tragen.“  

122. Artikel 458 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Erkennt die nach Absatz 1 dieses Artikels benannte Behörde Veränderungen der Intensität des 
Makroaufsichts- oder Systemrisikos im Finanzsystem mit möglicherweise schweren negativen Auswirkungen auf 
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das Finanzsystem und die Realwirtschaft in einem bestimmten Mitgliedstaat, auf die nach ihrer Ansicht mit 
anderen Instrumenten der Makroaufsicht gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU nicht so 
wirksam reagiert werden kann wie durch die Umsetzung strengerer nationaler Maßnahmen, so teilt sie dies der 
Kommission und dem ESRB mit. Der ESRB leitet die Mitteilung unverzüglich an das Europäische Parlament, 
den Rat und die EBA weiter. 

Der Mitteilung sind die folgenden Dokumente beigefügt und sie enthält gegebenenfalls auch einschlägige 
quantitative oder qualitative Nachweise für 

a)  die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos, 

b)  die Gründe, weshalb solche Veränderungen die Finanzstabilität auf nationaler Ebene oder die Realwirtschaft 
gefährden könnten, 

c)  eine Erläuterung, warum die Behörde der Ansicht ist, dass die Instrumente der Makroaufsicht gemäß den 
Artikeln 124 und 164 dieser Verordnung und den Artikeln 133 und 136 der Richtlinie 2013/36/EU zur 
Behebung dieser Risiken weniger geeignet und weniger wirksam wären als die vorgeschlagenen nationalen 
Maßnahmen gemäß Buchstabe d des vorliegenden Absatzes, 

d)  die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen für im Inland zugelassene Institute oder einen Teil davon, mit 
denen die Veränderungen der Intensität des Risikos vermindert werden sollen; diese betreffen: 

i)  die Höhe der Eigenmittel gemäß Artikel 92; 

ii)  die Eigenmittelanforderungen für Großkredite nach Artikel 392 und den Artikeln 395 bis 403; 

iii)  die Liquiditätsanforderungen nach Teil 6; 

iv) die Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen in der Wohnimmobilien- und Gewerbeim
mobilienbranche; 

v)  die Offenlegungspflichten nach Teil 8; 

vi)  die Höhe des Kapitalerhaltungspuffers nach Artikel 129 der Richtlinie 2013/36/EU oder 

vii)  Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche, 

e)  eine Erläuterung, weshalb die nach Absatz 1 benannte Behörde diese vorgeschlagenen Maßnahmen im 
Hinblick auf die Behebung der Situation für geeignet, wirksam und verhältnismäßig hält und 

f)  eine Bewertung der voraussichtlichen positiven oder negativen Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen auf den Binnenmarkt, die sich auf die dem betroffenen Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden 
Informationen stützt.“ 

b)  Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Dem Rat wird die Befugnis übertragen, auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit einen 
Durchführungsrechtsakt zu erlassen, um die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen im Sinne des Absatzes 2 
Buchstabe d abzulehnen. 

Binnen eines Monats nach Erhalt der Mitteilung nach Absatz 2 leiten der ESRB und die EBA dem Rat, der 
Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat ihre Stellungnahmen zu den in Absatz 2 Buchstaben a bis f 
genannten Angelegenheiten zu. 

Wenn belastbare, solide und detaillierte Nachweise vorliegen, dass die Maßnahme nachteilige Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt haben wird, die den Nutzen für die Finanzstabilität infolge der Verminderung des 
festgestellten Makroaufsichts- oder Systemrisikos überwiegen, kann die Kommission innerhalb eines Monats 
unter weitestgehender Berücksichtigung der Stellungnahmen nach Unterabsatz 2 dem Rat einen Durchführungs
rechtsakt vorschlagen, um die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen abzulehnen. 

Legt die Kommission innerhalb dieser Monatsfrist keinen Vorschlag vor, darf der betroffene Mitgliedstaat die 
vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen unmittelbar für die Dauer von bis zu zwei Jahren oder bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls dies früher eintritt, erlassen. 
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Der Rat entscheidet innerhalb eines Monats nach Eingang des Vorschlags der Kommission über diesen und legt 
dar, warum er die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen ablehnt oder nicht. 

Der Rat lehnt die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen nur ab, wenn seiner Ansicht nach eine oder mehrere 
der folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind: 

a)  Die Veränderungen der Intensität des Makroaufsichts- oder Systemrisikos sind so geartet, dass sie eine 
Gefahr für die nationale Finanzstabilität darstellen; 

b)  die Instrumente der Makroaufsicht gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU sind zur 
Behebung des ermittelten Makroaufsichts- oder Systemrisikos weniger geeignet und weniger wirksam als die 
vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen; 

c)  die vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen ziehen keine unverhältnismäßigen nachteiligen Auswirkungen 
auf das Finanzsystem anderer Mitgliedstaaten insgesamt oder auf Teile davon oder das Finanzsystem der 
Union insgesamt in Form oder durch Schaffung eines Hindernisses für das Funktionieren des Binnenmarktes 
nach sich; 

d)  das Problem betrifft nur einen Mitgliedstaat. 

Bei seiner Bewertung berücksichtigt der Rat die Stellungnahmen des ESRB und der EBA und stützt sich auf die 
von der nach Absatz 1 benannten Behörde gemäß Absatz 2 vorgelegten Nachweise. 

Erlässt der Rat innerhalb eines Monats nach Eingang des Kommissionsvorschlags keinen Durchführungs
rechtsakt zur Ablehnung der vorgeschlagenen nationalen Maßnahmen, darf der betroffene Mitgliedstaat die 
Maßnahmen erlassen und sie bis zu zwei Jahre lang oder solange, bis das Makroaufsichts- oder Systemrisiko 
nicht mehr besteht, falls dies früher eintritt, anwenden. 

(5) Andere Mitgliedstaaten können die gemäß diesem Artikel erlassenen Maßnahmen anerkennen und sie auf 
im Inland zugelassene Institute anwenden, die Zweigstellen oder Risikopositionen haben, die sich in dem 
Mitgliedstaat befinden, dem die Anwendung der Maßnahme gestattet wurde.“ 

c)  Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 

„(9) Vor Ablauf der gemäß Absatz 4 erteilten Erlaubnis überprüft der betroffene Mitgliedstaat in 
Abstimmung mit dem ESRB und der EBA die Lage und kann daraufhin gemäß dem Verfahren nach Absatz 4 
einen neuen Beschluss erlassen, mit dem die Anwendung der nationalen Maßnahmen jeweils um bis zu zwei 
weitere Jahre verlängert wird. Nach der ersten Verlängerung überprüft die Kommission in Abstimmung mit 
dem ESRB und der EBA die Lage danach mindestens alle zwei Jahre. 

(10) Unbeschadet des Verfahrens nach den Absätzen 3 bis 9 des vorliegenden Artikels dürfen die 
Mitgliedstaaten für bis zu zwei Jahre oder bis das Makroaufsichts- oder Systemrisiko nicht mehr besteht, falls 
dies früher eintritt, und sofern die Bedingungen und Anzeigepflichten des Absatzes 2 eingehalten werden, die 
Risikogewichte für die in Absatz 2 Buchstabe d Ziffern iv und vii genannten Risikopositionen über die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Werte hinaus um bis zu 25 % zu erhöhen und die Obergrenze für Großkredite nach 
Artikel 395 um bis zu 15 % senken.“  

123. Artikel 460 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, zur Ergänzung dieser Verordnung gemäß Artikel 462 
delegierte Rechtsakte zur Präzisierung der allgemeinen Anforderung nach Artikel 412 Absatz 1 zu erlassen. 
Gemäß diesem Absatz erlassene delegierte Rechtsakte stützt sich auf die gemäß Teil 6 Titel II und Anhang III zu 
meldenden Posten, präzisiert die Umstände, unter denen die zuständigen Behörden Instituten spezifische Zu- 
und Abflusshöhen auferlegen müssen, um deren spezifische Risiken zu erfassen, und überschreitet nicht die 
Schwellenwerte nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels. 

Insbesondere ist die Kommission befugt, zur Ergänzung dieser Verordnung delegierte Rechtsakte zur 
Präzisierung der detaillierten Liquiditätsanforderungen für die Zwecke der Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 
und der Artikel 411 bis 416, 419, 422, 425, 428a, 428f, 428g, 428j bis 428n, 428p, 428r, 428s, 428w, 
428ae, 428ag, 428ah, 428ak und 451a zu erlassen.“ 
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b)  Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die vorliegende Verordnung durch den Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 462 zu ändern, um die Liste der Produkte oder Dienstleistungen nach Artikel 428f 
Absatz 2 zu ändern, wenn sie die Auffassung vertritt, dass Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die direkt 
mit anderen Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, die Voraussetzungen nach Artikel 428f Absatz 1 
erfüllen. 

Die Kommission erlässt den in Unterabsatz 1 genannten delegierten Rechtsakt spätestens am 28. Juni 2024.“  

124. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 461a 

Alternativer Standardansatz für das Marktrisiko 

Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 430b Absatz 1 wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 462 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um technische Anpassungen an den Artikeln 325e, 325g 
bis 325j, 325p, 325q, 325ae, 325ak, 325am, 325ap bis 325at, 325av und 325ax zur Änderung dieser 
Verordnung vorzunehmen und das Risikogewicht der Unterklasse 11 in Tabelle 4 in Artikel 325aih, die 
Risikogewichte der von Kreditinstituten in Drittländern ausgegebenen gedeckten Schuldverschreibungen gemäß 
Artikel 325ah und die Korrelation der von Kreditinstituten in Drittländern ausgegebenen gedeckten Schuldver
schreibungen gemäß Artikel 325aj des alternativen Standardansatzes gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a unter 
Berücksichtigung der Entwicklungen bei den internationalen Regulierungsstandards festzulegen. 

Die Kommission erlässt die delegierten Rechtsakte nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2019.“  

125. Artikel 462 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 462 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den 
Artikeln 456 bis 460 und Artikel 461a wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 28. Juni 2013 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 und 
Artikel 461a kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6, den Artikeln 456 bis 460 
und Artikel 461a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird die Frist um drei Monate verlängert.“ 
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126. Artikel 471 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Abweichend von Artikel 49 Absatz 1 können Institute entscheiden, Beteiligungen an Versicherungsun
ternehmen, Rückversicherungsunternehmen und Versicherungsholdinggesellschaften im Zeitraum vom 
31. Dezember 2018 bis zum 31. Dezember 2024 nicht in Abzug zu bringen, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a)  die in Artikel 49 Absatz 1 Buchstaben a und e festgelegten Bedingungen; 

b)  die zuständigen Behörden sind vom Niveau der Risikokontrollen und Finanzanalyseverfahren, die von dem 
Institut speziell zur Überwachung der Beteiligung an dem Unternehmen oder der Holdinggesellschaft eingeführt 
wurden, überzeugt; 

c)  die Beteiligung des Instituts an dem Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunternehmen oder der 
Versicherungsholdinggesellschaft beträgt nicht mehr als 15 % der von dem betreffenden Unternehmen der 
Versicherungsbranche zum 31. Dezember 2012 und zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 
2024 begebenen Instrumente ihres harten Kernkapitals; 

d)  der Betrag der Beteiligung, der nicht in Abzug gebracht wird, ist nicht höher als der Betrag der zum 
31. Dezember 2012 gehaltenen Instrumente des harten Kernkapitals des Versicherungsunternehmens, 
Rückversicherungsunternehmens oder der Versicherungsholdinggesellschaft.“  

127. Artikel 493 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Die in den Artikeln 387 bis 403 der vorliegenden Verordnung enthaltenen Vorschriften für Großkredite gelten 
nicht für Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der Erbringung von Investitionsdienst
leistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten nach Anhang I Abschnitt C 
Nummern 5, 6, 7, 9, 10 und 11 der Richtlinie 2014/65/EU besteht und auf die die Richtlinie 2004/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) am 31. Dezember 2006 keine Anwendung fand.  

(*) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für 
Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 
2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des 
Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).“ 

b)  Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  Risikopositionen eines Instituts, einschließlich Beteiligungen oder sonstiger Anteile, gegenüber seinem 
Mutterunternehmen, anderen Tochterunternehmen desselben und eigenen Tochterunternehmen und 
qualifizierten Beteiligungen, sofern diese in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen sind, der 
das Institut gemäß dieser Verordnung, der Richtlinie 2002/87/EG oder nach gleichwertigen Normen eines 
Drittlandes auch selbst unterliegt; Risikopositionen, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden unabhängig 
davon, ob sie von Artikel 395 Absatz 1 ausgenommen sind oder nicht, als Risikopositionen gegenüber 
Dritten behandelt,“  

128. Artikel 494 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 494 

Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten 

(1) Abweichend von Artikel 92a erfüllen als Abwicklungseinheiten ermittelte Institute, bei denen es sich um G- 
SRI handelt oder die Teil eines G-SRI sind, vom 27. Juni 2019 bis zum 31. Dezember 2021 jederzeit die folgenden 
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: 

a)  eine risikobasierte Quote von 16 %, die den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des 
Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags, 
entspricht; 

b)  eine nicht-risikobasierte Quote von 6 %, die den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
des Instituts, ausgedrückt als Prozentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, 
entspricht. 

(2) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 können Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten nach 
Artikel 72b Absatz 3 vom 27. Juni 2019 bis zum 31. Dezember 2021 in einem Umfang von 2,5 % des gemäß 
Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 
zugerechnet werden. 
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(3) Abweichend von Artikel 72b Absatz 3 gelten Verbindlichkeiten — bis die Abwicklungsbehörde erstmals die 
Einhaltung der in Buchstabe c des genannten Absatzes festgelegten Bedingungen bewertet — als Instrumente 
berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten bis zu einem aggregierten Betrag, der bis zum 31. Dezember 2021 
2,5 % und nach diesem Datum 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absätze 3 und 4 berechneten Gesamtrisikobetrags 
nicht überschreitet, sofern sie die in Artikel 72b Absatz 3 Buchstaben a und b festgelegten Bedingungen erfüllen.“  

129. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 494a 

Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften 

(1) Abweichend von Artikel 52 zählen nicht direkt von einem Institut begebene Kapitalinstrumente nur dann 
bis zum 31. Dezember 2021 zu den Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a)  die in Artikel 52 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme der Bedingung, dass die Instrumente direkt 
von dem Institut begeben werden; 

b)  die Instrumente werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenes Unternehmen 
begeben; 

c)  die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur Verfügung, die den in 
diesem Absatz festgelegten Bedingungen genügt. 

(2) Abweichend von Artikel 63 zählen nicht direkt von einem Institut begebene Kapitalinstrumente nur dann 
bis zum 31. Dezember 2021 zu den Instrumenten des Ergänzungskapitals, wenn alle folgenden Bedingungen 
erfüllt sind: 

a)  die in Artikel 63 Absatz 1 festgelegten Bedingungen, mit Ausnahme der Bedingung, dass die Instrumente direkt 
von dem Institut begeben werden; 

b)  die Instrumente werden über ein in die Konsolidierung nach Teil 1 Titel II Kapitel 2 einbezogenes Unternehmen 
begeben; 

c)  die Erträge stehen dem Institut unmittelbar und uneingeschränkt in einer Form zur Verfügung, die den in 
diesem Absatz festgelegten Bedingungen genügt. 

Artikel 494b 

Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

(1) Abweichend von den Artikeln 51 und 52 gelten Instrumente, die vor dem 27. Juni 2019 begeben werden, 
spätestens bis zum 28. Juni 2025 als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, wenn sie die in den Artikeln 51 
und 52 festgelegten Bedingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstaben p, q 
und r, erfüllen. 

(2) Abweichend von den Artikeln 62 und 63 gelten vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente spätestens 
bis zum 28. Juni 2025 als Instrumente des Ergänzungskapitals, wenn sie die in den Artikeln 62 und 63 
festgelegten Bedingungen, ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 63 Buchstaben n, o und p, erfüllen. 

(3) Abweichend von Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe a gelten vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente als 
Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, wenn sie die in Artikel 72b festgelegten Bedingungen, 
ausgenommen die Bedingungen nach Artikel 72b Absatz 2 Buchstabe b Ziffer ii und Buchstaben f bis m, erfüllen.“  

130. Artikel 497 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 497 

Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien 

(1) Wenn eine in einem Drittstaat ansässige ZGP eine Anerkennung gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 beantragt, kann ein Institut die jeweilige ZGP ab dem Datum, an dem sie ihren Antrag auf 
Anerkennung bei der ESMA gestellt hat, bis zu einem der folgenden Daten als qualifizierte zentrale Gegenpartei 
ansehen: 

a) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP ihren Sitz hat, bereits einen Durchführungs
rechtsakt nach Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 angenommen hat und dieser Durchfüh
rungsrechtsakt in Kraft getreten ist: bis zwei Jahre nach dem Datum der Antragstellung; 
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b) wenn die Kommission in Bezug auf das Drittland, in dem die ZGP ihren Sitz hat, noch keinen Durchführungs
rechtsakt nach Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 angenommen hat oder dieser Durchfüh
rungsrechtsakt noch nicht in Kraft getreten ist: bis zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: 

i)  zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Durchführungsrechtsakts; 

ii)  bei ZGP, die den Antrag nach dem 27. Juni 2019 gestellt haben, zwei Jahre nach dem Datum der 
Antragstellung; 

iii)  bei denjenigen ZGP, die den Antrag vor dem 27. Juni 2019 gestellt haben, 28. Juni 2021. 

(2) Hat eine ZGP nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weder einen Ausfallfonds noch bindende 
Vereinbarungen mit ihren Clearingmitgliedern, die es ihr erlauben, deren Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie 
vorfinanzierte Beiträge zu verwenden, so berechnet ein Institut bis zum Ende des Zeitraums nach Absatz 1 die 
Eigenmittelanforderung nicht nach der Formel in Artikel 308 Absatz 2, sondern nach folgender Formel: 

KCMi ¼ max KCCP �
IMi

DFCCP þ IM
 ; 8 % � 2 % � IMi

� �

dabei gilt: 

KCMi  = die Eigenmittelanforderung; 

KCCP  = das hypothetische Kapital der qualifizierten ZGP, das dem Institut von der qualifizierten ZGP gemäß 
Artikel 50c der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt wird; 

DFCCP  = die vorfinanzierten finanziellen Mittel der ZGP, die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 50c der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 mitgeteilt werden; 

i  = der Index für das Clearingmitglied; 

IMi  = der Ersteinschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP und 

IM  = die dem Institut von der ZGP gemäß Artikel 89 Absatz 5a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
mitgeteilte Gesamteinschusssumme. 

(3) Die Kommission kann in Ausnahmefällen — wenn dies notwendig und angemessen ist, um Störungen an 
den internationalen Finanzmärkten zu vermeiden — im Wege von Durchführungsrechtsakten und vorbehaltlich 
des in Artikel 464 Absatz 2 genannten Prüfverfahrens einen Beschluss erlassen, um die Übergangsbestimmungen 
gemäß Absatz 1 einmal um zwölf Monate zu verlängern.“  

131. Artikel 498 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf Eigenmittelanforderungen gelten nicht für 
Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der Erbringung von Investitionsdienstleistungen oder 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten gemäß Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9, 10 
und 11 der Richtlinie 2014/65/EU besteht und für die die Richtlinie 2004/39/EG am 31. Dezember 2006 nicht 
galt.“  

132. Artikel 499 Absatz 3 wird gestrichen.  

131. Die Artikel 500 und 501 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 500 

Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang 

(1) Abweichend von Artikel 181 Absatz 1 Buchstabe a kann ein Institut seine LGD-Schätzungen anpassen, 
indem es die Auswirkungen von Veräußerungen im großen Umfang von ausgefallenen Risikopositionen auf 
realisierte LGDs teilweise oder vollständig bis zur Differenz zwischen dem Durchschnitt der geschätzten LGDs für 
vergleichbare ausgefallene Risikopositionen, die noch nicht endgültig abgewickelt wurden, und dem Durchschnitt 
der realisierten LGDs, einschließlich auf der Grundlage der Verluste infolge der Veräußerungen im großen Umfang, 
ausgleicht, sobald alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a)  Das Institut hat der zuständigen Behörde einen Plan mit Angaben zum Umfang, zur Zusammensetzung und zu 
den Zeitpunkten der Veräußerung der ausgefallenen Risikopositionen gemeldet; 
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b)  die Veräußerungen der ausgefallenen Risikopositionen haben nach dem 23. November 2016, aber spätestens 
am 28. Juni 2022 stattgefunden; 

c)  der kumulierte Betrag der ausgefallenen Risikopositionen, die seit dem Zeitpunkt der ersten Veräußerung nach 
dem Plan gemäß Buchstabe a veräußert wurden, beläuft sich auf mehr als 20 % des kumulierten Betrags 
sämtlicher beobachteter Ausfälle ab dem Zeitpunkt der ersten Veräußerung gemäß den Buchstaben a und b. 

Die Anpassung gemäß Unterabsatz 1 darf nur bis zum 28. Juni 2022 durchgeführt werden, und ihre 
Auswirkungen können so lange spürbar sein, bis die entsprechenden Risikopositionen in die eigenen LGD- 
Schätzungen des Instituts aufgenommen wurden. 

(2) Die Institute teilen der zuständigen Behörde unverzüglich mit, wenn die in Absatz 1 Buchstabe c festgelegte 
Bedingung erfüllt ist. 

Artikel 501 

Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU 

(1) Die Institute passen die risikogewichteten Positionsbeträge von nicht ausgefallenen Risikopositionen 
gegenüber einem KMU (RWEA), die gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 bzw. 3 berechnet werden, nach folgender 
Formel an: 

RWEA* ¼ RWEA �
min E*; EUR 2 500 000f g � 0,7619 þ max E* − EUR 2 500 000; 0f g � 0,85

E* 

dabei gilt: 

RWEA*  = der durch einen Faktor zur Unterstützung von KMU angepasste RWEA und 

E* = der dem Institut, seinen Tochterunternehmen, seinen Mutterunternehmen und anderen Tochterun
ternehmen dieser Mutterunternehmen von dem KMU oder der Gruppe verbundener Kunden des KMU 
insgesamt geschuldete Betrag einschließlich etwaiger ausgefallener Risikopositionen, mit Ausnahme 
von Forderungen oder Eventualforderungen, die durch Wohnimmobilien besichert sind. 

(2) Für die Zwecke dieses Artikels 

a)  wird die Risikoposition gegenüber einem KMU entweder der Risikopositionsklasse ’Mengengeschäft’ oder der 
Risikopositionsklasse ’Risikopositionen gegenüber Unternehmen’ oder der Risikopositionsklasse ’durch 
Immobilien besicherte Risikopositionen’ zugeordnet; 

b)  wird ein KMU als solches entsprechend der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (*) definiert; von den 
Kriterien nach Artikel 2 des Anhangs der genannten Empfehlung wird lediglich der Jahresumsatz berücksichtigt; 

c)  trifft das Institut alle angemessenen Maßnahmen, um E* korrekt zu bestimmen und die gemäß Buchstabe b 
erforderlichen Informationen zu erhalten.  

(*) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).“  

134. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 501a 

Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen gegenüber 
Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche 
Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren 

(1) Gemäß Teil 3 Titel II berechnete Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko werden mit dem Faktor 0,75 
multipliziert, sofern die Risikoposition alle folgenden Kriterien erfüllt: 

a)  Die Risikoposition wird entweder der Risikopositionsklasse ’Unternehmen’ oder der Risikopositionsklasse 
’Spezialfinanzierungen’ zugeordnet, wobei ausgefallene Risikopositionen ausgeschlossen sind; 

b)  die Risikoposition besteht gegenüber einem Rechtsträger, der speziell zur Finanzierung oder zum Betrieb von 
physischen Strukturen oder Anlagen, Systemen und Netzen, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen 
oder unterstützen, errichtet wurde; 
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c)  die Rückzahlung der Verpflichtung speist sich zu mindestens zwei Dritteln aus den durch die finanzierten 
Vermögenswerte generierten Einkünften und nicht aus der unabhängigen Zahlungsfähigkeit eines größeren 
Wirtschaftsunternehmens oder aus von einer oder mehreren der in Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii 
aufgeführten Stellen gewährten Subventionen, Zuschüssen oder Fördermitteln; 

d)  der Schuldner kann seinen finanziellen Verpflichtungen auch unter erheblichen Stressbedingungen, die 
angesichts des mit dem Projekt verbundenen Risikos relevant sind, nachkommen; 

e) die vom Schuldner generierten Zahlungsströme sind vorhersehbar und decken alle künftigen Kreditrück
zahlungen während der Kreditlaufzeit ab; 

f)  das Refinanzierungsrisiko der Risikoposition ist unter Berücksichtigung etwaiger von einer oder mehreren der 
in Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii aufgeführten Stellen gewährten Subventionen, Zuschüsse oder 
Fördermittel gering oder angemessen gemindert; 

g)  die vertraglichen Vereinbarungen bieten den Kreditgebern ein hohes Maß an Schutz, das Folgendes umfasst: 

i)  Speisen sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer großen Zahl von Nutzern, so 
enthalten die vertraglichen Vereinbarungen Bestimmungen, die die Kreditgeber wirksam vor Verlusten 
schützen, die sich aus der Beendigung des Projekts durch die Partei, die sich zur Abnahme der vom 
Schuldner bereitgestellten Güter oder Dienstleistungen verpflichtet hat, ergeben; 

ii)  der Schuldner verfügt über ausreichende voll finanzierte Barrücklagen oder sonstige Finanzvereinbarungen 
mit Garantiegebern mit hoher Bonitätsbewertung, um unvorhergesehene Ausgabe und Anforderungen an 
das erforderliche Betriebskapital während der Lebensdauer der in Buchstabe b dieses Absatzes genannten 
Vermögenswerte abdecken zu können; 

iii)  die Kreditgeber haben einen erheblichen Einfluss auf die betreffenden Vermögenswerte und die vom 
Schuldner generierten Einkünfte; 

iv)  die Kreditgeber verfügen, soweit nach geltendem Recht zulässig, über eine Sicherheit in Form der 
Vermögenswerte und Verträge, die für das Infrastrukturgeschäft erforderlich sind, oder sie verfügen über 
alternative Mechanismen zur Sicherung ihrer Position; 

v)  den Kreditgebern wird Eigenkapital als Sicherheit zugewiesen, sodass sie in der Lage sind, bei einem 
etwaigen Ausfall die Kontrolle über den Rechtsträger zu übernehmen; 

vi)  die Netto-Zahlungsströme aus der betrieblichen Tätigkeit dürfen nach den verpflichtenden Zahlungen aus 
dem Projekt nur in beschränktem Umfang für andere Zwecke als den Schuldendienst verwendet werden; 

vii)  der vertragliche Rahmen sieht Beschränkungen im Hinblick auf die Möglichkeit des Schuldners vor, 
Tätigkeiten durchzuführen, die sich für die Kreditgeber negativ auswirken könnten, einschließlich der 
Bestimmung, dass ohne Zustimmung der vorhandenen Fremdkapitalgeber keine weiteren Schulden 
aufgenommen werden dürfen; 

h)  die Verpflichtung hat Vorrang vor allen anderen Forderungen, ausgenommen gesetzliche Ansprüche und 
Forderungen von Gegenparteien bei Derivaten; 

i)  befindet sich der Schuldner in der Bauphase, so müssen die folgenden Kriterien vom Eigenkapitalgeber bzw. — 
wenn mehr als ein Eigenkapitalgeber vorhanden ist — von einer Gruppe von Eigenkapitalgebern insgesamt 
erfüllt werden: 

i)  Die Eigenkapitalgeber haben in der Vergangenheit erfolgreich Infrastrukturprojekte überwacht und 
verfügen über die erforderliche Finanzkraft und einschlägige Sachkenntnis; 

ii)  die Eigenkapitalgeber haben ein geringes Ausfallrisiko, oder das Risiko, dass sich aus ihrem Ausfall 
erhebliche Verluste für den Schuldner ergeben, ist gering; 

iii)  es gibt angemessene Mechanismen, um die Interessen der Eigenkapitalgeber mit den Interessen der 
Kreditgeber in Einklang zu bringen; 

j)  der Schuldner hat angemessene Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, dass das Projekt unter 
Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen, der vereinbarten Mittelausstattung bzw. des für die Fertigstellung 
vereinbarten Datums fertiggestellt wird, einschließlich wirksamer Fertigstellungsgarantien oder der Mitwirkung 
eines erfahrenen Bauherrn und angemessener vertraglicher Bestimmungen in Bezug auf einen pauschalierten 
Schadenersatz; 

k)  bestehen erhebliche Betriebsrisiken, ist für ein angemessenes Risikomanagement Sorge getragen; 

l)  der Schuldner verwendet erprobte Technologie und Konstruktionen; 

m)  alle erforderlichen Erlaubnisse und Zulassungen sind erteilt worden; 
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n)  der Schuldner verwendet Derivate ausschließlich zu Zwecken der Risikominderung; 

o)  der Schuldner hat bewertet, ob die finanzierten Vermögenswerte zu folgenden Umweltschutzzielen beitragen: 

i)  Klimaschutz; 

ii)  Anpassung an den Klimawandel; 

iii)  nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen; 

iv)  Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling; 

v)  Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; 

vi)  Schutz gesunder Ökosysteme. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e werden die generierten Zahlungsströme nur dann als 
vorhersehbar betrachtet, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a)  Eines der folgenden Kriterien ist erfüllt: 

i)  die Einnahmen basieren auf der Verfügbarkeit; 

ii)  die Einnahmen unterliegen einer Renditeregulierung; 

iii)  die Einnahmen unterliegen einem Vertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung; 

iv)  die Produktionsmenge bzw. die Nutzung und der Preis erfüllen jeweils eines der folgenden Kriterien: 

—  sie sind reguliert, 

—  sie sind vertraglich festgelegt, 

—  sie sind infolge eines geringen Nachfragerisikos vorhersehbar; 

b)  sofern sich die Einnahmen des Schuldners nicht aus Zahlungen einer großen Zahl von Nutzern speisen, handelt 
es sich bei der Partei, die sich zur Abnahme der vom Schuldner bereitgestellten Güter oder Dienstleistungen 
verpflichtet hat, um 

i)  eine Zentralbank, einen Zentralstaat, eine regionale oder lokale Gebietskörperschaft, der bzw. dem gemäß 
den Artikeln 114 und 115 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wurde oder die bzw. der im Rahmen der 
Bonitätsbewertung einer ECAI eine Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten hat; 

ii)  eine öffentliche Stelle, der gemäß Artikel 116 ein Risikogewicht von höchstens 20 % zugewiesen wurde 
oder die im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI eine Bonitätseinstufung von mindestens 3 erhalten 
hat; 

iii)  eine multilaterale Entwicklungsbank im Sinne des Artikels 117 Absatz 2; 

iv)  eine internationale Organisation im Sinne des Artikels 118; 

v)  ein Unternehmen, das im Rahmen der Bonitätsbewertung einer ECAI eine Bonitätseinstufung von 
mindestens 3 erhalten hat; 

vi)  einen Rechtsträger, der ohne wesentliche Änderung in Bezug auf Höhe und Zeitpunkt der Einnahmen 
austauschbar ist. 

(3) Die Institute melden den zuständigen Behörden alle sechs Monate den gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
berechneten Gesamtbetrag ihrer Risikopositionen gegenüber Infrastrukturprojektgesellschaften. 

(4) Die Kommission erstellt bis zum 28. Juni 2022 einen Bericht über die Auswirkung der Eigenmittelanforde
rungen nach dieser Verordnung auf die Kreditvergabe an Infrastrukturprojektgesellschaften und legt diesen, 
gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 4 erstattet die EBA der Kommission Bericht über 

a)  die Analyse der Entwicklung der Tendenzen und Konditionen auf den Märkten für Infrastrukturkredite und 
Projektfinanzierung während des Zeitraums nach Absatz 4; 
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b)  die Analyse der tatsächlichen Risikobehaftung von Rechtsträgern nach Absatz 1 Buchstabe b im Verlauf eines 
gesamten Konjunkturzyklus; 

c)  die Angemessenheit der Eigenmittelanforderungen gemäß dieser Verordnung angesichts der Ergebnisse der 
Analysen nach den Buchstaben a und b dieses Absatzes. 

Artikel 501b 

Ausnahme von den Meldepflichten 

Abweichend von Artikel 430 kann eine zuständige Behörde während des Zeitraums zwischen dem Datum des 
Geltungsbeginns der maßgeblichen Bestimmungen dieser Verordnung und dem ersten Einreichungstermin für 
Berichte, der den im genannten Artikel aufgeführten technischen Durchführungsstandards zu entnehmen ist, eine 
Ausnahme von der Anforderung gewähren, die Angaben in dem Format zu machen, das in den Meldebögen in 
dem Durchführungsrechtsakt nach Artikel 430 Absatz 7 angegeben ist, wenn die Meldebögen noch nicht an die 
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung angepasst wurden.“  

135. In Teil 10 wird nach Titel II: BERICHTE UND ÜBERPRÜFUNGEN folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 501c 

Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit ökologischen und/oder sozialen 
Zielen 

Die EBA prüft nach Konsultation des ESRB auf der Grundlage der verfügbaren Daten und Ergebnisse der 
Hochrangigen Expertengruppe der Kommission für ein nachhaltiges Finanzwesen, ob eine spezielle aufsichtliche 
Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit Vermögenwerten oder Tätigkeiten, die im Wesentlichen 
mit ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden sind, gerechtfertigt wäre. Insbesondere prüft die EBA 

a)  Methoden für die Bewertung der tatsächlichen Risikobehaftung von Risikopositionen im Zusammenhang mit 
Vermögenswerten und Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit ökologischen und/oder sozialen Zielen verbunden 
sind, im Vergleich zur Risikobehaftung anderer Risikopositionen; 

b)  die Entwicklung geeigneter Kriterien für die Bewertung von physischen Risiken und Transitionsrisiken, 
einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit dem Wertverlust von Vermögenswerten aufgrund 
regulatorischer Änderungen; 

c)  die potenziellen Auswirkungen einer speziellen aufsichtlichen Behandlung von Risikopositionen im 
Zusammenhang mit Vermögenswerten und Tätigkeiten, die im Wesentlichen mit ökologischen und/oder 
sozialen Zielen verbunden sind, auf die Finanzstabilität und die Kreditvergabe durch Banken in der Union. 

Die EBA legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission bis zum 28. Juni 2025 einen Bericht 
über ihre Erkenntnisse vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“  

136. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 504a 

Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten 

Bis zum 28. Juni 2022 legt die EBA der Kommission einen Bericht über die Beträge von Positionen in 
Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten und deren Verteilung auf die Institute, die als G-SRI oder 
A-SRI eingestuft werden, sowie über die potenziellen Hindernisse für die Abwicklung und das Risiko einer 
Ansteckung in Bezug auf diese Positionen vor. 

Auf der Grundlage dieses Berichts der EBA legt die Kommission bis zum 28. Juni 2023 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über die geeignete Behandlung solcher Positionen, erforderlichenfalls 
zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag, vor.“ 
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137. Artikel 507 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 507 

Großkredite 

(1) Die EBA überwacht die Anwendung der Ausnahmen nach Artikel 390 Absatz 6 Buchstabe b, Artikel 400 
Absatz 1 Buchstaben f bis m und Artikel 400 Absatz 2 Buchstaben a, c bis g, i, j und k und legt der Kommission 
bis zum 28. Juni 2021 einen Bericht vor, in dem sie die quantitativen Auswirkungen bewertet, die die Abschaffung 
dieser Ausnahmen oder die Begrenzung ihrer Inanspruchnahme hätte. In diesem Bericht wird für jede Ausnahme 
nach diesen Artikeln insbesondere Folgendes bewertet: 

a)  die Anzahl der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenommenen Großkredite; 

b)  die Anzahl der Institute, die die Ausnahme in den einzelnen Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen; 

c)  der Gesamtbetrag der in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgenommenen Risikopositionen. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2023 einen Bericht 
über die Anwendung der Ausnahmen nach Artikel 390 Absatz 4 und Artikel 401 Absatz 2 in Bezug auf die 
Methoden für die Berechnung des Risikopositionswerts von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und insbesondere 
in Bezug auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Änderungen bei internationalen Standards zur 
Bestimmung der Methoden für solche Berechnungen vor.“  

138. In Artikel 510 werden folgende Absätze angefügt: 

„(4) Die EBA überwacht den Betrag an erforderlicher stabiler Refinanzierung für die Deckung des Refinanzie
rungsrisikos im Zusammenhang mit in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakten und mit Kreditderivaten 
während des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote, insbesondere das künftige Refinanzie
rungsrisiko für diese Kontrakte nach Artikel 428s Absatz 2 und Artikel 428at Absatz 2, und erstattet der 
Kommission bis zum 28. Juni 2024 Bericht über die Zweckmäßigkeit der Anwendung eines höheren Faktors für 
die erforderliche stabile Refinanzierung oder einer Maßnahme mit höherer Risikosensitivität. In diesem Bericht 
wird mindestens Folgendes bewertet: 

a)  die Frage, ob eine Unterscheidung zwischen durch Einschuss gedeckten und nicht durch Einschuss gedeckten 
Derivatkontrakten zweckmäßig ist; 

b)  die Frage, ob eine Abschaffung, Erhöhung oder Ersetzung der Anforderung nach Artikel 428s Absatz 2 und 
Artikel 428at Absatz 2 zweckmäßig ist; 

c)  die Frage, ob eine allgemeinere Änderung der Behandlung von Derivatkontrakten bei der Berechnung der 
strukturellen Liquiditätsquote nach Artikel 428d, Artikel 428k Absatz 4, Artikel 428s Absatz 2, Artikel 428ag 
Buchstaben a und b, Artikel 428ah Absatz 2, Artikel 428al Absatz 4, Artikel 428at Absatz 2, Artikel 428ay 
Buchstaben a und b und Artikel 428az Absatz 2 zweckmäßig ist, um das mit diesen Kontrakten verbundene 
Refinanzierungsrisiko während des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote besser zu 
erfassen; 

d)  die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an stabiler Refinanzierung, der für die 
Derivatkontrakte der Institute erforderlich ist. 

(5) Wird die Behandlung der in Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und der Kreditderivate für die 
Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote durch internationale Standards beeinträchtigt, so legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat — sofern angemessen und unter Berücksichtigung des 
Berichts nach Absatz 4, dieser Änderungen internationaler Standards und der Vielfalt des Bankensektors in der 
Union — einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen über die Behandlung der in 
Anhang II aufgeführten Derivatkontrakte und der Kreditderivate für die Berechnung der strukturellen 
Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden müssen, um dem mit diesen Transaktionen verbundenen 
Refinanzierungsrisiko besser Rechnung zu tragen. 

(6) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der erforderlich ist für die Deckung des 
Refinanzierungsrisikos im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich der bei diesen 
Transaktionen entgegengenommenen oder gestellten Vermögenswerte, und im Zusammenhang mit unbesicherten 
Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden und erstattet der 
Kommission bis zum 28. Juni 2023 Bericht darüber, ob diese Behandlung angemessen ist. In diesem Bericht wird 
mindestens Folgendes bewertet: 

a) die Frage, ob die Anwendung höherer oder niedrigerer Faktoren für die stabile Refinanzierung auf Wertpapierfi
nanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden sowie auf mit Finanzkunden geschlossene unbesicherte Transaktionen 
mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten zweckmäßig ist, um ihrem Refinanzierungsrisiko während 
des einjährigen Zeithorizonts der strukturellen Liquiditätsquote und etwaigen Ansteckungseffekten zwischen 
Finanzkunden besser Rechnung zu tragen; 
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b) die Frage, ob die Anwendung der Behandlung nach Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g auf Wertpapierfinanzie
rungsgeschäfte, die durch andere Arten von Vermögenswerten besichert sind, zweckmäßig ist; 

c)  die Frage, ob als Alternative zur Behandlung nach Artikel 428p Absatz 5 die Anwendung von Faktoren für die 
stabile Refinanzierung auf außerbilanzielle Posten, die bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendet 
werden, zweckmäßig ist; 

d)  die Frage, ob die asymmetrische Behandlung von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs 
Monaten, die von Finanzkunden zur Verfügung gestellt werden, die gemäß Artikel 428k Absatz 3 Buchstabe c 
einem Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 % unterliegen, und Vermögenswerten, die sich aus 
Transaktionen mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden ergeben, die gemäß 
Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g, Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 428v Buchstabe b einem 
Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %, 5 % oder 10 % unterliegen, angemessen ist; 

e)  die Auswirkung der Einführung höherer oder niedriger Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung für 
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, insbesondere mit Finanzkunden abgeschlossene Transaktionen mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten, auf die Marktliquidität von Vermögenswerten, die bei diesen 
Transaktionen als Sicherheit entgegengenommen werden, insbesondere von Staats- und Unternehmensanleihen; 

f)  die Auswirkung der vorgeschlagenen Änderungen auf den Betrag an stabiler Refinanzierung, der für diese 
Transaktionen der Institute erforderlich ist, insbesondere für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden, wenn bei diesen Transaktionen Staatsanleihen 
als Sicherheit entgegengenommen werden. 

(7) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 28. Juni 2024 — sofern 
angemessen und unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 6, der internationalen Standards und der Vielfalt 
des Bankensektors in der Union — einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen über 
die Behandlung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich der bei diesen Transaktionen entgegenge
nommenen oder gestellten Vermögenswerte, und die Behandlung von unbesicherten Transaktionen mit einer 
Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten mit Finanzkunden für die Berechnung der strukturellen 
Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden sollten, falls sie dies angesichts der Auswirkungen der 
derzeitigen Behandlung auf die strukturelle Liquiditätsquote der Institute und im Hinblick auf eine bessere 
Berücksichtigung des mit diesen Transaktionen verbundenen Refinanzierungsrisikos für angemessen hält. 

(8) Bis zum 28. Juni 2025 müssen die auf die Transaktionen nach Artikel 428r Absatz 1 Buchstabe g, 
Artikel 428s Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 428v Buchstabe b angewandten Faktoren für die erforderliche 
stabile Refinanzierung von 0 % auf 10 % und von 5 % bzw. 10 % auf 15 % erhöht werden, es denn, dass dies in 
einem auf Grundlage eines Kommissionsvorschlags angenommenen Gesetzgebungsakt gemäß Absatz 7 des 
vorliegenden Artikels anders festgelegt wurde. 

(9) Die EBA überwacht den Betrag an stabiler Refinanzierung, der für die Deckung des Refinanzierungsrisikos 
erforderlich ist, das sich daraus ergibt, dass Institute Wertpapiere halten, um Derivatkontrakte abzusichern. Die 
EBA berichtet bis zum 28. Juni 2023 darüber, ob die Behandlung zweckmäßig ist. In diesem Bericht wird 
mindestens Folgendes bewertet: 

a)  die möglichen Auswirkungen der Behandlung auf die Fähigkeit von Anlegern, Zugang zu Vermögenswerten zu 
erhalten, und die Auswirkungen der Behandlung auf die Kreditversorgung in der Kapitalmarktunion; 

b)  die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabilen Refinanzierung auf Wertpapiere, die 
gehalten werden, um Derivate abzusichern, die gänzlich oder teilweise durch Ersteinschüsse finanziert werden, 
zweckmäßig ist; 

c)  die Frage, ob die Anwendung angepasster Anforderungen der stabilen Refinanzierung auf Wertpapiere, die 
gehalten werden, um Derivate abzusichern, die nicht durch Ersteinschüsse finanziert werden, zweckmäßig ist. 

(10) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 28. Juni 2023 oder ein Jahr nach 
der Vereinbarung internationaler Standards, die vom Basler Ausschuss entwickelt wird, je nachdem, welches der 
frühere Termin ist, — sofern angemessen und unter Berücksichtigung des Berichts nach Absatz 9, der durch den 
Basler Ausschuss ausgearbeiteten internationalen Standards, der Vielfalt des Bankensektors in der Union und der 
Ziele der Kapitalmarktunion — einen Gesetzgebungsvorschlag zu der Frage vor, wie die Bestimmungen über die 
Behandlung des Falls, dass Institute Wertpapiere halten, um Derivatkontrakte abzusichern, für die Berechnung der 
strukturellen Liquiditätsquote nach Teil 6 Titel IV geändert werden sollten, falls sie dies angesichts der 
Auswirkungen der derzeitigen Behandlung auf die strukturelle Liquiditätsquote der Institute und im Hinblick auf 
eine bessere Berücksichtigung des mit diesen Transaktionen verbundenen Refinanzierungsrisikos für angemessen 
hält. 

(11) Die EBA bewertet, ob eine Verringerung des Faktors für die erforderliche stabile Refinanzierung für 
Vermögenswerte, die für die Erbringung von Clearing- und Abrechnungsleistungen für Edelmetalle wie Gold, 
Silber, Platin und Palladium verwendet werden, oder für Vermögenswerte, die für die Durchführung von Finan
zierungsgeschäften für Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium mit einer Laufzeit von höchstens 
180 Tagen verwendet werden, gerechtfertigt wäre. Die EBA übermittelt der Kommission ihren Bericht bis zum 
28. Juni 2021.“ 
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139. Artikel 511 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 511 

Verschuldung 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2020 einen Bericht 
über die Frage vor, ob 

a)  die Einführung eines Aufschlags auf die Verschuldungsquote für A-SRI angemessen ist und 

b)  die Definition und die Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4, 
einschließlich der Behandlung der Zentralbankreserven, angemessen sind. 

(2) Für die Zwecke des in Absatz 1 genannten Berichts berücksichtigt die Kommission internationale 
Entwicklungen und auf internationaler Ebene vereinbarte Standards. Gegebenenfalls wird diesem Bericht ein 
Gesetzgebungsvorschlag beigefügt.“  

140. Artikel 513 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 513 

Vorschriften der Makroaufsicht 

(1) Die Kommission überprüft nach Konsultation des ESRB und der EBA bis zum 30. Juni 2022 und danach 
alle fünf Jahre, ob die Vorschriften dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zur Makroaufsicht 
ausreichen, um Systemrisiken in bestimmten Wirtschaftszweigen, Regionen und Mitgliedstaaten einzudämmen; 
dabei bewertet sie unter anderem, 

a)  ob die geltenden Instrumente der Makroaufsicht dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU wirksam, 
effizient und transparent sind; 

b)  ob die Abdeckung der verschiedenen in dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU zur Bewältigung 
ähnlicher Risiken vorgesehenen Instrumente der Makroaufsicht und der eventuelle Grad der Überschneidung 
zwischen diesen Instrumenten angemessen sind; erforderlichenfalls schlägt sie neue Vorschriften der 
Makroaufsicht vor; 

c)  welche Wechselwirkungen es zwischen international vereinbarten Standards für systemrelevante Institute und 
dieser Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU gibt; erforderlichenfalls schlägt sie neue Vorschriften vor, in 
denen diese international vereinbarten Standards berücksichtigt werden; 

d)  ob andere Arten von Instrumenten wie schuldnerbezogene Instrumente unter die in dieser Verordnung und der 
Richtlinie 2013/36/EU vorgesehenen Instrumente der Makroaufsicht aufgenommen werden sollten, um die 
kapitalbezogenen Instrumente zu ergänzen und eine harmonisierte Anwendung der Instrumente im 
Binnenmarkt zu ermöglichen, unter Berücksichtigung der Frage, ob harmonisierte Definitionen dieser 
Instrumente und die Meldung entsprechender Daten auf Unionsebene eine Voraussetzung für die Einführung 
solcher Instrumente sind; 

e)  ob die Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote gemäß Artikel 92 Absatz 1a auf andere 
systemrelevante Institute als G-SRI ausgeweitet werden sollte, ob ihre Kalibrierung sich von der Kalibrierung für 
G-SRI unterscheiden sollte und ob ihre Kalibrierung von dem Ausmaß der Systemrelevanz des Instituts 
abhängen sollte; 

f)  ob die derzeitige freiwillige Gegenseitigkeit von Makroaufsichtsmaßnahmen in eine verpflichtende 
Gegenseitigkeit umgewandelt werden sollte und ob der derzeitige Rahmen des ESRB für die freiwillige 
Gegenseitigkeit eine angemessene Grundlage dafür ist; 

g)  wie einschlägige Finanzaufsichtsbehörden der Union und der Mitgliedstaaten mit Instrumenten ausgestattet 
werden können, anhand deren sie neue systemrelevante Risiken angehen können, die aufgrund von Risikopo
sitionen von Kreditinstituten im Nichtbankensektor entstehen, insbesondere Risiken auf den Märkten für 
Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie in der Vermögensverwaltungs- und Versiche
rungsbranche. 

(2) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat auf der Grundlage von Konsultationen 
mit dem ESRB und der EBA bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle fünf Jahre über die Bewertung nach 
Absatz 1 Bericht und legt ihnen gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“ 
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141. Artikel 514 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 514 

Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften 

(1) Die EBA erstattet der Kommission bis zum 28. Juni 2023 Bericht über die Auswirkungen und die relative 
Kalibrierung der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 genannten Ansätze für die Berechnung der 
Risikopositionswerte von Derivatgeschäften. 

(2) Auf der Grundlage des Berichts der EBA legt die Kommission gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 
zur Änderung der in Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3, 4 und 5 genannten Ansätze vor.“  

142. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 518a 

Überprüfung von Cross-Default-Klauseln 

Die Kommission überprüft und bewertet bis zum 28. Juni 2022, ob es angemessen ist, vorzuschreiben, dass 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für einen Bail-in herangezogen werden können, ohne Cross-Default- 
Klauseln in anderen Verträgen auszulösen, um die Wirksamkeit des Bail-in-Instruments so weit wie möglich zu 
verstärken und zu bewerten, ob eine No-Cross-Default-Klausel, in der auf berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
Bezug genommen wird, in die für andere Verbindlichkeiten geltenden Vertragsbedingungen oder Verträge 
aufgenommen werden sollte. Gegebenenfalls legt sie zusammen mit dieser Überprüfung und dieser Bewertung 
einen Gesetzgebungsvorschlag vor.“  

143. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 519b 

Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 

(1) Die EBA erstattet bis zum 30. September 2019 Bericht über die Auswirkungen der internationalen 
Standards für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko auf die Institute in der Union. 

(2) Die Kommission legt — unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Berichts nach Absatz 1 und der 
internationalen Standards und der Ansätze gemäß Teil 3 Titel IV Kapitel 1a und 1b — dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht, gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungs
vorschlag, über die Art und Weise vor, wie die internationalen Standards in Bezug auf angemessene Eigenmittelan
forderungen für das Marktrisiko umzusetzen sind.“  

144. In Teil 10 wird der folgende Titel eingefügt: 

„TITEL IIA 

DURCHFÜHRUNG DER VORSCHRIFTEN 

Artikel 519c 

Instrument zur Erleichterung der Einhaltung der Vorschriften 

(1) Die EBA entwickelt ein elektronisches Instrument, das darauf abzielt, den Instituten die Einhaltung dieser 
Verordnung und der Richtlinie 2013/36/EU sowie der technischen Regulierungsstandards, der technischen Durch
führungsstandards und der Leitlinien und Meldebögen, die im Hinblick auf die Durchführung dieser Verordnung 
und der genannten Richtlinie angenommen werden, zu erleichtern. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Instrument versetzt jedes Institut mindestens in die Lage, 

a)  rasch festzustellen, welche Vorschriften das Institut angesichts seiner Größe und seines Geschäftsmodells 
einzuhalten hat; 

b) zu verfolgen, welche Änderungen an den Gesetzgebungsakten und den einschlägigen Durchführungsbestim
mungen, Leitlinien und Meldebögen vorgenommen wurden.“  

145. Anhang II wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 50a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Eine ZGP berechnet das hypothetische Kapital wie folgt: 

KCCP ¼
X

i

 EADi � RW � Eigenkapitalquote 

dabei gilt: 

KCCP  = das hypothetische Kapital; 

i  = der Index für das Clearingmitglied; 

EADi  = der Risikopositionsbetrag der ZGP gegenüber dem Clearingmitglied i, einschließlich der 
eigenen Transaktionen des Clearingmitglieds mit der ZGP, der von dem Clearingmitglied 
garantierten Kundentransaktionen und des Werts aller Sicherheiten, einschließlich des 
vorfinanzierten Beitrags des Clearingmitglieds zum Ausfallfonds, die die ZGP zur Unterlegung 
dieser Transaktionen hält, bezogen auf die Bewertung am Ende des Tages der aufsichts
rechtlichen Meldung vor dem Austausch der in der letzten Nachschussforderung des 
betreffenden Tages geforderten Nachschüsse; 

RW  = ein Risikogewicht von 20 % und 

Eigenkapitalquote  = 8 %.“  

2. Artikel 50b erhält folgende Fassung: 

„Artikel 50b 

Allgemeine Regeln für die Berechnung der KCCP 

Für die Zwecke der Berechnung der KCCP nach Artikel 50a Absatz 2 gelten folgende Bestimmungen: 

a)  ZGP berechnen den Wert der Risikopositionen gegenüber ihren Clearingmitgliedern wie folgt: 

i)  für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach Artikel 301 Absatz 1 Buchstaben a und c der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen ZGP den Wert gemäß der Methode nach Teil 3 Titel II Kapitel 6 
Abschnitt 3 der genannten Verordnung unter Anwendung einer Nachschuss-Risikoperiode von zehn 
Geschäftstagen; 

ii)  für Risikopositionen aus Kontrakten und Geschäften nach Artikel 301 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 berechnen ZGP den Wert (EADi) gemäß der folgenden Formel: 

EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0} 

dabei gilt: 

EADi  = der Risikopositionswert; 

i  = der Index für das Clearingmitglied; 

EBRMi  = der Risikopositionswert vor Risikominderung, der gleich dem Wert der Risikoposition der ZGP 
gegenüber dem Clearingmitglied i aus allen Kontrakten und Transaktionen mit dem betreffenden 
Clearingmitglied ist, und der ohne Anrechnung der von diesem Clearingmitglied gestellten 
Sicherheit ermittelt wird; 

IMi  = der Ersteinschuss von Clearingmitglied i bei der ZGP und 

DFi  = der vorfinanzierte Beitrag von Clearingmitglied i zum Ausfallfonds. 

Alle Werte dieser Formel beziehen sich auf die Bewertung am Tagesende vor dem Austausch der in der letzten 
Nachschussforderung des betreffenden Tages geforderten Nachschüsse; 
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iii)  für Fälle nach Artikel 301 Absatz 1 Unterabsatz 2 dritter Satz der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen 
ZGP den Wert der Transaktionen nach dem ersten Satz des genannten Unterabsatzes gemäß der Formel nach 
Buchstabe a Ziffer ii dieses Artikels und bestimmen den EBRMi gemäß Teil 3 Titel V der genannten 
Verordnung; 

b)  für Institute im Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Netting-Sätze dieselben wie die in 
Artikel 272 Absatz 4 der genannten Verordnung festgelegten Netting-Sätze; 

c)  eine ZGP, die Risikopositionen gegenüber einer oder mehreren ZGP hat, behandelt diese wie Risikopositionen 
gegenüber einem Clearingmitglied und bezieht Nachschüsse oder vorfinanzierte Beiträge dieser ZGP in die 
Berechnung der KCCP ein; 

d)  eine ZGP, die mit ihren Clearingmitgliedern eine verbindliche vertragliche Vereinbarung geschlossen hat, nach der 
sie deren Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie vorfinanzierte Beiträge verwenden kann, behandelt diese 
Ersteinschüsse für die Berechnung gemäß Absatz 1 wie vorfinanzierte Beiträge und nicht wie Ersteinschüsse; 

e)  wird eine Sicherheit auf einem Konto gehalten, das mehr als eine Art der Kontrakte und Transaktionen nach 
Artikel 301 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthält, ordnen die ZGP die Ersteinschüsse ihrer 
Clearingmitglieder bzw. Kunden im Verhältnis zu der nach Buchstabe a des vorliegenden Absatzes berechneten 
EAD der jeweiligen Arten von Kontrakten und Transaktionen zu, ohne bei der Berechnung Ersteinschüsse zu 
berücksichtigen; 

f)  ZGP, die mehr als einen Ausfallfonds haben, nehmen die Berechnung für jeden Ausfallfonds gesondert vor; 

g)  erbringt ein Clearingmitglied für seine Kunden Clearingdienstleistungen und werden die Transaktionen und 
Sicherheiten der Kunden des Clearingmitglieds auf Unterkonten gehalten, die von denjenigen des Eigengeschäfts 
des Clearingmitglieds getrennt sind, so nehmen die ZGP die Berechnung der EADi für jedes Unterkonto separat 
vor und berechnen die Gesamt-EADi des jeweiligen Clearingmitglieds als Summe aus den EAD der Kunden- 
Unterkonten und der EAD des Unterkontos für das Eigengeschäft des Clearingmitglieds; 

h)  für die Zwecke des Buchstaben f ordnen die ZGP in Fällen, in denen DFi nicht auf die Kunden-Unterkonten und 
die Unterkonten für das Eigengeschäft des Clearingmitglieds aufgeteilt ist, den DFi pro Unterkonto gemäß dem 
jeweiligen Anteil zu, den der Ersteinschuss des jeweiligen Unterkontos am gesamten Ersteinschuss, der vom 
Clearingmitglied oder für dessen Rechnung geleistet wurde, ausmacht. 

i)  ZGP nehmen die Berechnung gemäß Artikel 50a Absatz 2 nicht vor, wenn der Ausfallfonds nur Bargeschäfte 
abdeckt. 

Für die Zwecke des Buchstabens a Ziffer ii dieses Artikels verwendet die ZGP die Methode nach Artikel 223 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unter Anwendung der aufsichtlichen Volatilitätsanpassungen nach Artikel 224 der 
genannten Verordnung für die Berechnung des Risikopositionswerts.“  

3. In Artikel 50c Absatz 1 werden die Buchstaben d und e gestrichen.  

4. In Artikel 50d wird der Buchstabe c gestrichen.  

5. Artikel 89 Absatz 5a erhält folgende Fassung: 

„(5a) Während des Übergangszeitraums nach Artikel 497 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bezieht eine ZGP 
nach dem genannten Artikel in die Angaben, die sie nach Artikel 50c Absatz 1 der vorliegenden Verordnung meldet, 
den Gesamtbetrag der Ersteinschüsse nach Artikel 4 Absatz 1 Nummer 140 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein, 
die sie von ihren Clearingmitgliedern erhalten hat, sofern die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  die ZGP hat keinen Ausfallfonds; 

b)  die ZGP hat mit ihren Clearingmitgliedern keine verbindliche vertragliche Vereinbarung geschlossen, nach der sie 
deren Ersteinschüsse ganz oder teilweise wie vorfinanzierte Beiträge verwenden kann.“ 
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Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem 28. Juni 2021, mit den in den Unterabsätzen 3 bis 8 aufgeführten Ausnahmen. 

(3) Die folgenden Nummern des Artikels 1 dieser Verordnung gelten ab dem 27. Juni 2019: 

a)  Nummer 1, die die Bestimmungen zum Geltungsbereich und zu den Aufsichtsbefugnissen enthält; 

b)  Nummer 2, die die Begriffsbestimmungen enthält, es sei denn, diese beziehen sich ausschließlich auf Bestimmungen, 
die gemäß diesem Artikel ab einem anderen Datum gelten; in diesem Fall gelten sie ab diesem anderen Datum; 

c)  Nummer 3 Buchstabe b, Nummer 6 Buchstabe c, Nummer 8, Nummer 9 — im Hinblick auf Artikel 13 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 —, Nummer 12 — im Hinblick auf Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 —, die Nummern 14 bis 17, die Nummern 19 bis 44, Nummer 47 sowie die 
Nummern 128 und 129, die die Bestimmungen zu Eigenmitteln und die Bestimmungen zur Einführung der neuen 
Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten enthalten; 

d)  Nummer 9, im Hinblick auf die Bestimmungen zu den Auswirkungen der neuen Vorschriften zur Verbriefung nach 
Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

e)  Nummer 57, die die Bestimmungen zu den Risikogewichten für multilaterale Entwicklungsbanken enthält, und 
Nummer 58, die die Bestimmungen zu den Risikogewichten für internationale Organisationen enthält; 

f)  Nummer 53 — im Hinblick auf Artikel 104b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 —, die Nummern 89 und 90, 
Nummer 118 — im Hinblick auf Artikel 403b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 —, sowie Nummer 124, die die 
Bestimmungen zu den Meldepflichten für das Marktrisiko enthalten; 

g)  Nummer 130, die die Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für ZGP-Risikopositionen enthält; 

h)  Nummer 133, im Hinblick auf die Bestimmungen zu Veräußerungen im großen Umfang nach Artikel 500 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

i)  Nummer 134, im Hinblick auf Artikel 501b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die die Bestimmungen zu 
Ausnahmen von der Meldepflicht enthält; 

j)  Nummer 144, die die Bestimmungen zu dem Instrument zur Erleichterung der Einhaltung der Vorschriften enthält; 

k)  die Bestimmungen, denen zufolge die Europäischen Aufsichtsbehörden oder der ESRB der Kommission Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards oder technischer Durchführungsstandards und Berichte vorlegen müssen, die 
Bestimmungen, denen zufolge die Kommission Berichte erstellen muss, die Bestimmungen, mit denen der 
Kommission die Befugnis übertragen wird, delegierte Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
Bestimmungen für die Überprüfung und über Gesetzgebungsvorschläge und die Bestimmungen, denen zufolge die 
Europäischen Aufsichtsbehörden Leitlinien herausgeben müssen, nämlich Nummer 2 Buchstabe b; Nummer 12, im 
Hinblick auf Artikel 18 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 18 Buchstabe b; Nummer 31, im 
Hinblick auf Artikel 72b Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 38, im Hinblick auf Artikel 78a 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 57 Buchstabe b; Nummer 60, im Hinblick auf Artikel 124 
Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 63, im Hinblick auf Artikel 132a Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 67, im Hinblick auf Artikel 164 Absätze 8 und 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; Nummer 74, im Hinblick auf Artikel 277 Absatz 5 und Artikel 279a Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; Nummer 89, im Hinblick auf Artikel 325 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 90, 
im Hinblick auf Artikel 325u Absatz 5, Artikel 325w Absatz 8, Artikel 325ap Absatz 3, Artikel 325az Absätze 8 
und 9, Artikel 325bd Absatz 7, Artikel 325be Absatz 3, Artikel 325bf Absatz 9, Artikel 325bg Absatz 4, 
Artikel 325bh Absatz 3, Artikel 325bk Absatz 3 sowie Artikel 325bp Absatz 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
Nummer 93, im Hinblick auf Artikel 390 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

Nummer 94; Nummer 96, im Hinblick auf Artikel 394 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 98 
Buchstabe b; Nummer 104, im Hinblick auf Artikel 403 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 109 
Buchstabe b; Nummer 111 Buchstabe b, Nummer 118, im Hinblick auf Artikel 430 Absätze 7 und 8, Artikel 430b 
Absatz 6 sowie Artikel 430c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 119, im Hinblick auf Artikel 432 
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Absätze 1 und 2 sowie Artikel 434a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 123; Nummer 124; 
Nummer 125, Nummer 134, im Hinblick auf Artikel 501a Absätz 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
Nummer 135; Nummer 136; Nummer 137; Nummer 138; Nummer 139; Nummer 140; Nummer 141, im Hinblick 
auf Artikel 514 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Nummer 142; und Nummer 143. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 Buchstabe f gelten die Bestimmungen zur Offenlegung und zur Berichterstattung ab 
dem Tag des Geltungsbeginns der Anforderung, auf die sich die Offenlegung oder die Berichterstattung bezieht. 

(4) Die folgenden Nummern des Artikels 1 dieser Verordnung gelten ab dem 28. Dezember 2020: 

a)  Nummer 6 Buchstaben a, b und d, Nummer 7 sowie Nummer 12 — im Hinblick auf Artikel 18 Unterabsatz 1 
Absätze 1 bis 8 und Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 —, die die Bestimmungen zur 
aufsichtlichen Konsolidierung enthalten; 

b)  Nummer 60, die die Bestimmungen zu durch Immobilien besicherten Risikopositionen enthält, Nummer 67, die die 
Bestimmungen zu der Verlustquote bei Ausfall enthält, und Nummer 122, die die Bestimmungen zu dem auf Ebene 
eines Mitgliedstaats festgestellten Makroaufsichts- oder Systemrisiko enthält. 

(5) Artikel 1 Nummer 46 Buchstabe b dieser Verordnung, der die Bestimmungen zur Einführung der neuen 
Anforderung an Eigenmittel für G-SRI enthält, gilt ab dem 1. Januar 2022. 

(6) Artikel 1 Nummer 53 — im Hinblick auf Artikel 104a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 — sowie Artikel 1 
Nummern 55 und 69 der vorliegenden Verordnung, die die Bestimmungen zur Einführung neuer Eigenmittelanforderun
gen für das Marktrisiko enthalten, gelten ab dem 28. Juni 2023. 

(7) Artikel 1 Nummer 18 dieser Verordnung — im Hinblick auf Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 —, der die Bestimmung zu der Ausnahme vom Abzug aufsichtsrechtlich bewerteter Software- 
Vermögenswerte enthält, gilt ab zwölf Monaten nach dem Tag des Inkrafttretens der in Artikel 36 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten technischen Regulierungsstandards. 

(8) Artikel 1 Nummer 126 dieser Verordnung, der die Bestimmungen zu den Ausnahmen von den Abzügen von 
Beteiligungen enthält, gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2019. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Mai 2019. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 
A. TAJANI  

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA   
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ANHANG 

Anhang II wird wie folgt geändert:  

1. Nummer 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e)  Zinsoptionen,“  

2. Nummer 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d)  Devisenoptionen,“  

3. Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3.  Geschäfte ähnlicher Art wie unter Nummer 1 Buchstaben a bis e und Nummer 2 Buchstaben a bis d mit anderen 
Basiswerten oder Indizes. Dies schließt zumindest alle in Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 7, 9, 10 und 11 
der Richtlinie 2014/65/EU genannten Instrumente ein, die nicht in anderer Weise in Nummer 1 oder 2 enthalten 
sind.“  
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VERORDNUNG (EU) 2020/873 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 24. Juni 2020 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2019/876 aufgrund bestimmter 
Anpassungen infolge der COVID-19-Pandemie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) bildet, zusammen mit der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5), den aufsichtsrechtlichen Rahmen für die in der Union 
tätigen Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (im Folgenden „Institute“). Dieser aufsichtsrechtliche Rahmen, der nach 
Ausbruch der Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 angenommen wurde und weitgehend auf den vom Basler 
Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) 2010 vereinbarten Standards (dem sogenannten Basel-III-Rahmen) beruht, hat 
dazu beigetragen, die in der Union tätigen Institute widerstandsfähiger zu machen und sie besser für die Bewältigung 
potenzieller Schwierigkeiten, einschließlich aufgrund möglicher künftiger Krisen, zu wappnen. 

(2) Seit ihrem Inkrafttreten wurde die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mehrfach geändert, um verbleibende 
Schwachstellen im aufsichtsrechtlichen Rahmen zu beseitigen und einige für die Widerstandsfähigkeit der Institute 
grundlegende, noch nicht übernommene Elemente der weltweiten Finanzdienstleistungsreform umzusetzen. Mit 
einer dieser Änderungen, der Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates (6), wurden 
Übergangsbestimmungen in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgenommen, die die Effekte der Einführung des 
internationalen Rechnungslegungsstandards — Finanzinstrumente (IFRS 9) auf die Eigenmittel abschwächen sollten. 
Durch die Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) wurde die Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 durch eine Pflicht zur Mindestdeckung notleidender Risikopositionen, die sogenannte aufsichts
rechtliche Letztsicherung, erweitert. 

(1) ABl. C 180 vom 29.5.2020, S. 4. 
(2) Stellungnahme vom 10. Juni 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 2020 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

24. Juni 2020. 
(4) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
(5) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 

Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 

(6) Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Bezug auf Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Auswirkungen der Einführung des IFRS 9 auf die 
Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten auf die Landeswährung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen gegenüber 
dem öffentlichen Sektor als Großkredite (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 27). 

(7) Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen (ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 4). 
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(3) Mit der Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) wurden darüber hinaus einige der 
letzten Elemente des Basel-III-Rahmens in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingefügt. Diese Elemente beinhalten 
unter anderem eine neue Definition der Verschuldungsquote und einen Puffer der Verschuldungsquote, welche beide 
dazu dienen, Institute von einer übermäßigen Verschuldung abzuhalten, sowie Bestimmungen über die günstigere 
aufsichtliche Behandlung bestimmter Software-Vermögenswerte und über die günstigere aufsichtliche Behandlung 
bestimmter, durch Renten oder Gehälter abgesicherter Darlehen, einen geänderten Faktor zur Unterstützung von 
Krediten an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (im Folgenden „Faktor zur Unterstützung von KMU“) und eine 
neue Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko bei Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, 
die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder 
unterstützen, betreiben oder finanzieren (im Folgenden „Faktor zur Unterstützung von Infrastruktur“). 

(4) Der schwere wirtschaftliche Schock, den die COVID-19-Pandemie verursacht hat, und die zur deren Eindämmung 
ergriffenen außergewöhnlichen Maßnahmen hatten weitreichende Folgen für die Wirtschaft. Die Unternehmen 
sehen sich mit unterbrochenen Lieferketten, vorübergehenden Schließungen und sinkender Nachfrage konfrontiert, 
während den privaten Haushalten der Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen droht. Auf Unionsebene wie in 
den Mitgliedstaaten wurde von öffentlicher Seite entschlossen gehandelt, um privaten Haushalten und solventen 
Unternehmen dabei zu helfen, den schweren, aber vorübergehenden Konjunkturrückgang und die daraus 
resultierenden Liquiditätsengpässe zu überstehen. 

(5) Kreditinstituten wird bei der Wiederankurbelung der Konjunktur eine zentrale Rolle zukommen. Zugleich werden 
voraussichtlich aber auch sie die Folgen der verschlechterten Wirtschaftslage zu spüren bekommen. Damit die 
Institute ihre Funktion, die Realwirtschaft zu finanzieren, auch weiterhin trotz der erschwerten Bedingungen 
erfüllen können, haben die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (9) errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA), die durch die 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) errichtete Europäische 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) und die zuständigen Behörden die 
Kapital-, Liquiditäts- und operativen Anforderungen vorübergehend gelockert. Insbesondere haben die Kommission, 
die Europäische Zentralbank und die EBA durch die Ausgabe von Interpretationen und Leitlinien zur Anwendung 
des Aufsichtsrahmens angesichts von COVID-19 klargestellt, wie die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bereits 
vorgesehene Flexibilität genutzt werden kann. Diese Leitlinien umfassen die erläuternde Mitteilung der Kommission 
vom 28. April 2020 zur Anwendung der Bilanzierungs- und Aufsichtsvorschriften mit dem Ziel, den Banken in der 
EU die Kreditvergabe zu erleichtern — Unterstützung von Unternehmen und Haushalten in der COVID-19-Krise. 
Auch der BCBS hat als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung 
internationaler Standards ermöglicht. 

(6) Es ist wichtig, dass die Institute ihr Kapital dort einsetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird; der 
Regulierungsrahmen der EU erleichtert ihnen dies, stellt zugleich aber sicher, dass die Institute dabei vorsichtig 
vorgehen. Gezielte Änderungen an den Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2019/876 würden zusätzlich zu 
der bereits in den bestehenden Vorschriften vorgesehenen flexiblen Anwendung sicherstellen, dass der aufsichts
rechtliche Rahmen und die verschiedenen zur Bewältigung der der COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen 
reibungslos ineinandergreifen. 

(7) Die außergewöhnlichen Umstände der COVID-19-Pandemie und die Beispiellosigkeit der damit verbundenen 
Herausforderungen haben Forderungen nach Sofortmaßnahmen laut werden lassen, um es den Instituten zu 
ermöglichen, Finanzmittel wirkungsvoll in Unternehmen und Haushalte zu lenken und den durch die COVID-19- 
Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schock abzumildern. 

(8) Im Zuge der COVID-19-Pandemie gewährte Garantien von nationalen Regierungen oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen, die nach dem Standardansatz für das Kreditrisiko in Teil 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als 
gleichermaßen kreditwürdig gelten, sind in ihrer risikomindernden Wirkung mit Garantien der in Artikel 47c der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Exportversicherungsagenturen vergleichbar. Es ist somit gerechtfertigt, 
die Mindestdeckungsanforderungen für notleidende Risikopositionen, für die Garantien von nationalen 
Regierungen oder anderen öffentlichen Einrichtungen bestehen, an die entsprechenden Anforderungen für 
notleidende Risikopositionen anzugleichen, für die Garantien offizieller Exportversicherungsagenturen bestehen. 

(8) Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, 
Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 1). 

(9) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 

(10) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(9) Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben sich Hinweise darauf ergeben, dass sich die Möglichkeit, 
bestimmte Risikopositionen gegenüber Zentralbanken gemäß Artikel 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in 
der durch die Verordnung (EU) 2019/876 geänderten Fassung vorübergehend von der Berechnung der Gesamtrisiko
positionsmessgröße eines Instituts auszunehmen, in einer Krisensituation als unverzichtbar erweisen könnte. Der 
Ermessensspielraum zur Ausnahme solcher Risikopositionen ist jedoch erst ab dem 28. Juni 2021 anwendbar. 
Daher wären die zuständigen Behörden vor diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, dieses Instrument einzusetzen, um 
die Zunahme von Risikopositionen gegenüber Zentralbanken anzugehen, die aufgrund von zur Abmilderung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ergriffenen geldpolitischen Maßnahmen erwartet wird. 
Außerdem wird die Wirksamkeit dieses Instruments offenbar durch die verringerte Flexibilität, die sich aus dem mit 
diesem vorübergehenden Ausschluss verbundenen Ausgleichsmechanismus ergibt, geschmälert, was die Fähigkeit 
eines Instituts, im Krisenfall seine Risikopositionen gegenüber der Zentralbank auszuweiten, einschränken würde. 
Letztendlich könnte dies ein Institut dazu zwingen, seine Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen zu 
vermindern. Um jede unerwünschte Auswirkung im Zusammenhang mit dem Ausgleichsmechanismus zu 
vermeiden und die Wirksamkeit dieses Ausschlusses mit Blick auf etwaige künftige Schocks und Krisen 
sicherzustellen, sollte der Ausgleichsmechanismus daher geändert werden. Zusätzlich — um die Verfügbarkeit 
dieses Ermessensspielraums bereits während der derzeitigen COVID-19-Pandemie sicherzustellen — sollte die 
Möglichkeit, bestimmte Risikopositionen gegenüber Zentralbanken vorübergehend auszunehmen, bereits verfügbar 
sein, bevor die in Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgeschriebene 
Verschuldungsquote am 28. Juni 2021 zur Anwendung kommt. Solange die durch die Verordnung (EU) 2019/876 
geänderten Bestimmungen zur Berechnung der Verschuldungsquote nicht angewandt werden, sollte der Wortlaut 
des durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission (11) eingefügten Artikels 429a weiter 
Anwendung finden. 

(10) Der BCBS hat 2017 die Berechnung des Risikopositionswerts für die Verschuldungsquote von zur Abrechnung 
anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen überarbeitet, um sicherzustellen, dass die Behandlung die mit 
diesen Geschäften verbundene inhärente Hebelwirkung ordnungsgemäß widerspiegelt und dass mögliche 
Unterschiede in der Rechnungslegung die Berechnung zwischen Instituten mit vergleichbaren Positionen nicht 
beeinträchtigen. In der Union wurde diese Überarbeitung mit der Verordnung (EU) 2019/876 eingeführt. Diese 
günstigere Behandlung ist jedoch erst ab dem 28. Juni 2021 anwendbar. Da diese überarbeitete Berechnung die 
tatsächliche Hebelwirkung eines Geschäfts genauer widerspiegeln und gleichzeitig die Kreditvergabefähigkeit und 
die Verlustabsorptionsfähigkeit eines Instituts angesichts der COVID-19-Pandemie verbessern würde, sollten 
Institute bereits die Möglichkeit haben, die überarbeitete Berechnung vorläufig anzuwenden, bevor die mit der 
Verordnung (EU) 2019/876 eingeführte Bestimmung für alle Institute in der Union anwendbar wird. 

(11) Für viele der in der Union tätigen Institute gilt seit dem 1. Januar 2018 der IFRS 9. Um die potenziell signifikanten 
nachteiligen Auswirkungen der Bilanzierung erwarteter Kreditverluste nach IFRS 9 auf das harte Kernkapital der 
Institute abzuschwächen, wurden im Einklang mit den vom BCBS angenommenen internationalen Standards durch 
die Verordnung (EU) 2017/2395 Übergangsbestimmungen in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgenommen. 

(12) Die Anwendung von IFRS 9 während des Konjunkturabschwungs aufgrund der COVID-19-Pandemie könnte die 
Rückstellungen für erwartete Kreditverluste ganz unvermittelt signifikant ansteigen lassen, da für viele 
Risikopositionen unter Umständen die über deren Laufzeit erwarteten Verluste einkalkuliert werden müssten. Der 
BCBS, die EBA und die ESMA haben klargestellt, dass von den Instituten erwartet wird, dass diese in 
außergewöhnlichen Situationen ihre bestehenden Verfahren für erwartete Kreditverluste nicht einfach mechanisch 
anwenden, sondern vielmehr die dem IFRS 9 innewohnende Flexibilität nutzen, zum Beispiel um langfristigen 
wirtschaftlichen Entwicklungen gebührend Rechnung zu tragen. Am 3. April 2020 hat der BCBS eine flexiblere 
Umsetzung der Übergangsbestimmungen, die eine stufenweise Erfassung der Effekte von IFRS 9 vorsehen, 
vereinbart. Um die mögliche Volatilität der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel, die bei einem signifikanten Anstieg der 
Rückstellungen für erwartete Kreditverluste infolge der COVID-19-Pandemie entstehen könnte, zu begrenzen, ist es 
erforderlich, die Übergangsbestimmungen auch im Unionsrecht zu erweitern. 

(13) Um die möglichen Auswirkungen abzuschwächen, die ein unvermittelter Anstieg der Rückstellungen für erwartete 
Kreditverluste auf die Fähigkeit der Institute zur Deckung des Kreditbedarfs ihrer Kunden zu Zeiten, zu denen dies 
am dringendsten nötig ist, haben könnte, sollten die Übergangsbestimmungen um zwei Jahre verlängert werden 
und sollte den Instituten gestattet werden, jeden Anstieg bei neuen Rückstellungen für erwartete Kreditverluste, die 
sie in den Jahren 2020 und 2021 für finanzielle Vermögenswerte mit unbeeinträchtigter Bonität erfassen, in voller 
Höhe wieder auf ihr hartes Kernkapital aufzuschlagen. Diese Änderungen würden die Auswirkungen der COVID- 
19-Pandemie auf den möglichen Anstieg des Rückstellungsbedarfs bei Anwendung von IFRS 9 zusätzlich abmildern 
und gleichzeitig die vor der COVID-19-Pandemie für erwartete Kreditverluste geschaffenen Übergangsbe
stimmungen unangetastet lassen. 

(11) Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verschuldungsquote (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37). 
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(14) Institute, die sich zuvor für oder gegen die Nutzung der Übergangsbestimmungen entschieden haben, sollten diese 
Entscheidung während des neuen Übergangszeitraums jederzeit mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Behörde 
rückgängig machen können. Die zuständige Behörde sollte sicherstellen, dass dies nicht aus Erwägungen der 
Aufsichtsarbitrage erfolgt. Danach sollten die Institute die Möglichkeit haben, nach vorheriger Erlaubnis durch die 
zuständige Behörde zu entscheiden, die Übergangsbestimmungen nicht länger zu nutzen. 

(15) Die außergewöhnlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeigen sich auch hinsichtlich der extremen 
Volatilität der Finanzmärkte, die — in Verbindung mit Unsicherheit — höhere Renditen für Staatsschuldtitel 
bewirkt, was wiederum zu nicht realisierten Verlusten aus Beständen der Institute an Staatsanleihen führt. Um die 
erheblichen negativen Auswirkungen der Volatilität an den Märkten für Schuldtitel von Zentralstaaten während der 
COVID-19-Pandemie auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Institute und somit auf die Kreditvergabefähigkeit 
der Institute abzuschwächen, sollte ein zeitlich befristeter aufsichtlicher Korrekturposten wiedereingeführt werden, 
der diese Auswirkungen neutralisiert, um die Wirkungen der extremen Volatilität abzumildern. 

(16) Die Institute müssen täglich einen Rückvergleich ihrer internen Modelle vornehmen, um zu bewerten, ob diese 
Modelle ausreichend Eigenmittelanforderungen generieren, um Handelsbuchsverluste auszugleichen. 
Nichterfüllungen der Rückvergleichsanforderung, auch als Überschreitungen bezeichnet, würden — wenn sie über 
eine bestimmte Anzahl pro Jahr hinausgehen — dazu führen, dass ein zusätzlicher quantitativer Multiplikator auf 
die unter Verwendung der internen Modelle berechneten Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko angewendet 
wird. In einer Zeit extremer Volatilität, wie die durch die COVID-19-Pandemie verursachte, ist die Rückvergleichsan
forderung stark prozyklisch. Infolge der Krise ist der quantitative Multiplikator für das Marktrisiko, der auf die 
internen Modelle angewendet wird, stark angestiegen. Während der Basel-III-Rahmen für das Marktrisiko es den 
zuständigen Behörden erlaubt, solche außergewöhnlichen Ereignisse in den internen Modellen für das Marktrisiko 
abzumildern, steht dieser aufsichtliche Ermessensspielraum im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht in 
vollem Umfang zur Verfügung. Daher sollte eine zusätzliche Flexibilität eingeführt werden, mit der die zuständigen 
Behörden die negativen Auswirkungen der während der COVID-19-Pandemie festgestellten extremen 
Marktvolatilität abschwächen können, indem die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 
aufgetretenen Überschreitungen, die nicht auf Unzulänglichkeiten der internen Modelle zurückzuführen sind, 
ausgenommen werden. Die Kommission sollte auf Grundlage der Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie 
bewerten, ob eine solche Flexibilität auch bei künftigen Fällen extremer Marktvolatilität zur Verfügung gestellt 
werden sollte. 

(17) Im März 2020 hat die Gruppe der Notenbankpräsidenten und Leiter der Aufsichtsbehörden den Zeitplan für die 
Umsetzung der endgültigen Fassung des Basel-III-Rahmens geändert. Während diese größtenteils noch in das 
Unionsrecht überführt werden muss, wurde die Anforderung, wonach global systemrelevante Institute über einen 
Puffer in Bezug auf ihre Verschuldungsquote verfügen müssen, durch die mit der Verordnung (EU) 2019/876 
eingeführten Änderungen umgesetzt. Daher, und um auf internationaler Ebene gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für innerhalb der Union niedergelassene und auch außerhalb der Union tätige Institute sicherzustellen, sollte der 
Geltungsbeginn der in jener Verordnung enthaltenen Anforderung an den Puffer der Verschuldensquote um ein Jahr 
auf den 1. Januar 2023 verschoben werden. Durch die Verschiebung des Geltungsbeginns der Anforderung an den 
Puffer der Verschuldensquote bliebe während des Aufschubs die Nichterfüllung dieser Anforderung im Sinne von 
Artikel 141c der Richtlinie 2013/36/EU folgenlos, und gäbe es im selben Zeitraum auch keine Ausschüttungsbe-
schränkungen im Sinne von Artikel 141b jener Richtlinie. 

(18) Bezüglich Darlehen, die ein Kreditinstitut Rentenempfängern oder Beschäftigten mit einem unbefristeten Vertrag 
gegen die unbedingte Übertragung eines Teils der Rentenbezüge oder des Gehalts des Darlehensnehmers an dieses 
Kreditinstitut gewährt hat, wurde Artikel 123 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 durch die Verordnung (EU) 
2019/876 mit dem Ziel geändert, derartigen Darlehen eine günstigere Behandlung zu ermöglichen. In der 
COVID-19-Pandemie würden die Institute dadurch einen Anreiz erhalten, mehr Kredite an Arbeitnehmer und 
Rentner zu vergeben. Damit die Institute diese Bestimmung schon in der COVID-19-Pandemie nutzen können, ist es 
daher erforderlich, ihren Geltungsbeginn vorzuziehen. 

(19) Da der Faktor zur Unterstützung von KMU und der Faktor zur Unterstützung von Infrastruktur eine günstigere 
Behandlung bestimmter Risikopositionen gegenüber KMU und Infrastrukturprojekten ermöglichen, würde ihre 
Anwendung in der COVID-19-Pandemie den Instituten einen Anreiz geben, mehr der dringend benötigten Kredite 
zur Verfügung zu stellen. Damit die Institute diese beiden Unterstützungsfaktoren schon während der COVID-19- 
Pandemie nutzen können, ist es daher erforderlich, ihren Geltungsbeginn vorzuziehen. 

(20) Um die Digitalisierung des Bankensektors voranzutreiben, wurde die aufsichtliche Behandlung bestimmter Software- 
Vermögenswerte durch die Verordnung (EU) 2019/876 geändert. Da sich die Nutzung digitaler Dienste infolge der 
öffentlichen Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie beschleunigt hat, sollte der Geltungsbeginn dieser 
Änderungen vorgezogen werden. 
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(21) Zur Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der COVID-19-Pandemie könnte eine öffentliche 
Finanzierung durch die Emission von auf die Landeswährung eines anderen Mitgliedstaats lautenden Staatsanleihen 
erforderlich sein. Um unnötige Einschränkungen für Institute, die in solche Anleihen investieren, zu vermeiden, 
sollten die Übergangsbestimmungen für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken — wenn 
diese Risikopositionen auf die Landeswährung eines anderen Mitgliedstaats lauten — in Bezug auf die Behandlung 
dieser Risikopositionen nach dem Kreditrisikorahmen wiedereingeführt werden und sollten die Übergangsbe
stimmungen in Bezug auf die Behandlung dieser Risikopositionen nach den Obergrenzen für Großkredite verlängert 
werden. 

(22) Angesichts der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der COVID 19-Pandemie wird erwartet, dass die Akteure 
einen Beitrag zu den Bemühungen für eine Erholung leisten. Die EBA, die Europäische Zentralbank und andere 
zuständige Behörden haben Empfehlungen an die Institute ausgegeben, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe 
während der COVID-19-Pandemie auszusetzen. Um die einheitliche Anwendung dieser Empfehlungen 
sicherzustellen, sollten die zuständigen Behörden ihre Aufsichtsbefugnisse vollumfänglich nutzen, einschließlich 
ihrer Befugnisse zur Verhängung verbindlicher Ausschüttungsbeschränkungen für Institute oder gegebenenfalls 
Beschränkungen der variablen Vergütung gemäß der Richtlinie 2013/36/EU. Die Kommission sollte auf Grundlage 
der Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie bewerten, ob den zuständigen Behörden zusätzliche verbindliche 
Befugnisse gewährt werden sollten, um in außergewöhnlichen Situationen Ausschüttungsbeschränkungen zu 
verhängen. 

(23) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Fähigkeit der Institute zur Kreditvergabe und zum Ausgleich von 
Verlusten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu maximieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit 
solcher Institute zu erhalten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 
wegen seines Umfangs und seiner Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 
über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(24) Damit die zur Abschwächung der COVID-19-Folgen beschlossenen außergewöhnlichen Unterstützungsmaßnahmen 
ihre volle Wirkung entfalten, d. h. den Bankensektor widerstandsfähiger machen und den Kreditinstituten einen 
Anreiz zur Aufrechterhaltung ihrer Kreditvergabe geben, muss sich der Entlastungseffekt dieser Maßnahmen bei der 
Bestimmung der aufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen unmittelbar bemerkbar machen. Angesichts der 
Dringlichkeit dieser Anpassungen am aufsichtsrechtlichen Rahmen sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(25) Wegen der Dringlichkeit, die sich aus den den vorgeschlagenen Maßnahmen zugrunde liegenden außergewöhnlichen 
Umständen infolge des COVID-19-Ausbruchs ergibt, wurde es als angemessen angesehen, eine Ausnahme von der 
Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 
Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(26) Die Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2019/876 sollten daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 47c Absatz 4 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„(4) Abweichend von Absatz 3 des vorliegenden Artikels werden folgende Faktoren auf den Teil der notleidenden 
Risikoposition angewandt, für den eine Garantie oder Versicherung einer offiziellen Exportversicherungsagentur 
besteht oder für den eine Garantie oder Rückbürgschaft eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers nach 
Artikel 201 Absatz 1 Buchstaben a bis e besteht, wenn unbesicherten Risikopositionen gegenüber diesen gemäß Teil 3 
Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde:“ 

2. Artikel 114 Absatz 6 wird gestrichen. 

3. Artikel 150 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) den Risikopositionen gegenüber den Zentralstaaten und den Zentralbanken gemäß Artikel 114 Absatz 2 oder 4 
ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird;“ 
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4. Artikel 429a in der durch die Verordnung (EU) 2019/876 geänderten Fassung wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe n erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„n) folgende Risikopositionen gegenüber der Zentralbank des Instituts vorbehaltlich der in den Absätzen 5 und 6 
festgelegten Bedingungen:“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

„Die Institute können die in Absatz 1 Buchstabe n aufgeführten Risikopositionen ausschließen, wenn alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind:“ 

ii) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

„c) die für das Institut zuständige Behörde hat nach Konsultation mit der betreffenden Zentralbank das Datum 
festgelegt, das als Beginn der außergewöhnlichen Umstände gilt, und dieses Datum öffentlich bekannt 
gegeben; bei diesem Datum muss es sich um das Ende eines Quartals handeln.“ 

c) In Absatz 7 erhalten die Definitionen von „EMLR“ und „CB“ folgende Fassung: 

„EMLR = die Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts, berechnet nach Artikel 429 Absatz 4, einschließlich der 
gemäß Absatz 1 Buchstabe n des vorliegenden Artikels ausgeschlossenen Risikopositionen zu dem in Absatz 5 
Buchstabe c des vorliegenden Artikels genannten Datum und 

CB = der tagesdurchschnittliche Gesamtwert der Risikopositionen des Instituts gegenüber seiner Zentralbank, 
berechnet über die vollständige, dem in Absatz 5 Buchstabe c genannten Datum unmittelbar vorangehende 
Mindestreserve-Erfüllungsperiode der Zentralbank, die für einen Ausschluss gemäß Absatz 1 Buchstabe n infrage 
kommen.“ 

5. Artikel 467 wird gestrichen. 

6. Artikel 468 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 468 

Vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten, im sonstigen Ergebnis nicht realisierten Gewinnen 
und Verlusten angesichts der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 35 können die Institute während des Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2022 (im Folgenden „Zeitraum der vorübergehenden Behandlung“) den nach der folgenden Formel 
bestimmten Betrag A von der Berechnung ihrer Posten des harten Kernkapitals ausnehmen:   

wobei gilt: 

a = der Betrag der seit dem 31. Dezember 2019 aufgelaufenen nicht realisierten Gewinne und Verluste, der in 
der Bilanz als „Veränderungen des Zeitwerts von zeitwertbilanzierten Schuldtiteln im sonstigen Ergebnis“ 
erfasst wird und Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten, in Artikel 115 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung genannten Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften und in 
Artikel 116 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannten Risikopositionen gegenüber öffentlichen 
Stellen entspricht, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des 
Anhangs A des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (im Folgenden „Anhang zu 
IFRS 9“), und 

f = der gemäß Absatz 2 auf das jeweilige Berichtsjahr während des Zeitraums der vorübergehenden Behandlung 
anwendbare Faktor. 

(2) Die Institute berechnen den in Absatz 1 genannten Betrag A mittels folgender Faktoren f: 

a) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020; 

b) 0,7 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021; 

c) 0,4 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. 
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(3) Wenn ein Institut entscheidet, die in Absatz 1 dargelegte vorübergehende Behandlung anzuwenden, unterrichtet 
es die zuständige Behörde mindestens 45 Tage vor dem Einreichungstermin für die Berichterstattung über die 
Informationen auf der Grundlage dieser Behandlung über seine Entscheidung. Vorbehaltlich der vorherigen Erlaubnis 
der zuständigen Behörde kann das Institut seine ursprüngliche Entscheidung während des Zeitraums der 
vorübergehenden Behandlung ein Mal rückgängig machen. Die Institute geben öffentlich bekannt, ob sie diese 
Behandlung anwenden. 

(4) Wenn ein Institut gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels einen Betrag nicht realisierter Verluste aus Posten 
seines harten Kernkapitals ausnimmt, nimmt es eine Neuberechnung sämtlicher in der vorliegenden Verordnung und 
in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen vor, die auf der Grundlage eines der folgenden Posten 
berechnet werden: 

a) Betrag der latenten Steueransprüche, der nach Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c von Posten des harten Kernkapitals 
abgezogen wird oder nach Artikel 48 Absatz 4 ein Risikogewicht erhält; 

b) Betrag der spezifischen Kreditrisikoanpassungen. 

Bei der Neuberechnung der einschlägigen Anforderung berücksichtigt das Institut nicht die Auswirkungen, die die 
Rückstellungen für erwartete Kreditverluste im Zusammenhang mit Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten, in 
Artikel 115 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaften und in Artikel 116 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung genannten Risikopositionen 
gegenüber öffentlichen Stellen, ausgenommen finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des 
Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, auf diese Posten haben. 

(5) Während der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Zeiträume legen Institute, die sich für die 
Anwendung der vorübergehenden Behandlung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels entschieden haben, zusätzlich 
zu den gemäß Teil 8 offenzulegenden Informationen die Beträge der Eigenmittel, des harten Kernkapitals und des 
Kernkapitals, die Gesamtkapitalquote, die harte Kernkapitalquote, die Kernkapitalquote und die Verschuldungsquote 
offen, die sie hätten, wenn sie diese Behandlung nicht anwenden würden.“ 

7. Artikel 473a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„(1) Abweichend von Artikel 50 und bis zum Ablauf der Übergangsphasen gemäß den Absätzen 6 und 6a 
des vorliegenden Artikels können folgende Institute den Betrag gemäß dem vorliegenden Absatz in ihr hartes 
Kernkapital einrechnen:“ 

ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag wird als Summe der folgenden Beträge berechnet: 

a) bei Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 unterliegen, der anhand 
folgender Formel berechnete Betrag (ABSA):   

Dabei ist 

A2,SA = der nach Absatz 2 berechnete Betrag; 

A4,SA = der nach Absatz 4 berechnete Betrag, der auf den nach Absatz 3 berechneten Beträgen 
basiert; 

; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 
des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs 
zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über die 
Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit 
beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, am 
1. Januar 2020; 
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= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 
des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs 
zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über die 
Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit 
beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, am 
1. Januar 2018 oder — falls später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9; 

f1 = der in Absatz 6 festgelegte anwendbare Faktor; 

f2 = der in Absatz 6a festgelegte anwendbare Faktor; 

t1 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags A2,SA; 

t2 = Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags A4,SA; 

t3 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags ; 

b) bei Risikopositionen, die der Risikogewichtung nach Teil 3 Titel II Kapitel 3 unterliegen, der anhand 
folgender Formel berechnete Betrag (ABIRB):   

Dabei ist 

A2,IRB = der nach Absatz 2 berechnete Betrag, der nach Absatz 5 Buchstabe a angepasst wurde; 

A4,IRB = der nach Absatz 4 berechnete Betrag, der auf den nach Absatz 3 berechneten Beträgen 
basiert, die nach Absatz 5 Buchstaben b und c angepasst wurden; 

; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 
des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs 
zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über die 
Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit 
beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, abzüglich 
der Summe der damit zusammenhängenden erwarteten Verlustbeträge für dieselben 
Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6, und 10 der vorliegenden 
Verordnung berechnet werden, am 1. Januar 2020. Ergibt die Berechnung eine 
negative Zahl, so setzt das Institut den Wert von gleich Null; 

= die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 
des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs 
zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die über die 
Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit 
beeinträchtigter Bonität im Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, am 
1. Januar 2018 oder — falls später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 
9, abzüglich der Summe der damit zusammenhängenden erwarteten Verlustbeträge 
für dieselben Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6, und 10 der 
vorliegenden Verordnung berechnet werden. Ergibt die Berechnung eine negative 
Zahl, so setzt das Institut den Wert von gleich Null; 

f1 = der in Absatz 6 festgelegte anwendbare Faktor; 

f2 = der in Absatz 6a festgelegte anwendbare Faktor; 

t1 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags A2,IRB; 
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t2 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags A4,IRB; 

t3 = die Erhöhung des harten Kernkapitals aufgrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit des 
Betrags .“ 

b) In Absatz 3 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

„a) die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die 
nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die 
über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im 
Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9, am Tag der Meldung und — falls Artikel 468 der vorliegenden 
Verordnung Anwendung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im sonstigen 
Ergebnis bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9; 

b) die Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, die 
nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für die 
über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im 
Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9 und — falls Artikel 468 der vorliegenden Verordnung 
Anwendung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im sonstigen Ergebnis 
bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, ab dem 1. Januar 2020 
oder — falls später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9.“ 

c) In Absatz 5 erhalten die Buchstabe b und c folgende Fassung: 

„b) Die Institute ersetzen den gemäß Absatz 3 Buchstabe a des vorliegenden Artikels berechneten Betrag durch die 
Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, 
die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im 
Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9 und — falls Artikel 468 der vorliegenden Verordnung 
Anwendung dieser Verordnung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im 
sonstigen Ergebnis bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, 
abzüglich der Summe der damit zusammenhängenden erwarteten Verlustbeträge für dieselben 
Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 Absätze 5, 6, und 10 der vorliegenden Verordnung berechnet 
werden, am Tag der Meldung. Ergibt die Berechnung eine negative Zahl, so setzt das Institut den Wert des 
Betrags nach Absatz 3 Buchstabe a des vorliegenden Artikels gleich Null; 

c) Die Institute ersetzen den gemäß Absatz 3 Buchstabe b des vorliegenden Artikels berechneten Betrag durch die 
Summe aus den erwarteten 12-Monats-Kreditverlusten, die nach Abschnitt 5.5.5 des Anhangs zu IFRS 9 
ermittelt wurden, und dem Betrag der Wertberichtigung für die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste, 
die nach Abschnitt 5.5.3 des Anhangs zu IFRS 9 ermittelt wurden, mit Ausnahme der Wertberichtigung für 
die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste für finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im 
Sinne des Anhangs A des Anhangs zu IFRS 9 und — falls Artikel 468 der vorliegenden Verordnung 
Anwendung findet — mit Ausnahme der für zeitwertbilanzierte Risikopositionen im sonstigen Ergebnis 
bestimmten erwarteten Kreditverluste nach Abschnitt 4.1.2 A des Anhangs zu IFRS 9, am 1. Januar 2020 
oder — falls später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9, abzüglich der Summe der damit 
zusammenhängenden erwarteten Verlustbeträge für dieselben Risikopositionen, die gemäß Artikel 158 
Absätze 5, 6, und 10 der vorliegenden Verordnung berechnet werden, am 1. Januar 2020 oder — falls 
später — am Tag der erstmaligen Anwendung des IFRS 9. Ergibt die Berechnung einen negativen Wert, setzt 
das Institut den Wert des Betrags nach Absatz 3 Buchstabe b des vorliegenden Artikels gleich Null.“ 

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Institute berechnen die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b genannten Beträge ABSA und 
ABIRB mittels folgender Faktoren f1: 

a) 0,7 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

b) 0,5 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 
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c) 0,25 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 

d) 0 im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024. 

Institute, deren Geschäftsjahr nach dem 1. Januar 2020, aber vor dem 1. Januar 2021 beginnt, passen die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d genannten Daten an ihr Geschäftsjahr an, melden der zuständigen Behörde die 
angepassten Daten und legen sie offen. 

Institute, die am oder nach dem 1. Januar 2021 mit der Anwendung der in Absatz 1 genannten Rechnungslegungs-
standards beginnen, wenden die relevanten Faktoren entsprechend den Buchstaben b bis d des Unterabsatzes 1 
beginnend mit dem Faktor an, der dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards 
entspricht.“ 

e) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(6a) Die Institute berechnen die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b genannten Beträge ABSA und 
ABIRB mittels folgender Faktoren f2: 

a) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, 

b) 1 im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, 

c) 0,75 im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 

d) 0,5 im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, 

e) 0,25 im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. 

Institute, deren Geschäftsjahr nach dem 1. Januar 2020, aber vor dem 1. Januar 2021 beginnt, passen die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e genannten Daten an ihr Geschäftsjahr an, melden der zuständigen Behörde die 
angepassten Daten und legen sie offen. 

Institute, die am oder nach dem 1. Januar 2021 mit der Anwendung der in Absatz 1 genannten Rechnungslegungs-
standards beginnen, wenden die relevanten Faktoren entsprechend den Buchstaben b bis e des Unterabsatzes 1 
beginnend mit dem Faktor an, der dem Jahr der erstmaligen Anwendung dieser Rechnungslegungsstandards 
entspricht.“ 

f) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(7a) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b des vorliegenden Artikels können die Institute bei der 
Neuberechnung der in dieser Verordnung und in der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Anforderungen dem in 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Betrag ABSA ein Risikogewicht von 
100 % zuweisen. Für die Zwecke der Berechnung der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach Artikel 429 Absatz 4 
der vorliegenden Verordnung fügen die Institute die in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben a und b des 
vorliegenden Artikels genannten Beträge ABSA und ABIRB zur Gesamtrisikopositionsmessgröße hinzu. 

Die Institute können nur einmal entscheiden, ob sie die in Absatz 7 Buchstabe b dargelegte Berechnung oder die in 
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes dargelegte Berechnung verwenden. Die Institute geben ihre Entscheidung 
bekannt.“ 

g) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Während der in den Absätzen 6 und 6a des vorliegenden Artikels genannten Zeiträume erstatten die 
Institute, die sich für die Anwendung der in diesem Artikel dargelegten Übergangsbestimmungen entschieden 
haben, zusätzlich zu den in Teil 8 verlangten Informationen den zuständigen Behörden Meldung und legen die 
Beträge der Eigenmittel, des harten Kernkapitals und des Kernkapitals, der harten Kernkapitalquote, der 
Kernkapitalquote, der Gesamtkapitalquote und der Verschuldungsquote offen, die sich ergäben, wenn sie diesen 
Artikel nicht anwenden würden.“ 

h) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(9) Ein Institut entscheidet, ob es die im vorliegenden Artikel festgelegten Regelungen während des 
Übergangszeitraums anwendet, und unterrichtet die zuständige Behörde bis zum 1. Februar 2018 über seine 
Entscheidung. Hat ein Institut die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten, so kann es seine 
Entscheidung während der Übergangszeit rückgängig machen. Die Institute legen jegliche im Einklang mit 
diesem Unterabsatz getroffene Entscheidung offen. 
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Ein Institut, das entschieden hat, die im vorliegenden Artikel festgelegte Übergangsbestimmungen anzuwenden, 
kann entscheiden, Absatz 4 nicht anzuwenden; in diesem Fall unterrichtet es die zuständige Behörde bis zum 
1. Februar 2018 über seine Entscheidung. In diesem Fall setzt das Institut die in Absatz 1 genannten Werte A4, 

SA, A4,IRB, , , t2 und t3 gleich Null. Hat ein Institut die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde 
erhalten, so kann es seine Entscheidung während der Übergangszeit rückgängig machen. Die Institute legen 
jegliche im Einklang mit diesem Unterabsatz getroffene Entscheidung offen.“ 

ii) Folgende Unterabsätze werden angefügt: 

„Ein Institut, das entschieden hat, die im vorliegenden Artikel festgelegten Übergangsbestimmungen 
anzuwenden, kann entscheiden, Absatz 2 nicht anzuwenden; in diesem Fall teilt es der zuständigen Behörde 
umgehend seine Entscheidung mit. In diesem Fall setzt das Institut die in Absatz 1 genannten Werte A2,SA, A2, 

IRB und t1 gleich Null. Ein Institut kann seine Entscheidung während der Übergangszeit rückgängig machen, 
wenn es zuvor die Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten hat. 

Die zuständigen Behörden teilen der EBA mindestens einmal jährlich mit, wie die unter ihrer Aufsicht stehenden 
Institute diesen Artikel anwenden.“ 

8. Artikel 495 Absatz 2 wird gestrichen. 

9. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 500a 

Vorübergehende Behandlung von in der Währung eines anderen Mitgliedstaats begebenen Staatsschuldtiteln 

(1) Abweichend von Artikel 114 Absatz 2 gilt bis zum 31. Dezember 2024 für Risikopositionen gegenüber 
Zentralstaaten und Zentralbanken der Mitgliedstaaten, wenn diese auf die Landeswährung eines anderen 
Mitgliedstaats lauten und refinanziert sind, Folgendes: 

a) bis zum 31. Dezember 2022 werden 0 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 Absatz 2 zugewiesenen 
Risikogewichts als auf diese Risikopositionswerte angewandtes Risikogewicht festgesetzt; 

b) 2023 werden 20 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts als auf 
diese Risikopositionswerte angewandtes Risikogewicht festgesetzt; 

c) 2024 werden 50 % des diesen Risikopositionen gemäß Artikel 114 Absatz 2 zugewiesenen Risikogewichts als auf 
diese Risikopositionswerte angewandtes Risikogewicht festgesetzt. 

(2) Abweichend von Artikel 395 Absatz 1 und Artikel 493 Absatz 4 können die zuständigen Behörden den 
Instituten gestatten, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Risikopositionen bis zu den folgenden 
Obergrenzen zu halten: 

a) 100 % des Kernkapitals des Instituts bis zum 31. Dezember 2023; 

b) 75 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024; 

c) 50 % des Kernkapitals des Instituts zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Absatzes genannten Obergrenzen gelten für Risikopositionswerte 
nach Berücksichtigung der Wirkung der Kreditrisikominderung gemäß den Artikeln 399 bis 403. 

(3) Abweichend von Artikel 150 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii dürfen Institute nach Erhalt der vorherigen 
Erlaubnis der zuständigen Behörden und gemäß den in Artikel 150 festgelegten Bedingungen den Standardansatz 
auch für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken anwenden, wenn diesen Risikopositionen 
gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen wird. 

Artikel 500b 

Vorübergehender Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber Zentralbanken aus der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße angesichts der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 kann ein Institut bis zum 27. Juni 2021 die folgenden Risikopositionen 
gegenüber der Zentralbank des Instituts aus seiner Gesamtrisikopositionsmessgröße ausschließen, sofern die in den 
Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels dargelegten Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Münzen und Banknoten der gesetzlichen Währung im Rechtsraum der Zentralbank; 

b) Aktiva in Form von Forderungen gegenüber der Zentralbank, einschließlich der bei der Zentralbank gehaltenen 
Reserven. 
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Der vom Institut ausgeschlossene Betrag darf den tagesdurchschnittlichen Betrag der in Unterabsatz 1 Buchstaben a 
und b aufgeführten Risikopositionen in der letzten vollständigen Mindestreserve-Erfüllungsperiode der Zentralbank 
des Instituts nicht überschreiten. 

(2) Ein Institut kann die in Absatz 1 aufgeführten Risikopositionen ausschließen, wenn die für das Institut 
zuständige Behörde nach Konsultation der betreffenden Zentralbank festgestellt und öffentlich erklärt hat, dass 
außergewöhnliche Umstände vorliegen, die den Ausschluss rechtfertigen, um die Durchführung geldpolitischer 
Maßnahmen zu erleichtern. 

Die Risikopositionen, die gemäß Absatz 1 auszuschließen sind, müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Sie lauten auf dieselbe Währung wie die vom Institut entgegengenommenen Einlagen; 

b) ihre Durchschnittslaufzeit ist nicht wesentlich höher als die Durchschnittslaufzeit der vom Institut 
entgegengenommenen Einlagen. 

Ein Institut, das Risikopositionen gegenüber seiner Zentralbank gemäß Absatz 1 von seiner Gesamtrisikopositions
messgröße ausschließt, muss auch die Verschuldungsquote offenlegen, die es hätte, wenn es diese Risikopositionen 
nicht ausschließen würde. 

Artikel 500c 

Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der 
COVID-19-Pandemie 

Abweichend von Artikel 366 Absatz 3 können die zuständigen Behörden unter außergewöhnlichen Umständen sowie 
in Einzelfällen den Instituten gestatten, die Überschreitungen, die bei den Rückvergleichen des Instituts zu 
hypothetischen oder tatsächlichen Änderungen zu verzeichnen waren, von der Berechnung des in Artikel 366 
Absatz 3 beschriebenen Zuschlagsfaktors auszuschließen, sofern diese Überschreitungen nicht auf Unzulänglichkeiten 
des internen Modells zurückzuführen sind und sie zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2021 
aufgetreten sind. 

Artikel 500d 

Vorübergehende Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen 
Käufen und Verkäufen angesichts der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von Artikel 429 Absatz 4 können die Institute bis zum 27. Juni 2021 den Risikopositionswert von 
zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen nach den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels berechnen. 

(2) Die Institute behandeln Barmittel im Zusammenhang mit marktüblichen Verkäufen und Wertpapiere im 
Zusammenhang mit marktüblichen Käufen, die bis zum Erfüllungstag in der Bilanz verbleiben, gemäß Artikel 429 
Absatz 4 Buchstabe a. 

(3) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe gemäß dem geltenden Rechnungsle
gungsrahmen zum Handelstag ansetzen, machen jede nach diesem Rechnungslegungsrahmen zulässige Aufrechnung 
zwischen Barforderungen für zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe und Barverbindlichkeiten für zur 
Abrechnung anstehende marktübliche Käufe rückgängig. Nachdem die Institute die Aufrechnung in der 
Rechnungslegung rückgängig gemacht haben, dürfen sie zwischen jenen Barforderungen und Barverbindlichkeiten 
aufrechnen, bei denen sowohl die zugehörigen marktüblichen Verkäufe als auch Käufe nach dem Grundsatz 
„Lieferung gegen Zahlung“ abgewickelt werden. 

(4) Institute, die zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe nach dem geltenden Rechnungsle
gungsrahmen zum Erfüllungstag ansetzen, rechnen in die Gesamtrisikopositionsmessgröße den vollen Nennwert der 
mit den marktüblichen Käufen verbundenen Zahlungszusagen ein. 

Die Institute dürfen den vollen Nennwert von mit marktüblichen Käufen verbundenen Zahlungszusagen nur dann 
gegen den vollen Nennwert der mit den zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Verkäufen verbundenen 
Barforderungen aufrechnen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) sowohl die marktüblichen Käufe als auch die marktüblichen Verkäufe werden nach dem Grundsatz „Lieferung 
gegen Zahlung“’ abgewickelt; 

b) die erworbenen und die verkauften finanziellen Vermögenswerte, die mit Barverbindlichkeiten und Barforderungen 
zusammenhängen, sind erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet und im Handelsbuch erfasst. 
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(5) Für die Zwecke des vorliegenden Artikels bezeichnet der Ausdruck „marktüblicher Kauf oder Verkauf“ einen 
Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers im Rahmen eines Vertrags, dessen Bedingungen die Lieferung des Wertpapiers 
innerhalb der allgemeinen gesetzlichen oder durch die Usancen des betreffenden Marktplatzes vorgegebenen Frist 
verlangen.“ 

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 518b 

Berichterstattung über Überschreitungen und Aufsichtsbefugnisse zur Beschränkung von Ausschüttungen 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2021 Bericht darüber, ob 
durch außergewöhnliche Umstände, die erhebliche wirtschaftliche Störungen des ordnungsgemäßen Funktionierens 
und der Integrität der Finanzmärkte auslösen, rechtfertigen, dass 

a) während solchen Zeiträumen den zuständigen Behörden gestattet wird, Überschreitungen, die nicht auf 
Unzulänglichkeiten der internen Modelle der Institute für das Marktrisiko zurückzuführen sind, aus diesen 
internen Modellen auszuschließen, 

b) während solchen Zeiträumen den zuständigen Behörden zusätzliche verbindliche Befugnisse gewährt werden, um 
Ausschüttungsbeschränkungen für Institute zu verhängen. 

Die Kommission wird gegebenenfalls weitere Maßnahmen prüfen.“ 

Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) 2019/876 

Artikel 3 der Verordnung (EU) 2019/876 wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Die folgenden Nummern des Artikels 1 dieser Verordnung gelten ab dem 27. Juni 2020: 

a) Nummer 59 im Hinblick auf die in Artikel 123 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bestimmungen zur 
Behandlung bestimmter Darlehen von Kreditinstituten an Rentenempfänger oder Beschäftigte; 

b) Nummer 133 im Hinblick auf die in Artikel 501 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bestimmungen zur 
Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU; 

c) Nummer 134 im Hinblick auf die in Artikel 501a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bestimmungen 
über die Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko bei Risikopositionen gegenüber 
Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste 
erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren.“ 

2. Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Artikel 1 Nummer 46 Buchstabe b dieser Verordnung — im Hinblick auf die in Artikel 92 Absatz 1a der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte neue Eigenmittelanforderung für G-SRI — gilt ab dem 1. Januar 2023.“ 

3. Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Artikel 1 Nummer 18 dieser Verordnung — im Hinblick auf Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 —, der die Bestimmung zu der Ausnahme vom Abzug aufsichtsrechtlich bewerteter Software- 
Vermögenswerte enthält, gilt ab dem Datum des Inkrafttretens der in Artikel 36 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 genannten technischen Regulierungsstandards.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 27. Juni 2020. 
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Ungeachtet des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels gilt Artikel 1 Nummer 4 ab dem 28. Juni 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juni 2020. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

D. M. SASSOLI 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

N. BRNJAC     
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Art. 58a Abs. 1 Bst. c 

 

Art. 30h Abs. 3 Bst. c BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 

 

Art. 30h Abs. 4 und Abs. 4 
Bst. a BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 Bst. a 

 

Art. 30h Abs. 4 Bst. b und c 
BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 Bst. b 

 

Art. 30h Abs. 4 Bst. d BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 Bst. c 

 

Art. 30h Abs. 4 Bst. e BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 Bst. d 

 

Art. 30h Abs. 4 Bst. f BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 2 Bst. e 

 

Art. 30h Abs. 4 Bst. g BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 3 

 

Art. 30h Abs. 5 BankG 

 

 

Art. 58a Abs. 4 Art. 30h Abs. 5 BankG 

 

 

Art. 63   

Art. 63 Abs. 1 UAbs. 3 Art. 38 Abs. 8 BankG  

Art. 64   

Art. 64 Abs. 1  Art. 41p Abs. 1 bis 3 BankG  

Art. 64 Abs. 3  keine Umsetzung 

Art. 66 Abs. 1 Bst. e Art. 63a Abs. 1 Bst. g und 
Art. 63 Abs. 2a BankG 

 

Art. 67 Abs. 1 Bst. q Art. 63a Abs. 1. Bst. h BankG  

Art. 74   

Art. 74 Abs. 1 Art. 7a Abs. 6 BankG  



7 
 

Art. 74 Abs. 2   keine Umsetzung notwendig, 
nur Wortlaut der RL richtig-
gestellt 

Art. 74 Abs. 3  keine Umsetzung notwendig 

Art. 75 Abs. 1 Art. 7a Abs. 6 BankG,  

BankV 

 

Art. 84   

Art. 84 Abs. 1 BankV  

Art. 84 Abs. 2 BankV  

Art. 84 Abs. 3 BankV  

Art. 84 Abs. 4 BankV  

Art. 84 Abs. 5  keine Umsetzung notwendig 

Art. 84 Abs. 6  keine Umsetzung notwendig 

Art. 85 Abs. 1 BankV  

Art. 88 Abs. 1 UAbs. 4 Art. 9 Abs. 2 und 3 BankG  

Art. 91 Abs. 1 Art. 19 Abs. 1  

Art. 22 Abs. 5 BankG 

Art. 41i Abs. 1 BankG 

 

Art. 91 Abs. 1 UAbs. 2 Art. 19 Abs. 2 und 3 

Art. 41i Abs. 2 und 2a BankG 

 

Art. 91 Abs. 7 Art. 22 Abs. 5 BankG  

Art. 91 Abs. 8 Art. 22 Abs. 6 BankG  

Art. 91 Abs. 12  keine Umsetzung 

Art. 92 Abs. 1 BankV  

Art. 92 Abs. 2 

 

Art. 92 Abs. 2 Bst. aa 

BankV 

 

BankV 

 

Art. 92 Abs. 3 BankV  

Art. 94   

Art. 94 Abs. 1 Bst. l sublit. i BankV  

Art. 94 Abs. 1 Bst. m BankV  

Art. 94 Abs. 2  keine Umsetzung 

Art. 94 Abs. 3  BankV  

Art. 94 Abs. 4  Kannbestimmung 
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Art. 94 Abs. 5  Kannbestimmung 

Art. 94 Abs. 6  keine Umsetzung 

Art. 94 Abs. 7  keine Umsetzung 

 

Art. 97   

Art. 97 Abs. 1 Bst. b Streichung von Art. 35a Abs. 
1 Bst. b BankG und Bst. c 
wird zu Bst. b 

 

Art. 97 Abs. 4 Art. 35a Abs. 1a BankG  

Art. 97 Abs. 4a UAbs. 1 

 

 

Art. 35a Abs. 2 BankG 

 

 

Art. 97 Abs. 4a UAbs. 2 

 

Art. 35a Abs. 6 Bst. b BankG 

 

 

Art. 97 Abs. 4a letzter Satz  keine Umsetzung 

Art. 97 Abs. 6 1. Satz 

 

Art. 35a Abs. 6 Bst. d BankG 

 

 

Art. 97 Abs. 6 2. Satz  

 

Art. 35a Abs. 6 BankG 

 

 

Art. 97 Abs. 6 3. Satz Art. 35a Abs. 5 BankG  

Art. 98 Abs. 1 (j) BankV   

Art. 98 Abs. 5 UAbs. 1 BankV  

Art. 98 Abs. 5 UAbs. 2 

 

BankV 

 

 

Art. 98 Abs. 5 UAbs. 3 

 

BankV 

 

 

Art. 98 Abs. 5 UAbs. 4 

 

 

Art. 35 Abs. 2 Bst. w BankG 

BankV 

 

 

Art. 98 Abs. 5a  keine Umsetzung 

Art. 98 Abs. 8  keine Umsetzung 

Art. 99 Abs. 2 Bst. b Art. 35a Abs. 3 Bst. c BankG 
wird aufgehoben, bisheriger 
Bst. d wird zu Bst. c;  
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Art. 103 Art. 35a Abst. 2 BankG wird 
aufgehoben und ersetzt;  

Aufhebung von Art. 35a Abs. 
5 Bst. b BankG, der Bst. b 
wird in einem neuen Abs. 6 
durch eine neue Referenz 
auf Abs. 2 ersetzt. 

 

Art. 104 Abs. 1  

 

  

Art. 104 Abs. 1 Bst. a Art. 35c Abs. 1 Bst. a BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. b  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 1 Bst. c Art. 35c Abs. 1 Bst. c BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. d Art. 35c Abs. 1 Bst. d BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. e Art. 35c Abs. 1 Bst. e BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. f Art. 35c Abs. 1 Bst. f BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. g  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 1 Bst. h  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 1 Bst. i  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 1 Bst. j Art. 35c Abs. 1 Bst. k BankG  

Art. 104 Abs. 1 Bst. k  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 1 Bst. l  kein Änderungsbedarf 

Art. 104 Abs. 2  Art. 35c Abs. 2 und 3 BankG  

Art. 104 Abs. 3 

 

Art. 35c Abs. 3 wird aufgeho-
ben und durch einen neuen 
Abs. 3 ersetzt. 

 

Art. 104a 

 

  

Art. 104a Abs. 1  

 

Art. 35c Abs. 4 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 1 Bst. a 

 

Art. 35c Abs. 4 Bst. a BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 1 Bst. b Art. 35c Abs. 4 Bst. b BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 1 Bst. c 

 

Art. 35c Abs. 4 Bst. c BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 1 Bst. d Art. 35c Abs. 4 Bst. d BankG  
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Art. 104a Abs. 1 Bst. e 

 

Art. 35c Abs. 4 Bst. e BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 1 Bst. f 

 

Art. 35c Abs. 4 Bst. f BankG 

 

 

Art. 104a UAbs. 2 

 

Art. 35c Abs. 4 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 2     

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 1 Art. 35c Abs. 5 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 2 

 

Art. 35c Abs. 6 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 2 Bst. 
a 

 

Art. 35c Abs. 6 Bst. a BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 2 Bst. 
b 

Art. 35c Abs. 6 Bst. b BankG  

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 3 

 

Art. 35c Abs. 8 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 4 Art. 35c Abs. 7 BankG  

Art. 104a Abs. 2 UAbs. 5 

 

BankV 

 

 

Art. 104a Abs. 3 UAbs. 1 

 

 

Art. 35c Abs. 10 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 3 UAbs. 2 

 

Art. 35c Abs. 9 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 4 UAbs. 1 

 

 

Art. 35c Abs. 11 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 4 UAbs. 2 

 

Art. 35c Abs. 11 BankG 

 

 

Art. 104a Abs. 4 UAbs. 3 Art. 35c Abs. 13 BankG  

Art. 104a Abs. 4 UAbs. 4 Art. 35c Abs. 14 BankG  
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Art. 104a Abs. 5 Art. 35c Abs. 15 BankG  

Art. 104b 

 

  

Art. 104b Abs. 1 

 

Art. 35cbis Abs. 1 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 2 

 

Art. 35cbis Abs. 2 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 3 

 

Art. 35cbis Abs. 3 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 4 

 

Art. 35cbis Abs. 4 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 5 

 

Art. 35cbis Abs. 5 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 5 UAbs. 1 

 

Art. 35cbis Abs. 5 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 5 UAbs. 2 

 

Art. 35cbis Abs. 6 BankG 

 

 

Art. 104b Abs. 6 Art. 35cbis Abs. 7 BankG  

Art. 104c Art. 35cbis Abs. 8 und Art. 35c 
Abs. 16 BankG 

 

Art. 105 Bst. d Art. 35d Bst. d wird aufgeho-
ben. 

 

Art. 108 Abs. 3 Art. 7b Abs. 4 BankG wird 
aufgehoben und durch den 
ehemaligen Abs. 6 ersetzt 
und Art. 7b Abs. 5 und 6 
BankG werden aufgehoben. 

 

Art. 109    

Art. 109 Abs. 2 Art. 7c Abs. 2 BankG  

Art. 109 Abs. 2 letzter Satz Art. 7c Abs. 3 BankG  

Art. 109 Abs. 3 Art. 7c Abs. 4 BankG  

Art. 109 Abs. 4 BankV 

 

 

Art. 109 Abs. 5 

 

BankV 
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Art. 109 Abs. 6  Kannbestimmung 

Art. 111 

 

  

Art. 111 Abs. 1 UAbs. 1 

 

Art. 41b Abs. 1 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 1 UAbs. 2 

 

Art. 41b Abs. 2 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 1 UAbs. 3 

 

Art. 41b Abs. 3 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 2 

 

Art. 41c Abs. 1 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 3 

 

Art. 41c Abs. 2 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 4 

 

Art. 41c Abs. 3 BankG 

 

 

Art. 111 Abs. 5 UAbs. 1 Art. 41c Abs. 4 BankG  

Art. 111 Abs. 5 UAbs. 2 Art. 41c Abs. 5 BankG  

Art. 111 Abs. 6 Art. 41c Abs. 6 BankG  

Art. 111 Abs. 7 Art. 41c Abs. 7 BankG  

Art. 113 Abs. 1 UAbs. 1  kein Änderungsbedarf 

Art. 113 Abs. 1 UAbs. 2 Art. 41e Abs. 2 Bst. b und c 
BankG 

 

Art. 113 Abs. 2 UAbs. 1 

 

Art. 41e Abs. 3 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 2 UAbs. 2 

 

Art. 41e Abs. 4 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 2 UAbs. 3 Art. 41e Abs. 4 BankG  

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 1 1. 
Satz 

 

Art. 41e Abs. 8 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 1 2. 
Satz 

 

Art. 41e Abs. 5, 6 und 7 
BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 1 3. 
Satz 

 keine Umsetzung 
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Art. 113 Abs. 3 UAbs. 2 1. 
Satz 

Art. 41e Abs. 8 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 2 2. 
Satz 

Art. 41e Abs. 5, 6 und 7 
BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 2 3. 
Satz ff.  

 keine Umsetzung 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 3 

 

Art. 41e Abs. 9 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 3 UAbs. 4 Art. 41e Abs. 10 und 11 
BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 4 UAbs. 1 Art. 41e Abs. 12 BankG 

 

 

Art. 113 Abs. 4 UAbs. 2 Art. 41e Abs. 13 BankG  

Art. 113 Abs. 5  keine Umsetzung 

Art. 115 Abs. 3 Art. 41g Abs. 4 BankG  

Art. 116 Abs. 1a Art. 41h Abs. 9a BankG  

Art. 116 Abs. 6 UAbs. 2 Art. 41h Abs. 12 BankG  

Art. 117 Abs. 5 UAbs. 1 Art. 41h Abs. 7a BankG  

Art. 117 Abs. 5 UAbs. 2  keine Umsetzung 

Art. 117 Abs. 6  keine Umsetzung 

Art. 119 Abs. 1  keine Änderung notwendig 

Art. 120 Abs. 2 Art. 41n Abs. 8 BankG  

Art. 125 Abs. 1 UAbs. 2 Art. 41n Abs. 6 BankG  

Art. 128    

Art. 128 UAbs. 2 Art. 4a Abs. 3 BankG  

Art. 128 UAbs. 3 Art. 4a Abs. 4 BankG  

Art. 128 UAbs. 4 Art. 4a Abs. 5 BankG  

Art. 128 UAbs. 5 Art. 4a Abs. 6 BankG  

Art. 129    

Art. 129 Abs. 1 Art. 4b Abs. 1 BankG 

Art. 4b Abs. 2 BankG 

 

Art. 129 Abs. 2 UAbs. 1 Art. 4b Abs. 3 BankG  
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Art. 129 Abs. 2 UAbs. 2 Art. 4b Abs. 3 BankG  

Art. 129 Abs. 2 UAbs. 3 Art. 4b Abs. 4 BankG  

Art. 129 Abs. 3 Art. 4b Abs. 3 BankG  

Art. 129 Abs. 4 Art. 4b Abs. 3 letzter Satz 
BankG 

 

Art. 129 Abs. 5 Art. 4p Abs. 2 und 3 BankG  

Art. 130   

Art. 130 Abs. 1 Art. 4c Abs. 1 BankG 

Art. 4c Abs. 2 BankG 

 

Art. 130 Abs. 2 UAbs. 1 Art. 4c Abs. 4 BankG  

Art. 130 Abs. 3 UAbs. 2 Art. 4c Abs. 4 BankG  

Art. 130 Abs. 2 UAbs. 3 Art. 4c Abs. 5 BankG  

Art.  130 Abs. 3 Art. 4c Abs. 4 BankG  

Art. 130 Abs. 4 Art. 4c Abs. 4 BankG  

Art. 130 Abs. 5 Art. 4r Abs. 2 und 3 BankG  

Art. 131   

Art. 131 Abs. 1 UAbs. 1 Art. 4h Abs. 1 BankG 

Art. 4i Abs. 1 BankG 

 

Art. 131 Abs. 1 UAbs. 2 Bst. a Art. 4h Abs. 1 Bst. a BankG  

Art. 131 Abs. 1 UAbs. 2 Bst. b Art. 4h Abs. 1 Bst. b BankG  

Art. 131 Abs. 1 UAbs. 3 Art. 4h Abs. 1 Bst. a und b 
BankG 

 

Art. 131 Abs. 2a UAbs. 1 Bst. 
a 

Art. 4h Abs. 3 Bst. a BankG  

Art. 131 Abs. 2a UAbs. 1 Bst. 
b 

Art. 4h Abs. 3 Bst. b BankG 

 

 

Art. 131 Abs. 2a UAbs. 2 Art. 4h Abs. 3 BankG  

Art. 131 Abs. 3 UAbs. 2  keine Umsetzung 

Art. 131 Abs. 5 UAbs. 1 Art. 4i Abs. 3 BankG  

Art. 131 Abs. 5 UAbs. 2  keine Umsetzung 

Art. 131 Abs. 5 UAbs. 3  keine Umsetzung 

Art. 131 Abs. 5a Art. 4i Abs. 4 BankG  

Art. 131 Abs. 7 UAbs. 1 Art. 4i Abs. 7 BankG  

Art. 131 Abs. 8 UAbs. 1 Bst. a Art. 4i Abs. 5 Bst. a BankG  
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Art. 131 Abs. 8 UAbs. 1 Bst. b Art. 4i Abs. 5 Bst. a BankG  

Art. 131 Abs. 9 Art. 4h Abs. 4 BankG 

Art. 4h Abs. 6 BankG 

 

Art. 131 Abs. 10 UAbs. 1 Bst. 
a 

Art. 4h Abs. 5 Bst. a BankG  

Art. 131 Abs. 10 UAbs. 1 Bst. 
b 

Art. 4h Abs. 5 Bst. b BankG  

Art. 131 Abs. 10 UAbs. 1 Bst. 
c 

Art. 4h Abs. 5 Bst. c BankG  

Art. 131 Abs. 12 UAbs. 1 Art. 4k Abs. 2 BankG 

Art. 4k Abs. 3 BankG 

 

Art. 131 Abs. 12 UAbs. 2 Art. 4k Abs. 1 BankG 

Art. 4k Abs. 3 BankG 

 

Art. 131 Abs. 14 Art. 4o Abs. 1 BankG  

Art. 131 Abs. 15 UAbs. 1 Art. 4o Abs. 2 BankG  

Art. 131 Abs. 15 UAbs. 2 Art. 4o Abs. 2 BankG  

Art. 131 Abs. 18  keine Umsetzung 

Art. 133   

Art. 133 Abs. 1 Art. 4l Abs. 1 BankG 

Art. 4l Abs. 10 BankG 

 

Art. 133 Abs. 2 Art. 4l Abs. 2 BankG  

Art. 133 Abs. 3 Art. 4l Abs. 1 BankG  

Art. 133 Abs. 4 Art. 4l Abs. 1 BankG 

Art. 4l Abs. 10 BankG 

 

Art. 133 Abs. 5 Art. 4l Abs. 3 BankG 

Art. 4l Abs. 10 BankG 

 

Art. 133 Abs. 5 Bst. a Art. 4l Abs. 3 Bst. a BankG  

Art. 133 Abs. 5 Bst. b Art. 4l Abs. 3 Bst. b BankG  

Art. 133 Abs. 5 Bst. b sublit. i Art. 4l Abs. 3 Bst. b Ziff. 1 
BankG 

 

Art. 133 Abs. 5 Bst. b sublit. 
ii 

Art. 4l Abs. 3 Bst. b Ziff. 2 
BankG 

 

Art. 133 Abs. 5 Bst. b sublit. 
iii 

 Art. 4l Abs. 3 Bst. b Ziff. 3 
BankG 

 

Art. 133 Abs. 5 Bst. b sublit. 
iv 

Art. 4l Abs. 3 Bst. b Ziff. 4 
BankG 
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Art. 133 Abs. 5 Bst. c Art. 4l Abs. 3 Bst. c BankG  

Art. 133 Abs. 5 Bst. d Art. 4l Abs. 3 Bst. d BankG  

Art. 133 Abs. 5 Bst. e Art. 4l Abs. 3 Bst. e BankG  

Art. 133 Abs. 5 Bst. f Art. 4l Abs. 3 Bst. b BankG  

Art. 133 Abs. 6  keine Umsetzung 

Art. 133 Abs. 7 Art. 4l Abs. 1 BankG 

Art. 4l Abs. 4 BankG 

 

Art. 133 Abs. 8 Art. 4l Abs. 5 BankG 

Art. 4l Abs. 6 BankG 

Art. 4l Abs. 8 BankG 

 

Art. 133 Abs. 8 Bst. a Art. 4l Abs. 5 BankG  

Art. 133 Abs. 8 Bst. b 

Art. 133 Abs. 8 Bst. c 

Art. 4l Abs. 5 BankG 

Art. 4l Abs. 8 BankG 

 

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 1 Art. 4m Abs. 1 BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 2 Art. 4m Abs. 1 Bst. c BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 3 Art. 4m Abs. 1 Bst. b BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. a Art. 4m Abs. 2 Bst. d BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. b Art. 4m Abs. 2 Bst. d BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. c Art. 4m Abs. 2 Bst. e BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. d Art. 4m Abs. 2 Bst. f BankG  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. e Art. 4m Abs. 2 Bst. a BankG 

Art. 4m Abs. 2 Bst. b BankG 

Art. 4m Abs. 2 Bst. c BankG 

 

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 4 Bst. f Art. 4m Abs. 2 Bst. g Bankg  

Art. 133 Abs. 9 UAbs. 5 Art. 4m Abs. 3 BankG  

Art. 133 Abs. 10 UAbs. 1 Art. 4m Abs. 4 BankG  

Art. 133 Abs. 11 UAbs. 1 Art. 4m Abs. 5 BankG  

Art. 133 Abs. 11 UAbs. 2 Art. 4m Abs. 5 BankG  

Art. 133 Abs. 11 UAbs. 3 Art. 4m Abs. 5 BankG  

Art. 133 Abs. 11 UAbs. 4 keine Umsetzung keine Umsetzung 

Art. 133 Abs. 11 UAbs. 5 Art. 4m Abs. 5 BankG  

Art. 133 Abs. 12 UAbs. 1 Art. 4m Abs. 6 BankG  

Art. 133 Abs. 12 UAbs. 2  keine Umsetzung 
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Art. 133 Abs. 12 UAbs. 3  keine Umsetzung 

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Art. 4m Abs. 7 BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
a 

Art. 4m Abs. 7 Bst. a BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
b 

Art. 4m Abs. 7 Bst. b BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
c 

Art. 4m Abs. 7 Bst. c BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
d 

Art. 4m Abs. 7 Bst. d BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
e 

Art. 4m Abs. 7 Bst. e BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 1 Bst. 
f 

Art. 4m Abs. 7 Bst. f BankG  

Art. 133 Abs. 13 UAbs. 2 Art. 4m Abs. 8 BankG  

Art. 133 Abs. 14 UAbs. 1 Art. 4r Abs. 1 BankG  

Art. 133 Abs. 14 UAbs. 2 Art. 4r Abs. 7 BankG  

Art. 133 Abs. 15 Art. 4l Abs. 7 BankG  

Art. 134   

Art. 134 Abs. 1 Art. 4n Abs. 1 BankG  

Art. 134 Abs. 2 Art. 4n Abs. 1 BankG  

Art. 134 Abs. 3 Art. 4n Abs. 1 BankG  

Art. 134 Abs. 4 Art. 4n Abs. 2 BankG  

Art. 134 Abs. 5 Art. 4l Abs. 9 BankG  

Art. 136   

Art. 136 Abs. 3 UAbs. 1 Art. 4d Abs. 2 BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. a Art. 4d Abs. 7 Bst. a BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. b Art. 4d Abs. 7 Bst. b BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. c Art. 4d Abs. 7 Bst. c BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. d Art. 4d Abs. 7 Bst. d BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. e Art. 4d Abs. 7 Bst. e BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. f Art. 4d Abs. 7 Bst. f BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 1 Bst. g Art. 4d Abs. 7 Bst. g BankG  

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 2  keine Umsetzung 

Art. 136 Abs. 7 UAbs. 3 Art. 4d Abs. 8 BankG  
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Art. 141   

Art. 141 Abs. 1 Art. 4r Abs. 1 BankG  

Art. 141 Abs. 2 UAbs. 1 Art. 4r Abs. 2 BankG  

Art. 141 Abs. 2 UAbs. 2 Bst. a Art. 4r Abs. 2 Bst. a BankG  

Art. 141 Abs. 2 UAbs. 2 Bst. b Art. 4r Abs. 2 Bst. b BankG  

Art. 141 Abs. 2 UAbs. 2 Bst. c Art. 4r Abs. 2 Bst. c BankG  

Art. 141 Abs. 3 Art. 4r Abs. 3 BankG  

Art. 141 Abs. 4 Art. 4s Abs. 1 BankG  

Art. 141 Abs. 5 Bst. a Art. 4s Abs. 2 Bst. a BankG Achtung: Corrigendum der 
CRD V vom 3.7.2020 

Art. 141 Abs. 5 Bst. a Art. 4s Abs. 2 Bst. b BankG  

Art. 141 Abs. 5 Bst. b Art. 4s Abs. 2 Bst. c BankG  

Art. 141 Abs. 6 UAbs. 1 Bst. a Art. 4s Abs. 3 Bst. a BankG  

Art. 141 Abs. 6 UAbs. 1 Bst. b Art. 4s Abs. 3 Bst. b BankG  

Art. 141 Abs. 6 UAbs. 1 Bst. c Art. 4s Abs. 3 Bst. c BankG  

Art. 141 Abs. 6 UAbs. 2 Art. 4s Abs. 4 BankG  

Art. 141a Bst. a Art. 4s Abs. 4 Bst. a BankG  

Art. 141a Bst. b Art. 4s Abs. 4 Bst. b BankG  

Art. 141a Bst. c Art. 4s Abs. 4 Bst. c BankG  

Art. 141b Abs. 1 Art. 4u Abs. 1 BankG  

Art. 141b Abs. 2 UAbs. 1 Art. 4u Abs. 2 BankG 

Art. 4v Abs. 1 BankG 

 

Art. 141b Abs. 2 UAbs. 2 Bst. 
a 

Art. 4u Abs. 2 Bst. a BankG  

Art. 141b Abs. 2 UAbs. 2 Bst. 
b 

Art. 4u Abs. 2 Bst. b BankG  

Art. 141b Abs. 2 UAbs. 2 Bst. 
c 

Art. 4u Abs. 2 Bst. c BankG  

Art. 141b Abs. 3 Art. 4u Abs. 3 BankG  

Art. 141b Abs. 4 Art. 4v Abs. 1 BankG  

Art. 141b Abs. 5 Bst. a Art. 4v Abs. 2 Bst. a BankG  

Art. 141b Abs. 5 Bst. b Art. 4v Abs. 2 Bst. b BankG  

Art. 141b Abs. 5 Bst. c Art. 4v Abs. 2 Bst. c BankG  
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Art. 141b Abs. 6 UAbs. 1 Bst 
a 

Art. 4v Abs. 3 Bst. a BankG Art. 141b: ACHTUNG: in Abs. 
6 Corridgendum der CRD V 
vom 3.7.2020 

Art. 141b Abs. 6 UAbs. 1 Bst 
b 

Art. 4v Abs. 3 Bst. b BankG  

Art. 141b Abs. 6 UAbs. 1 Bst 
c 

Art. 4v Abs. 3 Bst. c BankG  

Art. 141b Abs. 6 UAbs. 1 Bst 
d 

Art. 4v Abs. 3 Bst. d BankG  

Art. 141b Abs. 6 UAbs. 2 Art. 4v Abs. 4 BankG  

Art. 141b Abs. 7 Art. 4u Abs. 6 BankG  

Art. 141b Abs. 8 Art. 4w BankG  

Art. 141b Abs. 9 Art. 4v Abs. 5 BankG  

Art. 141b Abs. 10 Art. 4u Abs. 5 BankG  

Art. 141c  Art. 4u Abs. 4 BankG  

Art. 142 Abs. 1 UAbs. 1 Art. 4x Abs. 1 BankG  

Art. 143 Abs. 1 Bst. c Art. 36a Abs. 1 Bst. c BankG  

Art. 146   keine Umsetzung 

Art. 159a Art. 66 Abs. 1 und 2 BankG  
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